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Se

den Staatshaushalt, das, daherige Recha

nungsweſen und die daraus hervorgehende

Verantwortlichkeit anordnend

und feftfeßend.

1 Wir Schultheiß , Råth und Sundert

der Stadt und Republik Luzern ;

Zum Zweck einer näher'n Feftfeßung der Beranta

wortlichkeit gegen den Staat , in Hinſicht der Beſor .

gung und Aufbewahrung von Geldern , Einkünften

und ander'm Vermögen , welches unter Adminiſtra

zion oder in Verwahr des Staates ſich befindet ;

Nach hierüber angehörter Sothſchaft des Lägli.

den Raths vom 11tén März 1822 ;

Haben verordnet und verordnen

demnach :

ſ . 1 .

Der Jägliche Rath übt nach Inhalt des J. 17. Aufſicht des

der Kantons - Verfafuæg , als oberſte Verwaltungs. Sågl. Raths

Behörde , feine Oberaufſicht über die Verwaltung vermögen und

üb. d. Staats

des Vermögens des Staates ſowohl, als über jenes , daberige Ver

das ſeiner Beſorgung oder Verwahrung anvertraut antwortlich
feit.

iſt , aus , und wacht für die genaue Beobachtung der

Gereße und Verfügungen , die darüber erlaſſen find ,

oder in Zukunft erlaſſen werden , als worüber er

Näth und Hundert verantwortlich iſt.

i
e
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1. 2 .

Sächliche Vers Die fächliche Verantwortlichkeit gegen den Staat

antwortlich haftet auf dem wirklichen Verwalter und Rechnungs.
feit :

geber , daher :

a .) der Behör: a.) Auf den , vom Täglichen Rathe mit Verwal.

den . tungen und der Aufſicht über die gehörige Be.

ſorgung des Staats - Vermögenů , oder des

unter der Regierungs- Beſorgung und Ver.

waltung ſtehenden , übrigen Vermögens bem

auftragten Behörden , und

b . ) der Beams b .) Auf den einzeln angeſtellten Beamten , die

mit der Regierung in Verbindung oder Recha

nung ftehen .

2

9

teni .

ſ . 3.

Ocldabliefes Die Staatsfaſia liefert an die Behörden und auf

rung aus der deren Anſuchen die Gelder ab , die ihnen durch Kre.
Staats . Staſſa.

diteröfnungen

bewilligt find , und über deren Verwendung fie dem.

ſelben Rechnung ablegen.

bewilligt ſind, um Läglichen Nathezu beziehen , beo

§ . 4 .

Art der Vers , Die Behörden können entweder die Verwaltung

waltung und und Verwendung der ihnen anvertrauten Gelder von
Vermendung
durch die Bes fich aus kollegialiter beſorgen , und in dieſem Falle

börden . baftet die Verantwortlichkeit einer getreuen Ver.

waltung auf ihren Mitgliedern in Solidum , oder fie

fönnen , mit der Genehmigung des Tägl. Raths , die

beſonder'n , ihnen übertragenen Verwaltungen unter

ihrer Aufſicht einzelnen Mitgliedern übertragen , als

ivo dann die fachliche Verantwortlichkeit auf dieſen

Letter'n gegen die betreffende Behörde baftet.
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$. 5,

Die Aufſicht übt ſich aus :
Aufſichts -Auss

übung :

a .) Durch Unterſuchung der Kaffen , Magazine a . ) durch un

4. f. w. , 30 welcher jederzeit und io oft terſuch.

es nöthig erachtet ivird, geſchritten werden

kann , und

b.) Durch reguläre kafa-Nechnungen , die die b.) durch Kafe

verwaltende Behörde , oder ihre Mitglieder fa-Rechnun

geni .

vierteljährlich abzulegen haben.

$. 6 .

Die Mitglieder einer Aufficht ausübenden Ber Verantwort

hörde feßen ſich in forgenden Fällen der Verant lichkeit d. Auf
ficht ausüben

wortlichkeit und Dem Erfaße eines fich ergebenden den Behörde

Perluftes aus ;

a .) Wenn ſie vernachläfigent , den von ihnen ab. a.) wegen ver

bängenden Rechnungsgeber zur vorgeſchrieber
nachläſſigter

Rechnungs

nen Zeit zur Ablage ſeiner Kaja - oder Fab.
Abnahme ,

res - Rechnung anzuhalten ,

b .) Wenn ſie dem Rechnungsgeber , nach abge. b. ) wegen über

Bedürfnis
legter Kafía - oder Fahres - Rechnung , ohne

überlaſſenen

vorliegenden Bedarf eine größere Summe ars Kaffa - Saldo.

2,000. Schweizerfranken in Händen laffen .

c .) Wenn ſie demſelben Gelder zuſtellen, welche c.) weg .deber

den für den 16. betreffenden Verwaltungs
fchreiten des

bewilligten

Gegenſtand bewilligten Kredit überſteigen Credits.

würden , und

d.) Endlich , wenn ſie vernachläfigen , Magazine d .) wegen un

jährlich theilweiſe oder ganz , in Gemäßheit
terlaſſener

Unterſuchung

daheriger Vorſchriften , zu unterſuchen , oder derMagazine.

unterſuchen zu laſſen .

?
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f. 7.

Aufſicht über Die Staatstafia , fo wie jene , welche dem Staate

dem Staate un- zur Beforgung anvertraut ſind , und obrigkeitliche

mittelbar oder

mittelbar zur

Magazine ſtehen unter der unmittelbaren Aufficht

Atehende Kaſſen der betreffenden Behörden , gegen welche die ange.

und Magazine ſtellten Kaſſierer , magaziniers oder Unterinſpektoren

und daherige für die ihnen anvertrauten Gelder , oder für die
Verantworts

lichkeit. laut Inventarium ihnen zur Beſorgung übergebenen

Effekten perſönlich verantwortlich find.

S. 8.

Mit wie vielen Die Staatskaflen , ſo wie jene, die dem Staate

Schlöſſern die zur Beforgung anvertraut find , ſollen unter drey

Kaſſen zu verswahren fenen. Schlüſſel gelegt, und dieſe eben ſo vielen Schlüſſel
.

Bewahrer'n übergeben werden , welche gegen die beo

treffenden Behörden für die darein gelegten Gelder

perſönlich verantwortlich find , ſo wie auch für die

Nachtheile oder Defizit, die entſtehen ſollten , wenn

Kaſſierer und fie vernachlägigen würden , den Kaſſierer zum aba

ihre Verant- ichluß der Kaffa - Rechnung und Einlage der Gelder

mortlichkeit,

in die öffentliche Kaſſa in den feſtgeſeßten Zeitfria

ften anzuhalten .

f. 9 .

2

Errichtung von Der Jägliche Rath wird neben dieſen öffentlichen

Kurrent. Kaf Kaffen überall Kurrent- Kaffen anordnen , wo die
fen u . ihre verantwortliche Geſchäfte es erfordern ſollten , um damit die lau .

Beſorgung. fenden Einnahmen und Ausgaben gehörig beſorgen

zu laſſen , und wird die erforderlichen Verfügungen

darüber zur nöthigen Sicherheit treffen .

Die Kurrent Kaffen werden dem betreffenden

Kaſſierer unter reiner Verantwortlichkeit anvertraut.
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. 10.

Bey'm Abſchluſſe der Sahres - Rechnung fou die Staffen . Verifi

betreffende Behörde die unter ihre Aufſicht gefteli.
fation am

Schluſſe des

ten , öffentlichen Kaffen unterſuchen , mit dem Rech . Jahres .

nungs - Abſchluſſe erwahren , und darüber ein Ver.

bale , mit Bordereau und den Unterſchriften von we.

nigſtens zwey ihrer Mitglieder verſehen , der Rech .

nung beylegen.

f. 11 .

Jeder Beamte , welcher öffentliche Selder in Ein. BAichten und

nahme und Ausgabe zu beſorgen hat , und in mittel.
Verantworts

lichkeit derient

barer oder unmittelbarer Rechnung gegen den Staat
gen , denen

ftebt, iſt für dieſe Gelder und ihre Verwendung per . Staats- Vers

fönlich verantwortlich ; er fol dieſelben abgeföndert, waltungen ob
liegen .

und in einer eigens dazu beſtimmten Kafa aufbewah .

ren , und von denſelben nichts für eigenen Gebrauch

oder zu ander'm Nußen verwenden.

Feder dawider Handelnde macht ſich der Verun. Beftrafung der

treuung ſchuldig , und iſt dafür nach dem Kriminal. Beruntreuung.

Gereß abzuftrafen.

Dieſe Beamtungs- Kaffen und ihr Beſtand find an keine Seit

ebenfalls dem Unterſuche unterworfen , der zu allen gebundener,
Staſia . Unter

Zeiten von der betreffenden Behörde kann vorgenom.
fuc .

men werden .

. 12.

Koſſierer , Magaziniers und unterinfpektoren , ſo Kauzions -Leis

wie falarierte Beamte , die mittelbar oder unmittel. ftung und von
Wem.

bar mit der Regierung oder einer Behörde in Rech .

nung oder Verbindung ſtehen , rollen eine verhältniß.

mäßige Neal - Kauzion leiſten , und der Lägliche Beſtimmung

Rath hat dieſelbe jedesmal vor Ernennung des Ber dieſer Saugio
nen.

amten zu befimmen.

1

1
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nen .

fährliche Zur Einſicht von Räth und Hundert roll, bert

Ueberſicht fol- ueberreichung der Fahres - Rechnung , jedesmal ein

cher Kauzio- Berzeichniß der bey den verſchiedenen Unterverwal.

tungen geleifteten Real - Kauzionen beygelegt werden.

S. 13 .

fährliche Die Fahresrechnung, die auf den 31fien Chrift.

Nechnungsa monat eines jeden Jahres foul abgeſchloſſen werden ,

Ablage. iſt allein als die eigentliche Rechnungs - Ablage ge

gen den Staat anzuſehen.

$ . 14 .

Bedingt mit So wie eine Fahres - Rechnung paſſiert und ge

dieſer aufhör mehmigt iſt , bört auch , unter Vorbehalt Irrthums

rende Verante und Auslaffung , die Verantwortlichkeit des Ned)
wortlichkeit.

uungsgebers gegen den Staat , in Bezug ſeiner Abge

legten Rechnung , auf.

$. 15.

Einvernahme Der Rechnungsgeber foll immer vor der Berichte

des Rechnungss erſtattung über die gegen ſeine Rechnung bey der

Gebers. Unterſuchungs- Behörde in Vorſchein kommenden

Bemerkungen cinvernommen werden .

$. 16.

Gegenwärtiges Dekret ſolu dem Täglichen Rathe,

fur öffentlichen Bekanntmachung und Vollziehung

mit den Staati - Siegel verſehen , in Urſchrift zu.

geſtellt werden .

Alſo beſchloſſen in unſerer Sißung von Näth

und Hundert, Luzern den 15ten May 1823.

In deren Nahment,

Der Amtsſchultheif ,

( L. S. )
J. K. Amr by #.

Für dieſelben ,

Der Staatsſchreiber ,

Pfyffer v . Sondegg.

1



Berch Iuß ,

die Vollziehung und nähere Ausführung des

Verantwortlichkeits - Gefeßes anordnend.

Wir Schultheiß und Tågliche Råthe

der Stadt und Republik Luzern ;

Nach genommener Einficht von dem unter’m 15ten

May 1823. erlaſſenen Verantwortlichkeits - Geſek ; und

in theilieiſer Abänderung und Vervollſtändigung

des Beſchluſſes vom gren Heumonat 1814 , die Ein

richtung der Staatshaushaltung und die Führung

des Staatsrechnungsweſens vorſchreibend ;

$ aben ,

Auf den Vorſchlag unſeres Staats- und Finanz

Naths ;

Verordnet und verordnen :

Tit. I.

Vertheilung der Aufficht über die Staats -

Verwaltung unter die verſchiedenen

Rathsabtheilungen .

§ . 1 .

Die Staatsverwaltung wird den verſchiedenen Den Rathsab

Nathsabtheilungen theils zur unmittelbaren , theils thettungen ob

auch zur mittelbaren Rechnungsführung und endlich

liegende Ders

waltung.

zur Aufſicht über die ihnen untergeordneten Rech .

nungsführer und angeſtellten Beamten übertragen.

$ . 2.

Die unmittelbare Rechnungsführung tritt dann unmittelbare

ein , wenn die Rathsabtheilungen Gelder aus der
Rechnungs

führung.

VI. Bd. 2
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Staatskaſſa beziehen , um damit jene Ausgaben zu

beſorgen , die ihrer Verwaltung übertragen find.

ſ . 3.

Mittelbare Die mittelbare bingegen , wenn Rathsabtheilun.

Nechnungs- gen auf den Hauptbüchern Partheyen eröffnet wer.
führung.

den , durch die ſie der eigenen Rechnungsführung

enthoben ſind.

Anerkennung In dieſem Falle unterſuchen dieſelben die ſie bee

der Ausgaben treffenden Ausgaben , und laſſen das Richtigfinden
durch Bifa .

derſelben durch das , dem Finanzrathe anzuzeigende

Viſa erwahren , damit die zu bezahlende Rechnung

fonach leßter'm in gehöriger Form zur Ordonnan.

gierung zugeſtellt werden kann.

S. 4 .

Auffichts -Aus- Die Aufſicht endlich über die ihnen untergeordnet
en

übung über un- Verwaltungen und Rechnungsführe
r

, Behörden oder
tergeordnete

angeſtellten Beamten wird durch die Rathsabtheilun.
Rechnungsges

geber.
gen nach allgemeinen oder beſonder'n Verfügungen

ausgeübt , die entweder ſchon angeordnet ſind , oder

fernerhin noch angeordnet werden.

Prüfung und Sie prüfen und paſſieren die von denſelben über .

Baffterung thu

rer Rechnun- gebenen Rechnungen .

gen.
§ . 5.

Mahmentliche Nach dieſen Grundlagen wird die Staatsverwal.

Bertheilung d . tung unter die verſchiedenen Rathsabtheilungen ver.

Verwaltung. theilt , wie folgt :

A. S t a a t s r at h.

Gegenſtände
Derrerbe prüft und beſorgt folgende Ausgaben ,

d .Staatsraths. ohne eigentliche Rechnungsführung , als :

a .) Die Beyträge an die Eidgenöſſiſche Bundes

Kafa.
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1

车

b .) Die Tagfaßungs- und andere Geſandtſchafts.

Koſten.

c . ) Die Extra diplomatiſchen Ausgaben und jene

der Feyerlichkeiten.

d .) Die aus der vorörtlichen Stellung bervor.

gehenden Ausgaben.

e.) Die Grenzbereinigungs- Unkoſten.

Er beaufſichtigt endlich die in Luzern deponirte Verwaltung

Eidgenöffiſche Kriegsfaſſa nach den ſowohl von der der Eidgenöſſis

ſchen Kriegs

Eidgenöſſiſchen Tagfaßung , als den drey Vororten Fonds.

getroffenen und bierauf unter'm 18ten April 1817 .

Nro. 21. und 7ten May 1823. Nro. 20, sub Litt. A.

diefſeits genehmigten , ſo wie den aufällig fünftiga

bin noch zu erfaſſenden und zu genehmigenden Ver .

fügungen , und unterſucht die Rechnungen des Admi. Deren Admini.
ftrator.

niſtrators derſelben .

B. Ir ieg 8 r at h.

Dieſe Rathsabtheilung verwaltet und beſorgt mit Gegenſtände

eigener Rechnungsführung alle Einnahmen und Aus.
D. Kriegsraths.

gaben , die das Kriegsweſen beſchlagen.

Die Rechnungsführung verfäüt in folgende Haupt. EigeneNech.

theile ) als :
nungsführung.

a. ) Das Kriegsjahramt.

b.) Die Zeughaus . Direkzion .

c .) Das Kriegs - Kommiſſariat.

Unter die Aufſicht und Befehle dieſer Rathsab. Aufſicht über

theilung find ferner gefeßt : das Inventarium des das Zeughaus,

das Kleider

Zeughauſes und der damit verbundenem Theile ;
Magazin und

jenes des Militär - Bekleidungs - Magazins , und der die Kaſernens

Kaſernen - Geräthſchaften , fo wie dann alle, bey den. Geräthfchaf

ten.

felben angeſtellten Beamten und Arbeiter,
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Auflicht über Sie ſorgt endlich auch für gute Erhaltung der

die Gebäulich ihr zuſtehenden Gebäulichkeiten und macht dem

feiten .
Finanzrathe Anzeige über ſich ergebende , nöthige

Neparazionen an denſelben .

C. finanz r at h.

Gegenftande Derſelbe beſorgt und verwaltet mit eigener Rech .

des Finangs nungsführung alle Gegenſtände und Ausgaben :

Naths.

a .) Des Bauweſens.

Eigene Rechs

b.) Der Straßen- , Brüden- , und Flüſe - Ar .
nungsführung.

beiten und

c.) De Staat$mobiliars .

Mittelbare Ohne eigentliche Rechnungsführung prüft und

Rechnungs- beſorgt er folgende Ausgaben , als :
führung.

a.) Ade amtlichen Beſoldungen und Gehalte.

b.) Die Prämien und Aufmunterungen .

c . ) Die Unterſtüßungs - Abreichungen.

d .) Die Beleuchtung und Holzanfäufe.

Unter feiner Unter ſeiner Leitung und Aufſicht fteht ferner :

Aufſicht ſtehen

de Adminiſtra
a.) Das Schaß- und Zahlamt.

zionen. b.) Die Domainen - Verwaltung und die damit

verbundenen Früchten . Magazine.

c.) Die Salzdirekzion und ihre Magazine.

d.) Die Stempeldirekzion .

e.) Die Münzdirekzion.

f.) Die Salpeter - und Pulver - Direfflon.

g.) Die Poft Diretzion.

h.) Die Brandaffefurang - Verwaltung .

i. ) Die Depofita der dem Staate zugehörenden

Gültenverſchreibungen , Obligazionen , Hin.

.
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7

terlagen und der zu Handen" derſelben ein.

gelegten Kauzionen u. f. w.

k.) Endlich das Inventarium der dem Staate

zugehörigen Mobilar - Geräthſchaften.

Er prüft und unterſucht die Staatsrechnung und Vorunterſady

alle in dieſelbe einſchlagenden Rechnungen, die fete und Paſfazion
derStaatsrech

ner Paffazion vorzulegen find ; und unter ſeiner Auf. nung u.1. n .f.w.

ficht und Befehle ſind gereßt alle Beamte , Angeſtellte Auflicht über

und Behörden , welche ſowohl für das Rechnungs . Untergeord

weſen und die Beſorgung der Verwaltungen , oder

als Unterbeamte angeſtellt ſind , als auch diejenigen ,

welche für den Staat Gelder beziehen , und in un.

mittelbarer Nechnung mit der Statsfaſſa ftehen .

Dieſe Rathsabtheilung endlich prüft und paſſiert Nechnung der

die Nechnung der Handlungsfammer.
Sandlungss

fammer.

ncte.

D. I u ft i r a t h.

Derfelbe prüft und beforgt , ohne eigentliche Rech . Gegenftande

nungsführung , die Ausgaben , beſtehend in : desfuftigraths.

a.) Den Sudizialkoſten.

b.) Den Bureaux - und Kanzley - Uusgaben.

c . ) Den Buchdruckerkoſten .

d.) Den Ertraardgaben .

Unter der Aufficht und Prüfung dieſer Raths. Shm unterges

abtheilung ſtehen die Rechnungen der Staatskanz- ordnete Admi

niſtrazionen u .
ley und der damit verbundenen Rechnungen der

Perſonen .

Kanzleyen der verſchiedenen Rathsabtheilungen

und jener der Kanzley des appellazions - Raths und

der Amtsſchreiber , ſo wie dann auch die Kaſſen der.

felben , die Oberamtey - Kaffen und die damit ver.

bundenen Depofita.
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E. Boligeyrat h .

Gegenftande
Derſelbe beſorgt und verwaltet mit eigener Rech .

Des Poligene

Naths. nungsführung alle Gegenſtände und Ausgaben über :

Eigene Rech

nungsführung ,
a.) Das Polizcyweſen im Allgemeinen.

b .) Das Landjäger - Korps.

c .) Das Schauen und Zuchthaus.

d.) Die Gefangenſchaften.

Seiner Aufs Er beaufſichtet das Waffen-, Kleider - und Mo.

ficht unterges biliar - Magazin des Landjäger - Korps ; die Geräth .

ſtellte Magazis
ne und Geräthe ſchaften und das Mobiliar der Strafhäuſer und Se.

ſchaften . fangenſchaften , und die Gebäulichkeiten der leßter'n ,

über deren ſich ergebende , nöthige Reparazionen er

dem Finanzrathe Anzeige macht.

Unter ſeine Unter feine Aufſicht und Befehle ſind zu dieſem

Aufſicht geftello hin geſtellt: die Angeſtellten über das Rechnungsweſen
te Beamte.

des Landjäger . Korps , die Angeſtellten der Straf

häuſer und die Gefangenwärter.

Nechnung des
Dieſe Rathsabtheilung endlich unterſucht und

Sanitäts-Kol

legiums. paffirt die Rechnung des Sanitäts - Kollegiums.

F. Der Rath

in tirchl. und geiſtlichen Angelegenheiten

und über das Erziehungsweſen.

Gegenſtande Derſelbe prüft und beſorgt, ohne eigentliche Rech .

des Maths in nungsführung , die Ausgaben , die unmittelbar vom
kirchl. u . geiſtl.

Angelegenhei
Staate beſtritten werden , für :

ten . a . ) Kirchliche Fenerlichkeiten .

b.) Erziehungs- und Lehranſtalten.

c .) Dahin gehörende Anſtellungen.

d.) Anſchaffungen von Lehrgegenſtänden.
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*

.

.
.
.

Hingegen ſteht unter ſeiner Mufficht und Nech. Shm unter

nungsführung :
ftellte Admini

firagionen .

a .) Der Diözeſan - Fond.

b . ) Die geiſtliche Kafa.

c.) Der allgemeine Erziehungs . Fond.

d.) Der Seminarial - Fond.

e.) Der Stipendien - Fond.

f.) Das Inſpekturamt oder der Fond für die Bau

ten der , dem Staate zum Unterbart obliegen.

den Pfrundgebäude.

g.) Die Fabrik von Werthenſtein .

h .) Die Verwaltung der Fonds der Kapellen von

St. Soft in Blatten und von St. Philipp Nery

im Reußthale.

Er prüft und paffirt ferner die Fahres - Rech . Seiner Brüpaſſirt

uungen der Kollgiatſtifte, der Klöſter , geiſtlichen Kors fung unterlies

gende Nechs

porazionen und Benefizien , ſo wie jene über die , für
nungen .

die böbere Kantonal - Lehranſtalt und die Töchter

ſchule in Luzern eigens beſtehenden Fonds , und fämnt.

fiche Kirchen - und Bruderſchafts- Rechnungen .

Unter feiner Aufſicht und Befehlen ſtehen die An. Fhm unters

geſtellten des Rechnungs - Bureaux der geiſtlichen geordnete An

Kafa und jene für Apparate der Lehrgegenſtände
geftellte.

und anderes.

1

G. Urmen

und Vormundſchaftsrath
.

Derſelbe prüft und beſorgt , ohne eigentliche Gegenfiande

Rechnungsführung , die Ausgaben , die ſeine Ber, d. Armen-und
Vormunds

richtungen für Rechnung des Staates erfordern
fchaftsraths.

fönnen .



16

Seiner Prü- Er prüft und beauffichtet hingegen die Waiſen

fung unterlies und Polizeyrechnungen fämmtlicher Gemeinden des
gende Rechs

nungen.
Kantons..

Tit. II.

Verwaltungsweiſe der Rathsabtheilungen.

§. 6.

Art der udmis Die Rathsabtheilungen beſorgen ihre Adminiſtra.

niftrations-Be zion nach Vorſchrift des § . 4. des vorſtehenden Ge.

ſorgung durch
die Rathsab feßes , und unterlegen ihre dießfalls zu entwerfen.

theilungen . den , beſonder'n Anordnungen dem Täglichen Rathe

zur Genehmigung vor.

$. 7.

Verabfolgung Die von dem Schaßamte an die Rathsabtheilun.

von Geldern an gen zu verabfolgenden Gelder werden ihnen für ihre
ů . Nathsabtheis
lungen durch Rechnung zu der im §. 2. des gegenwärtigen Ben

das Schaßamt. ſchluſſes angegebenen Beſtiminung , auf die dem Fi.

nanzrathe anzuzeigenden , hierzu ermächtigten Unter.

ſchriften feiner Mitglieder , zugeſtellt.

S. 8.8

Den Nathsabo

theilungen obs
Die Rathsabtheilungen ſorgen dafür , daß die ges

liegende : feßlich vorgeſchriebenen Quartal - Rechnungen der

a .) Einfordesrungo.Suara unter ihnen ſtehenden Kafa , oder anvertrauten Sel
d

talrechnung . der in Zeitfriſt von acht Tagen nach Verfluß des

b.) Michtüber Quartals ihnen vorgelegt werden ; und ſorgen dafür ,,

ſchreitung des

erhaltenen daß der ihnen eröfnete Kredit nicht überſchritten wer
Kredits.
c ) Unterſuch de , ſo wie endlich : daß der Unterſuch der unter ihre

ung der Ma- Aufſicht geſtellten Magazine im Sinne des 5. 6. Litt.
gajine.

d. des Sefees alle Fabre vorgenommen werde.
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$. ' 9.

Sie entwerfen die Verfügungen über jene Ver. Adminiftras

waltungen und Kaſſen oder Depoſita, die nicht un. fions-Negulies

mittelbar von ihnen beſorgt werden , aber unter ih. rung der un
tergeordneten :

rer Aufſicht ſtehen ; und legen ſie , nach vorheriger

Mittheilung an den Finanzrath , dem Läglichen Nathe
a . ) Verwaltun.

gen,

jur Genehmigung vor.

Eben ſo ertheilen ſie auch den Angeſtellten ihrer b. ) Angeſtell.

Rechnungs- Bureaug, ihren Unterbeamten , Auffe. ten u . Rech

ber'n der Magazine , ſo wie allen , welche für ihre
fungsgeber.

Verrichtungen unter ihre Aufſicht geſtellt ſind , be.

ſondere Inſtruksionen und Verhaltungsbefehle.

Tit. III.

Stredit - Eröfnung.

. 10.

Fede Rathsabtheilung übergiebt Ende Winter fährlich durch

monats dem Finanzrathe einen ſpezifizierten Etat der theilungeinzu:
jede Rathsabs

Bedürfniſſe für die Ausgaben des folgenden Sahres , reichende Eins
gabe ihres Bes

zu deren Beſtreitung ihr ein Kredit auf das Schak , dürfniſſes .

amt zu eröffnen iſt. Daherige Stres
Dits - Eröfnung .

$. 11 .

Die Ausgaben werden in ordentliche und außer . Eintheilung

ordentliche eingetheilt , und bey’m Kredit -Anſuchen dieſer Bedürf

beſonders angegeben.
niſe.

.$ . 12.

Unter ordentlichen Ausgaben werden jene Begrif. Ordentliche

fen , die als fige Ausgaben , wie Salarien u. f. tv . Ausgaben.

oder die zum Geſchäftsgang erforderlich ſind, und

VI. Bd. 3



18

alle Jahre in mehrer'm oder Weniger'm in den Jah

res . Nechnungen , als ſtete Ausgaben vorkommen.

$. 13.

Außerordentli Unter den außerordentlichen hingegen , ale jene

che Ausgaben. für die im gewöhnlichen Geſchäftsgange keine Vor .

fehung gethan iſt, als da ſind : neue Bauten ; Ein.

richtungen und Anſtalten auf Koſten des Staats ;

Errichtungen oder Vermehrung von Militär - Korps ;

Truppen - Aufgebothe ; Unkäufe überhaupt , 11. f. 10.,

als für welche Gegenſtände immer ein beſonderer

Kredit , nach vorbergegangener Prüfung der Sache

ſelbſt und ihrer Koſten , zur Rechtfertigung der Nuß.

gabe erfordert wird.

f
i
n
g

$. 14.

Fährlicher Ges Der Finanzrath bildet aus dieſen Angaben bis

neral- Etat üb. Ende Chriſtmonats einen Geſammt- Etat , und legt
die Staatsauss

gaben. ihn dem Täglichen Rathe vor , der dann jeder Raths

Dom Taglich . abtheilung den betreffenden Kredit in ſpezieller An

Rath hierauf ordnung für jeden beſonder'n Zweig der Verwaltung
erfolgende Kre

dit Bewillie eröfnet.

gung.

$. 15.

Neue Kreditss Stein neuer Kredit kann gefordert werden , ebe

Bewilligung. der frübere erſchöpft iſt , noch bey erſchöpftem Kre

Keine Zah , dit eine Zahlung geleiſtet werden , ehe wieder der
lungs - Leiftung

ohne vorban betreffenden Rathsabtheilung ein neuer Kredit wird

dene Tredits:

Bewilligung.
eröfnet feyn .

$. 16.

Wie ein Kredit Feder Kredit kann nur auf den Vorſchlag des

bewilligt wird. Finanzraths nachgeſucht werden .
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f. 17.

Ein bewilligter Kredit iſt am Ende des Rech . Wann ein Kre

dit erliſcht.
nungsjahrs erloſchen , mag er erſchöpft ſeyn oder

nicht.

$ . 18.

Jeder für Rechnung des Staats abzuſchließende Wie Verträge

Vertrag für Lieferungen , Unternehmungen u. f. m.
für außeror

dentliche Auss

oder Anfäufe von Liegenſchaften oder andere Gegen. gabenu. 7.w .f .

ſtände , die in die Klaſſe der außerordentlichen abgeſchloſſen

Ausgaben fallen , ſollen vorher dem Finanzrathe zur werden können.

Unterſuchung zugewieſen und , auf deffen Vorſchlag ,

vom Täglichen Rathe genehmigt werden .

. 19.

Für jeden forchen Vertrag , eingegangene Ver . Verantwort.

pflichtung oder Anordnung zu einer diefſeitigen lichkeit bey def
fen Auferacht

Staatsausgabe iſt die betreffende Rathsabtheilung
laſſung.

in Solidum verantwortlich , wenn ſie nämlich dafür

keinen Kredit erhalten bat , oder der abgeſchloſſene

Vertrag , ſo wie die eingegangene Verpflichtung

nicht vorläufig vom Täglichen Rathe genehmigt wor .

den iſt , es rey dann Sache : daß die obwaltende

Dringlichkeit und Nothwendigkeit eine ſolche Ein.

frage unmöglich machte , oder dann die Vortheile ,

die mit der daberigen Verſchwiegenbeit verbunden

waren , den Täglichen Rath zur nachherigen Ge.

nehmigung einer ſolchen Unternehmung, vermögen

würden .
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fit. IV.

Staſſen und allgemeine Verfügungen

darüber.

S. 20.

Eintheilung Die Kaffen werden in Haupt- und Kurrentfaſen

der Kaſſen .

eingetheilt.

§ . 21 .

Verwahrung Die Hauptkaſſen ſtehen unter drey Schlüſſelben

8.Hauptkaffen . wahrern , die von den betreffenden Rathsabtheilun.

gen ernennt werden.

Aufgeſtellte

Hauptkaſſen .

§ . 22.

AIS Hauptkaſſen ſind aufgeſtellt :

a.) Die Staats- Kaſa .

b.) Die Salz - Kaſſa.

c . ) Die Kaffa über den Diozeſanfond.

d .) Die geiſtliche Kaſa.

e . Die Kaffa über den allgemeinen Erziehungs

fond.

f.) Die Depoſital - Kaſſa der dem Staate juge.

hörenden Obligazionen u . f. w . und der zu

Handen derſelben eingelegten Kauzionen .

zu führendes

Kaſabuch.

S. 23.

In jeder Hauptkaffa ſiegt ein Kafſabuch , auf

welches vom Kaſſier jede Einlage fowohl, als jede

Enthebung von Geldern aus derſelben , in Beyfeyn

der Schlüſſelbewahrer , den Daten nach unter wel.

chen dieſe Operazionen vor fich gehen , ſogleich ein

getragen werden muß.
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neni .

f . 24 .

Die betreffenden Rathsabtheilungen ordnen die Durch wen die

Aufſtellung von Kurrent - Kaſſen an , die ſie den un. Kurrent -Kaſ
ſen anzuords

ter ihrer Aufficht ſtehenden Hauptfaſſen beyzugeben

für nöthig erachten .

S. 25 .

In die , den Hauptkaſſen beygcordneten Kurrente Befiimmung

Karlen fallen die laufenden Einnahmen , und aus ſolcher kur

denſelben werden auch alle vorkommenden , dahin
rent - Kaſſen .

gehörenden Ausgaben beſtritten .

$ . 26.

Die den Hauptkaſſen bergegebenen Kurrent - Kaſ Monatl. Kafia

ſen ſchließen ebenfalls alle Monate ihre Kafía- Rech . Abſchluß bery

nung ab , die von den Schlüſſelbewahrern mit dem den Kurrents

Staſſen u , deſſen

effektiven Kafabeſtand der Kurrent- kafla erwahrt
Erwahrung.

wird , wo dann ein ſich ergebender Ueberſchuf der

für den Dienſt des fünftigen Monats nicht benöthigt

iſt , von ihnen in die Hauptkaſſa gelegt wird.

S. 27.

Sollte dieſer Bedarf 2,000. Franken überſteigen ; Beftimmung

ſo beſtimmt die betreffende Rathsabtheilung die Sum des außeror

dentlichen Bes

me , die zum Dienſt der Kurrent-kaffa für den fol. darfs einerſola

genden Monat benöthigt feyn mag . den.

S. 28.

Die dieſen Kurrent Kaſſen übertragenen Gelder Vortrag über

werden vom Kaſſierer der Kaſſa - Rechnung vorge, die afſignierte

Sumine.

tragen .

6. 29.
Eigenſchaft der

Alle Kaſſen der übrigen Verwaltungen , und die Faffa anderer
Verwaltungen

nicht im §. 22. bezeichnet find , find in die Klaſſe und ihre Bes

forgung .
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der Kurrent, Kaflen gefeßt, und der vierteldjäbrli.

chen Rechnungs - Ablage nach . 5. Litt, b . des Ber.

antwortlichkeits- Gerekes unterworfen.

f. 30.

wie Borſchüle Es kann kein Vorſchuß aus einer Kaſſa an eine

aus einer Kaffa andere ohne ſchriftliche und motivierte Bewilligung
an eine andere

gemacht were der Rathsabtheilung gemacht werden , unter deren

den fönnen. Aufſicht ſie ſteht.

Wird ein ſolcher Vorſchuß nicht bloß für eine

momentane Aushülfe , ſondern für längere Zeit ,

oder in bedeutenden Summen gefordert ; ro rou dar

über die Genehmigung des Täglichen Raths ange.

ſucht werden.

$ . 31 .

Welche Gelds In die öffentlichen Kalen , ſo wie von den , für

ſorten einge- den Bezug der Staatseinnahmen angeſtellten Behör,
nommen wer

den dürfen.
den oder Beamten ſollen keine ander'n Geldſorten

angenommen werden , als ſolche , welche obrigkeit.

lichen Kours haben.

1

Sit. V.

Staats - Kaſſa und ihre Beſorgung.

$. 32.

Wie die Zahs Fede an die Staats - Kaſſa geleiſtete Zahlung

lungen an die wird , auf die ſchriftliche Anzeige des Kaſſierers ,

Staats - Kaſſa

zu beſcheinie" von einem der Schlüſſelbewahrer mit der Kontre-.

gen. Signatur des Kontrolleurs beſcheinigt, welche Em

pfangbeſcheinigung einzig , als rechtskräftig bem

trachtet wird.
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$ . 33 .

Die Empfangsbeſcheinigung roll den Nahmen des Anhalt dieſer

Zahlers und die Benennung des Gegenſtandes , für Empfangsbea
ſcheinigung.welchen die Zahlung erfolgt, ſammt Fahr , Monat

und Tag enthalten ; und es fou für jeden beſonder'n

Gegenſtand auch eine beſondere Beſcheinigung aus.

geſtellt werden .

S. 34.

Dieſe Empfangsbeſcheinigungen werden von den Vormerkung

Schlüſſelbewahrern auf eine , bey’m Finanzrathe lien derſelben beym

gende Kontrolle nach laufenden Nummern , die mit Finanzrathe.

den Nummern der ausgeſtellten Beſcheinigungen über

einſtimmen , eingetragen .

. 35 .

Der Finanzrath fann indeffen dem Kaſſierer den Den Kaffiers

Bezug von Zinſen und ander'n kleinen Einnahmen bewilligte, klei

übertragen , und ihm die Bollmacht ertheilen , den ne Einnahmen

mit Beſcheini
Empfang dieſer Einnahmen durch ſeine Unterſchrift gungs-Recht.

zu beſcheinigen .

$ . 36 .

Er iſt jedoch gehalten : dieſe Einnahmen nach Vormerkung

ihren Daten auf ſein Kafíabuch zu tragen ; und ſie undmonatliche
Verrechnungwerden bey jedem Monatsabſchluß in die Totalſumme folcher Ein .

auf die oben angeordnete Kontrolle gebucht, damit nabmert.

dieſe mit der Einnahme des Kaſſabuches vollkommen

übereinſtimme.

§. 37.

Die Zahlungen aus der Staats . Kafia werden Wer und wie

in Forge Ordonnanzierung vermittels Anweiſungen aus 8. Staatsdie Zahlungen
.

d
auf dieſelbe durch den Kaſſierer geleiſtet.

Staſſa ju leiften .
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§. 38.

Ordonnanzies Die Ordonnanzierung geſchieht durch den Finang.

rung auf dieſe rath , ben welchem jede Zahlungsforderung an der
Stafie durch den

Finanzrath . Staats - Kafa eingereicht werden ſoll.

$ . 39.

Wann eine fola zu dieſer Ordonnanzierung wird erfordert : dab

die Ordonnan

jede Zahlungsforderung mit der im §. 3. gegenwär.
zierung gular

fig . tigen Beſchluſſes angeordneten Anerkennungs-Unter.

fchrift der betreffenden Rathsabtheilung verſehen fer.

$ . 40.

Vorprüfung

Dieſe viſierte Zahlungsforderung wird dem Kons

einer zu ordons trolleur zur Nachprüfung zugeſtellt, der ſie dann
nanzierenden

Ausgabe. bey'm Nichtigfindeu zur Ordonnanzierung dem Fi.

nanzratbe vorlegt.

§ . 41 .

Der Finanga
Fallen darüber feine Einſprüche oder Bemerkun.

rath entſchei

det die über die gen , welche der Finanzrath im gegebenen Falle zu
Zahlungslei.
ſtungen ſich er- entſcheiden hat ; ſo wird für die betreffende Summe

hebenden Ein- eine Anweiſung auf die Staats - Kaſia ausgeftellt ,
ſprüche.

Form der Nus, die von dem Staatsſeckelmeiſter und Kontrolleur zur

ſtellung v .An. Beglaubigung unterzeichnet wird.
Uns

weiſungen .

1. 42.

Form und fr. Die Anweiſungen follen enthalten : den Nahmen

halt der An. des Anforderers , zu Gunſten deſſen ſie ausgeftellt

weiſungen.
werden ; die Summe der Forderung , und die Parthie ,

auf deren Rechnung eine ſolche Zahlung zu tragen

if , ſammt Tag , Monat und Fahr ihrer Ausſtellung.

S. 43 .

zu haltendes Sede Anweiſung wird vom Oberſchreiber des

Ordonnanzies Finanzraths in ein eigens dafür zu haltendes Ordon

rungsbuch.
janzierungsbuch eingeſchrieben , das in fortlaufenden

de

( 代

der

GO

6

mera

V
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Nummern geführt werden ſoll , die mit jener der

ausgeſtellten Anweiſungen übereinſtimmen.

S. 44 .

Dieſes Ordonnanzierungs - Buch , ſo wie obige Monatliche
Vergleichung

Kontrolle über die Empfangſcheine werden bey'm derOrdonnan

Monatsabſchluß der Staatskaſſa mit dem Kaſſabuch Bieren und Emapfangſcheins

verglichen , und das Richtiggeben mit dem Kafabe. Kontrolle m. d .

ſtand durch unterſchriften beſcheinigt, welche die Staatstafía .
Kaſſabuch der

Schlüſſelbewahrer auf das Kaſſabuch feßen , und der Deren Nichtig
keits - Anerkena

Kaſſierer auf die Kontrollen des Finanzraths. nung durch uns

terſchrift.

§. 45 .

Der Kaffierer läßt ſich die gemachte Zahlung fier zu beſcheiGegen den start

vom Empfänger beſcheinigen . nender Ems

pfang.

. 46 .

Zur Ordonnanzierung der Staatsausgaben wird Wochentlicher

der Sißungstag des Finanzraths auf jeden Freytag Ordonnanzie

runge - Dag.
Nachmittag angeſeßt.

Sollte auf dieſen Tag ein Feſt einfallen ; fo wird

er auf den Donnerſtag zuvor verlegt .

§ . 47.$ .

Wer auf dieſen Tag die viſierte Forderung ein. Dellen Verabs

zugeben verſäumt, wird auf die Sißung der folgen . ſäumung.

den Woche verwieſen .

§ . 48.

In jeder Woche iſt nur ein Zahlungstag für die Wochentlicher

Staatsausgaben angefeßt, welcher auf jeden Sams.
Sabltag.

tag der Woche feſtgelegt iſt.

Sollte aber auf dieſen Tag ein Feſt einfallen ;

fo iſt der Zahlungstag auf den nächften mondtag

verſeßt.

VI. Bd. 4
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§ . 49.

Wann eine Keine Forderung kann ordonnanziert werden ,

Forderung zu wenn die darauf bezügliche Rechnung nicht mit dem

ordonnanzie

erforderlichen Viſa und dem Nichtigkeits - Befinden
ten.

des Kontrolleurs verſehen iſt.

$. 50 .

Zahlungen find Eben ſo hat der Kaſſier feine Zahlung zu leiſten ,

nuraufAnwei- wenn ihm nicht eine . dafür nach Vorſchrift ausge.

fungen zu leis ftellte Anweiſung vorgewieſen wird.

fen .

Tit. VI.

R e ch n ungs führung.

ģ. 51 .

Doppelte
Die doppelte Buchhaltung iſt über das geſammte

Buchhaltung. Rechnungsweſen des Staates eingeführt,

S. 52.

Führung der Jeder Hauptgegenſtand wird auf dem Hauptbuch

ſelben nach beſonders angeſchrieben , und derſelbe in ſo viele

mauptgegens unterabtheilungen eingetheilt , als es zur richtigen
ftänden und

Ainterabthets
Beurtheilung eines jeden beſonder'n Zweigs erfor

lungent. derlich iſt.

S. 53,

Anordnung Die zweckdienlichen Hilfsbücher , Konto - Kour

von Hülfsbü- rent , Scontri über Lager , Inventarien , Regifter
chern .

u. f. w. werden von den betreffenden Rathsabtheilun.

gen angeordnet , wo ſie entweder zur Erleichterung

der Arbeit oder zur genauer'n Ueberſicht und zu einer

volftändiger'n Ordnung erforderlich zu ſeyn , erachtet

werden.

/
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f . 54 .

Tag für Tag ſollen die erfolgenden Einnahmen Eagbaltung

und Ausgaben vollſtändig auf die Rechnungsbücher
der Rechnungs

getragen werden.

bücher .

$. 55.

Die Kaſſierer , Buchhalter und Rechnungsfüh . Wirkungskreis

rer erhalten von den betreffenden Rathsabtheilun. der Kaffterer ,
Buchhalter u.

gen die geeigneten Inſtruksionen. Sie ſind jedoch Rechnungs

gehalten : alle Arbeiten zu übernehmen , zu welchen führer u . deſſen

fie angewieſen werden , in ſo weit es ohne Nachtheil Unweiſung.

der ihnen obliegenden Hauptverrichtungen geſchehen

kann.

Tit. VII.

Rechnungs - Ablegung.

$ . 56.

Die geſammten Jahresrechnungen werden auf den Schluß des

lekten Tag des Chriſtmouats eines jeden Fahres ab . Rechnungsiah

geſchloſſen.
res.

S. 57.

Die mit Verwaltungen beauftragten Rathsabthei. Die Beyrech

lungen , die verſchiedenen Adminiſtrazionen und alle , nungen u.Be

welche zur Abfaſſung der Staatsrechnung beyzutra- rechnung find
lege z. Staats

gen haben , ſind gehalten : ihre Rechnungen mit den bis EndeMärz

gehörigengeber , ſomi egen begleitet , und vom Rechnungs. monats eingu
reichen .

geber , ſo wie von der betreffenden Rathsabtheilung ,

die ſie ihrem Vorunterſuche unterwerfen ſoll , unter .

ſchrieben , dem Finanzrathe bis ſpäteſtens Ende Märje

monats zuzuſtellen .
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. 58.

Verſpätete Fede verſpätete Eingabe wird von der Aufnah .
Eingaben for

len auf der
me in die Staatsrechnung ausgeſchloſſen , und dieſe

Staatsrech Nachläßigkeit bey Ablage derſelben mit einer beſon .

nung anges der'n Note bemerkt.

merkt werden.

S. 59 .

Art und Weiſe Der Finanzrath prüft , auf den vorläufigen Be.

der Prüfung richt des Kontrolleurs , die richtige und getreue Ab.
ſolcher Bens

rechnungen. faſſung dieſer Berrechnungen ; feßt ſich in Rücfpra .

che mit der betreffenden Rathsabtheilung oder dem

Rechnungsgeber , wo Anſtände oder Unrichtigkeiten

vorfommen ſollten , oder läßt ihnen jene Bemerkun.

gen zugehen , die das Intereſſe des Staats erfor,

dern könnte .

§ . 60.

Ueberweiſung Die von ihm paſſirten Rechnungen werden dann

der paſſierten dem Staatsbuchhalter zur Abfaſſung der Staatsrech .
Rechnungen

an den Staats , nung übergeben , der gehalten ſeyn fou : dieſe mit

buchhalter, der größten Befliffenheit und Sorgfalt auszuarbei.

Zeitpunkt , bis ten , und ſelbe , wo immer möglich , bis Ende des

wand. Staats- kommenden Herbſtmonats mit ſeiner Unterſchrift vera
rechnung zu
verfertigen . feben , dem Finanzrathe zur Paffazion vorzulegen.

/

Tit. VIII.

Rechnungs - Abnahme.

f. 61 .

Einreichung Der Finanzrath übergiebt die Staatsrechnung ,

8. Staatsreche nach Richtigfinden derſelben , mit der Unterſchrift

nung zur Prü.
fung dem Tägs des Staatsſeckelmeiſters und des Oberſchreibers des

lichen Rathe. Finanzraths verſehen , dem Täglichen Rathe.
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Er begleitet dieſelbe nebenbey mit einer auge. 36r beyjules

meinen , kammeraliſtiſchen Ueberſicht, worin die ver. gende, fammes
taliſtiſche

ſchiedenen Gattungen der Einnahmen und Ausgaben
Ueberſicht.

in Totalſummen aufgetragen ſeyn ſollen .

Endlich legt der Finanzrath der Staatsrechnung Ueberſicht der

noch das im J. 12. des Verantwortlichkeits - Gefeßes Real - Kauzio
nen.

vorgeſchriebene Verzeichniß über die von Unterver.

waltungen zu Sanden des Staats geleiſteten Real.

Kauzionen bey.

g

f . 62.

Der Sägliche Nath läßt ſie durch eine Nech . Staatsrech

nungs - Kommiſſion von ſieben Mitgliedern , die er
nung - Unters

ſuchung durch

dazu aus ſeiner Mitte durch das gcheime , abſolute den täglichen

Stimmenmehr bezeichnet, unterſuchen , und legt fie Rath .

in der ordentlichen Spätjahrs - Verſammlung Räth Vorlegung

und Hundert zur Beſtätigung vor , damit dieſelbe dem Großen

von da aus , in Beobachtung des § . 15. des Verant
Rathe.

wortlichkeits -Geſeßes , nach vorläufiger Unterſuchung

und Berichterſtattung , die höchſte Genehmigung er .

balte.

S. 63.

Sollte die eine oder andere der niedergereßten Vorläufige

Nechnungs -Kommiſſionen Zweifel oder Anſtände über Einvernahme

die Rechnung im Augemeinen oder im Beſonder'n üb.zumachen
d. Finangraths

finden , und ſich veranlaßt ſehen , darüber Rügen de Mügen oder

oder Bemerkungen zu machen ; ſo theilt ſie dieſelben Bemerkungen

vor ihrer Berichterſtattung dem Finanzrathe mit , geg. die Recha
nung.

der mit ihr darüber in Rückfprache tritt , und er .

forderlichen Falls dazu den Rechnungsgeber , den es

im Beſonder'n betreffen mag , zuzieht.

2

7
9
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!

1

$ . 64.

Zeitpunkt der
Gegenwärtiger Beſchluß , welcher mit dem Eins

Invollziehunge
Sebung und tritt des Jahres 1829. in Vollziehung übergeht, und

durch wen. mit deſſen Vollziehung und Beaufſichtigung der Fio

nanzrath beſonders beauftragt ſeyn ſoll , iſt dieſem ,

ſo wie jeder der übrigen Rathsabtheilungen , zur

Kenntniß und Verhalt , ſo wie zur näher'n Ausfüh.

rung , in ſo weit derſelbe fie beſchlägt , zuzuſtellen ,

und fol nebenbin , in Verbindung mit dem Ver .

antwortlichkeits . Gefeß va dem Amtsblatte beygerückt

werden .

Alſo verordnet in unſerer Rathsfißung , Luzern

den 20ften Chriftmonat 1828.

9

Der Amtsſchultheiß ,

Binzenz Rüttimann.

Nahmens des täglichen Raths ;

Der Staatsſchreiber ,

St. M. Kopy.

-
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Sé e ,

über die Aufſtellung von Kantonsfürſprechen

und Rechtsanwalten , ihre Pflichten , Vers

richtungen , Rechte und Daten.

1

Wir Schultheiß , Råth und Sundert

der Stadt und Republik Luzern ;

iss 4 die Erfahrung gezeigt hat, daß die Udvokaten :

Ordnung vom 23ſten Brachmonat 1814, einer näher'n

Beſtimmung , rückfichtlich der Anzahl der Kantons.

fürſpreche ſowohl, als der Rechtsanwalte und einiger

anderer Verfügungen , und zweckmäßiger Erweiterung

bedarf ;

Nach dießfalls angehörter Bothſchaft des Tägli.

chen Raths vom 16ten Fänner fließenden Jahres ;

Béroli e fren :

Zur Uushülfe in Nechtsſachen ſind in dem Kat.

ton Luzern zwey Klaffen von Advokater , nämlich :

Kantonsfürſpreche und Rechtsanwalte aufgeſtellt.

§. 2:

Xuffer den angeſtellten Advokaten fann Niemand

für eine dritte Perſon , wenn dieſe ihre Rechtsfache

nicht ſelbſt vortragen will , vor welcher Bebörde es

immer reyn mag , das Wort führen , mit Ausnahme

der Bebörden und Beamteten in Rechtsfachen , die den

ihnen gefeßlich bezeichneten Geſchäftskreis beſchlagen ,

und der nachbenannten Verwandteni , als : der Vater

und Großvater für feine Kinder und Kleinkinder ,

VI. BO 5

/

po
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1

der Sohn und Kleinſohn für feine Eltern und Groß.

eltern , ſo wie der Schwiegerſohn für die Schwie.

gereltern , der Bruder für ſeine Geſchwiſter und der

Vogt oder Bevſtand in Sachen ſeiner Mündel.

. 3 .

In geringen , die Kompetenz der oberamtlichen

Polizengerichte nicht überſteigenden Strafſachen hat

fich jeder Beklagte ſelbſt und ohne Beyhülfe eines

Angeſtellten oder Anverwandten zu verantworten.

$. 4 .

Das Recht bey'ın Täglichen Rathe und dem ap.

pellazions -Rathe , ali Sachwalter aufzutreten , ſteht

einzig den Kantonsfürſprechen zu . Vor allen übri.

gen Behörden haben dieſe und die Rechtsanwalte

Zutritt , mit Ausnahme der Verhandlungen vor den

Friedensgerichten und Friedensrichter'n , es rey dann

Sache : daß der Kläger aus einem anderen Umte

oder ein Ausländer fer , in welchen Fällen beyden

Parthcyen frev fteht: fich der Kantonsfürſpreche oder

Rechtsanwalte auch vor den Friedendgerichten und

Friedensrichter'n zu bedienen .

6. 5.

Die Anzahl der Kantonsfürſpreche darf jene von

fecho , und die der Rechtsanwalte jene von zwölf in

Zukunft nicht überſteigen. Wenn aber ſolche , die

der Rechtswiſſenſchaft auf einer in oder ausländi.

Tchen , öffentlichen Lehranſtalt fich gewidmet haben ,

und über die Erlernung derſelben ſich ausweiſen ,

eine Anſtellung als Kantonsfürſpreche verlangen ; ſó

iſt der Uppellazionsrath , jedoch immerhin nach eben .

falls vorgegangener und gut ausgefallener Prüfung,
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angewieſen : folchen , wenn auch die vorgeſchriebene

Zahl ſchon voll wäre , ein Patent als Kantonsfür

(preche ju ertheilen .

$. 6 .

Jeder , der ſich unter die Zahl der Kantonsfür.

ſpreche oder Rechtsanwalte aufnehmen laſſen will ,

bat fich hierfür vermittels einer Bittſchrift, in wel.

cher er ſein daheriges Unſuchen ausdrückt , an den

Appellagionsrath zu wenden .

S. 7.

Dieſer Bittſchrift muß ein Zeugniß von der Orts.

behörde , wo derſelbe wohnt, ausgeſtellt und vom Ge.

richtsſtattbalter beglaubigt , beygelegt ſeyn , wodurch

beſchienen wird , daß der Bittſteller :

a .) ein fittlicher und rechtſchaffener Mann und

Angehöriger des bieſigen Kantons rey ;

b .) das zwanzigſte Fahr erfüllt babe , und wenig.

ſtens ein Bermögen von 400, Franken vera

fteure ;

c.) daß er weder geſeßlich bevogtet fey , noch eine

entehrende Strafe auf fich liegen habe ;

d .) Ebenſowenig Fallit fer , oder zum Nachtheil

ſeiner Gläubiger in Folge eines gerichtlichen

Konkurſed akkordiert habe, es ſey dann Sache :

daß die Gläubiger nach der Hand für ihre

Anforderungen zufrieden geſtellt worden wären.

$. 8 .

So oft ein ſolches Anſuchen geſtellt wird, fou

der Appellagionsrath über die Zuläßigkeit der vers

langten Anſtellung den Entſcheid geben.
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1

Findet derſelbe die Anſtellung zuläßig ; ſo wird

die Prüfung mit dem ſich Anmeldenden vorgenom

men , in entgegengeſeßtem Falle aber ihm der Ab

ſchlag ertheilt.

S. 9.

Der Appellagionsrath erwählt und beſtellt eine

Prüfungskommiſſion. Dieſelbe roll beſtehen aus dren

Mitgliedern des Appellazionsrath , und aus zwey

rechtskundigen Männern auſer der Mitte des Appel.

Jazionsraths.

Die Kommiſſion wird alle zwer Jahre neu ge

wählt ; die Mitglieder ſind aber ſogleich wieder

wählbar.

§. 10.

Die Prüfung eines ſolchen Kandidaten fod ben

ſtehen ;

a . ) Für die Santonsfürſpreche.

1. In der Verfertigung einer übhandlung über

eine , durch das Loos ertheilte Nechtsfrage in einem

verſchloſſenen Zimmer und einer hierfür angeſeßten

Frift.

2. In Abfaſſung einer übhandlung über eine ge.

gebene Rechtsmaterie mit Büchern und Muße.

3. In einem mündlichen Examen über die algea

meine Rechtslehre und die Kantonsgeſebe.

4. In Verfechtung einer wirklichen Rechtsſache

por dem Appellazionsrathe zur Probe.

b.) Bey den Rechtsanwalten .

1. In einem Examen über die Kantondgefebe

por der Prüfungskommiſſion,
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2. In einem ſchriftlichen , ber verfchloſſener

Thüre abzufaffenden Vortrage über einen , von der

Prüfungs - Kommiſſion aufgegebenen Rechtsfall zu

Gunſten der bezeichneten Parthey.

3. In einem mündlichen Vortrage vor der Prü.

fungs . Kommiſſion aus ihm zu Handen gegebenen

Prozeß . Aften .

§. 11 .

Nach Vollendung einer ſolchen Prüfung erſtattet

die Brüfungskommiſſion , unter Porlegung der ſchrift.

lichen Arbeiten des Kandidaten , dem Appellazions.

Nathe ihren ſchriftlichen Bericht und Gutachten , wo.

rauf dann dieſer durch die Mehrheit der Stimmen

entſcheidet : ob der Kandidat , vermöge des von ihm

eingereichten Unſuchend , als Kantonsfürſprech oder

ald Rechtsanwalt angeſtellt werden folle oder nicht.

$ . 12.

Im bejahenden Falle ertheilt ihm der Appella

jionsrath das betreffende Patent, für welches die.

fem , zu Handen des Staats , der Kantonsfürſprech

jährlich 16. Franken und der Rechtsanwalt 8. Frkn.

ju bezahlen bat.

Die Kantonsfürſpreche und Rechtsanwalte haben

eine Realfauzion in die Depoſitalfafía des appellazi.

onsrathes abzugeben , welche für jene auf die Summe

pon 800. Frkn. , für dieſe auf 400. Frkn . feſtgeſeßt iſt.

$ . 13 .

Sowohl dem Kantonsfürſprech , als dem Rechts .

anwalt follen bey. Ertheilung des Patents vor dem

verſammelten Appellazionsrathe bey offener Thüre
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die unten forgenden Pflichten ſeines Standes abge.

leſen , und derſelbe von dem Präſidio in Pflicht und

Eid genommen werden ,

Beſondere Pflichten der Kantons.

Fürſpreche.

S. 14 .

Die Kantonsfürſpreche ſind verpflichtet : der febr.

ordnung nach vor dem Appellazionfrathe diejenigen zu

vertheidigen , die eines Malefiz - oder Kriminal .

Berbrechens oder eines Polizey - Vergebens befchul.

diget ſind, und die Niemanden gefunden haben , wel.

cher ihre Vertheidigung übernommen hätte .

$ . 15.

Sie ſind ebenfaus verpflichtet: die Zivil -Prozeſſe

der das Armenrecht genießenden Perſonen zu ver.

fechten , welche ihnen der Appellazionsrath der Kehre

nach anweiſen wird.

Beſondere Pflichten der Recht & an w alte.

. 16.

Die Rechtsanwalte baben bey dem Bezirksge.

richte , in deſſen Umkreiſe ſie wohnhaft ſind , zu Gun

ften der , wegen Polizey - Pergeben Beklagten die

gleiche Bertheidigungs . Berbindlichkeit,

ſe 17.

Eben ro ſind ſie ſchuldig : die Zivil - Prozeſſe der

das Armenrecht genießenden Perſonen aus dem Be.

zirfe oder Amte , in welchem ſie ſelbſt wohnen , auf

Anweiſung des Oberamtmanns , vor dem betreffenden

Bezirksgerichte zu vertheidigen .
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Allgemeine Pflichten.

S. 1S.

Ade Advokaten follen dem Staate Treue und

Wabrheit leiſten , deſſen Nußen befördern und den

Schaden abwenden.

S. 19 .

.

Sie haben den nachbenannten Borſchriften auf

das genaueſte ſich zu unterziehen :

a .) Den Behörden ſollen ſie mit Achtung und der

Gegenpartbey mit Anſtand begegnen auch

fich allen perſönlichen Verunglimpfungen ent.

balten .

b. ) Sie haben ihrer Parthey nach Wiſſen und

Gewiffen fowohl bey'm Beginnen des Prozer

fes , als im Verlaufe deſſelben wohl zu rathen ;

ihr Geſchäft mit Treue und Fleiß zu führen ,1

und jede abſichtliche Zögerung und Weitläus

figkeit , wodurch die Unfoften unnöthiger

Weiſe vermehrt würden , ſorgfältig zu ver.

meiden ; auch ſich davor zu büten , durch

ungerechte Mittel und Umtriebe einen Rechts.

ftreit zu gewinnen zu ſuchen .

c .) Die vorgeſchriebenen Tagen ſollen fie nicht

überſchreiten , auch von den Parthenen nicht

mehr fordern , als was für die gebabten Ver .

richtungen , wie nachfolgt beſtimmt iſt.

d.) Auch iſt ihnen bey Berlurſt des Patents ver .

bothen : einen Vertrag um einen Theil oder

um das Ganze des ſtreitigen Rechtsgegenſtan.

des abzuſchlieſſen .

1
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$. 20.

Wenn ein Kantonsfürſprech oder Rechtsanwalt

durch Uebertretung dieſer Pflichten begründeten An

laß zu einer Klage gegen fich giebt ; fo farin dieſelbe

bey dem Oberamtmann des Bezirks , wo er wohnhaft

iſt , geſtellt werden.

Der Oberamtmann fou unverweilt eine ſolche

Klage , fammt allen darauf Bezug habenden Belegen ,

Dem Appellazionsrathe , unter deſſen beſonderer Auf

ficht und aufälliger Beſtrafung die Advokaten über .

baupt ſtehen , einſenden , damit gegen den Fehlbaren

hierauf nach der beſonder'n Beſchaffenheit der Sache

eine zeitliche Suspenſion , oder gänzliche Zurückzies

bung des Patents verhängt werden kann.

$. 21 ,6

Die . Vergehen gegen den ſ. 19. Litt. a. dicres

Gefeßes werden von der betreffenden Behörde auf

der Stelle beſtraft, welche überhin dem Appellazis

onsratbe von einem ſolchen Dorfatte zur aufädigen ,

weiter'a Verfügung Kenntniß zu geben hat.

.

Sa t i f.

$. 22.

Für einen Vorſtand vor dem Friedensrichter und

Friedensgerichte bezieht der Kantonsfürſprech oder

Rechtsanwalt zwey Franken.

Bey dem Bezirksgerichte und deren Kommiſſion

hen , bey dem oberamtlichen Konkursgerichte , bery

den Kommiſſionen des Appellationsraths und den

Rathsabtheilungen des Täglichen Raths , -es mag

denn yon cinem Kantonsfürſprech oder Rechtsanwalt
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geſchehen , - darf, je nach der Wichtigkeit und Weite

läufigkeit des Geſchäftes nicht mehr denn 2 bis 8

Franken , und für einen Vorſtand bey dem Appella

zions . Rathe und dem Zäglichen Rathe ſelbſt nicht

mehr denn 8 bis 16 Franken , nebſt der Perföftigung ,

gefordert werden.

S. 23 .

Kann ſich der Kantonsfürſprech oder Rechtsan .

walt mit ſeiner Parthey über das mehr oder We.

niger dieſer Tagen nicht vereinigen ; ſo entſcheidet

darüber die Moderazions -Kommiſſion der Behörde,

vor welcher das Geſchäft endlich erledigt worden iſt.

$. 24.

Gegenwärtiges Gefeß , wodurch jenes vom 23ſten

Funy 1814. außer Wirkſamkeit gefeßt wird , geht

mit dem iften fünftigen April in Kraft über.

f. 25.

Daffelbe , mit dem Staatsſieger verfehen , ſoll dem

Täglichen Rathe , zu Handhabung und öffentlichen

Bekanntmachung , in Urſchrift zugeſtellt werden.

Alſo beſchloſſen in unſerer Sißung von Räth

und Hundert , Luzern den 28ſten Fänner 1829.

Nahmens derſelben ,

Der Umtsſchultheiß ,

(L. S. ) F. K. 4 m r b 1 tt.

Für dieſelbent

Der Staatsſchreiber

K. M. SE O P p.

VI. BO. 6
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Wir Schultheiß und Tägliche Råthe

der Stadt und Republik Luzern ;

Berordnen :

Das vorſtehende von UGHrn. und Obern von Räth

und Hundert unterm 28ſten Fänner dieſes Jahres

erraſſene Gefeß fou zu Federmanns Kenntniß und

Verhalt , Unſer'm Amtsblatte bergerückt werden.

Alſo beſchloſſen in unſerer Rathsfißung, Luzern

den 13ten Hornung 1829.

Der Amtsſchultheiß ,

I. k. in r b y n.

Nahmend des Läglichen Raths ;

Der Staatsſchreiber ,

. M. O P P.

.
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贝,
B eich I u fi

bezeichnend diejenigen Beamten und Behör

den , von welchen die Beſtrafung des Ver

gehens der Ueberſchreitung der Gemeindes

Eingrenzung zu erfolgen hat.

2

Wir Schultheiſ und Tågliche Räthe

der Stadt und Republik Luzern ;

Fu Forge an uns gelangter Einfrage: von welcher

Behörde die Beſtrafung des Vergebens der Ueberſchrei.

tung der Gemeinde - Eingrenzung zu erfolgen habe ;

Nach hierüber vernommenem Vortrage unſeres

Juſtiz- und Polizeyraths ;

Berdlieffen :

$. 1.

Die Oberamtmänner
feyen , in Kraft des g. 18 .

des Poliger - Strafgefeßes vom 18. Hornung 1827.,

in der Eigenſchaft als Vollziehungs - Beamte ermäch

tigt , die im §. 17. gleichen Gefeßes ausgeworfenen

Strafen auf diejenigen in Anwendung zu bringen ,

welche wegen Poligen - Vergeben zur Eingrenzungs

Strafe in ihre Heimaths - Gemeinde verurtheilt wor

den find, und dieſe zum erſten- oder zweytenmale über

fchritten baben .

$ . 2.

Die dießfalfige Beſtrafung erfolgt jedesmal von

demjenigen Oberamtmann , inner deffen Umkreiſe die

Ueberſchreitung der Gemeinde - Eingrenzung ſtatt ge

funden hat.
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Die daberige Verfügung ſoll dem polizeygerichtli

chen Protokoll bergerückt und mit den übrigen Polizey.

Strafurtheilen zur Zeit dem Polizeyrathe zu Einſicht

überfandt werden.

S. 3.

Die dritte Ueberſchreitung der Gemeinde - Ein

grenzung wird von dem betreffenden Bezirksgerichte ,

inner deffen Kreiſe diere erfolgt iſt , nach Anleitung

des S. 17. des Boltzer - Strafgefepes in Unterſuchung

genommen und beurtheilt.

S. 4.

Ift hingegen die Eingrenzungs- Strafe von dem

Kriminalrichter ausgeſprochen worden ; ſo wird die

Ueberſchreitung derſelben als ein Verbrechen ange.

feben , und nach Anleitung des S. 87. des Kriminal.

Gereßes vom 18. Hornung 1827. beſtraft.

S. 5 .

Der Polizeyrath und die ſämmtlichen Oberamt.

männer reyen mit der Vollziehung dieſes Beſchluſſes

beauftragt , welcher nebenbin dem Amtsblatte bey

gerückt , und auf gewohnte Weiſe bekannt gemacht

werden fou.

Alſo beſchloſſen in unſerer Rathsſigung Luzern

den 13 , Hornung 1829.

Der Amtsſchultheiß ,

F. X. Am r b 1 t.

Nahmens des Täglichen Raths ;

Der Staatsſchreiber

R. M. KO Þ .



G e fe .

Die

Militár - Organiſaſi

für dé ti

Kanton duze x tt.

Wir Schultheiß , Rath und sundert

der Stadt und Republik Luzern ;

Von der Nothwendigkeit und Dringlichkeit einer

Abänderung und Verzweckmäßigung der bisher für

den Kanton Luzern beſtandenen Militär- Verfaſſung

überzeugt , und um dieſelbe denjenigen Grundfäßen

anzupaſſen , welche bereits in dem aufgeſtellten und

feinen Hauptbeſtandtheilen nach ſchon genehmigter /

Eidgenöffiſchen Militär - Reglement ausgeſprochen

find , ſo wie um ein gleiches, wohlthätiges Verhältniß

ſowohl unter den Gemeinden , als den Kantons . Un

gehörigen rückſichtlich der ihnen obliegenden Pflicht

aufzuſtellen , zur Vertheidigung des Vaterlandes

einen gemeinſamen Beytrag zu leiſten ;

VI. Bd. 7

.
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Zum Zweck einer fräftigen Wertheidigung des

gemeinſamen Baterlandes , und der Erhaltung der

Ruhe und Ordnung im Innern ;

Haben verordnet , und verordnen

demnach was folgt :

Allgemeine Grundlagen.

Wer waffens

pflichtig.

1. Seder waffenfähige Kantons - Bürger iſt Sol.

dat und verpflichtet : zur Vertheidigung des Vater

landes und zur Erhaltung des Kantons , Kriegs.

dienſte zu thun.

Die gleiche Verpflichtung liegt auch denjenigen

Schweizer - Bürgern ob : die ſich im Kanton nieder

Taflen , oder auch nur aufhalten und nicht beweiſen

können , daß fie in ihrem Heimaths - Kanton unter

die Waffen eingetheilt ſind.

Lieferung des II. Aus der als waffenfähig anerkannten Mann.

Mannſchafts
Beytrags and. fchaft des Kantons rollen diejenigen Mannſchafts .

Eidgenoſſen- Beyträge enthoben werden , die der Kanton nach
ſchaft.

einer , durch das Eidgenöſſiſche Militär - Reglement

feſtgelegten Scala :

a.) zum Bundes - Auszug ,

b.) zur Bundes - Reſerve,

c.) gur allgemeinen Landwehr

zu liefern bat.
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SA

als zweiten in

III. Der Beytrag zum Bundes - Uudzug von je. Eintheilung

u . Reihenfolge
der beſonder'n Waffengattung rückt ganz oder zum der hierzu bes

Sheil zuerft in's Feld. ftimten Manns

fchaft.

Zunächſt auf dieſen Auszug folgt die Referve

, und endlich zuleßt , im Falle

der Noth des Baterlandes , die Landwehr.

Es fou demnach jener erſte Auszug vorzüglich aus

der ftreitbarſten Mannſchaft des Kantons beſtehen .

Die Reſerve roll voraemlich aus derjenigen Mann .

ſchaft, die ihre Auszüger - Dienſte vollendet hat , ge

bildet werden.

Die Landwehr befteht aus aller webrhaften Mann.

ſchaft, die nicht zum erſten Auszug oder zu der Re.

ſerve gehört.

IV. Der Beytrag zum Bundes- Uuszug und der Stetes Bereit

Bundes - Reſerve fou immerdar in völliger Bereita balten des Eids

genöſſiſchen

ſchaft ftehen , und demnach dafür geſorgt werden : Truppen- Kon

daß der Abgang derſelben fortan gehörig erfekt wers
tingent.

den fönne.

Ein beſonderes Reglement wird die fünftige 0 %

ganiſazion der Landwehr beſtimmen.

1

V. Die Mannſchaft aller Waffen , ihren befón- Bewaffnung

der'n Waffengattungen nach , rückt vollkommen nach und Kleidung
defjelbert.

den Vorſchriften des Eidgenöſſiſchen Reglements

organiſiert , bewaffnet, gekleidet, ausgerüſtet und

unterrichtet, zum Bundesheer.
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Es fou desnaben für den nöthigen Porrath von

Waffen , Munizion und Ausrüſtungen aller Art , ſo

wie für den erforderlichen Unterricht, ſo viel mög.

lich , geſorgt werden.

tärs

Oberſte Milis VI. Der Tägliche Rath iſt die oberſte Militär .

- Behörde

Aufſichts . Behörde im Kanton , und mit der Hand.
des Kantons.

babung der militäriſchen Verordnungen beauftragt.

Ihre Verbin- Er reßt ſich zu dieſem Ende mit der Eidgenöffi.

dung mit der
Eidgen. Milic fchen Militär - Aufſichts - Behörde in unmittelbare-

tär - Behörde. Verbindung.

ca
.

Beſoldung VII. Eine beſondere , gegenwärtiger Militär

Unterhalt und

Rechtspflege Organiſazion beygefügte Verordnung beſtimmt das.

für den Santos jenige , was die Beſoldung , den Unterhalt , ſo wie
nal - Dienft.

die Rechtspflege der aufällig im Kantonal - Dienſte

ftehenden Miliz - Truppen betrift.



Eer ft er heil.

Aufſtellung und Bildung der verſchiedenen

Beſtandtheile der Kantons - Milif.

Erfer Ubro nitt.

Nähere Beſtimmungen über Waffenfähigkeit

und Dienſtverpflichtung.

§. 1 .

Jeder Kantons , Bürger , ſo wie jeder andere , Dauer derMi

im Kanton wohnende Schweiger -Bürger iſt von feis litär- Pflicht.

nem erfüllten fiebenzehnten Sabresalter an waffen .

fähig und , in ſo weit die nachher angezeigten Aus.

nahms- und Unwürdigkeits - Fille auf ihn nicht an.

wendbar find , zum Militär Dienft verpflichtet.

Dieſe Verpflichtung dauert : bis ein ſolcher , mit.

telft Erfüllung einer Dienſtzeit im Auszuge , der

Reſerve und der Landwehr , das fünfzigfte oder ,

wenn er eine Offiziers - Stelle bekleidet , das fünf

und fünfzigſte Sahres . Alter erreicht hat .

$. 2 .

Landesabweſende Kantons - Bürger , das heißt : Militär .

folche , die außer der Schweiz fich aufhalten , find Pflicht der

dem Kanton dienſtpflichtig , und rollen zu allen Mi. Landes. Abwes
ſenden .

litär -Laſten , wie jeder andere inwobnende Kantons

Bürger , angehalten werden.
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$ . 3

fer -

Verbindlich Jeder waffenfähige Schweizer . Bürger , der ſich

keit d. Schweis im Kanton Luzern nur aufhält, iſt verbunden : durch

Bürgers ,der lidh blos ein gültiges Zeugniß zu beweiſen , daß er im Kan .
ſich

aufbält. ton feines Heimathrechtsorts militäriſch eingetheilt

fey , widrigenfalls ein folcher ſogleich hierfeits zum

Militär . Dienſt anzuhalten iſt.

2Berbindlich Feder Bürger eines ander'n Schweiger - Kantons

keit eines nie- hingegen , welcher fich wirklich im Kanton Luzern

dergelaſſenen
angeſiedelt hat , iſt ohne anders zu Handen deſſelben

Sdyweigers

Bürgers.
militäriſch einzutheilen , und zu allen Mititär - Laſten

pflichtig.

$ . 5 .

Folgen für Sollte ein Dienſtpflichtiger im Augenblick einer

denienigen,der Aufforderung durch Entweichung , oder ein ſolcher ,
ſich der Dienſt

pflicht ent. der auſſer dem Kanton fich befände , durch nicht beſt

sieht. möglichſte Folgeleiſtung dem an ihn ergebenden Rufe,

fich dem Dienſte zu entzieben ſuchen ; fo verwirft dere

ſelbe ſein Aktiv , Bürgerrecht , und iſt überhin als

Ausreiffer dem Kantonal - Kriegsgerichte zur ange .

meſſenen Beſtrafung zu überweifen .

3 we i t e r U b fch nit t.

Ausnahme vom Militär- Dienft.

§ . 6.

Nur als Offi- Folgende Beamte , ſo lange fie nämlich diefe ihre

ziers anzuftels Beamtungen bekleiden , können nur als Offiziers an.

len .
geſteut werden , als :

a.) Die Mitglieder von Räth und Hundert , die

bey der ober'n Staatskanzley Angeſtellten und
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4

die Oberſchreiber bey den verſchiedenen Raths.

Ubtheilungen.

b .) Die Oberamtmänner , Amts- und Gerichts .

Statthalter.

c.) Die Amts- und Gerichtsſchreiber.

d.) Die Bezirksrichter.

在

S. 7 .

Hingegen fönnen nur in ibrem Berufsfache an. Im Berufs .

geſtellt werden : fache anzuſtel

len.

a.) Die Geiſtlichen .

b.) Die patentierten Aerzte , Wundärzte und

Apotheker.

c.) Die Thierärzte.

d.) Die patentierten Schiffleute. 1

ren.

S. .

Den Eltern mehrerer Söhne , die alle im Aus. Von mehrer'n

zuge fich befinden , iſt geſtattet : um die Entlaſſung die Elter'n eis
Söhnen könen

des älteſten Sohnes oder , nach Umſtänden , eines nen reklamis

ander'n dieſer Söhne vom Auszüger -Dienſt bey’m

Täglichen Rathe nachzuſuchen .

Im Falle der Entlaffling rou ein folcher Entrap

Tener in die Reſerve verſetzt werden , und deſſen

Elter'n nebenhin verbunden feyn : nach Verhältniß

ihres Vermögens , eine Tage von zwey bis vierzig

Franken zu bezahlen .

$. 9.

Elternloſe , die beweiſen fönnen , daß fie als Fa. Stellvertreter

milien - Väter einem ganzen Hausweſen oder Gewerbe der Elter'n ,
Enthebung v .

vorſtehen , mögen ihre Enthebung vom Militär - Dienſt Militärdienft.

bey'ın Däglichen Rathe uachſuchen , welcher bierauf

g
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diefelbe , nach Umſtänden , entweder ganz oder mit

Perfeßung unter die Landwehr ertheiten kann.

Im Falle der Enthebung hat der Entlaſſene nach

Berhältniß feines Vermögens eine Lage von zwey

bis fünfzig Franken zu bezahlen ,

S. 10$

In die Lano- Voin Huszüger- und Referve - Dienſt find ausge.

wehr zu ders nommen , ſollten dagegen in die Landwehr verfekt
feben .

werden :

a.) Seder einzige Sohn einer Wittme oder eia

nes fechzigjährigen Vaters.

Seder folcher hat aber jährlich eine Tage

yon ein bis zwölf Franken zu Handen der

Kriegskara zu entrichten .

b.) Die öffentlichen Erzieher und Schullehrer.

c .) Die Studenten , welche Kantonal- oder auch

fremde , öffentliche Schulen und Inſtitute be.

fuchen ,

Alle diefe jedoch nur lo lange , als ſie ſich in die.

fer Stellung befinden .

$. 11 .

Seitige Enthe- Folgende können þedingnißweife und , gegen Ente

bung vom Mi- richtung einer jährlichen Lage von zwey bis zwölf
litärdienft.

Frkn. , vom Militär -Dienft entlaſſen werden , als :

a . ) Aluf jeder Mühle ein Müưer.

Auf jeder Hammer- und Huffdmide ein

Schmid.

2. ) In jeder Pfarr ., Kurat , und Stifts . Kire

che ein Küfter ( Sigrift ).

d .) Die patentierten Kaminfeger.

b.)
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t
h
e
y

e .) Sene , welche, wegen auf dem gcreßlich vor.

Wege erwieſenen Leibes.Gebre.

und übeln Geſundheits .Umſtänden , zum

Militär - Dienſt unfähig erfunden werden ,

jedoch durch ihre Handarbeit ſich ihren eige.

nen Unterhalt nod verdienen können,

Alle die Vorbenannten können nur ro lange vom

Militärdienſt enthoben werden , als ſie eine der vor.

bemerkten Stellen bekleiden , oder wegen Geſund

beits - Umſtänden zum Militär - Dienft untauglich

bleiben ,

$. 12.

Endlich find des Gänzlichen vom Militár - Dienſt Gånglich zu

frcygeſprochen :
entlaſſen vom

Militärdienft.
a.) Der Verbörrichter .

b . ) Die Gemeinde- Ammänner und die Waiſen

vögte.

c.) Das zur Beforgung der Poſt unumgänglich.

nöthige Perſonal.

d.) Die Zolleinnehmer.

e .) Der Zeughaus - Unter - Inſpektor und das

zum Zeugbaus unumgänglich erforderliche Per.

fonal,

f.) Die patentierten Pulvermacher und Salpe.

terſieder.

g .) Die Münzmeifter und das in der Obrigkeitlis

chen Münzſtätte unumgänglich benöthigte Per.

fonal.

ule die unter vorſtehenden Buchſtaben Bea

nannten find jedoch nur auf fo range des Mi.

litär - Dienftes enthoben , als ſie die vorbe,

meldten Stellen bekleiden.

P
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Bezeichnung .

h ) ale jene, welche ſich unter fremden kapitu.

Iterten Regimenter'n oder Zruppen befinden ,

ſo lange fie nämlich bey denſelben ftehen , und

i.) Endlich alle diejenigen , welche nach Bor .

ſchrift des Gefeßes beweiſen können , vermöge

körperlicher Gebrechen zu jeder Arbeit und

Broderwerb gänzlich untauglich zu feyn.

. 13 .

Der tägliche Rath bat ſich von dem Sanitäts .

der Gebrechen Kollegium ein Verzeichniß über diejenigen Gebrechen
und Krankheis

ten , die zum und Krankheiten vorlegen zu laſſen , welche zum Mi.

Militärdienft ( itärdienſt untauglich machen , damit daſſelbe , nach

unfähig ma
von ihm erhaltener Genehmigung , in vorfommen.

chen.

den Fäden als Richtſchnur in Anwendung gebracht

werde.

Ausfertigung Uuf dieſes hin hat fonach die Sanitäts - Kom.

der Entlaf- miſſion die Zeugniſſe über vorhandene Unfähigkeit
ſungs - Akten .

zum Militär - Dienft , und der Zägliche Rath hierauf

die Entlaſſungs - Akten von demſelben auszuſtellen.

f. 14.

Wann die Ents Wer folcher Gebrechen oder Krankheiten wegen

laffung wegen ſich im Falle der Unfähigkeit zum Militär - Dienſt be.
Gebrechen

nachzuſuchen. findet, - er mag in die Miliz ſchon eingetheilt reyn

oder nicht, – hat ſich bis zum fünfzehnten Hornnng

jeden Fabres ſowohl bey der Sanitäts - Kommiſſion

um die Beſcheinigung dieſer Unfähigkeit zu bewers

ben ; die Entlaſſung aber fann nur vom Täglichen

Rathe und zwar , je nach Umſtänden , bedingt oder

unbedingt ertheilt werden.

/
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PRESS

Dritter I b c n it to .

Uupürdigkeit zum Militär . Dienft.

S. 15.

Unwürdig für’s Vaterland die Waffen zu tragen Des Militär

find :
dienſtes uns

würdige.

a.) geſeßlich erklärte Falliten ,

b.) alle diejenigen , welche mit einer kriminal .

Strafe belegt ſind,

Erſt nach vorhergegangener Rehabilitazion erbät

der früher Berurtheilte feine Waffenfähigkeit wieder.

Wer aber der Ausübung ſeinerbürgerlichen Rechte

durch einen richterlichen Urtheilsſpruch nur auf eine

beſtimmte Zeit verlurſtig wird , erhält nach Wieder.

erlangung derſelben auch neuerdings die Waffenfä .

higkeit.

Vi erter b fch nit t.

Eintheilung der waffenfähigen Mannſchaft in ihre

perfchiedenen Hauptbeſtandtheile und

Waffengattungen.

$. 16.

Die , fämmtliche , waffenfähige Mannſchaft des Eintheiluug

Stantons theilt ſich in
0. Mannſchaft.

a. ) Refruten und

b.) dienſtthuende Mannſchaft, oder die eigent

liche Miliz

ein .
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S. 17.

Mefruten . Die Refruten begreifen in ſich alle waffenfähigen

jungen Leute vom erfütten fiebenzehnten bis und

mit dem ein und zwanzigſten Alters - Fahre.

Sie werden abgetheilt in :

a . ) Rekruten erſter Klare, oder jene bis und

mit dem neunzehnten Fabr , und

b . ) Refruten zweyter Klaſſe, oder Ergänzungs .

Refruten , die alle vom zwanzigſten bis und

mit dem ein und zwanzigſten Fahr in fich faſ

fen , und beſtimmt ſind , den jährlichen Mann .

ſchafts - Abgang der Milif , ſo viel möglich a

zu ergänzen.

$. 18.

Die Milig. Die Milig beſteht aus denjenigen Mannſchafts ,

Beyträgen , die der Kanton zur Bundesarmee zu lię.

fern bat , nämlich aus :

a.) dem Auszug ,

b.) der Reſerve , und

c .) der Landwehr,

Santonal- Aus . Die angehängte Tabelle I. enthält die Stärke ,

zug. verſchiedenen Waffengattungen und Beſtandtheile des

Reſerve,
Kantonal - Auszuges , und die Tabelle II, jene der

Reſerve.

Fü nfterubrch n i t t.

Militäriſche Eintheilung des Kantons.

f . 19.

Militar . Die Militär - Eintheilung des Kantons fou mit

Quartiere. der politiſchen deſſelben , fo viel möglich , überein.

ſtimmen.

Sede Oberamtey bildet ein Militär Duartier.
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S. 20 .

Jedes Militär . Quartier theilt ſich wiederum in Militär - Ges

fo viele Militär . Gemeinden ab , als daſſelbe politi . meinden .

ſche Gemeinden zählt.

6. 21 .

Der Tägliche Rath fen befugt: jene Abänderun- Ermächtigung

gen in der Militär - Eintheilung des Kantons oder zur Verändes

im Funer’n der Militär-Quartiere zu treffen , welche rung der Mili
tär-Eintheis

die Zeit und Lokalität erforder'n würden. lung.

Sech s t e r U B r ch n it t.

Militär - Organiſazions - Behörden des Kantons im

allgemeinen , und der verſchiedenen Militär.Quar

tiere und Gemeinden im beſonder'n , und

Verrichtungen derſelben .

$. 22.

Die Militär - Organiſazions - Behörden ſind, im Verrichtungen
.

allgemeinen dazu beſtimmt: unter Aufficht und Lei, d. Militär-Or

tung des täglichen Raths , alles dasjenige zu ber
ganiſazionsa

Behörden.

ſorgen , was :

a.) auf die militäriſche Aufzählung der waffen .

fähigen Mannſchaft,

b.) die Einverleibung derſelben in die verſchies

denen Beſtandtheile der Miliz ,

c.) die Inſtruksion , ihre allfällige Bewaffnung

und Bekleidung , und endlich

d .) die Vollziehung der befohlenen Truppen .

Aufgebothe

Bezug bat.

who
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$. 23.

Kriegs - Rath. Die vom Täglichen Rathe zu dieſem Bebuf auf

geſtellte Raths . Abtheilung oder der Kriegsrath ist

die erſte Militär - Vollziehungs . Behörde des Kan.

tons , und dazu beſtimmt: alles dasjenige in vou.

ziehung zu feßen , oder reßen zu machen , was ihm

in dieſer Eigenſchaft vom Täglichen Rathe zur Aus.

führung übertragen wird.

. 24.

Die Oberamt- Der Oberamtmann iſt in jeder Oberamtey oder

männer. Militär - Quartier die erſte Militär - Vollziehungs

Behörde deſſelben , und als ſolche im Grad einem

Oberft . Lieutenant gleich geftelt.

.

S. 25.

Durch dieſe ju Die Oberamtmänner führen die vorſchriftmäßigen

führende Kon- Scontrollen :

trollen .

a.) über die Nefruten - Ubtheilungen ihrer Mi.

litär . Semeinden :

b.) über die ihren Militär - Gemeinden zuges

theilte Auszüger , und Reſerve - Mannfchaft ,

fowohl im allgemeinen , als im beſonder'n ;

c.) über die ihrem Militär - Quartier zugetheil.

ten Reitpferde.

S. 26.

Shr Berwoh
Die Oberamtmänner wohnen den jährlich abzu.

nen den Ers

gänzungs-Mu- haltenden Ergänzungs- Muſterungen bey.

fferungen

1

** 27 ,

Der Oberamt Den Oberamtmännern liegt ob : fich mit dem mi .
männer als

Duartierkom- litäriſchen Zuſtand ihrer Militär - Quartiere genau
mandanten

Verrichtungen bekannt zu machen.
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Sie wachen über die ordonanzmäßige Bewafnungy

Kleidung , ſo wie über die Abhaltung der vorgeſchrie

benen Exerziertage , und die richtige Führung der

durch die Militär . Gemeinds . Behörden zu haltenden

Kontrollen , welche fie fich von Zeit zu Zeit zur nä.

hern Einſicht und Vergleichung mit den Fhrigen

vorlegen laſſen .

Sie find für die genaue Beſorgung und Vollzice

hung der ihnen vom Kriegsrathe übertragenen Mi.

litär . Geſchäfte und Befehle perſönlich verantwortlich.

6. 28.

Seder Oberamtmann erhält zu feinem unmittel. Quartter . Ad

baren Militär - Gebülfen einen , auf ſeinen dreyfar jutanten und
ihre Wahl.

chen Vorſchlag, aus der Zahl der Offiziers feines

Militär - Quartiers durch den täglichen Rath geo:

wählten Quartier - Adjudanten mit Hauptmannsrang,

deſſen Anſtellung drey Sahre dauert , der aber , nach

Verlauf dieſer Zeit , neuerdings vorgeſchlagen und

gewählt werden kann.

6. 29.

Dem Quartier - Adjudanten iſt es beſonders an. Berrichtungen

befohlen : über die Fortſchritte der Inſtrukzion zu
derſelben .

wachen .

Zu dieſem Ende muß er , auffer den vorgeſchrie

veranſtalteten

Muſterungen , alljährlich auf jedem Egerzierpraße

feines Quartiers während der Egerzierzeit wenigſteus

einem Egerzizium beywohnen , und alle Jahre im

Wintermonat einen umſtändlichen Bericht , ſowohl

über die Eigenſchaften eines jeden Egerziermeiſters

im beſonder'n , als über den Fortgang des Unter .

benen und von dem Täglichen 4

am
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richts im allgemeinen an den Oberamtmann , 30 Hati.

den des Kriegsratho , erſtatten.

$. 30 .

Gemeinde- Jeder Gemeinde - Ammann iſt in ſeiner Militär :

Ammänner u. Gemeinde die erſte Vollziehungs - Behörde für alles
ihre Verrichs

tungen.
dasjenige , was die militäriſche Aufzählung und erfte

Organiſazion der waffenfähigen Mannſchaft inner

derſelben betrift.

Er führt über dieſe Mannſchaft, mit Zuzug des

ihm als Gehülfen bengegebenen Egerziermeiſters,

die vorſchriftmäßigen Kontrollen ; trägt in dieſelben

alle ſich durch Zuwachs oder Abgang ergebendeni

Abänderungen fleißig ein , und ftattet über diefe zur

Zeit dem Oberamtmanne vollſtändigen Bericht ab.

Er wacht beſonders über die Anſchaffung der be.

nöthigten Bewaffnung und Kleidung , und iſt für die

genaue Bouziehung aller , in Rüdſicht feiner Stel .

lung an ihn ergebenden Befehle perſöntich verant

wortlich .

31 .

Egerziermeis Für jede Militär - Gemeinde roll überhin ein

tter.

Egerziermeiſter aufgeſtellt werden.

Jedoch iſt es dem Kriegsrathe überlaſſen : deren

Anzahl in einer Gemeinde , nöthigen Falls und je nach

dem Verhältniß ihrer waffenfähigen Mannſchaft, bis

auf die Anzahl von zwey zu vermehreri.

In dieſem Falle wird einer derſelben zum Ober -

und der andere zum Unter - Egerziermeiſter ernennt.

§. 32.

Grad Serfel: Ein Ober . Egergiermeiſter erhält wenigſtens den

ben .
Grad eines Feldweibels , der Unter - Egerziermeiſter

jenen eines Wachtmeifters .
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P. 33.

Die Egerziermeiſter ausſchließlich erhalten über Von wem fie

alles , was rein militäriſche Verrichtungen betrift , die Befehlé er

balten .

die Befehle vom betreffenden Oberamtmanne oder ,

in Beſchleunigung erfordernden Fäden , von derjenis

gen Behörde unmittelbar , die vom Käglichen Ratbe

oder deffen Kriegsrathe zu dieſem Behuf auf kürzeré

oder längere Zeit aufällig aufgeſtellt wird.

Sie ſind die Ehefs aller waffenfähigen , militä . Shre

riſch eingetheilten Mannſchaft ihrer Gemeinde,
Stellung.

fie mag von gleichem oder unter ihrem Rang feyn /

- bis zum Augenblick , wo diefelbe zu irgend einem

militäriſchen Dienft berufen wird.

Sie halten über dieſe Mannſchaft die nöthigen Shre Berricha

Verzeichniſſe, und erſtatten ihrem betreffenden Ober . tungen .

amtmanne über alle , in ihrer Militär - Gemeinde

Statt habenden Zufälle , fich zeigenden Mängel an

Kleidung und Bewaffnung , ſo wie über die ſich er .

gebenden Disziplin Fehler und Militär- Bergehen

genauen Bericht.

S. 34.

Die Egerjiermeiſter ſind mit dem Unterricht der Ihnen oblie

ihnen untergebenen Mannſchaft beſonders beauftragt, gender unters
richt.

und für die beſtmöglichſte Beförderung deſſelben vers :

antwortlich .

S. 35.

Die Egerziermeiſter werden , auf den doppelteti Ernennung

Vorſchlag des Oberamtmanns , durch den Kriegs. Derſelben , und

rath ernannt.
liche Eigens

Dieſelben dürfen feine Wirthe oder Wirths . ſchaften .

Söhne , und müſſen , fo viel möglich , unabhängigen

Standes feyn.

VI. Bd. 8

1
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S. 36.

Entlaſſung Exerziermeiſter, deren Untauglichkeit erwieſen iſt,

und Entfeßung fönnen ohne weiters durch den Kriegsrath von ihrer

derſelben .

Stelle entlaſſen , und nöthigen Fals entrett und für

begangene , militäriſche Vergehen beſtraft werden.

S. 37 .

Quartier - Ud- Die Quartier . Adjutanten und Egerziermeiſter

judanten .
zählen , ſolange ſie dieſe Stelle bekleiden , zur Land

webr. Wenn dieſelben ſich nicht freywillig in einen

der beyden Bundes - Auszüge eintheilen laſſen.

1

Siebenter x 6 f d nitt.

Militäriſche Aufzählung.

ner,

$ . 38 .

fahrliches Jeder Pfarrer des Kantons Luzern verfertigt ,

Verzeichniß ies nach beygefügter Vorſchrift , adjährlich auf den fünfa
die das

fiebenzehnte zehnten Hornung , als getreuen Auszug aus dem , von

Altersiahr er- ihm zu führenden Laufbuche, ein genaues Verzeich

reicht.
iß aller darin enthaltenen , jungen Mannſchaft ohne

Ausnahme , welche bis und mit dieſem Tage das ſieben

sehnte Fahresalter erfüllt haben würde , und bemerkt

auf dieſem Verzeichniſſe zugleich ber jedem darauf

Erſcheinenden über deſſen Heimaths - Gemeinde ro

viel , als aus dem Taufbuche zu entbeben iſt.

§ . 39 .

Deffen Zuffel. Dieſen Auszug aus dem Laufbuche ſtellt hierauf

lung dem Ger der Pfarrer , mit feiner Unterſchrift bekleidet , dem

meinde - Am

Gemeinde . Ammann derjenigen , feinen Pfarrkreis
mann .

bildenden Gemeinde zu , in welcher die Pfarrkirche

ſteht.
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gekomm
ene

S. 40 .

Der Gemeinde - Ammann bat ſonach das ihm zu. Vervollflandia

, pfärrliche Verzeichniß da , wo es der Fall gung deſſelben
durch den Ges

ſeyn ſollte , in dem Maße zu vervollſtändigen : daß er
meinde - Ams

dieſem gegenüber bey jedem vorfommenden Indivi. mani.

duum in die vorhandenen Rubriken die aufädig vom

Pfarrer nicht angereßte Heimaths - Gemeinde eines

folchen , wo möglich , deſſen gegenwärtigen Aufent.

baltsort , ſo wie in die Bemerkungen - Rubrik : ob er

allfällig geſtorben oder zum Militärdienft untauglich

fey , bineinſchreibt.

Sollte der Gemeinde - Ammann zu dieſer Vervoll. Mitwirkung

ftändigung mehrerer Auskunft aus dem Taufbuche biegu des Orts
Pfarrers.bedürfen ; ſo hat er ſich diesfalls geziemend an den

Orts - Pfarrer zu wenden .

Erſcheinen auf dem Pfarr - Uuszuge ſolche Per. Ausforſchen

fonen , deren Heimaths-Gemeinde oder Daſeyn weder u . Vormerken

aus dem Taufbuche enthoben , noch durch den Ges Unbekannter.

meinde -Ammann entdeckt werden kann ; ſo hat der

Lettere dieſes , durch Zuziehung älterer Beamten

oder anderer geeigneter Perſonen , zu erforſchen und

auszumitteln zu ſuchen und , wo dieſes auch dann

nicht möglich würde , ſoll es auf dem Pfarr -Auszuge

angemerkt werden .

Beſteht ein Pfarrkreis aus mehrer'n Gemeinde . Personlftändi

Ammannſchaften ; ſo hat dieſe Vervollſtändigung durch gung derfel.

fämmtliche, betreffende Gemeinde . Ammänner zu er . ben , wo meh.

tere Gemein

folgen , indem der Gemeinde - Ammann des Pfarr . den einen

Hauptortes dieſelben zu dieſem Ende auf einen , von Pfarrkreis bila

den.ihm feſtgelegten Tag zu ſich beruft.

g
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§. 41 .

Ausziehen der Aus dieſem Dervouſtändigten , pfärrlichen Auszug

eigenen Gem des Taufbuchs , dem jeder Gemeinde-Ammann an der

meindesAnges bezeichneten Stelle feine Unterſchrift beyzuſeßen hat,
börigen .

zieht ſich auch jeder derfelben die feinem Gemeinde.

Ammannſchafts . Bezirk Angehörigen aus.

Mittheilung Wo darauf ein befannter Angehöriger eines an

der Angehöri. der'n Pfarrkreiſes in Vorſchein fömmt , hat der Ge.
gen auswärti

ger Gemein meinde - Ammann des Pfarr - Hauptortes den daheri.

den. gen Auszug , vom Pfarrer und ihm unterzeichnet ,

dem betreffenden Gemeinde . Ammann ohne Verzug

zuzuſenden , und fich dafür den Empfang beſcheini

gen zu laſſen .

Zurüdftellen Dieſer hat auch das vervollſtändigte Verzeichniſ

des vervollſtän- dem Pfarrer ſpäteſtens mit dem fünfzehnten März

digten Vers

zeichniſſes .
wieder zurückzuſtellen.

f . 42.

Mitwirken der Die Ererziermeifter haben den Gemeinde . Am

Egerziermeis männern zur Vervolftändigung der Pfarr - Auszüge

fter zur Ver

volftändigung.
an die Hand zu gehen.

. 43.

Einſendent des Der Pfarrer bat den zurückerhaltenen , vervoll .

vervollſtändiga ſtändigten Auszug aus dem Laufbuche, fogleich nach

ten Pfarrs

Auszuges dem deſſen Empfang , dem Kriegsrathe zu überſchicken ,

Kriegsrathe. und ſich deſſen Abgabe beſcheinigen zu laſſen .

f. 44.

Jähri. Einſents Auf den fünfzehnten März hat auch jeder Gemein.

den des Mann- de- Ammann das , in Anwendung vorſtehender Artikel

ſchafts - Zu
wachs- u . Ab- und zur Vollziehung der ff. 47 und 51. des Militär

gangs - Per- Gefeßes , von ſich aus zu verfertigende Mannſchafts .

zeichniffes .
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Zuwachs.Verzeichniß , fo wie jenes des Mannſchafts

Abgango reines Gemeinde - Ammann - Fereiſes, von

ihm und dem betreffenden Exerziermeiſter unterzeich

net , dem Kriegsrathe jujuftellen ,

$. 45.

Die Gemeinde . Ammanner haben befonders dafür Einſenden von

Sorge zu tragen : daß ihre , auf Heimathſchein abwe. d. Abweſenden
Kinder Ges

ſenden Gemeinde Angehörigen die Geburts - Daten burts - Daten.

ihrer Kinder fortwährend ordentlich einſenden , die

ſonach in die Pfarrbücher zu übertragen finde

$. 46 .

Die Elter'n aller derjenigen außer ihrer Heimaths. Beſtrafung

Gemeinde angeſeffenen Kantons - Angehörigen , die dieſer Untera
laſſung.

dieſes zu thun vernachläßigen würden , ſollen , in

fofern fie ſich nicht über die zur Zeit obgewaltete

Unmöglichkeit , demſelben Genüge leiſten ju fönnen ,

gehörig ausweiſen , - der Ausübung des Aktiv-Bür.

gerrechts in der Gemeinde ihres Heimathorts verlu.

ftig feyn , obne daß zipar dadurch weder der Vater ,

noch die Söhne der Militär-Verpflichtung in derrel .

ben enthoben feyn rollen .

S : 47.

Bis auf den Erſten März eines jeden Fabres roul fährliches

fonach auch ein jeder Gemeinde . Ammann das Ver. Verzeichniß

über die neuen

zeichniß der in die Rekruten - Klaffe eintretenden
Nefruten,

Mannſchaft ſeiner Gemeinde verfertigt haben.

Dieſes Verzeichniß muß enthalten : Art Feiner Ub

a. ) Alle in der Orts - Pfarrey oder nach den An.
faffung.

gaben der verſchiedenen Pfarrherren ander.

wärts getauften Gemeinds - Ungehörigen , die
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mit dem flinfzehnten Hornung das fiebenzehnte

Fabres . Alter erfüllt haben.

b.) Alle diejenigen Schweizer - Bürger anderer

Kantone , die in der Gemeinde feit der leßten

Militär - Aufzählung ſich wohnhaft gemacht

baben , und nicht beweiſen können : entweder

durch gehörigen Taufſchein , daß ſie ſich nicht

im Alter der Waffenfähigkeit befinden , oder

durch gültige Zeugniſſe , daß fie ſchon in ihrem

Heimaths-Kanton militäriſch eingetheilt , oder

endlich im Falle der Ausnahme von der Mili.

tärdienſto - Verpflichtung feyen .

Alle dieſe Perſonen ſind ihrem Sahres - Alter nach

auf bemeldtes Berzeichniß zu tragen .

. 48.

Wo der kan
Feder Kantons - Bürger darf ſtets nur in ſeiner

tons-Bürger
in das Nefru- Heimaths - Gemeinde als Rekrut militäriſch einges

ten - Verzeichs theilt werden .

niß einzutras Es iſt desnaben auch einem jeden Kantons-Ange

gen .
hörigen der Aufenthalt in einer ander'n , als dieſer

ſeiner Heimathrçchts -Gemeinde zu verſagen , der nicht

ausweiſen kann : entweder vermittelſt eines gehörigen

Taufſcheind , das zur Waffenfähigkeit vorgeſchriebene

Alter noch nicht erreicht zu haben'; oder durch ein

gültiges Zeugniß des Gemeinde - Ammanns der Ge.

meinde , deren Angehöriger er ift , daß er wirklich

( chon in derſelben militäriſch und benanntlich in wel.

cher Klaſſe der Miliz eingetheilt fer ; oder endlich

durch einen vorſchriftmäßigen Aft : daß er in einem

derjenigen Fälle ſich befinde , die vom Militärdienſt

befreyen .

2

s
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yu

Das Zeugniß eines Außzügers , um gültig zu Den Auszü

ſeyn , muß das Biſa des betreffenden Oberamtmanns gern zuguſtel
lendes Zeugs

führen , und alle Fabre erneuert werden.
nts.

$ . 49 .

Das durch den Gemeinde - Ammann verfertigte Kundmachen

Verzeichniß der Nefeuten feiner Gemeinde roll alle des Rekruten

Fahre , zu Jedermanns Einſicht, von den Kanzein Verzeichniſſes.

verleſen werden , und während fünfzehn Tagen öffent

lich angeſchlagen bleiben .

Nach Verfluß dieſer Zeit wird keine Beſchwerde Dagegen ein

über aufällige unrichtigkeiten eines ſolchen Berzeich zureichende.

niffes mehr angehört .
Beſchwerden .

6. 50 .

ro

Mit dem fünfzehnten März jeden Fahres fou die. Einſenden des

fes Rekruten - Verzeichniß durch den Gemeinde - Am. Refruten -Ver

mann ſowohl dem Siriegsrathe , als dem Oberamte
feichniſſes.

mit der Unterſchrift des Ortspfarrers , des Gemeinde.

Ammanns und des Egerziermeiſters verfehen , juge.

ſtellt feyn.

Dieſe Behörden werden alsdann das erhaltene Vervollftandis

Verzeichniß erwahren , und die aufällig darin aufge. gung undVer
fundenen Unrichtigkeiten dem Gemeinde-Ammann jur

beſſerung dess

felben .

gehörigen Verbeſſerung mittheilen , über unrichtig

keiten aber , die mit Wiflen des betreffenden Beam

ten darin eingeſchlichen wären , fogleich dem Tägli.

chen Rathe , zur angemeſſenen Ahndung #nd Beſtra .

fungi Bericht erſtatten .

6. 51 .

Ebenfalls auf den fünfzehnten März ieder Sab. Jährliche An

res haben die Gemeinde . Ammänner :
gabe :



66

a.) des Manns a.) ein Verzeichniß der während dem Laufe deo

ſchafts . Abs perfloſſenen Jahres bis und mit dem fünf.

gangs.
gebnten Hornung ftattgebabten Abgangs von

Refruten , von Auszügern und von der in der

Reſerve und der Landwehr ſtehenden Mann,

ſchaft ihrer Gemeinde ,

b.) der eintre- b.) ein Verzeichniß der auf den benannten Tag

tenden Res in die Klaſſe der Ergänzungs- Nekruten zų

fruten.

zählenden Gemeinde . Ungehörigen und ange.

reffenen Schweizer • Bürger , und endlich ,

wenn es begehrt wird ,

c.) der under ç.) ein Verzeichniß der unyerheiratbeten Land,

heiratheten wehr - Mannſchaft der Gemeinde , mit Angabe

Landwehr .
ibres Alters ,

Mannſchaft.

dem Kriegsrathe und dem Oberamte, zur näher'ą

Erdauerung , einzuſenden.

$. 52

zu machende Ein jeder , der einem Kantons-Bürger aus einer

Anzeige über ander'n Gemeinde , oder ſonſt einem Schweizer - Büre

einen Ein

ſißenden

ger Aufenthalt bey ihm geben würde , obne denſelben

inner acht Tagen dem Gemeinde - Ammann angezeigt

zu baben , verfält in eine Buße von vier bis ſechszehn

Franken , wovon dem Leider der Drittheil gchört.

§ . 53,

Von dem Mili- Bey einer gleichen Buße von vier bis ſechszehn

tär-Pflichtigen Franken iſt auch jeder militäriſch Eingetheilte , ſo
zu machende

Anzeige über oft als er von einer Gemeinde in eine andere zieht ,

feine Aufent- verbunden : inner Zeit acht Zagen den Gemeinde

balts - Verän- Ammann und den Ererziermeiſter fowohl der Ge.

derung .
meinde , die er verläßt , als derjenigen , die er be.

܀ܪܝ
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siebt , und befonders and den Gemeinde - Ammann

und den Egerziermeiſter feiner Heimaths - Gemeinde

Pavon zu benachrichtigen ,

1891

وهویم

& ch te r U o r d n i t t.

Nähere Beſtimmungen über den jährlichen Austritt

eines Theils des Audzuges und der Reſerve

und die Ergänzungsweiſe deſſelben,

S. 54 .

Ade Fabre tritt der rechste und den Dienſtjah- gährl. Ueber.

ren nach der älteſte Theil der Reſerve in die Laudo tritt in die
Landwehr.

wehr über.

S. 55 .

Die Reſerve ergänzt ſich aus dem Aufzug. Uebertritt in

Die Mehrfeit der Dienftiabre beſtimmt ebenfaus
die Reſerve.

diejenigen des Auszugęs, welche in die Reſerye über.

zutreten haben.

Die ſämmtliche Kavalerie geht , nach zwölfjäh .

riger , erfüllter Dienſtzeit , von dem Auszug in die

Landwehr über .

Die Ausgetretenen werden nach dem Sinn des Ergänzung der

$ . 67. wiederum erfeßt.
Ausgetretenen .

. 56 .

Die Ergänzungs- Rekruten find beſtimmt, dieje. Beſtimmung

nigen des Audjuges zu erleben :
der Ergin

fungs -- Nefru

a.) welche in die Referve übertreten , ten.

b .) welche während dem Laufe des verfloffenen

Sabres ihre Entlaſſung aus den Auszug ers

balten haben , und endlich
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.

c.) welche während dieſer Zeit mit Tod abge.

gangen ſind, oder deren Aufenthalt, gemach .

ter Nachforſchungen ungeachtet , nicht entdeckt

werden konnte.

. 57.

Berfißen der ule Ergänzungs -Rekruten , welche mit dem fünf.

• Refruten "in zehnten Hornung das zwanzigſte Jahr erreicht haben ,
den Auszug.

und nicht in die Klaſſe der geſeßlich Ausgenommenen

gehören , werden ohne anders in den Audzug verfeßt.

ſ . 58 .

Beſchränkung Sollte aber im Verhältniſſe des Abgangs der

des Uebertritts Reſerve nicht eine hinreichende Anzahl Ergänzungs

bey'm Abgang

hinlänglicher Refruten vorhanden feyn , um den , durch die Ver .

Rekruten. vollzähligung der Reſerve in dem Auszuge fich erge

benden Abgang des Gänzlichen erſeßen zu können ;

ſo treten verhältniſmäßig weniger Auszüger in die

Reſerve , und nach dem gleichen Grundraße auch

weniger Reſerve - Mannſchaft aus dieſer in die Lande

wehr über.

S. 59 .

Gebrauch der In Kriegszeiten und zwar nach Beginnen der

Nefruten als Feindſeligkeiten ſollen die Ergänzungs-Refruten dent
Ergänzungs

Mannſchaft.
Alter nach als Ergänzungs . Mannſchaft gebraucht

werden , nachdem die betreffende Kompagnie , fammt

ihrer liebermannſchaft, ſchon ausgerückt ſeyn wird.

. 60.

Ergänzung der Sollte aber die Bundes - Reſerve auch in's Feld

Bundes •Ne- berufen werden ; po ſou dieſelbe , nachdem die lieber .'
ſerve aus der

Landwehr.
zähligen der Kompagnie auch fchon einberufen wor

den find , durch die jüngften und , wo möglich , Uns

verheiratheten der Landwehr ergänzt werden.

.
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S. 61 .

Der Uebertritt vermittelft Ergänzungen aus dem Wann der ute

Auszug in die Referve oder aus dieſer in die Land, bertritt in die

wehr eines im Aktiv - Dienſt der Eidgenoſſenſchaft Landwehr ſtatt
Reſerve u. die

oder des Kantons ſich befindenden Mitiz - Angehöri. findt.

gen kann nur nach dem Austritt aus dem Aktiv .

Dienſte reines betreffenden Korps Statt baben.

$. 62 .

Die gegenwärtige Militär - Organiſasion des Aus. Grund - Baſis

fuges und der Neſerve ift als Grundlage angenom der Militär

men , die Ergänzungs - Refruten werden verbältniß.
Drganiſazion .

mäßig zu den Kompagnien eingetheilt.

$. 63 .

Die dem Dienſtalter nach älteſten Auszüger treten Wer jährlich

in die Referve ; ſo auch die älteſte Reſerve - Mann, in die Reſerve

und Landwehr
fchaft in die Landwehr , und zwar ſo : daß jeder

übertritt.

Milijpflichtige ſechs Jahre im Auszuge und ſechs

Fahre in der Reſerve feine Dienſte zu leiſten bat.

Unter Dienſtalter wird verſtanden , die in den Dienſtalter.

Auszüge und der Reſerve geleiſteten Dienſtjahre.

Bey gleichem Dienſtalter entſcheidet das Jahres ,

Alter.

N e unter Ubi ch nit t.

Ergänzungs - Muſterungen .

§. 64 .

Ale Fahre auf einen , tom Kriegsrathe zu beftim . jährliche Er

menden Tage , wenn immer möglich , im Monat gänzungs-Mu..

fterung.
Aprill , rolul die geſammte. Mannſchaft der Ergän.

jungs - Nekruten des Auszuges und der Reſerve
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jeder Gemeinde von ihrem Gemeinde . Ammann und

Egerziermeiſter in das Hauptort des Militär - Quar.

tiers geführt werden .

f. 65.

Eintheilung Die Ergänzungs - Nefruten , welche im S. 57. fur

d.Ergänzungs. Ergänzung des Ausjuges beſtimmt ſind, werden dort,
Nefruten.

in Anweſenheit eines Mitgliedes des Kriegsraths ,

als Muſterungs - Kommiſjär , des Oberamtmanns und

des Quartier - Adjudanten , den verſchiedenen Baffen ,

gattungen und Kompagnien zugetheilt.

1

Zehenter Abſchnitt.

Abtheilung der Ergänzungs - Mannſchaft in die ver.

ſchiedenen Waffengattungen ,

$. 66 .

Zu beobachten : Forgende Rangordnung (ou bey der Eintheilung

de Rangorde der Ergänzungs . Mannſchaft in die verſchiedenen
nung bey Eins

theilung der Waffengattungen beobachtet werden z als :

Ergänzungss 1.) für die Kavalerie.

Rekruten.
2.) für die Scharfſchüßen.

3.) für die Artillerie.

4.) für den Train .

5.) für die Infanterie :

a ) die Fåger.

b.) die Kompagnien des Zentrums.

Bedingt fuge ,

Bandene Aus, die eine oder andere der vorbenannten Waffengattun .
,

pahl der Wafs
fengattung. gen einzutreten , haben fich dafür vor der Ergän.

jungs . Muſterung bey dem Quartier . Adjudant ein.

fchreiben zu laſſen .
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ſ. 67.

Sedem Militär : Quartier ſoll vorzüglich jene Sutheilung der

Waffengattung zugetheilt werden , zu welcher ſich der Waffengat.

Geiſt ſeiner Bewohner und die Orts • Bequemlichkeit tår- Quarties
tung den Milie

jur Suftruffion am meiſten eignen , daber iſt auch :

s

ren.

1.) Die Kavallerie ,

Nach Berhältniß der Bemittlung , Lokalität und Vertheilung

der Anzahl der Pferde auf jedes Oberamt, fo viel der stavallerie
Pferde.

möglich , gleichmäßig zu vertheilen.

Die Gemeinde - Behörden haben ihre Leute , wels Aus welcher
Mannſchaft

che ſie unter die Kavallerie zu ſtellen , im Falle find ,
d. Kavallerijtent

aus der Zahl der , in die Auszüge gefallenen Ergäne auszuziehen.

fungs . Mannſchaft vorzuſchlagen.

El fann fein Knecht als Kavalleriſt angenommen

werden , ſondern es müſſen , ſo viel möglich bemit.

telte , junge Leute feyn , die entweder ſelbſt oder deren

Elter'n Eigenthümer des zu haltenden Pferdes ſind,

und nebenhin wenigſtens fünf Schube i zwey Zoue

franzöſiſchen Maßes halten.

Freywillige , über das Alter von ein und zwan . Freywillige.

zig Jahren ſollen vorzüglich darin aufgenommen

werden.

2.) Scharfſchüßen.

Die Scharfſchüßen müffen aus der geſammten Auswahl der

zu dieſer Waffe fähigſten Ergänzungs . Mannſchaft Scharfſchüben.

des Kantons und , ohne Anwendung eines Verhält.

nifles auf die Militär - Quartiere, gezogen werden.

Beſonders ſind diejenigen in dieſes Korps aufzu .

nehmen , welche ſich am meiſten im Falle befinden ,
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1

ſich zum Scharfſchüßen bilden zu können , und ſomit

auch Gelegenbeit zur daberigen Uebung haben.

Untauglich ers Würde es fich indeſſen im Berlaufe des Unter.

fundene richts zeigen , daß ein für dieſe Waffe Ausgezogener

Scharfſchüten .

zur Bedienung derſelben unfähig wäre ; ſo iſt er ohne

weiters bey der nächften Ergänzungs . Muſterung in

eine andere Waffengattung einzutheilen .

3.) Artillerie,

Auswahl der Die Artillerie foul hauptſächlich demjenigen Milta

Artilleriften .
tär- Quartier zugetheilt werden , aus welchem ſie am

leichteſten und mit Erſparung von größer'n Koſten

zur Inſtrukzion gezogen werden kann .

Die Kanonier müſſen wenigſtens fünf Schuhe ,

swey Zolle und ſechs Linien franzöſiſchen Maßes

halten .

Unfähig Er- Der im Verlaufe des Unterrichts unfähig erfun .

fundene .
dene Artileriſt fou ebenfalls unter eine andere af.

fengattung verſeßt werden.

4.) Train - Perſonale.

Train - Perſo- Das Train - Perſonale theilt ſich in Train - Sors

nal .
daten erſter und zweyter Klaffe ab.

Trainſoldaten Die Train Soldaten erſter Klaſſe mit ihren be

erfter Klaſſe. treffenden uinteroffiziers , beſonders zur Bedienung

der Feld - Batterien beſtimmt, ſollen , ſo viel mög.

lich , ausſchließlich aus jenen Gemeinden enthoben

werden , welche die Kanoniers liefern , damit ſie auch

mit dieſen um To bequemer zum Unterricht können

gezogen werden .

Drainſoldaten Die Train - Soldaten zweyter Klaſſe mögen hin.

zweyter Klaffe. gegen da genommen werden , wo es den Umſtänden

am angemeſſenſten erfunden wird.

2
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Der im Verlauf des Unterrichts unfähig erfunt. unfähig Ers

dene Trainſoldat fou ebenfalls unter eine Waffen . fundene.

gattung eingetheilt werden.

5.) Infanterie.

Die Infanterie wird aus allen Militär - Quar- Ausziehen der

tieren im Verhältniß der hiezu vorhandenen Mann. Infanterie.

ſchaft genommen.

Die Säger follen vorzugsweiſe aus der kleinen , Fäger.

aber dem Körperbau nach ſtärfer'n Mannſchaft gezo

gen werden .

Gute Fußgänger ſind am tauglichſten zu dieſer

Waffe.

Die Tamburen , wenn ſich in den Gemeinden Tamburen.

niemand freywillig dafür bewirbt , - ſchlagen die

Gemeinde- Ammänner aus der Refruten - Zahr vor.

Jedoch rollen Soldaten , welche nicht vier Schuh zu kleine Sol

gehn Zolle franzöfiſchen Maßes meſſen , nur im Noth. Daten.

fall mit einer Kompagnie in's Feld rüden.

§. 68.

Alle jene Ergänzungs- Mannſchaft, die aus dem Wo die Ergän

Auszug in die Reſerve verreßt wird , und umgekehrt, sungs-Mann
fchaft einjus

foll vorzugsweiſe derjenigen Waffenart zugetheilt wer . theilen .

den , der ſie vorhin angehört hat.

Eilfte r 4 b fch ni t t.

Bildung der Bataillons und Kompagnien.

f. 69 .

Die Artillerie , die Scharfſchüßen , die Infantes Eintheilung

rie , mit Inbegriff ihrer Bataillons - Stäbe , und die in kompagnien

Kavallerie werden nach dem , in dem Eidgenöſſiſchen
4. Bataillone .
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Stab .

Militär - Reglement feſtgeſeşten Beſtand ( ſiehe Ta.

bellen III. IV. V. VI. ) in Kompagnien und Batail.

tons gebildet.

§ . 70.

Urtillerie Die zwey Artillerie - Kompagnien , nämlich : jene

Korps . des Aufzuges und jene der Reſerve, bilden zuſammen

mit dem Train das Artillerie - Korps des Kantons.

Train : Koms Der geſammte Train fou als eine Kompagnie be.

pagnic. trachtet werden , und ſteht unter den Befehlen des

Train - Lieutenants.

Artilleries Der Stab des Artillerie-Korps fou beſtehen , aus :

1 Oberſtlieutenant ,

1 Feldzeug - Hauptmann ,

1 Aide . Major , mit dem Rang nach ſeinem

Dienſtalter ,

2 Feldzeugwarten , mit Feldweibels . Rang.

§. 71 .

Scharfich die Die Scharfſchüßeri bilden , gleich den Artillerie

Ben - Korps.
ften , ein eigenes Korpo.

f. 72.

zutheilung Der Sägliche Rath , um die Kompagnien ſowohl

von überzähli- des Auszuges , als jene der Reſerve immer vollſtändig
ger Mann

fchaft. in's Feld ftellen zu können , fey befugt: die Stärke

derſelben bey ihrer Bildung im Kanton , nämlich :

jene der Artillerie um 20 .

jene der Scharfſchüßen um 40 .

jene der Bataillons - Jäger um 65.

jene der Kavallerie um 24 .

des Auszuges um 15.

den Train
der Reſerve um 7.

Mann überzählig zu halten.

1
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Die Infanterie - Stompagnien werden nach Maf.

gabe des jährliden Nachwuchſes Verhältnißmäßig

überzählig .

S. 73 .

Der bey einem Abmarſch der Kompagnie aufältig Dieüberzahli

bleibende Ueberſchuß dieſer Ueberzahl iſt dann cuch ist zugleich Er

ge Mannſchaft

zunächſt als die erſte Ergänzungs- Mannſchaft.einer gänzungs

folchen , im Felde ſtehenden Kompagnie zu betrachten , Mannſchaft.

und ſomit beſtimmt: den erſten , bey ihr fich crge

venden Abgang alſogleich , dem höher'n Dienſtalter

nad ), zu erfeßen.

.

$ . 74.

Der Tägliche Nath ſerf bevollmächtiget: ein gang Feldmuſik .

oder nur zum Theil aus Auszug- und Reſerve - Prich

tigen zufammengeſeftes Feldmüfik. Korps zu organi.

ſieren.

Die dazu tauglich erfundenen Militärpflichtigen

ſind während der Zeit , als ſie dabey angeſtellt ſind ,

keinem der Bundeskontingente einzuverleiben.

$ . 75.

Bey der Eintheilung der Ergänzungs-Mannſchaft Abtheilung der

in ihre betreffenden Kompagnien haben die jeweili, Ergänzungs
Nefruten in die

gen Müfterungs - Kommiffärs und die Oberamımän .
Kompagnien .

ner beſonders darauf Bedacht zu feyn : daß die

Mannſchaft einer Gemeinde nicht insgeſammt bey

der nämlichen Kompagnie , jedoch auch , wo möglich ,

nicht in mehr als in zwey oder höchſtens drer kom.

pagnien eingetheilt werde.

Mehrere Brüder dürfen , fo viel möglich, niemals Brüder,

in die gleiche Kompagnie zu Heben kommen .

VI. Bd. 9
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$. 76.

Kompagniert

Die geſammten Kompagnien ganger Militär -
des nämlichen

Militär- Quartiere find, wo immer zuläßig , dem gleichen
Quartiers ,

Einverleibung Bataillon einzuverleiben .

d. Bataillons.

. 77.

Anweiſung den Jedem Hauptmann einer Kompagnie ſind das

þauptleuten Militär -Quartier und , fo viel möglich , die Gemein

ihre Kompago den zu bezeichnen , aus deren Ergänzungs-Mann,
nien.

fchaft er für ſeine Kompagnie die bedürfenden Rekru.

ten zu beziehen hat.

§. 78.

Welde Offis Die Oberſtlieutenants , Hauptleute und verſchie.

Biers den Er- denen Korps-Kommandanten müſſen den Ergänzungs .

gänzungs-Mu
fterungen bev- Muſterungen der ihnen angewieſenen Militär - Quar.

wohnen ſollen . tiere beywobnen und die ihnen zugetheilte Ergän.

zungs- Mannſchaft in Empfang nehmen .

1

Z w ö Ifte r U b ch ni t t.

Ernennung , Beförderung und Entlaſſung der Offi.

ziers und Unteroffiziers der verſchiedenen Truppen.

forps des Auszuges und der Reſerve.

$ . 79.

Ernennung Die Stabs . Offiziers , Hauptleute und Subaltern

der Offiziers. Offiziers , ſo wie jede übrigen Grade mit Offiziers

Rang , welche zu den Auszüger- und Reſerve - Korps

gehören , werden auf den Vorſchlag des Kriegs

rath , durch den Zäglichen Rath ernennt und bres

vetiert.

Ernennung Die Feldprediger werden unmittelbar durch den
der Feldpreði
get u. Aerzte. Kriegsrath , die Feldmundärzte hingegen durch die

1
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WE

Sanitäts - Kommiſſion aus der Zahl der patentierten

Wundärzte des Kantons dem Kriegsrathe, und durch

dieſen dem Läglichen Rathe vorgeſchlagen .

$. 80.

Es ſoll niemand , der nicht ſchon im Kantonal . Wer zum Offi

oder Eidgenöſſiſchen , oder endlich in fremden, fapi.
gier vorzus

ſchlagert.
tulierten Kriegsdienſten Offizier war , außerordent

liche Fälle vorbehalten , zu einem Offiziers - Grad

vorgeſchlagen werden können , es ſey dann : daß er

wenigſtens ein Jahr als Unteroffizier , als gemeiner

Uuszüger , oder als Freywilliger der Inftruffions .

Schule oder einem Feldzuge beygewohnt habe.

$ . 81 .

Wer die Ernennung zum Offizier ohne wichtige Ausſchlaget

Gründe ausſchlägt, tritt , je nach ſeinem Alter , als einer Offiziers
Stelle.

Gemeiner in den Auszug oder die Reſerve , und be.

zahlt noch überhin eine Tage von zweyhundert Frkn.

§. 82.

Zwey Drittheile der in den Kompagnien ledig Wie die Er

gewordenen Offiziers - Stellen ſollen immerdar durch nennung der

freye Wahl vom Täglichen Rathe , ein Drittheil ihre Befördes
Offiziers und

hingegen durch Beförderung der Offiziers des gleim rung erfolge.

chen Korps , dem Dienſtalter nach , erſet werden.

Die Offiziers der Artillerie find bey Befeßung Beſondere zu.

von folchen Unter - Beamtungen im Staate , welche ficherungen den
Artillerie - Of

diejenige wiſſenſchaftliche Bildung erfordern , die ein fiziers.

Artillerie - Offizier haben ſoll , wie % . B. der Stelle

des Unter - Inſpektors des Zeughauſes , des Salpeters

Inſpektors u . f. w. beſonders zu berückſichtigen,
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§ . 83.

Wann ein Ofc Ein Offizier muß wenigſtens acht Fabre in dem

figier die Vere Auszuge gedient haben , um ohne beſondere Gründe

ſetung oder die

Entlaſſung fo
ſeine Verfeßung in die Reſerve , oder feine gänz.

dern fönne. liche Entlaſſung vom Militär . Dieuft anbegehren zu

können.

S. 84 .

Wer die Ents Dieſe Entſafſangen von Offiziers - Stellen werden

laſſung erthei- einzig vom Täglichen Nathe ertheilt , und können ,

le und wie.
je nach Umſtänden und dem Verhältniß des Vermö.

gens des , eine ſolche Entlaſſung Nachſuchenden , ſo

wie mit alfälliger Berückſichtigung der bereits ſchon

ausgehaltenen Dienſtjabre und der in ſeiner Stelle

geleiſteten Dienſte , mit hundert bis zideyhundert

Franken bedingt werden.

Fo
r

al
l

g. 85.

Entlaſſung u. Offiziers , ſo lange ſie im Aftiv . Dienfte fteben ,

Entfeßung der Fönnen in der Regel nur in Folge eines friegsge

Offiziere, wenn
fie im Dienft richtlichen Spruches davon entfernt werden.

fteben. einfache Entlaſſung hingegen , wenn fie die

Untauglichkeit feyn foll , oder eine Entlar

ſung, die durch eine öftere Wiederholung leichterer

Vergeben nothwendig gemacht werden ſollte, kann , auf

den Antrag des Kriegsraths , welchem Antrag auch

ein Bericht des betreffenden Chefs beygelegt feyn

ſoul , von dem Täglichen Nathe ertheilt werden .

$. 86.

Entlaſſung Desgleichen iſt der tägliche Nath befugt , cine

nicht im Dienf Entlaſſung vom Militärdienſte zu ertheilen , auch
ftebender Offis

fiere. wenn der zu Entlaffende nicht im Aktiv . Dienfte Ateht.
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USE

1

. 87 .

Der kleine Bataillonsſtab wird ſogleich oder auch Ernennung

nur bey'm Sintritt in den Aktiv - Dienſt des Batail. d . fletnen Bas

tailons .

lons , auf Vorſchlag des fommandierenden Oberft.
Stabs.

Lieutenants , durch den Kriegsrath ernennt.

S. 88 .

ute Unteroffiziers und Kaporalen der zu den Ernennuug

Auszüger . und Reſerve - Korps gehörenden Kompag- der Unteroffi

nier werden ſogleich bey der erſten Bildung derfel sters u. Kapo.. ralen .

ben, auf doppelten Vorſchlag der Hauptleute , durch

den betreffenden Korps , Kommandanten gewählt.

S. 89 .

Dieſe , durch den betreffenden Korps-Kommandan . Beffatigung

ten fatt gehabten Wahlen zu Unteroffiziers erhalten dieſer Ernen.

jedoch erſt dann die nöthige Beſtätigung des Kriegsa Unteroffiziers.
nungen der

raths , wenn der gewählte Unteroffizier während der

Inſtrukzionsſchul
e
, vermöge , eines Zeugnifies feines

Chefs, ſeine Tauglichkeit an Tag gelegt haben wird.

Tritt das Korps in Eidgenöſſiſchen Dienſt über ,

bevor der gewählte Unteroffizier die Inftrukzions .

Schule beffanden hat ; fo bleibt dieſes Beſtätigungs.

recht ſeinem Chef vorbebalten , der es , nach eigenem

Ermeffen und mit Rückſicht auf die ſich ergebende

Lauglichkeit des Subjekts , früher oder ſpäter aus.

üben kann.

S.

Unteroffiziers können nur durch ihren betreffen . Degradazion

den Chef degradiert werden , welcher über eine ſolche der iinteroffi

Entſegung , ſo wie von der hierauf getroffenen , neuen
ziers.

Wahl , fogleich dem Kriegsratbe vollſtändigen Bericht Neue Wahl

fu erſtatten bat.
derſelben .

,

90.
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$. 91 .

Wem die übris Die Ernennungen zu allen übrigen , militäriſchen

gen Ernen Beamtungen unter dem Grade eines Offiziers, wel
nungen zuftes

che hier nicht ausgeſprochen ſind , geben von dem
hen.

Kriegsrathe aus.

$ . 92 .

Borftellung Die neu ernannten Chefs follen durch den Brä.

der Offiziers. fident oder ein anderes Mitglied des Kriegsraths ,

Nahmens deſſelben ; die Korpo . Offtziers durch ihre

Chefs; die Kompagnie - Unteroffiziers durch ihre

Hauptleute , bey dem erſten Zuſammentritt ihrer

Korps oder Kompagnien , denſelben vorgeſtellt wer.

den .

Direizehnter #bfch nit t.

Stellung eines ander'n , waffenfähigen Mannes ,

und auſſerordentliche Entlaſſung.

f. 93 .

Stellung eines Sedem , in den Auszug oder in die Reſerve Ein

andern Mañes. getheilten iſt geſtattet: für ſich einen ander'n , waf.

fenfähigen Mann zu ſtellen .

Bedingungen
Die Bedingungen dieſer Stellung find folgende :

dazu.

a.) für den Ges a.) Für den Gedungene ti.

Dungenen .

1.) Er muß ein Kantons- oder wenigftens ein

Schweizer Bürger ſeyn .

2.) Er four verinittelft eines gültigen Tauffchei

nes beweiſen können : daß er das Alter von

ein und zwanzig Jahren bereits , jenes von

vierzig Jahren aber noch nicht erreicht habe ,
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$

1

und nicht in der Refruten Klane det kan

tons begriffen fey .

3.) Ift er ein Kantons - Bürger oder ein , im

Kanton militäriſch eingetheilter Schweizer

Bürger eines ander'n Kantons ; fo roll er zum

Erfaß eines Auszügers , fo viel möglich , ein

in der Reſerve oder der Landwehr bereits

dhon Eingetheilter oder , zum Erfoz eines

in der Reſerve Eingetheilten , ein der Land

wehr Angehöriger ) oder endlich ein aus einem

fapitulierten , in fremden Dienſten ſtehenden

Regimente mit gehörigem Abſchiede verſehen

ner Zurückgekehrter , bereits nicht mehr in

den Auszug oder die Reſerve Einzutheilender

feyn.

4.) Ift er ein in unſer'm Kanton nicht militä.

riſch eingetheilter Schweizer Bürger eines

ander'n Kantond ; ſo ſoll er durch ordentliche

Zeugniſſe beweiſen : daß er nicht in dem Bun.

des - Kontingente des Kantons , welchen er

angehört , oder in dem bereits aufgebothenen

Beſtandtheile der Bundes- Armee eingetheilt

ſey.

5.) Er ſoll ebenfalls durch ein gültiges , von

den Behörden ſeiner Heimaths.Gemeinde ibm

ausgeſtelltes Zeugniß dartbun : daß er niemals.

eine entehrende , gur Waffenfähigkeit unwür.

dig machende Strafe ausgeſtanden , oder daß

er rehabilitiert fer.

6.) Er ſoll von einem gefunden und ſtarten Kör

perbau ſeyn , und kein von der Waffenfähig

keit ausſchließendes Leibesgebrechen an fich

.

?
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<

b . ) für d . Din

ger.

A

baben , leßteres aber durch ein Zeugniß der

Unterſuchungs . Sommiſſion des Sanitäts .

Kollegiumd beweiſen fönnen.

7.) Er fou das Höhe - Maß haben , welches für

die Waffengattung vorgeſchrieben iſt , iu wels

che er für reinen Dinger einzutreten hat.

8.) Er ſoll ſich endlich zur genauen Erfüllung

der ganzen , noch durch ſeinen Dinger ju ici .

ftenden Dienſtzeit verpflichten.

b .) Für den Dinger.

1.) Er haftet für den Gedungenen bis zur gäng.

lichen Erfüllung der ihm ſelbit obliegenden

Dienſtverpflichtungen , es ſey dann : daß dica

fer Legere mit Tod abgebe , oder durch ein ,le

im Dienſt ihm zugefallenes Leibesgebrechen

oder durch aufädig erhaltenc Wunden außer

Stand der Waffenfähigkeit gereßt wird .

In jedem ander'n Falle iſt er verbunden :

für denfelben febøft einzutreten oder ſich neuer.

dings erfeßen zu laſſen .

2.) Ift der Gedungene im Kanton militäriſch

eingetheilt ; fo tritt der Dinger mittelbar in

die militäriſche Fußſtapfen des Erſter'n .

3.) Der Dinger wird ſo lange auf den ver.

fchicdenen Kontrollen geführt , bis der Sc.

dungene Statt ſeiner deffen militäriſchen Vere

pflichtungen des Gänzlichen Genüge geleiſtet

hat , und der Gedungene hingegen nur dar.

auf angemerkt.

Fft der Gedungene ein im Kanton ſchon

militäriſch Eingetheilter ; ſo wird im Gegen .
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faß das Gleiche, rücklichtlich feiner , nur durch

den Dinger übernommenen Verpflichtungen ,

beobachtet.

4.) Der Dinger hat überdieß eine Tage , wenn

er Auszüger iſt von fünf Franken , iſt er,

aber ein in die Neſerve Eingetheilter , von

vier Franken für jedes noch zu erfüllende

Dienſtjabr zu entrichten .

Der Kriegsrath fey beſonders beauftragt: über

die genaue Erfüllung dieſer Bedingungen zu wachen .

$ . 94 .

Die Begehren zur Stellung eines ander'n Man. Wann die Bes

nes, ſo wie jene zur gänzlichen Entlaſſung vom Mie gehren f.Stel

litär - Dienſte können nur an den Ergänzungs -Mu. det'n Mannes
lung eines an

fterungen angenommen , und durch den Muſterungs- oder um Ent

Kommiſſär oder , in deſſen Abweſenheit, durch den laffung cingus

reichen.
Oberamtmann an den Kriegsrath gebracht werden .

Der Muterungs - Kommiſſär oder Oberamtmann Vorberufen d.

bat fonach denjenigen , die dergleichen Begehren an
Steller ſol

cher.

ihn geſtellt haben , vor der verſammelt aufgeſtellten

Ergänzungs - Mannſchaft den Tag des Vorſtandes

vor dem Striegsrathe , welcher wenigſtens inner Mo.

natsfriſt nach der Ergänzungs-Muſterung ſtatt haben

ſoli , anzuzeigen ,

In auſſerordentlichen Fällen fer indeſſen der Vollmacht für

Kriegsrath bevollmächtigt: auch nach Verfluß der außerordentli
dhe Stellungs.

vorſtehend feſtgelegten Stellungs - Zelt in Entlaſ,
Fälle.

fungs- oder Stellungs - Begehren einzutreten : doch

können forche Begebren während den erſten vierzehn

Tagen des Hornungs nicht angenommen werden,
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Unterfagte Mit ergangenem Aufgebothe zu einem Abmarſch

Stellung. kann feine Stellung mehr Statt finden .

§. 95.

Nichtigkeit Würde einer ohne vorſchriftmäßige Bewilligung

nicht bewillig- einen ander'n Mann an ſeine Stelle leßen ; ſo iſt der

ter Stellung.

hierüber geſchloſſene Afford als nul und nichtig zu

betrachten , der unbefugt Dingende ſowohl, als der

widerrechtlich Gedungene als Ungehorfame zu ver

baften , und beyde nebenbin mit einer Geldftrafe von

fechozig Franken , wovon dem Leider der Drittheil 34.

falen fou , nebſt acht bis vierzehn tägiger Einſper

rung auf eigene Koſten , zu belegen ,

Verjeigung Die Chefs der in's Feld ziehenden , oder bereits

derfelben .
ſtebenden Truppenforps fenen , unter ftrenger Ver.

antwortlichkeit , gehalten : bey Entdeckung ähnlicher

Fälle ſogleid, dem Kriegsrathe vollſtändige Anzeige

davon zu machen.

V i e r g ehnter ubich nitt.

Nähere Weiſungen zur Bougiebung der Truppen.

Aufgebothe und Aufſtellung der dazu

nöthigen Hülfsmittel,

§ . 96.

Befehle zu Truppen - Aufgebotben romöhr für denWer Truppett a ſowohl

aufbiethen Dienſt im Inner'n des Kantons , als für jenen der

dürfe.

geſammten Eidgenoſſenſchaft werden allein vom Täg.

lichen Rathe ertheilt , und dem Kriegsrathe zur

Bollziehung überwieſen .

Bedingte Ers Der Tägliche Rath fann indeffen feinem Kriegs.

mächtigung des Rathe die Befugniß ertheilen : kleine Detaſchemen .
Kriegsraths .

dazu .
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ter zu reinpoligeglichen Verfügungen , als : zur Bil.

dung von Grenz. Kordons gegen Vagabunden ; jur

Abwendung in angrenzenden Kantonen herrſchender

Krankheiten und Seuchen u. f. w. , ohne weitere Ein.

frage, auf das Begehren und zur Verfügung des

Polizey -Raths , unter die Waffen zu ſtellen .

$ . 97.

Der Kriegsrath , die Oberamtmänner und Exer. Wer die Erups

giermeiſter ſind allein mit der Vollziehung der Trup . pen . Aufges

pen - Aufgebothe zu beauftragen , und dafür perſön- ziehen habe.
bothe zu voll

lich verantwortlich .

Die Egerzierineiſter follen desnaben nicht zuge. Sivilbehörden

ben : daß von irgend einer Zivil - Vehörde bewafnete dürfen keine
Truppen auf

Mannſchaft aufgebotben werde. biethen .

Ueber jeden dieſer Berordnung zuwiderlaufenden Anzeige über

Vorfall haben die Exerziermeiſter , bey ftrenger Ver. ſolche Aufges
bothe.

antwortlichkeit, unverweilt dem betreffenden Ober

amtmanne und dem Kriegsrathe zugleich vollſtändige

Anzeige zu machen , und ſich den darüber gemachten

Bericht beſcheinigen zu laſſen .

f . 98 .

Der Kriegsrath theilt die vom Täglichen Rathe . Un wen die

erhaltenen Befehle zu Truppen - Aufgebothen ſogleich , Aufgebothe zu
ffellen .

je nach Umſtänden , entweder direfte oder durch die

Oberamtmänner den Egergiermeiſtern mit , und läßt Beſcheinigung

ſich eine ſolche Mittheilung genau und mit Anzeige derſelben .

der Stunde ihres Empfanges beſcheinigen .

S. 99.

Zur möglichſt ſchleunigen Bewerfftelligung der Militär- Ors

Aufgebothe und zur Erleichterung der Militär - Kor .
donnanjen oder

Boſtenläufer.
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reſpondenz rou in jeder Gemeinde , je auf zwanzig

bis dreißig Mann des Auszuges und der Reſerve

eine Militär - Ordonnang oder Poſtenläufer aufge.

ſtellt werden .

.Sܐ. 100 .

Wer dazu und Dieſe Militär - Ordonnanzen werden aus der Zah!

wie fie auszu- der Ergänzungs - Nekruten und vorzüglich aus jenen

beben . dieſer , die wegen kleiner Statur zum Militärdienſte

am wenigſten tauglich ſind , doch ſtets mit möglichſt

ſorgfältiger Berückſichtigung : daß deren Wohnung

nicht zu entfernt von jener des Egerziermeiſters fer ,

durch den Oberamtmann , auf dreyfachen Vorſchlag

der Gemeinde- Ammänner , gewählt und durch den

Kriegsrath beſtätigt.

Hierzu ſind vorzüglich die ſich dafür freywillig Aus

tragenden aus vorgedachter Klaſſe zu nehmen .

. 101 .

Dienſi . Dauer Die Dienſtzeit der Militär - Ordonnanzen dauert

dieſer Ordon- acht Fabre. Während derſelben fönnen fie weder
.

nangen. zum Auszug, noch zur Reſerve eingetheilt werden ,

fondern zählen lediglich zur Landwehr , der fie auch ,

nach vollendeter Dienſtzeit , ſogleich einzuverleiben

find.

Die bereits geleiſtete Dienſtzeit der wirklich bem

ſtehenden Militär - Ordonnanzen , - in ſo weit fie in

ihrer Anſtellung beſtätigt werden , iſt hierfür in.

Anrechnung zu bringen .

. 102.

Einverleibung Militär - Ordonnangen , die wegen Untauglichkeit

der Entfeßten oder Bernachläßigung ihres Dienſtes durch der
dem Uudjuge.
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Kriegsrath ihrer Stellen cntfeßt werden , ſind ohne

weiters dem Ausjuge einzuverleiben .

S. 103.

nanzen bes

Die Militär.Ordonnanzen ſind, außerordentliche, Woju die Mia

durch den Täglichen Rath zu bezeichnende Fälle aus. litår - Ordon

genommen , ausſchließlich zum Dienſt von Truppen.
ſtimmt.

91 ufgebothen und der Militär - Korreſponden; pflich .

tig , und ftehen desnaben nur allein unter den Bc.

fehlen des Kriegsraths , der Oberamtmänner und

der Exerziermeiſter.

Sede Behörde , die ſich erlauben würde, fie zu
Unbefugter

Gebrauch der
einem ander'n Zweck zu gebraucheu , iſt ohne wels

felben .

ters , nebit ſtrenger Ahndung , zur gehörigen Ento

ſchädigung derfelben anzuhalten .

Ein beſondered Neglement ſoll den Dienſt der Dienft. Regle

Militär - Ordonnanzen und die Einrichtung der mi. mentfür dieMi.
Ordonnanzen.

litär . Poft näher beſtimmen.

f. 104.

Würde im Augenblick eines dringenden Bedürf. Ergänzung

nifies eine Militär - Ordonnanz abgehen , oder fonft
plößlich abges

bender Drdont

abweſend feyn ; fo hat der Gemeinde - Ammann an nang.

deren Stelle dem Ererziermeiſter, auf ſein Verlan

gen hin , ohne Verzug andere , vertraute Männer zur

fchleunigen Beſorgung des Militär - Poſt - Dienſtes

an die Hand zu geben , welchen dafür eine angemeſ- Shre Entſchär

fene Entſchädigung abzureichen iſt.
digung.

Eine ähnliche Entſchädigung fann den Militär. Dito für auf

Ordonnangen zur Zeit cined ftrengen oder außeror, ſerordentlichen
Dienft.

dentlichen Dienſtes durch den Kriegsrath verabfolgt

werden .

1
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s. 105.

Stetes Bereits Jeder Militär des Audzuges und der Reſerve foll

feyn der Auss
züger u. iener fich ſtets fo in Bereitſchaft halten , daß er , nach er.

.
,

der Reſerve. baltenem Befehl zum Aufbruch , inner drey Stunden

an dem ihm angewieſenen Verſammlungs . Orte der

Gemeinde fich einfinden kann .

Beſtrafung der Feder aufgebothene Militär , der zur angegebenen

ben einem Auf- Zeit bey'm Appel am Verſammlungs - Orte fich nicht
gebothe oder

Appel Ausbleis einfindet , ohne mit einer wichtigen , durch den Ge.

benden . meinde - Ammann und den Egerziermeiſter gehörig be

legten Urſache fich dafür entſchuldigen zu fönnen ,

foll mit vier Franken , derjenige aber , der bey dem

zweyten Appel fehlt , mit acht Franken und wer in

dringenden Fällen vier und zwanzig Stunde über

die feftgeſeßte Zeit ausbleibt , mit rechizig Franken

oder verhältnißmäßiger Gefangenſchafts- Strafe be.

legt werden. Derjenige endlich , der nach acht und,

vierzig Stunden ſich nicht bey ſeinem Truppenkorps

einfindet, iſt als Ausreiffer nach § . 5. zu behandeln.

189
1

.

7. Rgs.
Fünfzehnter Abfch nitt.

Dienſtkehr der Korps aller Waffen - Gattungen der

Kantons - Miliz und deren Unterabtheilungen.

1. 106 .

Vezeichnung

der Auszügers Die Fnfanterie - Bataillons werden als erſtes und

Bataillons. zweites Auszüger -Bataillon bezeichnet.

§. 107
Ertheilung der
Nummern den Fede Kompagnie in jedem Infanterie - Bataillon

Kompagniend.
Infanterien, erhaltet eine Nummer.

Bataillons.
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?
?

Die Artillerie , die Kavalerie und die Scharf. Solcher bedarf

ſchüßen , indem von jeder dieſer Waffengattungen die Artillerie,
Kavallerieu.d .

ſowohl dem Auszug , als der Reſerve nur einzelne Scharfſchüßen

Kompagnien zugetheilt ſind , bedürfen feiner Nummer. nicht,

$. 108.

Die Bataillons wechſeln in der Dienſtkehr alle Fah. Kehr-Ordnung

re ab , ſo zwar : daß das erſte Fahr das Bataillon unter den Ba
taidons.

Nro. 1. in die erſte Dienft . Nangordnung tritt , wäh.

rend dem es in dem darauf folgendem Sahre in die

zweyte übergeht , und deſſen vorjährige Stelle da.

gegen binwiederum das Bataillon Nro. 2. einnibmt.

$ . 109 .

Die Mannſchaft jeder Kompagnie wird dem Nummerirung

Dienſt - Alter nach nummeriert , ſo daß der dem
der Soldaten

in den Som

Dienſte nach älteſte Soldat Nro. 1 , und der Jüngſte pagnien.

die leßte Nummer erhält.

Ein Sedungener führt die Nummer eines Din.

gert .

f . 110.

Die Bataillons werden ihrer Dienftfebr . Nummer Dienſtkehr

nach in Dienſt berufen .
Nuinmer der

Bataillons .

Wenn jedoch ein Bataillon Militär Dienſte gee

Teiftet hat ; ſo kann daſſelbe nicht wieder in Dienſt

berufen werden , ebe und bevor. das andere ebenfalls

im Dienſte ſteht, oder geſtanden iſt.

$. 111 .

Bey'm Bedarf einzelner Kompagnien werden zu. Dienftkehr

erſt jene died in der Dienſtfehr . Ordnung erſten Ba. Ordnung ein

taillons und ebenfalls unter ſich dex Nummer derje.
felner Stoms

pagnien.
nigen Kompagnien nach , die noch nicht ihre Dienſt.
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kehr geleiſtet , und hierauf erft jene des zweiten Bas

taillons in Dienft berufen , es wäre dann Sache :

daß das erſte Bataillon ſchon ganz oder nur fom.

pagnienweiſe ſeinen ganzen Dienſtfehr vollendet hätte .

S. 112.

Wenn weniger Iit weniger Mannſchaft als eine ganze Kom

Mannſchaft als pagnie in Dienſt zu berufen : ſo fou fie immer nur

eine Kompag

nie in Dienft aus einer und der gleichen Kompagnie genommen

gerufen . werden.

Danngumalige Bey dieſer parziellen Mannſchafts- Stellung wird

Kebrordnung. fompagnieweiſe die gleiche Dienſttebr beobachtet

wie ſie für ganze Kompagnien eines Bataillons vorge.

fchrieben iſt : und iſt endlich die geſammte Mannſchaft

einer Kompagnie im Dienſte geftanden ; ſo zählt

dieſes einer ſolchen auch für einen Dienſtfebr.

S. 113.

Dienfikehr- Die Oberft - Lieutenants und die Bataillons

ordnung der

Oberoffisiers, Stäbe folgen der Dienſtfehre ihres Bataillons, und
d . Bataitonsa

Grabeu . Sube die Subaltern - Offigiers jener ihrer Kompagnien.
.

alternoffiziere.
$. 114 .

Dito ben einer Bey der parziellen Dienſtfehr einer halben Konie

halben roms
pagnie folgen der Oberlieutenant und der erſte Uns

pagnie.

terlieutenant der erſten Hälfte , und der Hauptmann

und zweyte Unterlieutenant der zweyten .

Dito bey fleis zu noch kleiner'n Abtheilungen hat der Kriegs.

ner'n Abthito ratb den dazu gehörenden Offizier, je nach Umſtän.

lungen.
den , zu bezeichnen.

$ . 115

Dienftkebrord
Die Mannſchaft jeder Kompagnie wird ebenfalls

nung unter d .

Soldaten einer ihrer Nummer nach in Dienſt befehligt.
Stompagnie.
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6. 116.

Die gleiche Dienſtfehr - Ordnung iſt auch auf Dito der Aus.

die Auszüger- Korps anderer Waffengattungen an. züger anderer

wendbar.
Waffen .

ےل

ſ. 117.

Die ebenbenannte Dienſtfehr -Ordnung fod gleich . Dienftfehrorðs

falls der Reſerve zur Norm dienen ; doch fann die. nung ben der

felbe niemals in der Dienſtreihe mit dem Auszuge
Referve.

konkurrieren , es rey dann : daß eine Waffengattung

der Audzüger des Gänzlichen ſchon unter den Waf

fen ſich befände , wo alsdann die reſpektiven Wafa

fengattungen der Reſerve zum Abmarſch ebenfalls

einzuberufen find.

$. 118.

Eine Dienſtfehr für die Eidgenoſſenſchaft kann nur Wann die

dann als erfüllt betrachtet werden , wenn das in Dienfikehrord

Dienft berufene Korps im Eidgenöffiſchen Sold ge. Eidgen . Dienft
nung für den

ftanden ift. erfült.

f. 119.

Eidgenöfftfche Inſpektionen oder Waffenübungen, Eidg. Inſpek

in oder außer dem Kanton , werden für feine Eido Waffenübunzionen oder

genöſiſche Dienſtfebre gezählt. gen zählen für

feine Dienft

febr.

VI. Bd. 10
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Z3 weyter Theil.

Nähere , organiſchei organiſche Beſtimmungen.

E r ft e r 4 b d n it t.

Bewaffnung , Geſchüß , Kriegsfuhrwerke und

Munizion.

§ . 120.છે .

Bewaffnung Der Auszug und die Reſerve des Kantons follen

u . Ausrüſtung genau nach denjenigen Beſtimmungen des Eidgenör

8.Auszugs und fiſchen Militär - Reglements bewaffnet und ausgerü.
d

der Reſerve.
ftet in's Feld ziehen , die durch die Eidgenöſſiſche

Tagſagung fowohl im allgemeinen , als im beſon

der'n theils ſchon feſtgeſeßt find, theils noch ceſt in

Folge der Zeit würden feſtgefeßt werden .

Hierfür dem Der Tägliche Rath ſey befugt : dasjenige dies.

Tägl. Rathe falls von ſich aus näber zu beſtimmen , was der aus.

überlaſſene Bes

ſtimmungen .

führlicher'n Anordnung der Kantone , rückſichtlich

der Bewaffnung und Ausrüſtung dieſer Truppen

Korpo , durch bemeldtes Reglement aufällig über.

laſſen werden ſollte.

6. 121 .

Stete Bereits Der Zägliche Rath rey beauftragt : zu veranſtal .

haltung d. Bez ten , daß die zur Bewaffnung und Ausrüfung des
waffnung undAusrüſtung Auszuges und der Reſerve nöthigen Waffen , Ger

durch die Nes ſchüß und übrigen Kriegsgeräthſchaften ſtets in ge.

gierung. höriger Zahl und beſtmöglichſtem Zuſtande im obrig.
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fiſchen

eiſernen Ladſtock , einem Kuger A

feitlichen Zeughauſe fich vorfinden , damit dieſelben

an diejenigen Korps dieſer zwey Hauptbeſtandtheile

der Kantons ,Miliz jedesmal , als ſie in Eidgenör.

Dienſt zu treten haben , verabfolgt werden

können , welche aber bey ihrem Austritt wiederum

furückzuziehen ſind.

. 122

Ueberdies ſoll jedes Haus oder jeder Hausantheil, Pflichtige Bes

welcher in der Brandaſſekuranz beſonders ſich einge. waffnung jeden

Þausantbeils.
tragen befindet, von ſeinem Eigenthümer mit einem

ordonnanzmäßigen Jufanterie - Gewehr von zwey

Loth franzöſiſchen Kaltbers , nebſt Bajonet , einem,

Schraubenzie .

ber und einer ebenfalls ordonnanzmäßigen Patron

taſche verſehen werden.

Dieſe Waffen ſind zur Inftrukzion auf den Erer . Beftimmung

gierplätzen und in der Inſtrukzions - Schule, ſo wie
dieſer Waffen

für d. fnftruks

fur allfällig nöthigen Bewaffnung der Landwehr beo
zion.

ftimmt.

$. 123.

Der Zägliche Rath ſey beauftragt : außer der im Bereithalten

$ . 121. vorgeſchriebenen Anzahl , noch überdies einen überzähliger

Bewaffnung.
binlänglichen Vorrath ordonnanzmäßiger Infanterie .

Gewehre und Patrontaſchen anzuſchaffen , um dieſel .

ben an die adfällig damit noch nicht gehörig verfehe.

nen , betreffenden Pflichtigen gegen einen möglichſt

billigen Preis verabfolgen zu können.

$ . 124 .

Derfelbe hat ebenfalls die zweckmäßigſten Anord. Aufſicht üb. die

nungen zu treffen , damit die von den verſchiedenen von Phichtigen

Pflichtigen ſchon angeſchafften oder noch anzuſchaf- den Waffen .
anzuſchaffen
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fenden Waffen vorſchriftmäßig beſchaffen reyen , und

zugleich auch das Nöthige vorzufehren , daß dieſel.

Unterhaltung ben ſtets in brauchbarem und gutem Zuſtande er .

derſelben . halten werden.

§. 125.

Anſchaffung u . Dic in jeder Gemeinde erforderlichen Erommeln

Unterhaltder werden von derſelben angeſchafft , und ſo lange von
Trommeln.

ihr , nach hierfür felbf zu treffender Vorſorge , un.

terhalten , als die Zamburen nicht in aftiven Dienft

treten .

$ . 126.

Unterhalt der Jeder Militär - Dienſtpflichtige, dem eine Waffe

anvertrauten anvertraut wird , haftet, außerordentliche Fälle aus.

$ 10affent.
genommen , für dieſelbe ; hat für deren Unterhalt zu

forgen , und kann bey deren Zurückgabe für allfällig

nöthige Reparaturen belangt werden.

Würde ein ſolcher ein ihm anvertrautes Waffen .

ſtück verſeßen oder verkaufen ; ſo hat er den Werth

davon zu vergüten und nebſtdem eine Gefängniß .

ſtrafe, je nach Umſtänden , von vier bis acht Tagen

auf eigene Koſten , auszuhalten .

unverkäuflich Das verkaufte Waffenſtück iſt nebenhin , wo es

keit d.Waffens immer aufgefunden oder entdeckt wird , gu banden

ftüd'e.
des rechtmäßigen Eigenthümers zu beziehen .

. 127.

Verantwort- Die Chefs der verſchiedenen , in aktiven Dienft

lichkeit d.Chefs
tretenden Korps , die aus dem obrigkeitlichen Zeug

f. 'D. obrigkeits
liche Bewafa hauſe bewaffnet werden , ſo wie die betreffenden

nung ihrer Hauptleute derſelben , ſollen außerordentliche, durch

Manaſchaft. den Kriegsrath zu unterſuchende Fälle ausgenommen,



95

für den gehörigen Unterhalt der erhaltenen Bewaff

nung perſönlich verantwortlich feyn.

Sie allein ſind diesfalls für den Betrag der all. Berhaftung

fällig ber ihrer Zurücgabe nöthig erfundenen Repa. derſelben f. die
Reparaturen

raturen zu belangen . Es rey dieſen jedoch der Rüd .
mit Rückgriffs .

griff auf denjenigen Militär ibres Korps oder Kom. Recht.

pasnie zugeſtanden , der ſeine Waffe nicht in gutem

Stande zurückgeſtellt haben würde.

S. 128 ,

Die Offiziers ſchaffen ſich die ordonnanzmäßige Selbſtbewaff

Bewaffnung auf eigene Koſten an .
nung der Offis

ziers.

3 wey te r A bi ch nit t.

Kleidung , Grad - , Unterſcheidungs- und

Feldzeichen.

S. 129.

Alles dasjenige , was rückſichtlich der Kleidung Die Kleidung ,
***

aler Waffengattungen , der Unterſcheidungs - Zeichen Unterſchei.

jeden Militär - Grades und eines allgemeinen Eids
dungs- u . Felds

zeichen nach

genöſſiſchen Feldzeichens ( dieſes leßtere aber nur für Eidgen. Vor

die in Eidgenöſſiſchen Dienſt tretenden Korps ) für ſchrift.

die Eidgenöſſiſche Bundes . Armee feſtgeſetzt werden

wird , iſt auch für die Miliz des Kantons in genaue

Anwendung zu bringen.

Nähere , durch das Eidgenöſſifche Reglement nicht ueber diesfalls

ausgeſprochene Beftimmungen ſind der Verfügung nicht Bergeries

des Täglichen Raths anheim geſtellt. mungsüberlaf

fung 0. Regies

8. 130. tung.

Das Feldzeichen für die im Dienſte des Kantons Feldzeichen od.
Kotarde im

tehenden Miligforps fey die weiße und blaue Kofarde. Kantonal

Dienft.
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Fahne und Die Kantons - Fahne , po wie die Standarde der

Standarde . Kavallerie , follen ebenfalls von dieſer Farbe feyn.

$. 131 .

Bon Auszug Ein jeder , in den Auszug oder die Reſerve Ein.

und Neſerve - getheilter ſchafft ſich auf eigene Koſten an :

Pflichtigen an

zuſchaffende
Eine Egerzierwefte von der Farbe des Uni.

Kleidungs- form - Rockes nach aufgeſtelltem Model für jede

ftüde.
Waffengattung.

Ein Paar rohe , zwiſchene , weite , bis auf die

Knöchel reichende Pantalon.

Ein Paar bis unter die Wade gehende Halb,

Getten von gleichem Zeug , wie die Pantalon ,

2 Paar gute Schuhe,

2 gute Hemden,

1 Haarkamm.

1 Kleiderbürfte.

1 Schuhbürſte.

1 Fettbüchſe.

§ . 132.

Ausnahme wes Diejenigen , die bereits ſchon dem Auszuge oder

gen Anſchaffen der Reſerve einverleibt ſind , und annoch die bisbe.

d. Ordonnangs rige , ordonnanzmäßige Kleidung in gutem Zuſtande
Wefte.

befißen , brauchen fich , mit Beybehaltung derſelben ,

die Ordonnanz- Weſte nicht anzuſchaffen.

S. 133 .

Bolzmüße der Feder , in den Auszug Eintretende erhält übria

Muszüger. gens noch von dem Staate eine Holzmüße als

Eigenthum.
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ffüde.

S. 134.

alle dieſe baben für den Unterhalt benannter Unterhalt die.

Kleidunjsſtücke bis zu ihrem Austritt aus der Land. fer Kleidungs

wehr zu ſorgen .

$. 135 .

uue ibrigen , ordonnanzmäßigen Kleidungsſtücke Lieferung der

werden jedem , in aktiven Dienft tretenden Miliz- übrigen Klei
dungsſtüde

Angehörigen vom Staate angeſchafft , bey deſſen durch 8.Staat.

Dienſt - Lustritt aber wieder zurückgezogen .

Der Sägliche Rath fen beauftragt : die gehörigen Daherige Vors

Maßregen zu treffen , damit die Miliz - Angehörigen
forge.

jedesmal, wenn ſie in Dienft treten , und beſonders

im Falle eines plöblichen Aufgebothes , mit möglich.

fer Schielligkeit gekleidet werden können.

ſ . 136.

Fede' , in aftiven Dienſt tretende , vom Staate unterhalt dies

gekleidet Militär hat für die gehörige Unterhaltung Ter Kleidungs

der von dieſem empfangenen Kleidungsſtücke bis zu
füde.

ihrer Zưückgabe zu ſorgen .

Der Jägliche Nath hat ſich desnahen durch feic Feſtgefekte

nen Krigsrath einen Tarif , zur Feftfeßung der Dauer derfel.

Dauer eines jeden , einmal als ordonnanzmäßig an.
ben.

erkannten Kleidungsſtücks für den Aktiv . Dienſt , zur

Genehmigung , vorlegen zu laſſen .

Die Shefs der in Dienſt tretenden Korps , ſo Verhaftung

wie die betreffenden Hauptleute derſelben , haften der Chefs und

Perſönlich für dieſen Unterhalt der Kleidung , und Sauptleutefür
den unterhalt

find illlein für den Betrag des aufällig Mangelnden der Kleidungs

ju beangen , wogegen ihnen jedoch der Rückgriff füde.

auf jeren , der eines oder mehrere ſeiner erhaltenen
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Kleidungsſtücke vernadräßigt baben würde , offen

ſteht.

Verboth an der Hingegen ſer es jedem Chef eines , in Akti.Dienſt

ordonnanzmäſo tretenden Korps oder Detaſchemento , unter ſtrenger

figen Kleidung
etwas zu än, Ahndung , verbothen : ſeine Leute anzuhalt:n , ent.

dern. weder an der einmal als ordonnanzmäßig azerfauna

ten Kleidung etwas zu ändern , oder etwas , das

nicht ordonnanzmäßig wäre , anzuſchaffen . Im dan

widerhandelnden Falle ſollen dieſe Chefs zu gehöri.

gen Entſchädigung ihrer Mannſchaft angebaten wer .

den , welche ſie zu folchen , unnüßen Ausgaben vere

leitet bätten.

Į, 137.

Die offizters Jeder Offizier , ſo wie jeder einem Datzier im

haben ſich felbft Range Gleichgeſtellte , ſchafft fich feine fleidung

fu fleiden.
felbft an .

S. 138.

Unveräusbar: Würde ſich ein Militär bergehen laſſen , ein von

keit d. Militär- der Regierung erhaltenes Kleidungsſtück zu terfeßen ,
Kleidungs

Stüde.
oder zu verkaufen ; fo foll es dießfault laut 9. 126.,

gleich wie bey der Bewaffnung , gehalten werden,

Die Konfiskazion iſt auch bey denjeniger verfeß

ten oder verkauften Militär - Kleidungsſtücke in An.

wendung zu bringen , welche ſich jeder Mili:är ſelbſt

anzuſchaffen hat.
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Dritter Norchnitt.

Offiziers . , Kavallerie- und Trainpferde , ſo wie

Kriegsfuhrleiſtungen,

a. ) Offiziers . $ ferde.

$ . 139.

uden denjenigen Offizieren oder dieſen im Range Entſchädigung

gleich Geſtellten , die laut Eidgenöffiſchem Militär . d. Offtzters für
die zu halten

Reglement das Recht zu Fourage - Ragionen haben , den Pferde.

foll jedesmal , als ſie mit Truppen des Kantons aus

dem Eidgenöſiſchen Dienft zurückehren , für jedes

während ihrer ganzen Dienſtzeit wirklich gehaltene

Reitpferd , ( deren Zahl jene der ihnen durch oben.

genanntes Reglement zugeſtandenen Fourage - Razio.

nen nicht überſteigen darf , und die ſie ſich auf eige.

ne Koſten anzuſchaffen und auszurüften haben , eine

Entſchädigung von ſechszig biü achtzig Franfen ab.

gereicht werden , welche Entſchädigung durch den Täg.

lichen Rath ber jedem Feldjuge beſonders im Auge.

meinen feſtzuſeßen ifta

b. ) Kavallerie.ferde.

$ . 140.

Die zu ſtellenden Kavallerie Pferde für die un. Eteferung der

teroffiziers und Gemeinen ſollen auf die Oberamteyen Pferde für die

des Kantons verbältnismäßig vertheilt und , ſo viel u .Gemeinen D.

Unteroffiziers

möglich , auch nur jenen Gemeinden , welche die Kavalerie.

Kavalleriften zu ſtellen haben , zugetheilt werden .

$. 141 .

Die Stellung eines Kavallerie - Pferdes beſteht in Stellung die.

der Verpflichtung : ein zu dieſem Behufe tauglich er, durch die Sea
rer Pferde

fundenes Pferd fets in Bereitſchaft zu halten . meinden .
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Es ſey ſodann den Gemeinden überlaſſen : nach

den ihnen zu Gebothe ſtehenden Mitteln diere Pfer

deſtellungs - Verpflichtung , mit Rückſicht zwar ſowohl

auf die Regierungs-Verordnung vom 16ren März 1807.,

als auf den vorgegangenen J. 67. 1. , entweder auf

Partikularen zu verlegen , oder derſelben nach Um.

ſtänden und Gutbefinden auf gemeinſame Koſten Gea

nüge zu thun.

S. 142.

Elgenſchaften Die zum Dienſt der Kavalerie zu ſtellenden Pfers

eines Kavalles de ſollen durchaus diejenigen Eigenſchaften befißen ,
ries Pferdes.

welche ſie laut Reglement auch allein zum Eintritt

in den Eidgenöſiſchen Dienſt fähig machen .

$ . 143,

Annahme dies Die von den Geineinden zu dieſem Behuf bezeich .

ſer Pferde b . d. neten Pferde find bey den Ergänzungs - Muſterungen

Ergänzungsa

Mufterungen.
durch den Chef des benannten Korps , mit Zuzug

von Experten , genau zu unterſuchen , und , nach ſtatt

gehabter Annahme, iſt davon eine umſtändliche Be

ſchreibung ( Signalement ) aufzunehmen , die nach

bin in die Regiſter des betreffenden Oberamtmanns

und des Kriegsraths übertragen werden rou .

ſ . 144 .

Erſebung eines Wird ein zum Dienft der Kavallerie bezeichnetes

untauglich ges Pferd einer Gemeinde durch ſich ergebende Umſtände

wordenert fa.

in Zuſtand der Untauglichkeit verfekt; ſo ſou ſogleich .
vallericpferds.

durch eben dieſe ein anderes , taugliches dem Kriegs.

Rathe oder der zu dieſem Ende aufgeſtellten Behörde

vorgeſtellt werden,

1
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8. 145.

Bey den Militär - Muſterungen müſſen dieſe Pfer. Inſpizierung

De ebenfalls gehörig inſpeftiert , und diejenigen aus
dieſer Pferde

bey den Muftes

ihnen , die als untauglich erfunden werden ſollten , rungen.

fogleich ausgeſchofen werden.

§ . 146,

Würde endlich bey einem ftatthabenden Truppen. Lieferung dies

Aufgebothe eine Gemeinde nicht ihr , in die Pferde , ſer Pferde auf
Sofien d . nach

Signalements - Regiſter eingetragenes Pferd im gen läßigen Ges

börigen Stand liefern ; ſo foll ſogleich , auf Koſten meinde,

dieſer Gemeinde , - welcher jedoch der Rückgriff auf

den allfällig pflichtigen Partikularen offen bleibt , -

ein anderes ; brauchbares angekauft, und dieſelbe

überhin noch mit einer Buße von vierzig Franken

belegt werden .

c .) Drain Pferde.

$. 147.

Sämmtliche Train - Pferde können , ſobald der Ankauf der

Nufruf zur Inbereitſchafthaltung eines Eidgenöſſt. Train - Pferde.

ſchen Truppen - Beytrags erfolgt, durch Regierungs

Kommiſſarien in den Gemeinden des Kantons , auf

ordentliche Schabung bin , angekauft werden.

Der Eigenthümer , der ein ſolches , taugliches Pferd Hergabe ders

befißt, iſt gehalten : daſſelbe um die gemachte Schate felben gegen
Schaßung.

zung verabfolgen zu laſſen .

Nach beendigtem Feldzuge rollen dieſe Pferde wie. Ihr Verkauf

derum verkauft werden , wozu den betreffenden , frür nach beendig

tem Feldzug.
her'n Eigenthümern immer und zwar um den An.

kaufspreis das Recht offen bleibt.
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§ . 148.

Ankauf und Dem Säglichen Rathe fery nebenbin die Vollmacht

Aufbiethen ertheilt : über die bereits feſtgeſeßte Anzahl der zur
überzähliger

Pferde.
Bundes - Armee zu liefernden Pferde, ſo oft es

der Dienft des Vaterlandes erfordern foute , - auch

noch ſo viele andere Pferde aufzubiethen , oder nö.

thigen Faus anzufaufen , als er es jedesmal nach

den ſich ergebenden Umſtänden für nöthig erachten

würde.

$ . 149.

Sattelzeug für Das für die Stavallerie und den Train nöthige

die Kavallerie- Sattelzeug und Pferdgeſchirr find , als Kriegsräth .
und Trains

Pferde. ſchaften , durch das Obrigkeitliche Zeughaus angus

fchaffen.

d . ) . Militariſche fubrleifungen.

S. 150.

Militär - Ne- Militäriſche Fuhrleiſtungen werden diejenigen moa

quiſizionen od. mentanen Lieferungen von Transportmitteln genannt,

Fuhrleiſtun
die eine Gemeinde für eine kürzere oder längere Zeit

sen .

zum Transport von Militär - Effekten , wie 4. B.

von Equipages durch den Kanton ziehender Korps ,

Ambülangen , Militär - Spital- Effekten , Munizions.

Depots - Parken , Poſizions . und Ergänzungs - Ge.

ſchüß u . f. w. zu teiſten hat.

/

S. 151.

Aufbiethen der Der Tägliche Rath fey befugt: durch das , laut

hierzu erfoder- Eidgenöffiſchem Militär - Reglement, aufgeſtellte Kan.
lichen Pferde

u. Fuhrwerke. tons . Kriegs - Kommiffariat, in allen Fällen die zum

Militär . Dienft des Stantons fowohl, als jenem der

g
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Eidgenoffenſchaft erforderlichen , beſpannten oder un

Beſpannten Fuhrwerke und Pferde, nach Bewandt.

niß der Umſtände, wo immer dergleichen nothwendig

werden ſollten aufzubieten . Jedoch ſollen dieſe Verhältnif.

zu machenden Lieferungen , in ſo weit der Dienſt mäßige Ver
theilung ders

darunter nicht leidet , auf die Gemeinden , ſo viel
ſelben auf dic

möglich, im Verhältniß der in jeder ſolchen ſich vor. Gemeinden.

findlichen Anzahl Pferde vertheilt werden.

$ . 152.

,

Um immerdar von dem Beſtand der im Kanton Jährliches

vorhandenen Anzahl Pferde in gehöriger Kentniß zu Pferde - Ver

teben , ſollen ſämmtliche Gemeinde - Ammänner all.
geichnis.

jährlich auf den erſten März ein Verzeichniß der in

ihrer Gemeinde vorhandenen Pferde dem Kriegs .

Kommiſſariate einſenden .

$ . 153

Für alle Pferde und Fuhrleiſtungen , welche zu Verhaftung 0.

Handen des Staats geliefert werden müſſen , haften Gemeinden für
D. zu liefernden

die zur Lieferung derſelben aufgeforderten Gemein Pferde und

den dergeſtalt: daß man ſich bey einem ſolchen Aufges Fubrwerfe.

bothe lediglich nur an fie und keineswegs an dieje.

nigen Partikularen zu halten bat , auf welche von

ibnen die Stellung folcher Pferde oder Fuhrwerke

übertragen worden wäre.

$ . 154.

Im Falle eine Gemeinde die von ihr geforderte $ erberſchaf

Fubr . oder Pferdeleiſtung nicht auf die Zeit und fung der Abge
henden auf

an den ihr hierzu bezeichneten Ort gethan haben soften derGe

würde , fou die begehrte Lieferung ſogleich auf Ko. meinde.
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ften dieſer Gemeinde berbengeſchafft und diefelbe

nach Beſchaffenheit der Verſäumniß und Nachläßig .

keit , die fie fich diesfalls zu Schulden kommen ließ ,

mit einer Geldſtrafe von fünf bis zehen Franken ben

legt werden .

Der Gemeinde Einer ſolchen Gemeinde bleibt inderen der Rück .

vorbehaltener griff auf jene Partikularen offen , welche ſie durch

Nüdgriff.
ihre Schuld in die Unmöglichkeit gefeßt haben , der

geforderten Lieferung entſprechen zu können.

§. 155 .

Nichtgebrauch

der Stavalleries Zum Dienſt der Kavallerie bezeichnete Pferde dür
Pferdefu

Fuhrleiſtuna fen niemals zu Fuhrleiſtungen gebraucht werden .

gen .

. 156 .

Wem die v. der

Eidgenoffent- Die yon der Eidgenoſſenſchaft für gemachte Fuhr.
fchaft f. Fuhr

leiſtungen vers leiſtungen abgereicht werdenden Vergütungen follen

abfolgtwere auch den Gemeinden , welche dieſelben erfüllt haben ,
dende Entſchis

digung ges verabfolgt werden.
bühre.

Entfdädigung Der Tägliche Rath bat eine ähnliche Vergütung

d. Fuhrleiſtun- für die , zum Militär - Dienſt des Kantons aufzubie.
gen füt den

Stanton . tenden Fuhrleiſtungen feſtzuſeßen.

ſ . 157.

Lieferung der Die benöthigten Train - Pferde für den Unter

Pferde für die richt der Feldbewegungen der Artillerie werden , in
Artillerie.

ſo fern dafür nicht für den Staat vortheilhaftere

Bedingungen mit einem Unternehmer eingegangen

verden fönnen , - jedesmal- jedesmal requiſizionsweiſe genom.

men und die liefernden Gemeinden nach hierüber

beftehendem Reglement dafür entſchädiget.
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Vierter 46 ich nitt.

.

Inſtruktion.

ſ . 158.

Der Unterricht in den Waffen ſoll den verſchien Unterricht in

denen Waffengattungen der Kantons - Miliz nach den den Waffen.

bereits für die geſammte Eidgenoſſenſchaft beſtehen .

den oder noch aufzuſtellenden Inſtrufzions - Vorſchrif

ten gegeben werden.

a.) Egerziertage.

f . 159.

Die erſte Bildung des Soldaten oder die Sol. Bildung von
Egersiermci.

daten · Schule der Infanterie roll hauptſächlich
ftern .

durch die Egerziermeiſter gegeben werden.

Der Dägliche Rath rey desnahen beauftragt: die

aufällig nöthigen Maßregeln zu treffen , um die Erer.

giermeiſter vorläufig zu guten Inſtruktoren bilden zu

laſſen .

§. 160.

Das Exerzieren in den Gemeinden ſoll alljährlich Fährlidie Eger

zur Frühlings- und Herbitzeit , doch nur an Sonn- gier - Tage.

und Feyertagen Nachmittags ftatt haben.

Die Gemeinde - Ammänner ſind gehalten : den Anweiſung das

Exerziermeiſter'n ihres Bezirks , nach Berhältniß der zu , ſowie zum

Lage und des Lokalt , bequemmen und ſicher’n Platz o. benöthigten
Zielſchießen

ſowohl zum Egerzieren , als zu den Uebungen im Plat.

Zielſchießen anzuweiſen .

§ . 161 .

Fede Gemeinde ift verpflichtet: für's erſte Mal Anſchaffen der

eine Zielſcheibe auf eigene Koſten anzuſchaffen, und Zielſcheiben ..
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an dem dazu beſtimmten Ort aufftellen zu laſſen ,

welche für die Folge der Schüßenmeiſter ſodann aus

dem , in den Scheiben vorfindlichen Blew zu erreßen

und zu unterhalten hat.

Dieſe Anordnung leidet jedoch nur auf jene Ge.

meinden Anwendung , die bereits noch nicht dieſer

Berpflichtung entſprochen hätten.

f. 162.

Wer den Egers Dem Egerzteren beyzuwohnen , find verpflichtet :

ziertagen bens alle Refruten , ſo wie alle Auszüger- und Reſerve

wohnen ſoll.

Soldaten und Unteroffizier , welche in die Infan .

terie - Kompagnien eingetheilt find.

sierfür zu trefs Die Anordnungen über den Unterricht der übri.

fende Anords
gen Waffengattungen ſind dem Läglichen Rathe über

nungen.
laſſen .

b.) 8nrufsions . Soule.

S. 163,

inftrufztong- Der tägliche Rath ren bevollmächtigt: in der

Schule u. ihre Sauptſtadt eine Inftrufztons -Schule für alle Waf

Beftimmung.
fengattungen der Kantons , Miliz zu errichten , in

welche während dem Fahr , jedoch mit möglichſter

Rückſicht auf die Jahreszeit und die damit verbun.

denen Landarbeiten , die verſchiedenen Auszüger

Korps , ſo wie nöthigen Faus jene der Reſerve in

kleinen Abtheilungen nur von halben Kompagnien ,

außerordentliche, Beſchleunigung erfordernde Fälle

ausgenommen , zu ziehen ſind.

$. 164.

abere Angabe

ihrer Beftim Dieſe Inftrukzions.Schule Tey jur veüftändiger'n

mungmitDin . Ausbildung des gemeinen Soldaten , hauptſächlich
ſicht auf Berita

tenmachen .
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aber zu jener der Offiziere und Unteroffiziere be.

ſtimmt. Deſhalb foll auch den Offiziers, welche im

Falle find , ihre Dienſte beritten zu leiſten , der nö.

thigſte Unterricht im Reiten ertheilt werden.

Der Tägliche Nath fey beauftragt , die nöthigen

Veranſtaltungen für dieſen Unterrichtszweig zu treffen .

S. 165.

Die in der Inſtrukzions - Schule fich befindende Durch die Tits

Mannſchaft ſoll überdies den Garniſons - Dienft ver. ftrufzions -

fehen , und bey ihrer Ankunft ſogleich nach vor. fiender Garni
Schule zu lei.

ſchrift für die Zeit , die ſie in der Schule zuzubrin- fons - Dienft.

gen hat , gekleidet werden.

c.) Mufterungen.

S. 166.

Um endlich den Offizieren und beſonders jenen Sährliche Mus

des Staabs die beſtmöglichſte Gewandtheit in den
fierungen ,

Bewegungen von größer'n Truppen - Maſſen zu ge

ben , fey der Zägliche Rath befugt : jährlich zur

Frühlings- oder Herbſtzeit beſondere Inſtrukzions

und Uebungs -Mufterungen anzuordnen , zu welchen

fowohl die Reſerve , als die Auszüger - Korps gejo

gen werden können .

Fünfter a ord nitt .

Entſchädigung, Beſoldung , Verpflegung und

Prämien.

$ . 167.

Die Chefs des Bundesfontingente , die Stavalle. Jährliche Ente

rie- und Artillerie - Officiers , welche laut s . 139. Offiziers die
ſchädigung der

verpflichtet ſind, ihre Pferde und deren Ausrüſtung Pferdehalten
müſſen .

VI . Bd. 11
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1

von ſich aus anzuſchaffen , erhalten dafür eine jähr.

liche Entſchädigung von fünfzig Franken .

§. 165.

Fahrgehalt der Seder Oberamtmann erhält in der Eigenſchaft als

Quartier -
Quartier , Kommandant cine jährliche Beſoldungs ,

Komandanten.

Zulage von hundert und fünfzig Franken , vermit.
Entſchädigung
ſeines Adiu ." telſt welcher er dann den ihm zugegebenen Quartier.

danten . Adjudant zu entſchädigen hat.

. 169 .

Entſchädigung Die Exerziermeiſter erhalten alle rechs Jahre eine

der Exerzier- Kleidung oder deren Betrag und überdieß diejenigen
meifter .

unter ihnen , die hundert und mehr Refruten , Alus

züger und der Reſerve Angehörige in ihrer Gemeinde

zählen , jährlich dreyfig Franken , jene aber , deren

Inſtrukzions - Mannſchaft dieſe Zahl nicht erreicht,

zwanzig Franken als Entſchädigung.

Ertheilung Der Jägliche Rath rey überdies befugt : denjeni.

v . Prämien an gen Exerziermeiſtern , die ſich während dem Jahr
dieſelben .

durch ihre Befliffenbeit beſonders auszeichnen , eine

Prämie von fünf bis höchſtens zehen Franken ver.

abfolgen zu laſſen .

$ . 170 .

Beſoldung im Die Beſoldung und Verpflegung der in Kantonal.

Kartonal

Aktiv - Fero - Dienſt berufen werdenden Miliz - Trup
Dienft.

pen ſey auf den , in Tabelle VIII. angegebenen Fuß ,

jene hingegen der in Garniſon zu Luzern ſtehenden

auf den durd) Tabelle IX. vorgeſchriebenen feſtgeſeßt.

Beſoldung der Die Offiziers , welche in die Inſtrukzions-Schule

Offiziers in der einberufen , aber keine Komptabilität zu führen , und

Inftruffions -

Schule. auch keine Verantwortlichkeit auf ſich haben , bezień
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hen ohne Unterſchied des Grades jeder fünfzehnt

Baßen per Tag . Fourage . Razionen follen denjeni.

gen , welche dazu berechtigt ſind , nur für die wirf.

lich gehaltenen Pferde geliefert werden.

Futters

Nagionen.

6. 171 .

Die in die Inftrufzions - Schüle gezogen werden. Beſoldung der

den Egerziermeiſter beziehen ebenfalls nur den , bey Egerziermeiſter

Tabelle IX, angegebenen Soldaten - Sold und Bere in der Inſtruk

jions - Schule.

Pflegung , und follen , wie andere Mannſchaft , ein.

kaferniert und zuin Garniſons Dienſte gebraucht

werden .

f. 172.

Der Tägliche Rath fann an den Schießtagen der Obrigkeitliche

Artillerie, der Scharfſchüßen , fo wie der Infanterie Ehrengaben .

Hoheitliche Ehrengaben austheilen laſſen .

Sechste t fch n it to

Militär- Kafa.

S. 173.

Die Militär - Kafe ift beſtimmt : Militär - Safia

und ihre Bes

1. Im Allgemeinen . fitimmung.

a.) Den Oberamtmännern und mittelbar den

Quartier - Udjudanten , ſo wie den im S. 167.

bezeichneten Offiziers , ihre jährliche Entſchä.

digung abzureichen ;

b.) Die Entſchädigung , fo wie aufädigen Präs

mien und Kleidung an die Ererziermeiſter zu

entrichten und anzuſchaffen ;
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1

c .) Die al fädigen Entſchädigungen an die Po.

ſtenläufer und Expreſſe zu bezahlen.

2. Fm Beſonder'n.

fn Striegszeiten.

a.) Im Falle von Militär - Aufgebothen , den

aufgebothenen Miliz - Angehörigen für die

Dauer ihres Aktiv - Dienſtes alle diejenigen

Kleidungsſtücke anzuſchaffen , welche nicht im

ſ. 131. begriffen ſind ;

b.) Den übrigen Offiziers , welche die Befugniß

haben , ein Pferd halten zu dürfen , die im

f. 139. beſtimmte Entſchädigung abzureichen ;

In Friedenszeiten.

c .) Die Beköſtigung der Inſtrufjions - Schule ,

ſo wie die Austheilung von Ehrengaben an

den Schießtägen zu beſtreiten ;

d .) Die in die Inſtrukzions -Schule Berufenen ,

während der Dauer derſelben , zu bekleiden ;

e.) Und endlich deren Beſoldung und Verpfle.

gung , ſo wie

f.) Die allmählige Anſchaffung der nöthigen

Waffenvorräthe zu erleichtern .

$ . 174.

Einfünftent

dieſer Kaſſa .

Strafgelder.

Diefe Kaſſa bildet fich vermittelft :

a. ) Des Betrages der , durch das gegenwärtige

Gefeß feſtgelegten Gebühren und Strafgelder ;

b . ) Des Beytrags von zwanzig Franken , den

jeder Waffenfähige , der fich verheirathet , cin.

' mal zu bezahlen hat ;

beirathstate

u . Wer dieſelbe

fu leiften babe .
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Von dieſem Beytrage Feyen jedoch ausgenommen :.

diejenigen , welche wirklich als Offizier bey einem

der beyden Bundesfontingente angeſtellt oder wäh.

rend acht Jahren als ſolche dabey angeſtellt gewe.

ſen find , in ſo ferne fie fich ausweifen können , ſich

wirklich ihre Militärkleidung angeſchafft zu haben.

f . 175 .

Die Waiſenämter ſollen , bey eigener Vergütungs. Verhaftung d .

Leiſtung , Niemanden eine Heirathsbewilligung erthei.
Waiſenämter

für dieſe Date.

ren , bevor ein ſolcher den Beytrag an die Kriegs

faſſa laut Lit. b. des vorſtehenden Artikels entrichtet ,

oder aber die vom Kriegsrathe ausgehende Beſchei.

nigung aufgelegt hat , daß er zu dieſer Abgabe nicht

pflichtig reye.

S. 176 .

Jede gefliffentliche Vernachläßigung in der Ver. Beftrafung

fertigung der Steuer - Verzeichniſſe , ſo wie allfällige derienigen , die

fich Verheimlis

Verheimlichungen derjenigen , die Strafgelder oder , chungen gegen

vermöge gegenwärtiger Anordnungen , anderartige die Kriegskaffa

Gebühren an die Militär- Kaſſe zu entrichten haben , ſchuldig ma

chen .

find mit dem dreyfachen Betrag ded , dem Staate dar.

aus erwachſenden Schadens zu beftrafen , wovon dem

Leider , nebſt Geheimhaltung eines Nahmens , der

dritte Theil verabfolgt werden ſoll .

f. 177.

Die Verwaltung der Militär- Kafle liegt dem Verwaltung

Kriegérathe , unter Aufſicht des Finanzrathes , ob ,
d . Striegskaffa.

worüber die näher'n Beſtimmungen von dem Tägli

chen Rathe feftzuſeßen find.

Die Kaſſe ſou fich in zwey Hauptbeſtandtheile , Grundlagen

nämlich : in die materielle und finanzielle Verwala
dafür.

/

?
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tung föndern , und das daherige Rechnungs - Reful.

tat in die allgemeine Staatsrechnung aufgenommen

und nebenhiu gehörig belegt , mit dieſer alle Jahre

dem Täglichen Rathe und von demſelben Räth und

Hundert, zur Einfidt und Genehmigung , vorgelegt

werden.

Siebenter Abſchnitt.

Disziplin und Rechtspflege.

a . ) An den Egerzier- und Muſterung $ . { agen ,

$ . 178 .

Beftrafen des Feder Exerzierpflichtige , der ſich , ohne beſondere

Ausbleibens v. Gründe und Erlaubniß des Egerziermeiſters , eineu

den Egerzier

Tagen.
befohlenen Waffenübung entzieht , fou für das erſte

Mal mit einem Franken , für das zweite mit zwen

Franken , für das dritte mit vier Franken beſtraft

werden.

Ein Drittheil dieſer Strafe fält dem Egerziers

meiſter ju .

Sollte ein Egerzierpflichtiger im gleichen Jahre

zum viertenmal ohne genügende Entſchuldigung aus.

bleiben ; ſo ſoll derſelbe mit Urreſt beſtraft werden ,

und zwar im Verhältniß zur Geldſtrafe.

. 179.

Beſtrafung des Jeder Egerziermeiſter , der ſich zu Schulden kom,

Eterziermets
men läft , ohne die wichtigſten Gründe , einen durch

ſters für unter
die betreffende Behörde angeordneten Egerziertag nicht

laſſene Eter

ziertage. zu den Waffenübungen zu benußen , fou , nach Mafa

gabe ſeiner Saumſeligkeit , mit Gefängniß beſtraft

werden.

1
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ܰܕܕ
181 .

$ . 150.

Wer bey einer gebothenen Muſterung zur Zeit Beftrafen des

des Appels fehlt , iſt , wenn er nicht eine gründli. Ausbleibens

che Urſache feines Ausbleibens , durch ſeinen betref .

von einer Mus

ſterung.

fenden Gemeinde - Ammann und Exerziermeiſter bes

ſcheinigt , angeben fann , zu einer Geldbuße von

vier Franken und , wenn er des Gänzlichen aus.

bleibt , zu einer ähnlichen von acht Franken zu ver.

fällen .

.

Kein Militär roll fich , ben Strafe von acht Fran. Wer von einer

ken , auf den Muſterungstag hin , Geſchäfte halber ,
Mufterung lis

ohne Erlaubniß feines betreffenden Oberamtmanns ,

genziren darf.

entfernen dürfen .

ſ . 182.

Demicnigen , der aus Nachläßigkeit an einer Mu. Beſtrafung des

fterung nicht mit der durch die Sf . 131. , 132. und Abgangs an
Kleidung und

133. vorgeſchriebenen Kleidung , ſo wie mit der ges Bewaffnung

hörigen Urinatur erſcheint, iſt ſogleich auf ſeine Ko. an den Muftes

ften das mangelnde anzuſchaffen , und derſelbe noch
rungeli.

überdies mit dem Werth jedet , ihm fehlenden Klei.

dungi a oder Bewaffnungoſtückes in Geld zu beſtrafen .

$. 183.

Diejenigen , welche in Kleidung oder Bewaffnung Beſtrafung der

unreinlich an den Muſterungen erſcheinen , fönnen ,
Unreinlichkeit

an Bewaffnung

nach Maßgabe , bis auf vier Franken beſtraft werden. oder Kleidung.

ſ . 184 .

Ade Streitigkeiten , Schlägereyen und andere Beſtrafung der
an Muſterun

militäriſche Vergeben und Verbrechen , die an einem gen vorfallen

Muſterungstage von den , zu der Muſterung gehören , den Militära
Bergeben .

1
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den Militärs , po lange ſie nämlich als ſolche angu .

fehen find , ausgeübt werden , ſind militäriſch gut

beſtrafen .

ſ . 185.

Offiziere , uns Feder Offizier , Unteroffizier und Exerziermeiſter,

teroffiziere und der Beſchimpfungen oder Mißhandlungen von einem

Eterziermeiſter

follen keine Bes
Untergeordneten ertragen würde , ohne ſie zu ahne

ſchimpfungen den , foll fogleich dem Kriegsrathe zur Beſtrafung

u. ſ. w. dulden. derzeigt werden,

S. 186.

Beſtrafung der Wenn ein Offizier , Unteroffizier und Egerzier.

Parthetlichkeit meiſter , bey Ertheilung eines Berichtes oder ben
und Begünſti

gung von Ofte ander'n Dienft . Gelegenheiten , der Partheilichkeit

ziers , Unterof- oder Begünſtigung überwieſen werden ſollte; ro ift

fiziers u . Eger- er alſobald , vermöge des S. 85. , durch das Kriegda

Biermeiftern.
gericht ſeiner Stelle zu entfeßen , und hat ein Fahr

lang als Gemeiner im Auszuge zu dienen , ſo wie neben,

bin für verurſachten Schaden vollen Erſatz zu leiſten .

1

$ . 187 .

Beſtrafung Ein Militär , der ſeinen Vorgefekten gegen Fehl.

verweigerter bare Hülfe zu leiſten ſich weigert , iſt mit einer Buße
Hülfeleiſtung

von zwey bis dreißig Franken zu beſtrafen , in ſo
feinem Obern .

ferne nämlich die daherige Gehorſams - Verweigerung

nicht mit folchen erſchwerenden Verumſtändungen

begleitet wäre , daß fie dem Kriegsgericht zur Beur.

theilung zugewieſen werden müßte,

S. 188.

Beſchimpfung Wenn ein Militär fich gegen einen Vorgefekten

eines Vorge- mittelft Beſchimpfungen vergeben ſollte ; fo iſt er da.
feßten durch

einen Militär. für mit einem monatlichen Verhaft und , nach Bea
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fchaffenheit der Umftände , von fünf zu fünf Eagen

während demſelben zu Waſſer und Brod , oder aber

mit einer Geldbuße von zwey und dreyfig Franken

ju belegen .

Mißhandlungen an Vorgeſeßten ſind durch das Mifhandlung
deffelben .

Kriegsgericht zu beſtrafen,

$ . 189 ,

Diejenigen ſowohl , welche falſche oder unbegrün- Beſtrafung

Dete Zeugniſſe oder Beſcheinigungen ertheilen , als falſcher Zeug
niſſe und Bes

der betreffende Militär , zu defien Gunſten fie aus.
ſcheinigungen.

geſtellt worden find , verfallen in die Strafe pon

zwey und dreyßig Franken,

1 $ . 190.

Diejenigen , welche in Folge gegenwärtigen Ge. Abbüffen der

feßes mit Geldſtrafen belegt werden , und dieſelben Geldſtrafen .

wegen Unvermögenheit nicht bezahlen fönnen , find

für jede Franke auf vier und zwanzig Stunden zu

Waſſer und Srod in Verbaft zu feßen , ſo wie diejeni.

gen , welche zum vierten Male für das gleiche Dis.

giplinar - Vergehen zu beftrafen ſind.

Soute aber Jemand eine Militärſchuld , Geld. Beftrafung

buße oder Taxe boshafterweiſe zu bezahlen zögern ; böswillig ver

ſo iſt ein folcher auf ſo lange in den Arreft zu ver.

weigerter Be

fahlung .

feßen , bis er das Schuldige abbezahlt haben wird,

ſ. 191 .

Die im gegenwärtigen Abſchnitte vorkommenden Wer obige

Strafbeſtims

Strafbeftimmungen , - in fo weit fie Disziplinar- mungen in Ans

vergeben ſind, — werden an den Exerziertagen durch wendung zu
bringen habe :

die Ererziermeiſter oder Quartier - Adjudanten , ge- a.) an Exerzier

gen dieſe durch die Oberamtmänner ; find fie aber

3
?

/

i ?

a

tagen ,
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von höher'm Belang , durch den Kricssrath in A11

wendung gebracht.

b .) an Muffes An Muſterungstagen ſteht dieſes Strafrecht , mit

rungen .
Zuzug des Oberamtmanns und eines Offiziers , dem

Muſterungskommiſſär zu .

c.) bey Milis Eigentliche Militär- Verbrechen werden allein vom

tär - Verbres

chen . Kriegsgericht beurtheiſt.

Seit zur Vol. Die Disziplinar - Strafen müſſen immerhin inner

zichung der vier und zwanzig Stunden nach erfolgtem Bergehen
Strafert.

angelegt und am Beſtraften ſogleich in Vouziehung

Sugeſtandener geſéßt werden , welchem dann gleichzeitig der Nedkurs

Redurs.
an die unmittelbar höhere Strafbehörde offen fteht.

Anzeig - Gabe An dieſe muß auch von einer verhängten Ditzia

üb. d.verhängs plinar - Strafe ragleich Anzeige gethan werden.
tę Strafe.

s 192.

Nach welchen Alle diejenigen militäriſchen Verschen , die an

Gefeßen die einem Exerzier- oder Muſterungstage begangen were

Militär - Ver

geben an Egers den , ſollen , - in ſo fern fic Disziplinar - Sache

zier- u . Mufte- find , und gegen dieſelben bereits nicht ſchon eine

rungstagen zu beſondere Strafe im gegenwärtigen Militär - Gefeße

beftrafen .
ausgeſprochen iſt, nach dem Eidgenöſiſchen Strafe

koder , fo weit nämlich dieſer in Anwendung gebracht

werden kann , unter Beobachtung der in demſelben

ausgeſprochenen Kompetenzen , beſtraft werden.

$ 193.

Nedurs geg. d. Gegen jede , durch einen Exerziermeiſter, Gemeinde

Geldiirafe et Ammann oder Quartier - Adjudant angelegte Geld.
eis

nes Egerzier

meiſters. ftrafe kann an den Oberamtmann appelliert werden.

Gclditraffom- Der Oberamtmann beſtraft die ihm verleideten

petenz d . Obers

amtmanns. Vergehen inappellaber, bis auf zwangis Franken .
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Der Kriegsrath ſpricht endlich über alle militä. Straf- Stompe

riſchen Vergeben , - in ſo fern ſie nicht der som, tenz d. Kriegs.
raths.

petenz des Kriegsgerichts angehören , in leßter

Inſtang:

Seder , der gegen eine , auf ihn durch ſ . 191. Termin zur

Appellazion ges

des gegenwärtigen Militärseſebes in Anwendung ges
gen eine Gclos

brachte Geldſtrafe bey der unmittelbar böher'n ap. ftrafe.

pellieren will , - in fo fern nämlich gegen eine for.

che reckurirt werden kann , --ift gehalten : die Ap: .

pellazion in Zeit von vierzehn Tagen nach ausge

fädtem Urtheil nachzuſuchen , anſonſt er dieſelbe vers

wirkt haben ſoll ,

Jede Behörde , die eine Geldſtrafe , nach Inhalt Anzeige üb.an

des gegenwärtigen Militär - Gefeßes , gegen Jemand gelegte Geld
ftrafen .

verhängt , hat davon dem betreffenden Quartieradju.

dant ſogleich , oder wenn gegen dieſelbe appellirt wird,

nach Verfluß der ebenbemeldten Recurszeit , dic ge.

hörige Anzeige zu thun , damit dieſer hierauf die nöthi.

gen Anordnungen wegen deren Bezug treffen könne.

?

2

b. ) Für die im Aktiv - Dienſte des Stantons

ftehenden Militärs

Ş, 194,

Zur Ausübung der Disziplin- und Rechtspflege Straf- oder

bey aufällig im Kantonal . Aktiy - Dienſte ſtebenden für d. Truppen
iin Santonals

Korps fou der Eidsgenöffiſche Militär - Straf - Ko
Dienft.

deg , in ſo weit er gegenwärtigem Gefeße nicht wi.

Derſpricht, in Anwendung gebracht werden , wober

aber dem Kriegsrathe die in jenem den Staabs .

Offizieren von einem höher'n Grade , als der des

Oberſt - Lieutenants ift, angewieſene Straf- Kompe.

tenz allein ertheilt ſeyn ſoll.
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195 .

Formazion des Die Beurtheilung von militäriſchen Kriminal.

Sriegsgerichts. fällen fömmt einem Kriegsgerichte zu , welches bey'm

Eintritt eines jeden Fahres auf's neue gewählt wird,

und beſtehen foll :

a . ) aus dem jedesmaligen Uitſchultheiß ;

b .) aus vier Mitgliedern des Appellazionsrathi ,

durch dieſen felbſt zu wählen ;

c.) aus vier Offiziers , deren Ernennung durch

den Täglichen Rath geſchieht ;

d .) aus einem Auditor in der Perſon des je.

desmaligen Verhörrichters am Apellazions -

Rathe , und

e.) aus einem Sekretär in der Perſon des iem

weiligen Appellazions . Rathsſchreibers.

Präſident dess

felben .

f. 196 .

Der Altſchultheiß führt den Borfiş bey dieſem

Kriegsgerichte , und entſcheidet bey gleichgetheilten

Stimmen.

Verhör - stoms

minion.

$. 197.

Dad Kriegsgericht ernennt aus ſeiner Mitte zwer

Benfißer zu verhörrichtern , aus einem Mitgliede des

Appellaziondraths und einem Offizier beſtehend.

S. 198.

Beurtheilung Wenn das Gefeß auf das Verbrechen eines Ana

der todeswürs geklagten Todesftrafe verhängt ; fo find für deſſen zu
digen Strafs

erfolgende , endliche Beurtheilung gedachtem Kriegs.
fälle.

gerichte aus der Mitte des Täglichen Raths noch

zwey Mitglieder durch das Loos zuzugeben .
1
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S. 199.
Sriegs -Gericht

Das Kriegsgericht ſpricht in legter Inſtang.
als lekte In

fiang.

6. 200.

Räth und Hundert behalten ſich das Begnadi. Begnadigungs

Recht.

gungs- Recht vor.

7

VIII . Gegenwärtiges Gefeß fey vom erſten nächſte Zeitpunkt, voit

dom an das

fünftigen Märzmonat in Kraft erwachſen , wodurch
Militär- Geſetz

zugleich alle , bis dahin Beſtandenen Gefeße und Ver . in Verbindlich

keit erwächst.

ordnungen über das Militär -Weſen mit Ausnahme :

des Gefeßes vom 17ten März 1805 , über die Rechts . Fernere beybes

baltene Geſebe
betreibung gegen Eliten und die Beſorgung ihrer

u . Beſchlüſſe.

Liegenſchaften während ihrer Abweſenheit im Dien.

fte ; des Regierangs , Beſchluſſes vom 16ten Märzmo.

nat 1807. , wegen Vertheilung der Huſaren - Pferde;

ſo wie desjenigen vom gten Brachmonat gleichen Fah

res , über das Berboth des Auffaufs , Verkaufs und

Vertragens aller Gattung Waffen außer die Eidge

noſſenſchaft und Einſchwärzung derſelben nach ander'n

Kantonen , erloſchen , und ſomit als aufgehoben ben

trachtet werden ſollen .

IX. Der Tägliche Rath fey mit der näser'n Aus. Dem Täglich .

Nathe übertra

führung und Vollziehung vorſtehender Militär -Or. gene nähere

ganiſazion beauftragt und bevollmächtiget , weldhem Ausführung

der Sache.

demnach gegenwärtiges Geſetz mit dem Staatsſiegel

(
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verſehen , zur öffentlichen Bekanntmachung , in Ur.

ſchrift zugeſtellt werden ſoll.

Alfo beſchloſſen , in unſerer Sitzung von Räth

und Hundert , uzern den 27. Wiuternionat 1828 ;

( L. S. )

fn deren Namen

Der
Amtsſchulthciß ,

Vincenz Rüttimanni.

Für dieſelben ,

Der Staatsſchreiber

K. M. Kopp.

1
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Oberſtlieutenant.

Major.

Aide-Major.

T
a
b
e
l
l
e

I
I
I

.

Quartiermeiftermit

Hauptmanns-Rang.
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Feldprediger.

Fähndrichmit2tem

Unterlieutenants-Nang.
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Unter-Chirurgus.
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Hauptmann.

Oberlieutenant.
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e
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1fterunterlieutenant.

2terUnterlieutenant.
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Feldweibel.
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.
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Tabelle VI.

Auszug

Reserve

Eta t

des Trains zum Auszug und der Reservé.

+

+

Berittenes.

Reitend. Führend.

Offiziers.

Personale.

1

O
b
e
r
l
i
e
u
t
e
n
a
n
t

.

U
n
t
e
r
l
i
e
u
t
e
n
a
n
t

.

W
a
c
h
t
m
e
i
s
t
e
r

.

K
a
p
o
r
a
l
e
n

.

G
e
f
r
e
n
t
e

.

1

Train

Soldaten.

Unberittenes .

1
s
t
e
r

K
l
a
s
s
e

. 2
t
e
r

K
l
a
s
s
e

. P
f
e
r
d
ä
r
z
t
e

.

H
u
f
s
c
h
m
i
e
d
e

.

S
a
t
t
l
e
r

.

T
r
o
m
p
e
t
e
r

.

3 7

T
o
t
a
l

d
e
r

M
a
n
n
s
c
h
a
f
t

.

2 6 11 28 1 1 2 1 54

7 1 1 1 1 22 20

Pferde.

Zugpferde. Pferde.

in die Linie

Trainpersonale zu den Feld - Batterien.

Feder Batterie soll folgendes Trainpersonale zugetheilt werden :

1. Train - Ober- oder Unterlieutenant (ausgenommen bey den 2 8 Batterien) .
86

F
ü
r

d
i
e

A
r
t
i
l
l
e
r
i
e

.

F
ü
r

S
c
h
a
r
f
s
c
h
ü
ß
e
n

u
n
d

I
n
f
a
n
t
e
r
i
e

.

Z
u

B
e
s
p
a
n
n
u
n
g

d
e
s

R
e
s
e
r
v
e

-P
a
r
k
s

. F
ü
r

W
a
c
h
t
m
e
i
s
t
e
r

.

62 14 10 1

14 1

T
o
t
a
l

d
e
r

T
r
a
i
n
p
f
e
r
d
e

.

Bemerkungen.

Das Trainpersonale ist auf den Bedarf sowohl der Feldbatterien und der Bataillons - Kaissons, als der Kaissons für die bespann

ten Neserve - Parke berechnet.

87

35

1. Pferdearzt.

1. Hufschmied.

1. Sattler.

1. Wachtmeister.

2. Kaporalen.

1. Trompeter.

Die Anzahl der Gefreyten und Trainsoldaten wird durch die Art der Kaliber bey der Batterie nach Tabelle VII. bestimmt.





Tabelle VII .

Benennung des Fuhrwerks. Pferde.

Geschüß.

Bespannungsweise

jedes Geschützes und Kriegsfuhrwerks.

Vorraths

Lafetten.

128

886

686

486

286

24 86

128

128

866

676

486

24 8

128

Kanonen .

Haubigen.

Kanonen.

Haubißen.

Ganze Munizionswagen

Halbe

Wurstwagen

dito

Brandkugelwagen

Feuerwerkerwagen

Rüstwagen

Feldschmiede

6

4

4

4

2

4

4

4

4

2

2

4

2

4
2

4

Train

Soldaten.

2

3

2
2

2

1

2
2

2

2

1

1

2

1

2

1

2
4
2
4
2

1
2
1

2

2

Bemerkungen.

a.) Die Bespannungen sind auf den Kriegsfuß be

rechnet.

b.) Die Bespannungsweise des Posizions - Geschüßes

ist hier nicht einbegriffen ; dieselbe hängt von den

Umständen ab.

c.) Feder Batterie , bey welcher zwey, mit Wurstwägen

versehene Geschüße sich befinden , werden vier über

zählige Pferde zugegeben, welche mit vier ander'n

von dem zurückbleibenden Theile der Batterie ge

nommenen Pferden, eine Bespannung von vier

Pferden für jeden Wurfwagen ausmachen .

C
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Labelle VIII.

Perfo na I.

Bataillons Stab.

Oberstlieutenant

Major

Aide-Major mit Rang nach seiner Anciennetät

Feldzeug Hauptmann

Quartiermeister mit Hauptmanns - Rang

Feldprediger

Bataillons Chirurgus

Fähndrich .

Unter- Chirurgus .

Adjudant - Unteroffizier

Feldzeugwart mit Feldweibels - Nang

Stabs- Fourier

Tambour Major

Wagenmeister

Büchsenschmied

Schneidermeister

Schustermeister

Provos

Hauptmann .

Oberlieutenant .

•

Kompagnie.

1ster Unterlieutenant

2ter Unterlieutenant

Feldweibel ..

Fourier -Wachtmeister

·

Arbeiter in Eisen

Arbeiter in Holz

Feuerwerker

Pferdarzt

Hufschmid

Sattler

Wachtmeister

Kaporal .

Gefreyter

Frater

Tambour , Pfeiffer , Trompeter

Zimmermann

Kanonier , Reuter , Scharfschütz ,

Infanterie , Jäger, Gemeiner

Train -Soldat

1fter Klasse .

2ter Klasse

•

Besoldungs- und Verpflegungs - Tabelle

der Miliz - Truppen im Kantonal Aktiv - Dienst.

Täglich

Artillerie. Scharfschüßen. Infanterie.

Ver

pflegung.

Ver

pflegung.

Ver

pflegung.

Besoldung.

F
r
a
n
k
e
n

.
5

3

2

1

1

I

B
a
h
e
n

.

T
I
T
I

5

Nach seinem Nang.

3

9

S
p
o
r

5

83

7

6
4

3/1/1/

3/1/1/

3

M
u
n
d
-

P
o
r
z
i
o
n
e
n

. F
o
u
r
a
g

-N
a
z
i
o
n
e
n

.

F
r
a
n
k
e
n

.

2

1

2

1

1 1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

-

Besoldung.

-

3

2

1

1

B
a
k
e
n

.

1
|

2
0

5

1
7
6
5

4
-

4

3
3

M
u
n
d
-

P
o
r
z
i
o
n
e
n

. F
o
u
r
a
g

-N
a
z
i
o
n
e
n

.

―

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

I

Besoldung.

F
r
a
n
k
e
n

.

L
O

3

2

1

Nach seinem Nang.

2

2

1

1

1

B
a
h
e
n

.

3

2

1

3

2

2

7

4

7
7

4

21

┃[
Ο
ι

5

1
7
6

4

3/12/

I
h

31/

M
u
n
d
-

P
o
r
z
i
o
n
e
n

. F
o
u
r
a
g

-N
a
z
i
o
n
e
n

.

2/13/

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.

1

2/13/ 1

1

2

1

1

―

Kavallerie.

Besoldung.

F
r
a
n
k
e
n

.

4

2

1

M
u
n
d
-

P
o
r
z
i
o
n
e
n

. F
o
u
r
a
g

-N
a
z
i
o
n
e
n

.

B
a
h
e
n

.

1
1
6
1
9
8
7
6

1
6
t
h
1

5/1/

6
75

Ver

pflegung.

51

T

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

152C

Besoldung.

F
r
a
n
k
e
n

.

Crain.

-
2

1

1

B
a
z
e
n

.

7

7

م
ا

31/

3/1/2

Iw

4

Ver

pflegung.

M
u
n
d
-

P
o
r
z
i
o
n
e
n

. F
o
u
r
a
g

-R
a
z
i
o
n
e
n

.

-

1

1

1

1

1

1

1

1

Bemerkungen.

Die Stärke der Mund - Porzionen und Fourag - Nazio

nen im Kantonal - Aktiv - Dienst ist nach den Eidgenössi

schen Bestimmungen festgeseßt.

Die Artillerie - Offizier beziehen die Fourage - Nazionen

nur dannzumal, wann ihnen anbefohlen wird , Pferde zu

halten.





Labelle IX.

Besoldungs- und Verpflegungs - Tabelle

sämmtlicher Miliz - Truppen im Kantonal - Garnisons - Dienst.

perfona I.

Bataillons Stab.

Oberstlieutenant

Major

Aide - Major mit Rang nach seiner Anciennetät

Feldzeug Hauptmann .

Quartiermeister mit Hauptmanns - Rang

=

Feldprediger ...

Bataillons Chirurgus

Fähndrich .

Unter Chirurgus

Adjudant - Unteroffizier

Feldzeugwart mit Feldweibels - Rang

Stabs- Fourier

Tambour Major

Wagenmeister

Büchsenschmied

Schneidermeister

Schustermeister

Provos

Hauptmann

Oberlieutenant

+

1fter Unterlieutenant

2ter Unterlieutenant

Feldweibel . .

Fourier -Wachtmeister

+

+

Gemeine

Arbeiter in Eisen

Arbeiter in Holz

+

Wachtmeister

Kaporale

Gefreyte

Frater

Tambour , Pfeiffer , Trompeter

Zimmermann

Feuerwerker

Pferdarzt

Hufschmied

Sattler

-

Kompagnie.

→

Täglich

Besoldung.

Fr.

5
4

3
3
2
2

Nach seinem Nang.

1

1

1

3
2

BB.

1

1

1
3
2
1
7
~
~
~

4

4

4

2

o
r
c
a
e
r

[]

4

4

4

4

4

Rp.

-
4
4

5

I
T

4
4
4
+

4
1

B
r
o
d

-P
o
r
z
i
o
n
e
n

.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Bemerkungen.

Die Porzion Brod aus einzügigem Kernen oder Waizenmehl verfertiget , besteht im Garnisons

Dienst in anderhalb Pfund Zurzacher Gewicht.

Sämmtliche Kavalleristen , so wie das allfällig berittene Artillerie- und Train - Personale , mit In

begriff der Offiziers, beziehen nebenhin täglich eine Fourage Nazion .

Der tägliche Décompte für jeden Mann, vom Feldweibel abwärts, beläuft sich auf 6 Nappen , und

ist in dieser Bezahlung einbegriffen.





Bei di I u ß ;

die nähere Vollziehung des Militär-Gefeßes

enthaltend , nebſt den Vorſchriften über den

Geſchäftsgang bey’m Kriegsrath.

Wir Schultheiß und Tägliche Räthe

der Stadt und Republik Luzern ;

In Vollziehungſeßung und näßerer Erläuterung des

Militär - Gefeßes vom 27ſten Wintermonat 1828 ;

Nach angehörten Vorſchlägen Unſeres Kriegs

raths ;

Beſchlieffen :

E r ft e r A b fch n it to

Nähere Erläuterungen über die Dieuſtverpflichtung

Angeböriger anderer Kantone und der wieder

dienſtpflichtig Gewordenen.

S. i .

Ein Angehöriger eines ander'n Santons , der Eintheilung

nach s. 3 und 4. des Militär - Gefeßes im Kanton der angefiedel

ten Schweizer

Luzern dienſtpflichtig iſt , tritt , je nach ſeinem Alter , bürger .

entweder unter die Rekrútenflaſie , in den Auszug /

in die Neſerve oder in die Landwehr.

VI. BS.
12



122

$ . 2.

Vormerkung Alle diejenigen , welche laut ſ . 10. , 11 und 12.

der bedingt des ebenbenannten Gefeßes auf eine , durch Umſtände
Entlaſſenen .

bedingte Zeit vom Militärdienſt enthoben find, wer.

den jedoch iminer auf den Kompagnie - Kontrollen

fortgeführt ; und dieſelben haben ſich jedes Jahr an

der Ergänzungs - Muſterung auszuweiſen , daß fie

noch im Falle der Ausnahme vom Militärdienſt fich

befinden.

Wiedereintres Wieder Eintretende behalten den einmal beklei.

tende.
deten Grad bey.

s . 3.

Einverleibung Diejenigen , die durch gefliſſentliche Verheimli.

der Vecheime chung ihres Aufenthaltsorts ſich dem Milizdienſt ent
lichten od. Res

habilitirten d.
ziehen , - in ſo weit ſie nicht , vermöge S. 5. des

Auszuge. Militär - Gefeßes , dem Kantonal-Kriegsgerichte zu

überliefern find ; - ſo wie die von einer entehren.

den Strafe , in Anwendung des §. 15. des Militär .

Gefeßes , wieder Rehabilitierten , find nach bereits

erfüütem ein und zwanzigſten Jahresalter , je nach

Umſtänden , entweder unmittelbar dem Ausjuge ein.

zuverleiben , oder haben , unter Beobachtung der

zwey vorſtehenden S. 1 und 2. , für jedes nicht ge

Oder dafür zu leiſtete Auszugs- und Reſerve - Dienſtjahr die dop

bezahlende pelte , einem Dinger laut ſ . 93. b. 4. zu bezahlen

Care.

auferlegte Tage an die Militär- Kaſſa ju entrichten.

S. 4 .

In cinem an- Kantons - Ungehörige , die ſich in einem ander'n

der'n Kanton Schweizer Kantone aufhalten , oder ſich alldort an.-
angeſiedelte

Santons- Une geſiedelt haben , ſind ſo lange nicht im Kanton mili.

gehörige. täriſch einzutheilen , als ſie alljährlich auf's neue
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beweiſen : in jenem Kanton unter einen der Beſtand .

theile des Bundes - Auszuges oder der Bundes . Neo

ferve militäriſch eingetheilt zu ſeyn.

Ber ihrer Rückkehr roll ihnen der , in einem ſolo

chen Kanton geleiſtete , durch gültige , dem Kriegs

rathe aufzulegende Zeugniſſe bewieſene Militärdienſt

angerechnet werden.

Würden hingegen beſondere Umſtände ibren Rück .

ruf in den Kanton erfordern ; ſo haben ſie demſelben ,

auch ungeachtet ihrer auswärtigen Militär - Einthei.

lung , bey Gefahr : nach S. 5. des Militär -Gefeßes

als Ausretſſer behandelt zu werden , unverzüglich

Folge zu leiſten .

6. 5 .

Allen , den in den vorſtehenden Artikeln Benann. Anrechnung

ten ſind die aufällig früher ſchon für den Kanton früherer Mili

Luzern geleiſteten Militär . Dienſtjahre ebenfalls in
tärdienſte.

Anrechnung zu bringen .

. 6.

Da , wo das Heimath - oder eigentliche Orts . Einthellung

Burgerrecht eines Kantons - Angehörigen entweder der , deren þei.

noch nicht ausgemittelt wäre , oder im Streit läge ,
mathsort ftreis

tig.

foll ein forcher , bis diefes entſchieden ſeyn wird , in

das Militär - Verzeichniß der Gemeinde feines jedes.

maligen Aufenthaltsorts aufgenommen werden.
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3 we i teru o r d n it t.

Beſtimmungen über die Fälle der Ausnahmen vom

Militärdienſt wegen Leibesgebrechen und

Geſundheits - Umſtänden .

§ . 7.

Bezeichnung Die Gebrechen , welche bedingte oder unbedingte

der Gebrechen Ausnahme vom Militärdienſt , je nach ihrer Natur
die vom Milis

tardienft aus.
und Beſchaffenheit, nach ſich ziehen , ſind durch einen

nehmen. eigenen Beſchluß vom 11ten Chriſtmonat 1817. be.

zeichnet , welcher der Sanitäts - Kommiſſion bey dea

vorzunehmenden , daherigen Unterſuchungen und dies.

falls auszuſtellenden Gutachten zur Richtſchnur die

nen fou.

S. 8 .

Beſtrafung der Würde ſich im Laufe der Unterſuchung erweiſen ,

fälſchlich vor. daß einer ein Gebrechen oder eine Krankheit nur

gegebenen Ge

brechen oder gehäuchelt bätte ; fo bezahlt derſelbe die vierfache ,

Krankheiten. fonſt laut . 11. des Militär -Gefeßes zu entrichtende

Tage nach dem Maßſtabe des Maximums , iſt neben.

hin ohne anders weiters dem Auszuge einzuverleiben ,

und verliert zugleich das Recht, fich durch einen

Ander'n erfeben zu laffen .

S. 9.

Unterſuchungs- Die Unterſuchung derjenigen Milijpflichtigen ,

Kommiſſion welche wegen Gebrechen oder Krankheiten die Be.

für d. Militär

freyung vom Militärdienfte nachſuchen , erfolgt durch
Gebrechen .

drey , bierzu vom Täglichen Rathe bezeichnete Mit.

glieder des Sanitäts- Kollegiums.

Daheriges Das Gutachten hierüber wird hingegen von der

Gutachten . Sanitäts - Kommiſſion abgefaßt.
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Dieſes Gutachten ſowohl , als der nachberige , Eigenſchaften

vom Täglichen Rathe unmittelbar ausgehende Ent- d. Entlaſſungsa
Gutachten und

laſſungsakt follen genau die Perſon , für die ſie aus, Scheine.

geſtellt werden , mit Vor- und Geſchlechts - Nahme ,

Heimaths - Gemeinde und dem Oberamte , in wel.

chem ſich

brechen oder die Krankheit , mit welcher fie behaftetſie

iſt , unter Angiehung des darauf bezüglichen Artikels

und Buchſtabens des , im vorgegangenen 9. 7. ange.

zogenen , beſonder'n Beſchluſſes , ſo wie die Erklä

ryng enthalten : ob der damit Behaftete ſich im Falle

des f. 11. Litt. e. oder des S. 12. Litt. i. des Milia

tär - Gefeße $ befinde , und nebenbin die Dauer und

Gattung der Ausnahme genau angeben.

Beyde dieſe Akten müſſen zugleich die amtlichen Welche unters

Unterſchriften der Behörde , von welcher fie herrüh. ſchriften dieſe
an ſich zu trg

ren , und der Entlaſſungs - Schein dieſen nachgetra . gen haben .

gen , überhin noch die Erklärung des Kriegsraths

enthalten . daß hiervon auf ſeinen Regiſtern Kennt

niß genommen worden fey , unterzeichnet durch defien

Präſidium und den Kriegsrathsſchr
eiber

.

! 1

=

Dr i tter A B fch n i t t.

Verrichtungen der Militär -Behörden :

A. Des Sriegsraths , als erfter Militär - Bolle

jiebungs - Behörde.

1. Im Beronder'n .

. 11 .

Der Kriegsrath vertheilt die ihm obliegenden Ge. Bertheilung

ſchäfte und Verrichtungen unter ſeine Mitglieder auf der Geſchäfte

folgende Weiſe :

d. Kriegsraths.
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1

freis .

.

a.) Bräfident.

Des Bräfidents Der Präſident leitet den Geſchäftsgang des

Wirkungs. Kriegsraths und nibmt von allen , an denſelben gem

richteten Schreiben und Gegenſtänden , unter Auf
a. ) Leitung der
Occhaftc . tragung auf die Tages . Kontrolle , Kenntniß und

Vormerkung,

b . ) Zuweiſung Wenn ſie in das Fach eines der vier übrigen

derſelben .

Mitglieder einſchlagen ; ſo weißt er fie nöthigen Faus

dem Betreffenden zur Berichterſtattung zu .

c .) Bey außer- Ueber außerordentliche, in fein beſonderes Fach

ordentlichen einſchlagende Gegenſtände entſcheidet er , je nach vore
Fällen .

bandenen Umſtänden oder aufälliger Dringlichkeit ,

ſogleich , oder bringt ſie unmittelbar an den Kriegde

rath. Sind ſie aber von höher'm Belange ; ſo kann

er fie vorerſt , zur nachherigen Berichterſtattung :

einem Mitgliede zuweiſen ,

d. ) Anfetung Er feßt den Tag und die Zeit des Anfangs der

) . Sibungs

tage. Sigungen des Kriegsraths an,

e. ) Geſchäfts . Beſtimmt die Ordnung , nach welcher die Geo

ordnung .
ſchäfte in Berathung genommen werden ſollen .

f .) Aufſicht üb . Beaufſichtigt die Führung des Protokols über die

die Proto

Sißungen , und unterzeichnet daſſelbe , ſo wie die vom
folle 14.

Kriegsrathe ausgehenden Akten.

Vize . Da indeſſen , laut Regierungs . Beſchluß vom

Präſident,
23. Chriſtmonat 1818. , der Kriegsrath durch einen

der beyden Schultheißen präſidiert wird ; ſo kann

diefer für fürzere oder längere Zeit das Präſidium

einem ander'n Mitgliede in der Eigenſchaft als Videa

Präſident übertragen,
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b. ) Miliz - nſpektor. Des Miliz- 81

ſpektors Ver

Der Miliz- Inſpektor beauffichtigt die Militär . 'richtungen.

Aufzählung und alles , was in das Fach derſelben Militär - Aufs

einſchlägt.

zählung.

Er leitet die Verfertigung und Führung der ver. Daherige Ne.

ſchiedenen , diefelbe betreffenden , fowohl durch den gifter-Kontrol
len u.f.w.

Kriegsrath , als durch die übrigen Militär-Behörden
Perfertigung.

abzufaſſenden Verzeichniſſe , Mannſchafts - Kontrollen

und Kavallerie - Pferde - Signalements - Regiſter.

Seßt ſich desnaben in unmittelbare Verbindung mit

den Oberamtmännern und Gemeinde - Ammännern .

Er begiebt fich , als jeweiliger Muſterungs - Kom- Ergänzungs .

miffar , zu den jährlich abzuhaltenden Ergänzungs- und u .Inſpekzions

Mufterungen .
Inſpeffions -Muſterungen , und befehligt dieſelben.

Berichtet über Ernennung und Entlaſſung der Ernennungen

Offiziere, Unteroffiziere und übrigen Angeſtellten der und Entlaſſun

gen.

Kantons - Miliz.

Unter ſeiner Aufſicht und Leitung fteht alles , Unterricht in

was den Unterricht in den verſchiedenen Waffengate den Waffen .

tungen betrift.

An ihn werden die , durch die Quartier-Adjudan. Berichte der

ten , laut ſ . 29. des Militär- Gefeßes , abzufaſſenden Quartier -Ad

judanten .

Berichte gerichtet.

Die in der Inſtrukzions - Schule als Inſtruktoren Inſtruktions

angeſtelltent Offiziers und Interoffiziers ſtehen unter
Schule.

ſeinen Befehlen .

Unter ſeinen Befehlen ſtehen desgleichen die al. Garniſon .

fällig zu Luzern in Garniſon fich befindenden Kan.

tonal - Truppen. Auch liegen ihm die Verrichtungen Plaß - Koms

eines Praß - Kommandanten ob.
mandant.

s
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3

Aufſicht über Er beaufſichtigt die innere Disziplin dieſer Trup.

Disziplin und pen ; überliefert die wegen Kriminal- Vergehen An .

Rechtspflege.
geklagten dem Auditor des Kriegsgerichts , und ſtat

tet dem Kriegsrathe ſogleich Bericht darüber ab,

Chef der perſo- Er iſt der Chef der perſonellen Verwaltung , und

nellen Kriegs- unterzeichnet die zum Maßſtabe der Beſoldung und
Perwaltung.

Bekleidung nöthigen Perſonal - Revüen , für deren

Richtigkeit er perſönlich verantwortlich iſt.

Vollziehung
Er beſorgt die Vollziehung und Ausführung der

der Militärs

Aufgebothe.
vom Kriegsrathe geſchehenden Militär - Aufgebothea

und beeidigt , zu Handen der Regierung , die aufgem

bothene Mannſchaft.

Kontrollen der Unter feiner Leitung und Aufſicht werden die

Dienſtfehrord -
Kontrollen über die Dienſtkebrordnung der Kantong.

nung,

Miliz geführt.

Auflicht üb . d. Er beaufſichtigt endlich die Werbung für fremde

fremd. Kriegs
dienft. fapitulierte Kriegsdienſte.

Deffen zeitige Im Falle von Abweſenheit oder Krankheit kann

Erſekung
er von dem Kriegsrathe in reinen exekutoriſchen Vera

ridjtungen durch einen Oberft - Lieutenant der Miliz

erreßt werden,

Des Zeughausa

Enſpektors c. ) Infpeftor des 3eugbaufes.
Berrichtungen.

Auflicht über Er beaufſichtigt und leitet die Verwaltung des

Das Zeughaus. Zeughauſes und deſſen Werkſtätte.

Ausrüſtung des Er macht dem Kriegsrathe die , für die gänzliche

Zeughauſes. Uusrüſtung des Zeughauſes , nöthigen Vorſchläge zu

Ankäufen , Verträgen , vorzunehmenden Arbeiten und

Verkäufen,

General - Ber- Die von Zeit zu Zeit zu verfertigenden General

Jeichniſſe über

Das Zeughaus. Verzeichniſſe über die im Zeugbauſe und deffen Werke

1
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fåtten ſich vorfindlichen Waffen , Kriegs- Gerätſchaf

ten , Munizions. Vorräthe, Werkzeuge und Materia

lien follen ftets in ſeiner Gegenwart , mit Zuzug des

Kriegs - Kommiffärs , aufgenommen werden.

Der Unter . Inſpektor des Zeughauſes ſteht unter Anterinſpektor

Peinen Befehlen , und fann nur mit ſeiner Genehmi. d. Zeughauſes.

gung Arbeiter anſtellen und verabſcheiden , ſo wie
, To

Arbeiten unternehmen.

Nach Wciſung des Kriegsraths ordnet er die ft . Inſpeksion

fpekzionen der , in den Gemeinden , fraft § . 122. des und unterbal

Militär - Gefeßes , fich vorfinden ſollenden Bewaff- tung der Säu
fer - Bewafs

nung , ſo wie die erforderlichen Maßregeln zu den nung .

daran allenfalls vorzunehmenden Reparaturen an .

Die materielle Verwaltung der Pulverregie ſteht Materielle

ebenfalls unter ſeiner Aufſicht und Leitung , und er Verwaltung D.0

Bulver - Regie .
feßt fich deshalb in unmittelbare Verbindung mit

dem Finanzrathe , ohne daß zwar von daher im min.

Deften eine Veränderung weder im Quantum , noch

in der Gattung des Schießpulvers erfolgen darf ,

welches der Kriegsrath jedesmal zum Kriegsdienſt

in Vorrath beſtimmt.

Im Falle von Abwefenheit oder Krankheit kann Deffen zeitige

er , in Folge Anordnung des Kriegsraths , in ſeinen Erſesung.

exekutoriſchen Verrichtungen durch den Unterinfpef.

for des Zeughauſes erfekt werden.

Des frieges

d .) friegs - Sommiffär. komiſärs Ver

richtungen .

Der Kriegs - Kommiffär beſorgt, laut Revilen . Aufſicht über

Iniſſen des Miliz - Inſpektors , die Beſoldung Revüen u . Be.

der Quartier - Kommandanten , Ererziermeifter und
ſoldungen u.

f. 18 .

der bey der Inſtrufjions . Schule Angeſtellten ; die

Perabfolgung der durch den Kriegsrath , in Folge
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$. 104, 169. und 172. des Militär . Gefeßes , que

erfannten Entſchädigungen , Prämien und Ehren.

gaben ; die Vergütung an den Miliginſpektor der

durch die Militär - Aufzählung und die verſchiedenen

Muſterungen verurſachten Auslagen ; die gewöhnli

che Beſoldung und Spital - Verpflegung der im Kan.

tonal - Aktiv . Dienſte fich befindenden Truppen ; die

Bezahlung der an die Offiziers., vermöge der $8. 139.

und 167. des Militär - Gefeßes , zu verabfolgenden

Pferde - Entſchädigungen und endlich jene der Milie

tär - Penzionen.

Vorſchläge zu Er macht dem Kriegsrathe Vorſchläge zu Verträ.

Verträgen üb . gen über alles dasjenige , was in's Verpflegungsfach

Perpflegung
einſchlägt , ſo wie über die zu bewerkſtelligenden An .

und Kleidung.

Für die Fafera käufe und Verarbeitungen der für die MilizkleidungKaſer

nen. und die Ausrüſtung der Kaſernen benöthigten Stoffe .

Aufſicht darü- Er beaufſichtigt die allfällige Bearbeitung und

ber.
den Unterhalt dieſer Leşter'n.

Juffidit üb . die Führt , in Verbindung mit dem Milizinſpektor ,

Kleidung .
die Oberaufſicht über die Haltung und den Zuſtand

derjenigen Kleidungs . Effekten , die jeder Miliz - An

gehörige , laut ſ . 131. des Militär - Geſekes , fich

felbft anſchaffen ſoll.

Auflicht üb. die
Er beaufſichtigt bey einem Militäraufgebothe die ,

anzukaufenden
zum Behuf des Trains durch aufgeſtellte Regierungs

Pferde.

Kommiſſarien , vermöge des S. 147. des Militär.

Gefeßes , zu bewerkſtelligenden Pferde - Anfäufe.

Striege - Rom Er iſt endlich mit den Verrichtungen des , im

miffär.
Falle von Eidgenöſsiſchen Feldzügen , aufzuſtellenden

Kriegs . Kommiſſariats beauftragt.

Unter ftoina Er hat in allen feinen Arbeiten den Unter - Kom.

miſſär.
miffär zu ſeinem unmittelbaren , ihm untergeordnea

ti
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ten Gehülfen , der ihn im Falle pon Abweſenheit

oder Krankheit , in Folge einer Anordnung des

Kriegsraths , in allem dem , was rein exekutoriſch

ift , erfeßen kann ,

Des Bahlmeis

e . ) 8abimeifter. ſters Verrich

tungen .

Der Zahlmeiſter iſt Chef der finanziellen Verwal. Chef der finan .
fiellen Verwals

ting, tung.

Er beſorgt , mit Hülfe der Gemeinde . Ammänner , Beſorgung der

den Eingang der verſchiedenen , laut 9. 174. des Mie Einnahmen.

litär - Gefeßes zu beziehenden Gebühren , ſo wie der

durch den täglichen Rath bewilligten und durch

das Staatszahlamp 34 verabfolgenden Zuſchüſſe und

aufälligen Vorſchüſſe,

Er bezahlt an die verſchiedenen , untergeordne. Abreichung der

ten Militär- Verwaltungen die denſelben , durch den Bezahlungen .

Kriegiratb zugeſtandenen Kredite ,

Der Oberſchreiber des Kriegsraths führt unter Führung der

Teiner Leitung ſowohl über die eigentliche Kriegd.
Striegsfatia .

falſe , alt, über die ſogenannte Kurrentkaa die Buch

haltung. Für den jeweiligen Beſtand der Leßter’n Verantworts

find beyde verantwortlich , webnahen auch jeder von
Jichkeit darü

ber.

dicſen zu derſelben einen eigenen Schfüffel erhält ,

wovon der erſte dem Zahlungsmeiſter gebührt.

Der Oberſchreiber des Kriegsraths erſeßt den Deffen zeitige

Zahrmeiſter im Falle von Abweſenheit oder Krank.
Erſeßung ..

heit in ſeinen exekutoriſchen Verrichtungen. Dann .

zumal übergiebt aber der Kriegsrath den , in den

Handen des Zahlmeiſters liegenden Kaffaſchlüſſel ei.

nem ander'n ſeiner Mitglieder.
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/

Berichterſtats Obſchon jedem Mitgliede des Kriegsrathes die

tung an den Pflicht obliegt : das Präfidium von jedem inner

Kriegsrath von dem ihm perſönlich angewieſenen , enger'n Geſchäfts .
den perſönli

dhen Geſchäfts- freiſe vorkommenden , von ihm aus unmittelbar zu

Erledigungen. behandelnden , wichtiger'n Gegenſtande immerfort in

Kenntniß zu erhalten , worüber es nicht im Falle

iſt , dem Kriegsrathe ſogleich bey ſeiner erſten Bea

bandlung oder inner einer beſtimmten , kurzen Zeit ,

zum Behuf einer von dieſem darüber zu erfolgenden

Entſcheidung , Vorbericht zu erſtatten ; ſo ſoll jedes

folches Mitglied gleichwohl auch dem Kriegsrathe

noch insbeſondere jedesmal bey ſeiner nächſten , or .

dentlichen Sißung in kurzen Umriffen von jeder ,

von ihm ausgegangenen Anordnung oder Erledigung

eines Geſchäftes Nachricht und Rechenſchaft geben,

damit derſelbe fortwährend in Kenntniß über alles

bleibe , was in ſeinen Geſchäftskreis einſchlägt, oder

ihm zur Behandlung zugewieſen wird , fo wie auch

die Gewißheit erlange , daß dieſe Gegenſtände und

Geſchäfte gchörig und in der Zeit beſorgt feyen .

2. Im Allgemeinen.

Wirfiamfcit Der Kriegsrath ordnet die Vollziehung der vera

d . Kriegsraths. (chiedenen , ihm durch den Täglichen Rath zugewie.

ſenen Gegenſtände an , und holt von demſelben über

folche, die ſeine Kompetenz überſchreiten ſollten ,

die nöthigen Weiſungen und Vollmachten ein .

Delien Bors Der Kriegsrath ſchlägt dem Täglichen Nathe die

fchläge üb. Ers

für die Miliz zu ernennenden oder zu entlaffenden
nennungen od.

Entlaffungen. Offiziere und übrigen Angeſtellten vor , deren . Er

Hennung oder Entlaſſung nämlich dem Kriegsrathe

durch das Militär - Gefeß oder den gegenwärtigen

Beſchluß nicht unmittelbar jugeſtanden iſt.
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Er trägt bey demſelben auf Abhaltung der der. Antrag zu Mu

ſchiedenen Jaſpekzions - Muſterungen und auf außer. Einberufun

fierungen oder

ordentliche Truppen - Einberufungen in die Fuftruk. gen in die ans
jirufzionss

jions - Schule an .
Schule.

Ade Fahre , nach vorgegangener Ergänzung des Fährl. Uebers

Auszuges und der Reſerve, legt derſelbe dem Tag, licht des Miliz
Bufandes.

lichen Rathe in tabellariſcher Ueberſicht den Miliz

zuſtand des Kantons , den Militär . Quartieren und

Gemeinden nach abgetheilt , unter Ungabe deſſen

vor , was jede von dieſen , vermöge ihrer waffenfähi.

gen Geſammtzahl , an jede der Waffengattungen fo .

wohl in den Auszug , als in die Reſerve abzugeben

hat , und wie viel für die Landwehr übrig bleibt.

Der Kriegsrath ift demſelben für alle ſeine Ber.
Verantwort

lichkeit des

richtungen verantwortlich . Kriegsrathi .

Er ertheilt ſeinen verſchiedenen Unterabtheilun. Deſſen Ber

gen die nöthigen Weiſungen und Befehle ; hört ihre hältniſſe zu den

Untergeordnes

Berichte an , und genehmigt oder verwirft deren
teit.

Vorſchläge.

Die eigentliche Kriegskala, mit drey verſchiede. Beſorgung der

nen Schlöſſern verwahrt, aus welcher die ſogenannte eigentlichen
Striegskaffa .

Kurrentkafla geſpieren wird , ſteht unter feiner un.

mittelbaren Aufficht und Bewahrung , wozu ein

Schlüſſel in den Handen des Präſidiums , ein

zweyter in jenen eines Mitgliedes des Kriegsraths

und der dritte in denjenigen eines Mitgliedes des

Finanzraths in Verwahrung liegt . Jeden der zwey

leßter'n Schlüſſelhalter bezeichnet die Betreffende der

vorbenannten Raths . Abtheilungen felbft.

Er tritt für Abſchlieſſung von Verträgen , welche Abſchlieffung

den Werth von 1,000. Franken überſteigen , in Rück. V. Verträgen .

ſprache mit dem Finanzrathe.
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Dellen Verbins Er feßt ſich über rein militäriſche Gegenſtände

dungmitder in unmittelbare Verbindung mit der Eidgenöſſiſchen
Militär - Aufs

ſichts-Behörde. Militär - Auffichts - Behörde..

B. Der übriget Militär Behördert.

Oberamtmann Oberamtmann.

als Quartier

Kommandant. f. 12.

Disziplinars Die Oberamtmänner ſind für die Beybehaltung

Aufſicht.
der Disziplin bey den Truppen ihres Quartiers ver

antwortlich und haben jeden ihrer Untergebenen

zur Erfülung ſeiner Pflichten anzuhalten.

Uufficht üb. die Sie wachen ebenfalls über die gute Anfführung

Offiziere und der Offiziers und Unteroffiziers , und erſtatten dem
Unteroffiziere.

Kriegérathe den Bericht, wenn ſich einer derſelben

ſeiner Stelle unwürdig betragen ſollte.

Negiſterhals Die Oberamtmänner führen ein eigenes Regi.

tung über die fter , ſowohl über die erhaltenen , als ertheilten Min

erhaltenden litär - Befehle , um jederzeit davon Rechenſchaft ge
Aufträge .

ben zu fönnen.

Ausſtellung v .
Bey'm Ausbruche eines Krieges auf den Grän.

Reiſepäſſen ben
einem Militär. sen der Schweiz, oder bey Unruhen im Inner'n fou

Aufgebothe. kein Oberamtmann einem Auszüger einen Reifepaß

in’s Ausland ertheilen , der ihm nicht die Bewilli .

gung dazu vom Kriegsrathe ſelbſt vorweist. Steht

der Audzug bereits im Felde ; ſo iſt das Gleiche auch

gegen die der Reſerve Angebörigen zu beobachten .

Quartier . Adiudante.Quartier - Uds

judant.

Aufſicht üb. die

Korreſpon

denz- Kette.

S. 13.

Die Quartier - Adjudanten beaufſichtigen und rei

ten die Korreſpondenzkette ihres Quartiers.
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Sie befehligen , - in fo ferne vom Kriegsrathe Befehligung
der Vormulie

nicht beſondere Offiziers dazu beordert werden ,
ſterungen .

die aufädig abzuhaltenden Vormuſterungen , und er.

ftatten darüber dem Milizinſpektor , nach der von

ihm zu dieſem Ende erhaltenden Vorſchrift , ge.

nauen Bericht.

Im Falle von einem Eidgenöſſiſchen oder Kanto. Amts . Kriegs

nal.Aufgebothe verſehen die Quartier - Adjudanten Kommiffär.

den Dienft von Amts - Kriegs - Kommiffärs.

Sie ſollen fich , wo möglich , niemals zugleich Shre bedingte

mit dem Oberamtmann und nie ohne Erlaubnis
Entfernung

a. d. Oberamt.

defelben aus dem Oberamte entfernen .

Gemeindes Ammanner. Pflichten und

Berrichtungen

§ . 14. der Gemeinde

Ammänner.

Jeder Gemeinde. Ummann führt eine Kontrolle :
a . ) in þinſicht

a.) der Refruten erſter und zweyter Klaſſe , D. zu halten

b.) der Auszüger , den Kontrol

Icn.

c .) der Reſerve - Angehörigen und

d .) der Landwehr - Angehörigen ſeiner Gemeinde,

wovon ein Dopper bey'm betreffenden Oberamtmann

und dem Kriegsrathe fich befinden ſoll.

Stehen mehrere Gemeinden unter dem nämlichen

Semeinde - Ammann ; ſo hat dieſer obenbemeldte

Kontrollen auch für jede forche Gemeinde abgeföndert

zu führen .

Die Gemeinde - Ammänner beſorgen , nach An. b. ) wegen Be

weiſung des Zahlmeiſters, den Bezug der verſchie.
zug von Ge

bühren und

denen Beyträge , Gebühren und Strafgelder zu
Strafgelder.

Handen der Kriegskafia , und ſtehen deswegen mit

dieſem in laufender Rechnung.

/
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1

1

Štadt . Behörderi.

S. 15,

Wer bey deit Der Verwaltungsrath der Stadt Luzern , fo wie

Stadtbehörden die Stadtråthe von Sempach , Surſee und Williſau

die Stelle der

Gemeinde-Am
und der Fleckenrath von Münſter haben dem Kriegos

männer bekleis Nathe daöjenige ihrer Mitglieder zu bezeichnen , wel.

det. ches von ihnen im beſonder'ı mit den vorbenannten,

cxekutoriſchen Verrichtungen der Gemeinde - Ammän.

ner beauftragt wird.

Pflichten der Exerziermeiſter.

Egerziernici

ſter.
S. 16.

Deren feitige Die Exergiermeiſter, die feinen Urter - Egergier

Erfeßung und meiſter baben , ſollen in der Gemeinde , wo ſie ana

Entfernung a .der Gemeinde: geſtellt ſind , wohnen und , falls ſie ſich auf längere

Zeit aus derſelben zu entfernen wünſchten , von ih

rem Oberamtmann , unter Vorſchlagung eines Ofe

fiziert oder Unteroffiziers an ihre Stelle , hierfür

die Bewilligung erlangen .

Berhaftung Wenn ein Untergebener fich eines ſchweren Dis .

d . eines ſchwe: ziplinar - Bergebens ſchuldig macht , und deswegen

ren Disziplin
Bergehens fich ſeine Flucht zu beſorgen wäre , fou der Egerziermeie

Schuldigges ' fter denfelben vorläufig verhaften , und dem Ober

machten. amtmanne fogleich einen umſtändlichen Bericht dar

über erſtatten .

Wie die Eter- Die Exerziermeiſter werden endlich durch gute

ziermeißer fich Aufführung, genaue Beobachtung ihrer Pflichten ,
Zutrauen cr
werbert follen. durch Unterhaltung einer ernſthaften und unpartheyi.

ſchen Mannszucht , ſo wie durch Erweiſung aller

Achtung , die fie den Offiziers ſchuldig find, ſich das

Zutrauen ſowohl dieſer , als der ihnen untergeord.

neten und zum Unterricht anvertrauten Mannſchaft

1

-1
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1fu erwerben ſuchen : hingegen aber , unter fchwerer Michtdulden v .

Verantwortlichkeit , auch nicht den geringſten Unge- Ungehorſam

horſam , vielweniger Mißhandlungen von ihren un. oder Mißhanda
lung.

tergebenen gedulden .

Egerziermeiſter , die wegen Untauglichkeit von Entlaſſung und

ihrer Stelle entlaſſen , oder wegen begangenen , mi. Entfeßung der
Eterziermei:

litäriſchen Vergeben ), in ſo weit ſie nämlich nicht fter.

von der Art find , daß fie deswegen dem Kriegsge.

richte überliefert werden müßen , von derſelben

entreßt werden , ſind ohne weiters dem Auszuge ein

guverleiben .

unter Exerziermeifter. Pflichten der

ünter - Egers

f. 17. ziermeiſter.

Der Unter - Egerziermeiſter ift dem Ober - Erer. Ihre Unterorda

jiermeiſter untergeordnet , erhält von demſelben aue nung d . Ober
Eterziermei

Befehle, und erſtattet ſeine Berichte auch an ihn fiern .

über die ihm zugetheilte Mannſchaft.

Fhm liegen übrigens , gleich dem Exerziermeiſter, UebrigeGleichs

gegen die ihm untergebene Mannſchaft, ſo wie gegen ftellung Letza
ter'n:

Offiziere die nämlichen Pflichten ob , und er iſt auch ,

im Falle der Entlaſſung oder Entſeßung , gleich je.

nem zu behandeln.

Vierter U b ich nitt.

Ordentliche Militär -Aufzählung und Berichtigungsa

Weiſe derſelben .

$. 18.

In den , durch die Pfarrer , laut 8. 38. des Mi, Aufnahmein 8.

Litär - Gefeßes auf
Fahres - Vers

" 15tex Hornung jeden Sahres zeichniß aller

als Auszug aus den Laufbüchern , einzugebenden , in's Nefrutena

Hahmentlichen Verzeichniſen über die in's Refruten . Ulter Getrete
her .

VI. Bd. 13
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ulter tretende , in ihrer Pfarrey getaufte , junge

Mannſchaft darf feiner unter dieſe Klaſſe Gehörender

ausgelaſſen werden , welcher allenfalls , vermöge der

Ss . 6. bis 12. des Militär - Gefeßes , vom Militär.

Dienſt ausgenommen wäre. Hingegen mag bey cis

nem folchen wohl von dem , die Ausnahme berechti.

genden Aft , – in fo weit der Pfarrer davon Kennteſo

nis hat , ſo wie von der Behörde in der Bemer

kungen - Rubrik aufällige Meldung gethan werden ,

welche denſelben ausgeſtellt hat.

. 19.

Im Stant. Lus Diejenigen Angehörigen anderer Kantone , die in

zern geborneu . einer Gemeinde des Kantons Luzern getauft wären,
lich aufhaltens

de Ungehörige und bey ihrem erfüllten ſiebenzehenten Fahres - Alter
anderer Kantor

ne find in's noch in derſelben wohnen , find ebenfalls auf das ,

gleiche Ver. laut 8. 38. des Militär - Gefeßes durch die Pfarrer
zeichniß aufzu

nehmen. abzufaffende Verzeichniß zu ſtellen .

ſ. 20.

Schleunige Den Pfarrern iſt jedesmalige Beſchleunigung in

Ausfertigung verfertigung dieſer Verzeichniſſe anbefohlen , und fie

dief. Verzeich haben ſich desnahen , um ſich vor allfälliger Verant.
niſſe durch den

Pfarrer gegen wortlichkeit zu bewahren , die gemachte Zuſtellung

Beſcheini- und Mittheilung derſelben durch die betreffenden

gung. Gemeinde . Ammänner , den Oberamtmann und den

Kriegsrath beſcheinigen zu laſſen .

$. 21 .

Was das v. 0. Das , durch die Gemeinde- Ammänner , vermöge

Gemeinde-Am

männern aufd. I. 47. des Militär - Gefeßes , auf jeden erſten März

1. März einju. zu liefernde Berzeichniß der , wegen erfülltem ſieben
reichende Vers

zeichnißent gehenten Fabresalter , in die Rekrutenfraffe eintreten.

halten ſoll.
den Mannſchaft ihrer Gemeinde roll noch überhin den

1
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während dem Jahr ſtattgehabten , außerordentlichen

Zuwachs an Ergänzungs - Rekruten , an Auszügern ,

an Reſerve , und an Landwehr . Mannſchaft angeben .

Als ein folcher Zuwachs werden betrachtet : Suwadhs :

a .) die Angehörigen anderer Kantone , ro wie a. ) an Angehös

die , vermöge der sø. 6. 7. 10. 11. t . 12. det rigen anderer
Kantone und

Militär - Gefeßes , vom Militärdienſte entho
wieder dienft .

ben geweſenen Gemeindt- Ungehörigen , deren pflichtig Ge.

Ausnahms - Bedingniſſe oder Zeit aufgehört wordenen .

haben , die auf ihr Begehren entlaſſenen Quar

tier - Adjudanten , Exerziermeiſter und Mili.

tär . Ordonnanzen , ſo wie diejenigen , welche

vorbenannter Stellen entfeßt wurden , ohne

war dadurch in den Fall , der durch den 5. 15.

des Militär- Gefeßes ausgeſprochenen Ehrlo

figkeit zu treten .

Alle dieſe find nach den Anordnungen der

$$ . 1. u . 2. des gegenwärtigen Beſchluſſes ,

je nach ihrem Alter , unmittelbar in den

einen oder ander'n , der obgenannten Beſtand

theile der Miliz einzutheilen.

b. ) die wieder zum Vorſchein gekommenen uit. 6. ) an in Vors
Uits

bekannten und die von einer entchrenden Stra- Tchein gekom

fe oder ſonſtigen , durch das Gefeß ausgeſpro. kannten odermenen Unbes

chenen Ehrloſigkeit Rehabilitierten , welche Rehabilitier

laut . 3. gegenwärtigen Beſchluſſes , je nach ten.

dem ſie ſchon Militärdienſte geleiſtet , entwe.

der dem Ausjuge , oder der Reſerve oder end .

lich der Landwehr einzuverleiben find.

c .) diejenigen , bis anhin in einem ander'n c. ) an aus an
)
der'n AtantosSchweizer - Kanton , nach $. 4. des gegen . nen , wo fic

wärtigen Beſchluſſes , militäriſch eingetheilt gewohnt.Bu
rückgefehrten.

.

.



140

geweſenen , aber während dem Jahr wieder

in ihren Heimaths - Kanton zurüdgekehrten

Kantons - Angehörigen , die dann , je nach

dem theils bereits früherhin im Kanton Lu

gern , theils in einem ander'n Schweizer .

Kanton erweislich geleiſteten Militärdienſte ,

in den cinen oder den ander'n Beſtandtheil

der Kantons . Miliz einzuverleiben ſind.

d.) an früher d.) diejenigen , welche , laut sf. 8. 9. und 10 .

vor erfüllter des Militär - Gefeßes , vor erfüllter Dienſtzeit

Dienſtzeit, in in die Reſerve oder die Landwebr verſeßt

die Reſerve

Perfekten .
werden , und mittelbar einen außerordentli.

chen Zuwachs für den einen oder ander'n dien

ſer beyden Miliz - Beſtandtheile ausmachen .

§ . 22.

Anzeig - Gabc
Würden dem Semeinde - Ammann im Laufe der

v. den einfom- fünfzehen Tage, während welchen das Verzeichniß

menden Be- der eintretenden Rekruten und des außerordentlichen
ſchwerdett geg.
d. jabrlid pub. Mannſchafts - Zuwachſes der übrigen Beſtandtheile

Itzierte Vers der Miliz öffentlich angeſchlagen bleibt . Beſchwer .

zeichniß des den dagegen geführt , welche er gleich von ſich aus
Mannſchafts

Zuwachſes .

zu berückſichtigen , ſich nicht befugt hielte ; fo bat er ,

bey Einſendung dieſes Verzeichniſſes an den Kriegs.

rath , in deflen Bemerkungen vollſtändige Meldung

davon zu thun.

Verfügungen Der Kriegsrath wird ſodann von ſich aus entwe.

8. Kriegsraths der fogleich über folche Beſchwerden abfprechen , oder

darüber .
dem ſich Beſchwerenden einen Tag des Vorfandes

vor ihn anweiſen.

.
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CHA

.

.

p

S. 23 .

Das , laut . 51. Litt. a . des Militär . Gefeßes, Wie der jähr

ebenfalls durch die Gemeinde - Ammänner einzuge. liche auſſeror

bende Verzeichniß fold den , während dem Jahr ſtatt. dentl. Mann
ſchafts-Abgang

gehabten , außerordentlichen Mannſchafts - Abgang angegeben wera
bey einem jeden Beſtandtheile der Miliz jeder Ge. den fou .

meinde nach , beſonders und nahmentlich ausweiſen.

Ein ſolcher außerordentlicher Abgang bat ftatt ,

vermittels :

a .) Zod.

b.) Berurtheilung zu einer entebrenden Strafe ,

laut ſ. 15. des Militär - Geſekes ;

c.) begrenzter oder gänzlicher Ausnahme vom

Militärdienſt , laut SS. 6. 7. 8. 9. u. 10. des

Militär - Gefeßes , und S. 64. gegenwärtigen

Beſchluſſes ;

d .) militäriſcher , hinlänglich bewieſener Ein.

theilung eines , in einem ander'n Schweiger .

Kanton fich aufhaltenden oder angeſiedelten

Kantons - Angehörigen in die Mitte
diefes

Schweizer - Kantons , laut f . 4. des gegen.

wärtigen Beſchluſſes ;

e.) gänzlichem Unbekanntwerden des Aufenthalts.

orts eines militäriſch Eingetheilten , oder

endlich

f. ) Entfernung in der Gemeinde militäriſch ein

getheilter Bürger anderer Kantone.

S. 24 .
Beriodiſche

Der Kriegsrath foul fich , außer den bereits an. Durchſicht der

gezeigten Verzeichniſſen , wenigſtens alle zwer Jahre üb.5.Milia
Verzeichniſſe

jenes , über die in jeder Gemeinde, im Falle von ge. tardienft uus .
genommenent.

e

4
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E

.

feßlich geſtatteter Ausnahme vom Militärdienſt , fich

Befindenden , zur neuerlichen Durchſicht und näher'n

Erdaurung , geben laſſen .

S. 25 .

Nährliche Ab Sogleich nach Empfang und genauer Prüfung

faffung eines der verſchiedenen , durch die Gemeinde -Ammänner

General - Vers auf den 15ten März jeden Fahres einzuſendenden
zeichniſſes :

Berzeichniſſe wird der Kriegsrath :

a) Ucber d. a.) Senes des ordentlichen Abgangs und zu

ordentlichen wachſes der Landwehr und der Reſerve , ſo

Mannſchaft

wie des ordentlichen Abgangs des Uudjuges
Abgang und

Zuwachs. für jede Gemeinde verfertigen.

Dieſes Verzeichniß roul enthalten :

1. die , wegen erreichtem fünfzigften und ,

wenn ſie Offiziere ſind , fünf und fünfzig .

ften Jahres - Alter , vermöge S. 1. des Mi.

litär - Gefeßes , aus der Landwehr zu Ent.

taſſenden ;

2. die aus der Reſerve in die Landwehr ,

laut S $. 54. und 58. des Militär - Gefeßes ,

und

3. aus dem Audjuge in die Reſerve , laut

SS . 55. und 58. des Militär - Gefeßes , fu

verſeßende Mannſchaft.

b ) Ueber d. b.) Die in den Auszug fallenden Refruten in

in den Auss
ein Verzeichniß nehmen , und dieſelben vor

zug fallenden ,
.

Rekruten , läufig in die betreffenden Stamm- oder Zen
nebſt threr

Eintheilung .
trum - Kompagnien eintheilen .

Mittheilung d . Der Kriegsrath wird dieſe beyden , ſo wie das

Auszuges aus bereinigte , laut s. 51. des Militär - Gefeßes, eben
dieſen Vera

falls auf den 15ten Märf jeden Fabred erhaltene
zeichniſſen an

11

8. Gemeinden . Verzeichniß aller , auf den 15ten Hornung unter die
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Klaſſe der Ergänzungs - Refruten der Gemeinde gu

zählenden Gemeinde - Angehörigen und angeſeſſenen

Bürger jedem Gemeinde - Ammann und Oberamtmann
Feftfeßen des

Tags für die

mittheilen , und denſelben zugleich den Tag für die Ergänzungs

zu baltende Ergänzungs- Muſterung anzeigen . Muſterung.

Seder Gemeinde - Ummann hat fonach durch Ver. Bekanntma

leſen ab der Kanzel das ihm Mitgetheilte öffentlich chung dieſer

Uuszüge und

bekannt zu machen , mit Verdeuten : daß aufällige Beſchwerden

Beſchwerden an den Ergänzungs- Muſterungen anzua dagegen .

bringen .

f . 26.
us

Endlich , nach Beendigung der Ergänzungs . Mum Anfertigung

Herungen , wird der Kriegsrath für jede Gemeinde eines General.
Verzeichniffes

ein Generalverzeichniß über den , ſeit dem 15ten üb. ubgangu.

Hornung verfloffenen Jahres bis zum gleichen Tag Zuwachs der

des laufenden ſtatt gehabten , ordentlichen Abgang
Gemeinden

nach beendiga
und Zuwachs der verſchiedenen Miliz- Beſtandtheile ter Muſterung.

derſelben verfertigen , und daſſelbe dem betreffenden

Gemeinde - Ammann und Oberamtmann , gur endli

chen Eintragung in ihre Miliz- Kontrollen , zuſenden.

S. 27.

Zur beſtmöglichſten Erleichterung der Verferti. Gedruktes

gung und Führung der verſchiedenen Verzeichniſſe Formular für

und Kontrollen ſollen ſowohl jedem Pfarrer und Ges der verſchieden
d . Anfertigung

meinde . Ammann , als den Oberamtmännern die hier nen Verzeich

für benöthigte Anzahl gedruckter Gremprare vom niſſe.

Kriegsrathe zugeſtellt werden.

§ . 28.

Die wirklich beſtehende Eintheilung in die vier Grundlage zur

verſchiedenen Hauptbeſtandtheile der Kantons . Miliz Eintheilung d .
Mannſchaft.

fou als Grundlage biezu dienen .

d

e



$. 29 .

.

Beftrafung des
Feder Beamte , der fich bengehen ließe , geflif.

abſichtlichen
Berheimlichun-fentlich einen militäriſch Einzutheilenden oder be.

gen u . Unricha reits Eingetheilten aus einem Verzeichniß oder einer

tigkeiten in den Kontrolle auszulaffen , oder der den bekannten Auf
einzugebenden enthalt eines ſolchen ,
Berzeichniſſen.

um ihn ſeiner Militär.

dienſts - Verpflichtung zu entziehen , als unbefannt

angeben , oder endlich der fich anderaftige , zum

Schaden von irgend jemand gereichende Verfälſchun .

gen in denſelben erlauben würde , iſt für jede folche

abſichtliche unrichtigkeit , nach dem im §. 50. des Mi.

litär - Gefeßes ausgeſprochenen Willen , mit fechszig

Franken zu beſtrafen , wovon dem Leider der Drite

theil , nebſt größter Geheimhaltung ſeines Nahmens ,

gebührt.

§. 30.

Oleichartige Das Gleiche iſt anwendbar auf denjenigen Gem

Beſtrafung je- meinde- Ammann , der dem g. 48. des Militär - Ge.
ſ

ner , die zur

Entziehung d. reßes zuwider einem Angehörigen einer ander'n San.

Militärdien- tons . Gemeinde den Uufenthalt in der Seinigen gee

fte Vorſchub fattet , ſo wie auf jeden ander'n Beamten , der durch

ein falſches Zeugniß oder auf eine andere , widerrechto

liche Weiſe einen Miligpflichtigen der Erfüllung reis

ner Dienſtverpflichtungen zu entheben ſucht.

f . 31 .

Strafwürdige Seder , der durch irgend eine Beamtung oder
Unterlaſſungd.
Unzeige ab fonſtige Anſtellung , oder durch den Antritt eines

Seite eines Berufsfaches, oder durch einen Beſchluß des Zäga
Militärpflich

miri
tigen über die lichen Raths in die geſeßliche Ausnahme vom Mili.
mit ihm vorges y

fallene Ver Tärdienſt fällt , der the purch Dingung eines

fichtlich 3 m ander'n ,O.

ſitár- Dienftes. eine auſſerordentliche Weiſe feine Stellung in der

leiften .

ce

"
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Kantons . Miliz verändert , und davon nicht inner

zehen Lagen , nachdem diefes geſchehen tft, dem Gea

meinde. Unmann die gehörige Anzeige macht , if

mit pier Franken zu beſtrafen.

$. 32 .

Auf die gleiche Weiſe iſt auch derjenige zu be. Ahndung von

handeln , der eine Einfrage des Gemeinde -Ammannd verſpäteten od.
unrichtigen

ſaumſelig oder gefiffentlich unrichtig beantwortet , Antworten auf

und alſo dadurch Unrichtigkeiten oder Verſpätungen amtliche Uns

in der Militär - Aufzählung verurſacht,
fragen.

$ . 33.

Derjenige , der gefliſſentlich ein zum Militärdienſt Berheimli

untauglich machendes Leibesgebrechen verheimlicht ,
dung von zum

Militärdienft

und fich nichtsdeſtoweniger in den Uuszug oder die untauglich ma

Referpe oder die Landwehr eintbeilen läßt , bezahlt , chenden Leibess

dieſer Verheimlichung wegen , das Doppelte der im Gebrechen .

$. 11. des Militär - Gefeßes feſtgeſeßten Cafe nach

ihrem Marimum.

Hat die Entdeckung dieſes Falles erſt im Augen.

blicke eines Aufgeboths zum Aktivdienſt ftatt ; to roll

dieſe Tage nach ihrem drenfachen Perth entrichtet

werden.

$. 34.

Bey dem , laut . 6. Litt. a . und 3. 12. Litt. e. Durch wen die

und g. des Militär - Geſekes , vom Kriegsdienft aus. Nothwendig:
feit der Aus

genommenen Perſonale der Kanzleyen der Regierung , nahmev.mili

der Poſt und der Münzſtätte foll vorerſt die unum. tärdienft bey

gängliche Nothwendigkeit feiner Ausnahme vom Mi. Angeſtellten

litärdienſt , bey dem Erſter'n durch ein Gutachten und
bezeugt werden

fou.

Zeugniß des Suſtizraths ; ben demjenigen der Poſt

?

:.
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.

und Münzſtätte hingegen durch ein ſolches von Seite

des Finanzrathes dargethan werden.

Wie D. ander'n Die Studenten auf fremden Schulen und Inſti

vom Militär -

Dienſt Ausges
tuten aber ſollen durch ihre Einſchreibungo - Matri.

nommenen fich fel ; die Aelternloſen , die als Familien-Väter einem

darüber aus: gangen Hausweſen oder Gewerbe vorſtehen , ſo wie

weiſen ſollen . einzige Söhne von Wittwen oder ſechózigjährigen

Vätern ; Müller , Hammer- und Hufſchmide durch

Zeugniffe des betreffenden Semeinde - Ammanns , wel

che die beſtimmte Erklärung enthalten ſollen : daß fie

wirklich noch die angezeigte Stelle oder Eigenſchaft

bekleiden , viſiert durch den Gerichtsſtatthalter ; die

patentierten Herzte, Wundärzte , Apothefer , Thiera

ärzte , Schiffleute , öffentliche Ergieber und Schula

lehrer , Küfter , Kaminfeger , Zolleinnehmer , Pul.

vermacher und Salpeterficder vermittels ihrer Er .

nennungsakte oder Patente erweiſen : daß fie im Falle

der gefeßlichen Ausnahme find.

Erwerbung ela Alle dieſe oder nöthigenfalls an deren Statt ihre

nerAusnahms. Aeltern , Anverwandten oder Vormünder haben ſich

Beſcheinigung

von der Milige vom Mili - Inſpektor durch Auflegung dieſer Aften

Inſpeftur. eine Ausnahms- Beſcheinigung , viſiert vom Kriegs

, die ihnen unentgeldlich ertheilt

wird , aber alle zwey Fabre , jedoch nur ſo langer

als ſie auszugs- und reſervepflichtig find , nämlich :

bis in's zwey und dreyßigſte Jabr zu erneuer'n ift.

fährliche Auf- Alle diejenigen , welche ben der jährlichen Militär.

weiſung dieſer Aufzählung dieſe Ausnahms . Beſcheinigung dem Ge.
Ausnahms .

Beſcheinigung. meine
meinde - Ammann nicht aufweiſen können , ſind durch

dieſen , als neuerdings dienſtpflichtig Gewordene , auf

die betreffenden , laut $ . 47. des Militär . Gereses

¿
?

Rathe, zu erwerben



147

:

a

und § . 21. gegenwärtigen Beſchluſſes , an den Kriegs.

rath einzureichenden Verzeichniſſe zu tragen .

Mit ergangenem Uufgebothe in Aktivdienſt kann mit crgeben

kein Begehren für Ausnahme eines , den aufgebother dem Nufgeboth

nen Korps Angehörigen von demſelben mehr ſtatt darf nur wegen
auſſcrordentlis

finden , es ſey dann : daß derſelbe erft feit der leßt. chem Falle

fattgehabten Militär -Aufzählung in einen , zur Aus. noch ein Be.

nahme berechtigenden Zuſtand verſeßt worden wäre , freyungs - Be

us gehren berüct

welches lektere jedod auf die , im $ . 8. und 11. des fichtigt werden .

Militär. Gefeßes Angezeigten nicht anwendbar iſt ,

indem dieſe ſich nur bey der Ergänzungs - Muſterung

für die Ausnahme vom Militärdienft melden ſollen .

. 35,

während der Militär-Aufzählung eingeſchlichenc, Wann nach

Beendigung d.

aber erſt nach Beendigung derſelben entdeckte Unrich . jährlichen Auf:

tigkeiten können auch erſt bey der nächſt folgenden dette unrich

Militär - Aufzählung verbeſſert werden. tigkeiten zu bés

ridtigen.

Fünfter Abfchnitt.

Ergänzungo - Mufterungen ,

$ . 36.
Dem Mutes

Der Kriegsrath foll dem Muſterungi - Kommif- nifiär mitju
rungs - tonis

far juftellen :
gebendes Vers

jetchnit :

a . ) ein Verzeichniß aler , ſowohl auf außeror. a .) der in die

dentliche als ordentliche Weiſe , nach den bey Reſerve Fals

S. 28. gegenwärtigen Beſchluſſes abzufaſſenden
lenden .

General . Verzeichniſſen , nun in die Reſerve

einzuverleibenden Mannſchaft einer jeden ser

meinde, mit Anzeige der Waffengattung, der

Kompagnie und des Bataillons , zu welchen
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b.) der Ergän.

zungs - Nes

fruten.

ein jeder darin Begriffener nunmehr in der

Reſerve ju ftehen fömmt;

b.) ein Verzeichniß aller , ber der Ergänzungsa

Muſterung in den Auszug einzutheilenden Er.

gänzungs - Refruten , und

c .) ein Verzeichniß aber derjenigen , welche alt

außerordentlichen Zuwachs in die verſchiede

aen Kompagnien einzutheilen ſind.

c. ) des auſſer

ordentlichen ;

Zuwachſes.

S. 37.

Erfte Verrich- Sogleich nach ſeiner Ankunft auf dem Muſterungs

ben ber feinem plaß wird der Muſterungs- Kommiffär die Auszüger

Anlangen auf gemeindeweiſe in's Glied einſtehen laſſen , diejenigen ,

d. Muſterungs, welche in die Reſerve fallen , bey ihrem Vor- und

Blaße.
Geſchlechtsnahme abrufen und dieſelben zu der Re

ſerve - Mannſchaft ihrer Gemeinde ftoßen laſſen .

Š. 38.

Uebergabe der Gleichnachher wird derſelbe den Nahmensaufruf

Auszüger und der noch im Auszuge Bleibenden und der Rekruten
Nefruten an 0.

Hauptleute.
vornehmen , und dieſelben den betreffenden Haupta

Icuten übergeben .

§. 39.

dito d. Neſerve. Ein Gleiches wird mit der Reſerve . Mannſchaft

Mannſchaft. ſtatt haben ..

Entraſſen der Die in die Landwehr Fallenden werden alſogleich

in d, Landwehr
entlaſſen.

Falienden .

S. 40.

Zeitpunkt zur Die alfällig , für Militär - Ordonnanzen zu beftim .

Aushebung der menden Ergänzungs . Refruten können erft nach ſtatt
Militärordos

gebabter Auswahl der Mannſchaft für die Kavalerie ,
nangcit.

,
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1

wie Scharfſchüßen , die Artiterie und den Train aus.

gehoben werden.

§. 41 .

Ber jeder Ergänzungs - Muſterung hat der Muſte. Beeidigung d.

rungs- Kommiſſar, vor Entlaſſung der geſammten Ergänzungs -
Nefruten.

Mannſchaft und in deren Beyſeyn , den dem Aus.

zuge , der Reſerve oder der Landwehr neu zugefar.

lenen Ergänzungs- Rekruten , zu Hunden der Regie.

tung , den Bürgereid der Treue und des Geborfams

anzulegen und abzunehmen , ſo wie bey der Verab.

ſcheidung einer jeden neu eingetheilten Truppe die Unfrage : ob

Frage an ſie zu ſtellen : ob aufällig iemand unter ihr jemand für ſich

geſonnen ren , ſich vermittels Dingung eines ander'n
Dingung eines andern einen andern

Mann ftellen

Mannes erfeßen zu laſſen . wolle .

Sech s t e r U broni t t.

Vertheilung der Ergänzungs -Mannſchaft in die Kon

pagnien und Bataillons der verſchiedenen

Waffengattungen .

S. 42.

Die jedesmalige Bertheilung der Kavallerie auf Bertheilung d .

die Oberämter und Gemeinden ſoll ſtets vorläufig Kavallerte auf
die Oberam.

dem Täglichen Rathe zur Genehmigung vorgelegt
tenen.

und nachber den betreffenden Gemeinde - Ammännern ,

jedoch noch vor der Ergänzungs- Muſterung , durch

den Kriegsrath angezeigt werden , damit jene dic.

fem ihre Vorſchläge fowohl für die zu ftellenden

Kavalleriſten , als Pferde, laut f. 67. 1. und 3. 142.

des Militär . Gefeßes , in der Zeit noch machen

fönnen .
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43 .

Maßitab für Bey der Bildung dieſer Waffenart fod vorzüglich

dieſe Vertheis darauf Bedacht genommen werden , daß im Verhälts

lung .

niß der Anzahl der in jedem Oberamte vorfindlichen

Pferde , der Bevölkerung und der öfonomiſchen Mit.

tel der Bewohner derſelben die Reuter , nebſt den

Pferden , auf die Oberämter verlegt werden,

Ende d . Dienita Die wirklich beſtehende Kavalerie - Kompagnie

zeit der mirfl .

Kavallerie: tritt mit dem Jahr 1830. in die Landwehr , und wird

Kompagnie. zu dieſer Zeit durch eine zu errichtende , ueue erfeßt.

6. 44 .

Einteilung d . Die Ergänzungs . Refrutett , welche bereits ſchon

Ergänzungs • drey oder mehrmal das Loos gezogen haben , aber

Nefruten , mel

dhe früber dem nicht in den Auszug gefallen ſind , werden in die

Loos unters Reſerve eingetheilt , diejenigen , welche nur zweimal

worfen waren . das Loos gezogen haben , in den Auszug.

In den Auszug Denjenigen , welche in den Auszug treten , zäb .

Pretende.
fen die Fahre , während welchen fie Ergänzungs

Nefruten geweſen ſind.

6. 45 .

Verſeken von Der Miliz - Inſpektor fey bevollmächtigt: Fäger

Jäger und In- oder Infanterie -Soldaten , die fich in der Inſtruk .
fanteriſten un

ter die Scharfs zionsſchule als gute Schüßen auszeichnen , unter

fchüßen . die Scharffchüßen zu verfeßen , jedoch roul denſelben

der bereits , in der früher'n Waffengattung geleiſtete

Dienft angerechnet werden.

S. 46 .

Eigenſchaften Das Train . Perſonale fout hauptſächlich aus der .

d. Train - Pers jenigen Klaſſe von Leuten enthoben werden , die
fonale.

vermittels ihres Berufs an den Umgang mit den

Pferden gewöhnt ſind.

1
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C

ti

S. 47.

Weder die Kanoniers , noch die Train . Soldaten Erfordernig f.
.

- Stanonier und

der Artillerie dürfen , ſo viel möglich , Knechte reyn. Train . Soldas

ten.

S. 48 .

Die Mannſchaft zu einer und der nämlichen Fä. Zuſammenſet.

ger , und Infanterie - Kompagnie ſoll, ſo viel mögo zen der Infan
terie- und Fas

lich , niemals aus zwey verſchiedenen Militär - Duar.
ger - Kompag

tieren genommen werden. nien.

1. 49.

Ein , bey ftatt gehabtem Militär - Aufgebothe für Bey'm Aufges

den Kanton , wegen Krankheits- Umſtänden oder Abc both, wegen
*** Krankheit oder

weſenheit , in die überzählige Mannſchaft ſeiner Kom. Abweſenheit

pagnie Verſekter ſoll , nach ſeiner Geneſung oder ſei. Erſekte, haben

ner Rückkehr , ſogleich zur Ablöſung desjenigen , der die Erfeßmän

cindweilen für ihn in den Aktivdienſt treten mußte , zu
ner abzulöſen .

der Kompagnie, der er angehört , gefandt werden.

. 50 .

Der Kriegsrath hat über jede Kompagnie der alten nahe

verſchiedenen Waffengattungen , ſowohl des Auszu.
mentlicher

Verzeichniſc

geo als der Reſerve, nahmentliche Verzeichniſſe zu über dte stoma

führen , und darinn beſonders noch die aufällig von pagnien des

jedem darauf Enthaltenen geleiſtete Eidgenöſſiſche Auszugs und

Dienſtfehr anzumerken.
der Reſerve.

Siebenter 4 r d n it't.

Bildung der Bataillons.

6. 51 .

Ein jedes Infanterie . Bataillou foul beſteben in : Inhalt eines

2. Fäger- und
Bataillons.

4 , Zentrupi - Kompagnien ,
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nebſt dem dazu gehörenden Stabsperſonal laut Eid.

genöſſiſchem Reglement.
.

Uch te r U b fch n i t t .

Ernennung , Beförderung und Entlaſſung der Offi

siers und Unteroffiziers der verſchiedenen

Truppenkorps.

/

2

§. 52.

Zuſammenſet- Der fleine Stab eines Bataillons foll , To vier

zen des kleinen möglich , aus denjenigen Militär - Quartieren , wels
Bataillons

Stabs.
che das Bataillon ſtellen , genommen werden.

S. 53.

Unftellen der Für die Auswahl der Büchſenſchmide in den

Büchſen Battaillons ſowohl, als zu den Scharfſchüßen-Kom

ſchmide.
pagnien ſoll immerhin das Gutachten der obrigkeit .

lichen Zeughaus - Direkzion eingeholt werden .

S. 54 .

Grad der in 0. Jeder Offizier und Unteroffizier , der aus dem

Neferve oder
Uuszuge in die Reſerve und aus dieſer in die Land

Landwehr Ber

fett. Offiziers wehr übertritt , behält ſeinen Grad bey und , im

und Unter-Of- Fate das Kader der Kompagnie , der er einverleibt
fiziers .

wird , vollzählig iſt , zählt er ſo lange zur überzäh .

ligen Mannſchaft derfelben , bis ein Abgehender die.

ſer oder aufällig einer ander'n Kompagnie des glei.

chen Bataillons von der nämlichen Waffengattung

ibm Platz macht.

1. 55.

Vorkenntnific Die Unteroffiziere fouen leſen und ſchreiben

der linteroffis
fönnen.

1

Biere.
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. 56.

Ein ) wegen anerkannter untauglichkeit , ſchlech . Aus dem Eids

ter , mit dem militäriſchen Ehrgefühl nicht verträg, genöß. Dienſt

licher Aufführung oder ander'n ähnlichen Urſachen , ter Offizier,wie
zurüdgeſand

durch den Eidgenöſſiſchen Befehlshaber von der Are zu bebandeln.

mee zurückgeſandter Offizier ſoul , fogleich bey feie

ner Rückunft, in forzierten Urreſt auf eigene Ko

ften verreßt werden .

Der Kriegsrath wird ſodann dem Täglichen Rathe

umſtändlichen Bericht über die Urſache ſeiner Zu

rückſendung mit dem allfälligen Antrag zur Ent.

laſſung deſſelben von ſeinem Offiziergrade und Ver .

feßung als Gemeiner , je nach Umſtänden , in dem

Auszug oder die Reſerve , machen .

j

N e un tell u 6 f d n it to

Stellung eines ander'n waffenfähigen Mannes.

f. 57

Die Behörde , die demjenigen , welcher fich für Beffrafen des

einen ander'n dingen laſſen will, ein falſches Zeug.
Ausſtellens eis

nes falſchen
niß von Waffenfähigkeit ausſtellt, iſt nach $9.29. U. Zeugniſfes ei

30. gegenwärtigen Beſchluſſes zu beſtrafen . nem Gedungės

nen .

S. 58.

Féder Dinger kann ſeinen Gedungenen für den Nechte d. Dina

Schaden , den er ihm aufädig durch Nichterfütung gers auf d. Gc

des zwiſchen ihnen beſtehenden Uffords zufügen follo
dungenen.

te , vor dem Kriegsrath für Schadenerſat belangen.

Hingegen haftet derſelbe i ber aufälliger Deſer. Verpflichtung

zion des Gedungenen , auch dem Staate für den ibm des Erften we .

dadurch zugefügt werdenden Schaden , und hat neben. gen dem Swere
ten.

hin an deffen Stelle zu treten .

VI. Bd. 14
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S. 59 .

Genehmigung Jeder Stellungs- Akkord , um gültig zu ſeyn ,

der Stellungs. fol vor unſer'm Kriegsrathe abgeſchloſſen und ſo .

Afkorde.

nach , zum Zeichen ſeiner Genehmigung , durch den

Miliz- Inſpektor unterzeichnet werden.

$. 60.

Berhaftung Ein unbefugter Dinger haftet im Armuthsfalle

des unbefugten des unbefugt Gedungenen für die durch Leßter'n ,
Dingers für d .

Gedungenen.
laut ſ . 95. des Militär - Gefeßes , zu bezahlenden

Geldſtrafen .

§. 61 .

Wen Offiziere Offiziers fönnen , außerordentliche Fälle vorbe.

für ſich ſtellen balten , nur Offiziere von der gleichen Waffengattung

dürfen .

und dem nämlichen Grade für ſich ſtellen .

zehnter Ubich nitt.A

Truppen . Aufgebothe und Hilfsmittel dazu.

$ . 62.

Verzeigen der Fede Zivilbehörde , die ſich in ordentlichen Boli.

unbefugten geyfäden , ohne vorläufige Bewilligungs - Einholung
Truppen - Auf

gebothe.
ber'm Kriegsrathe , und in außerordentlichen , ohne

augenblickliche Anzeige davon ſowohl an dieſen , als

an den Oberamtmann , Truppen - Uufgebothe ju ma.

chen erlaubt , ſo wie Militär - Behörden , die unbe

fugt Truppen aufbiethen würden , find dem Kriegs

gerichte zur Beftrafung zu überliefern.

$ . 63.

An welchen In derjenigen Militär - Gemeinde eines Ober :

Orten mehrere

Militar . Drs amts , in welcher der Oberamtmann wohnt , rollen ,
-

donnanzen auf außer der gewöhnlichen Anzahl Militär-Ordonnanzen ,
jufteden .
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1

a

noch zwey und endlich in der Gemeinde Luzern noch

drey bis vier mehr aufgeſtellt werden .

. 64 .

während dem Jahre abgebende Militär - Ordont Ergänzung

nangen einer Gemeinde ſind , unter genauer Beob. während dem
fahre abgehents

achtung des S. 100. des Militär- Gefeßes , wo mög. der Drdonnan

lich , ſogleich , auf den Vorſchlag des Gemeinde . gen.

Ammanns , durch Freywillige aus der Zahl der Er.

gänzungs - Refruten , oder aus der überzähligen

Mannſchaft derjenigen Auszüger - Kompagnien zu ce

feßen , zu welcher dieſe Gemeinde Mannſchaft liefert.

Doch fou für eine folche , auferordentliche Ernennung

immerhin die vorläufige Genehmigung des Kriegs.

raths eingeholt werden.

$ 65.

Von dem , durch den Kriegsrath , laut 9. 103. des Dienft - Stegle

Militär - Gefeßen , zu verfertigenden Dienſt - Regler ment der Ora- Drs

.

ment der Militär - Ordonnangen roll jedem Oberamt.
donnangen.

mann , Quartier-Adjudant , Semeinde - Ammann und

Egerziermeiſter , fo wie jeder Militär - Ordonnang

felbft , ein gedrucktes Exemplar zugeſtellt werden.

f. 66.

Die durch Behörden , die ſich der Militär . Ordon . Befirafung

nanzen unbefugter Weiſe bedient hätten , laut 9. 103. unbefugten

des Militär - Gefeßes zu vergütenden Entſchädigungen Militär - Ora
Gebrauchs der

follen für das erſte Mal in dem vierfachen Betrag donnanzen .

der ordentlichen , durch den Kriegsrath , vermöge

$. 104. des gleichen Gerekes , für außerordentliche

Fälle zu beſtimmenden Tare beſteheit.

In jedem nachfolgenden Uebertretungsfalle if

diefe Strafe ftets zu verdoppeln.
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E ilfter Abſchnitt.

Bew a ffnung.

§. 67 .

Pferdegeſchirr Die Pferd - Equipage der Kavallerie fou nach Art

und Neitzeug . derjenigen der $ uſaren ſeyn.

Das Reitzeug der Train - Interoffiziers - Pferde

iſt demjenigen der Kavallerie gleich.

Alle Zugpferde des Trains ſollen nach Eidgenöſ

fiſcher Vorſchrift mit den nöthigen Pferdgeſchirren

verſehen feyn .

Durch d . Staat Alle dieſe Effekten werden im Aktiv . Dienſtsfaue ,

zu liefern . laut ſ. 149. des Militär - Gefeßes , ebenfalls durch

das Zeughaus angeſchafft.

Gleich d. Effefs Auch erhalten durch dieſes die Kavalleriſten und

tenz. Wartung Trainfordaten die , zur Wartung der Pferde nöthigen
der Pferde.

Effekten.

2

$. 68.

Bewaffnung d . Die Egerziermeiſter , die nicht Offiziers - Grad

Exerziermeis haben , erhalten von der Zeughaus -Verwaltung einen

fter , welche
nicht Offiziers: Infanterie - Sabel, für deſſen Unterhaltung fie jedoch

Grad befißen. zu forgen haben , und der , im Falle ihres Lodes ,

ihrer Entlaſſung oder Entfeßung , an den fie Erfeßen .

den zu übergeben , in jenem aber von Beförderung

zum Offiziers - Grade an die Zeughaus -Verwaltung

zurückzuſtellen ift.

Bewaffnung d .
Die Militär - Ordonnanzen bewaffnen ſich auf ei.

Militär - Or- gene Koſten mit einem Infanterie - Sabel , nebſt

donningen .
ſchwarzem Kupel.
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$. 69.

Die Garnitur der Degen und Säbel für die Of Gartritur der

Degen und

fiziers foul gelb reyn. Säbel.

ſ . 70 .

Das Reitzeug der Train -Offiziers-Pferde iſt eben. Reitzeug der
Srain - Offts

falls demjenigen der Kavallerie gleich .
fiere.

S. 71.

Das Reitzeug der Stabs- und Artillerie - Offiziere Reitzeug der

beſteht in einer wollenen Decke über den Sattel und Stabs- und

Artillerie - Of

einem Zaum mit Schnallen nach Farbe der Knöpfe,
fiziere.

nach aufgeſtelltem Model.

See

$ . 72.

Die Zeughaus - Verwaltung wird die nöthigen Lieferung der

Maßregeln treffen , um den Offizieren , die es begeh.
Bewaffnung

ren ſollten , ihre Bewaffnung um möglichſt billige Durch d. Zeug
für d. Offiziere

Preiſe liefern zu können.: haus.

Der Miliz - Inſpektor hat ein wachſames Aug Aufſicht üb . die

auf die Bewaffnung derjenigen Offiziers zu halten , ſelbft Ange

die dieſelbe ſich anderwärts. anſchaffen , damit ſie ge . ſchafte.

nau nach Ordonnant fey .

$. 73.

Dem Kriegsrathe reyen die näher'n Beſtimmune Weberlaſſen der

gen , rückſichtlich der Bewaffnung , in ſo weit fie nähern Ben

nicht bereits ſchon durch das Eidgenöſſiſche Militär.
ftimmungen

wegen der Bea

Reglement feſtgeſeßt ſind, überlaſſen. Jedoch waffnung dem

ſollen die einmal vorgeſchriebenen Waffen in Zukunft Kriegsrathe.

keine Abänderung mehr , ohne Bewilligung des Däg Shre Abände

lichen Raths , erleiden dürfen , es ſey dann : daß tương

diefelbe von der Eidgenöfiſchen Militär - Auflichts

Behörde anbefohlen würde.
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2

4. 74 .

Inſpekzion üb. Der Kriegsrath fou , fobald möglich durch die

die Häuſer * Zeughaus - Verwaltung die nöthige Inſpeffion der in
Bewaffnung.

jedem Hauſe, vermöge §, 122. des Militär- Gefeßes ,

fich vorfinden ſollendeu , ordonnanzmäßigen Bewaff.

nyngoſtücke vornehmen laſſen.

Bezeichnung Dicjenigen , die als tauglich erfunden werdent ,

derſelben .
find ſogleich mit dem Kantons - Schild , der Nummer

des Amts , dem Anfangsbuchſtaben der Gemeinde und

der Nummer , welche das Haus in den Regiſtern der

Feuer -Affefuranz führt , auf ihren hauptſächlichſten

Beſtandtheilen zu ſtempeln.

Neparatur der. Die übrigen hingegen ſind zur benöthigten Nepa.

ſelben,
ratur zu ziehen .

Der Kriegsrath kann überdieß ſo oft dieſe Waf.

fen . Inſpeffionen vornehmen laſſen , als er es für

nothwendig erachtet,

. 75 .

Sarif für die Obige Reparaturen ſollen zu dem möglichit billi.

Waffen - Repas
gen Preis und nach dem von Uns genehmigten Tarif

turen.

geſchehen ,

$ . 76 .

unverdusbar- Die als ordonnanzmäßig geſtempelten Bewaff

keit der geſtem- nungsſtücke , welche durch einen Hauseigenthümer

Pelten Häuſers

Bewaffnung
von ſeinem Hauſe , oder von einem Militär oder

wem fonſt , dem ſie anvertraut wurden , verfauft oder

verpfändet werden , ſollen nicht allein ohne Erſatz

konfissiert werden , fondern der Käufer oder Borger

derſelben fey noch überhin , nebſt Bergütung des Er

Strafe der des fauften oder Erborgten , falls es nicht mehr feinertie-

berſcbreitung. früher'n Beſtimmung wieder gegeben werden könnte ,

1
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mit einer , deſfen Werth gleichkommenden Geld

buße zu beſtrafen .

3 wölfter 4 orch ni t t.

Kleid u n g.

. 77.

Die Farbe der tüchenen Kaputröcke für die Trup. Farbe der Kas

pen zu Fuß und der Reuter - Mäntel für die Kaval- putrödeund.
Reutermantel.

ſerie und den Train folul grau mit einem aufſtehenden

Kragen von der Farbe des Uniform - Roces fern.

Die Farbe der tüchenen Uniform - Röde fou reyn : Farbe der Uni

formen .

a.) Für die Artillerie : dunkelblau mit gleichem

Kragen , Nevers und Vermel- Aufſchlägen ,
***

charlachrothem Futter und Passe -poils , gel.

ben Knöpfen mit zwey fich freuzenden Kanonen.

b.) Für die Scharfſchüßen : grün mit gleichen

Revers , fchwarzem Kragen , Futter und der.

mel - Aufſchlägen ohne Passe - poils , gelben

Knöpfen.

c .) Für die Infanterie: dunkelbrau mit gleichen

Hermel - Aufſchlägen , rothem Kragen , Fut.

ter und Passe- poils und weißen Knöpfen .

d .) Für die Bataillons - Fäger iſt der Kragen

gelb , das Uebrige wie bey der Infanterie.

e.) Für dic Kavallerie : grün mit gleichen Her.

mel - Aufſchlägen , rothem Kragen Futter

und Passe - poils und gelben Knöpfen .

f .) Für den Drain : dunkelblau mit gleichen Re.

vers und Hermel - Aufſchlägen , ſcharlachro

them Kragen , Futter und Passe - poils und

gelben Knöpfen , wie die Artillerie.
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Kragen der Der Kragen für die Mannſchaft aller Waffent.

Uniformen .
gattungen iſt hochſtehend.

1 Gattung und Die Beinfleider foden feyn :

Farbe d . Bein

fleider.
für die Artillerie und den Train dunkelblau

von Wollentuch ;

Scharfſchüßen grün von Wollentuch ;

Kavalcrie dito dito ,

Infanterie, cinsweilen von weiß gebleichtem

Barchet oder Zwilch .

Ramaſchen. Die Kamaſchen der Artillerie und der Scharf.

ſchüßen ſchwarz von Wollentuch , die der Jäger und

Infanterie hingegen von weißgebleichtem Barchet

oder Zwilich.

Stiefel für die Für die Kavallerie und den Train Halbftiefel ,
Kavallerte und

den Drain . unter den Reithoſen getragen .

Dſchafko. Der ſchaffo fou den Imperial , den Schirm

und die Einfaſſung von ſchwarzem Leder , und me.

talene Sturmbänder von der Farbe der Knöpfe ha.

ben. Die Kanoniers tragen auf demſelben eine Sra.

nate und die Scharfſchüßen und Fäger ein Horn ,

alles von der Farbe der Knöpfe.

Bompon. Die Pompons für die Artillerie und den Train

rollen roth , für die Scharfſchüßen , Fäger und die

Kavallerie grün , und für die Infanterie blau mit

der Nummer der Kompagnie feyn.

Halsbinde . Die Halsbinde für jede Waffengattung iſt ſchwarz,

Ordonnang- Die Ordonnanzmüße iſt von der Farbe des Uni.

Müße.
form . Rocs mit gleichen Passe-poils.

$ aberfad. Für alle Sruppen zu Fuß vom Feldweibel ab.

wärts ein Haberjack , der aus einem , mit Alaun gea

gerbten Ziegen- oder Kalbfelle verfertigt iſt , an
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welchem die Haare noch beybehalten ſind , und an

zwey ledernen Riemen über die Schulter getragen

wird ; auch fod daben ein Brodriemen angebracht

feyn.

Für die Kavalerie und den berittenen Train Mantelſad.

Mantelfäce.

f. 78 .

Alle dieſe Kleidung $ - Effekten follen , laut M. Lieferung der

133. und 135. des Militär- Gefeßes einem jeden bey'm Eintritt
Militärfleider

Unteroffiziere und Soldaten , vom Feldweibel ab . in aktivdienſt.

wärts , bey ſeinem jedesmaligen Eintritt in den

Aktivdienſt , ſo wie den Egerziermeiſtern bey ihrem Dito den Eger

Sintritt in die Inſtrukzions - Schule, durch die Klei jiermeiſtern.

dungs -Verwaltung unentgeldlich geliefert werden.

Die Militär - Ordonnangen erhalten ſogleich nach Holzmüße der

Militär- Dre

ihrer Ernennung eine Holzmüße. donnangen .

f . 79.

Der Haberfack roul vier Jahre , der Kaputrod Vorgeſchriebes

und Reutermantel drey Fahre ,
ne Dauer der

Militär- Kleis

Der Uniform - Rock und der Pompon zwey Fabre , dungsſtücke 24.

Die Beinkleider , Kamaſchen und Halbſtiefel, ſo

wie die Halsbinde ein Jahr lang

effektive Dienſtzeit aushalten .

S. 80.

Die Offiziere der Infanterie tragen im Dienſt Beinkleider

entweder fange , weite , dunkelblaue tüchene oder
der Infanteries

Offiziere.

weiße ſeinene Beinkleider.

Die Oberamtmänner , als Quartier . Komman . Militär . Kleis

danten tragen bey Muſterungen einzig einen Militär. dung d. Quar

Hut und Degen. danten.
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S. 81.

Ermächtigun ) Dem Kriegfrathe Feyen die weiter'n Anordnungen

d . Kriegsraths über alles dasjenige überlaſſen , was rücfichtlich der
zu den näher'n

Vorſchriften Kleidungsſtücke ſowohl im Eidgenöffiſchen Regle .

u .Modellen für ment , als in dem Militär - Gefeß und dem gegen.

die Kleidung. wärtigen Beſchluß ohne genugſame Beſtimmung in

Vorſchein fömmt , ſo wie die Feftreßung der Modelle

für jede Gattung vorbenannter Kleidungsſtücke , die

ſodann als beſtimmte Vorſchrift für die Kleidungs.

Verwaltung zu dienen haben , wober jedoch Weglaſ

fung jeder unnöthigen Verzierung anbefohlen wird.

S. 82.

Dito für dicies
Für diejenigen Kleidungs - Effekten , die fich ein

nigen Kleis

dungs -Effets jeder , laut § . 131. des Militär -Gefeßes , ſelbſt an

ten , die jeder zuſchaffen hat , oder die ihm im Urmuthsfalle durch

Militär fich die Gemeinde zu liefern find , follen von dem Kriegs
felbft anzu

fchaffenhat. Rathe ebenfalls Modelle aufgeſtellt werden.

Lieferung der- Derſelbe foul übrigens die nöthigen Maßregeln

felben durch die treffen , daß diere Effekten um möglichit billige Preife
Kleiderverwal

von der Kleidungs - Verwaltung geliefert werdentung.

fönnen.

f . 83,

fnnter welcher Sedesmal drey Monate nach der ordentlichen Er .

Zeit dieſe Klet gänzungs - Muſterung ſoll jeder , in die Miliz neu
dungs-Effekten

angeſchafft Eingetheilte , für das erſte Mal jedoch unter Berück .

fenn ſollen . ſichtigung des S. 132. des Militär- Gefeßes , mit den

im . 131. ebenbemeldten Gefeßes ausgeſprochenen

Kleidungs - Effekten verſehen feyn .

Jedoch kann , bey beſonder'n Umſtänden , dieſer

Termin gemeindeweiſe durch den Kriegsrath verlän.

sert oder verkürzt werden .
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g

Die Schube dürfen nicht zu fchiver , und müflen Beſchaffenheit

ſo beſchaffen ſeyn , daß fie dem Soldaten Leichtigkeit der Schube.

im Marſchieren gewähren.

S. 84 .

Der Kriegsrath wird dafür Sorge tragen : daß Vorſorge, daß

die Kleidung derjenigen Offiziers, die es begehren ,
die Offiziers

Kleidung v . der

von der Kleidung8 - Verwaltung in einem möglicht Seleidervermal

biligen Preiſe geliefert werden . Dieſe Verwaltung tung geliefert

haftet alsdann für die Ordonnanzmäßigkeit der von werden kann .

ihr gelieferten Effekten .

Der Miliz- Inſpektor hat ebenfalls darüber zu Vorſorge f. die

wachen , daß die Kleidung derjenigen Offiziers , die ſich
Drdonnanz

Mäßigkeit.

dieſelbe anderwärts anſchaffen , ordonnanzmäßig ſey .

Die Chefs der im Aktivdienſte ſtehenden Korps find, Nichtdulden v.

mit Rückſicht auf den . 136. des Militär - Gefeßes ,
Ordonnanzwt.

unter perſönlicher Verantwortlichkeit gehalten , zu
drigem.

verhindern : daß die Offiziers ihrer Korps nichts Or.

donnan ;widriges tragen oder ſich verfertigen laſſen .

Sedoch fann denſelben geſtattet werden , kleine Kleine Unis

Uniformen zu tragen. Dieſe ſollen gang feyn , wie form u . deren
Beſchaffenheit.

die Ordonnan; dieſelben vorſchreibt, mit Ausnahme ,

daß fie nur von der Farbe des Uniformrockes ſind.

8. 85.

Der greiche bey der Bewaffnung , laut $ . 76. ge- unveräusbars

genwärtigen Beſchluſſes , ausgeſprochene Grundfas feit der Milia
tär-fleidungs

von Konfiskazion und Beſtrafung iſt auch auf den. fiide .

jenigen anwendbar , der käuflich oder borgsweiſe die

ordonnanzmäßigen Kleidungs . Effekten eines Miliz

Angehörigen , - fie mögen nun Eigenthum diefes ,

der Gemeinde oder des Staats feyn , - an ſich brin.

gen würde.
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Dreizehnter Abro nitt.

Pferd e.

S. 86.

Periodiſche
Die Abänderung der Berlegung der zu ſtellenden

Berlegung der

Kavalerie - Pferde auf die Oberamtenen und Ge .
Kavalleries

Pferde. meinden kann nur alle zwölf Jahre , und nur auf

den Zeitpunkt des Uebertritts der beſtehenden Kaval.

leriſten in die Landwehr fatt baben.

Beſchwerden Bey jedesmaliger Verlegung der Kavallerie- Pferde

darüber.
Tou fich diejenige Gemeinde oder derjenige Partikular ,

der ſich über eine ſolche Verlegung zu beſchweren hat ,

unfehlbar inner vierzeben Tagen , nachdem ihr oder

ihm dieſe Verlegung förmlich angezeigt worden iſt ,

mit ihren Vorſtellungen an den Täglichen Rath wen.

den , der hierüber endlich abſprechen wird.

$. 87,

Aufſicht über Der Miliz - Inſpektor wird durch die Oberamt.

die Kavallerie- männer , Quartier- Adjudanten und Exerziermeiſter

Pferde.

ein wachſames Uug auf die Haltung und den aufäl.

ligen Partikular - Gebrauch der Kavalerie - Pferde

baben , und überdies , ſo viel möglich , alle Fahre

fährliche 31- eine beſondere Inſpekzion derſelben ſelbſt vornehmen ,

ſpekgion derſel- oder durch einen , von ihm bezeichneten Kavallerie
ben.

Offizier vornehmen Taflen .

Benußung ders Die Kavalerie - Pferde müflen den betreffenden

felben durch die Kavalleriſten , ſo oft fie ſolcher benöthigt find, an
Stavalleriften .

die Hand gegeben werden.

Verantwort- Jeder Kavallerift fteht für das ihm anvertraute

lichkeit dieſer. Pferd gut , in ſo weit er es vernachläßigen , oder

aus eigener Schuld zu Schaden fommen laſſen wür.

1
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p

de , und hat es der betreffenden Gemeinde , nach

hiervon gemachtem Gebrauch wiederum an die Hand

zu geben .

Hätte dieſe über Beſchädigung des zurückerhalte. Anleitung der

nen Pferdes und ſomit auf Entſchädigung zu flagen ;
Entſchädis

To muß eine ſolche Klage , um annehmbar zu ſeyn , weg .beſchadig
gungs - Klagen

inner acht Tagen nach erfolgter Zurücftellung deſſel, ten Kavalleries

ben , bey dem Kriegsrathe eingelegt werden , welcher
Pferden .

darüber den erſtinſtanzlichen Entſcheid , mit vorbe .

haltenem Rekurs - Recht an den Tägl. Rath , giebt.

S. 88.

Müßen die Train - Pferde durch , vom Kriegsrath Für Nechnung

ernannte Regierungs - Kommiſſarien auf ordentliche der Regierung

anzukaufende

Schaßung hin , laut ſ. 147. des Militär- Gefeßes , Train - Pferde

angekauft werden , ſo ſou jedem folchen Kommiffär durch Mitmir

ein Experter zugegeben werden . Jeder Oberamt. kung vonEra
perten .

mann ernennt dann Nahmens der aufälligen Ver .

käufer feiner Oberamtey ebenfalls einen ſolchen Et.

perten , der Einwohner derſelben ſeyn muß. Kön.

nen dieſe zwey Experten ſich in der Würdigung eines

Pferdes nicht vereinigen ; ſo entſcheidet der Kriegs.

Kommiſſar.

Die endliche Genehmigung eines Kaufs bleibt Bedingter Ans

jedoch dem Kriegsrathe vorbehalten . Würde aber ein fauf folcher

Pferde.

Kauf nicht genehmigt ; fo fou dem Eigenthümer ſein

Pferd unentgeldlich wieder zugeführt werden. Pfer.

de; die ber aufädig anzuſtellenden Proben nicht an

das Knallen des Schieſſens fönnen gewöhnt werden ,

find ebenfalls dem Eigenthümer zurückzuſtellen.

Auf folche Anfäufe iſt das Gefeß vom 22. Wein. Anwendbarkeit

monat 1807. , über den ſogenannten Rückfa bey'm
des Nüdfalls.

Pferdehandel, ebenfalls anwendbar.
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1

Scitpunkt für Sobald Militär . Aufgebothe vorgeſehen werden ,

ſolche Ankäufe. fann der Kriegsrath dieſe Anfäufe bedingungsweiſe

Vorbehalt ben in vollziehung feßen laſſen . Die angekauften Pferde

ſoldhen Unfdu.

fen .
bleiben alsdann aber bis zu ihrem Bedarf in den

Händen der Eigenthümer , die für dieſelben veranto

wortlich ſind. Während dieſer Zeit aber kann fein

folches Pferd zu Fuhrleiſtungen ausgehoben werden.

Endlich ſollen dergleichen Train , Pferde - Uushe.

bungen , fo viel möglich , verhältniſmäßig auf die

Oberaiteyen des Kantons vertheilt werden.

o

Vierzehnter Abfchnitt.

Inſtrukzionen .

A. Egerziertåge in den Gemeinden.

§ . 89.

Unzahid. Ellers Es follen alljährlich zwölf Egerziertäge, nämlich :

gier - Tage. rechs zur Frühlingi . und ſechs zur şerbſt - Zeit in

jeder Gemeinde gehalten werden .

Zeitpunkt für Die zur Frühlingózeit nehmen mit dem Eintritt

ihre Abhal- des Märzmonats , jene aber zur Herbſtzeit mit dem
tung.

Herbſtmonat ihren Anfang , und ſollen , außerordent.

liche Fälle ausgenommen , zwey Monate nach ihrein

Beginnen erfüllt feyn.

. 90.

Feſtreken der Der Quartier - Udjudant Teßt, mit Genehmigung

der Egerzier- des Oberamtmanns , die Sonn- und Feyertage feft,
Sage.

an welchen die Egergiertage ſtatt haben follen .

Ihre Berfun- Die Anzeige und der Befehl , dieſelben ab der

bung. Kanzel zu verlefen , wird dann ſogleich durch dicfen

Leßter'n an die Gemeinde - Ammänner ertheilt.

1

2
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An hohen Feſttagen , als da ſind : Offern , Pfing- Vom Egergies

ften und Allerheiligen ſollen niemals Waffenübungen mene Feyer
ren ausgenom .

ftatt haben.
tage.

Können die erſten rechs Egerziertage im Frühling Verfeßen der

nicht erfügt werden ; po ſind die nicht gehaltenen im Egerztertage.

Spätjahre nachzuholen .

. 91 .

Dic Exerziermeiſter haben ſich einen Auszug aus Verzeichnis

den Miliz - Kontrollen des Gemeinde - Ammannd von
der Exerzier

Pflichtigen.

aden denjenigen zu machen , die verpflichtet ſind ,

dem Exerzieren beyguwohnen.

§. 92.

Feder Egerziermeiſter wird , in Uebereinkunft Jährl. Beftim .

mit dem Gemeinde-Ammann , bey’m Beginnen formung der äu.
fer , . welchen

wohl des Frühlings - , als des Herbſt- Exerziziums , S. Bewaffnung

die Häuſer der Gemeinde bezeichnen , welche ihre zum Egerzieren

Waffen zum Behuf deſſelben berzugeben haben , die genomen were
den fou .

der Gemeinde - Ammann fonach , gegen den dem ab.

liefernden Hausbewohner dafür zuzuftellenden Em.

pfangſchein , von dieſem zu Handen nihint , und

, ebenfalls gegen Empfangs-Be.

fcheinigung , dem Exerziermeiſter zuſtellt.

Kein zum Ejerzieren Pflichtiger iſt verbunden : Brauchbarkeit

ein nicht im guten Stande fich befindendes Waffen . dieſer Waffen.

ſtück anzunehmen. Würde ein ſolches deſſen unge .

achtet von ihm in Empfang genommen ; fo fäüt die

daran aufällig zu machende Reparatur auf ſeine

Koften.

Der Eigenthümer eines , nicht in gehörigem Zu- Herſtellung der

ftande fich befindenden Waffenſtücks foul fogleich zur
unbrauchbarent

Bewaffnung.

Veranſtaltung der nöthigen Reparatur ermahnt, und

,

fodann von ſich aus
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überdies für jeden Egerziertag , während welchem

feine Bewaffnung mangelte , mit einer Franke be

Zurücftellen ſtraft werden . Dagegen roll dieſe demſelben nach

derſelben in vollendeten Egerziertagen der Regel nach ebenfalls
gutein Zuſtan

de dem Eigen- in gutem Zuſtande wiederum an die Hand gegeben

thümer. werden.

Erfeßen der Demjenigen Exerzierpflichtigen , dem alfällig dies

mangelbaren fes mangelhafte Waffenſtück beſtimmt war , ift eins
Bewaffnung.

weilen ein anderes anzuweiſen.

1

§. 93.

Verzeichnen Die Egerziermeiſter werden jedesmal , bevor mit

der v. d. Eter- dem Exerzieren angefangen wird , Appel machen ;

ziertagen Auss
die Fehlenden ohne Rüdficht oder Schonung , jedoch

bleibenden .

mit der Bemerkung: ob mit oder ohne Erlaubniß

abweſend, aufſchreiben , und dieſelben bey dem Up

pel des nächſten Exerziertages verteren .

. 94 .

Entſchuldis Unvorgeſehene , wichtige, jedoch nachher hinläng.

gungs- Gründe
lich zu beweiſende Hindernifle allein können einen

für's Ausblei .

ben . Egergierpflichtigen vom Egerzieren von ſelbft ento

ſchuldigen .

Bewilligung In ſehr wichtigen Fäden ſollen die Exerziermei

für's Ausblei
fter dem betreffenden Militär das Ausbleiben von

ben.

einer Waffenübung geſtatten .

Beſtrafung der Für jede , aus Partheylichkeit oder aus jeder an.

Zulaſſung un. der'n , widerrechtlichen Urſache angenommene Ents

begründeter

Entſchuldigun. ſchuldigung hingegen , ſo wie für jede unbefugt ge.

gen. gebene Erlaubniß find die betreffenden Egerziermei.

ffer durch den Quartier : Adjudanten oder den Ober

amtmann , oder endlich den Milix Inſpektor für's

1
7

/
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ceſte Mal , laut ſ . 179. des Militär - Gefeßes , mit

Gefängniß , für's zweyte Mal aber ohne weiters mi

Entfeßung zu beſtrafen.
s
u

$. 95.

Die Ererziermeiſter werden , nach vollendetem Aufſicht über

Bewaffnung u.

Appel , eine genaue Inſpeksion über Bewaffnung Kleidung an 8.,

und Kleidung machen ; das Mangelnde und Schad- Egerziertagen.

bafte aufzeichnen und dem Soldaten anbefehren :

daß er daſſelbe bis zum nächſten Egerziertag gehörig

ausbeſſern laſſe.

Bey den hierin Nachläßigen fol dieſe Ausbeffe. Beftrafung der
Nachläfigkeit

rung auf ihre Koſten durch die Exerziermeiſter ſo , in der Uusber
ſerung.

gleich veranſtaltet werden.

Verantworts

Die Egerziermeiſter ſind für das Statthaben die- lichkeit d. Eger

ſer Ausbefferung perſönlich verantwortlich.
fiermeiſter dar

über .

S. 96.

Die Waffenübungen folien mit Ordnung und Ordnung bey
den Waffens

Stillſchweigen und unter beſtmöglichſter Anwendung #cbungen .

der Zeit vorgenommen werden.

Sie ſollen jedesmal zwey Stunden andauern, Dauer derfel

und Nachmittags um Ein Uhr ihren Anfang nehmen.

Sollten aber mehrere Exerzierpflichtige zu weit vom

Exerzierplaße entfernt feyn ; ſo fann mit dem Eger.

zieren ſchon Vormittags nach vollendetem Gottes

dienſte angefangen werden.

Die im S. 94. gegenwärtigen Beſchluſſes ausge. Beftrafen des

(prochene Strafe iſt ebenfalls anwendbar auf dieit. 'Ubkürzens die
fer Beit.

gen Ererziermeiſter , die ſich ohne wichtige , begrün.

dete Urſache erlauben würden , an einem Egerziertage

die zum Egerzieren vorgeſchriebene Zeit abzufürzen.

VI. BO. 15

ben .
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§. 97.

er den Erers Allen Infanterie - Egerziertagen ſind gehalten ben.

ziertagen bevs zuwohnen : ſämmtliche Nefruten beider Klaſſen , ſo
wohnen foll .

wie die Auszüger- und Reſerve - Mannſchaft der Ar

tillerie , Scharfſchüßen , Jäger und Infanterie.

Bedingte Auss Den Scharfſchüßen iſt geſtattet: von den Egerzier

nahme davon tagen wegzubleiben , wenn dieſelben mittelft eines
der Scharf

Doppelzettelo fich ausweiſen können , denſelben Tag
fchüßen .

einem Frey- , Geſellſchafts- oder Ausſchießen berge .

wohnt zu haben .

Zwed ihrer Dieſen Lekter'n iſt nur der Unterricht in der

Theilnahmean Stellung des Mannes , den Wendungen und dem

d. Egerzteret. Marſchieren zu ertheilen .

. 98.

Unter- Inftruks Die Exerziermeiſter werden die tauglichen Unter.

toren. offiziere als Unterinſtruktoren anſtellen ,

$ . 99 .

Von d. Unters Die in der Gemeinde wohnenden Subaltern - Of

Offizieren zu fiziere der Artillerie - , Jäger - und Infanterie - Kom.

letſiende Auss

Bülfe den Egero pagnien haben dem Exerziermeiſter, ſo viel möglich ,

ziermeiſtern. bey'm Egerzieren bebülflich zu ſeyn , und bisweilen

felbft das Kommando zu übernehmen .

Zurechtwet- Der Egerziermeiſter wird ſie über ihre aufälligen

fung derfelben . Fehler , die fie dannzumal begehen möchten , mit An

fand und Freundlichkeit belehren und unterrichten,

. 100 .$ 100.

Erſcheinen der Die Tamburen und Trompeter follen jederzeit

Tamburen und fleißig bey'm Egerzieren erſcheinen und ſich in eini.
Trompeter

bey'm Egergic . ger Entfernung von der , in den Waffen zu übenden

Mannſchaft im Trommelſchlagep und Trompetenbla.

A
.

/

ren.
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fen üben ,worauf die Egerziermeiſter ebenfalls genaue

Acht zu balten haben.

S. 101 .

Die Egerziermeiſter werden ſowohl im Früh- Vorleſen

als Spätjahre, jedesmal am erſten Exerziertage , Dienft-, Eter
der Kriegs *

allen Egerzierpflichtigen ihrer Gemeinde , die ſowohl zier , Diszip

in dem Militär -Gefeße, als in dem gegenwärtigen Be- lin- u . Straf

ſchluſſe enthaltenen Artikel, welche von Egerzier- und
Artikel .

Muſterungstagen , ſo wie von der an denſelben auszu.

übenden Disziplin und Rechtspflege bandeln , ableſen .

ſ . 102.

Feder Offizier , Egerziermeiſter und Unteroffizier Verhaftungs

iſt berechtigt : denjenigen von ſeinen Untergeordneten Recht gegen
Militärs im

durch zwey bewaffnete Männer in Perhaft führen Dienftu.bey'm

zu lafien , der ſich bey'm Ererzieren oder ſonſt im Exerzieren .

Dienſte entweder durch Beſchimpfung oder durch

Thätlichkeit gegen ihn vergehen ſollte : es hat aber

jeder derſelben , ſobald er in einen ſolchen Fall fömmt,

unmittelbar und unverzüglich einen umſtändlichen

Bericht darüber an den Quartier - Adjudanten oder

den Oberamtmann zu machen.

Auf gleiche Weiſe haben fle fich zu benehmen , Dito bev Bes

wenn ſie auch außer dem Dienſte von einem ibrer ſchimpfungen

außer dem

Untergebenen wegen Dienftſachen beſchimpft oder
Dienft.

mißhandelt würden.

$. 103.

Nach jedesmaliger Beendigung der Exerziertäge , Einreichen üb.

ſowohl im Frühling , als zur Herbftzeit , übergiebt die abgehalte
nen Exerzier

jeder Oberegerziermeiſter dem Quartier ,Adjudanten :
tage :

a .) ein genaues Verzeichniß derjenigen , welche a. ) von vers

von den Egerziertagen , und wie vielmar ein geichniſſen üb.
Mannſchaft.
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b. ) und d. mans

gelbare Be.

waffnung.

1c . ) eines Bes

richts , u.In

balt deſſelben .

jeder ausgeblieben find , jedoch mit der Be.

merkung : ob mit oder ohne Erlaubniß , oder

annehmbaren Entſchuldigungen ;

b.) ebendemſelben ein Verzeichniß derjenigen

Hauseigenthümer , deren Bewaffnungsſtüde

nach s. 92. gegenwärtigen Beſchluſſes bey'm

Egerzieren gemangelt haben , mit Angabe : wie

vielmal dieſes geſchehen rey ;

c.) endlich einen nach , durch den Miliz - Inſpek .

tor aufzuſtellender Vorſchrift umſtändlichen

Bericht :

1. über den guten oder ſchlechten Fort

gang des Egerzierens ;

2. über das Fehlerhafte an Kleidung ;

3. über aufällig ſtattgehabten Ungebor.

fam , Widerrede oder andere begangene

Disziplin - Fehler eines jeden , ihm unter

gebenen Militärs, während der ganzen

Exerzierzeit ;

4. über den Zuſtand der Bewaffnung der

Gemeinde im Allgemeinen , mit Bemer .

fung der Häuſer , die aufällig dieſelbe

nicht in gehöriger Ordnung haben.

1

B. Inftruffion $ .Schule.

a.) Im Beronder'n.

artillerie.

ſ. 104.

Unterricht. Die Kanoniers bleiben , außerordentliche Fäde

a. ) für d . Artil. ausgenommen , wenigſtens fechs Wochen in der In.
lerie .

ftruffions - Scule.
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Die erſte Bälfte dieſer Zeit fou dazu verwendet

werden , die kanoniers in den Handgriffen bey'm

Feldgeſchüß und in den Manövern einer Feldbatterie

zu üben .

In der noch übrig bleibenden Zeit iſt den Kano.

niers in den Handgriffen bey’m Poſizions , Geſchüß

und den Laſtenbewegungen Unterricht zu ertheilen .

Die Zeit , wo wegen ſchlechtem Wetter im Freyen

nicht manövriert werden könnte , foul hauptſächlich

dazu verwendet werden , die kanoniert in der Ein

richtung der Geſchüße und Fahrzeuge und der Ver.

padung von Munizion zu unterrichten .

Die Feuerwerker und Arbeiter in Holz und Eiſen

erhalten im Zeughauſe einen beſonder'n Unterricht.

In dem Infanterie- Egerzizium darf der Kanda

nier nur an Wachtparaden und an Sonn- und Feyer.

tagen geübt werden .

Am Ende jeder Inſtrukzion ſou ſowohl mit Felda

als mit Poſizions - Geſchüt nach dem Ziele geſchore

fen werden .

Den Herren Offiziers und Ufpiranten der Artil. Eheoretiſch

lerie werden jährlich im Winter über verſchiedene praktiſcher un

Fächer der Artillerie theoretiſch - praktiſche Vorleſun, terrichtfür die.
Offiziere.

gen gehalten.

Diejenigen Aſpiranten , welche ſich bey einer

Inſtrukzion und ber den angehörten Vorleſungen

dazu fähig zeigen , rollen als überzählige Unterlieu.

tenants brevetiert werden können , und dürfen ge

gen ihren Willen ber keiner ander'n Waffengattung

angeſtellt werden .
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Scharfish ü e .

$. 105.

b . ) f.d.Scharf Die Scharfſchüßen rollen hauptſächlich im Rich.

fchüben .
tigſchießen auf gegebene und veränderte Diſtangen ,

ſo wie auf bewegliche Gegenſtände geübt werden.

Die übrige Zeit während der Dauer der Inftruf.

zion foll auf die Soldaten- und Plotonsſchule , laut

eigens für dieſelben aufgeſtellten Eidgenöſſiſchen Neo

glements verwendet werden ; ſo wie auf den Unterricht

der Zerlegung und Wiedereinrichtung des Stußers

und ſeiner verſchiedenen Beſtandtheile.

Infanterie.

. 106.

c.) für d.figer Die Fäger und Infanterie - Soldaten ſollen nach

und Infans den Eidgenöſſiſchen Reglements unterrichtet werden ,
terie,

dieſelben ſind auch im Feuern und Zielſchießen zu

üben.

1

d .) für die stas

pagerie,

A

Kavallerie,

8. 107.

Die Kavatleriſten werden zuerſt in kleinen i .

theilungen in die Inſtruksions - Schule gezogen , und

dann vereinzelt im Staudienſte gut Zäumen und

Satteln , im geläufig Auf- und Abfißen , hauptſäch .

lich im gut Reiten , ſo wie in der Führung des

Sabels u. f. w. unterrichtet. Sie werden ebenfaus

mit den Piſtollen nach dem Ziele ſchießen .

Beſonders follen ihre Pferde an das Knallen des

Feuergewehres gewöhnt werden .

Haben alle auf ſolche Art die Inftruffions -

Schule paffiert ; fo follen ſie dann aber nur auf
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eine fürzere Zeit , vereint in dieſelbe gezogen werden ,

und in den bauptſächlichſten Manövers der Reiterey

Unterricht erhalten .

Drain - Soldate n .

. 108 .

Die Train - Soldaten werden , wie die Kavalleria e . ) f. 8. Train.

ften , zuerſt in kleinen Abtheilungen in die Inſtruf.
Soldaten .

jions - Schule gezogen und im Staldienſte , gut Ziu.

men und Anſchirren der Pferde , geläufig und auf

beyden Seiten Auf- und Abfißen , Reiten , beſonders

in der Führung der Hinter- und Vorderpferde bey

der Beſpannung , in den Wendungen mit beſpannten

Fuhrwerfen u. 1. w. unterrichtet.

Den Train . Soldaten der Artillerie wird über.

dies Unterricht in der Führung und den Wendungen

des Geſchüßes an dem Schreptau und in den verſchie .

denen Evoluzionen einer beſpannten Batterie gegeben .

Die Train - Soldaten der Artillerie werden ber

nach indgeſammt zu den Manövers der Artillerie mit

beſpanntem Geſchüß gezogen.

b.) Im Allgemeinen.

. 109.

Um den Offizieren der Kavallerie , Artillerie und Unterricht im

den Stabs - Offizieren der Sufanterie , in Anwen. Neiten für die

Offiziere.
dung des . 164. des Militär - Gefeßes , den nöthig.

ſten Unterricht im Reiten ertheilen zu laſſen , ſem

der Kriegsrath ermächtiget , deßhalb die nöthigen

Veranſtaltungen zu treffen .

110 .

que die verſchiedenert , den Truppen zu Fuß vor . Egerzieren mit

geſchriebenen Hebungen follen , ſo viel möglich , mit angethanem
Saberfad.
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dem Haberfad auf dem Rüden ſtatt haben , um die

Soldaten an das Tragen deſſelben zu gewöhnen.

§. 111 .

Unterricht in Während der Zeit , wo wegen ſchlechter Witterung

Berlegen und u . 1. w. die Waffenübungen im Freyen nicht fatt
Reinigen der

Sewehre.
haben können , foul den Soldaten und beſonders den

Unteroffiziers durch einen fachverſtändigen Arbeiter

des Zeughauſes Unterricht in der Zerlegung ihrer

Waffen Reinigung und Wieder- Ineinanderfügung

derſelben gegeben werden , wobey die verſchiedenen

Feuergewehre und unter dieſen beſonders der Stußer

am meiſten zu berückſichtigen ſind,

S. 112

Unterricht im In der Zwiſchenzeit iſt den Offizieren und haupte

Kommando ,

fächlich den Unteroffizieren Unterridt im Komman.
Bataillonss

Schule im dieren , theoretiſcher Unterricht über die Bataillons.

Garniſon - und Schule , in dem Garniſon- und Felddienſt, und be .

Felddienft.
fonders durch den Unterkommiſſar über die Truppen.

Verwaltung nach Eidgenöſſiſcher Vorſchrift zu eru

theiler..

Dito in d, Sol- In die Inſtrukzions - Schule berufene Offiziere ,

daten- u .Plo- die nicht bereits Unterricht in der Soldaten - Schule

tons - Sdule f.

D. darin nicht zu geben wiſſen , und die Plotons - Schule nicht

bewanderten wenigſtens theoretiſch Tehr geläufig kennen , follen

Offiziere. durch den Miliz- Inſpektor, vermittelft Einſtehen- und

Exerzieren - Laſſen mit den Soldaten , mit gewöhn.

lichem Arreſt u. f. w . oder , auf den Bericht deflele

ben , durch den Kriegsrath , vermittelft temporärer

Berfeßung zur Befoldung des unmittelbar unter'n

Grades , oder ſelbit durch Verlängerung, mit oder
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ohne Sold , der Zeit beſtraftwerden , während welcher

fie in der Inſtruksions Schule zu bleiben haben.

Jedem Offizier find bey ſeiner Ernennung durch Zuftellen d.Of.

den Miliz - Inſpektor die , laut Eidgenöſſiſcher Vor. Ernennung die

fizieren b . ihrer

ſchrift , durch jeden Offizier zu haltenden , verſchie betreffenden

denen , feine Waffe betreffenden Eidgenöfiſchen Mili. Eidgen . Regle.
ments.

tär - Reglements , ſo wie das Militär -Gefeß und der

gegenwärtige Beſchluß zu verabfolgen ,

$ . 113 ,

Ohne wichtige Gründe , wie z . B. wegen Krank. Beurlaubung
von d. fnfirute

beit , wichtigen häuslichen Geſchäften u , f. w. darf jions - Schule.

feinem , in der Inſtrukzions - Schule fich befindenden

Militär ein Urlaub ertheilt werden,

Dieſer Urlaub fol ſtets das viſa des Miliz- In . Viſa derſelben .

ſpeftors führen,

Derjenige, der vermittelft Urlaub mehr als den

Drittheil der Zeit , während welcher er in der In.

18
.Sch

ule
zu ver

ble
ibe

n

hat , von derſ
elbe

n

abw
eſe

nd
iſt, foll betr

acht
et

wer
den

, wie eine
r

, der

dieſ
elbe

noc
h

nich
t

beſ
tan

den

hätt
e

,

S. 114.

ade Sonntage Morgens ſollen der , in der Fn . Periodiſche

ftrukzions - Schule fich befindenden Mannſchaft die
Vorleſung der

Sriegs - Artifel

Kriegsartifel , als Auszug aus dem Straf- Kodek , in der Inftruf.

vorgeleſen werden. gions - Schule.

$ 115.

Die Zielſcheiben , ſo wie die zum Zielſchießen Neben im Ziel
ſchießen u. iin

und im Feuer - Egerzieren für die , in der Inſtruf. Feuer-Egerzie

xions- Schule fich befindende Mannſchaft nöthige ten in der An

Munizion wird durch das Zeughausgeliefert.
Schule.
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Wer dabey Zei. Die Tamburen und Trompeter verfehen an den

gerftelle zu pers verſchiedenen , in der Inſtruksions- Schule ftatt ha.
treten habe.

benden Zielſchießen den Dienſt als Zeiger.

g

.
1

S. 116.

Perſonal des Das Inſtrukziond , Korps ſou beſtehen , aus :

Inſtrukzions

Korps. a.) zwey Offiziers, von welchen einer die kompe

tabilität der Inſtrukzions -Schule zu überneh .

men hat , und welche beyde , wenn immer

möglich , in allen Waffengattungen Unterricht

zu ertheilen , Kenntniß und Fähigkeit baben

fouen ;

b .) einem Feldweibel ;

c.) fieben Wachtmeiſtern
oder Kaporalen ;

d.) einem Zambur . Inſtruktor.

Beſoldung der Sollte einer der unterinftruftoren im Stande

Unter -Saftruk- ſeyn , fich mit dem Unterricht mehrerer Waffengat
toren .

tungen zu befaſſen ; ſo kann ſeine Beſoldung verhätt.

niſmäßig erhöht werden.

Eintheilung d . Die Inſtruktoren gehören , gleich den Eyersier .

Inffruftoren

in die Miliz. meiſtern , zur Landwehr.

S. 117.

Ernennung der Die zwey Oberinſtruktoren mit Offiziers - Grad

Ober- $ nftruts werden durch den Täglichen Rath , auf den Vorſchlag

toren ,

des Kriegsraths , gewählt.

S. 118.

Ermächtigung Der Kriegsrath ſen überdies befugt: diejenigen
des Spriegsrath

zu geringer'n minder'n Abänderungen in der vorgeſchriebenen fine

in der Sinffruti ſtrukzions . Weiſe anzuordnen , die aufällig befondere
.

jionsweiſe. Umſtände erbeiſchen würden ; jedoch foll er fich fiets
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zum Hauptzweck des Unterrichts der Kantons - Mili: Sauptrüdficha

machen : daß die Angehörigen derſelben zu den mögten dieſerIn.
ftrufzion .

lichit tauglichſten Soldaten im Felde gebildet were :

den , und jede Parade - Sache als einen , ganz dieſem

Zwecke untergeordneten Gegenſtand betrachten , wo

durch die ſonſt ſchon zu kurze Zeit , die auf ihre

Faſtrukzion verwendct werden kann , unnüberweiſe

würde verſchleudert werden.

2

C. nfpeffion $ - Mufierungen.

S. 119.

Sobald eine Inſpefjions - Muſterung anbefohlen Anſagen d. In

ſpezions - Mus
wird , haben die betreffenden Ererziermeiſter dieſelbe ,

fterungen durch

ſo wie die Stunde des , ver dem Abmarſch aus der dic Exerzier

Gemeinde nach dem Mufterung : - Plaß zu machenden meiſter.

Appels , denjenigen Miliz - Angehörigen ihrer Ge.

meinde , die dabey zu erſcheinen haben , mit Inbegriff

der in dieſer wohnenden Offiziers, ſogleich nad) er.

baltenem Befehl , durch die Militär - Ordonnanzen

anſagen zu laſſen.

1 2

§ . 120.

Die Exerziermeiſter werden am Tage der Muſte. $ inbegleiten
d. Mannſchaft

rung , nach vorläufig in ihrer Gemeinde gemachtem
auf den Mujtes

Appel und Inſpeksion der Kleidung und Bewaffnung, rungs - Platz

fich ſogleich mit ihrer Mannſchaft nach dem ange. durch den Egers

wieſenen Muſterungs -Plaß begeben und trachten , ziermeifter.

pünftlich zur anbefohlenen Stunde fich alldort ein

zufinden .

Die in dieſer Hinſicht aufädig ſaumſeligen Eger. Beftrafen der

ziermeiſter ſind mit zwey bis vier Franken zu be, bierin Saum ..
feligen .

ftrafen.

>

1
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1

$. 121.

Verrichtungen Der Miliz - Inſpektor oder derjenige , der Nah

d. Muſterungsa mens feiner die Inſpeffions - Muſterung befehligt,

Komandanten

wird ſogleich bey ſeiner Ankunft auf dem Muſterungs
bey'm Anlan

gen auf dem Plage den Appel ſchlagen , vorläufig die Mannſchaft

Muſterungs. einer jeden Gemeinde beſonders einſtehen , dieſelbe

Blak.

abzählen, und ſich von ihrem Egerziermeiſter das Ber .

zeichniß der mit oder ohne Urſache Fehlenden geben

laſſen ; die aufälligen , bereits durch dieſen , laut

180. und 181 , des Militär - Gefeßes , aufgewieſenen

Entſchuldigungi - Belege genau prüfen ; die Bewaff

nung und Kleidung der Anweſenden ſorgfältig una

terſuchen ; die , laut sſ. 182. und 183, des Militär .

Gefeßes zu Beſtrafenden nicht minder auf ebenben

meldtes Verzeichniß tragen, und erſt nachher durch die

Oberſtlieutenants und Majors die Bildung der Kom .

pagnien und Bataillons zu den vorzunehmenden Waf.

fenübungen anordnen , ſo wie denſelben , - wenn

im Feuer ererziert werden ſoll , die dazu nöthige

Munizion austheilen laſſen .

Lieferung der
Dieſe Munizion wird durch die Verwaltung des

Munizion f. d .

Mufterungen , Zeughauſes zum voraus an Ort und Stelle geliefert.

Ihre Bewa . Der Ererziermeiſter des Orts wird zu derſelben

độung. fogleich bey threr Ankunft eine Wache abordnen ,

Aufforderung Die Egerziermeiſter habent, gleich nach ihrer Rück .

der Ausgeblte- funft in die Gemeinde , den nicht Anweſenden , die
benen zur Bes

jahlung der desnahen zu einer Strafe verfällt werden , dieſelbe
Strafe, anjufcigen , welche hierauf inner acht Tagen nach

dem ſie angeſagt worden , ju bezahlen , anſonſt mit

telt Egefuzion einzutreiben ift.

Bezug der das Nach Verfluß von vierzehn Tagen wird der Miliz

berigen Strafs

Inſpektor die Berzeichniſſe der Strafbaren gemeinde.
gelder.
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weiſe bilden , und dieſelben dem betreffenden Duar.

tier - Adjudanten , zur Anordnung des Bezugs der

Strafgebühren , überſenden.

§. 122.

Derjenige Militär , der fich von einer ihm gebo. Beffrafung des

unbefugt von
thenen Muſterung , vor Beendigung derſelben , ohne

einer Muftes

vorläufig erhaltene Bewilligung des Miliz- Inſpek- rung fich Ent..

tors , entfernt, iſt gleich demjenigen , der zur Zeit fernenden .

des Appel fehlt, nach § . 180. des Militär - Gefeßes zu

beſtrafen , und ebenfalls auf das obenbemeldte Ber .

zeichniß der Strafbaren ſeiner Gemeinde zu tragen.

. 123.

Die dem Miliz- Inſpektor zu gebende Ehrenwache Den Mufte

wird durch den betreffenden Quartier -Adjudanten danten zu ge
rungs- ktoñana

angeordnet.
bende Shrens

wache .

S. 124.

Nach der Muſterung werden die Chefs der ver . Beſuch der Df

ſchiedenen , bey der Muſterung anweſenden Korps mit fiziers bey'm
Muſterungs

ihren Offiziers , fo wie die Quartier - Adjudanten mit Soñandanten.

ihren Egerziermeiſtern , ſich zum Miliz- Inſpektor be .

geben , um ſeine aufälligen Befehle zu vernehmen.

*

$. 125.

Werden Vormuſterungen angeordnet ; fo ift für Vormufferun .

dieſelben das bereits für die Infpefjions -Muſterun.
gett.

gen in vorſtehenden Artikeln Vorgeſchriebene zu bee

obachten.

Der damit beauftragte Quartier - Adjudant oder Beſtrafung der

Oberoffizier hat nachher bey der Inſpekzions - Mufte , davon Ausblet
benden.

rung dem Miliz - Inſpektor das Verzeichniß der Straf.

baren zu übergeben.
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Fünfzehnter ubro nitt.

Entſchädigungen , Beſoldung , Verpflegung und

Prämien .

$ . 126 .

Verwenden der Der geſammte Betrag aller , ſowohl in Folge des

Strafgelder. Militär - Gefeßes , als des gegenwärtigen Beſchluſ

res , in einer Gemeinde bezogenen Strafgelder, welche

nicht bereits ſchon eine beſondere Beſtimmung erbal.

ten haben , ſoll, zu mehrerer Aufmunterung in ihren

militäriſchen Dienſtverrichtungen zu gleichen Thei.

len dem betreffenden Ererziermeiſter , Gemeinde- Am.

mann und Quartier - Adjudanten verabfolgt werden :

jedoch kann feiner derſelben an einer auf ihm felbft

haftenden Strafgebühr Untheil nehmen.

Bezug derſel. Der Quartier - Adjudant beforgt, vermittels der

ben.
Gemeinde - Ammänner und nach Angabe der verſchien

denen Strafbebörden , den Bezag diefer Strafgelder ,

und vertheilt dieſelben am Ende des Jahres.

Den Gemeins Von jedem Geldbezug , mit dem ein Gemeinde .

de: Amman .. Ammann zu Handen der Kriegskaſſa beauftragt wird ,
-

nern bewilligte

Proviſion . find ihm zwey von Hundert zu verrechnen .

Un diefelben In beſonder'n Fällen fann endlich denjenigen

abzureichende Gemeinde - Ummännern eines jeden Oberamts , wel.

Gratifikazion

che ſich durch den meiſten Fleiß in ihren Verrichtun

gen , in Bezug auf

baben , eine Prämie von zehen bis fünfzehen Franken

Who when , nudgezeichnet

durch den Kriegsrath abgereicht werden.

$. 127 .

Verboth d. Bes
Außer den , fowohl im Militär - Gefeß , als dem

jugs von nicht

Bewiligten gegenwärtigen Beſchluß ausgeſprochenen Entſchädi.
Dagen .
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gungen fer es jedem Oberamtmann , Quartier - Ud .

judant , Gemeinde - Ammann und Egerziermeiſter bey

ſtrenger Ahndung unterſagt: von einem Untergeord.

neten in militäriſcher Rückſicht Sporteln oder aria

derleyartige Gebühren zu bezieben.

$. 128 ,

Die im Kantonal-Aktivdienſte ſtehenden Truppen Einfaſernieren

follen entweder einkaferniert oder , nach Vorſchrift oder Einquar-.
tieren d . Trups

des Eidgenöffiſchen Militär-Reglements , einquartiert pen im Kanto.

und auf aufälligem Mariche perpflegt werden.
naldienft.

Würden die Mundporzionen den Truppen nicht Preisbeftim

in Natura geliefert , ſondern in Geld vergütet ; ro mung für die

foll jedesmal derfelben daheriger Betrag durch den Mund-Porzio .

Täglichen Rath beſtimmt werden .

men .

. 129.

Die Beſoldung und Verpflegung der bey der In- Beſoldung und

ftrukzions - Schule angeſtellten Unter . Inſtruktoren Verpflegungd .
Unter- fnfirut

ſou nach ihrem Grade , laut Lab. IX . des Militär.
toren.

Gefeßes ,, ftatt haben.

Es ſoll denſelben überdies , ſo wie den in die fn Verlegen der

ſtrukzions- Schule gezogenen Offizieren , die nicht Offiziere in eis
ne Kaſerne.

bereits eine Wohnung in der Hauptſtadt befißen , eine

folche in einer der Kaſernen zubereitet werden.

S. 130,

Die Freywilligen in der Inſtrukzions -Schule be. Der Freywilli.
gen Beſoldung

ziehen Soldatenfold und Verpflegung. und Verpfles

gung .

$ . 131 . Mit Urlaub

Ein mit Urlaub Abweſender bezieht weder Sold Abweſenderbes
ziehtwed. Solo

noch Verpflegung.
noch Verpfles

gung.
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$. 132.

Entſchädigung Diejenigen Militärs , welche, um einer Uebungsa

der Offiziers : muſterung beyzuwohnen , aus dem Oberamte , in

a.), ben einer , welchem ſie wohnen , ſich entfernen müſſen , beziehen
Uebungsmus

fterung auf im Verhältniß der Entfernung Sold und Verpfle.

ſer d . Obers

amt. gung nach Tab. VIII. des Militär - Sereßes.

b.) ben einer Bey den Ergänzungsmuſterungen hat jeder ohne

Ergänzungse Entſchädigung, mit Ausnahme der Offiziere , welche
Mufterung

auf.d.Ober. laut . 78. des Militär - Gefeßes denſelben außer

amt. dem Oberamte , in welchem ſie wohnen , berwohnen

müſſen , in dem Hauptorte des Oberamts zu erfchei.

nen , in deſſen Umkreis er ſein Heimathrecht befißt ,

oder militäriſch eingetheilt iſt.

S. 133,

Bedingte Pors Die offizielle Korreſpondenz der verſchiedenen

to - Freyheit Militär - Behörden , die aufädig durch die gewöht

für d . Militär.

Korreſpondenz.
liche Briefpoſt ſpediert wird , iſt im fnner'n des

Kantons portofren , nämlich :

a.) diejenige , welche die Aufſchrift des Kriegs

raths oder einer der demſelben untergeordne

ten Verwaltungen an ſich trägt ;

b.) diejenige , welche die Aufſchrift des Miliza

Inſpektors und die Contre - Signatur einer

böher'n oder nieder'n Behörde führt ;

c.) diejenige endlich , welche die Aufſchrift

eines Oberamtmannes , Quartier - Adjudan .

ten , Stadt- oder Fleckenraths , Gemeinde .

Ammanns oder Egerziermeiſters und die Son

tre - Signatur des Kriegsraths , des Miliz

Inſpektors , einer Militär . Verwaltung , des

Sanitätsraths , eines Oberamtmannes , eines
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11

Quartier - Adjudanten i eines Stadt .. oder

Fleckenraths , Gemeinde-Ammanns oder Exer.

ziermeiſters håt.

$. 134 .

Die durch die Pfarrherren an den Kriċgsrath , Die Verjeid;

die Oberamrmänner und Gemeinde - Ammänner an.
niſſe der Pfarr

berrn , wie ſie

derer Gemeinden , vermöge S. 43. des Militär . Geo zu verſenden ::

rebes , juſendenden Verzeichniſe ſind durch den
i

Egerjiermeiſter des Orts vermittelft Militär - Ordon.

nanzen weiter zu befördern.

1

(

Sech s gè h n te i Å Ørd nitt.f

Militär- Kaſſa und Verwaltung derſelben,

135 .S.

Die Verwaltung der Militär - Kaffà theilt fich Einrichtung d.

éin : in
Verwaltung

üb. die Kriegs

a.) die finånziele i
Sana .

b. ) die perſonelle und

c.) die materielle , welch ' Seßtere fich dann wie.

der in jene :

1. des Kriegs - Kommiſſariats , rückſicht.

lid der Beſoldung Verpflegung , Be.

fleidung , ſo wie der Beſorgung der Ka

fernen und

2. der Verwaltung des Zeughauſes und

deſſen Werfftätte

föndert.

VI . 30. 46
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ES

$ . 136.6 .

Verrichtungen Der Zahlmeiſter , als Chef der finanziellen Ver.

des Bahlmei- waltung , hält , außer einem Kafabuch , ein Regiſter
fers.

über die laufenden Rechnungen mit dem Staats .

zahlamte , den Gemeinde-Ammännern und den un

tergeordneten , materiellen Verwaltungen .

Bezug : Der Bezug der Gelder geſchieht entweder unmit

telbar oder vermittelft der Gemeinde -Ammänner ,

als :

a .) der Selder a.) der vom Staatszahlamte zu beziehenden

vom Staate.
Vorſchüſſe oder Zuſchüſſe , laut Weiſungen

des täglichen Raths ;

b.) 0. verſchier b.) der verſchiedenen Gebühren , laut Auszug

denen Ge
aus dem Protokol des Kriegsraths oder laut

bühren.

Angabe des Miliz - Inſpektors ;

c.) der Verebes C. des durch jeden ſich berehelichenden Waffen

lichungs - A
fähigen , der nicht, in Folge körperlicher Ge

ten.

brechen oder Krankheiten oder ſonſtigen gefeß .

lichen Beſtimmungen , von jedem Kriegsdienſt

durchaus ausgenommen , förmlich erklärt ift ,

zu entrichtenden Beytrages von zwanzig Fran.

fen , laut Angabe des Miliz- Inſpektors ;

Ausweis über
Zur förmlichen Ausweiſung der ſtattgehab .

ihre Entrich

ten Entrichtung bemeldten Beytrages iſt eine
tuttg .

für denſelben vom betreffenden Gemeinde -

Ammann ausgeſtellter und überhin durch den

Miliz - Inſpeftor vifierter Empfangſchein er

forderlich.

i
n
i
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$. 137.

Der Miliz - Fuſpeftor führt die Kontrolle über Tages - Kon

die Tage der Gegenwart im Uktivdienſt aller derjeni. trolle üb.d. im
Aktiv - Dienſte

gen , die durch die militär- Kaſia zu befolden , zu Borhandenen.

verpflegen und zu bekleiden find.

Die durch ihn , zum Behuf des Kriegs - Kommiſ- Nevue - Etat.

fariats unterzeichneten Perſonal - Revüen müſſen mit

denfelben übereinſtimmen.

$. 138.

Die zwey untergeordneten , materiellen Verwal. Adminiſtrazi.

tungen halten , nebſt einem Kaſſaregiſter , Verzeich . ons-Vorſchrifa

niſſe über die in ihren Magazinen vorräthigen Ge. ten f... unter
geordneten ,

räthſchaften und Effekten , ſo wie über die ſtattha materiellen Ad

benden Verarbeitungen. miniſtrazionen .

§. 139.

Alle dieſe verſchiedenen Negifter und Verzeich . Belegung der
Regiſter und

miffe follen gehörig belegt werden. Verzeichniſſe.

$ . 140.

In Beobachtung des Verantwortlichkeits.Gefeßes Vierteljährli

und des darüber erlaſſenen Vollziehungs- Beſchluſſes che Kafía-Veria

vom 20ſten Chriſtmonat 1828. , läßt fich der Kriegs.
fikazion.

rath alle Quartale die Kaſſabücher der verſchiedenen ,

ihm untergeordneten Verwaltungen vorlegen , und

unterſucht dieſelben , ſo wie den Kaſſabeftand.

Ebenſo regt er endlich am Ende des Jahres das Sabres - Nechs

Reſultat feiner verſchiedenen Rechnungen dem Fio
nung .

nanzrathe , zur näher'n Erdauerung und Aufnahme

in die allgemeine Staatsrechnung , vor.
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Siebenzehnter Abſchnitt.

Straf - Gerichtsbarkeit.

S. 141 .

Pr&fognizions. Bei ſich ergebenden Militär - Straffällen fou der

Behörde bey Borunterſuch derſelben oder die förmliche Präkogni.
ſich ergebenden

Straffällen : zion darüber erfolgen :

a) in der Milis a.) wenn ein ſolcher, Straffau in der Militär

tär F1ſiruf
Inſtrukzionsſchule vorfält , oder durch einen

zionsſchule.
dieſer angehörenden Militär begangen worden

iſt , auf die erfolgte Anhängigmachung ab Sei

te des Miliz - Inſpektors , durch den Oberamt.

mann des Amtes Luzern und den von jenem

gleichzeitig dafür zu bezeichnenden Offizier der

gedachten Inſtrukziondfchule, unter Zuziehung

der Amtſchreibers ;

b ) an Exerziers b.) wenn fich derſelbe aber an einem Egerzier .

zier- und
oder Muſterungstage ergiebt , durch den Ober .

Muſterungs

Tagen.
amtmann und Quartier -Adjudant des Bes

zirks , wo der Straffall fich zugetragen hat ,

unter Zuziehung des Umąsſchreibers ;

) bey 3. katta c.) Bey Straffäden hingegen , welche ſich bey ei.

tonal- Dienſt
nem , zum Dienſt im Kanton förmlich aufgebo ,

aufgebothe
thenen Korps zutragen , oder von ihm ange.

men Korps.

hörenden Perſonen begangen werden , iſt die

Präfognizions - Behörde diejenige , welche die

Gefeße über die Rechtspflege bey den Eidge,

nöffiſchen Truppen aufſtellen,

f. 142.

Beförderung

Die Präfognizion foll möglichſt beſchleunigt, und
der Präkognis

zion und ürt hierbey ganz nach den Vorſchriften verfahren were

ihrer Führung ,
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CAN

den , welche dießfalls bey den Eidgenöfftfchen Erup.

pen feſtgefeßt ſind.

Die Aften über einen ſolchen Vorunterſuch find Atten - Einfen .

alſobald nach ihrer Vollendung dem Miliz - Inſpek. dung darüber.,

tor und durch dieſen dem Kriegs - Nathe zu überrei.

chen , welcher ſodann unterſuchen wird : wem die

Beurtheilung des Falls zuſtehe , und wo dieſe ibm

ſelbſt nicht zukommen ſollte , dieſe Aften der betref.

fenden Strafbehörde zuweiſen wird,

?

$ . 143 .

Nach ausgefädtem Urtheil gegen den Beklagten Vollziehung
D. Urtheils am

fou daſſelbe dem Miliz- Inſpektor fogleich , nebſt dem Beurtheilten .

Beurtheilten , zu Handen geſtellt werden , um an die .

ſem , nach der hierüber vom Täglichen Rathe aus.

zugehenden Eyckuzions - Anordnung , in Vollziehung

geſeßt werden ,

1

Achtzehnter Abd nitt.

Vollziehung .

1

S. 144,

Dem Kriegsa

Der Kriegsrath fev mit der weiter'n Ausführung Natheaufge

tragene weitere
gegenwärtigen Vollziehungs . Beſchluſſes beauftragt. Ausführung d.

Beſchluſjes .

. 145.

Durch dieſen Befchluß feren zugleich alle früher'n Aufheben der
früher'n Vilia

Berordnungen , die über das Militärieren abban tár- Berord

deln , aufgehoben , nungen .



190

f. 146.

Drud d. Milis
Zur allgemeinen Kenntniß und Verhalt , ſoll ende

tår - Geſekes
lich derſelbe , in Verbindung mit dem Gefeß über

und daherigen

Dollziehungsa die Militär - Organiſazion des Kantons , dem Amts.

Beſchluſſes. blatte beygerübt werden.

Alſo beſchloſſen in unſerer Rathsfißung , Luzern

den 6. Märzmonat 1829.

Der Amtsſchultheiß ,

3. K. A mi by n .

Nahmens des Säglichen Raths ;

Der Staatsſchreiber ,

K. M. SOPR.
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Befo I u ß ,

Anordnungen über Beſorgung der erkrans

kenden Armen enthaltend.

Wir Schultheiſ und Tägliche Räthe

der Stadt und Republik Luzern ;

Um den s . 15. und 19. der Armen - Ordnung vom

11ten Chriſtmonat 1819. eine noch wirkſamere und

geregeltere Vollziehung zu verſchaffen , damit einer

ſeits auf eine zweckmäßige Art für die erkrankenden

Armen geſorgt und anderſeits den Mißbräuchen ,

durch welche die Unfoſten der Gemeinden ohne Nußen

der Kranken ſich vermehret finden dürften , vorgebo

gen werde ;

Auf den Bericht und Antrag des Armen- und

Vormundſchafts - Raths ;

Haben verordnet und verordnen

dem nach :

. 1 .

Für jede Gemeinde oder Steuerbrief foli eitt

Armenarzt fich aufgeſtellt finden .

$ . 2.

Derſelbe wird alljährlich am Schluſſe des Monats

Aprild durch das betreffende Waiſenamt aus der

Zahl der von der Sanitätsbehör
de

anerkannten und

patentierten Aerzte beſtellt.

VI. Bd. 17
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Nach Verlauf des Jahres kann jedesmal der

gleiche Arzt in dieſer Eigenſchaft als Armenarzt ei.

ner betreffenden Gemeinde wieder beſtätigt werden.

§ . 3 .

Ein folcher Arzt muß in der gleichen oder ciner

nahe gelegenen Gemeinde wohnhaft ſeyn.

Im Laufe des Monats May fou alljährlich jedes

Waiſenamt dem Armen - und Vormundſchaftsrathe

ſchriftlich den von ihm beſtellten Armenarzt anzeigen.

Der Armen - und Vormundſchaftsrath führt hier.

über ein tabellariſches Verzeichniß.

§ . 5 .

Der beſtellte Armenarzt hat nur in den betreffen .

den Gemeinden oder Steuerbriefen diejenigen Kran

fen ausſchließlich zu behandeln , für die das Waiſen

amt die ärztlichen Koſten beſtreitet , und ihm daber

vom Waiſenvogt angewieſen werden.

§. 6.

Der Armenarzt hat ſich in einem ſolchen Falle

ganz nach Vorſchrift des . 19. der Armenordnung

vom 11. Chriſtmonat 1819. zu verhalten .

$. 7 .

Der Waifeavogt hat demnach jedesmal ihm bey

Ertheilung des Auftrags zu Behandlung eines Kran.

ken einen Schein zuzuſtellen , auf welchem ſich dieſer

Auftrag , unter Benennung des zu Behandelnden

und der Anmerkung des Datums verzeichnet finden

four. Der Arzt hat alle dieſe Scheine ſorgfältig
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aufzubewahren , um ſie bey Einreichung ſeiner Rech .

nung produzieren zu können .

In Nothfällen hat der Arzt die erforderliche Hilfe

zu leiſten und ſonach nach geſchehener Anzeige einen

ſolchen Schein einzuholen .

f. 8.

Sollte der Fall eintreten , daß bey äußerſt be.

denklichen Umſtänden , bey Bornahme einer wichti.

gen Operazion u. d. gl. der Arzt für nothwendig

fände noch einen andern Arzt zuzuziehen , fo foll er

biezu begwältiget ſeyn , jedoch davon dem Waiſent

vogte die Anzeige zu machen haben.

§. 9 .

Wenn der Kranke ſtirbt, oder keine weiter'n Heili.

mittel bedarf , ſo hat der Armenarzt hievon unver .

weilt den Waiſenvogt zu benachrichtigen.

1

1. 10 .

Falls ein unvermögendes, Unterſtützung bedürfe

tiges Individuum in einer fremden Gemeinde oder

Steuerbrief erfranken oder von einem Unfalle betrof

fen werden ſollte , die eine ärztliche Hülfe erfodern

würde , ſo fou der Armenarzt derjenigen Gemeinde ,

in der ſich das betreffende Individuum wirklich auf.

haltet oder befindet, herbeygerufen werden , der die

Behandlung deſſelben zu übernehmen bat . Der Arzt

folt aber ſogleich dem Gemeinde- Ammann des Orto ,

wo der Kranke liegt , laut 5. 19. der Armenordnung

vom 11. Chriſtmonat 1819. hievon Anzeige machen ,

der dem Waiſenamt des Heimathsortes des Erkrank.

ten ſogleich durch Erpreſſen dießfalls Kenntniß giebt.
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Dieſes letztere iſt verpflichtet dem Expreſſen einen

Empfangsſchein auszuſtellen.

Der obige Armenarzt , der bereits die Behand.

Yung des Krankgefallenen begonnen hat , iſt ange .

wieſen , auf ſo lange dieſelbe , auf Rechnung der

Heimathigemeinde des Kranken fortzuſeßen , bis das

Waiſenamt des Heimathsorts allfällig entweder die

franke Perron nach der Heimathigemeinde hat trand .

portieren laſſen , oder , in ſo fern es eine angren .

gende Gemeinde wäre , dem eigenen Armenarzt die

Behandlung deſſelben übergetragen haben wird.

$. 11 .

Bey Notbfällen ſoll , wie ſich von ſelbſt verſteht ,

der nächſte Arzt - feye er Armenarzt oder nicht -

die erforderliche erſte Hülfe leiſten , worauf aber

dann ſogleich , nachdem dieſe erfolgt iſt , die Be

handlung nach den vorſtehenden Verfügungen ſtatt

finden wird.

ſ. 12.

Wenn allfällig nach Ablauf eines Jahres der

Armenarzt in einer Gemeinde oder Steuerbrief abe

geändert würde , fo übergehet die Behandlung der

vom Waiſenamt unterſtüßten Kranken an den neu.

beſtellten Armenarzt , mit Ausnahme von akuten

Krankheiten , Bein- und Armbrüchen u . d . gl . Fu

dieſem Falle reßt der abgehende Armenarzt die be ..

gonnene Kur fort,

8. 13 .

Der Armenarzt einer Gemeinde führt ein eigenes

Rechnungsbuch über alle jene Kranke , für die das

aiſenamt den Arzt . Conto bezahlt.
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Fedem folchartigen Kranten wird ein eigenes

Blatt in dieſem Rechnungsbuch beſtimmt , auf wel .

ches dann jedesmal die Krankheitsart und die ver.

abfolgten Medikamente ſpezifiziert, nebſt Datum und

Preis , gehörig angemerkt ſeyn ſollen.

. 14 .

Dieſes Buch ftehet jedesmal den fämmtlichen Mit.

gliedern des betreffenden Waiſenamts zur Einſicht

offen .

$ . 15.

Alle Jahre auf den 1ften May überreicht bey Ver.

Juſt der Unfprache der Urmenarzt feinen ſpezifizier .

ten Conto dem Waiſenvogte , wo fonach dieſer , das

Waiſenamt und der Rechnungsausſchuß denſelben

prüft , und mit dem Rechnungsbuch des Arztes , ſo

er zu produzieren und vorzuzeigen bat , vergleicht.

Dem Waiſenvogte iſt unbenommen , dem Arzte

während dem Fahr Abſchlags - Zahlungen zu ent.

richten .

$ .

Nechtsſtreite über von Aerzten geftellte Forderun.

gen an einer Gemeinde unterliegen dem Entſcheid

des Sivilrichters.

Berühren die obwartenden Anſtände aber blog

das Mehr oder Minder einer Forderung , ſo könımt

der daberige Unterſuch und die aufällige Ermäßigung

der Sanitäts - Kommiſſion in Folge 5. 3 , Litt. g . des

Gefeßes vom 28. fänner 1820. ju.

Die diesfallfige Erfanntniß iſt , ſobald fie ausge.

fällt iſt, von der Sanitäts - Sommiſſion dem Armen .

16 .
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und Vormundſchaftsrathe zur Kenntnißnahme mite

zutheilen .

S. 17 .

Findet der Rechnungs - Ausſchuß die Sonti eines

Armenarztes etwas überſpannt, fo mag derſelbe bey

Erſtattung ſeines Berichtes der verſammelten Gea

meinde die dießfalls geeigneten Bemerkungen machen ,

welche dann auch ohne eben einen Rechtsſtreit an .

zuheben , dem Waiſenamte empfehlen kann , fich um

einen andern Armenarzt umzuſehen .

$. 18.

Die Abſchlieſſung von Aförden über die Behand.

Yung eines Kranken zwiſchen dem Waiſenamte und

dem Armen - Arzt iſt durchaus unterſagt.

S. 19 .

Im Fall der Urmenarzt irgend eine der vorſtehen .

den Beſtimmungen überſchreiten würde , ſo ſoll er ,

nebſt der Strafe , die laut gefeßlicher Anleitung

auf ibn fällt , ab Seite der Sanitäts - Kommiſſion

von ein bis fünf Jahren in reiner Eigenſchaft als

Armenarzt für jede Gemeinde fufpendiert werden .

Von einer ſolchen getroffenen Verfügung iſt je.

desmal von der Sanitäts . Kommiſſion dem Armen.

und Vormundſchaftsrath Notiz zu ertheilen.

$ 20 .

Sollte ein Armenarzt offenbarer Vernachläßigung

der unvermögenden Kranken durch Waiſenvögte oder

Waiſenämter wahrnehmen , ſo hat er ſolches unver

weilt und umſtändlich dem Armen- und Vormund.

ſchaftsrath zur Kenntniß zu bringen .
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§. 21 .

Wenn ein Armenarzt während dem Jahr mit Tod

abgeben oder ſich in einer andern Gegend niederlaſ

ſen ſollte , ſo hat das betreffende Waiſenamt rogreich

einen andern Armenarzt zu beſtellen und hievon dem

Armen- und Vormundſchaftsrath Nachricht zu geben .

Im Fall der beſtellte Armenarzt felbft erfranken

und ſomit in der Ausübung ſeines Beruf& gehindert

werden ſollte , ſo hat er dießfalls unverweilt dem bes

treffenden Waiſenvogt zu Handen des Waiſenamts

Anzeige zu machen , und dieſem liegt ob , ungefäumt

für die Beſtellung eines einsweiligen Armenarztes

zu ſorgen.

§ . 22.

Der Sanitätskommiſſion iſt die beſondere Beauf.

ſichtiguug der Armenärzte übertragen .

Zu dieſem Ende iſt dieſelbe begwältiget , ſo oft

fie es nothwendig findet , Einſicht von dem Rech

nungsbuch zu nehmen , welches jeder Armenarzt in

Hinſicht der behandelnden Armen laut . 13. der gee

genwärtigen Verordnung zu führen hat.

8. 23.

Der Armen . und Vormundſchaftsrath findet ſich

angewieſen , die nöthigen Anleitungen zu ertheilen ,

damit beſonders in großent, volfreichen Gemeinden

Krankenzimmer nach dem Sinn des § . 15. der all.

gemeinen Armenordnung vom 11. Chriſtmonat 1819.

eingerichtet werden.

Wo folche Krankenſtuben errichtet ſind , foll,

Fäden wo außerordentliche Krankheiten graſſieren ,
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ausgenommen , laut obigem 5. 15. der Armenordnung ,

der Regel nach feinem Kranken der nicht in der

Urmenſtube fich befindet , Unterſtüßung abgereicht

oder für ihn ein ärztlicher Sonto bezahlt werden.

§. 24.

Segenwärtiger Beſchluß , mit deffen Vollziehung

beſonders der Armen - und Vormundſchaftsrath be

auftragt iſt , ſoll der Gefeßes - Sammlung bengerückt

und auf gewohnte Weiſe öffentlich befannt gemacht

werden.

Alſo beſchloſſen in unſerer Rathsfißung , Luzern

den 13. Märzmonat 1829.

1

Der Amtsſchultheiß

f. K. Amrbyn.

Nahmens des äglichen Raths ;

Der Staatsſdireiber ,

S. MI. KO P p.
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R.B erch I u ß ,

Verbeſſerungen im Hebammenweſen

bezweckend.

Das Sanitäts - Kollegium

der Stadt und Republik Luzern ;

Von der Nothwendigkeit überzeugt , eine Verbeſſe

rung im Hebammenweſen vornehmen , und Behuſs

deffen eine größere Ausdehnung und Wirkſamkeit den

bereits beſtehenden Verfügungen geben zu müſſen ;

Beſchließt :

$ . 1 .

Es ſollen jährliche Reviſionsprüfungen mit den

patentierten Hebammen abgehalten werden. Dem

Kollegium bleibt es indeſſen vorbehalten , diejenigen ,

welche ſich in bemeldten Prüfungen beſonders aus.

gezeichnet bätten , auf zwey Fahre davon loszuſpre.

chen .

8. 2 .

Dieſe Reviſionen ſollen in Form unterrichtender

Repetizionen ſtatt haben. Zu dieſem Ende hat jede

Hebamme ein Verzeichniß der ihr feit leßter Prüfung

vorgekommenen ſchweren und regelwidrigen Geburts.

fälle vorzulegen , und über ihre dabey geleiſtete Hülfe

rowohl theoretiſch als praktiſch Rede zu ſtehen.

VI. Bd. 18

1
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SER

. § . 3 .

Dieſe Reviſions - Prüfungen und Repetizionen

rollen eindweilen durch den hiezu beauftragten Ge.

burtshelfer jährlich einmal und zwar in Gegenwart

des betreffenden Herrn Bezirksarztes vorgenommen

werden. Auch fou es andern patentierten Aerzten

geſtattet ſeyn , denſelben beywohnen zu dürfen .

§ . 4 .

Die Geprüften werden nach Maßgabe ihrer an

den Tag gelegten Berufskenntniſſe , Vor- oder Rüd.

ſchritte in drey Klaſſen eingetheilt und dem Kolle.

gium wird dann hievon ein umſtändlicher Bericht

nebſt Gutachten und aufälligen weiter'n Bemerkun.

gen abgeſtattet.

S. 5.

Auf Antrag des mit der Reviſion beauftragten

Hebarztes und betreffenden Bezirksarztes , follen , je

nach Berhältniß des befriedigenden Reſultates , Ben

Johnungen , wie folgt , zugeſprochen werden.

a .) Erhöhung des Wartgeldes einer Hebamme ,

wober jedoch das Maximum nicht fünf und

fünfzig Franken überſteigen darf ;

b.) Prämien von acht bis ſechszehn Franken aus

der Medizinalkaffe ;

c.) temporäre Befreyung von der Reviſions .

Prüfung nach Sinn und Inhalt des § . 1 .

Sollte hingegen eine Hebamme dreymal nachein .

ander in die dritte Klaſſe fallen , ſo wird ſie als un.

tauglich erkennt , und ihr Patent zurückgezogen .
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SER

§ . 6 .

Børſtehende Erkanntniß rol dem Zäglichen Rathe

zur Einſicht und hoheitlicher Ratifikazion vorgelegt

werden .

alſo beſchloſſen in unſerer Sißung , Luzern den

22. Hornung 1829.

Der Negierungsrath , Präſident ;

Eduard Pfyffer.

Nahmens des Sanitäts-Kollegiums ;

Der Aftuar ,

Dr. Segerler.

Wir Schultheiß und Tägliche Räthe

der Stadt und Republik Luzern ;

Beſch lie fren :

Es reye der obſtehenden Verordnung des Sani.

täts- Kollegiums die hoheitliche Genehmigung er.

theilt.

$ . 2

Dieſelbe foll mit gegenwärtigem Natifikacions.

Beſchluß verſehen , dem Amtsblatte beygerückt, und

nebenher dem Sanitäts - Kollegium zur Bekanntma
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chung und Vollziehung in beſonder'n Abdrücken mit:

getheilt werden .

Alſo beſchloſſen in unſerer Rathsſißung , Luzern

den 22. Aprill 1829.

Der Umtsſchultheiß

f . K. umr by .

Nahmens des Täglichen Raths ;

Der Staatsſdireiber ,

K. M. KON P.
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Berch I u fi

den Giftverkauf einer polizeylichen Aufſicht

unterwerfend.

Das Sanitä t 6 - Kollegium

der Stadt und Republik Luzern ;

In Betrachtung : daß der fo gefahrvolle und leicht.

fertige Siftverfauf durch unſere bereits beſtehenden

Verordnungen noch nicht gehörig beſchränkt, oder

der Polizeyfichen Aufſicht unterworfen iſt, während

es doch der Medizinal - Poligen erfte und höchſte

Pflicht iſt , einer ſolchen die Geſundheit und das

Leben der Staatsbürger in Gefahr bringenden Frey.

heit des Gifthandels beſtimmte Schranken zu regen ;

In Betrachtung ferners , daß bereits in ſehr vie.

len Kramläden unſeres Kantons giftige Stoffe und

Präparate , auch beftig wirkende Arzneyen und

felbft Arcana zum Verkauf feilgeboten werden , und

es nicht an traurigen Beyſpielen mangelt , welches

die Folgen eines zu unvorſichtigen Handels mit Gift

und Arcanen ſeyen ;

In Anwendung und Vouziebung der im § . 4 .

Litt. h. des Geleges vom 28ften Fanuar 1820 ;

VI. Bd. 19
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Haben berchtoffen und beſchlieffen

dem nach :

$. 1 .

Der Verkauf von Giften ift blos anerkannten

Apothefen geſtattet.

Materialiſten , die ſich mit Verkauf von ſelben ben

faffen wollen , bedürfen biezu einer eigens ausgeftell.

ten Bewilligung der Sanitäts - Kommiſſion .

§. 2.

Die Arten Gift , welche unter nachbeſtehenden

Verkaufsbeſchränkungen bewilligt werden , ſind :

1. Arſenik wie alle Arſenik haltende Subſtan .

zen , Fliegenſtaub , Rauſchgelb, Operment ;

2, Merkurial - Präparate , als verſüßtes Queck

filber , rother , weißer Präcipitat , äßender

Sublimat ;

3. Antimonialien , Spießglanz , Spießglanz -

Butter , Brechweinſtein ;

4. Blenzucker ;

5. Blauſäure und Kirſchlorbeerwaſſer ;

6. Opium und ſeine Präparate , wie Opium.

Tinktur , Laudanum u. ſ. w.

7. Nux Vomica , oder ſogenannte Kräbenaugen ;

8. Kropftropfen und Kropffarbe aus Sod.

§ . 3 .

Dieſe Arten Gifte unter dem Gewichte eines

Pfundes , dürfen nirgends anders als in den aner

fannten Apotheken und zwar blos unter nachſtehen .
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den Bedingniſſen und Beſchränkungen verkauft wer.

den , als :

a.) Seder Käufer muß mit einem von einem pa.

tentierten Arzt, deſſen Schriftzüge dem Auf

feber der Apotheke befannt find , ausgeſtellten

Schein verſehen ſeyn , den er vorzuweiſen und

abzugeben hat.

b.) Ein folcher Schein , der immerhin nur an

rechtliche wohlbekannte Leute vom Arzte vers

abfolgt werden darf , muß den Namen des

Käufers , die Qualität und Quantität des

Gifts, und die vorhabende Verwendung deſſel.

ben , vereint mit dem Datum der Ausferti.

gung , enthalten.

c.) Der betreffende Apotheker hat die Abgabe des

Gifts in ein eigenes Buch einzutragen , und

die Scheine geordnet aufzubewahren .

d .) Er fou auch auf das gut verſchloſſene und

verſiegelte Gefäß , in welchem das abgegebene

Gift enthalten iſt , den Vor- und Geſchlechts .

Namen des Käufers und die Beſtimmung des

Gifts anmerken , nebſtdem fol das Wort Gift

groß geſchrieben darauf gezeichnet ſtehen .

1

$. 4 .

Obengedachte Giftarten , die zum Bebufe von Fa

brikanten und Profeſſioniſten dienen , dürfen nebſt den

anerkannten Apothefen auch von den hierzu paten.

tierten Materialiſten , jedoch nur über das Gewicht

eines Pfundes , verabfolgt werden . Es muß aber

auch von demjenigen , der Sift in folcher Quantität

an ſich kauft , immerhin ein Schein des Bezirksargis ,

3

?
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aus demjenigen Umkreife , in welchem der Käufer

domizilirt , auf bemeldte Weiſe verfaßt, vorgelegt ,

und vom Verkäufer zu Handen genommen und auf

bewahrt werden.

S. 5.

Apotheker und Materialiſten , welche die obigen

Beſtimmungen außer Acht reßen oder überſchreiten ,

und ohne Beobachtung der vorangeführten Vorſchrif

ten Gift verkaufen würden , verfaden nach Anleitung

des § . 4. Litt. h. des Gefeßes vom 28ten Fänner 1820

( III. Band Blattfeite 297 der gegenwärtigen Screßes

fammlung ) in eine Geldftrafe von 16 bis 64 Fran.

ken , das zweitemar in die doppelte Geldbuße , und

im dritten Male endlich find dieſelben mit einer

angemeſſenen körperlichen Strafe zu belegen.

Profeſſioniſten und Fabrikanten , die von den

ihnen laut S. 4. verabfolgten Giften wieder verkau.

fen würden , verfallen in die gleiche Strafe.

. 6.

Nicht blos iſt den Spezereyhändlern , ſo wie fer

dermann der Berkauf von Gift , ſondern auch von

ſtark wirkenden Getränken , ſogenannten Arcanen und

Univerſal - Mitteln verfagt.

Die Dawiderhandelnden fallen in die obige , im

$.5. bezeichnete Strafe nebſt Konfiskazion der Waare.

Zu dieſem Ende find die Bezirksärzte angewieſen ,

wenn ſie Kunde erhalten , oder gegründeten Verdacht

ſchöpfen ſollten , daß in den Gewürz- oder andern

Läden Gifte oder Arcana zum Verkaufe gehalten wür .

den , mit Beyhülfe der Polizey dieſe Ladeg zu unter.

ſuchen , die vorfindlichen Gifte oder Arcana wegzu.
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nehmen und der Sanitätskommiſion hiervon un .

geſäumt Bericht zu erſtatten,

$. 7.

Die vorſtehenden Strafen ſind nach den Beſtim .

mungen des S. 6. des Gefeßes vom 28ſten Sänner

1820 von der Sanitäts - Kommiſſion zu verhängen.

Ueberſteigt die Strafe den Betrag von 32 Frankett,

oder wird im Falle von Unvermögenbeit eine förper,

liche Strafe ausgeſprochen , ſo kann das Urtheil an

den Appellazions . Rath appellirt werden .

$. 8 .

Die Strafgelder fließen nach Abzug eines Drit .

tels für den aufädigen Leider der Medizinalfaffa zu.

Vorſtehende Verordnung fol dem Hoben Tägli.

chen Rath zur Einſicht und Genehmigung vorgelegt

werden .

Gegeben in der Sißung des Sanitäts - Kollegiums

vom 24ften July 1828.

Der Regierungsrath , Präſident;

Eduard $ fyffer.

Namens des Sanitäts - Kollegiums;

Der Aktuar ,

Dr. Segerſer.

Wir Schultheiß und Tågliche Råthe

der Stadt und Republif Luzern ;

In Anwendung des $ . 21. deo Vollziehungs- Ben

ſchrufies über das Sanitätsweſen vom 2ten April

1819 ;
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Beſchriefren :

§. 1 .

Et rene der obftehenden Verordnung des Sani.

täts - Kollegiums die Hoheitliche Genehmigung er.

theilt.

ſ . 2.

Dieſelbe roll mit gegenwärtigem Ratifitazions.

Beſchluſſe verſehen , dem Amtsblatte beygerüdt und

nebenher dem Sanitäts - Kollegium zur Bekanntma .

chung und Botztebung in beſondern Abdrüden mit.

getheilt werden.

Alſo beſchloſſen in unſerer Rathbfißung , Luzern

den 27ſten May 1829.

1

Der Amtsſchultheiß

F. X. Umt by n.

Namens des Täglichen Raths ;

Der Staatsſchreiber ,

S.M. SON P.
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见

1838

I.215

Gere ,

wider den Mißbrauch der Preßfreyheit und

Strafbeſtimmungen gegen die daherigen

Verbrechen und Vergehen.

Wir Schultheiß , Råth und Sundert

der Stadt und Republik Luzern ;

Um durch angemeſſene Strafbeſtimmungen den Ver.

brechen und Bergeben vorzubeugen , welche durch

Mißbrauchung der im Kanton Luzern anerkannten

Preßfreyheit verübt werden könnten ;

Auf die Bothſchaft und den Antrag des Läglichen

fließenden Monats ;

Haben verordnet und verordnen

dem nach :

Raths vom 25ften

§. 1 .

Gemäß der im Kanton Luzern anerfannten Preß

freyheit hat Federmann das Recht : ſeine Gedanken

durch den Druck oder auf irgend einem ander'n Wege

äußern und befannt machen zu dürfen , in fo weit da.

durch die Rechte eines Ander'n oder des Staates

nicht verlegt werden .

VI. BO. 20
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Infonders hat Jedermann das Recht: wo nicht

eine beſondere Verpflichtung zum Stillſchweigen vor.

handen iſt , erweisbare Shatſachen und Handlungen

durch die Prefie bekannt zu machen , und über diere

Chatſachen und Handlungen zu urtheilen oder ſeine

Meinung auszuſprechen ; jedoch dürfen ſolche Leuf

Terungen nicht in ehrenkränkenden ( injuriöſen ) Aus.

drücken geſchehen .

Dagegen iſt jedermann für Rechtsverleßungen

verantwortlich , die er vermittelft der Preiſe verübt.

$ . 2 .

Die Verantwortlichkeit über die Verbrechen und

Bergehen durch die Preffe, den Kupferſtich , Stein.

druck , oder ein anderes ähnliches Mittel verübt , haf

tet auf dem Verfaſſer , dem Herausgeber , dem Ver.

leger und dem Drucker , nach den hiernächſt folgen

den Beſtimmungen :

a.) Iſt der Verfarrer genannt ; ſo iſt dieſer

zunächſt verantwortlich , ausgenommen er könne

beweiſen , daß er ſowohl an dem Druce , als

der Herausgabe keinen Antheil genommen

habe.

b.) Steht an der Stelle des Verfaſſers ein Here

ausgeber ; ſo iſt dieſer verantwortlich , aus .

genommen er fönne beweiſen , daß ein anden

rer der Verfaſſer iſt, und er blos aus deſſert

Auftrag die Schrift publizirt habe.

c.) Ift kein Verfaſſer oder Herausgeber genannt ;

To iſt der Verleger verantwortlich. Sann
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aber und will der Verleger den wahren Ver .

faſſer oder Herausgeber crweiſen ; ſo fällt die

Verantwortlichkeit auf dieſen .

d.) Sind Verfaffer , Herausgeber und Verleger

nicht genannt ; ſo trift den Drucer die Ber.

antwortlichkeit, ausgenommen , er fönne den

Verfaſſer , Herausgeber oder Verleger erweis.

lich machen.

Wo eine der vorbenannten Perſonen vor dem bier

feitigen Richter nicht belangt werden fann ; fo baf

tet nach der angegebenen Reihenfolge jeweilen die

nächitfolgende Perſon , ſoferne der Kläger nicht vor.

zieht , den Schuldigen auswärts gerichtlich zu ver.

folgen .

Für Prozeß- und Verhaftskoſten baften alle ins.

geſammt, in dem Maaße jedoch : daß , was der Erſte

nicht auszuhalten vermag , durch den Zweyten oder

endlich durch den Dritten geleiſtet werden fou.

$. 3.

Wer eine ſtrafbare Druckſchrift mit Wiſſen der

Strafbarkeit derſelben , oder eine ſtrafbare bildliche

Darſtellung verbreitet , iſt als Gehülfe des Verge.

bens nach den diesfalls beſtehenden , gefeßlichen Vor .

fchriften über Strafbarkeit der Gebülfen verante

wortlich.

§ . 4 .

Jedem , im Kanton herauskommenden Zeitungsa

blatte oder Druckſchrift fou der Vor- und Se

ſchlechte - Nahme des Druckers , ſo wie die Fahrzahl,

W
E
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ber einer Strafe von 4. bis 50. Franken beyge.

feßt werden , abgeſehen von derjenigen Strafe , in

die derſelbe vermöge ihres Inhaltes noch durch die

auf ihm haftende Berantwortlichkeit erwachſen fann.

. 5 .

Hinſichtlich der Beſtrafung der Verbrechen und

Vergehen , welche durch Mißbrauchung der Preb

frenbeit , geſchäbe es mittelft Drudſchriften oder

bildlichen Darſtellungen , als da find : Zeichnungen ,

Kupferſtiche , Lithographien u . f. w. verübt werden ,

ſo gilt als Regel : daß jeder für eine in Druck ge.

gebene Neuſſerung auf gleiche Weiſe verantwortlich

iſt , und die betreffenden Strafgeſeze auf ihn ange.

wendet werden ſollen , wie wenn er die deufſerung

mündlich gethan hätte.

Die Oeffentlichkeit der Neuſſerung eignet ſich zu

einem Schärfungsgrund, und iſt von dem Richter zu

berückſichtigen , wo das Gefeß eine Abſtuffung in der

Strafzumeſſung einräumt.

S. 6 .

In nachſtehend bezeichneten Fällen find hingegen

gegen ehrenfränkende und verläumderiſche Druckſchrif

ten oder bildliche Darſtellungen folgende Strafbe .

ſtimmungen in Anwendung zu bringen ::

a . ) Wenn dieſelben im Sinne der Zagfaßungs

Beſchlüſſe vom 20ſten Auguſt 1816. und zien

Herbſtmonat 1819. gegen die in der Schwei.

geriſchen Eidgenoſſenſchaft berrſchenden , chrift,
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5 ?

lichen Konfeſſionen gerichtet ſind , fou das

Vergehen mit einer Geldſtrafe von acht bis

zweyhundert Franken , oder mit einer einfa .

chen Gefangenſchaft ( Einſperrung ) von zwer

bis fünfzig Tagen belegt werden.

b.) Sit eine ſolche Drudſchrift oder Darſtellung

gegen eine Bundesbehörde oder gegen die Re.

gicrung oder oberſten Behörden eines eidge.

nöſiſchen Standes, oder gegen deren Stellver.

treter oder Abgeſandte in amtlicher Stellung

gerichtet ; ſo iſt die Strafe entweder in Geld

mit fechszehn bis vierhundert Franken , oder

mit einfacher Gefangenſchaft von vier bis

hundert Tagen zuzumefſen.

Damit foll , je nach Umſtänden , Genug.

thuungsleiſtung verbunden werden .

c.) Auf gleiche Weiſe iſt in folchartigen Strafo

fäden einzuſchreiten , welche gegen Fürſten und

Regierungen mit der Schweiz befreundeter

Staaten , oder ihre bey derſelben beglaubigten

Miniſter und diplomatiſchen Agenten in ihrer

amtlichen Stellung begangen werden.

Bey jeder Wiederholung einer Ehrenkränkung oder

Verläumdung gegen die nämliche Stelle oder Perſon

iſt die Strafe zu verdoppeln .

§ . 7.

In den , in dem vorhergehenden Urtifel bezeich .

neten Fällen wird der Tägliche Rath , auf einge.

langte Klage , -- ivenn die Klage förmlich vorliegt ,
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einen Askaliſchen Kläger beſtellen , der den Bes

klagten von Staatswegen gerichtlich verfolgt.

Dieſe Vorſchubleiſtung tritt aber nur gegen die.

jenigen ausländiſchen Staaten und ihre Miniſter und

diplomatiſchen Agenten in Anwendung, welche der

Schweiz eine ähnliche Gewährleiſtung geben .

ſ . 8 .

Der Tägliche Rath kann eine ſtrafbar gehaltene

Druckſchrift oder bildliche Darſtellung durch den be.

treffenden Oberamtmann in Beſchlag nehmen laſſen ;

fou in einem ſolchen Falle aber dieſem zugleich den

fiskaliſchen Anwald nabmhaft machen , den er beſtellt

hat , um unverweilt dem Drucker oder jedem , wer

daran Intereſſe hat , vor der Gerichtsſtelle des geleg

ten Arreftes über dieſe in Beſchlaglegung Rede zu fee

hen , welche Gerichtsſtelle dann über die Freygebung

oder das Verboth ihres Verkaufs zu entſcheiden hat.

.. 9..

Die durch gegenwärtiges Gefeß beſchlagenen Ver

brechen und Vergeben werden durch denjenigen Rich

ter beurtheilt , in deffen Bezirk daſſelbe begangen

wurde. Iſt aber die Verübung außerhalb des Kan.

tons erfolgt; ſo tritt der Gerichtsſtand des Beflag

ten ein.

Wo der Straffal blog polizeylicher Natur iſt ,

ſteht fowohl dem Beklagten , als dem Kläger das

Recht der Appellazion an die höhere Gerichtsſtelle zu.

1
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. 10.

Nach Verfluß von rechs Monaten , vom Lage der

Inumlauffeßung einer Druckſchrift oder bildlichen

Darſtellung angerechnet, erliſcht das Klagerecht ge

gen eine ſolche.

§. 11 .

Die Dauer des gegenwärtigen Gefeßes iſt auf

drey Jahre von heute an beſtimmt.

ſo 12.

Daflerbe iſt dem Zäglichen Rathe , der mit defien

Befanntmachung beauftragt ſeyn ſoll, mit dem Staats .

fiegel verſehen , in Urſchrift zuzufertigen .

Alſo verordnet in unſerer Sißung von Räth und

Hundert , Luzern den 27ſten Brachmonat 1829.

( L. S. )

in deren Namen

Der Amtsſchultheiß

III k . A m r b y n.miho

Für dieſelben ,

Der Staatsſchreiber ,

K. M. Kopp.2) ?
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Wir Schultheiß und Tågliche Räthe

der Stadt und Republif Luzern ,

Verordnen :

Das vorſtehende, von UGHrn. und Obern von Näth

und Hundert unterm 27ſten Brachmonat dieſes Jah

res erlaſſene Gefeß foll , zu Sedermanns Kenntniß

und Berbalt , Unfer'm Amtsblatte beygerückt werden.

urſo beſchloſſen in unſerer Rathsſigung , Luzern

den lften Seumonat 1829.

Der Amtsſchultheiß

f. K. Umrby n .

Nahmens des Täglichen Raths ;

Der Staatsſchreiber ,

K. M. KOV p .

!

>
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6 .

B er ch I u Bi

den allfälligen Nachdruck der herauszugeben

den Werke des Herrn Biſchofs Sailer oder

deſſen Verkauf in dießſeitigem Kanton

verbiethend .

Wir Schultheiß und Tågliche Räthe

der Stadt und Republik Luzern ;

Auf die ab Seite Sr. Majeſtät des Königs von

Bayern an die Standes . Regierungen der Schweiz

durch die Dazwiſchenfunft des hohen Eidsgenöſſiſchen

Vororts gelangte Verwendung : daß dieſelben durch

gefädig zu treffende Anordnungen die vom Hrn. Bi.

ſchof Sailer zu Regensburg beabſichtigte Herausgabe

ſeiner rämmtlichen Werke vor allfädigem Nachdruck

in ihrem Gebiethe ( chüßen möchten ;

Nach vernommenem Bericht und Antrag Unſeres

Erziehungs - Raths ;

Betrachtend die Eigenthums s Recte des Hers

ausgebers ;

Beſchlieffen :

§ . 1 .

Nur die Original - Auflage der vorhabenden Hers

ausgabe ſämmtlicher Werke des Hrn. Biſchofs Sailer

zu Regensburg rou im Kanton Luzern verfauft oder

in Umlauf gereßt werden dürfen , und demnach der

VI. BO.
21
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Nachdrud derſelben , fo wie der Verkauf von ander.

wärts
verfertigten

Nachdrücken ( des gänglichen und

bey Strafe verbothen feyn .

$. 2.

Die
Ueberſchreiter dieſes Verbothes , geſchehe et

durd Nachdrucken , oder durch Berkauf und Verbrei

ten von
Nachdrüden der befannten Werke follen

dem
betreffenden Richter zur

unnachſichtlichen Be.

ſtrafung überwieſen , und nebenhin die
vorgefundenen

Nachdrücke ſogleich in Beſchlag genommen werden .

ਹ,ੈਜੋ
d
i
l

k
a
t
h

§. 3.
Gegenwärtiger Beſchluß rol dem hohen Bororte

zu Handen des Königl.
Bayerſchen Herrn Miniſters

in der Schweiz in Urſchrift zugeſtellt, und nebenhin ,

zur
allgemeinen Kenntniß und Verhalt , Unſer'm

Amtsblatte beygerückt werden .

Alſo beſchloſſen in unſerer
Rathbfißung , Luzern

Den 1ften
Heumonat 1829.

Der
Amtsſchultheiß ,

S. K. in r b 1 .

Nahmens des Täglichen Raths ;

Der
Staatsſchreiber ,

K. M. QON W.

1
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Berch I u fi

den allfälligen Nachdruck der herauszugeben

den Werke des Dichters und Geſchichts

ſchreibers Friedrich von Schiller , oder

deſſen Verkauf in dießſeitigem Kanton

verbiethend.

/

Wir Schultheiß und Tågliche Råthe

der Stadt und Republik Luzern ;

Ueber das durch den hohen Eidogenöfiſchen Vorort

unterm 18. Heumonat leşthin durch den Königlich -

Preußiſchen außerordentlichen Geſandten und bevoll

mächtigten Miniſter bey der Schweizeriſchen Eidge.

noſſenſchaft, aus Auftrag der königl. Regierung , ein

begleitete Anſuchen der hinterlaſſenen Familie des

Dichters und Geſchichtſchreibers Friedrich von Schil.

ler , dahingehend : daß den hinterlaſſenen Söhnen

und Löchtern gedachten Friedrichs von Schiller ein

Privilegium gegen den Nachdruck der fämmtlichen

Schriften dieſes , ihres verſtorbenen Vaters , ſo wie

gegen den Verkauf anderswo unternommenen Nach

drücke derſelben im Gebiethe der hohen ſchweizeriſchen

Eidgenoſſenſchaft gnädigſt ertheilt werden möchte , wo

bey der litterariſchen Verdienſte dieſes Gelehrten auch

in Beziehung auf die Geſchichte der Schweiz felbft

Anſpruch genommen wird ;

Auf hierüber vernommenen Bericht und Antrag

des Erziehungs - Raths ;

Beachtend die Eigenthumsrechte der Bittſteller auf

dieſen litterariſchen Nachlaß ihres berühmten Paters ;

/

.
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Beflierrent :

$ . 1 .

Den Erben des Dichters und Geſchichtsſchrei:

bers Herrn Friedrichs von Schiller ſey ein Priviles

gium für fämmtliche deffen hinterlaſſene Schriften

für den Stand Luzern in dem Maße ertheilt : daß

in demſelben über dieſe feine andern als die Ori:

ginal - Auflagen verkauft , und eben ſo wenig in dem

ſelben davon Nachdrücke gemacht oder ſolche ander .

wärts verfertigte abgeſeßt werden ſollen.

ſ. 2 .

Diejenigen , welche dieſes verliehene Priviles

gium entweder durch Verfertigu
ng von Nachdrücke

n

oder durch Verkauf von ſolchen anderwärt
s verfertig .

ten Nachdrück
en beeinträcht

igen
, follen durch den be.

treffenden Richter , unter Beſchlagna
hme

ſolcher Ub.

drücke nebenben , in Anwendun
g

des $. 36. des Polis

geyſtraf - Coderes , mit dem doppelten Betrag ſowohl

der unerlaubt verkauften , als den auf ihm vorgefun :

denen Exemplare beſtraft werden.

S. 3.

Gegenwärtiger Beſchluß fou dem hohen Eids

genöffiſchen Vororte , zu Handen des Königl. Preur

fiſchen , außerordentlic
hen Geſandten und bevollmächs

tigten Miniſters in der Schweiz in Urſchrift zugeftellt,

und dabey , zur allgemeinen Kenntniß und Verbalt ,

Unſer’m Amtsblatte beygerückt werden.

Alſo beſchloſſen in unſerer Rathsſigung , Luzern

den 4ten Herbſtmonat 1829.

Der Amtsſchultheiß

3. K. Am r b y .

Nahmens des Läglichen Naths ;

Der Staatsſdireiber ,

K. M. SE ON P.

.
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1

E r b få lle

dus einem Kanton in den Andern , Repros

zitätsgrundfaş bey denſelben .

Konkordat vom 24. July 1826 ,

Zwiſchen den achtzehn löbl. Ständen , nämlich :

Zürich , Bern , Luzern , uri , Sch w 193, Gla .

rus , Zug , Solothurn , Baſel , Schaffhau .

fen , Gra u bünden , Aargau , I hurgau , Teſi

fint , Waadt , Wallis , Neuenburg u. Genf :

„ Es fou in jedem Kanton zu den ſich dort er

„ gebenden Erbſchaften der Angehörige eines ändern

i Kantons in allen Fäden nach gleichem Rechte wie

ý der eigene Kantonsbürger zugelaſſen werden ."

Wir Schultheiß und Tägliche Räthe

der Stadt und Republik Luzern ;

US Folge des von u Hrnt. und Obern von

Räth und Hundert unterm 27ſten Brachmonat 1829.

erklärten Beytritts dem vorſtehenden Eidgenöffi.

fchen Konkordate

e totout en

Das Eidgenöſsiſche Konkordat vom 24ften Julij

1826 , über Erbfälle aus einem Kanton in den Un .

dern , fo wie den Reziprozitätsgrundſaß bey den.

felben , roul zur Bollziehung , allgemeinen Kenntniß

und Berhält , unſer'm Amtsblatte Beygerückt werden.

Alſo beſchloſſen in unſerer Nathöfißung , Luzern

den 26ften Herbſtmonat 1829.

Der Amtsſchultheiß

5. K. Am r b y ti.

Nasmens des Täglichen Raths ;

Der Staatsſchreiber ,

S. M. KOV V.

22VI. B8.
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R

2

Berch ( uf ,

die jährliche Verleſung der Sefeße und

Regierungs -Verordnungen hinſichtlich der

Brand - Uffekuranz :Anſtalt anordnend.

Wir Schultheiß und Tägliche Räthe

der Stadt und Republik Luzern ;

Durch die Erfahrung belehrt , mit welcher Leichtfer .

tigkeit die Gefeße und Regierungs - Verordnungen ,

die Brand . Uffekuranz- Anſtalt begründend , behandelt

werden , wodurch der wohlthätige Zweck dieſer Ein

richtung gefährdet wird ;

Auf den Bericht und Antrag unſeres Finanzrathes ;

verordnen :

$ . 1 .

Jedes Fahr während dem Weinmonat foll das

Brand . Affefuranz - Gereß und die zu ſeiner Vollzie

bung beſtehenden Regierungs- Verordnungen ab den

Kanzeln wiederum verleſen werden.

1. 2.

Dem Finanzratbe fey zur $ Aicht gemacht, dar .

über die Aufſicht zu halten und ſich zu vergewiſſen :

daß dieſer Auordnung nachgelebt werde, beſonders aber

dafür zu ſorgen , daß die jährlichen Schaßungs-Revi.

fionen in der beſtimmten Zeit ihm eingereicht werden.

. 3 .

Gegenwärtiger Beſchluß ſoll , zur allgemeinen

Kenntniß und Verhalt , Ünſer’m Amtsblatte beyge.

rückt werden .

Alſo beſchloſſen in unſerer Rathsſigung, Luzern

den 16ten Weinmonat 1829 .

Der Amtsſchultheiß ,

F. K. Um b 1) 11 .

Nahmens des täglichen Raths ;

Der Staatsſdreiber ,

1. M. O V.

1
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S.

Allgemeine

Todten- und Begräbnißordnung.

Wir Schultheiß und Tägliche Råthe

der Stadt und Republik Luzern ;

Betrachtend: daß ſowohl bey der Behandlung der

Sterbenden , als bey Beerdigungen der Verſtorbenen

mancherley Mißbräuche obwarten , deren Beſeitigung

endlich ein kräftiges Einſchreiten der Medizinal .

Polizey erfordert ;

Betrachtend : daß die Rubeſtätte der Abgeſchiede.

nen , um der noch lebenden Willen , einer zweckmäßi.

gen Aufſicht und Fürſorge bedarf ; wie dann auch

beynabe in allen polizeylich geregelten Staaten Ver.

ordnungen darüber eingeführt ſind, deren Nüglichkeit

fich fattfam bewährt hat ;

Nuf den Antrag des Sanitäts- Kollegiumů und

den Bericht des Polizey - Raths ;

Haben verordnet und verordnen

dem nach :

I. Behandlung der Sterbenden und Geſtorbenen .

. 1 .

Das Zuſammenlaufen von Menſchen in's Gemach

eines ſchwer Erkrankten , der mit den heiligen Sterb.

Sakramenten verfeben wird , ſo wie ber Sterben .

den , iſt unterſagt.
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Demnach iſt dieſe hie und da fattfindende Gea

wohnheit zu behindern , wozu beſonders die Seelſor

ger und Aerzte durch zwędmäßige Belehrungen mite

zuwirken haben.

Ben epidemiſchen und anſteckenden Krankheiten

aber iſt das Betreten der Wohnung des Kranken mit

Ausnahme derjenigen , welche zu deſſen Abwart und

Hilfe erforderlich ſind, unter der im . 16. der ge

genwärtigen Verordnung beſtimmten Strafe aus.

drücklich verbothen,

Dem behandelnden Arzt oder dem Bezirkdarzt

liegt es ob : zu entſcheiden , ob eine Krankheit wirk.

lich epidemiſch oder anſteckend anzuſehen reye.

S. 2.

Das Feſtbinden der Kinnlade einer Leiche ; das

Zuſammenſchnüren der Hände ; das Herausnehmen

aus dem Bette und Ankleiden vor Ablauf von vier

Stunden nach erfolgtem Hinſcheiden iſt ebenfalls

verbothen .

§ . 3,

Keine Leiche fou früher , als vier und zwanzig

Stunden nach eingetretenem Tode geöffnet werden ;

es rey dann in gerichtlichen Fällen , wo aus der Ver.

leßung oder Todesart kein Zweifel mehr über den

wirklich vorhandenen Tod obwalten kann,

r
e

$. 4.

Keine Leichenöffnung folut ohne erhaltene Be.

willigung ab Seite der nächſten Verwandten des

Perſtorbenen vorgenommen werden , ausgenommen
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in gerichtlichen Fällen , oder wenn es der behan.

delnde Arzt zu ſeiner Legitimazion oder auch zu auf

fuchung einer verborgenen Krankheits -Urſache fodert,

In leßter'm Falle hat ſich der betreffende Arzt ,

wenn ſolches die Verwandten nicht geſtatten wollen ,

an den Oberamtmann zu wenden , dem es dann ob

liegt : die dießfalls erforderlichen Befehle zur un.

entgeldlichen Vornahme der Sekzion zu ertheilen .

$. 5,

Die Särge dürfen erſt dannzumal verſchloſſen

werden , wenn eine Leiche zur Begräbniß abgeführt

wird , es wäre dann , daß der behandelnde oder ge

richtliche Arzt , gebietheriſcher Umſtände wegen , die

frühere Verſchlieſſung des Sargęs verordnen würde ,

1

?

f . 6,

Wie laut ſ . 1. die zahlreichen Verſammlungen

bey Sterbenden , ſo ſollen auch jene nächtlichen Lei.

chenbeſuche , die nicht ſelten Anlaß zu mancherlen

Unfugen geben , möglichſt vermieden und die Bee

wachung der Leiche nur zwey oder drey Perſonen

übergeben werden , welche von den Angehörigen des

Verſtorbenen zu bezeichnen ſind,

§ . 7.

Keine Leiche foll vor Ablauf von acht und vierzig

Stunden im Winter und von fechs und dreyfig Stun

den im Sommer beerdigt werden , wenn anders nicht

die Krankheitsform , oder wirklich eingetretene Fäule

niß des Leichnams eine frühere Begräbniß nöthig

machen , was indeſſen ftets von seinem patentierten

Afrit bezeugt werden muß.

1
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Ber Todtenhäufern iſt die Beerdigungszeit zu

jeder Sahreszeit auf acht und vierzig Stunden feſta

geſeßt.

1

ſ. 8 .

Den Herren Pfarrern iſt alles Ernſtes befohlen :

niemals eine Leiche vor der im vorſtehenden Pa.

ragraph feſtgeſeßten Zeit einzuſegnen , ſondern es

folen auch die Angehörigen des Verſtorbenen , die

cine ſolche zu frühe Beerdigung veranſtalten wür.

den , mit einer Geldbuße von acht bis zwanzig Fran.

fen belegt werden.

$. 9 .

Je nach dem begründeten Ermeſſen des behan .

delnden Arztes oder Bezirksarzted ſoll die Beerdi.

gung einer Leiche auch noch über den feſtgefekten

Termin verſchoben werden können.

. 10.

1

be

Zur möglichſten Abhülfe der mancherlev Be

ſchwerlichkeiten , welche mit der unter ſ . 7. be

ſtimmten Begräbnißfriſt bey engen Wohnungen und

epidemiſchen Krankheiten entſtehen dürften , follen

überall , wo es ſich thun läßt , die vorhandenen

Lokale oder Beinbäufer in Todtenhäuſer umgewan.

delt und zu dieſem Behufe verwendet werden.

$ . 11 .

Die Einrichtung von Todtenhäuſern , wo immer

diere zu Stande kommen fönnen , findet ſich anmit

angeordnet.
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Die Aufſicht über dieſelben , wo nicht ſchon how

heitlich ratifizirte Reglemente beſtehen , find dem be.

treffenden Pfarrer und Bezirksarzte gemeinſchaftlich

übertragen , und hiefür foli_ zur Zeit uoch eine be

fondere Weiſung ertheilt werden.

II . Pflege der firchhöfe.

$ . 12.

Damit eine der Würde des Ortes und der öffent.

lichen Geſundheitspflege entſprechende Ordnung im

Begraben eingeführt werde ; ſo ſoll, wo nicht ſchon

ordentliche Todtengräber angeſtellt find , oder wo

die Fonds zur Anſtellung ſolcher nicht hinreichen ,

das Begraben und die Beſorgung der Kirchhöfe dem

Siegeriſt, gegen eine billige , von einem jeweiligen

Kirchenrathe audzumittelnde Entſchädigung, zur bes

ſondern Verpflichtung gemacht werden.

ſ . 13.

Von Niemanden darf ein Grab auf dem Kirch .

bofe geöffnet oder geſchloſſen werden , außer vom bes

treffenden Todtengräber , oder wo kein ſolcher ift,

vom Siegeriſt oder deren Gehülfen .

Ebenſo hat in denjenigen Pfarrgemeinden , wo

ein Todtenbaus eingerichtet wird , wenn nicht die

Verwandten den Leichenwächter beſtellen würden ,

der Todtengräber die Stelle deſſelben zu verſehen .

S. 14.

In jeder Pfarrer liegt es dem Sigeriff ob : un

ter Aufſicht des Pfarrers , das gehörige Todten .

und Gräber - Buch zu führen .
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9. 15.

In der Wahl der Gräber ſelbſt iſt :

a.) Möglichſte Ordnung zu halten , und wo ſiche

immer thun läßt , müſſen dieſelben numeriert

werden , damit die Führung des Gräber - Bu.

ches deſto mehr erleichtert wird .

b.) Sedes Grab fou von dem ander'n ein und eia

nen halben Schuh entfernt feijn , und bery
.

Erwachſenen wenigſtens zwey und einen hal

ben , bey Kindern ein und einen halben Schuh

Breite babent.

Die Tiefe eines jeden Srabes fou bey Er

wachſenen fünf, bey Kindern drey und einen

halben Schuh franzöſiſches Maßes betragen .

6.) Seder Sarg roll ein eigenes Grab haben.

d.) Iſt einmal eine Linie von Gräbern angefana

gen ; ſo wird auf derſelben mit dem Begraben

nach Reise und Nummer fortgefahren . Auch

bey jenen , weiche unter Grabſteinen begraben

werden , ſoll eine gewiſſe Ordnung zu beob .

achten feyn.

e.) Die Gräber der Kinder bis zum 2ten Sabre

ihres Alters follen wie vor fünf Jahren , jene

der Kinder von 2 bis 6 Jahren nie vor acht

und die Gräber der Erwachſenen nicht vot

jwanzig Jahren eröffnet werden.

Jedoch kann , nach Beſchaffenheit des Bo.

dens, die Sanitäts - Kommiffion eine frühere

oder noch ſpätere Deffaung der Gräber auf

einzelnen Kirchhöfen unter Genehmigung der
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.

Regierung , verordnen. Auch die Familien

gräber rollen nicht vor der hier beſtimmten

Zeit eröffnet werden dürfen .

f. ) Die Gräber der Kinder ſollen auf dem Kirch .

hofe , wo es immer der Raum geſtattet, einen

beſonder'n , von jenen der Erwachſenen abge

fönderten Plaß einnehmen.

g.) Feder Gottesacker roll wohl verſchloſſen , das

her mit einem Gitter , Zaun oder Mauerwerk

umgeben ſeyn.

h.) In der Kirche darf, außer den Geiſtlichen

der Pfarrey , Niemand beerdigt werden.

ſ. 16 .

Wenn es fich zeigen würde , daß der Todtengrä.

ber oder Sigeriſt ebenerwähnte Vorſchriften nicht be.

folgt und beſonders die feſtgelegte Tiefe der Gräber

nicht beobachtet habe ; ſo fou cr das erſtemal mit

einer Geldſtrafe von 4. bis 12. Franken , das zweyte .

mal mit einer ſolchen von acht bis zwanzig Franken

belegt und das drittemar mit Entfernung von fete

nem Dienſte beſtraft werden .

Der gleichen Geldftrafe unterliegen diejenigen ,

ſo ſich gegen die in den l. 1. und 6, enthaltenen

Vorſchriften verfehlen .

ſ . 17.

Die Berhängung der durch die S. § . 1. 6. 8. und

16. beſtimmten Strafen erfolgt durch das oberamt.

liche Polizeygericht, wovon nach Anleitung des S. 68.

des Polizei - Strafgeſeßes vom 18. Hornung 1827 1

VI. BO. 23

ใน
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eine Hälfte dem Staat , ein Viertel der Gemeinde ,

in welcher das Vergehen verübt wurde , und ein

Viertel dem Leider , wo ein ſolcher vorhanden iſt ,

in defen Abgang aber ebenfalls der obbezeichneten

Gemeinde zufallen fout.

܀܀ 18 .

Wo ein neuer Friedhof angelegt werden wollte ,

fou das daberige Anſuchen an die Regierung geſtellt ,

und von ihr , auf ein eingeholtes Gutachten von der

Sanitätskommiſſion , das Gutfindende hierüber ver

fügt werden.

Leştere hat dann auch nach geſchehener Auswahl

und Beſtimmung des Praßes , noch die Ordnung vor.

zuſchreiben , wie es in jeder Hinſicht mit dem Be.

graben auf dem Friedhofe gehalten ſeyn ſolle.

$. 19.

Gegenwärtige Verordnung , mit deren Vollzie.

bung und Handhabung unſer Polizeyrath , fo wie

das Sanitätskollegium und die Sanitätskommiſſion

beauftragt ſind , ſoul, zur allgemeinen Kenntniß und

Verhalt , Unſer’m Amtsblatte bengerückt und beſondere

Abdrücke bievon den Kirchenräthen zugeſtellt werden.

Gegeben in unſerer Rathsſigung , Luzern den

23ften Weinmonat 1829.

Der Umtsſchultheiß ,

I. K. m r H n.

Nahmens des täglichen Raths ;

Der Staatsſchreiber ,

${ . M. KOPRE
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Beſch I u ß ,

eine modifizierte Zurücknahme der Regies

rungs - Verordnung über die Salpeter

Gewinnung , anordnend.

Wir Schultheiß und Tägliche Råthe

der Stadt und Republik Luzern ;

Nachdem wir uns überzeugt haben , daß der Zweck

Unſerer Verordnung vom 13ren März 1816. , die Sal.

peter - Gewinnung betreffend , nicht in allen Theilen

erreicht worden fey ; die dem Lande dadurch entſtan

denen Laſten und Beſchwerden keineswegs im ver

bältniß zu dem für den Staat daraus hervorgegange.

nen Nußen ſtehen , und für das gewöhnliche Bedürf

niß auf anderweitige Weiſe vor der Hand Borſebung

getban werden könne ;

Auf den Antrag unſeres Finangraths ;

Beſchlieffen :

$ . 1 .

Es rey die angezogene Verordnung vom 13ten

März 1816. hiemit zurückgenommen.

§. 2 .

Das Obrigkeitliche Regale : ausſchließlich in den

Gebäuden Salpeter graben zu laſſen , bleibe jedoch

dem Staate vorbehalten , und der Finanzrath fey be

auftragt : für Zeiten außerordentlichen Bedürfniſſes

ſeine Entwürfe hierfür vorzubereiten und dem Läg.

lichen Rathe zur Berathung vorzulegen.

1
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Inzwiſchen iſt jedem Eigenthümer das Recht ein

geräumt , auf ſeinem Eigenthume Salpeter zu ge

winnen oder gewinnen zu laſſen.

$ . 3.

Der Finanzrath ſey anbey angewieſen : auf Anle.

gung don Salpeter -Pflanzſtätten Bedacht zu nehmen.

:

?

S. 4 .

Gegenwärtige Verordnung , deren weitere Vodzie.

hung Unſer'm Finanzrath übertragen iſt, tritt mit dem

erſten Fänner 1830. in Kraft , und fou dem Amts.

blatte zur allgemeinen Kenntniß beygerückt werden.

Alſo beſchloffen in unſerer Rathsfißung , Luzern

den 30ften Weinmonat 1829.

Der Umtsſchultheiß ;

f. K. Am r b y n.tyt

Nahmens des täglichen Raths ;

Der Staatsſchreiber ,

R. M. Stopp.
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Berch I u fi

eine theilweiſe Abänderung der Verordnung

wegen des Herunatragens und Anbiethens

von Waaren - und Fabrikat - Muſtern bey

Privat - Perſonen enthaltend.

Wir Schultheiß und Tågliche Råthe

der Stadt und Republik Luzern ;

Auf den Bericht unſerer Handlungskammer , daß

Unſere Verordnung vom Sten May 1827. , das Ver

both des Herumtragens , Unbietbens und Vorwei.

ſend zum Verkauf von Waaren . und Fabrikat

Muſtern bey ander'n Perſonen als ſolchen , welche

den betreffenden Handels . Artikel entweder ſelbſt

führen , oder deſſelben zur Beförderung ihrer eige.

nen Fabrikation bedürfen , enthaltend , den damit

beabſichtigten Zweck nicht erreiche;

Nach vernommenen Anträgen unſeres Finanz

Raths , in Verbindung mit dem Polizey - Rath ;

In theilweiſer Abänderung unſerer vorerwähn.

ten Verordnung ;

Befchlieffen :

Das Herumtragen von Waaren - und Fabrikat

Muſtern : um darauf Beſtellungen anzunehmen , fey

von nun an gegen ordentliche Patente , den an .

erfannten Handelsreuten , welche ein ordentliches

Maaren Lager führen nicht nur bey Handelshäu

fern und Fabrikanten , ſondern auch bey ander'n

Perſonen bewilligt.

VI. BO. 24
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§ . 2.

Dieſe Patente werden nicht allein den im Kan.

ton förmlich angeſeſſenen Handelsleuten , ſondern

auch Nicht - Einwohnern des Kantens ertheilt , wenn

felbe durch förmliche Zeugniſſe der Regierung , hinter

welcher fie anfäßig ſind , beweiſen : daß ein Gleiches

auch den Angehörigen des Kantons Luzern alda zu.

gcftanden werde , und ob und gegen welche Bedin.

gungen aufällig , ſo wie gegen welche Daten dieſes

bewilligt werde.

S. 3.

Die Patente werden von unſer'm Finanzrathe

ertheilt.

Bey den , im Kanton Ungeſeſſenen wird dafür

die gewöhnliche Ausfertigungstage bezogen .

Bey Auswärtigen richtet ſich hingegen dieſe Tage

nach derjenigen , welche in dem Kanton oder Staat,

in welchem der , ein Patent Nachſuchende angeſeſſen

iſt , von unſer'n Angehörigen gefodert wird , und es

fod bey ſolchen Patente . Ertheilungen ganz nach dem

Grundraße des Gegenrechts gehandelt , daher auch ,

wo der Fall eintritt , die Bedingungen , unter wel .

chen die Bewilligung ertheilt wird , in dem Patent

ausgereßt , ſo wie die bezogene Patent - Gebühr da.

rin angemerkt werden.

§ . 4 .

Wer ohne ein Patent , das auf deffen Trager

namentlich ausgeſtellt fenn muß , Waaren oder Fa .

brikat . Mufter berumträgt , und Beſtellungen auf

nimmt , oder die in dem Patent feſtgeſeßten Bedin.

gungen nicht beobachtet , fou als Ueberſchreiter der

Verordnung , in Anwendung der $ . 11. und 13. des
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Haufier - Gefeßes vom 15ten Jänner 1819. , von der

durch dieſes Sefes aufgeſtellten Behörde nad S. 10.

ebendeſſelben behandelt und dafür mit einer Geld.

ftrafe von 4. bis 16. Frkn. belegt werden .

$. 5.

Mit der Vollziehung und Handhabung gegenwär .

tiger Verordnung ( en Unſer Finanz- und Polizey.

Rath , in fo weit dieſelbe in eines jeden Geſchäfts

freis einſchlägt, beauftragt, welche nebenbin jur

allgemeinen Kenntniß und Berbalt , Unſer'm Amts.

blatte beyzurücken iſt.

Alſo beſchroffen in unſerer Rathsfißung , Luzern

den 11ten Herbſtmonat 1829.

Der Amtsſchultheiß ;

. K. m r b A.

Nahmens des täglichen Raths ;

Der Staatsſchreiber ,

K. M. KOP D.
Z

Berch I u B ,

Beſtimmung der an die Medizinal - Kaſſa

von den Apothekern und Zahnärzten zu ent

richtenden Prüfungs - Tare.

Wir Schultheiß und Tågliche Räthe

der Stadt und Republik Luzern ;

Auf den Antrag unſeres Polizeyrathi, betreffend

die Beſtimmung der Tagen , welche die Apotheker ,

und Zahnärzte , die durch eine von uns gutgeheißene

Berordnung der Sanitäts - Kommiſſion vom Aten

Augſtmonat 1828 in die Zahl der öffentlichen Medi.

zinal - Perſonen aufgenommen , für die von daber
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mit ihnen aufzunehmenden , beſondern Prüfungen an

die Medizinal - Kaffa zu bezahlen baben ;

Haben befchloffen und beſchlieffen

dem nach :

$ . 1 .

Ein Zahnarzt rolul außer der gewohnten Aktuariats .

Gebühr 16 Franken an die Medizinal-Kaſa entrichten .

$. 2.

Der Inhaber einer öffentlichen Apothek foll für

ſeine perſönliche Patentierung 40 Franken an dieſe

Kaſſa erlegen .

$ . 3 .

Ift der Inhaber einer ſolchen Apothek nicht felbft

Kunſtverſtändiger , und läßt er ſie daber durch einen

Proviſor verfehen und bedienen ; ſo wird für die

Prüfung und Patentierung eines jeden folchen Pro.

viſors ebenfalls 20 Franken bezahlt.

$. 4 .

Nebſt diefem haben ſowohl die Zahnärzte , als die

Apothefer und ihre Proviforen die betreffenden Aus.

fertigungs - Gebühren an die Kanzley zu bezahlen .

J. 5.

Gegenwärtiger Beſchluß ſoll mit dem Staatsſie .

gel und den gewohnten Unterſchriften verſehen in

das Staatsarchiv niedergelegt , dem Polizeyrath , ſo

wie der Sanitäts - Kommiſſion mitgetheilt und zu

Federmanns Kenntniß und Verhalt dem Amtsblatte

beygerügt werden.

Luzern , den 16ten Chriſtmonat 1829.

Der Amtsſchultheiß ,

9. R. A mnt 6 19. ti .

Nahmens des täglichen Raths ;

Der Staatsſchreiber ,

S. P. Stop P.
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7

Neu umfchriebene

Verfaſſung des Kantons Luzern.

Wir Schultheiß, Ráth und Hundert

der Stadt und Republik Luzern ;

$

in Beachtung der Forderungen einer an

gemeßner'n Staats - Einrichtung und dems

nach theils in Abänderung, theils in nähe:

rer Entwidelung der unter'm 2gten Märze

monats 1814. erlaffenen Kantonsverfaſſung ;

Uuf die Bothſchaften des Tägl. Raths

vom 7tén May dieſes Fahrs und 18ten fliefe

ſenden Chriſtmonats;

Mit Hinſicht auf Unſere Bereits unterm

6ten Brachmonat 1829. gefaßten Beſchlüſſe ;

Haben demnach folgende Reviſion und

neue Umſchreibung der Verfaſſung des Kans

tons Luzern beſchloſſen :

.

VI. BO. 26
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I. A orchnitt.

Eintheilung des Kantons.

Der Kanton iſt in fünf Aemter eingetheilt , als :

erftes Luzern ; jweytes Entlebuch ; dritte8 Wil.

Siſau ; viertes Surſee ; fünftes Hochdorf.

S. 2.

Jedes dieſer Neniter beſteht, nach Bedürfniß lei .

ner Lokal - Verhältniffe , aus mehrer'n Gerichtsbezir .

fen , die ſammenthaft Achtzehn Gerichtskreiſe bilden .

§. 3.

Das Gefeß wird ſowohl die Eintheilung der ver.

fchiedenen Gemeinden in dieſe Gerichtsbezirke feſt.

feßen , als die Hauptorte der Aemter und der Se.

richtsbezirke beſtimmen.

IL Archnitt..

Oeffentliche Gewalte n.

A. Großer Rath.

j . 4.

Die höchſte Souvräne Gewalt beruht auf einem

Großen Rath von Hundert Mitglieder'n , deren Stel

len lebenslänglich find , präſidiert durch einen Schult .

beißen , die man nennt : Schultheiß und Großer

Rath des Kantons Luzern.
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. 5,

Dieſer Große Rath beſteht aus Fünfsig Mitglie.

der'n aus der Bürgerſchaft der Stadt Luzern , und

aus Fünfzig Mitglieder'n der Landſchaft, unter welch'

Leßter'n fich immer Ein und vierzig Mitglieder aus

den Gemeinden des Landes ; Drey Mitglieder aus

Bürgerſchaft der Stadt Surſee; Drey Mitglieder

aus der Bürgerſchaft der Stadt Sempach ; Zwey Mits

glieder aus der Bürgerſchaft der Stadt Willifau und

endlich Ein Mitglied aus der Bürgerſchaft des Fle.

dens Münſter befinden müſſen.

de
l

§. 6.

Der Große Rath befätiget oder verwirft die Ge.

feßes , und Defrets - Vorſchläge, die ihm vom Klei.

nen Rathe gemacht werden.

• 2

§. 7.

Er unterſucht die alljährlich abzulegenden Staats.

rechnungen und ertheilt denſelben , wenn fie von

ihm wohl geſtellt und richtig befunden worden ſind ,

ſeine Genehmigung.

gaben , welche

$. 8.

Er bewilligt die Erhebung von Auflagen und Ab.

zur Beſtreitung der Staats-Bedürf.

niſſe erforderlich werden , ſo wie den Ankauf und

geiſtlichen

Gütern.

6. 9.

Und es übt derſelbe das Begnadigungsrecht und

alle ander'n Handlungen der höchſten , Souvränen

Sewalt aus.

Verkauf von Staats . , Kirchen . uns
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1

$. 10.

Som fteht die Wahl der Mitglieder des Großen

Raths , welche nicht unmittelbar vom Volke aus.

geben ; jene der Mitglieder deß Kleinen Raths und

des Appellazionsgerichts , nebſt deſſen Suppleanten ;

ſo wie die Ernennung der beyden Schultheißen , der

felben Statthalter und des Präſidenten des Appel.

lazionsgerichts zu .

§. 11 ,

Er erwählt aus ſeiner Mitte für die Sißungen,

des Großen Raths einen Rathsrichter.

$. 12.

Ferners ernennt der Große Rath die Gefandt.

fchaften auf die Eidgenöſſiſchen Tagfaßungen und

ertheilt ihnen , auf den Vorſchlag des Kleinen Ratha

die nöthigen Inftrukzjonen .

$ . 13

?

Der Große Nath verſammelt fich ordentlichere:

weiſe dreymar des Jahres.

Außerordentlich wird derſelbe durch den Kleinen

Rath ſo oft zuſammenberufen , als es die Geſchäfte

erfordern

J. 14.

Auf das gemeinſame Berlangen von Zwölf Mit.

glieder'n des Großen Raths iſt der Amtsſchultheiß

verbunden : eine obfchwebende , wichtige Angelegen.

und von dieſem

an den Großen Rath zu bringen , damit darüber

berathſchlagt werde.

heit ſogleich an den Kleinen Rank
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§. 15.

Bey den Nathsverſammlungen fteht jedem Mit

gliede des Großen Raths das Recht zu : von ſich

aus Anträge und Vorſchläge zu thun , wenn es 34.

vor dem Amtsſchultheißen davon Anzeige gemacht

bat : dieſelben werden aber erſt dannzumal dem Slei.

nen Rathe , zur Prüfung und Berichterſtattung , 34.

gewieſen , wenn , nach vorläufiger Berathung im

Großen Rathe , durch die Mehrheit der Stimmen

ihre Ueberweiſung förmlich beſchloſſen feyn ' wird.

B. Kleider Xath.

$. 16.

Die höchſte vollziehende und verwaltende Gewalt

übt ein Kleiner Rath unter dem Vorfiße des Amts.

ſchultheißen aus , beſtehend , mit Einſchluß dieſes ,

aus Neunzehen Mitglieder'n , worunter fich immer .

fort Acht aus den Repräſentanten der Bürgerſchaft

der Hauptſtadt Luzern , und Acht aus den Repräſen .

tanten des Landes und zwar von Letter'm aus den

Gemeinden des Landes eines jeden der Fünf Hemter

wenigſtens Eines , und wenigſtens Eines aus den

Munizipalorten befinden müſſen.

Die Stelle eines Mitgliedes des Kleinen Raths

iſt lebenslänglich .

o
y
u
n

.

f. 17.

Er ſchlägt dem Großen Rathe die nöthig finden ..

den Gefeße i Dekrete , Verordnung
en

und andere

Beſchlüſſe vor , deren Erlaſſung der höchſten Sou.
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.

vränen Gewalt zufömmt , und beſorgt dann , nach .

dem ſie die Genehmigung erhalten , von fich aus

ihre Vollziehung.

$ 18.

Er erläßt die ſowohl zu dieſem Ende , als zur

Handhabung der Polizey und zum Bebuf der übri .

gen , in das Staats - Verwaltungsfach einſchlagen .

den Gegenſtände erforderlichen Verordnungen und

Beſchlüſſe

5. 19,

Er legt dem Großen Rathe jährlich über alle

Cheile der ihm obliegenden Staatsverwaltung Re .

chenſchaft ab.

ſ . 20 .

Er urtheilt in lezter Inſtanz über alle Streitig

keiten , welche in das Verwaltungsfach einſchlagen .

C. Appellazions - Gericht.

$. 21 ,

Ein Appellazions.Gericht mit Einſchluß feines

Präſidenten aus Dreyzehen Mitglieder'n beſtebend ,

veurtheilt in höchſter Inſtanz alle bürgerlichen , poli.

geylichen und peinlichen Rechtsfälle.

Daſſelbe übt über die unter'n Gerichte die rich .

terliche Oberaufſicht aus , welche das Gefeß näher

beſtimmt.

Für Rechtsverzögerungen und Rechtsverweiges

rungen iſt das Apelacions - Gericht dem Großen

Rathe verantwortlich .
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§ . 22 .

Fünf von den Appellagions - Nichtern müſſen aus

den Repräſentanten der Bürgerſchaft der Hauptſtadt

Luzern , Vier aus jenen der Gemeinden des Landes

und Einer aus denjenigen der Munizipalorte genom.

men werden.

ſ. 23.

Dieſer Gerichtshof erhält Acht Suppleanten ,

theils um den aufälligen , geitigen Abgang von Rich .

tern bey ihm zu erſeßen , theils um denſelben ben

Malefizfäden , mit Ausſchluß des Präſidenten , bis

auf die Zahl von Achtzehn Richtern zu vermehren.

1

f. 24.

Wenn es um die Anklage gegen ein Verbrechen

fich handelt , auf welches das Seres Todesſtrafe ver.

hängt , zieht ſich das Appellazionsgericht mittelſt

des Lores Sechs , von den ihm beygegebenen Sup

pleanten zu , welche dann zu einer ſolchen Aburthei.

lung mitzuwirken haben .

Wo durch außerordentliche Umſtände herbeyge.

führt , der Zuzug rämmtlicher Suppleanten nicht

genügen würde , um das Malefiz - Gericht auf die vor.

geſchriebene Anzahl von achtzehn Richtern zu brin.

gen , ſind die noch Abgehenden mittelft des Loſes aud

den Mitgliedern des Großen Raths , die nicht Mit

glieder des Kleinen Raths find, zu ergänzen.

4

§. 25.

-Alle Jahre auf St. Johann Evangeliftentag tres

ten aus dem Appellazionsgericht Zwey Mitglieder ,
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welche das Los bezeichnet, bis die ordentliche Reis

henfolge durchgeführt feyn wird , und je im ſechsten

Fabre Drey Mitglieder aus.

Auf gleiche Weiſe treten auch alle Fahre Zwey

Suppleanten aus.

Die Austretenden find jedoch ſogleich wieder

wählbar.

D. Schultheißen und deren Statthalter.

S. 26.

zwer Schultheißen , welche dom Großen Rathe

aus der Mitte des Kleinen Raths gewählt werden ,

führen abwechſelnd jeder ein Jahr lang den Vorſit

ſowohl im Großen , als im Kleinen Rathe.

Jedoch muß der jeweilen in's Amt tretende vor .

läufig durch den Großen Rath in ſeiner Stelle be.

ftätigt werden .

8. 27.

Derjenige von ihnen , welcher nicht im Umte ift ,

vertritt nöthigen Faus die Stelle des Erſter'n .

,

$. 28.

Der Amtsſchultheiß eröffnet alle an den Rath

gerichteten Schreiben und übrige Schriften , und iſt

verbunden : dieſelben , ohne Aufſchub , dem Rathe

vorzulegen .

8. 29 .

Er unterſchreibt alle Sereße, Dekrete , Beſchlüſſe ,

Urkunden , Publitazionen , Briefſchaften und Be.

richte , die von den Räthen ausgeben.

2
1
0
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ſ. 30.

Som fömmt die Befugniß zu : die Räthe zu ver

fammeln ; und , ohne ſein Vorwiſſen , darf nichts

vor den Rath gebracht werden.

§ . 31 .

Er hält die Umfrage im Kleinen Rathe , und

unterſucht und eröfnet die Reſultate aller Abſtim

mungen und Wahlen in Beyſeyn des Altſchultheißen

und beyder Statthalter.

§. 32.

Er wacht über die Ordnung im Kleinen Rathe

und über die Beobachtung des hierfür feſtgelegten

Reglements.

$. 33 .

Der Altſchultheiß bält das Staatsfiegel in Ber.

wahrung , und beſiegelt damit alle Gefeße , Dekrete ,

Beſchlüſſe , Urkunden , Verträge , Verkommniffe , Er

nennungs- und Beglaubigungs - Aften , ſo wie andere

wichtige Aiten , welche von dem Großen oder dem

Kleinen Rathe ausgehen.

1

S. 34 .

Er iſt auf den Fall , wo der Amtsſchultheiß fich
wa

weigern ſollte , einen , an den Kleinen Rath gerich.

teten Gegenſtand vorzubringen , gehalten : dieſem da .

von die Anzeige zu thun , und die daberige Klage

oder den Anfand von ihm erörtern zu laſſen .

VI . BD 26
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$. 35.

Die Stellvertreter der beyden Schultheißen fo

wohl bey'm Sroßen , als bey'm Kleinen Rathe , wenn

beyde dieſe abweſend ſind, oder der Berathung nicht

vorſtehen dürfen , und wo ſonſt der Fall hierzu ein

tritt , find zwey , durch den Großen Rath aus den

Mitglieder'n des Kleinen Raths gewählte Statt

halter , die alle zwey Fabre der Beſtätigung unter

liegen ,

E. Rathsrichter.

S. 36.

Der Rathirichter , welcher alle Jahre auf St.

Johann Evangeliſtentag neu gewählt wird , hält die

Umfrage im Großen Rathe , und unterſucht und

eröffnet die Reſultate aller Abſtimmungen und Wah.

len im Beyſeyn beyder Schultheißen und Statt.

halter.

§. 37.

Er wacht über die Ordnung im Großen Rathe ,

und über die Beobachtung des hierfür aufgeſtellten

Reglements.

$ . 38.

Thm liegt für die Verſammlungen des Großen

Raths die dem Altſchultheißen durch den . 34, der

Verfaſſung auferlegte Verpflichtung ob.
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F. untergeordnete Behörden.

§. 39.

Das Gefeß wird die näher'n Beſtimmungen über

die Organiſazion der untergeordneten Behörden feſt.

feßen .

III. Abschnitt.

Wahlen.

A. Für den Großen Rath.

f. 40 .

Feder Gerichtsbezirk , ſo wie jedes der Vier

Munizipal.Orte wählt aus der Zahl feiner Bürger

Einen unmittelbaren , und die Bürgerſchaft der

Stadt Luzern folcher Zeben aus ihrer Mitte in den

Großen Rath.

Die übrigen Vierzig Mitglieder aus der Bürger.

ſchaft der Stadt Luzern und die Neun und Zwanzig

Mitglieder aus der Landſchaft mit Einſchluß derje.

nigen , welche bierzu nach Vorſchrift des g. 5. der

Verfaſſung aus den Munizipal . Orten Sempach

Surſee und Williſau genommen werden müſſen

wählt der Große Rath pon fich aus.

§ . 41 .

Die Wahl der unmittelbaren wird auf der Land

fchaft in den Hauptorten der Gerichtsbezirfe durch

die Bürger derjenigen Gemeinden des Landes , were

che den betreffenden Bezirk bilden , in den Munizipala
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orten aber und in der Hauptſtadt durch die Bürger

des Orts , jeweilen unter Vorfiß des Oberamtmanns ,

der dabey feine Stimme hat , vorgenommen .

B. Für den Aleinen Rath.

S. 42.

Die Mitglieder des Kleinen Raths werden von

dem Großen Rathe aus ſeiner Mitte gewählt , wel.

che von daher nicht aufhören , Mitglieder des Grof

ſen Raths zu feyn .

f . 43.

Der Große Kath ernennt aus der Zahl der Mit .

glieder des Kleinen Raths die beyden Schultheißen

und deren Statthalter .

C. Får das Appellagions - Gericht.

g . 44 .

Er erwählt ebenfalls die Mitglieder des Uppel.

Iagions Gerichts , ſo wie die Suppleanten für die.

fen oberſten Gerichts - Hof aus der Mitte des Großen

Raths , welche demungeachtet Mitglieder der böch .

ſten , Souvränen Behörde verbleiben .

§ . 45.

Aus der Zahl der Mitglieder des Appellazions .

Gerichts ernennt der Große Rath deffen Präſident ,

der in dieſer Eigenſchaft alle Fahre der Beſtätigung

unterliegt .
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D. von den Wahlen überhaupt.

§ . 46.

Die unmittelbaren Rathsſtellen werden , ſobald

eine dieſer erledigt lit gleich auf den dreyfigften.

Tag der gefallenen Erledigung durch den betreffen .

den Wahlbezirk ergänzt.

S. 47.

Die vom Großen Rathe für die höchfte , Sou.

vräne Gewalt ausgebenden Wahlen erfolgen jewei.

len auf St. Johann im Sommer und auf St. fo.

bann Evangeliſt im Winter.

.

S. 48.

Eine durch Jod oder ſonſt ledig fallende Stelle

im Kleinen Rathe oder im Appellagions - Gerichte

wird jeweilen bey der nächſten Berſammlung des

Großen Naths wieder ergänzt.

$ . 49.

Bey Erledigung einer der beiden Schultheißen .

Stellen , ſo wie der Stelle eines Präſidenten am

Appellazions- Gerichte roll dieſelbe inner zeben Tagen

nach erfolgter Erledigung wieder bereßt werden.

$ . 50.

Sedesmal am St. Johann Evangeliſtentag hat

auch die Beſtätigung des in's Amt tretenden Schult.

beißen , ſo wie des Präſidenten am Appellazions -

Gerichte, und alle zwey Fabre diejenige der beyden

Statthalter am Schultheißen . Amte zu erfolgen.
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Am gleichen Lage ſoll auch die jährliche Ernen .

nung des Rathsrichters für den Großen Rath , und

die Ergänzung , der am Appellazions - Gerichte jähr.

lich austretenden Mitglieder und Suppleanten ſtatt

finden.

§. 51.

Alle Wahlen geſchehen durch das geheime , abro

Iute Stimmenmehr.

IV . A b fchnitt.Abronitt

Stimm- und Wahlfähigkeit.

S. 52.

Um fimmfähig zu ſeyn , muß man :

a .) Bürger inner dem betreffenden Gerichtskreis ,

des betreffenden Munizipal - Bezirks oder der

Hauptſtadt feyn ;

b.) das zwanzigfte Jahr erfüllt ;

c.) ein Vermögen von Vierhundert Schweizer -

Franken verſteuert haben ;

d.) weder geſeßlich bevogtet ſeyn , noch eine ent.

ehrende Strafe auf ſich liegen haben ;

e.) eben ſo wenig Fallit ſeyn , oder zum Nach :

theil feiner Gläubiger , in Folge eines ges

richtlichen Konkurſes , affordirt haben , es ſey

dann Sache, daß die Gläubiger nach der

Hand für ihre Anforderungen zufrieden ge

ftellt worden wären.
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S. 53 .

Uim zum Mitglied des Großen Raths gewählt

werden zu fönnen , muß man , neben vorſtehenden

Eigenſchaften :

a.) das fünf und zwanzigſte Sahr zurückgelegt,

und

b .) ein Vermögen von wenigſtens Viertauſend

Schweizerfranken verſteuert haben , oder auf

beſonders dem Staate geleiſtete Dienſte An.

fpruch machen können.

S. 54 .

Zur Wahrfähigkeit für den Kleinen Nath wird ,

neben den unter den . . 52. und 53. feſtgereşten

Eigenſchaften , noch das zurückgelegte dreyßigſte Sah.

res . Alter erfordert.

S. 55 .

Nebenhin können im Kleinen Rathe zur nämli.

chen Zeit weder Vater und Sohn, noch zwey Brü.

der ars Mitglieder fißen.

f. 56.

Auch darf ein Mitglied des Kleinen Raths nicht

im auswärtigen Dienſte Landes abweſend ſeyn .

8. 57.

Zur Stelle eines Appellazions - Richters genügen

die Eigenſchaften , welche durch den . 53. der Ber

faſſung für ein Mitglied des Großen Raths vorge

ſchrieben ſind.
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I

Die Appellazions - Richter und deren Suppleant.

ten dürfen aber nicht in folgenden Verwandſchafts

Graden zu cinander ſich befinden , als da find : Bater

und Sohn , und Bruder ; und nicht in folgenden

Schwägerſchafts- Verhältniſſen , als : Schwiegervater

und Schwiegerſohn , und leibliche Schwäger , fo lan.

ge nämlich die Perſonen , durch welche die Schwä.

gerſchaft begründet wurde , am Leben ſind.

V. orch nitt.

Allgemeine Verfügungen.

S. 58.

Die chriftfatholiſche Religion iſt die Religion

des Kantons.

§ . 59 .

Feder , der Bürger des Koutons iſt , die erfor.

derlichen Kenntniſſe und Eigenſchaften befißt , und

über eine gute Aufführung fich gehörig ausweiſen

kann , bat zu allen geiſtlichen und weltlichen Stellen

und demtern den Zutritt.

§ . 60.

.

Feder Kantonsbürger kann ebenfalls , gemäß den

gereßlichen Beſtimungen , das Bürgerrecht der Haupt

ſtadt fowohl , als jenes der Municipalorte und jeder

Gemeinde des Kantons an ſich bringen .
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$. 61 .

Die Befugniß bleibt zugeſichert: zehnten und

Grundzinſe loszukaufen.

Zu Urkund deſſen ſoll gegenwärtige Kan

tons - Verfaſſung von Unſer’m Amtsſchult

heiß und Staatsſchreiber unterzeichnet, und

mit dem Staatsſiegel bekleidet , ſowohl in

das Staats- Archiv als , zur Senügeleiſtung

dem S. 1. des , zwiſchen den Zwer und

Zwanzig Stantonen der Schweiz abgeſchloſ

fenen Bundes - Vertrages , in das Archiv

der Eidgenoſſenſchaft niedergelegt werden ,

als womit der Tägliche Rath beauftragt

ſeyn ſoll, welcher nebenber für derſelben

öffentliche Bekanntmachung, in Verbindung

mit dem , Behufs der Vollziehung der vor:

liegend neu umſchriebenen Verfaſſung des

Kantons , am 6ten Brachmonat zu Ende

1

VI. Bd. 27
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gehenden Jahres eigens erlaſſenen Dekret ,

zu ſorgen habe.

Affo verordnet in unſerer Sigung von

Räth und Hundert , Luzern den 23ſten Chriſt

monat 1829.

(L. S.)

Nahmens derſelben ,

Der Amtsſchultheiß ;

I. K. Amrhyn.

Für dieſelben

Der Staatorchreiber;

K. M. KOP P.
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Dekret ,

die Ausführung der , in der Kontons - Ver

faſſung angebrachten Abänderungen

näher anordnend.

Wir Schultheiſ , Råth und Sundert

der Stadt und Republik Luzern ;

In Folge der heute beſchloſſenen Abänderungen and

Vervollſtändigungen in der unter’m 29ſten Märzmonat

1814, erlaffenen Kantons . Verfaſſung ;

und in der Abſicht, derſelben Ausführung , in fo

weit dieſe den Uebergang zur neuen Ordnung der

Dinge betrift , näher zu ordnen ;

Nach genommener Kenntniß von der Botſchaft

des täglichen Raths vom 7ten fließenden Monats

und deſſen Anträgen ;

Be fch Liefren :

f. 1.

Mit der Ausführung der , durch gefeßgeberiſche Zeitpunkt zur

Verfügung von heute Nro. III. Lit. A. verordneten Ausführung

Abänderungen in der Kantons - Verfaſſung roll auf derabgeänder
ten Verfaf

Ende des fließenden Jahren der Anfang gemacht fungs -Artikela

werden.
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. 2 .

Bewahrung Defien ungeachtet bleiben die Mitglieder , welche

Mitglieder des gur Stunde den Täglichen Nath bilden , mit Auð .

ratis berib, nahme des im nachſtehenden 9. 4. vorgeſehenen Falls ,
ih

ren rechten bey ihren erlangten Rechten auch ferner anerkannt ,
und ihreni Ge

halt auf den und denſelben ſind auch die ihnen ausgefeßten Ge

benszeit. balte auf Lebenszeit zugeſichert.

$ . 3 .

Beybehaltung Eben ro behalten die wirklich vermöge ſ . 31 .

der wirklichen ( $. 35. der neuen Verfaſſung ) der Verfaſſung , be..
Statthalter

der Schulthet, ftehenden zwer Statthalter dieſe Eigenſchaft auf

fen . Lebenszeit bey.

.

$ . 4 .

Wie die Tren. Die beſchloſſene Trennung der richterlichen Ge.

nung der Gea walt von der vollziehenden und verwaltenden roll
walten vor fich

gehen ſoll. nach folgendem Maße ausgeführt werden :

a . ) Seitige a.) Die wirklichen Mitglieder des Appellazions

Fortdauer 0.
Raths fahren vor der Hand und bis zum un.

Stellung der

Mitglieder ten angegebenen Zeitpunkte fort : die oberſt

d . wirklichen richterliche Behörde zu bilden , und nehmen

Appellas
nebenbin auch , wie bis dahin , an den Ver

jions-Naths .

handlungen des Lägr. Raths feruer Antheil .

b. ) Alljährlis b .) Alle Fahre auf den 27ſten Chriſtmonat und

che, conftitus
zwar bis zum Falle , wo der Tägliche Nath

zionelle Er

gänzung des
auf die im folgenden . 5. vorgeſehene ; fons

Appella ftituzionelle Zahl von Neunzehn Gliedern her.

jions - Se- abgeſchmolzen feyn würde , erſeben Räth und

richts aus d .

Hundert die zwey , laut . 25. der Berfaſſung
wirkl. Mit

gliedern des 14
9 März 1814, aus dieſem Geridito .

Tägl . Maths. Hofe austretenden Mitglieder aus der Mitte
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des Täglichen Raths , ohne zwar darauf Rüd.

ficht zu nehmen : ob der Auftretende ſchon

zum zweytenmal in Austritt fomme.

Bey'ın erſten Male , wo dieſes in Anwendung Bey'n erfien

Austritts
fömmt, wählen Näth und Hundert zugleich aus der Falle zu wäha

Zahl der Mitglieder des Täglichen Raths , um das lende drey

Mitglieder in

Appellazions . Gericht auf den vorgeſchriebenen Fuß das Uppellas

zu feßen , einen dreyzehnten Appellazionsrichter. jions . Gericht.

Eine durch Tod oder ſonſtige Verumſtändungen Wie es bey

erfolgende , auſſerordentliche Erledigung am Appel. Ergänzung ei .

lazionsgerichte zählt für den jährlichen , ordentlichen dentlichen Er
ner auſſerora

Austritt aus demſelben und , wo ſich auf dieſe Weiſe ledigung bem'm

nur ein Richterplatz erledigt befände ; ſo iſt zwiſchen Appellazions

:den ſonſt der ordentlichen Kehrordnung nach austre. Gericht gehal
ten werden ſoll.

tenden zwey Mitgliedern durch das Los zu beſtim .

men : welches von ihnen noch in Austritt komment

fou. Der übrig Bleibende fällt dann im nächſten

Male , wo der jährliche Austritt zum Theil oder gang

auf ordentliche Weiſe in Anwendung kömmt , als der

zuerſt Austretende aus dem Gerichtshof weg.

Iſt dann einmal der Gerichtshof auf die vorſte . Ergänzung

hend angegebene Weiſe , – in ſoweit es möglich diefes oberſten
Gerichtshofes

war , – aus Mitglieder'n des wirklichen Täglichen nachdem er eins

Raths neu gebildet ; ſo wird von da an jede , am mal ganz neut

Appellazionógerichte ſich ergebende Erledigung nach gebildet.

$ . 7. ( S. 44. der neuen Verfaſſung ) der unter'm

heutigen Datum erlaſſenen neuen Verfaſſungsbe.

ſtimmungen wieder ergänzt.

Die mittelſt Wahl von Räth und Hundert in das Aufhören der

Theilnahme an

Appeunzions - Gericht verfezten Mitglieder des Täge den Geſchäften

lichen Raths verlieren zwar dadurd), ohne Abbruch " derjenigen
d. Tägl. Naths
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3

Mitglieder deſs
Telben , welche jedoch an ihrem bisherigen Gehalt , dieſe leztere

durch On Große Eigenſchaft, und hören auf an den Geſchäften des
fen Rath in das

Appellagions . Täglichen Raths und deſſen Abtheilungen Antheir

Gericht verſezt

werden . zu nehmen.

Das die Stela Sollte das in das Uppellazions - Gericht gewählte

le eines Appel Mitglied die auf ſelbed gefallene Richterſtelle aub.
lazions - Rich

ters ausſchlaa ſchlagen ; ſo übergeht daſſelbe in den Großen Rath ,
gendeMitglied

desTäglichen behält hingegen deſſen ungeachtet auf Lebenszeit

Naths übers ſeinen bisherigen Gehalt als Mitglied des Tägli.
geht in den

Großen Nath. chen Raths bey.

Von wann Der im 9. 3. ( J. 25 , der neuen Verfaſſung ) der ,

att der conft- unter'm heutigen Datum erlaſſenen , neuen Verfar

tutionelle Auss

tritt bey'm Ap

ſungs . Beſtimmungen vorgeſchriebene Austritt des

pellazions -Ge Appellazions - Gerichts tritt erſt nach volftändiger

richte ſeinen Bildung deſſelben ein , und iſt dahin beſchränkt: daß ,

Anfang nihmt. wenn nach vollſtändiger Bildung des Appellazions .

Gerichts , der Austritt auf ein Mitglied fällt , wel.

ches aus dem Täglichen Rathe dahin gelangt iſt ,

der Austritt dannzumal nicht ſtatt findet.

Ernennung Näth und Hundert bezeichnen ebenfalls auf fünf

für das Appel : tigen 27ten Chriſtmonat aus der Zahl der Mitglieder

lajionsgericht. des Appellazions - Gerichts deffen Präſidenten .

Ernennung 0. Auf gleichen Zeitpunkt ernennen fie in daffelbe

Suppleanten
für daſſelbe. aus dem Großen Rath Acht Suppreanten.

g . 5.$

Bildung des
Den künftigen Kleinen Rath bilden die wirklichen

fünftigen

Klein.Raths. Mitglieder des täglichen Rath

Von wann an Bis derſelbe durch den , im vorgehenden Artikel

die Ergänzungder an denſela angeordneten Uebertritt in das zu bildende Appella .

ben erled. wer: jions - Gericht, oder durch Tod oder ſonſtige Erledi.

denden Stellen

erfolge. gungen auf die feſtgeregte Zahl von Neunzehn Mita

S
e
y

o
d
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2

glieder'n heruntergekommen ſeyn wird , wird teine ,

in demſelben ledig fallende Stelle ergänzt.

Von da an werden die weiter'n Erledigungen wie dieſe Er -

nach Vorſchrift des § . 6. der neuen Verfaſſungs . gånzung ftatt

baben ſou.Beſtimmungen erreßt.

6. 6.

Künftighin ſollen die Oberamteyen mit Mitglie. Beſeßung der

der'n des Großen Raths , welche nicht Mitglieder mit MitgliesOberamtegen

des Kleinen Raths ſind , bereßt werden. der'n des roſe

ſen Raths.

$ . 7 .

Die Mitglieder des täglichen Raths , welche zur Fortdauer der

Stunde auf einer Oberamtey fich befinden , behalten wirklichent

Oberamtmandiefelbe für die Zeit noch ber , für welche ſie ihnen

ner für ihreverlieben worden iſt.
Amtszeit.

$ 8.

Gegenwärtiges Dekret , mit dem Staatsfiegel ver.

fehen , iſt in Urſchrift in's Staatsarchiv niederzule.

gett, und nebenhin dem Täglichen Rathe zuzuſtellen ,

um ſeiner Zeit durch den Druck bekannt gemacht zu

werden.

Alſo beſchloſſen in Unſerer Sißung von Räth und

Hundert , Luzern den Sechsten Brachmonat Eintau.

ſend Achthundert und neun und Zwanzig.

Nahmens derfelben ,

Der
Amtschultheiß ;

( L. S.) F. R. Amrhyn.

Für dieſelben ,

Der Staatsſchreiber ;

K. M. Kopp.

12
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Wir Schultheiß und Tågliche Råthe

der Stadt und Republik Luzern ;

Ver o r d n c n :

1

Vorſtehende, neu umſchriebene Verfaſſung des Kan.

tons , ſo wie das zu ihrer näher'n Ausführung er

Taflene, beſondere Dekret vom 6ten Brachmonat ge

genwärtigen Fahres follen , zur allgemeinen Kennt.

niß und Verhalt , dem Amtsblatte bergerückt und

öffentlich bekannt gemacht werden.

Alſo verordnet in unſerer Rathsſigung , Luzern

den 26flen Chriſtmonat 1829.

Der Amtsſchultheiß ;

I. K. Amrhyn.

Nahmens des täglichen Raths ;

Der Staatsſchreiber ,

K. M. Kopp.
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Detreti

die Beſtimmung enthaltend , jährlich dasje

nige Mitglied des Kleinen Raths zu bezeich

nen , welches ein allfällig angeklagtes

Rathsglied einzuvernehmen hat.

Wir Schultheiß und Große Råthe

des Kantons Luzern ,

Nach angehörter Bothſchaft des Kleinen Raths vom

2often fließenden Monats i den Antrag enthaltend ,

daß ftatt des , durch die neue umſchriebene Verfaſſung

für den Kleinen Rath nicht mehr beſtehenden Raths.

richters , der nach Anleitung des §. 145. des Ger

ſekes über den Kriminal- Rechtsgang das , eines Kri.

minal - Vergebens angeflagte Rathsglied einfach ein

guvernehmen hat , ein anderes Mitglied des kleinen

Raths hiefür eigens bezeichnet werden möge ;

In theilweiſer Abänderung des vorangezogenen

$ . 145. des erwähnten Gefeßes über den Kriminal

Rechtsgang vom 18ten Hornung 1827 ;

Haben beſchloffen und beſchlieffen

demnach :

$ . 1 .

Der Kleine Rath iſt angewieſen : für jedes Jahr
.

dasjenige Mitglied aus ſeiner Mitte , das aber ge.

genwärtig nicht zugleich noch im Appellazions . Ge.

richte fißt, zu bezeichnen , welches auf den Fall , wo

eine Unterſuchung über ein Mitglied des Kleinen

oder Großen Raths geführt werden ſoll , ſtatt des

Rathsrichters, unter Beywohnung der beyden Statt.

halter oder deren Stellvertreter , den Angeklagten

einfach zu vernehmen hat.

VI. BO. 28
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/

Von dieſer Wahl , die ben der jährlichen Wie.

derbeſaßung der Rathsdikaſterien ſtatt zu finden

hat , und durch die der früher Gewählte pogreich

wieder beſtätigt werden kann , roll jedesmal dem

Großen Rathe in feiner nächſt darauf folgenden

Sigung Kenntniß ertheilt werden.

f. 2 .

Gegenwärtiges Defret roll mit dem Staatsſiegel

und den üblichen Unterſchriften verſehen , dem Klei.

nen Rathe , zum Verhalt , in Urſchrift zugefertigt

werden.

Alſo berdhloffen in der Sigung des Großen Naths,

Luzern den 28ſten Fänner 1830.

fu deren Nahmen ,

Der Amtsſchultheiß ;

( L. S. ) Vincenf Rüttima nn.

Für dieſelben ,

Der Staatsſchreiber:,

ft. M. STOP P.

Wir edultheiß und Kleine Räthe

des Kantons Luzern ,

Vė r o r d 11 e 1 :

Das vorſtehende , von U Hrn . und Ober'n des

Großen Raths unter'm 28ſten Fänner dieſes Jahres

erlaſſene Defret rollin Podziehung geſeßt und

ju Jedermanns Kenntniß , Unſer'm Amtoblatte bey.

gerückt werden.

Alſo beſchloffen in unſerer Rathsſigung , Luzern

den 30fen Fänner 1830.

Der Amtsſchultheiß ;

Bincenz Rüttimann.
M.

Nahmens des Kleinen Raths ;

Der Staatsſchreiber i

R. M. KOD P.

200
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Det reti

die Beſtimmung enthaltend, Re& ursbegeh

ren gegen , von unter'n Gerichten erlaſſene

Weiſungen und Erkanntniſſe an das Appel

lazions - Gericht zu appellieren.

Wir Schultheiß und Große Råthe

des Kantons Luzern ,

Auf die Bothſchaft und den Vorſchlag des kleinen

Raths vom 22ſten fließenden Monats , und mit Hin.

ficht auf den § . 21. der neuumſchriebenen Verfaſ

ſung , wodurch eine Abänderung der §. §. 88. und

89. der bürgerlichen Gerichts- und Prozeßordnung

vom 28ſten Fänner 1824, nothwendig wird ;

Haben verordnet und verordnen

demnach :

$. 1 .

Alle Recursbegehren über Weiſungen , Beſchlüſſe

oder Erfanntniſſe der unter'n Gerichte oder deren
で

Kommiſſionen find , in ſofern dieſe in Civil - Streitfa

dhen erfolgen , an das Appellazions - Gericht zu ſtellen .

. 2.

Dem zufolge muß , in Beobachtung des vorſtehen .

den Paragraphs , das daherige Redursbegehren der

Kanzley des Appellazions-Gerichts eingereicht werden.

. 3.

Das Appellazions.Gericht feßt deinaben eine u

ſtigkommiſſion nieder , welche mit dem Vorunterſuch:
e

der eingelangten Redursbegehren fich beſchäftigt.

Sie bringt ihre Gutachten an die Behörde felbft

welche darilber zu entſcheiden hat.

Dieſe Kommiſſion wird aus drey Mitglieder'n

beſtehen , von der jedes Jahr ein Mitglied in Aus.

tritt fömmt , jedoch ſogleich wieder wählbar iſt.
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§. 4 .

In den Fällen , in welchen der Necurrent mit

feinem Redursbegehren ſogleich abgewieſen wird ,

iſt ein Franken , in jenen , in welchen vor dem

Entſcheid eine Oppoſizion eingeholt wird , ſind zwey

Franken , und in denen , in welchen die Partheyen

cinen Vorſtand haben , vier Franken , nebſt den ge.

feßlichen Kangley - Gebühren zu bezahlen .

ſ. 5.

Gegenwärtiges Geſek foll, mit den üblichen un.

terſchriften und dem Staatsſieger verſehen , dem Klei.

nen Rathe, zur Vollziehung und öffentlichen Bekannt.

machung, in Urausfertigung zugeſtellt werden .

Alſo beſchloſſen in der Sißung des Großen Raths,

Luzern den 28ten Fänner 1830.

In deren Rahmen

Der Amtsſchultheiß ;

(L. S. ) Vincenz Rüttiman n.

Nahmens des Großen Raths ;

Der Staatsſchreiber ,

H. M. KOP P.

Wir Schultheiß und Kleine Råthe

des Kantons Luzern ,

Das vorſtehende , von u Hrn . und Obern des

Großen Raths unter'm 18ten Jänner dieſes Jahres

erlaſſene Geſet foul in Vollziehung geſeßt und zu

Jedermanns Kenntniß , Unſer’m Amtsblatte beyge.

rückt werden.

Alſo beſchloſſen in unſerer Rathsfißung , Luzern

den 30ſten Fänner 1830.

Der Amtsſchultheiß

Vincenz

Nahmens des Kleinen Raths ;

Der Staatsſchreiber ,

K. M. Kop v.

F
o
r 4
0
1
1

.
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Geſch & ft6.Dronung

fü c Den

Kleine 11. R a th.

Wir Schultheiß und Großer Rath

des Kantons Luzern ;

Mit Hinſicht auf die dem Kleinen Rathe , in Forge

der Trennung der Gewalten und der hieraus ber.

vorgegangenen , neuen Beſtimmungen der Verfaſſung

des Kantons , gegebene Organiſazion ;

Nach angehörter Bothſchaft des Kleinen Raths

vom 13tex lektverfloſſenen Monats ;

Verordnen :

1. Für den Geſchäftsgang des Kleinen Raths ſexy Geſchäfts -ne

von nun an nachſtehendes Reglement aufgeſtellt : glement.

I. A branit t.

Verſammlung des Kleinen Raths.

f. 1 .

Der Kleine Rath verſammelt ſich der Regel nach Ordentliche

alle Wochen Zwey Mal und benanntlich jeden Mit. Verſammlungett.

woch und Freytag , und wo die Geſchäfte es erfor. Außerordent

dern ſollten , ſo oft als es diere nothwendig machen . liche.

VI. Bd. 29

31
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.

Ferienzeit. Dieſe Neget leidet jedoch vom Eintritt des Heu.

monats bis Mitte des Monats Auguft , während

welchen Sechs Wochen ordentlicherweiſe die Naths.

ferien eintreten , eine Ausnahme , indem inner die

ſer Zeit , außerordentliche Fälle ausgenommen , in

der Woche nur eine Rathsfißung gehalten wird,

Anſagen der Der Präſident zeigt den Mitglieder'n des Kleinen

Sipunuen .
Raths entweder am Schluſſe jeder Sißung an , auf

wann die fünftige fich angefeßt finde, oder aber er

läßt in dringenden Fällen die Sibung ſchriftlich an

ſagen .

6. 2.

Erforderliche Bey jeder Sißung müſſen ſich wenigſtens Drey.

Anzahl d. Mits

glieder : jehen Mitglieder einfinden .

a) für d Eröf- Nur eine ſolche Anzahl kann einen gültigen

nung einer

Sigung. Schluß faſſen .

b) für die Zu- Zur Zurücknahme eines gefaßten Beſchluſſes ben

rüdnahme darf es der Mehrheit nicht blos der anweſenden ,

eines Bes

ſondern der gefaſten Mitglieder des Kleinen Naths,
(dlufſes.

ohne Nüdſicht auf die Anzahl der Anweſenden .

Dieſe Beſtimmung hat aber keine Anwendung auf

Gutachten und Vorſchläge, die der Kleine Nath

dem Großen Rathe zu machen hat.

Präfident des

Naths .

§ . 3 .

Der Amtsſchultheiß präſidiert den Kleinen Rath.

Im Falle von Krankheit oder Abweſenheit , oder

gereßlich vorgeſchriebenem Ausſtande vertritt der Alts

ſchultheiß ſeine Stelle .

Sollten beyde Schultheißent aus einer der vor.

gedachten Urſachen ſich behindert finden , das Präfi.
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dium zu führen ; ſo übernihmt der erfte , und im

Falle auch von deffen Behinderung der zweyte Statt

halter den Vorſik .

S. 4 .

Kein Mitglied deß Kleinen Raths darf , ohne Nachzuſuchen .

Bewilligung des Amtsſchultheißen , einen Tag und deBewilligung
für das Aus

nicht mehrere ohne Bewilligung des Kleinen Raths bleibenvon den

felbſt , von deſſen Sißungen ausbleiben . Sibuugen.

IL Abrohnitt.

Von der Geſchäfts - Eintheilung.

A. Im allgemeinen.

$. 5.

Als vorberathende Raths , Kollegien feyen aufe Nufgeſtellte

geſtellt :
Nathstolle .

gien .

a.) Staatsrath .

b.) Kriegsrath.

c .) Finanzrath.

d.) Staatswirthſchaftlicher Rath.

e.) Zivil- und Vormundſchaftsrath.

f.) Juſtiz- und Polizeyrath .

g.) Rath in firchlichen und geiſtlichen Angele.

genheiten .

h.) Erziehungsrath .

§. 6.

In außerordentlichen Fällen kann , Heben dieſen Niederſeßung

Rathskollegien , vorübergehend für einen gegebenen außerordentli.
cher Kommiſo

Fall auch eine beſondere Kommiſſion niedergeſeßt fonen.
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werden , bey welchem Anlaffe zu beſtimmen ift : 06

eine ſolche den ihr zugewieſenen Gegenſtand entwe

der von ſich aus allein , oder in Verein mit dem

betreffenden Rathskollegium in Unterſuchung zu neb

men habe.

.B. Attribute jedes Raths . Kollegiums,

S t a at $ r a th.

$. 7.

Attribute des

Staatsraths : Der Staatsrath hat die Vorberathung : der diplos

a ) im Allge- matiſchen und politiſchen Geſchäfte theils mit der

meinen. Schweizeriſchen Tagfaßung und den Kantonen , theils

mit dem Auslande , deſſen Agenten und Geſchäftstraa

gern ; der abzuſchließenden Staatsverträge und Kon.

fordate , und des Zeremoniels bey feyerlichen Anläſſen .

Er wacht über die ſorgfältige Unterhaltung der

Landmarfen.

b ) in worörtli In den Jahren , wo die vorörtliche Stellung auf

cher Stel
den Stand Luzern übergeht , iſt der Staatsrath auch

fung:
Eidsgenöſſiſcher Staatsrath , und beſorgt in dieſer

Eigenſchaft alle , mit der vorörtlichen Wirkſamkeit

perbundenen Geſchäfte, weßnahen derſelbe ,

a.) von fich aus beſeitiget:

1. Einfache und laufende Geſchäfte, welche

Anträge an

die Löbl. Stände zu erbeiſchen .

2. Dringliche Gegenſtände, die eine ſchnelle

Verfügung oder Erledigung erfordern , wo

dann aber von den genommenen Beſchlüſſen

dem Kleinen Rathe unverzüglich Kenntniß

gegeben werden muß,

nicht von der Natur ſinse

. ?
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1

3. Endlid folche Geſchäfte, welche nach der

Natur der Sache und nach allgemein aner .

kannten und angewandten , diplomatiſchen

Grundſäßen eine Behandlung in möglichſt

engem Gremio erfordern.

b.) dle Geſchäfte hingegen , welche Unträge an die

Löbl. Stände erbeifchen , ſollen zwar von dem

Staatsrathe vorberathen , ſodann aber durch

ihn an den Kleinen Nath gebracht werden , um

in deſſen Nahmen und , ro wie er ſie genehmi.

get oder modifizirt haben wird , durch die Eids.

genöffiſche Kangley ausgefertigt zu werden.

c.) ule Akten , welche im Nahmen des Vor.

orts , - fey es von dem Kleinen oder von dem

Staatsrathe , - ausgchen , werden in der Eids.

genöffiſchen Kanzler ausgefertiget, von dem

Amtsſchultheißen oder deren Stellvertreter

unterzeichnet , von dem Kanzler der Eidige.

noffenſchaft oder dem Eidsgenöffiſchen Staats .

fchreiber kontrafigniert und mit dem Eidige.

nöffifchen Sigit verſehen .

d .) Der Kanzler der Eidsgenoſſenſchaft, oder nach

Bedürfniß der Eidigenöffiſche Staatsſchreiber

bat allen , ausſchließlich zu Behandlung vor .

örtlicher Geſchäfte zuſammenberufenen Sißun

gen des Staatsraths beyzuwohnen , und deſſen

Erkanntniſſe und Beſchlüſſe oder gutächtlichen

Anträge an den Kleinen Rath iu die Feder

zu fafen .

e.) Wenn vorörtliche Geſchäfte vor dem Kleinen

Rathe behandelt werden , ſoll aber der Staats.

ſchreiber des Kantons dabey die Feder füb
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ren , und der Eidsgenöſſiſchen Kanzler , gleich

nach beendigter Rathsfißung , die Note über

die Genehmigung der vorgelegten Anträge

oder über die darin ftattgehabten Verände .

rungen zur Ausfertigung übergeben .

f.) ade vorörtlichen Verhandlungen rollen von

der Eidsgenöſiſchen Kanzlen in ein beſon .

deres Protokoll eingetragen werden , welches

doppelt geführt wird , damit das eine Doppel

davon der Eidsgenöſſiſchen Kanzley bey dem

Wechſel des Vororts folgen , das andere aber

zum nöthigen Nachſchlagen in der Kanzler

des Staatsraths verbleiben könne.

.

1

Krieg $ r at h .

S. 8.

Attribute des Dem Kriegsratbe find folgende Gegenſtände ente

Kriegsraths. weder zur Vorberathung oder zur Verfügung nach

Inſtrukzion und Vollmacht des Kleinen Raths zu.

getheilt : die Anordnungen hinſichtlich der Landmilix ;

die Werbungen ; die Militärſchule; das Genieweſen ;

die Zeughäuſer ; Stüd - Gießereyen ; Waffenfabriken

und überhaupt alles , was auf die Ausrüſtung der

Truppen Bezug bat ; die Feldſpitäler und alle übrigen

Gegenſtände , welche in das Kriegsweſen einſchlagen .

Auch find thm unterſtellt: die Schüßen - Geſell .

fchaften und die Freyſchießen.

fina ng r at h.

§. 9 .

Attribute des Der Finanzrath beaufſichtigt und beſorgt nach

Finangraths. Porſchrift der Gefeße und den Weiſungen des Klei.

!
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nen Raths folgende, in das Finanzfach einfchlagende

Gegenſtände , als : die allgemeinen und beſonder'n

Staatseinnahmen und Ausgaben ; die Erhebung der

Steuer'n und Abgaben ; den Stempel ; das Umgeld ;

die Zölle , Brüden- und Weggelder ; das Münz- ,

Salz- und Poftweren ; die Salpetergewinnung und

Pulverfabrikazion ; die Verwaltung des Sagdregals

und die Fiſchereyen ; den Bergbau ; die Verwaltung

der Staatsgebäude und übrigen Domainen ; das

Staats - Rechnungsweſen ; das Rechnungsweſen der

Brandverſicherung und anderer Adminiſtrazionen die

ſer Urt ; ſo wie alles , was auf den Bezug und die

Loskaufung der Zehnten Bodenzinfe und ähnlicher

Gefälle Bezug hat.

Er übt das Strafrecht über die Vergebungen

gegen die Beeinträchtigung der Staats - Auflagen ,

nach den , in den daherigen Gefeßen enthaltenen

Beſtimmungen , ſo wie über alle Eingriffe in die

Poft . , Salz . , Salpeter- , Pulver- und andere bo.

heitliche Regale aus.

In dieſem Falle fann an den Kleinen Nath ap

pelirt werden , bey welchem Anlaſſe die Mitglieder

des Finanzraths in Uusſtand treten.

Staatswirthſchaftlicher Hath.

f. 10.

Der ſtaatswirthſchaftliche Rath beforgt vorbera. Attribute des

thungs- und einleitungsweiſe oder verfügungsweiſe ftaatswirths
ſchaftlichen

nach gefeßlichen Vorſchriften oder nach Inſtruksion
Matbs.

des Kleinen Raths , alles , was Bezug hat : auf Land

wirthſchaft ; Forſtweſen ; ſo wie die Benußung und

Vertheilung der Almenden und Gemeinde Güter ;

1
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.

die Viehzucht; die Induſtrie; den Handel ; Straßen.

und Brüdenbau ; die Waſſerleitungen , Bauten und

andere Anſtalten dieſer Art.

Er ſorgt gegen Theurung und Mangel vor , und

wacht über die Beſtimmung der Preiſe der Lebens

mittel.

.

Zivil- und Bormundſchaftsrath.

ſ. 11 .

Attribute

Der Zivil- und Vormundſchaftsrath beauffichs
des Zivil- und

Vormunda tigt das Armenweſen und alle Årmen - Unſtalten ,;

ſchaftsraths. die Tutel - Adminiſtrazion ; die Kommunal - Verwal.

tung und das Rechnungsweſen der Gemeinden ; diet

Erwerbung von Bürgerrechten ; die bürgerlichen und

politiſchen Rechte der Bürger.

Ihm fömmt die Vorberathung über die verweiger

ten Heiratben , fo wie über die nachgeſucht werdetis

den Ehe - Einſegnungs Bewilligungen zu .

Attribute des

fuftigraths.

Iuftifs und Boligey rath.

ſ . 12.

Er hat die Aufſicht über die Zivil- und Krta

minal - Juſtiz . Pflege , in ſo weit dieſe den Klei.

nen Rath berührt ; er zeigt die Fälle an , wo die

Vervollkommnung oder Äuslegung der Zivil . Oder

Kriminar - Gefeße nothwendig wird ; et beaufſichtigt

die Rechtsbetreibung ; ihm ſteht die Beſorgung der

Erpedizion und Promulgazion der Gefeße und Vers

ordnungen zu ; die Aufſicht über die Staatskanzletett ,

ihre Verrichtungen und Archive ; ſo wie über jene ,

welche unter obrigkeitliche Aufſicht geſtellt ſind.
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Seiner Obforge iſt alles anvertraut , was die all. Attribute des

gemeine ſowohl, als die beſondere, perſönliche und Polizeyraths.

fächliche Sicherheits . Polizey Beſchlägt, und in die

ſer Hinſicht führt er vorzüglich noch die Aufſicht über

die öffentlichen Spiele und Luftbarkeiten über die

Güte der Lebensmittel ; über die öffentlichen Märkte ;

über Gewicht und Maß ; über das Sanitätsweſen ;

über die Fremden , ihren Aufenthalt und ihre Nie.

derlaſſung ; über die Ertheilung von Reiſepäfſen ;

über die Bevölkerungs . Tabellen , die Geburts- und

Sterbeliften ; über die Feuer- Poltzer - und die Löſch

anſtalten ; über die Straf - Gefängniſſe und Straf

anſtalten , ſo wie Polizeyliche Verwahrungsorte ; über

das Landjäger - Korps.

Er unterſucht die Begnadigungs- Geſuche , unð

bewilligt Markt- und Hauſier - Patente , ſo wie

Wanderbücher,

Rath in firchlidhen und geiſtlichen

Angelegenheiten.

f . 13.

Der Kath in kirchlichen und geiſtlichen Angeles Attribute des
Ratis intercha

genbeiten hat die Aufſicht über die geiſtlichen und ſichen u. geifta

Kirchengüter , über die Verrichtungen der Geiftli- lichen Angele

den und die kirchlichen Verordnungen , ſo wie über genheiten.

kirchliche Einrichtungen , in ſo iveit dieſes der

weltlichen Gewalt zuſteht ; - über die Beobachtung

der geiſtlichen Konkordate und die Kollaturen 2c.;

fowie über die Vorbereitung und Bildung zum

geiſtlichen Stand.

VI. 38 30
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.1

Er befaßt fich mit der Verwaltung der geiſtli .

chen Kaſia ; der mit dieſer verbundenen Pfründe

Inſpektur , ſo wie mit den Beſoldungen der bepfrűn .

deten Geiſtlichkeit, und adminiſtrirt den Diozeſan .

fond ; endlich beaufſichtigt derſelbe die öfonomiſche

Verwaltung der Stifte , Klöſter , Kirchen und Kar

pellen u . f. w. , und prüft die daberigen Rech

nungen.

Erziehungsrath.

$ . 14 .

Geſchäftskreis Ein beſonderes Gefeß wird den Geſchäftskreis

d. Erztehungs- des Erziehungsraths feſtſeßen.
Raths.

C. Perſonale der Rath - Kollegien.

Bildung der

Rathsabtheil. ſ. 15.
überhaupt.

Staatsrath ; Der Staatsrath beſteht aus beyden Schultheißen

und fünf Mitglieder'n des Kleinen Raths.

Uebrige Naths- uue übrigen vorgedachten Rath kollegien werden ,

Abtheilungen . mit Ausnahme des Erziehungsratho , jedes aus fünf

Mitglieder'n zuſammengeſeßt.

Erziehungs- Den Erziebungsrath hingegen bilden , unter dem

Rath.

Vorſitze eines der Schultheißen, Sieben Mitglie.

der , wovon neben jenem Vier Mitglieder aus der

Mitte des Kleinen Raths genommen werden müſſen ,

und die übrigen Zwey einer ganz freyen Wahl an

heimgeſtellt find.

S. 16.

Präſidentſchaf- So wenig einer der beyden Schultheißen , mit

ten bey den Ausnahme des Staatsraths , mehr als ber einer der

Raths -Abthei

lungen.
aufgeſtellten Rathsabtheilungen den Vorfit führen
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kann , eben ſo wenig roll auch ein anderes Raths.

glied bey mehr als einem Rathsfollegium die Prä.

ſidenten - Stelle befleiden können.

AIS forche Präſidenten - Stellen werden für die Präſidentſchafo

Schultheißen bezeichnet: der Kriegsrath und der ten der Schult
beißen.

Erziehungsrath , bey welchen Rathskollegien dem

Präſidenten zur Seite noch ein Vize - Präſident auf. Adda ſind Vizes

geſtellt wird.
Präſidenten.

D. Wahl der Mitglieder der Rath $ .

Kollegien.

$. 17.

Im Staatsratbe fißen bende Schultheißen von Bildung des

Rechts wegen.
Staatsraths

insbeſondere.

Der Amtofchultheiß und in ſeiner Abweſenheit

der Altſchultheiß führt darin das Präſidium .

Die übrigen fünf Mitglieder werden durch den Wahl deſfel
ben.

Großen Rath aus den Mitglieder'n des kleinen

Raths gewählt.

f . 18.

Die Mitglieder der übrigen Rathskollegien wer. Wahl der übri.

den vom Kleinen Rathe ſelbſt aus ſeiner Mitte ges gen Nathsaba
theilungen.

nommen , mit Ausnahme zwar des Erziehungsraths ,

wo zwey Mitglieder nach freyer Wahl gewählt werden.

S. 19.

Die gleiche Bewandtniß hat es mit den Präſiden . Wahlder Präs
fidenten und

ten für dieſelben , ſo wie mit den Vize - Präſidenten Vize-Präſidens
ten.

bey’m Kriegsrathe und dem Erziehungsrathe .

Der Präſident des Finanzraths führt den Titel Staatsſedelo
meifter.

Staatsſeckelmeiſter.
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Sabrlicher

Austritt.

J. 20 .

Alle Sahre tritt auf das neue Fahr , der Kehr.

ordnung nach , aus jeder der Rathsabtheilungen ein

Mitglied aus .

Die Austretenden ſind ſogleich wieder wählbar,

a
d

Wiederwahl

Þarkeit,

III. A brchnitt.

Form des Geſchäftsgangs.

A. Bey’m Kleinen Rathe.

In Hinſicht der Berathungen.

$ . 21 ..

Worlegung der uue , an den Kleinen Rath unmittelbar gerichte .

an Nathgerich . ten Briefe, Bittſchriften und andere Aften ſollen

teten Briefen demſelben gleich bey ſeiner erſten Verſammlung durch
u, f. w.

den Amtsſchultheißen oder defien Stellvertreter vor.

gelegt werden.

Wann felbe fos Sind die Gegenſtände ganz einfacher Natur ; ſo

gleich zu erle * mag ſogleich in deren Erledigung eingetreten werden.
digen .

Sonftige ute- Der Regel nach follen aber alle Geſchäfte jenem

berweiſung zur Rathskollegium zur Vorberathung überwieſen wera
Worprüfung.

den , in deffen Geſchäftskreis felbe einſchlagen,

Bedingung zur Die augenblickliche Erledigung eines Gegenſtan .

alsbaldigen des kann nur dann ſtatt finden , wenn man hierüber

Erledigung
allgemein einverſtanden iſt. Bey dem Einſpruche auch

eines einzigen Mitgliedes hat demnach die Ueber:

weiſung an die betreffende Rathsabtheilung fu eta

folgen.

r
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$. 22.

Wenn ein Rathskollegium einen Bericht oder Wie die Bee

Vorſchlag vorlegt ; ro foll das Präſidium des Raths richte u. Vor

den Präſidenten dieſes Kollegiums zum mündlichen Rathskollegien

fchläge der

Referat auffordern , wonach fämmtlich anweſende zu bebandeln.

Mitglieder ebendeſſelben der Reihe nach anzufra .

gen find,

$ . 23 .

Hat ein Rathsglied irgend einen Antrag zu ma . Anträge ein

chen ; ſo hat felbes dem Raths - Präſidium davon An, zelner Raths.

glieder.

zeige zu thun , welches dann das betreffende mit.

glied zur ſchidlichen Zeit und zwar in der gleichen

Sigung zu deffelben Eröfnung aufzurufen bat.

$ . 24 .

Ben Gegenſtänden , welche in's Verwaltungsfach Vorſtandsrecht

bey ftreitigen

einſchlagen ſteht den Partheyen , falls ſie es ver
Adminiſtrativs

langen , das Recht zu : vor dem Kleinen Rathe mit Gegenſtänden.

telſt perſönlichen Vorſtandes ibre Rechtsfache ent.

weder ſelbſt zu verfechten , oder durch einen Rechts .

beyſtand verfechten zu laſſen .

Bevor ein folcher Vorſtand ſtattfinden kann , foul, Art ihrer Bes

in . Beobachtung des g . 138. der Prozeßordnung ini bandlung,

Verwaltungsſachen , ein über den ſtreitigen Gegen.

ſtand ausgefertigtes Gutachten , ſammt allen darauf

bezüglichen Akten , während Vierzehn Tagen , gur

vorläufigen Einſicht -und Prüfung, auf den Kanzley.

tiſch des Kleinen Raths niedergelegt werden.

Nach ſtattgefundenem Vorſtande hat diejenige

Stelle , welcher zur Zeit der Vorunterſuch über.

tragen worden iſt, über den obwaltenden Gegenſtand

ihren Vortrag zu machen .

1
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Die Beratung

1

$. 25 .

Wie die Beras über einen angeregten Segen-.

thung ftatt fin- ftand beginnt in allen Fällen und felbſt, wo kein
den ſoll übers

baupt.
Vorſchlag vorliegt , immerhin nach erfolgter Ein

leitung durch das Raths - Präſidium , welches for

Umfrage. nach - wo jedoch ein Kommiſſional - Antrag vor.,

liegt , unter vorangehender Beobachtung des §. 22,

nebſt dem Altſchultheißen oder , in deſſen 46.

gang , des älter'n der beyden Statthalter , noch drey

Rathöglieder nahmentlich um ihre Meinung oder Vo

tum über den vorwaltenden Gegenſtand anfrägt , und

hierauf die allgemeine Umfrage ſtellt.

S. 26.

Rekapitulazion Nach beendigter Diskuſion , an welcher das

und in's Mehr Raths - Präſidium nach Maßgabe des ſ . 64. Antheil

feßen der fal

lenden Mens nehmen kann , ſoll daſſelbe die gefallenen Meynun.

nungen. gen rekapituliren , und bierauf dieſe in's Mehr ſeßen .

Hinſichtlich der Abmehrung iſt folgendes zu beob.

achten :

a .) Ale Anträge , welche ſich auf eine Vorfrage

beziehen , Ø . B. auf Zurückweiſung oder auf

ſonſtige Ausſegung des Gegenſtandes ; auf

Trennung des Berathungs - Gegenſtandes u.

f. w. ſind zuerſt in das Mehr zu feßen .

b .) Sodann werden die fich wechſelſeitig aus.

ichließenden Hauptfragen einander entgegen

geſeßt, und endlich die einer jeden Haupt.

meinung untergeordneten Fragen zur Abftim

mung gebracht.

c . ) Liegt ein Antrag eines Kollegiums oder einer

scommiſſion vor , und findet ein Widerſpruch

1
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fatt ; ſo wird zuerſt abgeſtimmt: ob der Vor

ſchlag in reiner Weſenheit angenommen wer.

den wolle oder nicht ?

Im bejahenden Falle: ob der Vorſchlag

mit oder ohne Abänderungen und Zufäße an

genommen werden wolle.

Im leßter'n Falle werden die Abänderun .

gen und Zuſäße der Reihe nach in's Mehr

geſeßt.

d .) Beſteht ein Gegenſtand aus mehrer'n Arti.

feln ; ſo wird , nach durchgeführter, artikel

weiſer Berathung , mit der Abſtimmung geo

Tchloſſen : ob der Gegenſtand in der Faſſung ,

die er durch die artikelweiſe Berathung er.

halten bat , angenommen ſeyn ſoll oder nicht ?

f. 27.

Die Abſtimmung über einen obwaltenden Gegen. Art der Abftim

ſtand geſchieht durch das Aufheben der Hand . mung.

Der Großweiber zählt laut die fallenden Stim. Abzählen der

men ab . Stimme.

Wo ein Rathoglied an einer , der in Abſtimmung Verbindliche

fallenden Fragen feinen Antheil nehmen wollte , iſt Tbeilnahme d.
Nathsglieder

es gehalten : ſeine eigene Meinung zu eröffnen , und an der Abfiims

der Abſtimmung zu unterwerfen , indem fein Raths. mung.

glied fich der thätigen Theilnahme an einem Sera

thungs - Gegenſtand entziehen darf.

S. 28 .

Wird einem Antrage nicht widerſprochen ; ſo nicht wider

wird derſelbe ohne weitere Abmehrung als ange. ſprochener An

trag.

nommen betrachtet.
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f. 29.

Entſcheidungs- Sind ber einer Ubmehrung die Stimmen gleich

recht des Prä- getheilt ; ſo entſcheidet das Maths - Präfidium .
fidiums.

§. 30 .S.

Nieberlegung Wird die Niederlegung eines Gegenſtande $ auf

eines Gegen .. den Kanzleytiſch begehrt; fo roll dieſe Niederlegung
ftandes auf den

Kanzleytiſch. erfolgen , wenn drey der anweſenden Mitglieder fie

begehren , wobey der Tag , an welchem in die Sera.

thung der Sache eingetreten werden ſoll, ſogleich

zu beſtimmen ift.

$ . 31 .

Wie die Zus Die Gegenſtände , welche entweder fchriftlich

weifung d. Gee oder durch einen Anzug an den Rath gelangen und ,
ſchäfte an die

Nathskollegien in Beobachtung des §. 21. , einem Vorunterſuche

erfolgen ſoll. unterlegt werden , follen im erſter'n Falle in den

eingelangten Akten , im zweyten aber mittelſt eines

Auszuges aus dem Raths - Protokoll dem betreffenden

Rathskollegium oder , wo eine beſondere Commiſſion

niedergereßt wird , dieſer zugewieſen werden.

In der Ueberweiſung ſoll der Geſichtspunkt, un

ter welchem diefelbe erfolgt, nämlich : ob zur Be.

richterſtattung ; ob zu einem Vorſchlag, oder ob zur

Erledigung von fich aus deutlich angegeben ftehen .

$. 32.

Mittheilungss Von jeder , durch den Kleinen Nath gefaßten

art der Raths- Schlußnahme oder getroffenen Verfügung , welche
befchlüſſe den

eine Bollziehung zur Folge bat , oder eine Raths.
Naths - Stolle

gien . Abtheilung unmittelbar beſchlägt, foll dem betreffen

den Raths - Kollegium , fur Bethätigung der Sache ,

/
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wie zum Verhalt , durch einen Auszug aus dem

Raths . Protofou Kenntniß gegeben werden.

6. 33.

Fene ueberweiſungen , wie dieſe Protofous . Wem d. Ueber .

Auszüge , müſſen dem Präſidenten der betreffenden Nathstonklusa
weiſungen und

Raths . Abtheilung oder Spezial - Kommiſſion durch ber den Raths
Kollegien jus

die Staats- Kanzlen zugeſtellt werden. fufteden .

In Beziehung auf die Wablen.

a ) 3 m Allgemeinen.

$. 34 .S.

Die Wahlen , welche vom Kleinen Rathe ausge. Art der Wah.

ben , ſind dreyfacher Art.
len.

Entweder geſchehen ſie in Folge einer ſtattgehah .

ten Ausſchreibung , oder eines Vorſchlagen , oder es

ſind freye Wahlen.

In den zwey erſter'n Fällen erfolgt die Wahr

durch Einlegung von Pfenningen , im dritten Falle

hingegen durch Stimmenzettel.

$. 35 .

Die Wahlen haben nach Vorſchrift des g. 51. der für die Gül.

Verfaſſung durch abſolute Stimmenmehrheit zu er. Wahl erforder:

tigkeit einer

folgen , um gültig zu feyn.
liche Stiment

zahl.

$ . 36.

Wo während einem Wahl . Skrutinium die ver- Wann eine

werfenden Stimmen die abſolute Mehrheit bilden , Wahl als aufs
geboben zu be

wird die Wahl als aufgehoben betrachtet.
trachtert.

VI. Bd. 31

so
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b. ) Mittelbare W a b 1 e .

Großweibel an den , für Einlegungder

§ . 37.

Vorbereitun- Bevor zu einer mittelbaren Wahl geſchritten
gen zu einer

mittelbaren wird , werden dem Kleinen Nathe die Vor- und

Wahl.
Geſchlechtsnahmen ſämmtlicher Kompetenten oder

a ) Voröfnen d. Vorgeſchlagenen in alphabetiſcher Ordnung vernehm
Kandidaten.

lich abgeleſen ; ſonach die betreffenden Rahmen auf

b) Wahlbüch- den Wahlbüchſen deutlich aufgeſchrieben ; die Büch.

ſen u.ihre Une fen ſelbſt durch das Naths - Präſidium , ob fie leer
terſuchung.

ſeyen , unterſucht, verſchloſſen , und dieſelben fonach

in der gleichen alphabetiſchen Ordnung durch den

Pfenninge
we

beſtimmten Ort hingetragen , worauf durch den

c ) Abzählung Rathsſchreiber, nach vorläufiger Abzählung der an.

und Vorrufen weſenden Stimmenden , jedes dieſer Rathsglieder

d. Botanten.

der Rangordnung nach aufgerufen , und demſelben

von dem , an dem Umbange oder der Thüre des

Zimmers , wo die Wahlbüchſen aufgeſtellt ſich befin .

d) Austheilen den ſtehenden Staatsſchreiber ein Wahlpfenning
der Wahlpfe bebändigt wird.

ninge.

S. 38.

Verforgung d. Zu dieſem Ende werden im Rathsſaare binter

Wahlbüchſen . einem Vorhange oder in einem , an den Rathsſaal

anſtoſſenden Zimmer ſo viele Wahlbüchſen ,

petenten oder Vorgeſchlagene vorhanden , aufgeſtellt,

und auf jede derſelben , wie oben bemerkt , der Bor .

und Geſchlechtsnahme eines der Kompetenten oder

Vorgeſchlagenen hingeſchrieben .

Weiß u. blaue Neben dieſen Wahlbüchſen findet ſich jederzeit

Büchfe.
cine mit weiß und blau bezeichnete Büchre vor.

48 Ko
m

.
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Feder Votant hat nun reinen Wahlpfenning in Einlegen des

Wahlpfen

jene Wahlbüchſe zu legen , auf welcher der Nahme
nings.

desjenigen Kompetenten oder Vorgeſchlagenen ſtebet ,

dem er ſeine Stimme geben will.

Will Femand aber gar keinem der Kompetenten Berwerfen des.

oder Vorgeſchlagenen reine Stimme geben ; po mag
Telben .

ein ſolcher ſeinen Pfenning in die weiß und blaue

Büchle legen.

39 .

Hat jedes der anweſenden Rathsglieder ſeinen Verifikazion 0.

Pfenning eingelegt ; ſo werden die Wahlbüchſen Wahl und das

durch den Großweibel an den Sißungsort des Prä. ſudider Wahl.
heriger Unters

ſidenten zurückgebracht. Dieſer ruft den Altſchult. büchſen .

heißen und beyde Statthalter , oder in Abweſenheit

eines oder mehrerer der vorgenannten Herren , im

gleichen Verhältniß eines oder mehrere der älter'n

Rathsglieder zu fich , um der Eröfnung des Skru .

tiniums beyguwohnen.

Hierauf ſchließt das Präſidium die Wahlbüchſen

der Reihe nach auf , nennt jedesmal den Nahmen ,

der auf der eröffnenden geſchrieben ftehet , und

zählt mit lauter Stimme die darin enthaltenen

Pfenninge.

Eben ſo eröfnet er am Ende die weiß und blaue

Büchre , und zählt auf gleiche Art die in ſelber fich

befindenden Pfenninge ab .

Der Staats- und Rathsſchreiber zeichnen das Vormerkung

Ergebniß des Sfrutiniums auf , und das Rathsprä . desWahlreful
tats .

fidium macht folches nachher der Verſammlung der

fannt.

.
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$. 40.

Gang der Iit nach dem erſten Sfrutinium feine abſolute

Wahlen :
Stimmenmehrheit vorhanden ; ſo wird zu einem

zweyten Sfrutinium geſchritten , und zwar in fol .

gender Ordnung :

Erfics Skruti
a .) Wer bey Bornahme einer Wahl in der erſten

nium.

Abmehrung nicht eine Stimme für ſich er.

bält , fann in feines der folgenden Sfruti.

nien aufgenommen werden.

Wegfallen aus b.) Kömmt in der erſten , oder in einer folgen .

der Wahl bey
den Abſtimmung ebenfalls feine abſolute Mchr.

folgendent

Sfrutinien. heit heraus ; lo fallen nach jeder Abſtimmung

der oder die aus der ferner'n Wahl , welcher

oder welche feine oder die wenigſten Stimmen

erhalten haben.

Bey lich unter c.) Würde es ſich aber aus einer Abſtimmung

inehrer'n Kans
ergeben , daß auf ſo viele , als die wenigſten

didaten erges

bender Gleid ).
Stimmen erhalten , eine gleiche Anzahl Stim .

beit der Stim- men gefallen wäre ; ſo daß dadurch neben die.

men.

ſen nur noch ein Einziger in der Wahl per.

bliebe , der zwar die meiſten Stimmen auf

den aber doch nicht die abſolute Mehrheit ſich

vereinigt hätte ; ſo muß danngumar vorerſt

durch ein neues Skrutinium , mittelft relativer

Mehrheit der Stimmen , ausgeſchieden were

den : wer von icnen noch ferners in die Wahl

fommen fönne.

Wenn diere d .) Fallen aber auf alle, in einer Wahl vor.

Stiñengleichs kommenden Perſonen gleich viele Stimmen ;

heit ſich bey als
ſo müſſen davon eben wiederum auf die glei.

Ien Wahlkans

didaten ergibt. che, nächſt zuvor bezeichnete Weiſe diejenigen

/
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D
e

Zwey ausgeſchieden werden , welche ferner in

der Wahl verbleiben ſollen.

e.) Sit die Anzahl der , in die Wahl Gefom . Berechnung

menen bis auf zwey Individuten herunterge, der Stimmen ,

bracht, und iſt auch bey der nunmehr zwi . wenn zwiſchen
fwcy, zuleßt in

fchen ihnen allein ergehenden erſten Wahl der Wahl Ver

aus der Urſache feine abſolute Mehrheit er . bliebenen keine

hältlich , weil während dieſer Wahl eine oder abſolute Mehr

heit erhältlich .

mehrere Stimmen verworfen wurden ; fo

wird über ſie eine zweyte Wahl vorgenommen ,

und ergiebt ſich aus dieſer der gleiche Fau ,

wie zuvor ; ſo iſt dannzumal die Mehrbeit

nur nach der vorhandenen Anzahl der , auf in

der Wahl Begriffene nahmentlich gefallenen

Stimmett , ohne weitere Beachtung der weiß

und blauen Büche, ju berechnen .

f .) In dieſem Falle ſowohl , als wenn zwiſchen Wann 8. Loos

zwey , juleft in der Wahl Berbliebenen , entſcheidet.

nach zweymaligem Sfrutinium , die Stimmen

zwiſchen ihnen einſtehen ſollten , entſcheidet

das Loos.

8.) Dieſe Entſcheidungsart tritt auch ein , in Wo dieſes für

den unter Litt. c. und d . vorſtehend bezeich Ausſcheidung

neten , zwey beſonder'n Fäden , wenn nämlich :
0. aus d. Wahl

zu Tretenden

nach zweymaliger Vornahme des allda vorgen in Anwendung

ſchriebenen Sfrutiniums feine entſcheidende zu bringen..

Abſtimmung berauskommen foute.

c .) unmittelbare able tt .

$ . 41 .

Handelt es ſich hingegen um ganz frene Wab. telbaren Waha
Wie die unmits

len , ohne daß weder eine Ausſchreibung der erle, ten vorzuneh..

men.
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digten Stelle erfolgt iſt , noch ein Vorſchlag von

irgend einer Behörde vorliegt; ſo geſchieht die Wahl

durch Stimmenzettel.

Austheilen In dieſem Falle wird durch den Großweibel je.

der Stimmen dem anweſenden votanten ein Zettel zugeſtellt; auf

Bettel.

dieſen wird der Vor- und Geſchlechtsnahme desje.

nigen , mit Hinzuthun anfällig bekleidender Stelle

oder ſonſtiger Auszeichnung zur Vermeidung von

Nahmens- Verwechslung , geſchrieben , dem man ſeine

Stimme geben will.

Einſammeln Die Zettel werden in eine Schachtel , die der

derſelben .
Großweibel öffentlich umherbiethet , geworfen ; die

Sohachtel felbft wird nach vollendetem Einſammeln

Verifikazion der Stimmen dem Rathspräſidenteu übergeben , und

der Wahl. von dieſem , mit Zuzug des Altſchultheifen und bey.

der Statthalter , die darin enthaltenen Wahlzettel ,

nach ihrer vorläufigen , öffentlichen Abzählung , ge.

öfnet und ihr Inhalt laut befannt gemacht.

Was weiter ber Auch bey dieſer Wahlart iſt alles dasjenige zu

ſolchen Wab. beobachten , was durch die obigen Beſtimmungen für

len zu beobs

achten.
Wahlen mittelft Pfenningen vorgeſchrieben wird.

S. 42.

Stimmrecht Der Rathopräſident, der ſonſt bey allen ander'n

des Rathsprä- Geſchäfts - Verhandlungen nur dannzumal eine ent.

ſidiums bey

ahlen .
ſcheidende Stimme hat , wenn Gleichbeit der Stim

men eintritt , befißt hingegen bey Wahlen , gleich

jedem ander'n Nathsgliede , das Stimmenrecht.

$. 43 .

Berwandt- Ber allen vorkommenden Geſchäften und Wah.

len bey welchen fich Verwandtſchafts -Verhältniſſe
ftand bey Wahs

len. ergeben , haben die , in dieſen Fall tretenden Raths.

2
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glieder den Vorſchriften des Gefeßes über den Ber.

wandtſchafts - Austritt genau nachzufommen , und ſich

ſomit in dem darin angegebenen Zeitpunkte aus

der Sißung zu entfernen .

Berbandlungs . Aften.

§ . 44 .

Der Kleine Rath roll über ſeine Sißungen ein Protokoll über

die Verhand,

vollſtändiges Protokoll halten , in welches alle ver .
lungen d . Klei

handelt werdenden Geſchäfte mit den darüber gefaso nen Raths.

ten Beſchlüſſen aufzunehmen find , und das bey je.

der Sißung ſowohl die beywohnenden , als die abe

weſenden Rathsglieder abgelöndert, nahmentlich an.

geben ſoll.

. 45 .

Ueberweis

fungss ston

trolle.

Zur Seite deſſen läßt derſelbe durch die Staats

fangſey eine eigene Kontrolle in tabellariſcher Form

über die einfach an die Rathsabtheilungen oder eine

beſondere Kommiſſion überwieſenen Gegenſtände hal.

ten , in welche der Zeitforge nach dieſe überwieſenen

Segenſtände deutlich mit Benennung der Stelle , an

welche die Ueberweiſung erfolgt, und mit Angabe

des Geſichtspunkts , unter welchem die Ueberweiſung

geſchieht , ordentlich eingetragen werden , und die ,

wo die Sache eine ſpätere Behandlung nach fich

zieht, leştere zudem nachweiſen ſoll.

i

P
e
r

S. 46 .

Eine zweyte Kontrolle ſou mit ähnlicher Voll. Kontrolle über

fändigkeit im Sißungs . Saale die auf den Kanglen. Sanglentiſch

die , auf den

tiſch , zur Einſicht der Nathsglieder , Bebufs ihrer gelegten Gea
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näher'n Prüfung , niedergelegten Geſchäfts . Gegen .

ftände , den für ihre Erledigung feſtgeſeßten Zeit.

punkt , und dieſe erfolgte Erledigung ſelbſt aus.

weiſen .

B. Ben den Raths - Kollegien.

$ . 47.

Förderliche Die an die Raths - Kollegien , vermöge des ihnen

Einleitung u .
angewieſenen Geſchäftskreiſes , unmittelbar ſchrift.

Erledigung der

anhängigen lich oder mündlich , oder dann mittelft Zuweiſung

Gegenſtände. oder Auftrag des Kleinen Raths mittelbar gelan .

genden Geſchäfte ſollen , ſobald als möglich , ihre

vorbereitende Einleitung
fo wie ihre nachherige ,

erledigende Behandlung erhalten .

§. 48.

Vertheilung d .
Zu dieſem Ende vertheilen dieſe Naths - Kolle .

Geſchäfte uns

ter dieMito gien die ihnen angewieſenen Geſchäfte nach einer be.

glieder. ſtimmten Abtheilung unter ihre Mitglieder zur be.

wenn
ſonder'n , fortgeſeßten Beſorgung , und legen die

Entwerfung hierüber abgefaßte Organiſazion , ihre innere Ge.
einer eigenen

Geſchäfts . Or- fchäfts - Thätigkeit ordnend , dem kleinen Ratbe zur
ganiſazion.

Genehmigung vor.

3

$. 49.

Ordentlidic Deſſen ungeachtet roll die förmliche Berathfchra .

kollegialiſche
gung über die zu behandelnden Geſchäfte unter al.

Beratung.
len Mitglieder'n des Kollegiums ſtattfinden , und auch

von dieſem die zu faſſenden Beſchlüſſe ausgehen.

Hiefür erfoder- Ber ſolchen Berathungen follen immer mehr als
liche Anzahl v.

Mitgliedern . die Hälfte der Mitglieder gegenwärtig ſeyn..
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?
?

Fedes Raths - Kollegium ſou wenigſtens wochent. Regelmäßige,

wochentlide
lich eine Sißung und zwar auf einen , von ihm

Sißung.

feſtzuſeßenden , regelmäßigen Tag bälten.

So wie die Serchäfte es erfodern , follen meh. Außerordentli.

rere Sißungen gehalten werden.
che Sißung.

$ . 50 .

Die Raths . Kollegien beſorgen unmittelbar von Bedingter, alla

fich aus : die laufenden Geſchäfte, die in Folge béo gemeiner Wir
kungsfreis der

fehender Gefeße und Verordnungen oder ſpezieller Ratho-Rolle

Erfanntniſſe , nur Gegenſtand der Vollziehung find , gien.

und ertheilen , wo der Fall eintritt , jene Weiſun.

gen , die nur nähere Entwickelungen ſolcher Gefeße,

Verordnungen und Erfanntniſſe enthalten , und keis

ner ferner'n Rathdentſcheidung bedürfen .

Auch führen ſie mit Behörden ; Beamten , Per. Briefwechſel.

fonen sc. Briefwechſel, der zur Einholung von Auf

ſchlüſſen , zur Bethätigung der Geſchäfte , oder zur

Vollziehung von Gefeßen , Verordnungen und Raths.

Erkanntniſſen nothwendig wird.

S 51 .

Bey Gegenſtänden vermiſchter Natur , dic in die Oemeinſchafta

Geſchäftsthätigkeit von zwer oder mehrer’n Raths, liche Bera.
thungen zwis

Kollegien zugleich einſchlageri, vereinigen ſich dieſe fichen mehrer'n

entweder insgeſammt, oder durch Abordnung einzel- Kaths . Kolles

ner Mitglieder aus ihnen mit demjenigen Kollegium ,
gten.

welches der obwaltende Gegenſtand hauptſächlich bem

fchlägt, zur gemeinſamen Berathung.

$ . 52:

Die Raths - Kollegien tegen dem Kleinen Rathe , Porſchläge det

nach Erforderniß oder ſich geigenden Bedürfniß
Raths - Kolles

gien.

VI. Bd. 32

建
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gutächtliche Vorſchläge entweder zu geſeßlichen Ver

fügungen oder zu Vollziehungsbeſchlüſſen und Ver.

ordnungen vor.

S. 53.

Wie dieſe und Der von einem Raths . Kollegium oder einer be.

die Einbegleto fonder'n Kommiſſion an den Kleinen Rath zu erſtat.
tungs-Berichte

abzufaſſen . tende Bericht ſoll bey wichtiger'n Gegenſtänden , ſo

wie bey Vorſchlägen von Gefeßen und Verordnun.

gen ſchriftlich gemacht werden ; der Vorſchlag felbft

aber muß immerfort ſchriftlich und , je nach Er.

forderniß der Sache, entweder in Form einer Er .

fanntniß oder eines Schreibens u. f. w. vollſtändig

ausgearbeitet , unter Bezeichnung der Behörde oder

des Beamten , der ſich mit der Vollziehung zu be

faſſen hat , vorgelegt werden.

unterzeichs Die Berichte follen immer vom Präſidenten und

nung der Be Schreiber des Kollegiums , von welchem dieſelben
ridte.

berrühren , unterzeichnet ſeyn .

S. 54.

Borſchläge bey Finden ſich über einen Gegenſtand , der vor den

verſchiedenen Kleinen Rath gebracht wird , die Anſichten im refl
Anſichten .

rirenden Rathskollegium getheilt ; fo hat jeder Theil

der Regierung ſein Befinden zu überbringen.

S. 55 .

Voranzeige So oft ein Raths.Kollegium in den Fall fömmt ,

u .Mittheilung eine Eröfnung an den Kleinen Rath zu machen , fey
über die zu mas

chenden Eröfs dasſelbe gehalten : vor Anhebung der Sißung den

nungen an das Amtsſchultheißen durch ſeinen Präſidenten oder defien

Raths - Präfis Stellvertreter davon in
Kent

zu leben und,

dium.

demſelben , wo ein Vorſchlag damit verbunden wä.
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nach diem caring zu überreichen , damit er forre ,

nach die Reihenfolge beſtimmen könne , nach welcher

ein ſolcher Anzug oder Bericht zu erfolgen habe.

S. 56.

Wo die Raths - Abtheilungen in die adminiftra. Art d. Behando

ttv • richterliche Thätigkeit übergeben , haben fich lung von admt
niftrativ -rich

dieſelben , bey Bebandlaug der dießfalls vorkommen. terlichen Ge

den Geſchäfte , die gereklichen Vorſchriften über den genftanden.

Rechtsgang in Verwaltungs- oder Adminiſtrativ

Streitigkeiten zur Richtſchnur zu nehmen und da.

bey vorzüglich die genaue Erfüllung des §. 24. gegen.

wärtigen Reglements ſich angelegen feyn zu laſſen .

S. 57.

Die Raths - Kollegien beziehen laut $ . 3. des Ge. Den Rathskola

ſebes , über den Staatshaushalt , das daberige Rech . legien zufte
hende Geld

nungsweſen und die daraus hervorgehende Verant Kompeteng:.

wortlichkeit vom 15ten May 1823. bey der Staats.

Kaffa die ihnen , durch die Krediteröfnungen des

Kleinen Raths bewilligten Gelder , und legen dem

Lefter'n über deren Verwendung Rechnung ab.

Hierbey ſexy des Näher'n feſtgelegt: a ) 31 Begles

Wo einem Raths - Kollegio ein Kredit eröfnet iſt , bung auf die

mag es aus den in Folge dieſes Kredits bezogenen
Staatskaſſa

bewilligten

Seldern die ordentlichen Ausgaben , als da find : fige Kredits:

Ausgaben , wie Salarien u . 1. w. , oder die zum Ge. Für fige Ausa

fchäftsgang unumgänglich erfoderlich ſind , und alle gaben

Fahre in etwas mehrer'm oder Weniger'm als ftete

Ausgaben vorkommen , fofort beſtreiten .

Eben ſo , wenn für eine außerordentliche Aus. Für außerors

gabe , nach vorhergegangener , genauer Prüfung der dentliche Aus

Sache und ihrer Koften , von dem Kleinen Rathe
gaben.

/
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ein dieſen Koſten angemeſſener Kredit ift bewilligt

worden .

Für eventuelle Wo nur ein eventueller Kredit ift bewilligt wor.

Ausgaben.
den , darf ein Raths - Kollegium Zweyhundert Fran .

fen und nicht mehr auf einen und denſelben Gegen.

ftand während einem Jahr verwenden. Ueber Aus.

gaben , welche dieſen Betrag überſteigen , hat es ver

erſt die Weiſung und Genehmigung des Kleinen

Raihs nachzuſuchen .

Wo fein Kredit Ohne vorhergegangene Kreditbewilligung foll feia

vorhanden.
ne Ausgabe ftatt finden.

b ) In Bezies
Hinſichtlich der den Raths , Kollegien unterſtella

hung a. d . dents ten Verwaltungen , für welche eigene Fonds vor.

ſelben unters

ſtellten Ver- banden find foll das betreffende Kollegium eben.

waltungen. falls eine Geld - Kompetenz von Zweyhundert Fran.

fen haben und zwar in dem Perſtand , daß es von

fich aus über einzelne Gegenſtände verfügen kann ,

wovon keiner in ſeinem ganzen Zuſammenhange ge.

nommen , eine höhere Ausgabe als Zweyhundert

Franken während einem Jahr nach ſich zieht.

Ueber alle ander'n Ausgaben , welche dieſen Beg

trag überſteigen , hat es vorerſt die Weiſung und

Genehmigung des Kleinen Rathed nachzuſuchen .

1

$, 58,

Stahlverband
Hat ein Rathokollegium von ſich aus Wahlen vor,

lungen u.Vor- zunehmen , oder Vorſchläge zu folchen der Regie.
ſchläge zu

Wablen. rung einzureichen ; ſo hat es hierber ganz nach den.

jenigen Vorſchriften zu verfahren , welche dem Klein

nen Rathe für Wahlverhandlungen durch gegenwär,

' tiges Reglement gegeben ſind,
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o
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$59.

Gleich dem Kleinen Rathe habe auch jede Raths . Bu führendes

Abtheilung über ihre Verhandlungen ein ordentliches Sißungs- Pro
tokoll.

Sißungsprotokoll zu führen , welches die von ihr

unmittelbar ausgebenden Beſchlüſſe und Verfügun .

gen vollſtändig enthalten foul , während es genügt ,

von den Anträgen und Vorſchlägen , welche ſie an

den Kleinen Rath gelangen läßt , blos nach ihren

allgemeinen Umriffen in dieſem Protokolle bezeich

nende Vormerkung machen zu laſſen .

$ . 60.

Daneben od jede forche Rathsabtheilung eine Tagestontrolle

ordentliche Tageskontrolle über alle , an felbe gelan. für die vorzu

bereitenden

genden Gegenſtände, die nicht ſogleich erledigt wer. Geſchäfte.

den , ſondern eine Vorbereitung erbeiſchen , in tabel,

Tariſcher Form führen , auf welche jeder ſolcher Ge.

genſtand der Zeitfolge nach , wie er einrangt , mit be.

ſtimmter , furzer Angabe feines Inhalts , und wem er

zur Vorprüfung zugewieſen wurde , ſorgfältig getra.

gen werden ſoll , und die des ferner'n nachzuweiſen.

bat , wann der Gegenſtand in Erledigung gekommen ift.

2

§, 61 .

Die Archive der Rathsfollegien werden ſo oft tu's Archive u . ihre

Entladung an

Staatsarchiv abgegeben , als ihre Entladung noth. das Staats .

wendig wird : und alle Jahre wenigſtens roll eine Archiv .

Abgabe der nicht mehr bedürfenden Aften ſtatt finden ,

Sedem Mitgliede des Kleinen Raths ſteht das Berechtigte

Recht zu , über von ihm zu benennende Geſchäfte Kentnißnahme

p. den Geſchäf

von dem betreffenden Raths . Kollegium genügende ten der Maths

Hufſchlüſſe ſich geben zu laſſen , Kollegien .
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IV. A b fchnitt.

Pflichten und Verrichtungen der Präfidenten .

A. Amtsſchultheiß.

$. 62.

Borſtbrecht Der Amtsſchultheiß präſidirt den Kleinen Rath ,

d. Amtsſchults und übt alle jene Verrichtungen aus , die ihm durch

heißen .

die , in gegenwärtigem Reglement enthaltenen Be.

ſtimmungen übertragen ſind.

§. 63.

Oronunghal- Er wacht über die Ordnung der Berathungen ,

ten über d. Be- und rügt aufällige Störungen , die in dieſelben ge.
rathung.

bracht würden.

Recht die Sit- Sollten unordentliche Berathungen eintreten ,

zung aufzuhes und dem Präſidium nicht gelingen , den gehörigen

ben .

Fortgang derfelben zu bewirken und herzuſtellen ; ſo

iſt derſelbe begwältiget : die Sißung aufzuheben .

Bethätigung Insbeſonders foll der Amtsſchultheiß darauf ach .

des Geſchäfts- ten , daß die Raths - Kollegien die zur Vorunterſu .

gangs d .Naths

Kollegien . chung und Begutachtung ihnen überwieſenen Gegen.

Monatliche ſtände bald möglichſt erledigen . Zu dieſem Ende fou

Erinnerung an er in der leßten Sißung eines jeden Monats die rück .

daherige Nüd , fändigen , unerledigten Geſchäfte aufzählen , verneh
ftände.

men , warum ihre Erledigung noch nicht erfolgte ,

und zu derſelben anmahnen.

§ . 64 .

unvorgreifli- Ber der ihm obliegenden Eröfnung eines Se.

che Voröfnung fchäfts foll er , ohne ſich die Neußerung einer Mey.
der Geſchäfte.

nung zu erlauben , blos die Sache in allgemeiner

Beziehung darſtellen.

..
?
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Will er über ein , in Berathung liegendes Ge. Shm zuſtehen .

de Meynungs
Tchäft ſeine Meynung äußern ; ſo mag er esthun ,

Aeußerung

wenn die laut 9. 25. vorgeſchriebene, nahmentliche nach der Im

Umfrage vor fich gegangen iſt, und die allgemeine frage

Umfrage anhebt , oder bereits angehoben bat.

/

$. 65 .

Dem Amtsſchultheißen ſteht keine entſcheidende bat kein Ente

Stimme als in den Fäden zu , wo die Stimmen ſcheidungs
Redt,

gleich getheilt ſind.

Dagegen übt derfelbe bey Wahlen nach §. 42. , Fedoch Stim
recht ber den

gleich den ander'n Nathsglieder'n , das Stimmrecht Wablen.

aus.

§ . 66.

Der Amtsſchultheiß unterzeichnet mit dem Staats. Unterzeich

ſchreiber alle , vom Kleinen Rathe ausgebenden nung D. Aften
u. Protokolle.

Briefſchaften , Verordnungen und Beſchlüſſe , und

ebenſo , nach vorangegangener , ſorgfältiger Durch

ſicht , beglaubigt durch die Unterſchrift der Archiv .

Kanzler , das in's Reine geſchriebene Protokoll jeder

Rathsfißung.

Ŝ . 67.

Ohne Anzeige an den Altſchultheißen oder , in ab. Nichtausblei

weſenheit dieſes , an den älter'n Statthalter , oder
ben während d .

Nacht von der

endlich , wo auch dieſer abweſend fich befände , oder Stadt.

bey ſonſtiger Behinderung deſſelben an den zweyten

Statthalter , darf der Amtsſchultheiß keine Nacht

außer der Stadt zubringen.

Wil derfelbe eine längere , als achttägige Abwe. tängere Abwe

fenheit machen ; ſo hat er dieſes , in Beobachtung des
fenbeit.

§. 4. , dem Kleinen Nathe anzuzeigen , und dabey im
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obigen Sinne feinen Stellvertreter von dem Lage

reiner Abreiſe in Kenntniß zu feßen.

B. Altſchultheis.

ſ. 68.

Staatsſiegels Der jeweilige Altſchultheiß iſt der Bewahrer des

Bewahrer. Standes . Siegels.

Hat für d. Ben In dieſer Eigenſchaft beſiegelt er , nachdem der

fieglung der Amtsſchultheiß und der Staatsſchreiber die betref
Staats - Aften

zu ſorgen .
fenden , vom Kleinen Rathe ausgebenden Aften un.

terzeichnet haben , dieſe Aften nach zuvor genomme

ner Einſicht von denſelben .

f. 69.

Stellvertreter Wenn der Altſchultheiß die Stelle des Amts.

d . Amtsſchult. fchultheißen vertritt , oder jener fich abweſend be.
heißen .

findet ; ro übergehet die Bewahrung des Staats .
an wen in die

ſem Fall das Siegels an den erſten Statthalter , oder wo dieſer

Staatsſiegel das Rathspräſidium führt , oder abwefend iſt , an

abzugeben . den zweiten Statthalter.

S. 70.

Nichtausbleis Wo der Altſdultheiß fich auch nur auf eine Nacht

ben während d. aus der Stadt entfernen wollte , iſt derſelbe gebala

Nacht von der

Stadt.
ten : das Standeshaupt davon zu benachrichtigen .

. 71 .

Vorbringen d. Im Falle der Amtsſchultheiß fich weigern ſollte ,

5. Amtsſchulte einen , an den Nath gerichteten Gegenſtand bey dem.
beiß.v.d. Band

gewieſenen felben vorzubringen , hat er dieſes im Sinne des

Gegenſtände. Si 34, der Kantonsverfaſſung von fich aus zu thun:
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C. Statthalter.

. 72 .

Die Statthalter treten ihrem Amtsalter nach Ihre Verrich .

tungen .

bey Krankheit , Abweſenheit oder ſonſtiger Behinde.

rung des Amts- oder Altſchultheißen , an die Stelle

des Abweſenden , und haben dannzumal deſſelben

Verrichtungen nach den gegebenen Vorſchriften zu

erfüften .

D. Präſidenten der Rathskollegien.

6. 73 .

Des Präſidenten einer Rathsabtheilung vorzüge Einleitung u.
Beförderung

liche Aufgabe iſt es , dafür zu ſorgen : daß die ein.
der Erledigung

Iangenden Geſchäfte eine unverſchobene Einleitung der Geſchäfte.

und eine ebenſo vouftändige, als förderliche Erledi.

gung erhalten.

§. 74.

Derſelbe Teitet die Berathung ; wacht über die Leitung d. Be

Ordnung in derſelben , ſo wie über die Obhaltung
rathung und

Ordnunghals

den dießfalls beſtehenden Vorſchriften. ten.

$. 75 .

Er unterſchreibt mit dem Oberſchreiber die vom Unterzeichnet

Nathskollegium ausgehenden Aften , ſo wie deſſelben
der After .

Sigungsprotokoll.

f . 76 . Bewahrung 0.

Er wacht darüber , daß mit dem amtlichen Sie nathe Kollegie

Siegels des

ger des Rathskollegiums fein Mißbrauch geſchehe.
ums por Miß

brauch .

VI. Bd. 33
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V. A brchnitt.

U mtss It I e i d un g.

§ . 77 .

Amtskleidung Die Mitglieder des kleinen Raths haben in den

b. öffentlichen Rathsfißungen , wie bey öffentlichen , feyerlichen

Anläſſen .

Unläſſen in ganz ſchwarzer Kleidung mit dem Degen

zur Seite und aufgeſtülptem Hute zu erſcheinen .

Bey kirchlichen
Bey kirchlichen Feyerlichkeiten und Prozeſſionen

Feyerlichkei

ten.
tragen ſelbe nebenhin einen fchwarzen Mantel.

VI. A brch nitt.

Sta a t $ - st a n g 1 e 7.

f. 78.

Kanzler - Vors Der Staatsſchreiber iſt der Vorſteber der Staats.

fteber.
Kanzley .

§. 79.

Beywohnen 0 .

Nathsfißuns
Er wohnt den Sißungen des Kleinen Raths bey ;

gen. verſieht daſelbſt die durch das gegenwärtige Regle .

Beſorgung der ment ihm übertragenen Verrichtungen ; forgt für

gefaßten Bes die Abfaffung und Ausfertigung der Rathsbeſchlüſſe

fchlüſſe.

und Aften , und unterzeichnet alle vom Kleinen

Deren Unter- Rathe ausgehenden Aften entweder vereint mit dem

zeichnung.
Nathspräſidenten , oder aber in den , durch das Kang

ley - Reglement beſtimmten Fällen allein .

§. 80 .

Defien Verants Er iſt für die ordentliche , vouſtändige und ge

wortlichkeit für

abfaſſung und treue Abfaſſung , ſo wie für die unverzügliche Aus.

Ausfertigung fertigung aller Briefe, Verordnungen und Beſchlüſſe
d. Rathsaften.
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verantwortlich , und nur mittelſt eines eigenen Raths.

ſchluſſes kann die Abſendung oder Befanntmachung

eines ſolchen Akts länger , wie acht Tage , ausge.

reßt werden.

ſ . 81 .

Er hält endlich genaue Aufſicht über die Haupt. Aufldt üb.die

kanzley ſowohl , als über das Staats - Archiv und
Haupt- u.d.Nes

bentanzleyen

alle Nebenfanzleyen , und iſt verpflichtet : bey dent- u. die Archive.

felben wahrnehmende Unordnungen , inſofern er

felbft nicht Abhilfe verſchaffen kann , zur Kenntnis

des Kleinen Raths zu bringen.

§. 82.

Der Staats - Unterſchreiber iſt der Stellvertreter Staats-Unters

ſowohl des Staatsſchreibers , als des Rathsſchrei- Schreiber und
deffen Berrich .

bers im Falle von Krankheit , Abweſenheit oder
tungen.

fonftiger Behinderung eines derſelben .

Nebenbey bat er dem Erſter'n die nöthige Aus.

hilfe zu leiſten .

ſ. 83.

Der Rathsſchreiber iſt der Protokolsführer des Rathsſchreiber

Kleinen Naths.
u. deſſen Vers

richtungen

Er wird vom Kleinen Rathe ſelbſt gewählt. Wahl.

Im Falle von Krankheit , Abweſenheit , oder Deffen Ges

fonftiger Behinderung vertritt der Staats . Unter- hülfe.

ſchreiber deſſen Stelle.

$. 84.

Der Rathsſchreiber iſt für die getreue Führung lichtreit wegen

des Protokolls dem Kleinen Rathe verantwortlich . dem Rathspro .
tokoll
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$. 85.

Der Staatsſchreiber iſt der Aftuar des StaatsAftuar des

Staatsraths. raths .

Staats-Unters. Dem Staatsunterſchreiber und Rathsſchreiber

fchreiber und
wird , neben den ihnen vorſtehend angewieſenen

Rathsſchreiber

als Oberſchreis Hauptbeſchäftigungen jedem noch die Beſorgung

ber eines der Oberſchreiberſtelle ber einem der Rathokollegien ,

Rathskollegis
nach dem Sutfinden des Kleinen Raths , übertragen.

ums.

$. 86.

Oberſchreiber
Ein eigener Beſchluß des Kleinen Raths wird

u . Stanzleyend.
übrigen Raths: das Erforderliche in Hinſicht der Oberſchreiber und

Scollegien. Kangleybeamten für die übrigen Rathskollegien an.

ordnen .

VII. A brch nit t.

Staat 8 - Bedienung.

. 87.

Großweibel u. Der Großweibel iſt der Abwart des Kleinen

dell. Pflichten . Raths.

Ihm liegen alle jene Verrichtangen ob , die ihm

durch gegenwärtiges Reglement übertragen ſind.

Er ſorgt für die Reinlichkeit und Ordnung im

Sißungs - Gebäude. Er ſtehet unter den unmittel.

baren Befehlen des regierenden Standeshaupts ,

oder deſſen Stellvertreters.

S. 88.

fhm unter- Ihm find untergeſtellt: alle , im Dienſte des

ftellte Weibel. Staats fich befindenden Weibel und vorzüglich die.

jenigen aus ihnen , welche zur Bedienung der

Schultheißen beſtimmt find.
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Er hält die Aufficht über dieſelben , und ſorgt Aufſicht u.An .

dafür : daß ſie der Kehrordnung nach , dem ihnen an.

ordnung über

dieſelben .

gewieſenen Dienſte mit Befliſſenheit, Treue und An.

ſtand vorſtehen .

VIII. A brdhnit t.

Vollziehung $ - Unordnung e n .

f. 89.

Die Beſtimmungen des gegenwärtigen Regle.
Anfangs

ments treten mit dem Erſten nächftfünftigen März
Epoche des Res

glements.

monats in Wirkſamkeit.

II. Alle mit demſelben in Widerſpruch ftehen . Aufhebung der

den , früher'n Verfügungen ſeyen hiemit zurückge. früher'n dies .artigen Vers

zogen .
fügungen .

III. Dieſes Reglement ſoll nach Abfluß von fechs Reviſion des

Reglements.
Fahren einer Reviſion unterworfen und neu zu Kräf

ten gelegt werden.

IV. Gegenwärtiges Reglement fou dem Klei. Ausfertigung

nen Rathe , zur Nachachtung , wie zur öffentlichen machung desa
und Befannt

Bekanntmachung , mit den amtlichen Unterſchriften felben .

und dem Staatsſieger bekleidet , in Urſchrift zuge.

ſtellt werden .

Alſo verordnet in der Großen Raths - Sißung ,

uzern , den gren Hornung 1830.

Nahmens des Großen Raths ;

Der Amtschultheiß ,

( L. S. ) Vincenz Rüttimann.

Für denſelben ;

Der Staatsſchreiber ,

K. M. opp.
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De f t e ti

die nähere Ausführung der Geſchäfts - Ords

nung , in Hinſicht der Aufſtellung der

Raths - Kollegien , anordnend.

Wir Schultheiß und Großer Rath

des Kantons Luzern ;

Um die Ausführung des heute , für den Geſchäfts .

gang des Kleinen Raths feſtgelegten Reglements , in

möglichſter Beachtung der wirklich beſtehenden Ges

fchäfts- Abtheilungen , näher zu ordnen , ſo weit näm.

lich dieſes durch die , in beſagtem Reglement auf

geſtellten Raths - Dikaſterien zuläßig wird ;

verordne n demnach :

/

Fortbeftand 1. Der bisher beſtandene Staats- , Kriegs- ,

des feitherigen Armen - und Vormundſchaftsrath , ſo wie der Rath
Staats- ,

Kriegs-, Ur- in kirchlichen und geiſtlichen Angelegenheiten , deren

men und Vor- bisherige Attribute ihrer Weſenheit nach auch für
mundſchafts

raths, ſo wieb. die Zukunft fortdauern , verbleiben demnach auch

Naths in kirchl. bey ihrer bisherigen Perſonal - Zuſammenſetzung ,

und geiftl. Ans in fo weit nämlich der 5. 16. des Reglements , in
ſo

gelegenheiten.

Hinſicht der Stelle des Präſidenten , hierin nicht

eine Bertinderung nach ſich zieht.

!



303

2

Die gleiche Bewandtnif fou es auch mit dem Ebenſo des Fi.

Finanzrathe , ungeachtet von demſelben das ftaats , nanz- und Er

ziehungsraths.

wirthſchaftliche Fach abgetrennt wird , und mit dem

Erziehungsrathe haben , wenn ſchon dieſer um zwey

Mitglieder vermehrt wird.

Demnach fou auch bey dieſen Sechs Raths - Abtheis Eheilweiſer

Austritt bery

(ungen der jährliche Austritt nach dem bereits einge, diefen Katho,

leiteten Pfade ferner ſtatt haben , der jedoch bey'm Er- Abtheilungen.

ziehungsrathe ſich nach der ihm bergegebenen Vermeh.

rung von zwey Mitglieder'n für die Zukunft regulirt.

2. Da hingegen der bisher beſtandene Zivilrath Neue Wahl des

aufhört, und deſſen Attribute theils an den Polizey - ,
fuftiz- u . Polis

jeyraths .

theils an den nunmehrigen Zivil- und Vormund.

ſchaftsrath übergeben , und da die bisher für ſich allein

beſtandenen zwey Raths . Abtheilungen über das Po.

lizen - und über das Juſtiz - Fach fünftighin nur ein

einziges Raths - Dikaſterium unter dem Titel von Ju.

ftiz- und Polizeyrath bilden werden ; fo roll in Folge

jener Auflöſung und dieſer Zuſammenſtoßung ebenbe.

meldte Rathsabtheilung auch eine friſche Perſonal

Zuſammenfeßung durch eine neue Wahl erhalten.

All Forge deflen wird auch der , durch den 8. 20. KünftigerAus

des aufgeſtellten Sißungs- Reglements für den Klei, tritt ben dem
felben .

nen Rath feſtgeſeßte , jährliche Austritt bey dem

Fuſtiz- und Polizey-Rath durch das , in dieſem Arti.

fel vorgeſchriebene Loos beſtimmt.

3. Die gleiche Anwendung ſoll es auch bey dem , Erſte Wahl des

unter dem Titel : ſtaatswirthſchaftlicher Rath, auf
ftaatswirths

ſchaftlichen

geſtellten , beſonder'n Raths - Kollegium haben , als Naths.

)

1
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welche Raths . Abtheilung erft jeßt aufgeſtellt wird ,

und deren Mitglieder fomit auch erſt jest bezeichnet

werden können .

flusfertigung
4. Gegenwärtiges Defret roll dem Kleinen Nas

und Bekannts

machung.
the , um ihm zur Nichtſchnur zu dienen , fo wie zur

öffentlichen Bekanntmachung , in Uraudfertigung mit

den üblichen Unterſchriften und dem Staatsſiegel

y verſehen , zugeſtellt werden .

Alſo verordnet in Großen Naths -Sißung ,

lugern , den gten Hornung 1830 .

d

e

r

( L. S. )

Nahmens des Großen Raths;

Der Amtofch uitbeiß ,

Vincenz Rüttimann.

Für denſelben ;

Der Staatsſchreiber ,

K. M. Kopp.

10

1

HT

151

Ichy
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Vollziehungs - Beſchluß

über das Geſchäfts - Reglement für den

Kleinen Nath.

Wir Schultheiß und Kleine Råthe

des Kantons Luzern ;

2Um dem , vom Großen Rathe für den Geſchäfts .

gang des Kleinen Raths unter'm gten þornung

leßthin erlaſſenen Reglemente eine angemeſſene Uus.

führung vorzubereiten und zu fichern ;

Auf die Anträge unſeres Staats- und Juftig

Raths ;

Beichlieffen :

1. Fedes der aufgeſtellten Raths . Kollegien , für Ernennung
1. Bise . Bråfis

welches nicht durch die 8. 9. 16. und 19. der Geſchäfts .
denten bey den

Ordnung nahmentliche Vorſehung geſchieht , ſoll aus Rathskollegien

der Zahr feiner Mitglieder ſich einen Vizepräſidenten u . Anzeige das

wählen und denſelben dem Kleinen Rathe zur Kennt- bon an die Nes
glerung.

niß bringen.

2. Um den ordentlichen Gang der Beſchäfte noch Ueberweis

mehr zu ſichern , rey dem Amtsſchultheißen die Bes fungs . Befug.
niß des Amtsa

fugniß und der Auftrag ertheilt : wo nicht mehr als ſchultheißen d .

eine Rathsfißung in der Woche gehalten wird , die einlangenden

ihm zu Handen der Regierung zukommenden Brief. Geſchäfte an d .
Naths - Dika

ſchaften und andere Aften gleich von ſich aus , un. fiterien .

33
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ter Beobachtung des §. 31. des Sißungs - Regle.

ments , an das betreffende Rathsfollegium zu über.

weiſen , und dieſelben zu dieſem Ende durch die

Staatskanzley auf die vorgeſchriebene Ueberweia

ſungs - Kontrolle ( s. 45.) tragen zu laſſen .

von ihm zu Das Gleiche liegt ihm in Fällen von vorhande.

veranſtaltende ner Dringlichkeit und wo die Rathsſigung nicht

Borberathung
in dringenden nächſtbevorſtehend wäre , zum Zweck einer förderli-.

Fällen . chen Vorberathung des Geſchäftes ob.

Von dieſen Wo dieſe Vollmachten in Anwendung kommen , bat

Fällen dem Kl. der Amtsſchultheiß dem Kleinen Rathe , in Genügen

Rathe zu ma: leiſtung dem . 21. des Neglements , davon Anzeige
chende Anzeige.

s

zu geben .

Ueberweis 3. Eben fo fer auch den Präſidenten der verſchie .

fungsrecht der denen Raths . Dikaſterien der Auftrag ertheilt : die

Präſidenten

der Nathsdikas
an den Tagen , wo keine Sißung gehalten wird , für

ferien, folche Difafterien einlangenden Briefſchaften u. f. w.

fogleich , gemäß der durch den §. 48. des Reglements

angeordneten , eigenen Geſchäfts - Abtheilung , an die

Mitglieder des Raths- Dikaſteriums zur Vorberathung

zu überweiſen , und davon auf der zu führenden Tagesa

kontrolle ( $. 60. ) Vormerfang nehmen zu laſſen .

Necht derſelben Wo folche Akten ſtreitige Verhältniſſe berühren ,

fu Einholung ſteht dem Präſidenten auch das Recht zu : die Einho

d. Oppoſizions- Cung der Oppoſizions - Gründe von den betreffendend

Oründe.

Theilen von ſich aus anzuordnen .

Kenntnißgabe Su beyden dieſen Fällen hat der Präſident, in

davon bey der Beachtung der ihm laut . . 47. und 73. des Re.

fächften Dikas

fterialſifung.
glements obliegenden Pflichten , dem Raths.Dikafte.

rium bey deſſen nächſter Sißung Kenntniß davon

zu geben .

?
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4. Mit Hinſicht auf den §. 57. des Sißungs . Bährliche Ab

Reglements fer jeder Rathsabtheilung , unter deren
faſſung eines

Budget üb. die
Verantwortlichkeit ſich beſondere Verwaltungen mit Ausgaben jeder

eigenen Fonds ausgeſtattet, befinden , welcher auf beſonder'n

dem jährlichen Budget des Staats feine Erwähnung
Verwaltung.

geſchieht, zur Pflicht gemacht: mit Ende jeden Fab.

res über jede folche Verwaltung einen ſpezifizirten

Etat der Bedürfniſſe für die Ausgaben des kommen .

den Fabres dem kleinen Rathe unmittelbar zur Ge.

nehmigung vorzulegen.

Auch fenen die Raths - Abtheilungen in dieſer Ber Beobachtung

ziehung , zwar felbſtſtändig von ſich aus , zur gleich. D. allgemeinend

Anordnungen

geitigen Nachachtung alles desjenigen angewieſen , über Kredit

was im Titel III, des Vouziebungs - Beſchluſſes vom Nachſuchen für

20Ren Chriſtinonat 1828. die nähere Ausführung des ſolcheVerwal
tungen .

Verantwortlichkeit - Gefeßes , in Beziehung auf Kre.

dit- Eröfnung, vorgeſchrieben wird.

5. Der aufgelößte Juſtis-, Boliger - und Zivil. Bu machende

Nath feyen angewieſen : mit Beförderung eine förm . Uebergabe von
den rüciändis

liche Uebergabe der bey ihnen anhängigen Geſchäfte, gen Geſchäften

ſo wie ihr Archive , mit Nückſichtnahme auf die und Archiven

neue Geſchäfts - Eintheilung und die damit verbun. an die neuen
Rathsabtheis

denen Attribute , an den an ihre Stelle getretenen
lungen.

Juſtiz- und Polizeyrath , und Zivil . und Vormunde

ſchaftsrath zu machen .

Auch der Finanzrath , in Hinſicht des ftaatswirth.

ſchaftlichen Facho , und der ehemals vereinte Nath in

kirchlichen und geiſtlichen Angelegenheiten und über

das Erziehungsweſen Feyen , in Betref aules deffen ,

was das Erziehungsfach beſchlägt, zu einer gleich .

artigen Ausſönderung und Abgabe angewieſen ,
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P

1

Druds , Pubs 6. Gegenwärtiger Beſchluß , vereint mit dem

likazion - und

Mittheilungss
Geſchäfts - Reglement und dem mit ſeiner Aus.

Anordnung. Führung mittelbar in Verbindung ſtehenden Nach

trags . Dekret ; beyde vom gten verfloſſenen Hornungs ,

fou , zur allgemeinen Kenntniß , dem Amtsblatte

beygerüdt und nebenbey ſowohl jedem der Naths .

Dikaſterien , als jedem Mitgliede des Kleinen Raths ,

zum Verhalt , in einem Abdrucke beſonders zuge.

ftelt werden.

Alſo beſchloſſen in unſerer Kleinen Nathsſigung,

Lujern den 5ten März 1830.

1

Der Amtsſchultheiß ,

Vincenz Rüttimann.

Nabmens des Kleinen Raths ;

Der Staatsſchreiber

A. M. o p.
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Geſch & ft 8. Ordnung

fü r das

A p pellazion 8 - Gerich t.

Wir Schultheiß und Großer Rath

des Kantons Luzern ;

Um den Geſchäftsgang bey'm Appellaziond - Gerichte,

mit Hinſicht auf die neuen Verfaſſungs-Beſtimmun

gen , näber zu ordnen ;

Auf die Bothſchaft des Kleinen Raths vom 6tent

fließenden Monats ;

er oronen :

I. Nachſtehenden Geſchäfts - Reglement fer für Geſchäfts - Ne

das Appellazions - Gericht feſtgelegt.
glement.

I. A branitt.

Verſammlungen des Uppellazions - Serichts.

§ . 1 .

Das Appellazions - Gericht verfammelt fich dr. Wochentliche,
ordentliche

dentlicherweiſe, in fo fern die Geſchäfte es er .ro
Sißungstage.

fordern , wochentlich zweymar : einmal zur Be.

bandlung der Zivit . , und das anderemal zur Behand

der Kriminal- und Polizeygeſchäfte.

VI. BO. 34

lu
n
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Außerordent

liche.

fährliche Bet

fanntmachung

jener.

Außerordentlich wird dasſelbe durch den Präfie

denten ro oft zuſammenberufen , als es die Geſchäfte

erfordern.

Mit Eintritt jeden Jahres macht das Appella .

jions - Gericht durch das Amtsblatt feine, für den

Lauf deſſelben feſtgelegten , ordentlichen Sißungs

Tage befannt.

Aujährlich follen jedoch von Mitte Heumonats

bis Ende Auguſts Ferien gehalten , und während

dieſer Zeit , dringende Fälle ausgenommen , feine

Zivil - Prozeſſe verhandelt werden.

fährliche

Ferien .

C

§ . 2,

nachzuſuchen . Kein Mitglied darf Krankheitsfälle ausgenom.

de Bewilligung

für das Auga men , ohne Bewilligung des Gerichtshofes und ohneUus

bleiben von den von demſelben einen Urlaub erhalten zu haben , von

Sißungen. den Sißungen abweſend feyn.

In höchſt dringendem Falle ertheilt der Präſi.

.

Kann unvorgeſehener Fälle wegen die Bewilli.

gung nicht eingebolt werden ; ſo iſt der Ausbleibende

verpflichtet : die aherige Anzeige dem Präſidenten

zu machen , und die Gründe des Ausbleibens nab.

mentlich anzugeben .

Ausweis im
In Krankheitsfällen muß ein befriedigendes ,

Krankheits

Falle. ärztliches Zeugniß vorliegen.

dentdieren

f . 3 .

Einberufung Wenn das Appellazions.Gericht einem Mitgliede

von Supplean- die Bewilligung ertbeilt , aus mehrer'n Sißungen

ten .
wegzubleiben , oder ein ſolches wegen anhaltender

Krankheit in den Sißungen nicht erſcheinen kann ;
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+

po beruft der Gerichtshof einen Suppleanten ein ,

welcher ſo lange die Stelle des Abweſenden vertritt ,

als deffen Abweſenheit dauert.

Das Gleiche iſt der Fall , wenn ein Mitglied des

Appellazions - Gerichts im Ausſtande fich befindet.

In den Fäden , wo der Präſident den Urlaub

ertheilt, bezeichnet er nöthigenfaus den einzuberu.

fenden Suppleanten.

Die Suppleanten werden , mit Ausnahme der Nach welcher

Malefisfälle, wo es nach Vorſchrift des s . 24. der Ordnung dieſe
Einberufung

Verfaſſung gehalten werden ſoll , der Rangordnung fatt zu finden.

nach , in welcher fie gewählt worden find , zu den

Sißungen des Appellazions - Gerichts zugezogen.

Die im . 24. der Verfaſſung vorgeſchriebene , Ausloſung der
Suppleanten

zweyfache Ausloſung wird in der Sigung des Appel. inMalefisfäl.

Lazions . Gerichts vorgenommen. len.

Die Einberufung bat durch ein förmliches Ein. Art der Einbe

Ladungsſchreiben zu erfolgen .
rufung.

II. Abfchnitt.

Gerch ä ft 6 - Ordnung.

A. Im Allgemeinen.

f . 4 .

Das Appellazions - Gericht entſcheidet in der Amtlicher Wirs

Eigenſthaft als oberſter Zivil , Poliger- und Kri. kungsfreis des

minal - Richter über alle dahin einſchlagenden Ge.
Appellazionss

Geridts .

genſtände, und übt die richterliche Oberauflicht über

die unter'n Gerichte aus..
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Bije .

Präſidenten .

S. 5.

Das Appellazions.Gericht erwählt alle Jahre

948 feiner Mitte einen Vize - Präſidenten ,

S. 6.

tend
en

Art der Uma Wo es un die Aburtheilung über einen porwal.

frage,
ſich handelt , foul jeder der anweſen .

den Richter nahmentlich um ſeine Meinung ange.

fragt werden,

Bey Malefizfällen hat dieſe Anfrage unter feyer,

licher Eidederinnerung zu geſchehen .

Art der Abftim
Die Abſtimmung erfolgt bingegen durch das

mung:
Handaufheben.

Bezeichnung de Mit Ende jeden Fahres bezeichnet das Appella .

Beyfiter für's

jions - Gericht die vier Mitglieder aus feiner Mitte ,
Stantonals

Kriegsgericht, welche das darauf folgende Fahr das , nach J. 195,

der Militär - Organtſazion , für den Kantonal-Kriegs.

Dienſt aufgeſtellte Kriegs - Gericht mitbilden follen ,

f . 8 .

Prüfungs. Es ernennt ebenfalls nach Vorſchrift des f. 9.

Kommtſſion des Gefeßes vom 28ſten Fänner 1829. die Mitgliea
für die Kandi

Daten 8. advon der der, zur Prüfung der Kandidaten für die Stelle

faten Berufs. von Kantonsfürſprechen und Rechtsanwälten , ein

gens aufgeſtellten Kommiffion ,

Und es ertheilt den Geprüften im gegebenen

Falle die daherigen Patente,
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B. In Zivil . Sachen.

f. 9.

Wenn eine Appellazion eingelegt wird ; fo macht Einleitung der

die Kanzley des Appellagions . Gerichts dem Appel. Zivilprozeſſe.

lat hieroon Anzeige.

So wie dann der Appellant oder Appellat feine Taganfeßen.

Prozeßakten eingiebt , feßt der Präſident des Appel.

lagions - Gerichts einen Tag zum Abſpruche an , ladet Borladen der

die Partheyen vor , und läßt ihnen gleichzeitig die Parthegen.

Aufforderung zu beförderlicher Einſendung ihrer Pro

geßaften zugeben .

$. 10 .

Die eingeſandten Prozeßaften werden entweder Zirkulazion der

bey den Mitglieder'n des Appelacions - Gerichts in Prozeßakten.

einer verſchloſſenen Mappe in Umlauf gereßt , oder

von denſelben auf einem hierzu beſtimmten Zimmer

geleſen , worüber das Appellazions . Gericht felbft

die nähere Beſtimmung zu treffen bat.

$. 11 .

Ber jedem , vor den Gerichtshof gelangenden Aufſtellung eta

Zivil - Prozeß wird ein Referent beſtellt, deſſen Be.
nes Referen

ten.

ruf es iſt , nach ſorgfältig genommener Kenntniß

von den Prozeßakten aller dabey betbeiligten Par.

theyen , aus dieſen mit gewiſſenhafter Sorgfalt und

Unbefangenheit enthoben , ſo wie mit Rücfichtnahme Eigenſchaften

auf das vorangegangene , prozeßualiſche Verfahren , deffen Refe
rats.

in feinem daberigen Referat mit gedrängter Kürze :

2.) Eine getreue und vollſtändige Darſtellung

oder Geſchichtserzählung von dem obwalten.

den Rechtsfalle und dem dabey ftattgebabten
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Prozeßgange zu machen unter Anführung

der projeßualiſchen Gründe jedes der ſtreiten.

den Theile und der , Behufs feiner Rechts .

fache aufgeführten Beweismittel .

b.) Hierauf unter genauer Bezeichnung des

Streitgegenſtandes , über welchen der Ent.

fcheid gegeben werden ſoll , dieſe Darſtellung

in ihren verſchiedenen Theilen zu verfolgen

und rechtlich zu beleuchten , endlich

c.) Sein Referat , abgeſtellt auf vorhandene Ge

feße , aufällige Rechts -Uebungen , oder all.

gemeine Rechtsprinzipien mit ſeinem Urtheile

oder ſeinen Schluß - Anträgen zu beſchlieſſen .

Bezeichnung A16 forche Referenten ſind die Mitglieder des

d. Referenten . Uppellazions - Gerichts und zwar der Reiheordnung

nach zu bezeichnen , in welcher fie in den Gerichts .

bof getreten ſind.

5. 12.

Niederſebung Wird die Niederfeßung einer Kommiſſion in eie

einer Kommif- nem Prozeſſe nothwendig ; ſo erwählt der Gerichts

fion .

hof oder überlaßt dem Präſidenten die Wahl der

Mitglieder derſelben .

Präſident etc Im erſter'n Falle iſt jenes Mitglied der Kom

ner ſolchen . miſſion Präſident derſelben , welches die mehrſten

Stimmen erhält ; im zweyten hingegen dasjenige ,

welches zuerſt vom Präſidenten des Gerichtshofes be ..

zeichnet wird.

S. 13.

fuftig . Roms
Beynebens ernennt das Appellagions - Gericht,

miſſion. in Beobachtung des Gefeßes vom 3often Sänner leßt.

hin zur Vorprüfung der an daſſelbe in Zivil
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Rechtsſachen gelangenden Redurs . Begehren über

Weiſungen , Beſchlüfe oder Erkanntniſſe der un .

ter'n Gerichte oder deren Kommiſſionen durch gebel.

mes , abſolutes Stimmenmehr eine Juſtiz-Kommiſſion

von drey Mitglieder'n aus ſeiner Mitte , wovon auf Jahrlicher

Ende jeden Fahres eines in Austritt fömmt , das Austritt bey
derſelben .

aber ſogleich wieder wählbar ift.

S. 14 .

Nachdem die Partheyen ihre Vorträge gebalten wie die tim .

und aus dem Sißungsſaale abgetreten find , ergeht frage zu bal
ten.

die Umfrage an die Richter und zunächft an den

Referenten über den zu entſcheidenden Rechtsfall ,

und von dieſem der rechten Hand nach an die übri.

gen Mitglieder.

S. 15,

Den Parthenen iſt unterſagt : neben ihren öf. unterſagen den

fentlichen Vorträgen , die Mitglieder des Appella . Partberen die

zions - Gerichts mündlich oder ſchriftlich noch pri. tim einzube
Richter privas

patim einzuberichten. ridten.

C. In Polizey - Straf . Sachen.

§ . 16 .

In Polizey - Straf - Fäden iſt derjenige Nechts. Nechtsgang in

gang genau zu beobachten , welcher durch das Ge. Boligen-Strafo

fällen .

reß über das gerichtliche Verfahren in Polizey- Strafe

Sachen vorgeſchrieben iſt , wober jedoch auch alles

dasjenige in Anwendung fömmt , was in den . . 9.

und 10. gegenwärtigen Reglements über die Vorla.

dung der zu Beurtheilenden , und über das in um.

lauffeßen der Prozeßaften bey den Mitglieder'n des

Gerichtshofes angeordnet wird.
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RE

-

c
i

6. 17.

Aufſtellung ei- Nuch für die Polizer) - Straffälle wird , fo oft

nes Neferen- ein ſolcher an das Appellazions - Gericht gelangt , -

ten.
im Sinne des ſ. 11. des

gegen
wantiaen Regl

ements,
§

ein Referent aufgeſtellt , defſen Beruf es ift : nach

ſorgfältig genommener Einſicht von fämmtlichen 1

auf den zu beurtheilenden Straffall Bezug haben .'

den Prozeßaften , wie mit Rückſichtnahme auf die

Eigenſchaften Form und Vollſtändigkeit des verführten Prozeſſes ,

des daherigen darüber in gedrängter Kürze ein vollſtändiges Reo
Referats .

ferat zu erſtatten , welches enthalten fou :

a.) Eine treue , geſchichtliche Darſtellung des

Faules ;

b.) Eine rechtliche Beleuchtung deſſelben ;

c.) Die hieraus abgezogenen Schlüſſe, unter Hin.

weiſung auf die dabey in Anwendung kom.

menden Gefeßes . Urtiker,

$. 18 .

Niederfekung Wird eine nähere Unterſuchung der Sadie durch

einer Kommif

eine Kommiſſion für nothwendig erfunden ; fo ift
fion .

bierbey nach § . 12, des Neglements zu verfahren.

D. In Striminal . Sachen.

1 , Gerichtshof.

ſ. 19 .

Obhalten der Das Appellagions- Gericht hat ftreng darauf 31

Vorſchriften balten : daß die Vorſchriften über den Vorunterfuch
üb. den Krimi

nal - Nechise
in Kriminalfäden , wie jene über die richterliche

gang. oder die eigentliche Unterſuchung ſowohl im Al
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gemeinen, als in ihren beſonder'n Theilen genau beo

obachtet werden .

f . 20.

Die zwey Mitglieder des Appellazions . Gerichts , Bezeichnung

welche die Kriminal - Kommiſſion zu bilden haben ,
der Mitgliedeč

der firiminals

werden der Reihe nach , wie ſie in den Gerichtshof Sommiſſion:

treten , in dieſelbe gezogen .1

Nach Vollendung ihrer monatlichen Kehrordnung, Zweyte Krimis

treten ſie für den darauf folgenden ; zweyten Monat nal- Komiffiont.

als Beyfißer einer zweyten Berhör -Kommiſſion ,

wo eine ſolche durch die obwaltenden Kriminal .

Prozeſſe nothwendig werden ſollte , zur Verfü .

gung des Bize - Verhörrichters auf.

S. 21 .

?

Das Appellazions - Gericht wähit durch geheimesi Gefangen:

abſolutes Stimmenmehr aus ſeiner Mitte alle halbe fchafts- som.

Fahre eine Kommiſſion von zwet Mitglieder'n , wel .
miſſion .

che periodiſch die Gefangenſchaften und die Gefan

genen zu beſuchen hat.

$ . 22

30 in Kriminal - Sachen das Appellajions.Ge. Während eis

richt eine Schlußnahme auf Einfragen des Ver- nem Kriminal
Unterſuch vom

bórrichters oder der Kriminal - Kommiſſion , bey Er. Gerichtshofe ;

klärung von Spruchreife und Volfändigkeit der auf denſelben

Aften u. fi w . zu faſſen hat , ſind die betreffenden bezüglich; zu
faffende Ber

Aften in der Sißung zu verleſen , fo fern nicht der ſchlüffe.

Gerichtshof wegen Wichtigkeit , Zweifelhaftigkeit

oder Weitläufigkeit der Rechtsſache , befchliefen foul.

te , daß jedes Mitglied befonders mit den Akten fich

VI. Bd. 35



)

318

vertraut mache , indem ſie in's Lerezimmer nieder.

gelegt oder in Zirkulazion gereßt werden.
..

Einſichtnahme Von dem Finalprozeſſe oder den Anklage - Aften

vom Finale hingegen roll jedes Mitglied vor dem Abſpruche auf

Prozeß.

vorbeſchriebene Weiſe Einſicht nehmen .

$ . 23 .

Wann d. Sup- Handelt es ſich um einen Malefizfall; ſo ſind die

pleanten bey
zu deffen Beurtheilung nach 9. 24. der Kantons .

Malefizfällen

suzuziehen . Verfafung zuzuziehenden Suppleanten , gleich nach

Beendigung der Prozedur , und ehe und bevor die

Bouftändigkeit derſelben erklärt wird , - als wozu

fie ebenfalls ihren Entſcheid zu geben haben ſollen ,

einzuberufen .

S. 24 .

Beſchaffenheit Sede Anklage mit Sorgfalt und Gewiſſenhaftig

der Anklags feit den Prozeßaften enthoben , ſoll enthalten :
afte .

a.) Eine vollſtändige , geſchichtliche Darſtellung

des Falles ;

b .) Eine rechtliche Beleuchtung derſelben , und

c.) Die hieraus abgezogenen Schlüſſe auf dic Ge

rebe nahmentlid ) abgeſtellt.

$. 25 .

Aufſtellung eis Auch in Kriminal. Straffäden wird , wenn es

nes Referenten ſich um die endliche Aburtheilung handelt , ein Re
bey den strimi

nal- Fällen. ferent im Sinne der 5. §. 11. und 17. det gegen .

pärtigen Reglements aufgeſtellt.

Anfrage bey 0 . Bey blos vorläufigen Entſcheidungen aber geht

vorläufigen

die Anfrage zuerſt an beyde , der Bildung des Pro.Entſcheidunts

gen. gefies als gerichtliche Zeugen beygewohnten Beyfiger
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der Kriminal - Kommiſſion , von wo an die Umfrage

der rechten Hand nach fortzureßen iſt.

Die Abſtimmung aber erfolgt nach Vorſchrift des Art der Abſtim

. 6. des Reglements , und wo mehrere Meynungen
mung.

fallen , unter Beachtung des § . 98. des Gerebes über

den Kriminal - Rechrsgang.

$. 26 .

Die Todesurtheile werden dem Berurtheilten von Ankündigung

dem Appellazions - Gerichtsſchreiber , der ſich von der Todes. Ur.
-

dem Appellazions.Gerichtsweibel mit der Standes.
theile.

farbe und dem Stabe , ſo wie von dem Bertbeidi.

ger begleitet , in den Thurm begiebt , eröffnet.

S. 27.

Wenn von dem Malefiz - Gerichte über Leben und Endliche Bes

Eod geurtheilt wird , und die Senten ; weder auf urtheilung der
des Todes Bes

gängliche Losſprechung, noch auf Todesſtrafe aus. flagten , wo ſie.

fädt ; ſo wird das Appellaziondgericht in einer fünf- weder zum Tod

tigen Siķang , nachdem der Anfläger einen neuen verurtheilt ,

noch frey ge

Schluß gezogen , und der Bertheidiger darüber ger ſprochen wers

bört worden iſt , das Endesurtheil erlaſſen . den .

2. Berbörrichter.

8. 28 .

Des Verhörrichters vorzügliche Pflicht iſt es : fich Vorzügliche

bey Verführung der Kriminal - Prozeſſe auf das Ge. Plichten dos
Berbörrich

naueſte an den geſeßlichen Vorſchriften über die ger
ters.

richtliche Unterſuchung , und beſonders darauf zu

halten : daß die Verhöre immerfort in Anweſenheit

der gejeßlich vorgeſchriebenen zwey Beyfiger ſtatt

haben ; die Beweiſe für die Strafbarkeit cines Beein .
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zichteten , wie jene für deſſen Unſchuld po vollſtän .

dig als möglich zur Hand zu bringen ; die Proje.

duren nach Möglichkeit zu beförder'n , und iberhaupt

freng darüber zu wachen , daß die ihm übergeben

werdenden Gefangenen nach den Anleitungen behan .

delt werden , welche dießfalls im Kriminal - Nechts

gange enthalten ſind.

Abfaſſung der Nicht minder bat er fich , bey Abfaſſung der amt,

Anklagsaften. lichen Auflagsaften , nach S. 24. des Reglements ge,

nau zu richten .

ܕ

3. Bige . Ver börrich ter.

$ . 29 .

Pflichten des Der dem Verhörrichter zur Ausbülfe beyzuge.

Verhörrich. bende Vise - Verhörrichter hat in allen , ihm über..
ters.

gebenen Prozeſſen das Gleiche , wie der Verhör.

richter , ju beobachten .

Derſelbe hat diejenigen Kriminal - Projeſie zu

übernehmen und durchzuführen , die ihm zugewie.

fen werden .

V

III. A brchnitt.

Präſidium des Appellazions - Serichts.

$ . 30.

Pflidten des Dem Präſidenten des Appellazions - Gerichto

Präſidenten im

welcher am Hauptorte des Kantons feinen Wohnfiß
Allgemeinen .

baben ſoll , liegt zunächſt die Beobachtung und Hand.
Delien Wohn.

fit . habung des gegenwärtigen Reglements , ſo wie der

geſeßlichen Vorſchriften über den Rechtsgang in

Zivile , Polizey- und Kriminal - Sachen ob.

A
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Derſelbe ift zugleich Präfident des , nac 5. 195. Bräfident des

der Militär - Organiſazion für den Kantonal - Dien Kriegsgerichts.

aufgeſtellten Kriegsgerichts.

1

f. 31 .

Er öffnet die an den Gerichtshof einlangenden Bethätigung

Schreiben und andere Aften ; bält ein Verzeichniß der Geſchäfte.

über alle bey dem Gerichtshofe anhängigen Geſchäf. Berzeichniß .

te ; bethätiget dieſelben , und beſtimmt die Ordnung ,
balten darüber,

nach welcher fie in Berathung genommen werden

ſollen .

Eine Abſchrift des Verzeichniſfes der anhängigen vorhanden

Geſchäfte ſoll immer auf der Kangley des Appella , feon einer Abs.
ſchrift davon in

jions.Gerichts liegen . der Kanzley.

$. 32.

Er hat fich mit allen Geſchäften des Gerichtshofs Vertrautmas

und ihrem Inhalte , ſo viel möglich , vertraut zu
chen mit den

Geſchäften ,

machen .

§. 33,

Er reßt die Sißungstage an , und beſtimmt die Anfeßen der

Zeit , wann jedesmal die Sibung ihren Anfang neh. Sißungstage.

men fout,

. 34 .

Er wacht über die Handhabung der Ordnung in Pofigerrecht u .

den Sißungen ; bält Aufſicht darüber , daß die Mit.
Ordnunghal

ten während

glieder des Tribunals zur feſtgefeßten Zeit ſich ein. den Gerichts

finden , und ſich nicht entfernen ; er wacht ferner fißungen .

darüber , daß die Mitglieder während der Sißung

mit ungetheilter Aufmerkfamkeit ihres Amtes war.

ten , und ſorgt endlich dafür , daß die Geſchäfte mit

4
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Wei ?

+

Anſtand und der , ſowohl dem Gerichtshofe , als den

Partheyen geziemenden Achtung verhandelt werden.

$ . 35.

Art d. Umfrage Derſelbe hält die Umfrage nach den sf. 6. , 14.

zu halten .
und 25.; nibmt die Abſtimmungen auf, und eröf

net ihr Reſultat.

Wo verſchiedene Meynungen fallen , feßt er die.

felben , unter Beachtung jedoch des 5.98. des Rechts .

gangs in Kriminalfällen , ſtuffenweiſe an’s Mehr.

Entideldungs- Wo die Stimmen gleich getheilt ſind , cutſchei.

recht ber ein, det der Präſident.
stehenden Auſſer dieſem Falle und beſoni.

Stimmen . ders bey Beurtheilung eines Malefiz - Verbrecheus ,

SteinStimme woes fich um
rechtbey Males es ſich um Leben und Tod eines Delinquenten

fiz - Beurtheir handelt , fömmt ihm kein Stimmrecht zu .
lungen.

Recht d . fonful Immerhin ſteht dem Präſidenten jedoch frey, ſeine

tativen Mev.
nungs - Acuje. Meynung , nach gehaltener Umfrage, über das vor .

us

rung. waltende Rechtsgeſchäft fonſultativ zu äuſſern .
DOM

Eröfnung der Auch eröfnet er , mit Ausnahme des , im 5. 26 .

Sentenzen. vorgeſehenen Falles , den Partheyen oder Beurtheil.

ten vor verſammeltem Gerichtshofe die über ihre

Rechtsſache oder über fe felbſt ausgefälte Senteng .

§ . 36.

Aufſicht üb . die Der Präſident forgt dafür , daß die Urtheile und

Aftenabfaſı Erkanntniſſe dem Willen des Gerichtshofes gemäß

ſung .

abgefaßt, und der Regel nach erſt nach ihrer Geneb.

migung durch den Gerichtshof ausgefertiget werden .

unterſchreiben Er unterzeichnet daber auch die Protokolle des

der Protokolle.
Gerichtshofes.

§. 37.
Recht der Bens

wohnung den Der Präſident fann den Berhören der Kriminal.

Kriminalver- Kommiſſion beobachtend beywohnen .
hören.
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§. 38 .

Endlich übernihmt der Präſident, mit Beyhülfe
Mitberechnung

der Gerichtss

des Appellazions.Gerichtsſchreibers , die Berechnung Gebübren.

über die Gebühren , welche die Parthenen oder Be.

urtheilten zu Handen der Kaſſa del Appellazions ,

Gerichts zu bezahlen haben.

Die Rechnung über die bezogenen Gebühren legt Vorlegung der
Rechnung über

derſelbe dem Appellazions.Gerichte vor , welches die.
die Gerichts

re , nach vorläufiger Genehmigung , dem kleinen Gebühren .

Rathe überſchtat.

IV . A brdhnitt.

A m t s fle i d un g.

ſ . 39.

Amtskleidung
Sowohl die Mitglieder des appellazions.c.

für die öffents

richts , als die Suppleanten , die Verhörrichter und lidhen u . fircha

der Gerichtsſchreiber erſcheinen bey den Sißungen , lichen Anläſſe.

wie bey feyerlichen , öffentlichen Antäffen in fchwar

zer Kleidung mit aufgeſtülptem Hut und Degen .

Bey kirchlichen Feyerlichkeiten und Prozeſſionen

tragen felbe nebenhin einen ſchwarzen Mantel.

V. A brdhnitt.

it a n z Ie .

§. 40.

Das Appellazions- Gericht hat zur Beſorgung feia Perſonale der
Kanzley.

ner Beſchäfte einen Gerichtsſchreiber und einen un

terſchreiber , welche von demſelben ernennt werden. Wahl desſel
' ben.



324

41 .

Aufenthaltsort Der Appellazions.Gerichtsſchreiber und der Una

der Kanzleys terſchreiber müſſen am Hauptorte des Kantons

Beamten.

wohnen.

$. 42 .

Allgemeine Der Appellazione - Gerichtsſchreiber iſt für die

Pflichten des Kanzley verantwortlich ; wohnt allen Verhandlungen
Gerichtsſchrei .

bers . des Gerichts bey ; führt die Protokolle über dieſelo

ben ; fertiget alle von dieſer Behörde ausgehenden

Aften und Schriften aus , und unterzeichnet fie neb

dem Präſidenten .

$ . 43 .

Beywohnen d . Er hat den Kommiſſionen beyguwohnen , ſo oft

Kommiſſionen . der Präſident einer ſolchen ihn dazu auffordert.

. 44 .

Kontrolle über Der Appellazions - Gerichtsſchreiber ſorgt für

d. aus u. einges eine genaue Kontrolle über alle , bey der Sangley

benden Akten .

eitt - und ausgehenden Schriften .

Beforgung des
Er forgt auch dafür : daß das Archiv des Ges

Archiv's.

richtshofs wohl scorðnet ; die Akten in die darüber

zu führenden Regifter ordentlich verzeichnet ; felbe

gegen Mißbrauch oder Unterſchlagung geſichert bleis

ben , und überhaupt ſorgfältig aufbervahrt werden .

. 45 ,

Bezug der Ges
Er bezieht die Gebühren , welche die Partheyen

richtsgebühren
oder Beurtheilten zu Handen der Kafia des Appel

u. Rechnungs

Baltung. Tagions . Gerichts zu bezahlen haben , und führt dare

über genaue Rechnung.

S
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Nebit dem Präſidenten des Appellazions . Gerichts Mitberechnung

( $. 38. ) hat er auch die Berechnung dieſer Se 0. zu bezahlen
den Gerichts .

bühren zu machen , und ſelbe den zur Bezahlung Gebühren .

Berpflichteten zu eröffnen .

§. 46.

Er führt ebenfaus eine ordentliche Kontrolle über Kontrolle über

die Entſchädigung der Suppleanten , und ſcheidet
die Entſchädis

in derſelben , mit Rückſicht auf den Beſchluß von

gung der Supa

pleanten.

Räth und Hundert vom 27ſten Dezember des leßver

floſſenen Jahres , diejenigen Entſchädigungs - Gebüh.

ren , die dem Staate jur Caft fallen , von jenen Vorſorge für

aus , welche von den Mitgliedern des Serichtshofs Seren Abrei

aufällig zu übernehmen find , und ſorgt endlich da . chung,woſelbe

für, daß die einen und die ander'n ihre betreffende gions-Michterit

v . den Appella

Entſchädigung erhalten .
zu leiſten .

§. 47.

Der Unterſchreib
er

iſt gebalten : die Geſchäfte Pflichtert des

und Arbeiten , die ihm von dem Gerichtsſchre
iber

Unterſchreis

übertragen werden zu übernehmen und zu beſorgen .

bers.

In Fällen von Krankheit oder Abweſenheit des

Gerichtsſchreibers verſieht er die Stelle defſelben.

. 48.

Der Unterſchreiber iſt infonders beſtimmt, die Wet die Vera

Verhöre ju ſchreiben. Doch kann auch der Gerichts . höre zu ſchreio,
ben babe.

fchreiber hierzu berufen werden.

8. 49.

In jeder Sißung des Appellazions - Gerichts Anerkennung

wird die Protokolls - Abfaſſung der vorhergehenden der Protokods
Faſſung durch

verleſen und genehmigt oder verbeffert: 8. Gerichtshof:

VI. Bd. 36
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Neinſchreiben Der Appellazions - Gerichtsſchreiber hat dann da.

des Protokolls. für zu ſorgen , daß die Reinſchreibung des Proto

folls alſobald erfolge.

intcrfchreiben Das Protokoll jeder Sizung wird von den Prä .

desſelben .
fidenten und Gerichtsſchreiber unterzeichnet.

m
o

VI. A 6 ſchnitt.

Bedienung.

6. 50 .

Wahl und Be- Das Appellazions - Gericht hat einen Weibel,

ftätigung des welcher von demſelben ernennt wird , und alle Sabre

Weibels.

auf's neue der Beſtätigung unterliegt.

Pflichten des

ſelben .

S. 51 .

Der Weibel wartet bey den Verhandlungen des

Gerichts und der Kommiſſionen ab ; er begleitet den

Präſidenten oder deſſen Stellvertreter ; übernihmt

und beſorgt die Aufträge , welche der Präſident des

Appellazions - Gerichts oder deffen Stellvertreter ,

der Verhörrichter und die Gerichtskanzlei ihm er.

theilen , und vollftreckt überhaupt die an ihn gelan.

genden , amtlichen Befehle.

S. 52.

Halten eines Ueber Vorladungen und Aufforderungen , welche

Regiſters über der Weibel zu verrichten hat , ſoll derſelbe ein ei.
die anzulegens

den Vorladun. genes Buch führen , um ſich , je nach Umſtänden ,

gen u. Auffor- darüber ausweiſen und ein Zeugniß ausſtellen zu

derungen. können , daß und wann er ſelbe angelegt und in

Erfüllung gebracht habe.
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S. 53

Der Weibel trägt bey den Sißungen des Appel. Demſelben zu.

lagions - Gerichts und feinen übrigen , öffentlichen erkante Amts.
fleidung .

Dienſtverrichtungen einen Mantel mit der Kantons.

farbe.

II . Gegenwärtiges Reglement , mit den üblichen Ausfertigung

Unterſchriften und dem Staatsſiegel verſehen , fou und Bekannt
machung des

dem Kleinen Natbe , zur Mittheilung an das Nppel. Reglements.

lazions.Gericht, um ihm zur Richtſchnur zu dienen ,

und zur weiter'n , öffentlichen Befanntmachung, ju.

geſtellt werden.

Alſo verordnet in unſerer Großen Rathsfißung ,

Luzern den 13ten Hornung 1830.

( L. S. )

Im Rahmen des Großen Raths ;

Der Amtsſchultheiß ,

Vincenz Rüttimann.

Für denſelben ;

Der Staatsſchreiber ,

K. M. Kopp.
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Wir Schultheiß und Kleine Räthe

des Kantons Luzern ;

Beſchlieffen :

Vorſtehende, von UGHrn. und Obern des Großen

Raths unter'm 13ten fließenden Monats für das Appel.

lazions - Gericht erlaſſene Geſchäfts . Ordnung folle

zur allgemeinen Kenntniß , dem Umtsblatte beyge.

rüdt und nebenbey dem vorbenannten , oberſten Ge.

richtshofe , ju feinem und ſeiner Mitglieder Berhalt ,

in beſonder'n Abdrücken zugeſtellt werden.

Alſo beſchlofen in unſerer Kleinen Rathsfigung ,

Luzern den 17ten Hornung. 1930.

Der Amtsſchultheiß ;

Bincen , Rüttimann .

Nahmens des Kleinen Raths ;

Der Oberſchreiber

S. 2. Kopp.

A
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Erläuterungs - Gereß ,

Ueber die Anwendung des Hoheitlichen Lands

Stataſters für Uusmittlung des Loskauf6 =

Kapitals ber Kleinzehnten.

Wir Schultheiß und Großer Rath

des Kantons Luzern ;

/

Um der irrigen Anſicht zu begegnen , als bange die

Anwendung des § . 28. des Gefeßes vom 27ſten Wein.

monat 1804 , den Maßſtab zur Auffindung des Los.

faufs - Kapitals bey'm Kleingehnten feitfeßend , von

dem Werthe der loszukaufenden Grundſtücke ab , den

fie durch den jedesmaligen , hoheitlichen Kataſter er.

balten baben ;

und demnach in naberer Erläuterung dieſer se.

feßlichen Beſtimmung ;

Auf die Bothſchaft des Kleinen Naths vom 5ten

fließenden Monats ;

1

Haben verordnet und verordnen

demnach :

J. 1 .

Der Werth der Liegenſchaften , wie derſelbe durch

den , bey Erlaß des Gefeßes vom 27sten Weinmonat

1804. , über den Loskauf der Grundzinſe und Zehen

ten , beſtandenen hoheitlichen Kataſter vorlag , iſt:

und bleibt der Maßſtab , nach welchem im Sinne des 1
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$. 28. eben dieſes Gefeßeß auch jeweilen die Aus

mittlung des Kapitals eines loszukaufenden Klein

gehentens erfolgen fol .

S. . 2.

Wo indeſſen dieſer Kataſter , je nach dem Laufe

der Zeitumſtände ; entweder herabgeſeßt oder erhöht

wird ; foll , um den urſprünglichen Ausmittlungs

Maßſtab zum Loškauf unverrückt zu behalten , der

jedesmalige Kataſterwerth des vom Kleingehnten zu

Ledigenden Grundſtückes um ſo viele Prozente erhöht

oder vermindert werden , als der hoheitliche Kataſter

felbft feit 1804. vermindert oder erhöht worden wäre.

$. 3.

Mit der weiter'n Vollziehung gegenwärtigen Ge

reges rey der Kleine Rath beauftragt.

Daſſelbe roll demnach dem Kleinen Rathe , mit

den üblichen Unterſchriften und dem Staatsſieger

verfehen , in Urſchrift zugeſtellt werden , der zugleich

für deſſen öffentliche Bekanntmachung ſorgen wird. :

Alſo verordnet in der Sißung des Großen Raths ,

Lusern den 13ten Hornung 1830.

ve

( L. S. )

Nahmens des Großen Raths ;

Der Amtorch uſtheiß ,

Vincenz Rüttimann .

Für denſelben ;

Der Staatsſchreiber

K. M, Kopp.
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Vollziehungs - Beſchluß,

Ueber das Erläuterungs - Geſe , wegen Uus

mittlung des Loskaufs - Kapitals bey Kleins

zehnten mit Hinſicht auf die im Jahr 1823.

herabgeſeßte Kataſterſchafung.

Wir Schultheiß und Kleine Käthe

des Kantons Luzern ;

Ais Folge der , vom Großen Rathe unter'm 13ten

Hornung leşthin erlaſſenen Erläuterung , über die

Anwendung des § . 28. des Gefeßes vom 27ſten Wein

monat 1804. , die Losfaufung der Grundzinſe und

Zehnten anordnend ;

Mit Hinſicht auf die , von Räth und Hundert

unter'm 16ten Maymonats 1823. beſchlofſene Herab

ſegung des Hoheitlichen Land - Kataſters ;

Beſchlieſſen :

1. Da , wonach Inhalt des . 28. des oben

angezogenen Gefeßes vom 27ſten Weinmonat 1804.

ein Loskauf um den Kleingehnten ſtatt finden will ,

fou der gegenwärtige Kataſter - Werth des dieß.

falls zu ledigenden Grundſtücks , wie diefer in

Folge der im Fahr 1823. beſchloſſenen Kataſter -

Herabfeßung beſtimmt ſich befindet, mit Zwanzig

Franken auf jedes Hundert Franken dieſes beſtehen .

den Kataſter - Werths vermehrt werden , wonach fich ,

To lange der gegenwärtige Hoheitliche Kataſter un.
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1verändert bleibt , die Gerichtsftellen in vorkomments

den Fällen Behufs der Ausmittlung des Loskaufs

Kapitals eines Kleinzehntens zu richten haben ſollen .

2. Demnach folgegenwärtiger Beſchluß in

Berbindung mit dem Eingang's angezogenen Erläu

terungs - Gefeße vom 13ten Hornung 1830., zur all .

gemeinen Kenntniß und Berbait , dem Amtsblatte

beygerückt werden.

alſo beſchloſſen in linſerer Rathsfißung, Luzern

den 5ten März 1830 .

Der Amtsſchultheiſ

Vincenz Rüttimann.

Nahmend des Kleinen Raths ;

Der Staatsſchreiber

S. M. KOP P.
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Můnzverordnung.

Wir Sdyultheiß und Kleiner Kathy

des Kantons Luzern ;

Nach angehörtem Bericht Unſered Finanzraths , und

auf deſſen Vorſchlag ;

H a ben ,

In forgfältiger Berathung der Verfügungen , int

Folge welchen in Frankreich die allda nach dem

Livre Tournois - Fuß ausgeprägten Geldſorten mit

1 ſten Aprill 1834. auſſer Kurs gereßt werden , ſo wie

in Kenntnißnahme der Münzverordnungen , die die

meiſten löbl. Stände der Eidsgenoſſenſchaft diesfalls

ſchon erlaſſen haben ; und endlich in Anerkennung

der Nothwendigkeit nach den fich ergebenden Umſtän .

den Maßnahmen zu ergreifen , um das Münzweſen

ju regulieren , wie es zeitgemäß die innern'n Ber.

bältniffe , und jene zum Ausland erfordern , um da.

durch bedeutenden Schaden und Nachtheil von un.

fer'm Lande abzuwenden ;

Und nach genommener Einſicht früherer, in Un .

ferm Kanton erlaffener Münzverordnungen , beſon

ders derjenigen vom 12ten Wintermonat 1813 , 5ter

Bd. der revidirten Gefeße For . 71 ; vom 12ten Brac ).

monat 1816 , 2ter Bd. der neuern Gefeße Fol. 51 ;

vom 16ten Herbſtmonat 1826 , 4ten Bd. derfelben For .

301 , und vom 23ſten Hornung 1828. 5ten Bd. Fol. 193,

welche leßtere Wir Uns veranlaßt reben in neuere und

ernſtere Wiedererinnerung durch gegenwärtige Ber.

ordnung zu bringen , da Wir wahrnehmen , daß Sorg.

VI. Bd. 37

1

1

1

1
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loſigkeit uno ftrafbare Einſchwärzung fich bemühen

die verbothenen Scheidemünzen wieder in Umlauf zu

feßen , und dadurch unfer Land allen dem Wohl.

ſtande deſſelben ſo nachtheiligen Folgen auszulegen ;

I Beſchloffen :

$ . 1 .

中

ſ
i
l

•

Vom aften fünftigen Brachmonat an ſind die im

Kanton kurſierenden Geldforten nach folgender Kapi,

talwerthung gewürdigt :

f 1 Gold. Fr. Bt. Np.

Der gewichtige franzöfiſche einfache Louis.

D'or zu 16

Der doppelte Louisd'or zu 32

Das franzöſiſche 20 Frankenſtück zu 13 8

Das franzöfiſche 40 Frankenſtück zu 276

fn Silber.

Der franzöſiſche Sechslipresthaler (Neu.

thaler) vom Gewicht von 542 Gran zu 39

Der franzöſiſche Fünffrankenthaler zu . 3 4 5

Der Brabanterthaler oder deutſche Kro.

nenthaler zu 3 95

Der halbe dito ju 1 9 74

Die Schweizer - Dublonen , ſo wie die Schweizer .

thaler und halbe Thaler , und Zehnbaßenſtücke ver

bleiben in ihrem Nennwerth.

.

$ . 2.

Alle nicht gewichtigen Gold- und Silberſorten ,

und nahmentlich der franzöſiſche Sechslivresthaler ,

der nicht das Gewicht von 542 Gran enthaltet , ſind

aufſer umlauf gereßt, fo daß ſie nicht böber , als

in ihrem Metallwerth anzunehmen find,
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/

/

. 3 .

Der franzöſiſche Sechslivresthaler iſt mit dem

1 Ren Fänner 1834. gänzlich aufſer Kurs gereßt und

von da an nur als Metall zu betrachten ,

§ . 4.

Gänzlich verbothen und aufſer Kurs gereßt der.

bleiben ferner folgende Scheidemünzen , das iſt : alle

unter 10 Baßenſtücke ausgeprägten Silber- und

Kupfermünzen , als da ſind :

a .) Sene der Kantone Schwyf Glarus ,I å

Schaffhauſen , Appenzell St. Gal .

len Ihurgau , Graubünden , Wal .

lis und Neuenburg.

b .) Ate , im Ausland ausgeprägten Scheide.

münzen.

c.) Und endlich alle verblichenen und untenntlich

gewordenen Geldſtücke.

$ . 5.

In Uebereinſtimmung mit der vorangeführten

Verordnung vom 23iten Hornung 1828 : find folgende

Strafbeſtimmungen feſtgefeßt:

a .) Alle diejenigen , welche obgenannte verbothene

und auſſer Kurs gefeßte Münzen in den Kanton

einbringen , und ſie in demſelben ausgeben und

einnehmen , ſind der Strafe unterworfen , mit

welcher überall die Konfiskazion des verbothe.

nen Geldes Statt bat.

b .) Die Konfiskazion wird einfach angewandt ,

wo bloß unachtſamkeit Statt bat , oder jeder

Grund von Böswilligkeit wegfällt.

c.) Wo hingegen Zumuthung in der Abſicht , die

Verfügung zu verleşen , oder Aufdringungen

pon dergleichen Gelder , oder damit Mädelenek,

1
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wie Aufwechslung dieſes Geldes , um es im

Land wieder in Umlauf zu ſeben , ſollte getrie

ben werden , ſo ſind Fälle dieſer Art , nebſt der

Konfiskazion des Geldes, mit dem vier bis zehn

fachen Werthe deſſelben zu beftrafen , und die

Strafe nach den fich ergebenden Umſtänden ſo .

wohl auf den Ausgeber , als auf den Empfän .

ger anzuwenden , mit Verdoppelung der Strafe

bet jedem Wiederholungsfalle. Im dritten

Wicderholungsfall hingegen ſoll , nebſt der Kon.

fisfazion des Geldes , die gefangenſchaftliche ,

im Maße der Verdreifachung der Geldbuße nach

Inhalt des § . 9. des allgemeinen Polizeygeſeßes

in Anwendung gebracht werden.

d .) Die Straffälle rollen ſummariſch von den be.

treffenden Polizeybehörden beurtheilt werden.

e .) Die eine Hälfte der verhängten Geldſtrafe fält

dem Leider und die andere Hälfte dem Staate ju .

§ . 6.

Alle früher'n Münzverordnungen , in ſo fern ſie

mit der gegenwärtigen im Widerſpruche ſtehen , Teyen

aufgehoben.

ſ . 7.

Gegenwärtige Verordnung fol durch den Druck

bekannt gemacht, von den Kanzeln öffentlich verle

Ten , und dem Finanzrathe zur genauen und ſtrengen

Vollziehung übertragen werden .

Alſo beichloffen in unſerer Rathbfißung , Luzern

den 7ten Man 1830.

Der Amtsſchultheiß

Bince 11 Rüttimann.

Nahmens des Kleinen Raths ;

Der Staatsſchreiber ,

8. M. KTOP P.

/
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Se ſ é

über das Erziehungs- und öffentliche

Schulweſen.

Wir Schultheiß und Großer Ratt

des Kantons Luzern ;

Von der Ueberzeugung durchdrungen , daß durch

Beförderung des Volfs -Unterrichts ; durch Berbrei.

tung einer zweckmäßigen Kultur , und die Belebung

der Wiſſenſchaften der Wohlſtand und das Glück des

Landes vorzüglich und dauerhaft gegründet werden

fönne ;

Nachdem Wir gefunden , daß die in verſchiedenen

Zeiten über das Erziehungsweſen erlaſſenen Gefeße

dieſem höher'n Staatszwede und den obwaltenden

Bedürfniſſen nicht mehr befriedigend entſprechen ;

Auf die Bothſchaft und die Anträge des Kleinert

Raths vom 7ten fließenden Monats ;

Haben verordnet und verordnen

de m nad

1. b fch nit to

Höhere Aufficht über das Erziehungsweſen:

$ . 1 .

Die Aufſicht über das ganze Erziehungsweſen im Oberſte Geis
tung des Erzien

Kanton fteht, unter der oberſten Leitung des Kleinen hungsweſens.

Raths i einem Erziehungs - Rathe gu.
Erziehungs

Ratb .

VI. Bd. 38
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Anzahl feiner

Mitglieder.

$ . 2 .

Derſelbe iſt aus Sieben Mitglieder'n zuſammen

geſeßt.

ſ. 3 .

Bildung des.

felben .

Einer der beyden Schultheißen iſt Präſident des

Erziehungs - Raths.

Nebenhin ſollen vier Mitglieder aus dem Kleinen

Natbe genommen werden.

Die übrigen zwer Mitglieder ſind einer gang

freyen Wahl anheimgeſtellt.

. 4.

Defien Wahl.
Der Kleine Rath wählt gemäß dem S. 18. feiner

Geſchäftsordnung , nach Vorſchrift des S. 51. der

Kantons- Perfaſſung , fämmtliche Mitglieder des Er

ziehungs - Raths.

Ernennung Auf gleiche Weiſe bezeichnet er aus den , im Er .

des Vize- Prä

ziehungs - Rathe fißenden Mitglieder'n des Kleinen
fidenten ,

Raths den Vize - Präſidenten , welcher in vorkommen.

den Fällen die Stelle des Präſidenten zu vertreten hat.

S. 5.

fährlicher ,

periodiſcher

Austritt.

2

Alle Jahre tritt auf das neue Jahr der Kebrord.

nung nach ein Mitglied des Erziehungs - Raths aus ,

das. aber ſogleich wieder wählbar iſt.

Diefem periodiſchen Auftritt iſt jedoch das Präfi.

dium nicht unterworfen .

Der Austritt hat nach dem bereits eingeleiteten

Pfade, zwar mit Rücficht auf die beygegebenen zweyi

neuen Mitglieder ferner ftatt.
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f. 6.

Dem Erziehungs . Rathe wird als Schreiber ci. Aftuar des Er

ner der Beamten aus der ober'n Staatskanzley an, stebungsraths.

gewieſen .

8. 7 .

Dem Erziehungs . Rathe , als fener Bebörde , die Wirkungskreis

und Verhält

das ganze Erziehungsweſen ſeitet , find alle öffent, niffe des Erzte

lichen Lebranſtalten untergeordnet. hungsraths.

Er ſchlägt dem kleinen Rathe jene Verbeſſerun

gen , Abänderungen und neuen Einrichtungen vor ,

die er für nothwendig und zweckmäßig erachtet , und

die in das Fach des öffentlichen Erziehungsweſens

einſchlagen.

Shm liegt die vollziehung und Handhabung der

diesfalls beſtehenden oder erſt noch zu erlaſſenden

Verfügungen ob .

Für ſeinen Geſchäftsgang hat er ſich im übrigen Geſchäfts.

nach denjenigen Vorſchriften genau zu richten , welche Ordnung dese
felben .

durch die , dem kleinen Rathe unter'm gten Hornung

fließenden Jahres gegebene Geſchäfts - Ordnung für

alle , aus ſeiner Mitte hervorgehenden Naths . Dika .

ferien ertheilt worden ſind.

,

II. 26cnit to

Oeffentliche Lehranſtalten.

§. 8.

Die im Kanton Luzern beſtehenden , öffentlichen Deffentliche

Rebranſtalten ſind :
Lehranſtalten

des Kantons.

a.) Für die allgemeine Volksbildung :
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1. Die Primarſchulen ;

2. Die Sekundarſchulen ;

Þ.) Für die gelehrte Bildung :

1. Die geſammten lateiniſchen Schulen im

Kanton ;

2. Die höhere Zentral - Behranſtalt des Rang

tons , beſtehend :

aus einem Gymnaſium ,

aus einem Lyzeum und

aus einem polytechniſchen Inſtitut.

A

III . A b fchnitt.

Sandr chulweſen überhaupt.

A. Aufſicht über dasſelbe.

1. 9.

Stellung und Ein Referent, als Organ des Erziehungsratho

Wirkſamkeit iſt mit der näher'n Beaufſichtigung des Landſchulwe.
D. Referenten .

fens beauftragt, und ſteht in dieſer Hinſicht mit den

Schulkommiſſionen in Briefwechfer; er ſorgt für die

Vouziehung der , Behufs desſelben von dem Erzie.

hungsrathe ergebenden Beſchlüſſe , Verfügungen und

Weiſungen , und erſtattet dieſem der Regel nach alle

Vierteljahre über den Gang und Beſtand des Volks.

unterrichts umſtändlichen Bericht.

Bey außerordentlichen Vorfommenbeiten und in

dringenden Fällen hat die Berichterſtattung ſogleich

zu erfolgen .

ſ . 10.

Wahl 4. Amts

Der Erziehungsrath wählt in oder außer reiner
Dauer desfel.

ber
Mitte der Referenten.

.
.
?
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Die Beſtätigung dieſer Wahl geſchieht durch den

Kleinen Rath .

Die Amtsdauer eines Referenten iſt auf drey

Sabre feſtgefeßt , nach Verfluß welcher Zeit der Aus.

tretende jedoch wieder wählbar iſt.

$. 11 .

Hufzuftellende

Schulfreiſe.

Der Kanton iſt in Schulfreiſe eingetheilt.

Die Anzahl derſelben iſt auf Acht beſtimmt.

Der Kleine Nath bat den Umfang jeden folchen

Schulkreiſes zu beſtimmen , ſo wie er auch begwäl.

tiget ift, deren Anzahl , wenn er es für nöthig und

zweckmäßig erachtet , zu vermehren.

$ . 12 .

In jedem Schulfreiſe foll ſich eine Schulfom . Aufitellung

miſſion vorfinden .
von Schulfoms

miffionen .

Dieſe beſteht aus einem Präſidenten und vier Mit. Bildung der's

glieder'n , von welchen auf's mindeſte eines aus dem ſelben .

geiſtlichen Stande genommen werden muß.

Die Mitglieder werden , auf den Vorſchlag des Deren Wahl.

Erziehungsraths , vom Kleinen Rathe gewählt.

Dieſer bezeichnet aus der Zahl der Gewählten den Präſident.

Präſidenten der Kommiſſion .

Bon den Mitglieder'n der Schulkommiſſion tritt fährlicher

alle Jahre auf Ende des Jahres der Kebrordnung Austritt bep
denfelben .

nach eines aus , das jedoch ſogleich wieder gewählt

werden kann.

Die Neibeordnung dieſes Austritts wird für das

erſte Mal durch das Loos beſtimmt.
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$. 13.

Wirfungsfrets Die Schulkommiſſionen , welche in unmitterbarer

und Stellung
Verbindung mit dem Erziehungsrathe , wie mit dem

derſelben .

Referenten über das Landſchulweſen ſtehen , beauf

ſichtigen die Primar- und Sefundarſchulen inner

dem ihnen angewieſenen Umkreiſe, und forgen da.

für , daß dieſelben nach den gegebenen Vorſchriften

gehalten werden .

Shre Verfams
Sie verſammeln ſich während der Winterszeit alle

lung .

Monate wenigſtens einmal , fur Sommerdzeit aber

wenigſtens alle zwey Monate und überhin ſo oft , als

es der Präſident für nothwendig erachtet.

Sdulbeſuch . Nach einer unter fich feſtzuſeßenden Kehrordnung

oder Abtheilung beſuchen ſie die ihnen unterſtellten

Schulen , und wohnen eben ſo auch den Schul .

Prüfungen am Ende der Schulzeit bey.

zu erffattende Nach Beendigung ſowohl der Winter- , als der
Berichte.

Sommerſchulen erſtatten die Schulkommiſſionen je.

desmal dem Erziehungsrathe einen umfaſſenden Bes

richt über den Zuſtand jeder Schule und der zum

Schulhalten gewidmeten Gebäude.

. 14 ,

Der Pfarrer Dem Pfarrer iſt, in Berbindung zu den für das

als erſter

Landſchulweſen durch gegenwärtiges Gefeß aufgeſtell.
Schulaufſeher.

ten Schulbehörden , die Aufſicht über die Schulen

reines Pfarrkreiſes übertragen.

In dieſer Stellung feßt er ſich zunächſt mit der

betreffenden Schulkommiſſion in Verbindung.
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$. 15.

In der Hauptſtadt, ſo wie in denjenigen Ort. Schulkommifo

ſchaften , wo bereits ſpezielle Schulkommiſſionen be. fionen in der

ſtehen , ſollen dieſelben nach den für sie aufgeſtellten den Munisipale
$ auptſtadt und

Regulativen fortdauern.

1

orten .

B. Bildung der Schullehrer.

$. 16.

U18 Bildungs . Anſtalt für die Schullehrer fout Schullehrer .

ein Landrchullehrer - Seminar eingerichtet werden ,
Seminar.

welches aljährlich wenigſtens gehen Wochen anzu.

dauern hat.

Feder , der in das Seminar aufgenommen wird , zu bezahlendes

bezahlt an deſſen Verwaltung ein , vom Erziehungs.
Koftgeld .

rathe zu beſtimmendes , verhältnißmäßiges Koftgeld.

In foweit dieſe Koſtgelder nicht hinreichen , um Beſtreitung

die Unfoften des Unterhalts der Bildungsanſtalt, ſo der Koften des
Seminars.

wie jene des an derſelben zu ertheilenden Unterrichts

zu decken , fou das noch Ermangelnde von dem Staate

aus den Einkünften des allgemeinen Erziehungsfonds

zugeſchoſſen werden.

ſ . 17.

Dem Landſchullehrer - Seminar fteht ein Ober. Oberlehrer.

lehrer vor , der zugleich über den Gang des Unter.

richts in den Landſchuren , ſo wie über die Ausfüh.

rung und Beobachtung der hierfür gegebenen Bor.

ſchriften die unmittelbare Aufſicht hält.

Dieſem Oberlehrer werden zur Vervollſtändigung fhm

der ihm obliegenden Bildung der Schullehrer , je
beyzugebende

Gebülfert.

nach vorſchreitendem Bedürfniſſe , die erforderlichen

Gehülfen beygegeben.
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Ernennung . Der Oberlehrer wird , auf den Vorſchlag des

Erziehungsraths , vom Kleinen Rathe ernennt.

Die übrigen Lehrer hingegen beſtellt der Erzie.

hungsrath.

$ . 18.

Beſtimmung Das Schuuehrer - Seminar iſt nicht nur dazu

des Seminars. beſtimmt, taugliche Schullehrer zu bilden , ſondern.

felbft dazu die angeſtellten Schullehrer in ihrem

Berufe auch immer mehr zu vervollkommnen .

Wie lange Ebendaher iſt auch jeder , der als Schullehrer

durch d.Schul- angeſtellt wird , verbunden : vom Tage ſeiner Anſtel.
lehrer zu bes

ſuchen . lung an noch während zehn Jahren zu dent , vom Er.

ziehungsrathe zu beſtimmenden Epochen das Schul.

lehrer - Seminar auf's neue zu beſuchen.

. 19.

Aufnahme in's Kein Kandidat des Schullehrerſtandes findet Auf

Seminar.

nahme in der Bildungsanſtalt für die Schullehrer ,

wenn er nicht zuvor in einer der aufgeſtellten Mu.

Vorbereitung fterſchulen wenigſtens während einem Winterkurs die

dazu .
erforderliche Vorbildung erhalten und in derſelbert

mit Erfolg Aushülfe geleiſtet hat.

f . 20 .

Muſterfchulen . Der Erziehungsrath beſtimmt die Anzahl forcher

Mufterſchuren , und bezeichnet dieſelben alle Fabre

unter den Landſchulen .

C. Å nſtellung der Schullehret.

. 21 .
ato

Wahl der Pris Die Primarlehrer , welche bis dahin von einer

marlehrer.

unter'n Behörde ernennt wurden , ſollen von derſele

ben auch ferner auf gleiche Weiſe gewählt werden.

/
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Die Ernannten unterliegen aber immerfort der

Beſtätigung des ErziehungGraths .

Die übrigen Primarlehrer hingegen werden durch

den Erziehungsrath felbft gewählt.

f . 22 .

Die gleiche Bewandtniß hat es in Hinſicht der Wahl der Ses

Ernennung der Lehrer an bereits beſtehenden Sefun. fundarlehrer.

darſchuren , wo dieſe bisher von einer unter'n Ber

hörde ausgegangen iſt , die jedoch immerfort der Ben

ftätigung ab Seite des Kleinen Raths unterliegt.

Bon dieſem gehen auch auf den Vorſchlag des

Erziehungsraths, die Ernennungen der Lehrer für

die erſt zu errichtenden Schulen diefer úrt aus.

S. 23.

Feder Lehrer , der an einer Primarſchule defi- Eigenſchaften

nitiv angeſtellt wird , es mag deſſeri Ernennung
f.d.Anftellung:

wem immer zuſtehen , muß folgende Eigenſchaf- a) als Primar .

tebrer

ten befißen :

a . ) Das zwanzigſte Jahr zurücgelegt.

b.) Drey Kurſe im Landſchullehrer - Inſtitut mit

befriedigendem Erfolge mitgemacht haben, und

c.) Durch ein Zeugniß feiner Ortsbehörde die

Untadelhaftigkeit ſeiner Sitten und Auffüh.

rung darzuthun , im Stande feyn.

Nebenhin hat er noch eine , vom Erziehungsrathe

anzuordnende Prüfung zu beſtehen , die über ſeine

Fähigkeit zur endlichen Anſtellung eiitſcheiden wird.

$. 24 .

Die nämlichen Eigenſchaften werden auch von b) als Sekunia

darlehree's

denjenigen gefordert, welche als Lehrer an einer

VI. BO. 39
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Sekundarſchule angeſtellt werden wollen , in dem

Verſtande jedoch : daß fie fich durch die mit ihnen ,

vor ihrer Anftellung vorzunehmende Prüfung über

den , für eine forche Lehrſtelle erforderlichen , böber'n

Grad der Ausbildung in befriedigendem Maße aus.

weiſen.

E. Beſoldung der Schullehrer.

§ . 25.

Gehalt und Seder , an einer Primarſchule angeſtellte Lehrer

Wohnung der bezicht einen Fahrgehalt von Hundert bis Zweyhun-.
Primarlehrer.

dert Franken , nebſt einer angemeſſenent , freyen Woh

nung oder einer damit in Verhältniß fiehenden , bil.

ligen Entſchädigung , die ihm die Gemeinde abzurei.

chen hat.

o laut $ . 30. der Fall eintritt , daß ein forcher

Sehrer für die Anfänger eine Sommerſchulé halten

muß , wird demſelben dafür eine Zulage abgereicht ,

welche die Hälfte reines ordentlichen Gehalts be.

tragen fou.

Periodiſche Die Schaltsbeſtimmungen erfolgen alle zwey)

Gehaltsbeftim. Fahre , auf den Vorſchlag des Erziehungsraths ,
mung.

durch den Kleinen Rath.

$ . 26 .

Der Sefun- Der Gehalt eines Sekundarſchullehrers ren auf

darlehrer : Zweyhundert und Vierzig Franken wenigſtens , und

a ) Cehalt auf höchſtens Vierhundert Franken feſtgefeßt.

b) Wohnung. Nebenhin ſoll ihnen von den Semeinden , welche

ſeinen Schulkreis bilden , eine angemeſſene , freye

Wohnung angewieſen , oder eine verhältniſmäßige

Entſchädigung dafür abgereicht werden .
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S. 27 .

Wo kein eigens dazu beſtimmter oder hinreichen . Duelle, aus

der Fond vorbanden iſt , werden die Gehalte der Pri. reicht werden
Toll :

marſchullehrer aus der allgemeinen Erziehungskaſſa .) . Gehalt b .

beſtritten.
Brimarlehrer;

f. 28.

Der Gehalt der Lehrer an einer Sekundarſchule, b ) jener d. Se
fundarlehrer.

welche gar nicht oder nur unzureichend dotirt iſt ,

wird ebenfalls aus dem allgemeinen Erziehungsfond

verabfolgt.

Landſchulweſen im Beſonder'n .

A. Primarſchulen.

1. 29 .

In jeder Pfarrgemeinde roll ſich wenigſtens eine Errichtung

Primarſchule vorfinden.

von Primar

fchulen .

Wo es derſelben Ausdehnung oder die Bevölke.

rung erheiſchen , ſollen ſolcher Schulen ſo viele ein.

gerichtet werden , als es das Bedürfniß erfordert.

S. 30.

Ueberall, wo die Anzahl der , die Schule beſuchen . Errichtung

den Kinder jene von Neunzig bis Hundert überſteigt,

von Sommer

ſchulen .

rou eine Sominerſchule für die Anfänger eingerich .

tet werden. 783 /

V. 185
f. 31 .

Die Schulen müſſen in beſtimmtent, hierzu zwed . Erbauung von
Sdulhäuſer'n .

mäßig eingerichteten Häuſer'n gehalten werden .

Da , wo keine Schulhäuſer vorhanden ſind , ſey Mittlerweilige
Anweiſ. eines

der Kleine Rath angewieſen quf förderliche Era Sobullofale.
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bauung von folchen Bedacht zu nehmen. Bis dieſes

ausgeführt ſeyn wird , haben die betreffenden Ge

meinden für angemeſſene und bequeme Lokale zum

Abhalten der Schule zu ſorgen.

Bau u. Unters Ieder Gemeinde liegt die Pflicht ob : die Unfo,

balt der Schule ften , welche die Erbauung und der Unterhalt der

bauſer.

Schulhäuſer erfordern , von ſich aus zu beſtreiten , ſo

wie die Schulzimmer zu beheißen.

Wohnung für Auch foul in jedem Schulhauſe, nebſt der Schule

0.Schullehrer. ftube , eine angemeſſene Wohnung für den Lehrer

angebracht feyn.

lenį

S. 32.

Rinfang f.die : Die Schulen beginnen jährlich mit Anfang des

a) Winterſchu- Wintermonats und dauern den ganzen Winter hin.

durch während zwanzig vollen Wochen ohne Untere

brechung fort.

b) Sommer- Die Sommerſchulen hingegen nehmen erſt nach

ſchulen .
Vollendung der Winterſchulen ihren Anfang und

foten Zwanzig Wochen andauern.

abzuhaltende Nebenben ſoll im Sommer während wenigſtens

Nepetizions. Vier und Zwanzig Eagen Nepetizionsſchule gehalten
Schulen .

werden. Dem Erziehungsrathe bleibt überlaſſen , die

Eintheilung der Zeit , inner welcher ſelbe ſtatt haben ,

ſo wie die Art , wie die Repetizionsſchulen abgebal.

ten werden ſollen , alljährlich zu beſtimmen .

!

33.S.

Unterrichts . Die unerläßlichen Gegenſtände des Unterrichts in

Gegenſtände den Primarſchulen find : Neligions - und Sitten.
für d. Brimar.

foulen,
lehre ; die deutſche Sprache ; Leſen ; Schreiben ;

Rechnen und Gefang.
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§. 34.

Die Lehrmethode und die Lehrbücher werden vom Lehrmethode

Erziehungsratbe beſtimmt.
u. Lehrbücher .

Hinſichtlich des , für den Unterricht zu gebrau. Katechismus.

chenden Katechismus hat ſich der Erziehungsrath

mit dem biſchöflichen Ordinariate in's Einverſtänd

niß zu reßen .

$ . 35.

Der Erziehungsrath bat darauf Bedacht zu neh. Anſchaffen der

Lehrmittel.

men , wie die Lehrmittel zweckmäßig und mit Vor .

theil für die Gemeinden angeſchafft werden können ,

welche Koſten für Kinder vermöglicher Xeltern von

dieſen , für jene unbemittelter Heltern aber durch

die Gemeinde zu beſtreiten ſind.

Die Anſchaffung des eigentlichen Schul - Inven. Anſchaffung

tars liegt hingegen der Gemeinde auf allgemeine des Schul-In
ventars.

Koften ob.

B. Schulbeſuch.

36.

Sedes , zur Schule fähige Kind iſt vom Sieben . Dauer d.pflicha

ten Jahre an verpflichtet , die Schule während Sechs tigen Schul
beſuchs.

Fahren zu beſuchen .

Kein Kind darf aus der Schule austreten , wenn Entlaſſung

es nicht durch die Schulkommiſſion aus derſelben
desſelben .

förmlich entlaſſen worden iſt , und zu dieſem Ende

nach einer hierfür abzufaſſenden , allgemeinen Vor.

ſchrift einen ordentlichen Entlaſſungsſchein erhal.

ten hat.
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f . 37.

Pflichtiges Den Heltern und Pflegeältern liegt die Pflicht

Senden der ob : die , vermöge vorſtehenden Artifelo , zum Beſuch

Kinder in die

Schule.
der Schule pflichtigen Kinder fleißig in dieſelbe zu

fchiden .

Vormerkung Feder Lehrer hat daber ein genaues Tagesvers

der Ausblei- zeichniß über die , von der Schule ausbleibenden
benden.

Kinder zu führen , welches er alle 14. Dage ſowohl

der Schulkommiſſion , ars dem Pfarrer zuſtellt,

ſ . 38 .

Beftrafung der Die ſaumſeligen Weltern oder Pflegeältern weks.

Uelter'n oder

den das erſtemal vom Pfarrer gewarnt ; das zweytes
Pflegedlter'n

der ausbleiben- mal durch die Schulkommiſſion oder ihren Abgeords

den Kinder. meten in dem Verhältniß mit einer Geloftrafe be.

Diesfalls zu legt , daß es für jeden von einem ihrer Dbforge

verhängende : anvertrauten Kinde verſäumten Schultag wenigftens

Geldftrafen ; ein und höchſtens zwey Baßen betrifft.

Andere Stra. Bey andauernder Widerſeßlichkeit , ſo wie bey

fen . Unvermögenheit find ſolche Geldſtrafen durch andere ,

ebenfalls durch die Schulkommiſſion zu verhängende ,

zweckmäßige Strafmittel zu erfeßen .

Der Geldfiras Der Ertrag der Geldſtrafen iſt zu Anſchaffung

von Lehrmitteln zu verwenden .
Verwendung ,

Bezug. Der Bezug der Strafgelder und ihre ueberreia

chung an die Schulfommiſſion liegt dem Gemeinde

Ammann ob,

fen :

1991

XI.28 %

C. Prämien.

$. 39.

Am Ende der Repetizions- Schulen , im Herbita

monat jeden Fabred , follen unter diejenigen Schul.

Breis-Austhei

lung .
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finder , die ſich durch Religiöfität und Sittlichkeit ,

Geſchidlichkeit und Fleiß ausgezeichnet haben , Prei.

re , in zweckmäßigen Büchern beſtehend , ausgetheilt

werden.

Wenigftens auf jedes Zehnte Kind wird ein fol. Anzahl der ju

cher Preis gegeben . In jedem Falle ſollen jedoch
ertheilenden

Prämien.

wenigſtens fecho Prämien an eine Schule abgege.

ben werden.

Die daherigen Unfoſten rollen aus dem allgemei. Beſtreiten der
daberigen Kon

nen Erziehungsfond beſtritten werden . ften .

Den Gemeinde . Behörden iſt unbenommen , die sinjuthun von

Prämien durch

zahl der Obrigkeitlichen Preiſe , mit Vorwiſſen und
d. Gemeinden .

Zurathziehung der betreffenden Schulfommiſſion , in

billigcm Maße zu vermehren.

Die Austheilung der Preiſe hat durch die Schule Austheilung

kommiſſion oder ihren Abgeordneten öffentlich , unter der Prämien.

Zuziehung des Herrn Pfarrers , in Anweſenheit der

Ortsbehörden zu geſchehen .

1

D. Sefundar . Schulen .

&S. 40.

Die bereits in Luzern , Sempach , Surſee und Fortbauer der

Münſter fich vorfindenden Sefundarſchulen roen in vorhandenen
Sekundar

ihren jeßigen Verbältniſſen fortbeſtehen .
ſchulen .

Neben dieren ſollen auch auf der Landſchaft we. Auf der Land.
fchaft aufzus

nigſtens noch Acht ſolcher Sekundarſchulen einge- ftellende Sea

richtet werden. kundarſchulen.

Dieſe Schulen werden auf verſchiedenen Punkten Wo felbe anzu

des Kantons und in einem , foviel möglich , gleich .
legen .

inäßigen Umfange und in ſchicklicher Entfernung zu

cinander errichtet.
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18
31

,

1,12
5

.

Anzahl derſel. Die Beſtimmung ihrer Anzahl iſt dem Kreinett

ben.
Nathe ; auf den Vorſchlag des Erziehungsraths ,

überlaſſen.

$ . 41 .

Anweiſung eis Die geſammten Gemeinden , in deren Umfang

nes Schulloc fich Sekundarſchulen befinden werden , haben auf
kals und deſſen

Beheißung. eigene Koſten für Anweiſung und Unterhaltung ein

nes zweckmäßigen Schulobals dazu , und für deſſen

Wohnung des Beheißung , ſo wie für die freye und angemeſſene

Schullehrers. Wohnung des dabey angeſtellten Lehrers zu ſorgen.

S. 42.

Beſuc d. Ces Der Beſuch der Sekundarſchulen iſt durchaus

kundarſchulen . frengegeben und nicht verbindlich.

Aufnahme in Fedoch kann Niemand in eine ſolche aufgenom .

dieſelben .
men werden , der nicht diejenige Bildung , die für

die Primarſchulen vorgeſchrieben iſt, ſich vollftändig

angeeignet hat.

S. 43.

Umfang des zu Der Unterricht, der in den Sekundarſchulen er

ertheilenden
theilt wird , ſoll auf der einen Seite denjenigen der

unterrichts.

Primarſchulen vervolftändigen , und auf der ander'n

Seite vorbereitend an denjenigen Unterricht ſich an .

reiben , der an dem polytechniſchen Inſtitute gegebent

wird.

Gegenfiande Die Gegenſtände des Unterrichts feven demnach :

d . Unterrichts. Religions- und Sittenlehre , ſo wie die deutſche

Sprache im höher'n Umfange ; die gemeinnüßigen

Kenntnife ; Schreiben in feiner vollkommner'n an

wendung ; Rechnen nebſt Meßkunſt und Buchhaltung :

Zeichnen , blos Linear - Zeichnung zum Bedürfnif.
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Die für die Sekundarſchulen anzuwendende Lebr. lehrmethode

Methode , ſo wie die zu gebrauchenden Lehrbücher u. Lebrbücher..

und Lehrmittel werden , wie bey den Primarſchulen

( Se 34. ) , durch den Erziehungsrath beſtimmt.

S. 44.

An die Sekundarſchulen ſoll , gleich wie an die übreichung

Primarſchulen , eine verhältnißmäßige Anzahl von von Prämiert.

Prämien abgereicht werden.

f. 45 .

Die weiter'n Anordnungen über die Einführung Weitere Un

der Sekundarſchulen reyen dem Kleinen Rathe, auf Ordnungen üb.
die Sekundars

den Vorſchlag des Erziehungsraths , vorbehalten ) Schulen .

welcher dafür Sorge tragen wird , dieſelben immer

mehr zu vervollkommnen , damit ſie in deſto befriedi.

gender'm Maße ihrer Beſtimmung entſprechen.

IV . Ab ich nitt..

A. Eateiniſche Schulen im Santota

g. 46 .

Die in den Städten Surſee, Wilffau und in Lateiniſche
Schulen aufer

Münſter , ſo wie an ander'n Orten im Kanton aufge.
der Bauptſtadt.

felten , lateiniſchen Schulen ſollen ferner fortbeſtehen .

Dieſelben ſind den Lokals - Aufſichtsbehörden und Aufſicht über
dieſelben .

der für das Gymnaſium und Lyzeum aufgeſtellten

Schuldirekzion untergeordnet.

Sie ſollen in Uebereinſtimmung mit dem Gym Deren Ueber

nafium an der höher'n Zentral - Lehranſtalt gehen , mit dem Gym .
einſtimmung

und find daher fowohl den ; von der Schuldirekzion ; nafium .

als vom Erziehungsrathe ausgebenden Anordnungen

und Verfügungen unterworfen.

VI. BO. 40
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B. $ 0bere Lehranſtalten.

S. 47.

Höhere Die höhere Zentral- Lehranſtalt beſteht aus dem

Sentral.febrs Gymnaſium und Lyzeum in der Stadt Luzern.
.

tinterrichtss für das Gymnaſium , welches die höhere

Gegenftände: Vorbildung bezweckt , ſind die Lehrgegenſtände: die

a ) am Gymnas deutſche , lateiniſche und griechiſche Sprache ; re.

fium ;

dekunſt und Poeſie ; allgemeine und Waterlands.

geſchichte ; Länder-Beſchreibung ; Religions -Unter :

richt; Arithmethik und Algebra.

b ) am Lygeum ; Am yzeum , deſſen Aufgabe die böhere Ausbil.

dung iſt , find hingegen die Lehrgegenſtände :

a.) In -Hinſicht auf allgemeine, wiſſenſchaftliche

Bildung :

Philoſophie ; Mathematik ; Phyſik ; Völfergeſchich ,

te ; geographiſche Naturbeſchreibung ; lateiniſche und

griechiſche Sprache und Literatur.

b.) In Hinſicht auf wiſſenſchaftliche Berufsbils

Dung :

1. Für den geiſtlichen Stand in'sbeſondere;

Die Theologie , ald : Dogmatik , Exegeſe mit

Hermeneutik , Moral , Kirchengeſchichte , Paſtoral

und bebräiſche Sprache.

2. Für alle Stände.

c ) am polytechs
Das polytechniſche Inſtitut , an welchern

niſchen fn- Unterricht ertheilt wird : in der angewandten Mathc.
ftitute ;

matik; in der Zeichnungskunft; in der techniſchen

Phyſik ; Chemie und Naturgeſchichte; in der Rechts ,

und Staatslehre , und in der vaterländiſchen Ges

fchichte.

2
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$. 48.

Der höher'n Zentral . Lehranſtalt find ferner fols Der höher'n

Sentral - Lebrs

gende Unterrichtsfächer beygeſellt , als : Zeichnungos
anfalt noch

funft ; franzöſische Sprache und Muſik , ſowohl in bergegebene

Beziehung auf Serang , als die eigentliche Inftrus Fächer.

mental - Muſik.

$. 49.

Dem Kleinen Rathe iſt, auf den Antrag des Bedingte Ver

mehrung der

Erziehungsraths , beyneben überlaſſen : die Anzahl Sehrgegenſtän

der Lehrgegenſtände und Fächer , ſo wie jene der de und Fächer .

angeſtellten Lehrer zu vermehren , oder andere zwed:

mäßige Veränderungen Behufs mehrerer Aufnahme

der Wiſſenſchaften zu treffen.

Wenn dieſer Fall eintritt , fou davon im Jahres.

berichte über das öffentliche Erziehungs- und Schul.

weſen an den Großen Rath ausführliche Erwähnung

geſchehen .

Ueberhaupt gehen die aŭgemeinen Anordnungen , udgemeineAn

welche die Lehrform und den Gang der Studien , die gebrformordnungen üb .

ſo wie die Schulpoliger beſchlagen , vom Kleinen
u . ſ. w .

Rathe aus .

Allest hingegen , was derſelben Ausführung und Darüber erge

Volziehung betrifft , fer der unmittelbaren Verfü. bende Vollzie
hungs - Anord

gung des Erziehungsraths anbeimgeſtellt.
nungen.

. 50 .

Vom Kleinen Rathe gehen , auf den Antrag des Ernennung der

Erziehungsraths , die Ernennungen ſowohl der Leb: Profeſſoren u.
Lehrer an der

rer an der höhern Zentral - Lehranſtait , welchen
höber'n Zens

das Prädikat Profeſſoren gutömmt, als derjenigen tral - Lehran

der Nebenfächer aus.

2

ftalt.
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Art der Uebere > Die Uebertragung einer Profeſſur tann auf brey

tragung d.Bros Weiſen erfolgen , als :d

feffuren :

Purd Ruf; a.) Durch Erlaſſung eines Rufes an irgend eis

nen ausgezeichneten Mann , von defien GerGeos

ſchicklichfeit und übrigen , zu einem öffent.

lichen Lehramte erforderlichen Eigenſchaften

man bereits volle Gewifbeit erlangt bat ;

Durch Aus- b.) Durch Ausſchreibung der zu befeßenden Lehr,

ſchreibung;
ſtelle , wo , falls ein ausgezeichnet tüchtiger

Nann ſich um dieſelbe bewerben follte , eis

nem ſolchen auch ohne Prüfung die erledigte

Profeſſur übertragen werden kann ;

Bermöge einer c. ) Bermöge einer , in Folge vorangegangener

Prüfung,
Ausſchreibung , fattgehabten Prüfung ;

Feftfeßen eines In dem leßten Fate darf auch ein Probejahr feſto

Brobeiabres.
gereßt werden , nach deſſen Verfluß erſt die definitive

Anſtellung erfolgt , in fo ferne während demſelben

die Fähigkeit und Geſchicklichkeit des jeitig ange.

Mellten Lehrers bewährt erfunden worden iſt.

Vorbeſtimung Der Kleine Rath wird jeweilen im gegebenen

parüber durch Falle , auf den angehörten Bericht und Antrag des

Den Kleinen

Nath,
Erziehungsraths ; den Entſcheid geben , wie es dicks

fau6 gehalten werden ſoll.

Borzügliche Bey dieſen Ernennungen roll auf diejenigen ,

Rückſichtnah
meaufdie, auf welche auf einer Hochſchule mit Auszeichnung ihre

ochſchulen Studien vollendet haben , beſondere Rücklicht genoma

gebildeten men und ihnen bey gleichen Eigenſchaften vor den

Kompetenten . übrigen Bewerbern Porgug gegeben werdethe

1
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f. 59.

Die Abberufung der Lehrer geſchieht, auf ges utbetufung

gründete Urſachen hin , und in Folge gehörigen uns der Lehrer.

terſuches , auf den Antrag des Erziehungsraths ,

gleichfalls durch den Kleinen Rath.

ſ. 53,

Die Beſtimmung der Beſoldungen für die Pro. Beſoldung der

feſſoren erfolgt ebenfalls , auf den gleichen Antrag , Profeſſoren .

durch den Kleinen Rats.

ſ . 54.

In ſoweit die jährlichen Einnahmen des , für die Beftreitung

böhere Zentral - Lehranſtalt eigens beſtehenden Fonds der Ausgaben

für die höhere

zu der , für dieſelbe zu machenden Ausgaben nicht
Sentral - Sehr

hinreichen würden , foll das Ermangelnde aus dem anſtalt.

allgemeinen Erziehungsfond zugeſchoſſen werden.

S. 55.
V :262

Die beſondere , unmittelbare Aufſicht über die Aufſtellung ei

Höhere Zentrals Lehranſtalt ſey einer eigenen Schul. ner Schuldi

Diretzion übertragen , welcher auch die übrigen , im refsion u .Wir
kungfreis der

Kanton beſtehenden , lateiniſchen Schulen unterſtellt felben .

ſeyn ſollen.

Dieſe Behörde beſteht aus einem Präſidenten und Anzahl d. Mite

vier Mitgliedern .
glieder.

Dieſelben werden durch den Kleinen Rath , auf Wahl derſel.

den Vorſchlag des Erziehungsraths , ernennt.
ben.

Der Präſident der Schuldirekzion wird jedesmal Ernennung des

aus den Mitgliedern des Erziehungsraths durch die. Bräfidenteni.

fen felbft bezeichnet.

fille Jahre tritt der Rebrordnung nach eines der fährlicher

Mitglieder aus , welches aber ſogleich wieder wähl. Austritt.
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bar iſt. Dieſe Kehrordnung wird für das erſte Mar

durch das Loos beſtimmt.

Weitere Ant- Die weiter'n Anordnungen über die nähere Or ..

üb.
deren Organic ganiſagion der Schuldirefsion werden dem Kleinen

ſazion . Rathe überlaſſen.

Quellen deffel

ben.

.

V. Å bro nitt.

Allgemeiner Erziehungsfond.

. 56.

Der allgemeine Erziehungsfond , aus welchem die ,

durch gegenwärtiges Geſetz vorgeſchriebenen Ausga

ben beſtritten werden ſollen , beſteht:

a .) Aus dem demſelben ſchon angehörenden

Kapitalfond ;

b.) Aus den , durch beſtehende Gefeße und Dee

krete ihm zugewieſenen Beyträgen der Stifte

und Klöſter ;

c .) Aus der einen Hälfte der , vermöge des S. 24.

des Grundgins - und Zehnt . Losfaufs . Ge.

ins

feges alljährlich zu entrichtenden Sieben vou

Hundert vom ſämmtlichen Großzehnten ;

d.) Uus einem , je nach den vorhandenen Ben

dürfniſſen zu beſtimmenden Beytrage aus der

Staatsfaſſa.

D
e

. 57.

Diesfalls vor- Ein ſpäteres Gefeß wird über die, im vorſtehen .

behaltene , weta

den Artikel enthaltenen Beſtimmungen das Weitere
tere Verfüguns

gen. feftfeßen .
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VI. A b fchnitt.

Allgemeine Verfügungen.

ſ . 58 .

Auch die Privat- Erziehungs - Anſtalten Tenen un. Privat. Lebr.

ter die Aufſicht des Erziehungsraths geſtellt , ohne
anfalten.

deſſen Bewilligung keine ſolche errichtet werden darf.

S. 59.

1

Wenn Heltern oder Pflege. Heltern ihren Kin. Privat-unter

der'n oder Pflegempfohlenen felbft Unterricht geben richt durch Ael

od. .
oder denſelben durch einen Hauslehrer ihnen erthei- tern og. Þaus

lehrer ,

len laſſen wollen ; ſo iſt dieſes zwar geſtattet , allein

fie müſſen die Anzeige darüber durch die Dazwi.

ſchenkunft der betreffenden Schulkommiſſion an den

Erziehungsrath gelangen laſſen , welchem in einem

ſolchen Falle die , nach Umſtänden dießfalls noth

wendig werdenden Verfügungen vorbehalten bleiben.

S. 60.

Alle Jahre fönnen aus dem allgemeinen Erzie. Stipendien .

hungsfond, zur Ausbildung hoffnungsvoller , aber Bewilligung

f. Sochſchulen.

nicht begüterter Jünglinge des Kantons auf aus.

wärtigen Hochſchulen , Dreytauſend , Zweyhundert

Schweizerfranken verwendet werden , welche ſich

entweder zu , Lehrer'n für die höhere Zentral - Lehr

anſtalt ausbilden , oder ſonſt einem , dem Staate nük.

lichen , wiſſenſchaftlichen Fache fich widmen wollen .

Nur den Jünglingen darf ein ſolches Stipendium \ ierfu fähige

ertheilt werden , welche die Philoſophie am Lyzeum in Sünglinge,

Luzern angehört , und überhaupt ihre Studien gang

oder doch größtentheils an der höher'n Zentral -Lehr.
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anſtalt und zwar mit Auszeichnung und dem Zeug

niſſe guter Sitten gemacht haben.

Betrag eines Ein ſolches Stipendium darf die Summe von

Stipendiums.
Achthundert Schweizer- Franken des Jahres nicht

überſteigen .

Zuerkennung Der Kleine Rath ertheilt dieſe Stipendien auf

deſſelben.
den Antrag des Erziehungsraths.

Prüfung der Gutbefindenden Falls kann eine vorläufige Prü.
Bewerber.

fung mit demjenigen angeordnet werden , der ſich um

cin hoheitliches Stipendium bewirbt.

feiten d . Stu
Der Erziehungsrath hat die Studien folcher Sti.

dien d . Stipens

diaten . pendiaten zu leiten .

Rüderſtattung Wenn der Stipendiat derjenigen Beſtimmung , um

des Stipen- deren willen ihm das Stipendium abgereicht worden

diums.

iſt , während ſeiner Ausbildungszeit oder nach der .

ſelben ſich entzieht oder , auf den Nuf der Regie.

rung , nicht ſo viele Jahre hindurch als er das

Stipendium genoffen hat , dem Kanton Dienſte lei.

ftet ; ſo hat er die als Hoheitliches Stipendium gen

noſſene Summe wieder zurück zu erſtatten . Wo die

Anzahl dieſer Jahre nicht ganz erfügt werden ſollte ,

richtet ſich die zu leiſtende Rücvergütungs - Summe

nach der hieran rücftändig verbleibenden Zeit.

§. 61 .

Bu veranſtal
Der Kleine Rath fey angewieſen : dafür zu for.

tende , periodi.

Teise Konferens gen , daß, auf Anordnung des Erziehungsraths, un.

gen unter den ter den Lehrer'n ſowohl der höher'n Zentral , Lehra

Lehrern. anſtalt, als auch unter denjenigen der Primar- und

Sekundarſchulen , zu beſtimmten Perioden Konferen .

jent ſtattfinden , um gemachte Bemerkungen und

Wahrnehmungen im Erziehungsfache ſich gegenſeitig
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1

mitzutheilen und aufällige Wünſche zur Kenntniß

des
Erziehungsraths zu bringen .

§. 62.

Ebenfalls ſey der Kleine Rath angewieſen : dar. Erweiterung

auf Bedacht zu nehmen , daß die bereits für die der Bibliothek

höhere Zentral- Lehranſtalt beſtehende Bibliothek er. Sentral - Lebr.
der höher'n

weitert und zur Benußung ſowohl für Lehrer , als

anſtalt.Schüler , zweckgemäß eingerichtet werde.

§. 63.

In dem , laut . 19. der Kantons- Verfaſſung über fährlicher Bea

alle Cheile der Staats - Verwaltung an den Großen richt überden

Zuſtand des
Rath alle Jahre zu erſtattenden Berichte fol über den Erziehungswe.

jedesmaligen Zuſtand des öffentlichen Erziehungs- und

ſens.Schulweſens und die darinn gemachten Fortſchritte ſo

wohl in allgemeiner , als in beſonderer Beziehung il.

weilen mit Umſtändlichkeit Erwähnung gemacht werden .

$. 54.

Gegenwärtiges Gefeß , wodurch alle mit demſel. Publikacions.

ben im Widerſpruche ſtehenden , früher'n Verfügungen Anordnung,

aufgehoben ſeyn ſollen , iſt dem Kleinen Rathe mit

den üblichen Unterſchriften und dem Staatsſiegel be.

kleidet , zur Vollziehung und öffentlichen Bekannt.

machung , in Urſchrift zuzuſtellen .

Alſo verordnet in der Sißung des Großen Raths ,

Luzern den 14ten May 1830 .

Nahmens des Großen Raths ;

Der
Amtsſchultheiß,

( L. S. ) Vinceng Růttimann.

Für denfelben ;

Der Staatsſchreiber ,

K. M. Kopp.
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Wir Schultheiß und Rleine Råthe

des Kantons Luzern

1

>

Be ſ ch lieffen :

Das vorſtehende, von uGHerren und Ober'n des

Großen Raths unter'm 14ten fließenden Monats , über

das Erziehungs- und öffentliche Schulweſen , erlagene

Geſeß ſoll , zur allgemeinen Kenntniß und Verhalt ,

dem Amtsblatte beygerückt und öffentlich verleſen

werden .

Alſo beſchloſſen in unſerer Rathsfißung , Luzern

Den 26ſten May 1830.

Der Umtsſchultheiß

Bincent Rüttimann.

Nahmens des Kleinen Raths ;

Der Staatsſchreiber

$. M. KOPB.
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Berch I u ß ,

feftfeßend den Termin , von wo an die breis

ten Radfelgen an Laſtwagen eingeführt

werden ſollen .

Wir Schultheiß und Kleiner Rath

des Kantons Luzern ;

Von der Nothwendigkeit überzeugt, daß der Zeit

punkt nun einmal beſtimmt feſtgereßt werden müße,

von welchem an , Unſere Verordnung vom 11ten

Heumonats 1823. , die Breite der Radfelgen an Laft.

wagen vorſchreibend , unbedingt und unwiderruflich

in Anwendung zu treten hat ;

Betrachtend : daß mit Gewißheit angenommen

werden kann , es haben die bey Erlaſſung dieſer

Verordnung vorhandenen , zu ſchmalen Räder , wel .

che laut . 6. derſelben ausgebraucht werden durften,

bereits ihre volle Ausdienung erreicht ;

Nach vernommenem Vortrage Unſere Staats.

wirthſchaftlichen Rathes :

Haben beſchroffen und beſchließen

dem nach :

$. 1 .

Die durch unſere Verordnung vom 11ten Heumo.

niat 1823. vorgeſchriebenen , breiten Radfelgen for

ren von dem erſten Fänner 1831. an , ohne irgend

cine Ausnahme, allgemein eingeführt werden,

41 *
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.

g . 24

Demzufolge ſollen alle und jede Uebertretungen

dieſer Verordnung , von dieſem Termin an , nach

den darin enthaltenen Strafbeſtimmungen unnach .

ſichtlich geahndet werden ,

Ş: 3 .

Mit der näher'n Vollziehung ſowie mit der

genauen Handhabung gegenwärtigen Beſchluſſes

ſeye Unſer Staatswirthſchaftliche Rath beauftragt.

$ . 4.

Nebenhin folle derfelbe ; gur allgemeinen Kennt.

niß und Nachachtung , Unſerm Amtsblatte beygerüct,

und zudem an allen Zouftätten angeſchlagen werden ,

Alſo verordnet in unſerer Rathsſigung , Luzern

den 21ften May 1830.

Der Amtsſchultheiß

Rüttimann.

Nahmens des Kleinen Raths ;

Der Staatsſchreiber

1. M. Kopy.
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V.

Polziehungs - Beſchluß

liber das allgemeine Erziehung8 - Gefeß , in

Betreff des Primars und Sekundar

Schulweſens.

Wie Sdultheiß und Kleiner Rath

bes Kantons Suzern ;

Um dem , som Großen Raihe erlaſſenen Gefeße über

Das Erziehungsweſen vom 14ten Man fließenden Fab

res , inſofern ſolches das Primar- und Sekundar

Schulweſen berührt , die erforderliche Vollziehung zu

berſchaffen ;

Auf den Antrag des Erziehungsraths ;

baben verordnet und verordneni

Demnach :

1. 6 ich nitt.

Oberauffidit über das Primar- und Sekundar:

Schulwefen .

Der Erziehungsrath , deffen innere Organiſazioni Oberaufſicjt

Nach den Borfchriften des Neglements für den Klei. u. Leitung des

Erziehungsi
men Nath som gten Hornung fließenden Jahres durch

tathes.

ein eigenes Regulativ , gleich den übrigen Raths.

kollegien , beſtimit ift, beauffichtigť die fämmtlichen

Primar- und Sekundarſchulen des Kantons tach üns

leitung des Gefeßes über das Erziehungsweſe'n vom

1 ten say abbin , und übt alle ihm durch dasſelbe

übertragenen Verrichtungen aus.

VI. Bd. 42
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II . UDronit t.

Bom Primar - und Sekundar - Schulweſen

im Allgemeinen .

A. Aufſicht über dasſelbe.

1. Referent.

$. 2.

Verrichtungen Der Referent am Erziehungsrathe bat ale jene

d. Neferenten . Verrichtungen zu beſorgen , die ihm durch den s . 9 .

des vorgedachten Gefeßes über das Erziehungóweſen

übertragen find.

Ausfertigung Die Erpedizionskanzley hat die Ausfertigung al .

der von ihm ler , von ihm ausgebenden Briefe, Kreisſchreiben

ausgebenden

Aften . u. f. w. zu übernehmen und zu beſorgen.

Deflen Berichs Seine Berichte an den Erziehungsrath find , je

te an den Er- nach Beſchaffenheit des Gegenſtandes , den ſie betref.

ziehungsrath .
fen , mündlich oder ſchriftlich.

Schriftliche Iſt mit dem Bericht ein Antrag verbunden ; fo

Vorlegung der muß lekterer immer ſchriftlich vorliegen , ſo wie
Anträge und

vierteljährlis auch die vierteljährlichen Berichte , die der Refe .

chen Berichte. rent über den Zuſtand des Landſchulweſens zu er.

ſtatten hat , ſchriftlich verfaßt feyn rollen .

2

.

2. Schuifretre.

§܂ . 3.3.

Eintheilung Die Schulfreiſe, deren Anzahl auf acht beſtimmt

d . Schulkreiſe. iſt, ſollen, unabhängig von jeder ander’n Einthei

lung , nach ihren Bezirken fefgelegt werden.

Der Pfarrfreis Eben ſo ſind die jeweiligen Pfarrfreiſe der Regel

iſt derSchulbes nach die Primar -Schulbezirke.
zirk,

1
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Nur in außerordentlichen Fällen tann mittels Ausnahme das

einer Schlußnahme des Kleinen Raths , auf den
von.

Antrag des Erziehungsraths , für einzelne Säuſer

oder Höfe biervon eine Ausnahme Statt finden .

S. 4.

Dieſe Schulfreiſe find folgendermaßen feſtgefeßt, Aufgeftelte

und jeder derſelben enthält nachbenannte Pfarrepen , Schultreffe.

als :

I. Rreis. Adligenſchwyl , Buchenrein , Ebiton ,

Greppen , Horw , Kriens , eittau , Mal.

ters , Meggen , Meyerstappel, Root ,

udligenſchwyl, Vißnau und Weggis.

II. Dopplerchwand , Entlebuch , Efcholzmatt,

Flühle , Şable , Marbach , Romoos ,Haßle

Schüpfheim und Perthenſtein .

III.
Ettiswyl , Geiß , Großwangen , Hergis.

wyl , Luthern , Menzberg , Menznau ,

Williſau und Woblbuſen .

IV. Altishofen , Dagmerſellen , Großendiet.

wyl, Pfaffnau , Reyden , Richenthal ,

ufhuſen , Ufikon , St. Urban und Zell.

V. Büron , Buttisholg , Knutmyl , Nottwy,

Ruswyl , Surſee mit Oberfirdi, Irien .

gen und Winifon.

V1.
Eich Hildisrieden , Münſter , Neudorf,

Pfeffikon , Ridenbach , Sempach und

Schwarzenbach .

VII. Nerch , Hochdorf, Hohenrein , Syßkirch

mit Müfwangen , Kleinwangen , Rö.

merſchwyl und Schongau .

» 1
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VIII . Krei6, Balwyt , Emmen , Eſchenbach , Intyl,

Neuenkirch , Rein ynd Rothenburg,

3. Schultommiſſionen,

S. 5,

Ernennung Der Erziehungsrath bezeichnet, laut s . 12. des

der Schulkom . Erziehungs.Gefeßen , die Mitglieder jeder Schul.

miſſion.

fommiſſion , die fonach der Beſtätigung des Kleinen

Bezeichnung Raths unterliegen . Aus den Gewählten ernennt
deren Profi

dent. fogann dieſer den Präſidenten,

Zuſammenber Unmittelbar nach ihrer Wahl perfammeln fich

rufung der

Schulfommif, auf den Nuf ihrço Präſidenten , die Schulkommiſe
fion ,

fionen,

Aftuar der Sede wählt unter fich einen Aktuar , welcher die

Schulkommif. Korreſpondenz beſorgt, die Protokolle führt und die.

fion und deſſen

Wabr. Akten aufbewahrt.

.6.

Beftimmung Die Schulkommiſſion beſtimmt in ihrer erſten

des Verramm . Sißung den Ort , wo ſie ſich
lungsorts für

pie Schulfom , den ſämmtlichen Mite

miſſionen glieder'n fo viel möglich þequemen Ort im Umfange

Dellen ihres Kreiſes. Sie kann denſelben auch ſo oft ab.

Abänderung. ändern, als ſie es nothwendig findet,

Darüber zu Jedesmal macht ſie aber hieyon dem Referenten
machende An

zeige. zu Handen des Erziehungsraths die Anzeige.

Sie wählt hiệzu einen
, "

unftig verſammelt.

Berrichtungen Der Präſident der Schulkommiſſion feßt die Si.

0. Präſidenten gungstage an ; öfnet die an die Kommiſſion gericha

derfelben .
teten Briefſchaften und übrige Schriften ; unterzeich .

met die von derſelben ausgehenden Aften; führt den
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Vorſik ; bält die Umfrage, und übt alle , mit der

Stellung des Vorſtandes verbundenen Rechte aus.

Er überweiſet die eingebenden Briefe und Auf- Durd ton ju

träge , die eine mpezielle Verfügung enthalten , an erfolgende Ues
berweiſung 0 .

pas betreffende Mitglied , welchem laut nächſtfolgen . Spezial . Bere

dem S. 8. die beſondere Beaufſichtigung über die fügungen.

Schule, die dieſelbe beſchlägt , übertragen iſte

S. 8

Die Mitglieder jeder Schulkommiſſion theilen die Auffini . Ber.

Mufficht über die ſämmtlichen Sekundar- und Brie o. Schulen un

theilung über

marſchulen ihres Umkreiſes nach einem möglici ter 0.Mitglie.
der derSchule

gleichmäßigen Verhältniß unter ſich. fommiſſion,

Die Anweiſung der Schulen , über die jedes Mit. Wann dieſe

glied die ſpezielle Aufſicht zu halten bat , erfolgt all. Anweiſung der
Schulen zu

jährlich jeweilen im Weinmonat unmittelbar vor erfolgen hat.

Anfang der Winterſchulen.

Eine Ueberſicht , wie jede Kommiſſion dieſe Schule Renntnißgabe

Nufficht unter ihre Mitglieder vertheilt hat , iſt sem
Papon .

desmal dem Referenten zu Sanden der Erziehungsa

Raths su übermachen,

$ 9 .

Wenigſtens einmal alle Monate während dem Beſuch der

Winter , uns einmal während der Zeit , als die Winter und.
d. Repetizione

Repetizionsſchulen im Sommer gehalten werden , bat Schulen

das betreffende Mitglied der Schulfommiſſion die

ihm angewieſenen Schulen und zwar , ſo viel möga

fich , unerwartet zu beſuchen .

Wo Soinmerſchulen beſtehen , hat ebenfalls eine Beſuch der

folche Viſitazion derſelben alle Monate durch das Sommerſchus
hen.

þetreffende Mitglied zu erfolgen .
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Beowohnten Nebenhin hat diefes Mitglied den Examen , den
den Examen

Prüfungenu. Prüfungen und der Austheilung der Preiſe in den

Preisausthei ihm angewieſenen Schulen beyguwohnen ..

* lungen .

An wen ſich die Hinſichtlich der Angelegenheiten ihrer Schulen

Pfarrer und haben ſich die Pfarrer und Schullehrer der Regel
Schullebrer in

Schulſachen zu
nach an dieſes Mitglied zu wenden , ohne das es

wenden haben , jedoch ihnen benommen ſeyn ſoll, fich unmittelbar

auch an die geſammte Schulkommiſſion zu wen.

den .

Allgemeines Fedem Mitgliede der Schulkommiſſion iſt beynt.

Beauffichti- ben freygeſtellt , neben den ihm zur ſpeziellen Be.

der Mitglieder aufſichtigung bezeichneten Schulen auch andere des
jeder Schule Schulkreiſes , inner welchem es angeſtellt ift , zu

kommiſſion. viſitiren.

? A

$. 10 .

Gewöhnlide Ben jeder Sißung der Schulfommiffion erſtattet

Berichterſtats

tung dermit jedes Mitglied über den Zuſtand der ihm unterge.

glieder der
ordneten Schulen einen Bericht entweder ſchriftlich

Schulfommif.

fion an dieſe. oder mündlich unter Angabe des Tages , an welchem

Vormerkung eo guleßt dieſelben beſucht hat. Im Protokolle ges

davonim Pró- ſchieht jederzeit von dieſem Berichte Meldung.
tofoll.

Schriftlicher Am Schluſſe des Winter- und Sommerfurfes er .

Generalbes
folgt fodann ein General - Rapport ab Seite der

richt :

a) jedes Mit. Mitglieder , der immerhin ſchriftlich berfaffer feyn

gliedes ,
Bfou. Aus dieſen einzelnen Berichten wird ſonach

b) der Schul. der allgemeine Rapport gebildet , den jede Schul.

kommiſſion. fommiſſion , zufolge des § . 13. des allgemeinen Er.

ziehungsgerebes , nach einer dafür zu erhaltenden ,

gleichartigen Vorſchrift demi Erziehungsrathe zu eko

ftatten bat.

d

am
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1

$. 11 .
Unentaclolich

Die Verrichtungen der fämmtlichen Mitglieder feito. Bereiche

der Schulkommiſſion ſind unentgeldlich.
glieder der

Schulkommifs

Die unerläßlichen Auslagen hingegen , die ihnen fionen .

durch den Beſuch der Schulen und die abzuhalten. Entſchädigung

den Sißungen herbeygeführt werden , haben ſie al. derſelben für

die unerlafli.

jährlich durch die Schulfommiſſion anerfannt und
chen Auflagen.

demnach vifirt, dem Erziehungsrathe einzuſchicken ,

welcher fonach für deren Bergütung aus dem auge.

meinen Erziehungsfond Sorge tragen wird.

§ . 12.

Der theilweiſe Austritt und die Wiederergänzung Austritt und
Wiederergån

der Schulfommiſſion erfolgt alljährlich im Wein. zung bey den

monat.

Schulkommir

ftonen .

§. 13 .

Die laut beſtehenden , beſonder'n Regulativen in Beſondere

der Stadt Luzern und in einigcn Munizipalorten
Schulkommiſ

fion in der

bereits vorhandenen Schulkommiſſionen dauern fort. Stadt Luzern

Sie ſtehen aber gleich den übrigen Schulfommif. und in einigen

fionen , in den nämlichen Verhältniſſen zum Referen . Munizipalor
ten.

ten , wie zum Erziehungsrath.

4. Bfarrer.

..

§. 14 .

Fedem Pfarrer iſt , vermöge des S. 14. des Ge Aufſichtsrecht

feßes über das Erziehungsweſen , die Aufficht über d. Pfarrers üb..

die Pfarrſchu

die Schulen reines Pfarrfreifes übertragen. lent .

Er hat von daher dieſelben von Zeit zu Zeit zu Daherige Vers

beſuchen ; die Kinder zum fleißigen Schulbeſuche auf richtungen u ..
Rechte defiel

zumuntern , und feine Wahrnehmungen und Beob. ben.
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Deffen mittele achtungen dein , mit der fpeziellen Kufficht der Schua

bares Verhält- len beauftragten Mitgliede der Schulkommiſſion oder
niß zur Sdül.

kommiffion. diefer unmittelbar mitzutheilen .

Bflichtiges Die Pfarrer ſind vorzüglich eingeladen : den Erdo
Beyivohnen 0 .

Eramen , Prika men , Prüfungen und der Uustbeitung der Prämien
fungen und der beyzuivohnen .
Breisausthejo

lung.
5. berlebte to

$. 15.

Berrichtungent Der durch den f . 17. des Geſebés über das Éts

deſſelben im
ziehungsweſen aufgeſtellte Oberlehrer , dem die Bed

Allgemeiner.

aufſichtigung des Ganges des Unterrichts in der

Landſchuren , neben der Direfzion des Landſchulleh

rer - Seminars , übertragen iſt , hat zu fener Zeit

wo dieſes Seminar fich geſchloſſeti findet , diejenigen

Schulen zu vifitiren , die ihm durch den Erziehungs .

rath werden bezeichnet werden.

Belud det Fede Schule , die einen neu angeſtellten Lehrer

Schulen . erhält , iſt immerhin im erften Winterkurſe von ihm

zu vifitirent, und ebenfo for , außer diefem Falle , jede

Schule im ganzen Stanton binnen drey Fabren wenig

mens einmal durch ihn beſucht werden .

7

B. Bildung der Lehrer.

S. 16 .

Jährliche Bes Der Erziehungsrath beſtimmt adjährlich , vor År

zeichnung der fang der Winterſchuleni aus dem Primarſchulex eine
Muferſchulen .

verhältnismäßige Anzahl als Muſterfchulen .

Rüdlichtnah . Er nihmt biebey darauf Bedacht , daß die air

me bey ihrer beſten eingerichteten Schulen , welche in den verſchie .
Ausmabr.

denen Theilen des Kantons jeweilen vorhanden find ,

hiezu bezeichnet werden .

2
m
a
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$ . 17.

Jeder , der ſich dem Berufe eines Schullehrers Pflichtiger

widmen will, hat eine ſolche Mufterſchule zu beſu . Mufterſchulen
Beſuch der

chen , und in derſelben wenigſtens während einem durch die

Schullehrer .
ganzen Winter Ausbülfe zu leiſten . Kandidaten.

Um in eine ſolche Muferſchule aufgenommen zu Aufnahms .

werden , inuß der Schullehrer . Kandidat mit einem Bedingniſſe.

Zeugniſſe der Schulkommiſſion des Schulfreiſes , in

dem er wohnt, verſehen ſeyn , und wenigſtens einen

Dollſtändigen Kurs in einer dieſer Sefundarſchulen

mit Erfolg gemacht haben .

. 18.

Das Landſchullehrer - Seminar wird ferner , wie Ort und Dauer

bisher , im ehemaligen Urſulinerklofter zu Luzern des jährlichen

gebalten , adwo die , daſſelbe Beſuchenden in einem
Schullehrer .

Seminars.

Konvift beyſaminen leben .

Deſſelben Dauer iſt auf ſechs Monate des Fah.

res feſtgefeßt.

$ . 19.

· Vier volle Monate der Seminarial - unterweiſung Beftimmung

ſind für den Unterricht der Schullehrer . Kandidaten u .Eintheilung
des Unterrichts

( Präparanden ) beſtimmt; die ander'n zwer Monate im Schulleh .

ſollen dagegen zur Vornahme der , durch den . 18. rer - Seminar.

des Gefeßes über das Erziehungsweſen angeordneten

Nepetizionen mit den , noch nicht volle geben Fabre

definitiv angeſtellten Lehrern verwendet werden .

20 .

Beſtimmung

Dem Erziehungsrathe iſt überlaſſen , jedesmal des Zeitpunkts
für die Eröfs

den Zeitpunkt der Eröffnung und des Schluffes des nung und den

Landſchullehrer - Seminars zu beſtimmen , fo wie die Schluß des
Schullehrer

VI . Bd. 43 Seminars.
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Einberufung Einberufung der Lehrer ; die fich einem Nepetizions.
der Lehrer in

daſſelbe. Kurſe zu unterwerfen haben , zu veranſtalten .

Dauer d . Repes Won Leßter'n rollen nie mehr wie zwölf auf ein

tijions-Surfes. mal einberufen werden , und ihr Aufenthalt niemals

die Dauer von vier Wochen überſteigen .

$. 21 .

Direftor der Der Oberlehrer iſt der Direktor dieſer Anfalt.
Anjtalt.

Deffen Stel- In dieſer Eigenſchaft wohnt er während der

lung und Ver. Dauer des Seminars in demſelben ; leitet die Stu
richtungen .

dien ; beſorgt die Dekonomie des Seminars , und

bandhabt die Disziplin der Anſtalt.

1

§. 22.

Dem Direktor Der Erziehungsrath ordnet ihm die erforderlichen
beyzugebende

Gebülfen . Lehrer als Gehülfen ben ; weiſet dieſen die Fächer ,

Allgemeine in welchen fie Unterricht zu geben haben , an , und

Anordnungenüber den Stu- ertheilt ale nöthigen Inſtrukzionen ſowohl in Hin.

diengang und Studiengang , als die Disziplin in
die Disziplin .

dem Schullebrer - Seminar.

1

ficht aufden

S. 23.

Freyfáule in Zur praktiſchen Anleitung im Schulhalten bleibt
Luzern für die

praktiſche An. die Freyſchule in Luzern ferner mit dem Seminar

leitung zumSchulbalten in dem bishin beſtandenen Verhältniß verbunden .

beftimmt.

§ . 24.

Bedingungen Seder Kandidat , der in das Landſchullehrer ., .

zur Aufnahme Seminar aufgenommen werden will, hat ſich auszu.
in das Lands

( chullebrer . weiſen : daß er nach § . 17. gegenwärtigen Beſchluſſes

Seminar. eine Muſterſchule während einem Winter beſucht

babe .
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Die Kandidaten haben ein wöchentliches , dom zu bezahlendes

Erziehungsrathe alljährlich zu beſtimmendes Koftgeld Delienjährli.
Koftgeld.

zu bezahlen. che Feftreßung.

Die einzuberufenden Lehrer , die ſchon angeſtellt unentgeldliche

ſind , finden aber in dieſem Seminar eine unentgeld. Aufnahme der
& cbrer .

liche Aufnahme.

C. Anſtellung und Abberufung

der Lehrer.

rer.

$ . 25 .

zu einer definitiven Anſtellung als Bebrer find Eigenſchaften

jene Eigenſchaften erforderlich , welche der §. 23. für einen Leb.

des Seſeßes über das allgemeine Erziehungsweſen

vorfchreibt.

Die nebenbey noch angeordnete Prüfung erfolgt Jährlich zu ib.

durch eine eigene , biezu alljährlich im Weinmonat ter Prüfung
aufzuſtellende

durch den Erziehungsrath auf ein volles Fabr nie.
Kommiſſion .

derzuſeßende Kommiſſion.

Dieſe Kommiſſiou beftebet , unter dem Vorfiß des Zuſammenſe.

Referenten , aus dem Oberlehrer , einen Lebrer der $ ung dieſer, 1 Kommiſſion ,
Stadtſchulen von Luzern , einem Sekundarlehrer und

einem Muſterlehrer.

Die Prüfung fol theils ſchriftlich , theils münd. Worin b. Brü.

lich ſtatt haben , und au' dasjenige umfaſſen , was
fungen befte

bet rollen .

zur Beurtheilung der Fähigkeiten eines Áfpiranten

erforderlich iſt.

26.

Der Erziehungsrath ift befugt : in Abgang tüch . Bedingte dus.

tiger , mit den zu einer definitiven Anſtellung nö. nahme oom an .

thigen Eigenſchaften begabter Subjekte proviſoriſch gen alter für
ſtellungsfähi

auch ſolche als Primarlehrer anzuſtellen , die noch proviſoriſche

nicht das zwanzigſte Jahresalter erreicht End bereits Anfielung.
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noch nicht alle drey Kurſe im Landſchullehrer . Semi.

nar durchgemacht haben.

$. 27.

Abberufung Das Recht der Abberufung eines Lehrer$ fteht

der Lehrer, der Regel nach derjenigen Behörde zlt , welche ihn

gewählt hat.

Die Behörde aber , der allfällig die Beſtätigung

eines ſolchen Lehrers zufömmt, hat jedoch , nach

vorangegangenem Unterſuche der Sache , cine ſolche

Abberufung gutzubeißen , ohne welche Gutheißung

kcine Abberufung ſtatt finden kann ,

Wo der Erziehungsrath die Abberufung eines

ſolchen Lehrer: für nothwendig erachten ſollte , ohne

daß die Behörde , welche den Lehrer gewählt hat ,

biezu Hand biethen wollte , unterlegt derſelbe feinen

Ubberufungsantrag der Genehmigung des Kleinen

Raths.

Iſt der Erziehungsrath hingegen im Falle , die

Abberufung eines , von ihm felbft ernannten Lehrers

zu erkennen ; ſo fou dies erſt nach eingeholten Be.

richte der betreffenden Schulkommiſſion erfolgen .

1

$$. 28 .

Unwendbarkeit Vorſtehende Beſtimmungen , in Hinſicht der Prü.

0. Beſtimmuins

gen üb. Anttel- fung und der Abberufung der Primarlehrer , haben

lungund Ubbes
rufung auf die auch ihre unbedingte Anwendung auf die Lehrer an

Sekundarlebe den Sekundarſchulen.
rer .
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D. Entſchädigung der Schullehrer.

$. 29 .

Die Abreichung der Gehalte aus dem allgemeinen Abreichung der

Erziehungsfond an die Primar - Schullehrer hat für
Beſoldung :

dieWinterſchulenaufhi. Oſtern , undfür dieSom. a)andiePri
)

merſchulen auf Ende Herbſtmonats zu erfolgen.

Die Sekundar - Schullehrer beziehen hingegen b) an dieSe.

ibren Gehalt auf bl. Oſtern .
fundarlehrer.

$ 3 / 17

$ . 31 ..

. 30 ,

Die , den Primarlehrern anzuweiſende Wohnung , Wohnung der

oder die dafür abzureichende Entſchädigung in Geld , lehrer, od.daf.
Primarſchula

rol ganz den Vorſchriften des Regierungsbeſchluſſes abzureichende

vom 15ten Fänner 1827. entſprechen , der fomit be. Entſchädi.

ftätigt wird , und demnach in Kraft und Wirkſam .
gung.

feit verbleibt.

p.1360
Die Sekundarlebrer baben , in Hinficht auf Bob. Wohnang der

Sekundarleb

nung , die gleichen Anſprüche wie dic Primarlehrer ,
rer od. daberige

und erhalten ſomit dieſe Wohnung im gleichen Ber. Entſchädis

hältniß , wie dieſelben , oder bey Abgang einer fol. gung,

chen, hiefür eine Entſchädigung von Vierzig Franken .

Die betreffenden Schulkommiſſionen ſorgen da. Vertheifung

für : daß die Vertheilung des Miethzinfes, oder die der daberigen
Koften auf die

ſtatt der Wohnung zu Teijtende Entſchädigung nach Gemeinden .

der , im § . 39. vorgeſchriebenen Weiſe auf die Se.

meinden , welche den daherigen Schulfreis bilden ,

erfolge ; ſo wie, daß in leßter'm Falle alljährlich Zeitpunkt zur

auf bl. Oſtern dem Lehrer der beſtimmte Miethains Abreichung des
Miethzinſes:

verabfolgt werde .

:
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III. A bf th nitt.

Vom Primar - und Sekundarſchulweſen im

Beſonder'n .

A. Pr i ma rich ule .

1. Schulb & user.

$ 32,

Schulhaus Fede Gemeinde , die in Fau fömmt, ein Schul.

Bauten.
baus zu erbauen , oder ein bereits Beſtehendes zu

erweitern , oder zu verändern , hat vor allem aus

den dicsfädigen Plan , nebſt Koſtenberechnung , der

Genehmigung des Erziehungsraths zu unterlegen ,

der dann hierüber das Nöthige , nach Einvernahme

der betreffenden Schulfreis . Kommiſſion , verfügca

und anordnen wird .

$ . 33 .

Beqirafung der Auf den Fall, wo eine Gemeinde , die zu Erbau.

hierin faumfe ung oder Einrichtung eines Schullokali angewieſen

ligen Gemein

den.
iſt, dieſer Weiſung beharrlich feinc Folge leiſten

würde , behält ſich die Regierung vor : auf den da.

berigen Bericht und Antrag des Erziehungsrath ,

derſelben auf ſolange die Abreichung des Gehalts

an ihren Schulehrer zu überbinden , bis ſie das

Schullokal gehörigermaßen zu Stande gebracht ha.

ben wird.

2. Schulbücher.

ſo 34.

Drud u. Preis Die fämmtlichen Schulbücher werdeit , auf Ber.

der Schulbüs anſtaltung des Erziehungsrathi , gedrudt und an die
cher.

Schulen abgeliefert.
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Der Verkaufspreis jedes Schulbuches foll fünf

tig auf defien Titelblatt angemerft fteben ,

Dem Aufſeher des daherigen Depots , der zu. Verkauf der

gleich mit dem Abfaß dieſer Bücher beauftragt iſt, ſelben u. dafür
abzureichende

wird eine , mit ſeinen daherigen Bemühungen im Ver. Entſchädi.

hältniß ſtehende Entſchädigung aus dem allgemeinen gung .

Erziehungsfond abgereicht, welche der Erziehungs.

rath zu beſtimmen hat .

3. letiton $ - Bian.

. 35 .

Der Erziehungsrath ſchreibt für die Primarſchu. Letzions. Plan

len einen Letztonsplan vor , welchen der Lehrer ge, für d. Primara

fchulen .

nau zu befolgen bat .

4. Strafen.

§. 36 .

Die , nach den Anordnungen des . 38. des Geo Straf-Der

rebes über das Erziehungsipeſen zu verhängenden
hängung :

Strafen gegen faumſelige Eltern und Pflegeeltern a) durch d. Auf
ficht führende

werden von demjenigen Mitgliede der Schulfommiſ. Komiſſions

fion ausgeſprochen , dem die fpezielle Aufſicht über Gited,

die Schule zuſteht.

Die körperlichen Strafen aber , die bey andauern. b) durch die

der Widerſeßlichkeit oder bey obwartender Unvermö.
fämmtliche

Schulfom

genheit in Anwendung kommen , find hingegen von
mifſion .

der geſammten Kommiſſion auszuſprechen.

Dieſe Strafen beſtehen : in Einſperrung von ein Gattungen der
förperlichen

bis acht Lagen am Hauptorte des Oberamts , oder in
Strafen .

Leiſtung von Frohnarbeiten für eine gleiche Zeit , zu

Gunſten der Gemeinde , welche die Fehlbaren be.

wobnen.

1
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+

93egnabine Im Falle eine ſolche Strafverhängung ab Seite

Den ftrafbaren der Kommiſſion gegen Pflegeeltern in Anwendung ge.
Pflegeeltern d.

Pflegefinder.
bracht werden muß ſollen denſelben nebenhin dic

Pflegefinder weggenommen , dieſe den betreffenden

Waiſenamte unverweilt zur anderwärtigen Verſor-.

gung an die Hand geſtellt, und zugleich durch die

einſchreitende Schulkommiſſion dem Civil- und Vors

mundſchaftsratbe hievon Bericht ertheilt werden .

5. Preis . Austheilung.

$ . 37.

Austbeilung Die Austheilung der Preiſe geſchieht an einen

der Preiſe.

Sonn- oder Feiertage im Herbſt entweder in der

Kirche oder an einem ander'n , hierzu ſchicklichen und

geräumigen Orte mit angemeſſener Feyerlichkeit ver.

bunden , und zwar im Beyfein einen oder mehrerer

Abgeordneten der Schulkommiſſion , des Ortopfarrers

und der Beamten.

Wo in einer Pfarrey mehrere Schulen ſich vor.

nden ; fo vereinigen ſich diefe insgeſammt zur Feyer

der Preisaustheilung im Pfarrdorfe.

Aufgeftcilte

Sekundar.

Schulen .

B. Sekundarſch u le 11 .

§ . 38 .

Neben den , in Luzern , Münſter, Sempach und

Surſee beſtehenden Sekundarſchulen , werden noch

eilf an nachſtehenden Orten aufgeſtellt, als :

In Büron .

Großendietionr.

Hochdorf.

» .Hyßkirch.

Meggen .

92

1)

>>
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37

92

In Reyden.

Nothenburg .

Rufwyr.

Schos .

Schüpfheim .

Williſau .

Welche Gemeinden oder Pfarreyen einer jeden Zuründung der

dieſer Sekundarſchulen zugetheilt ſeyn ſollen , wird Sefundars

der Erziehungsrath beſtimmen .
Schulfreiſe.

»

/

§ . 39.

Die Ortsbehörde der Gemeinde , in welcher fich anweifung ei

eine Sekundarſchule befindet , hat , unter Leitung und nes Schullo
fals und einer

Genehmigung der Schulkommiſſion , eitt ſchickliches Wohnung für

Lofal zu Abhaltung der Sekundarſchule und , wo möge den Sekundars

lich , für die Wohnung des Lehrers auszumitteln . Lehrer.

Die daberigen Koſten ( § . 31. ) , nebſt denjenigen Vertheilung

wegen der Beheißung , werden durch die betreffende der daherigen

Stoften , ſo wie
Schulkommiſſion unter die Gemeinden , welche den

jener weg . der

Umfreis der Sekundarſchule bilden , nach einem bil. Beheißung.

ligen Verhältniß verlegt , wozu diejenige Gemeinde ,

in welcher die Schule abgehalten wird , billigerweiſe

in höher'm Maße beyzutragen hat.

Die daherige Vertheilung der Koſten unterliegt Vertheilungs .

der Genehmigung des Erziehungsraths , welcher über Mafitab.

ihre Anfertigung zudem den Schulkommiſſionen an.

gemeſſene Anleitungen ertheilen wird.

40.

Der Erziehungsrath hat einen Leksionsplan für Lekgionsplan.

die Sekundarſchulen feſtzuſeßen , nach welchem der

44VI. Bd.
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Unterricht in denſelben eingerichtet werden foll , und

dem genau nachzuleben iſt.

/

rern .

IV. Abfch n i t t.

Allgemeine Verfügungen.

§. 41 .

Einrichtung 1. Der Erziehungsrath iſt angewieſen : darauf Bea

Repetizions. dacht zu nehmen , daß , wo er es für zweckmäßig ér.
Schulen .

achtet , für die Jugend , die bereits aus den Schulen

entlafen iſt, Repetizions - Schulen errichtet werden .

§. 42.

buhaltende Nach Vorſchrift des § . 61. des Geſetzes über das

Konferenzenuntet den deb . Erziehungsweſen ſollen periodiſche Konferenzen unter:

den Primar- und Sekundarlehrern gehalten werden .

Wie oft und In jedem der acht Schulkreiſe verſammeln fich

mo felbe abge- wenigſtens drey Male im Jahre die ſämmtlichen

balten werden .
Primar . und Sekundarlehrer eines folchen Streiſes

mit der betreffenden Schulkommiſſion an einem , je.

desmal durch die Konferenz ſelbſt vorzubeſtimmenden

Ort und Tag.

Präfident der Hey dieſer Konferenz führt der jeweilige Präſi.

fonferens. dent der Schulkommiſſion oder in derlen Abweſen .

beit ein anderes Mitglied derſelben , welches von ihr

felbſt bezeichnet wird , den Vorio.

Aftuar und Ein , von der Konferenz aus ihrer Mitte zu be .

Protokoll der- ftimmendes Mitglied vertritt dabey die Stelle des
Telben .

Aftuars , und führt das Protokoll.

Gegenfiände Es werden bey dieſen Konferenzen die Schulan .

und Zweck der
Konferenzen . gelegenheiten beſprochen ; die hierin allſeitig gemach .

" 1
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Ic# Wahrnehmungen und Erfahrungen mitgetheilt;

die nothwendig erachtenden Berbeſſerungen erörtert ,

und die aufälligen daberigen Wünſche den Erziehungs.

Bebörden vorgelegt .

ulle Fabre' wird dem Erziehungsratbe von jeder 3dbrlicher, db,

Schulkommiſſion ein umſtändlicher Bericht über die ihre Reſultate

ju erfattender

Ubhaltung und das Wirfen der ſtattgefundenen Kon.
Bericht.

ferenzen erſtattet.

§. 43.

Der Erziehungsrath iſt angewiefen : die weiterin Bu ertheilenden

nöthigen Anleitungen , zu Abhaltung dieſer Konfe, nähere Unlei.

renzen , in Sinn und Geiſt des vorgehenden Ar. Abhaltung der
tungen für die

tifels zu ertheilen . Konferenzen .

. 44 .

Eben fo wird der Erziehungsrath darauf bedacht Errichtung o.

Schullehrere
feyn , auf Errichtung von Schullehrer - Bibliotheken Bibliotheken.

einzuwirken .

Ferner wird derſelbe dem Kleinen Rathe die ge. Berußung der
Bibliothek an

eigneten Anträge machen , wie und unter welchen der Sentral

Vorſorgen die , bey der Zentral - Lehranſtalt aufge. durch die Brie

ſtellte Bibliothek , wo möglich , auch von den Primar, mar- und Se.
fundar- Schule

und Sekundar - Lebrern benußt werden könnte , lehrer .

f. 45.

Ade früher'n , mit der gegenwärtigen Verord. Müdruf der
früher'n Vera

nung im Widerſpruche ſtehenden Verfügungen repen ordnungen.

anmit aufgehoben.

§. 46.

Borſtehender Beſchluß fou dem Amtsblatte bey. Publikacions

gerüdt , und nebenhin den , über das Landſchurweſen
Únordnu # g.
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aufgeſtellten Behörden und Stellen , zur Fienntniß

und Verhalt , noch beſonders zugeſtellt werden .

Alſo verordnet in unſerer Rathslitung , Lujeru

den 14ten Auguſt 1830.

Der Amtsſchultheiß ,

Vincenz Rüttimann.

Nahmens des kleinen Raths ;

Der Staatsſchreiber ,

$. M. Kopp.
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1

Gepe

das Verboth der Anwerbung von Landes

fremden unter die kapitulirten Truppen in

auswärtigen Dienſten enthaltend.

Wir Schultheiß und Großer Rath

des Kantons Luzern ;

Mit Hinſicht auf unſere , ſchon auf dem Bundes.
tage vom Jabr 1829 , in Beachtung der böber'n

Staats - Rüdfichten , abgegebene Erflärung ;

Auf die Botſchaft und die Anträge des Kleinen

Raths vom 19ten fließenden Brachmonats ;

Verordnen :

S. 1 .

Von nun an fer jede Anwerbung und ſo auch

die Wiederanwerbung von Ausländern , d. b. ponh
folchen Individuen , welche ſich nicht über ein Hei.

mathrecht in einem der löbl. Stände der Schweizeri.

fchen Eidgenoſſenſchaft ausweiſen fönnen , unter wel

chem Titel und in welcher Eigenſchaft auch immer

eine ſolche Anwerbung erfolgen folte , für die Kom.

pagnien det gänzlichen verbotben , die der Stand

Luzern in einem der , mit dem Auslande fapitulir

ten Schweizeriſchen Truppenkorps beſißt.

J.: 2 .

Die Hauptieute ſolcher Kompagnien , als wel.

chen die Werbung überbunden iſt , und alle diejeni.

gen , die aus folchen Anwerbungen Vortheil ziehen ,

ſind und bleiben dem Kanton Luzern für die genaue

VI. Bd. 45
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2
.

1

.

Beobachtung gegenwärtigen Verboths verantwortlich ,

und baften demnach gegen denſelben ſolidariſch für

aten Nachtheil und Schaden , der ihm durch deſſen

Nichtbeobachtung erwachſen würde.

ta
$ . 3 .

Der Kleine Rath babe dafür zu ſorgen : daß ihm

alle Jahre über die im Laufe eines ſolchen , für Rech

nung der Kompagnien des Standes Luzern Ange

worbenen ordentliche Berzeichniſſe zugeſtellt werden ,

ſo wie darauf zu halten , daß den Vorſchriften dieſes

Gefeßes genau nachgelebt und , wo es außer Acht

gefeßt werden ſollte , gegen die Fehlbaren deſſen

Borſchriften in Anwendung gebracht werden .

Ueber alles dieſes for dem Großen Rathe vom

Kleinen Ratbe in ſeinem Fahresberichte über die

Staatsverwaltung Kenntniß gegeben werden .
1

Gegenwärtiges Gefeß , mit den üblichen Unter.

fchriften und dem Staatsſiegel verſehen , rol dem

Kleinen Nathe , zur Bekanntmachung und Handba.

bung , in Urſchrift zugeſtellt , und eine gleichartige

Ausfertigung davon in das Staatsarchiv niedergelegt

werden .

Alſo verordnet in unſerer Sißung, Lujeru den

26ften Brachmonat 1830 .

In deren Nahmen

Der Amtsſchultheiß ,

( L. S. ) Vincent Rüttimann.

Für dieſelben ;

Der Staatsſchreiber ,

S. M.'KOPP.

1



.
387

Vollziehungs - Beſchluß ,

über das vorſtehende Gefeß gegen die uns

werbung von Landesfremden unter die tas

pitulirten Truppen in auswärtigen

Dienſten.

Wir Schultheiß und Kleiner Rath

des Kantons Luzern ;

ஹாய் Hinſicht auf das , von ug Herren des Großen

Raths unter'm 26len Brachmonat 1830. , über das

Berboth der Anwerbung von Landesfremden unter

die fapitulirten Kompagnien in auswärtigen Dien.

ften , erlaßene Defret ;

Auf den Antrag unſeres Kriegsratho ;

Beroliere

§. 1 .

Die Anwerbungen für die Kantonal. Stompagnien

follen in der Regel im hieſigen Kanton vor fich ge.

ben , woben die Werber fich genau an das Werbge.

feß vom 30ſten Chriſtmonat 1814. und an den dahe.

rigen Vollziehungsbeſchluß vom 11ten Auguſt 1815 .

ju balten haben.

Bey demjenigen Korps , wo die Werbung von

den Hauptreuten gemeinſchaftlich betrieben wird ,

fou bey jeder anwerbung die Kompagnie angege.

ben werden , in welche der Angeworbene eingetheilt

wird.
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$ . 2 .

tama
ran

Es܂ ift jedoch den þauptleuten der Kantonal

Kompagnie den Eliten-Hauptleuten hie.
one

figen Kantons geſtattet : auch anderswo Schweizer

Bürger anzuwerben und zu reengagiren , mit dem

Vorbehalt jedoch : daß alle Monate von folchen ſtatt .

gebabten Anwerbungen Unſerim Kriegsrathe Kennt

niß gegeben und ihm das Verzeichniß dieſer , on

derswo Angeworbenen zugeſchickt werde.

ihrer Anwerbung

S. 3.

Für den Kanton früherhin angeworbene und feit

in Kompagnien von Hauptleuten

anderer Kantone übergetretene Ausländer , werden

mit dem Auslaufen ihrer Kapitulazions - Zeit nicht

***
mehr ; als für den hieſigen Kanton Angeworbene ,

angefeben.

§ 4.

Die Hauptleute der Kantonal. Kompagnien ha.

ben ein , auf den lften Chriſtmonat fließenden Jahres

abgeſchloſſenes Verzeichniß aller , bey ihrer Kom.
mo

pagnie ftehenden Unteroffiziert und Soldaten , und
Da

die Hauptleute der Eliten . Kompagnien des biefi.

gen Kantons ein folches aller derjenigen , welche

aus einer Kantonal - Kompagnie ausgezogen , bey

ihrer Kompagnie fich befinden , im Laufe des fünftia

gen Fänners Unſer'm Kriegérathe einzuhändigen.

Dieſes Verzeichniß,ſoul enthalten eines jeden :

a.) Geſchlechts- und Laufnahme.

b.) Heimatbort mit Angabe des Kantons oder

Staats , in welchem diefes liegt,

1
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1

c .) Alter.

d .) Den Nahmen deren Eltern.

e.) Wang angeworben und

f. ) Für wie viele Fabre angeworben.

S. 5 .

Alle Jahre im Monat Jänner roll ein ähnliches

Verzeichniß Unſerim Kriegsrathe von deſſen Haupt

leuten übergeben werden .

Dieſem rou noch ein zweytes beygefügt werden ,

welches die im Laufe des verfloſſenen Sabres in der

Kompagnie erfolgten Veränderungen durch Lodfäder

Austritt von der Kompagnie mit nahmentlicher Ati

gabe der Urſache des Austrittes , oder durch Ver

feßung in die Eliten - Kompagnien , oder Rücktritt in

eine Kantonal . Kompagnie u. 1. w . zu enthalten hat.

4

$ . 6.

Die Hauptreute bieſigen Kantons haben ſich ge.

nau an das Gefeß vom 26ſten Brachmonat fließen ,

den Jahres ſowohl, als an den gegenwärtigen Boll.

ziehungsbeſchluß zu halten , und find für die genaue

Befolgung derſelben Anordnungen verantwortlid).

ſ . 7.

Der Kriegsrath fet mit der genauen Handhabung

des gegenwärtigen Bollziehung8 - Beſchluſſes beauf

tragt , welcher , in Verbindung mit dem Eingangs

erwähnten Defret vom 26ten Brachmonat 1830. , ge.

druckt und nebenhin , zur allgemeinen Kenntniß und

Verhalt , Unſer'm Amtsblatte bergerüdti ro wie

in beſonder'n Abdrücken dem , in fremden fapitulir .

.

.
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ten Dienſten fehenden Regimento - Chef, den dem

Stanton angehörigen Staabs - Offiziers und endlich

den Hauptleuten aus demſelben , zur genauen nach

achtung , mitgetheilt werden fou .

Alſo beſchloſſen in unſerer Rathsfißung , Luzern

den 3ten Herbſtmonats 1830 .

Der Amtsſchultheiß

Bincenz Rüttimana.

Nahmens der Kleinen Naths ,

Der Staatsidhretber ;

S. M. f OD P.

1

1
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S d u I - PI a nul

für die höhere Zentral - Lehranſtalt , ſo wie

für die lateiniſchen Schulen im übrigen

Cheile des Kantons.

Wir sdyultheiß und Kleiner Rath

des Kantons Luzern ;

In näherer Ausführung des IV . Abſchnittes des Ge.

reßes vom 14ten May fließenden Fahres , über das

Erziehungs- und öffentliche Schulweſen , und beo

nanntlich deſſen 5. 47. , die böheren Lehranſtalten ben

ſchlagend ;

Auf die Anträge unſeres Erziehungsratho ;

Haben verordnet und verordnen

demnach :

1. Der Unterricht an der böbern Zentral . Sehr.

anſtalt des Kantons roll nach folgenden Grundlagen

und Vorſchriften ertheilt werden.

Vorſchriften für den Unterricht.

Gymnaſium.

con

§. 1 .

Am Gymnaſium fod gelehrt werden :

Die deutſche, lateiniſche und griechiſche Sprache;

Die Nedekunſt. und Poeſie ;

Religion ;

VI. Bd. 46

Gymnaſium .
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ܝܐܝ

.

Algemeine und vaterländiſche Geſchichte ;
* Paket

Erd- und Länderbeſc
hreibung :

Arithmetik und Algebra .

2 .

Dauer des Der Unterricht in dieſen Gegenſtänden ' wird in

Gymnafial. einem Zeitraume von Sechs Sahren , in eben ſo vie.

furſes.
len Klaſſen durchgeführt.

$. 3.

1:
14

1

Deutſche Der Unterricht, in der deutſchen und lateiniſchen

und lateiniſche Sprache wird ſtufenweiſe auf alle Sechs Klaſſen
Sprache.

vertheilt.

In der erſten und zweyten Klaſſe werden die

grammatikaliſchen Regeln erflärt und eingeübt , fo

nach mündliche und ſchriftliche Uebungen verbun .

den mit Wortforſchung , angeſtellt.

In der dritten und vierten Klaffe wird die Wort.

fügung gelehrt , an Muſter'n in beyden Sprachen

nachgewieſen , und dann Uebungen ſowohl in ſchrift

, als in freyen mündlichen Vorträ.

gen über gegebene Gegenſtände angeſtellt.

In der fünften und ſechsten Kiafle roll der the.

toriſche , hiſtoriſche und poetiſche Styl in beyden

Sprachen gelehrt und durch ſchriftliche und münd.

liche Vorträge geübt werden .

1

lichen Auffäßen

re

Gricchiſche

Sprache.

$. 4 .

Die griechiſche Sprache wird ſtufenweiſe auf die

Bier ober'n Klaſſen des Gymnaſiums vertbeilt.

In der dritten und vierten Klaſſe ſollen die gram.

matikaliſchen Regeln erklärt und eingeübt , in der
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fünften und rechsten Klaſſe die Wortfügung mit

Wortforſchung gelehrt , und ein griechiſcher Klaſſiker

theils mündlich , theils ſchriftlich überſeßt werden.

§ . 5.

Die allgemeine Geſchichte wird der Zeitfolge nach Geſchichte.

auf alle Sechs Klaſſen vertheilt.

In jeder Klaſſe iſt der Unterricht in derſelben mit

einer kurzen Ueberſicht der Hauptepochen der alge.

meinen Geſchichte zu beginnen , auf welche Ueber.

licht dann die Geſchichte desjenigen Zeitraums vor .

getragen wird , welcher jeder Klaſſe beſonders angu.

weiſen iſt. Da , wo der Unterricht in der allgemei.

nen Geſchichte auf die vaterländiſche ſtößt, fou dieſe

lettere noch umſtändlicher behandelt werden.

§. 6.

Die Geographie wird ebenfalls auf alle Sechs Geographie.

Klaſſen wertheilt.

In jeder Klaſſe tf der Unterricht in derſelben

mit einer Hauptüberſicht des ganzen Erdballs zu be

ginnen.

Dieſe Hauptüberſicht beſchränkt fich in der er

ften Klaſſe ganz kurz auf die Form und Größe der

Erde , und auf die Haupteintheilung ihrer Oberfläche,

und ſoll von da an ſtufenweiſe in jeder folgenden

Klaſſe bis in die oberſte klaſe , alwo die Sphären.

lehre gegeben wird , je nach der Faſſungskraft der

Schüler reichhaltiger ausfallen .

Auf dieſe Hauptüberſicht folgt dann in jeder

Klaſſe die Beſchreibung eines, für felbe eigens angit.

weiſenden Theilt der Erdoberfläche.
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Bey dem ſpeziellen geographiſchen Unterrichte wird

zugleich auf die merkwürdigſten , hiſtoriſchen Begeben

beiten aufmerkſam gemacht, welche in den zu be.

fchreibenden Gegenden vorgefallen ſind , ſo wie bey

dem hiſtoriſchen Unterrichte ſowohl , als bey der

Ueberſegung der hiſtoriſchen Klaſſiker nicht nur die

Zeit anzugeben , ſondern auch der Ort geographiſch

nachzuweiſen iſt , wo die in Frage ftehenden Begeben.

beiten ſich zugetragen haben , damit beyde dieſe Un

terrichtözweige dadurch einander wechſelſeitig be.

leben .

1

$ . 7.

Religionsuns Der Religions - Unterricht wird in Kurſe einta
.

terricht.
getheilt , fo wie es die zunehmende Entwicklung und

die damit wechſelnden Bedürfniſſe der Gymnaſial .

Schüler erfordern.

$ . 8.

Mathematik. Der Unterricht in der Arithmetik iſt auf die drey

unterſten Klaſſen zu vertheilen.

In jeder derſelben wird mit der ſchriftlichen

Zifferrechnung zugleich das Kopfrechnen geübt.

Beyde Uebungsarten werden auf die Auflöſung

verſchiedener , ſtufenweiſe geordneter Aufgaben , die

aus dem bürgerlichen und gelehrten Leben zu neh

men find , angewendet.

Die Anfangsgründe der Algebra , bis und mit

den Gleichungen des erſten Grades find auf die drey

ober’n Klaſſen zu vertheilen,
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$. 9 .

Der Unterricht in den Sechs Klaffen des Gymna. Anzahl d . Klar

fiums wird auf Sieben Profefforen pertheilt , wie len und der das
bey angeftell.

folgt : ten Profeſs

Der Erfte ertheilt den Unterricht in der deut.
forea,

fchen und lateiniſchen Sprache für die zwey unter .

ften Klaſſen ;

Der Zweyte reßt den gleichen Unterricht fort in

der dritten und vierten Klaſſe ;

Der Dritte und der Bierte lehrt die Rhetorit

und Poeſie , verbunden mit Erflärung der lateini.

ſchen Klaſſiker , für die fünfte und rechste Klaſſe ,

und feßt den Unterricht in der griechiſchen Spra.

che fort;

Der Fünfte giebt Unterricht in der Mathematik

für alle rechs Klaſſen und in der griechiſchen Sprache

für die dritte und vierte Klaffe ;

Der Sechste in der Geſchichte und Geographie

für alle rechs Klaffen ;

Der Siebente ertheilt den Religionsunterricht in

allen fechs Klaſſen , und übernihmt zugleich die

Saalpredigt für die Studierenden .

end

18 e um.

10.

Nufgabe des

Lyzeums.

Das Lyzeum bezwedt:

a. ) die allgemeine wiſſenſchaftliche Bildung,

b.) die wiſſenſchaftliche Berufsbildung

1
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.

.

$ . 11 ,

Allgemeine Die Gegenſtände der allgemeinen wiſſenſchaftli.
Unterrichts.com

Gegenfinde -chen Bildung werden in zwey Fahreskurſen durch

u . biefür an . Fünf Profeſſoren gelehrt , als :
geſtellte Bros

feltoren.

Im erſten Fahreskurſe :

a.) allgemeine Philofophie ;

b .) Algebra , Geometrie und Aſtronomie ;

c . ) Völfergeſchichte ;

d .) Geographiſche Naturbeſchreibung :

e.) lateiniſche und griechiſche Sprache und Litte .

ratur,

Im zweyten Jahreskurſe :

a.) beſondere Philoſophie ;

b.) Phyſik ;

c.) Fortfeßung der Bötfergeſchichte ;

d.) Fortfeßung der geographiſchen Naturbeſchrei.

bung :

e.) Fortſegung

Sprache und Litteratur.

1

5

de
r '

La
te
in
iſ
ch
en

u
n
d

gr
ie
ch
iſ
ch
en

Wiffenſchaftliche Berufsbildung.

A. I héolog i e.

$ . 12.

Lehrgegenftans Der theologiſche Unterricht wird in drey Sabres.
de für 8. Theos
logie u. 6tefür kurſen von Fünf Profeſſoren durchgeführt, und bea

angeſtellteBro faßt folgende Gegenſtände :
fefioren .

Hermeneutik mit Exegeſe ;

Dogmatik ;

Kirchengeſchichte ;
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Moral ;

Paſtoral ;

Hebräiſche Sprache ;

Pädagogif.

Leßtere iſt für alle Kantonsangehörigen verbind. Beſuch der

lich , die ſich dem geiſtlichen Stande wethen ; jedoch Pädagogik.

fönnen an den Vorleſungen über Pädagogik auch

ſolche Antheil nehmen , die nicht Theologen find.

B. Bolytechniſches Inſtitut.

ſ. 13.

Der Unterricht, welcher an der Polytechniſchen Unterrichts
Gegenftande u .

Schule von Fünf Profeſſoren ertheilt wird , ſoll, hiefür aufges

wo möglich , in zwey Jabreskurſen durchgeführt wer. ftellte Gebrer.

den , und folgende Gegenſtände befaſſen :

a.) Algebra , theoretiſche und praktiſche Geo.

metrie , Mechanif , techniſche Phyſik und

Chemie ;

b.) Architektoniſche Zeichnung , Zeichnung von

Inſtrumenten und Maſchinen ; Plan - und

Landſchaftszeichnung ;

c.) Techniſche Naturgeſchichte ;

d) Rechts- und Staatslehre ;

e .) Vaterländiſche Geſchichte.

Ne be n f ch ule n .

a. Franzöftfche Sprache.

J. 14.

Der Unterricht in der franzöſiſchen Sprache wird Franzöſiſche

in zwey Klaſſen abgetheilt.
Sprache.
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d
e
m
y

In der erſten Klaſſe werden die grammatikali.

ſchen Regeln erklärt , und durch ſchriftliche und münd.

liche. eingeübt.

In zweyten Klaſſe wird mit dieſen Uebungen

die mündliche Ueberfeßung eines franzöfiſchen Schrift.

ftellers , fo wie die Abfaſſung verſchiedener Auffäße

verbunden , welche den Bedürfniſſen des bürgerlichen

Lebens entſprechen ſollen .

Auch werden beſondere Uebungen im Sprechen

angeſtellt.

b. Confun ft.

. 15 .

Unterricht im Die Mufikſchule befaßt den Unterricht im Ge

Gefang und in ſang, beſonders für den Männerchor , fo wie jenen
d. Inſtrumens

tal - Muſik. in Saiten- und Blas - Inſtruinenten.

Dem Unterrichte im Geſange für die Studenten

find wöchentlich rechs Stunden , und eben ſo viele

für das Violin und die Blas.Inftrumenten gewidmet.

Dieſe Lehrſtunden ſind durch ein beſonderes Re.

gulativ zu beſtimmen .

G y m na t i k.

f. 16. b

Gymnaſtik Ferner follen für die , in der Hauptſtadt Studier

Egerzieren und renden gymnaſtiſche und militäriſche Uebungen , .fo

Schwimm

anfalt . wie eine Schwimmanſtalt , unter gehöriger Anleitung

und Aufſicht, eingeführt werden .
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II. Zur Vervollkommung der höher'n Zentral . Bibliothek ,

Naturalien -
Lehranſtalt iſt beyneben noch als Hülfsmittel eine

und phyſiſche

eigene Bibliothek , eine Naturalien - Sammlung , ſo chemiſches

Kabinet.

wie ein phyſikaliſch - chemiſches Kabinet aufgeſtellt ,

womit auch in der Folge noch ein botaniſcher Gar . Botaniſcher
* O

Sarten .
ten verbunden werden ſoll.

Ueber jede dieſer Anſtalten und ihre Benußung

wird ſeiner Zeit ein eigenes Regulativ aufgeſtellt

werden.

III. Su Hinſicht der wochentlichen Unterrichts. Wochentliche
" "

Unterrichts
ftunden fer ihre Anzahl :

funden.

: a .) für das Gymnaſium auf höchſtens fünf und

zwanzig für jede Klaſſe ;

b.) für das Lyzeum auf böchtens zwanzig für

jeden Kurs , und

c.) für das polytechniſche Inſtitut auf höchſtens

achtzehn Stunden

feſtgefeßt.

IV. Der Erziehungsrath habe nach den voran . Sährlicher Lek.

fionsplan .
gehenden Grundlagen einen ordentlichen Leksions

Plan für jede Schule , ſo wie für jedes Lehrfach

feſtzuſeßen und denſelben mit jedem Jahr öffentlich

befannt zu machen .

Der Letzionspran foll nebenhin in jeder Schule Deſſen Befante

und jedem Vorrefezimmer , - in ſo weit ſelber da.
machung.

hin gehört , - zu der Lehrer , wie der Zöglinge

Nichtſchnur , aufgehangen werden .

VI. Bd. 47

!

t
e
n
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Lateinirde Schulen

im Kanton.

un den latein .
V. Nach den , für das Gymnaſium gegebenen

Sdulen im

Kanton zu er . Vorſchriften haben ſich auch ſowohl in Ausdehnung ,

theilender uns als Stufengang die übrigen , im Kanton vorhanden
terricht

#en , lateiniſchen Schulen genau zu richten .

Sch uli a hr.

Anfang und VI. Das Schuljahr nihmt jeweilen Mitte Wein .
Ended. Scul.

jabrett monats oder , wo der Fünfzehnte dieſes Monats auf

einen Sonntag fält, ani darauf folgenden Mondtageam

feinen Anfang , und erreicht hinwieder ſein Ende mit

dem fünfzehnten Auguft.

Schulfer i e n .

Schulferien. VII. Sowohl für das Gymnaſium i als für das

Sygeum baben Ferien einzig fatt :

a.) Zur Ofterzeit während vierzehn Tagen , wela

che mit dem hohen Donnerstage beginnert.

Für dieſe Zeit können fich die Studierenden

von hier entfernen , nachdem fie dem Herrn

Präfekt davon Anzeige gemacht haben.

b. ) 301 Mitte Auguft bis Mitte des Weinmo.

nats während acht Wochen , als die eigent,

lichen veröftferien.
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Schul- Examen und Dentamen.

VIII. Der Erziehungsrath babe ein Reglement Abhaltung der.

Egamen und

über die Art und Weiſe zu erlaſſen , wie ſowohl am Dentamen.

Gymnaſium , als am Enjeum die Examen und Ten. Erthelung

tamen gehalten , ſo wie eine Vorſchrift zu machen , der Progreß

noter .

wie die Progreß - Noten beſtimmt und ertheilt, auch

darauf bin der Schul . Katalog Ende des Jahres Jahres-Kata
Abfaſſung des

abgefaßt werden fou. logs.

Allgemeine Verfügungen.

IX . Der Erziehungsrath fen mit der Vollziehung Weitere Uus

führung des

und näher'n Husführung vorſtehenden Schulplans Sculplans.

beauftragt.

X. Derſelbe habe als Folge deſſen , ſo wie zur Fährliche

Berichterſtat

Genügeleiſtung dem § . 63. des Gefeßes über das
tung :

Erziehungs- und öffentliche Schulweſen , am Schluſſe

a) üb. den Zu

jeden Schuljahres über den Zuſtand der höher'n
ftand der

Zentral . Lebranſtalt mit ihren Nebenſchulen , ſo wie
Sculeni

über die übrigen , im Kanton beſtehenden lateinia

fchen Schulen dem Kleinen Rathe einen vollſtändi.

gen Bericht zu erſtatten , welcher fich nicht nur auf

den wiſſenſchaftlichen Theil dieſer verſchiedenen

Schulanftalten beziehen , ſondern auch auf die , bey b ) das Betra.

gen der Lehr

einer jeden von ihnen angeſtellten Lehrer ausdebnen

fou , verbunden mit einer Ueberſicht über die Anzahl e) die Anzahl

der Studierenden , die jede ſolche Schulen beſucht
der Studies

renden.

bat,

rer ;
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It sem
Erziehungs

.

Aufhebung des XI. Durch gegenwärtigen Schulplan ſey derje.

früher'n

nige vom 12ten Wintermonat 1828. zurückgenommen .
minori

Schulplans .

Mittheilungs- XII. Derſelbe Toll zum

und Publika

xions • Anord, rathe und der Schul- Direkzion zugeſtellt, und ne
-

.

nung . benhin , zur allgemeinen Kenntniß , dem Amtsblatte

beygerückt werden .

uifo verordnet in unſerer Rathsfißung , Luzern

den 25. Herbſtmonat 1830.

Com

Der Amtsſchultheiß ,

vincenz Rüttimant.

Nahmen des Kleinen Rath

Der Staatsſchreiber ;

St. M. KO P P.

1

to the

finder
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见 ,
Berd I u fi

die Disziplinar - Verordnungen für

die höhere Zentral - Lehranſtalt enthaltend.

Wir Schultheiß und Kleiner Rath

Des Kantons Luzern ;

Um die Disziplinar - Verordnungen für die höhere

Zentral- Lehranſtalt theils mit dem , für dieſe vor.

geſchriebenen Studien - Plan in näher'n Einflang

zu bringen , theils um dieſelben dem Zwede der hö.

ber'n Erziehung und ihren zeitgemäßen Erforderniſ

ren mehr anzupaſſen ;

Fn neuerlicher Durchficht der den 20ften Wein

monat 1826. erlaſſenen Disziplinar . Verordnungen ;

Uuf die Anträge des Erziehungsrath8 ;

Saben verordnet und verordnet

demnach :

1. U hrch ni t t.

Ueber die Aufnahme der Studenten in die

Lehranſtalt.

A. Ueberhaup.t.

$. 1 .

Da das Schuljahr mit dem Fünfzehnten Wein. Bewerbung um

monat , oder wo dieſer auf den Sonntag fällt , den die Aufnahme.

a ) Anfang des
darauf folgenden Tag , ſeinen Anfang nihmt ; fo ba.

Schuljahrs.

VI. Bd. 48



404

.
ben die Studenten , welche die hieſige Lebranſtalt

beſuchen wollen , an einem der drey leßten Lage der

erſten Hälfte dieſes Monats bey dem Präfekten um

die Aufnahme in dieſelbe ſich zu melden , und ihm

zu dieſem Ende die Zeugniſſe über ihre bisherigen

Studien und ihre Aufführung vorzuweiſen .

b) nach anges
Wer ſich hingegen erſt nach dem Anfange der

fangenem Schulen um die Aufnahme meldet , hat die Bewil.

Schuljahr. ligung biezu von der Schuldirekzion einzuholen.

. 2.

Aufzuweiſende Die aufzuweiſenden Zeugniſſe müſſen , um gültig

Seugniſſe : zu ſeyn , wo der ſich um die Aufnahme meldende Stu.

a) von jenen / dent an öffentlichen Lehranſtalten ſeine Studien ge.
d.eine öffent

liche Schule macht hätte , von der Direkzion derjenigen dieſer aus

beſucht ; geſtellt ſeyn , an welcher er unmittelbar vorber Unter .

richt genoſſen hat.

b) von denen , Hat der fich meldende Anfömmling aber nur Þri.

die Bripat satunterricht erhalten ; ſo muß ein ſolcher, nebſt ei.
Unterricht

genoſien . nem Zeugniß über ſeine gemachten Studien von Seite

desjenigen , der ihm dieſen Unterricht ertheilt hat ,

noch ein ordentliches Sitten . Zeugniß von dem Pfar.

rer und der Polizeybehörde oder Beamten des Orts

mitbringen , wo er ſich das leste Fahr hindurch auf

gehalten hat.

Aufbewahrung Dieſe vorgelegten Zeugniſſe werden von dem Pra.

dieſer Zeug. feften zurückbehalten , und ſollen in der Präfektur ſo
nifie.

aufgehoben bleiben , bis der betref

fende Student die Lebranſtalt wieder verläßt.

$. 3.

Aufnabms .
Werden die vorgelegte Zeugniſſe als gültig und beo

Seugniß.
friedigend erfunden ; fo erhält der fich Meldende vom

lange forgfältia

/

1
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1

Präfeften ein Zeugniß über ſeine Aufnahme an die

Lebranſtalt, worauf der Verwaltungsrath der Stadt Softbemidia

Luzern ihm einen Koſtbewilligungsſchein zuſtellt. gungsſchein.

Zugleich empfängt jeder Aufgenommene zu ſeinem Zuftellen der
Disziplinar

Perhalt einen Abdruck der , für die höhere Zentral . Berordnungen.

Lehranſtalt beſtebenden Disziplinar - Verordnungen.

. 4 .

Iſt die Aufnahme der Studenten und ihre Ein. Anfertigung d.

Matricul.

theilung in die Klaſſen vollendet ; ſo ſoll darüber

dieſen nach ein ordentliches , allgemeines Verzeich .

niß in dreyfacher Ausfertigung gefertigt werden ,

irovon , als der eigentlichen Matricul , das eine bey

der Präfeftur , das andere bey der Studien - Diref.

zion und das dritte bey dem Erziehungsratbe nie.

dergelegt bleiben folu .

$. 5 .

Keiner , der nicht lateiniſch und deutſch fertig , Qufnahmsbes

und das lektere orthographiſch ſchreiben kann , und
dingungen für

die zwey erſten

zudem die Anfangsgründe der deutſchen Sprache Straffen.

nicht befäße , auch die vier erſten einfachen Ntech .,

nungsarten nicht inne hätte , darf in die zwey er

ften Klaſſen des Gymnaſiums zugelaſſen werden.

§ . 6.

Wer bereits das achtzehnte Lebensjahr erreicht Aufnahme von

bat , darf nur in Folge einer mit ihm nach $. 10. 18. Sahre alten

vorgenommenen Prüfung , auf ausdrückliche Bewil.
fünglingen in

dieje.

ligung der Schul- Direfzion , in eine der zwey erſten

Klaſſen am Gymaafium qufgenommen werden.

Wird die Aufnabme als unzuläßig erkannt ; ſo

iſt dem Erziehungsratbe von den daberigen Grün .

den zur endlichen Verfügung Kenntniß zu geben .
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§ . 7.

Ausfuſchlieſſent Von der Aufnahme in die Lehranfalt ſind gänge

1.0.Aufnahme. fich ausgeſchloſſen , alle diejenigen :

a .) welche feine oder, in Hinſicht ihrer Sittlich .

feit , nicht befriedigende Zeugniſſe aufzuweiſen

haben ;

b.) über deren unfittliche Aufführung begrün.

dete Klagen obwarten ;

c . ) welche während den unmittelbar vorgebenden

zwer Schuljahren an der hieſigen Zentral.

Lehranſtalt den nämlichen Lebrkurs wieder .

hoſt beſucht und dabey nach der allgemeinen

Progreſordnung feine Fortſchritte gemacht

haben ;

d.) die während dem vorgehenden Schuljahre

gänzliche Unfähigkeit für die Studien an

gelegt.

Anzeiggabe Ueber ſolche Ausſchlieſſungen habe der Präfeft

über die Auss jeweilen an die Schul . Direkzion und dieſe an den

geſchloſſenen.
Erziehungsrath umſtäudlichen Bericht zu erſtatten ,

welchem darüber die Beſtätigung vorbehalten bleibt.

R
i
n
a

Fa
s

1

B. Hufnahme in einen beſtimmten

& ehrfurs ,

$ . 8.

Aufzunehmens Diejenigen , welche im unmittelbar vorhergehen.

de in eine bör den Jahre an der hieſigen Lehranſtalt ftudiert ha.
bere Klaffe.

ben , und in ihrem Lebrkurſe in die erſte oder zweyte

Klaſſe der allgemeinen Progreſordnung zu ftehen ka .

men , können in den nächitfolgenden Kurs aufgez

nommen werden.
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ude übrigen aber , welche in eine tiefere Klaffe Su Verblei

gefallen ſind, follen den gleichen Kurs noch einmal bende in der

gleichen Klaſſe.
mitmachen .

1. 9 .

Solche , welche an ander'n öffentlichen Lehran. Aufnahmeaus.

ftalten in dem Kanton oder außer demſelben fludirt wärts Studio
render.

haben , und genügende Zeugniſſe über ihre Fort.

ſchritte aufweiſen , fönnen in denjenigen Lehrkurs

aufgenommen werden , für welchen ſie vermöge ihrer

Zeugniſſe die nöthigen Vorkenntniſe erlangt haben.

$ . 10 .

Diejenigen aber , deren Zeugniſſe von Privatan. Für ihre Auf

ftalten oder von Privatperſonen berrühren , oder die nahme zu Prü
fende.

von der Art ſind , daß bey denſelben die nöthigen Vor

kenntniſſe in Zweifel gezogen werden können , haben

ſich einer Prüfung zu unterziehen , welche dann ent

ſcheiden wird : ob ihnen die Aufnahme in den ver

Jangenden Lehrkurs bewilligt werden könne oder nicht.

Dieſe Prüfung wird unter Vorfiß eines Mit. Prüfungs

gliedes der Schul- Direkzion , von denjenigen Pro.
Kommiſſion .

fefforen vorgenommen , deren kurs der ſich meldende

Anfömmling zu beſuchen , wünſcht.

ſ . 11 .

Die Kantons . Angehörigen ; welche in die Theo. Abſolutorial

logie überzutreten wünſchen , und während dem un. Prüfung fürd .

Aufnahme in

mittelbar vorgehenden Schuljahre nach der Geſammt, die Theologie.

Rangnote nicht die erſte Klaffe behauptet haben, mür

fen einer General - Prüfung oder einem ſogenannten

4
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im Fo
lg
e

de
ſe
n

wi
rdAbfolutorium fich unterziehen in

entſchieden werden : ob ſie zum Studium der Theo.

logie zuzulaſſen reyen oder nicht.

Prüfungs- Die daherige Prüfungs - Kommiſſion bilden , ' un.

Kommiſſion . ter dem Vorfiße des Präſidenten an der Schul - Di.

refzion , den Jahren nach abwechſelnd , zwey Profef

ſoren der Theologie und zwey Profeſſoren der Phi.

loſophie.
}

Mittheilung d. Das Reſultat ſolcher Prüfungen iſt dem Erzie.

Reſultats .

hungsrathe zur endlichen Entſcheidung über die Frage

der Zulaſſung vorzulegen.

f. 12.

Zurüdſekung Wer im Laufe des Schuljahr: fich in der ihm ,

in eine untere bey'm Anfange deſſelben angewieſenen Klaſſe oder

Klaſſe.

dem Lehrfache nicht zu behaupten vermag , kann in die

feiner ermangenden Vorbildung angemeſſene, untere

Klaſſe auch während demſelben zurüdgeſetzt werden ,

woju es jedoch der Beſtätigung der Schul- Direkzion

oder , wo die Zulaſſung eines ſolchen Studirenden

vom Erziehungsrathe ausgegangen wäre , der Be.

ftätigung dieſes bedarf.

$. 13 .

Stellung der Wer freywillig den nämlichen Lehrkurs zum zwey.

in einer Klaffe ten Mahl macht, hat auf die Rangordnung die glei.
freywillig Ber:

bleibenden.chen Anſprüche, wie ſeine Mitſchüler , jedoch am

Gymnaſium keine Anſprüche auf die Prämien , in

ſo fern ein ſolcher im vorhergehenden Jahre die

Note der erſten Klaſſe nach der allgemeinen Rang.

ordnung erhalten hat.

"
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Der Nahme eines folchen Schülers wird in je. Deren Bemer

dem Falle im öffentlichen Schul . Katalog in der
fung im Schul.

Statalog.

Rangordnung mit dem Zuſat biennis bezeichnet.

$. 14.

Nur bey’m Lyzeum werden Hoſpitanten Behufs þoſpitanten .

des Beſuchs von einzelnen Lebrfächern zugelaſſen .

Dieſes Recht fteht aber den Kantons - Angehöri. Bey derTheo.

gen für das theologiſche Fach erſt dannzumal zu ,
logie .

wenn fie das ganze theologiſche Studium durchge .

macht und daraufhin den Zutritt zum geiſtlichen

Stande fich förmlich erwirft haben.

Wer als Hoſpitant eintreten will , hat um die Aufnahme als

Bewilligung dazu durch die Dazwiſchenkunft des be.
folcher.

treffenden Profeſſors bey der Schul . Direkzion nach .

zuſuchen .

Der hierauf als ſolcher Zugelaffene hat den Unter. Bflichten und

richts - Stunden fleißig und mit Anſtand beyzuwoh. Rechte deſſel
ben.

nen. An den mündlichen Prüfungen fann er fei .

nen , wobl aber an den ſchriftlichen , wo er es ver

langt , Antheil nehmen.

Der Hofpitant ſteht lediglich unter der Aufſicht Aufſicht üb. eia

des Profeſſors , deſſen Vorleſungen er beywohnt.
nen ſolchen .

Ebendaber erbält er auch nur von dieſem einen Shm auszufitel.

Frequentacions - Schein , und wo ein ſolcher die lende Zeug.
niſſe.

ſchriftlichen Prüfungen mitmacht, auf ſein Verlan.

gen , ein Zeugniß über ſeine gemachten Fortſchritte.

Dem Erziehungsrathe foulade Fahr ein Ver. Sahres -Vers

Geithniß über die zugelaſſenen Soſpitanten einges zeichnis über
diefelben .

reicht werden.
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II. Ubich nitt.

Der Studirende ft

A. Verhältniſſe in religiöſer Beziehung.

J. 15.

Beowohnen 0 . Die Studenten ſind verpflichtet: dem vorgeſchrie.

Gottesdienfte. benen Gottesdienſte in der Kirche und den Predigten

auf dem Saale im Schulgebäude beyzuwohnen , und

die beil. Sakramente zu empfangen , wie es ihnen

von dem Präfekten nach der ihm hierfür gegebenen

Anweiſung der Näher'n wird vorgeſchrieben werden.

Beſuch d . Pre- Den Theologen tertii anni fann jedoch nach Gut.

digten in der finden von dem Präfekt erlaubt werden , ſtatt der
Pfarrkirche.

Saalpredigten , diejenigen in der Pfarrkirche zu be

ſuchen .

$. 16 .

Vorſchrift für Die Inferioriſten begeben ſich in Ordnung und

den Kirchenbes der Neibenfolge ihrer Klaſſen nach unter Beglei.
Tuch .

tung von einigen Profeſſoren , aus den Schulzimmern

in die Kirche und in die Saalpredigt , und nehmen

alle , ro wie die Superioriſten , die ihnen angewie.

fenen Pläße ein.

g . 17.

Beftimmung Diejenigen Studenten , welche zur Mufik oder

für d.
Kirchens

,gum Miniſtriren bey dem Gottesdienſte berufen wer

Muſik und das

Miniftriren . den , find verpflichtet : dieſem Rufe willig zu folgen.

B. Berbaltniffe fur Schule.

/

J. 18.

Pflichten ges Jeder Student iſt ſeinem Lebrer Achtung und

gen d. Lehrer. wiligen Gehorſam ſchuldig.
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f. 19.

Feder Student tſt verpflichtet : allen ihm vorge. Schulpflichten.

fchriebenen Lehrſtunden fleißig nnd mit Anſtand ben.

zuwohnen , und die von ihm geforderten Arbeiten

ordentlich zu liefern , auch den vorgeſchriebenen Exo

amen und Tentamen fich zu unterziehen.

ſ . 20.

Der Beſuch der Nebenſchulen , als da find : für Beſuch der Neo

ben -Schulen
Muſik, Zeichnung und franzöſiſche Sprache iſt frey

gegeben .

Wer ſich aber einmal für eine dieſer Schulen hat Pilichtiger der

einſchreiben laſſen , iſt verpflichtet : dieſelbe das ganze
fich gewählten .

Fahr hindurch fleißig zu beſuchen , und ſich den da.

rinn gegeben werdenden Unterrichts . Gegenſtänden

zu widmen , und er darf ſomit, ohne ausdrücliche Er.

laubniß der Schul - Diretzion , aus einer ſolchen Ne.

benſchule nicht auftreten .

Sollte aber der Lehrer an einer der Nebenichu . Zurüdweiſung

len die Ueberzeugung gewinnen , daß einer ſeiner aus einer ſole
chen .

Zöglinge zu dem Lehrgegenſtand , welcher ihm an.

vertraut iſt , feine Anlagen beſige ; ſo hat er die.

res dem Präfekt anzuzeigen , damit ein ſolcher ent.

weder freywillig oder durch Anordnung der Schul.

Direfsion fich aus einer ſolchen Schule zurückziehe.

S. 21 .

Wenn ein , am Gymnaſium oder Sygeum Studie. Augenblidli

render in den augenblicklichen Fall kömmt , einzelne ches Ausblei
ben von der

Unterrichtsſtunden nicht beſuchen zu können , ift er Schule.

gehalten : dafür bey'm betreffenden Profeſſor fich die

Bewilligung einzuholen . Wäre die Unmöglichkeit

VI. BO. 49
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***
dazu vorhanden ; To hat er fich bey diefem darüber

ſpäter zu entſchuldigen , und ihm die Gründe feines

Ausbleibens anzugeben.

Långeres Ause Wer hingegen durch Krankheit oder andere ge.

bleiben v . der. bietbende Umſtände vom gänzlichen Beſuch der Schule
ſelbent.

abgehalten wird , bat bey'm Präfekten die Bewilli.

gung dazu nachzuſuchen , oder , wo der Fall unvor .

geſehen , die Entſchuldigung darüber anzubringen ,

der dann die betreffenden Profeſſoren hiervon in

Kenntniß feßen ſoll.

§ . 22 .

Sauslehrer Kein Student darf , ohne Bewilligung des Prä.

Stelle. feften , eine Hauslehrer Stelle übernehmen.

C. Berbältnif judem softgeber.

$܀ . 23 .

Koft- u . Wohs
Die Studenten dürfen nur in denjenigen Häu.

nung-Geber. fern Koſt und Wohnung nehmen , deren Bewohner

von dem Erziehungs - Rathe die Bewilligung daju

erhalten haben.

Anmelden als Diejenigen , welche Studenten bey fich in Kort

ſolche. und Wohnung zu nehmen wünſchen , haben ſich bis

Ende des Monats Auguſt bey dem Verwaltungs .

Rathe auf das dazu beſtimmte Verzeichniß feßen zu

Taſſen .

Anzahl d . Aufs Kein Koftgeber darf mehrere Studenten bey fich

zunehmenden . aufnehmen , als er Betten hat, um einem jeden

von ihnen ein beſonderes anweiſen zu können.

Einreichung d. Das über die Koſtgeber angefertigte Nahmens .

Verzeichniſfes Verzeichniß mit der Bemerkung begleitet : ob die
darüber .

Bewilligung zur Aufnahme von Studenten zu er.
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theilen fen oder nicht, fou dem Erziehungs - Rathe

pom Berwaltungs - Kathe der Stadt Luzern , als

örtlicher Polizey - Behörde , jeweilen mit Eintritt des

Berbſtmonats gur endlichen Befimmung überreicht

werden.

f. 24 .

Ohne beſondere Bewilligung der Schulkommiffion Art des soft

darf kein Student Koſt und Wohnung getrennt von u . Wohnung•
Nehmens.

einander nehmen , noch dieſelbe in einem Wirths . ,

Schenf. oder Bierhauſe beziehen , und eben ro we.

nig die einmal gewählte verändern .

S. 25 .

Des Abends follen alle Studenten zur Winters. Seit zum Bey.

bauſeſeon.
feit um neun Uhr , im Sommer aber um zehn Uhr

in ihrem Koſthauſe fich befinden , und dasſelbe ohne

gegründete Urſache nicht wieder verlaſſen .

Die Koftgeber ſind verpflichtet : darauf ſtreng zu

balten , daß dieſer Anordnung genau nachgekommen

werde.

8. 26.

Diejenigen Koftgeber , welche den bey ihnen Koſt Vorſchublei

nehmenden Studenten , auf was immer für eine ften zur Unors

dentlichkeit.

Weife, zu einem unordentlichen Lebenswandel Anlaß

geben , verlieren das Recht, dieſelben länger zu be.

halten , und ferner Studenten bey ſich aufzunehmen .

S. 27 .

Der Koftvertrag , welcher zwiſchen Studenten unauflösbar

und ihren Koftgebern auf eine beſtimmte Zeit abges feit d.beſtimms
ten Koftvers

ſchroffen wird , kann vor Ablauf dieſer bedungenen
trags.

Zeit nicht aufgehoben werden.
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M

Auflösbarkeit Sft aber ein folcher auf unbeſtimmte

.d . unbefriſten . Zeit abgeſchloffen ; po mag derfelbe nach Belieben

, fou die

Auffündung immer vierzehn Tage vor dem Zeitpunkte

geſchehen , in welchem der Austritt zu erfolgen bat.

von jedem Theile aufgehoben werden ?

ar
e

S. 28 .

Slagen wi- Haben Studenten gegen ihre Koſtgeber oder dieſe

fchen Studen- gegen jene Klagen zu führen ;Klagen zu führen ; fu rollen ſie mit den.

ten undKoftge- welcher dann , nach
bern.

Telben an den Präfeft gelangen;

Anhörung beyder Partheyen, und wo keine Verein .

barung derſelben erhältlich wäre , entweder von fich

aus darüber entſcheidet , oder den Verhalt der Sache

der Schuldirekzion zur Verfügung mittheilt.

2

N. 29 .

1

Amtliche Auf- Sollten wichtige Umſtände oder gegründete Kla .
hebung eines

gen eines der Kontrahenten gegen den ander'n das
Koſtvertrages.

Aufhören cines Koftvertrags nothwendig fordern ;

ſo macht der Präfeft Anzeige davon an die Schul .

Direkzionwith , nach vorgenommener

Unterſuchung der Sache , über das fernere Fortbe.
an

fteben oder die Aufhebung des Koftvertrages ent

ſcheiden wird .

Schadenerſat . Im leßter'n Falle fann keiner der benden Kon.

trahenten an dem ander'n einen Schadenerſaß an.

fordern .

Anzeige an den Wo der Koſtvertrag durch die Schuldirefzton

Erziehungs . aufgehoben wird , iſt durch diefe der Erziehungsrati

Rath.
***

ſogleich von den daherigen Gründen in Kenntniß

zu legen .
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D. Beſuch der wirthshauſer.

§. 30.

Den Studenten der vier unterften Klafſen find . Verboth der

ohne mit ihren Eltern , Vormündern oder Lehrern Wirthshäuſer
für 0. Studen.

fich zu befinden , alle Wirths . , Schenk- und Bier.
ten der 4 erſten

häuſer innerhalb der Stadtbezirfes des Gänzlichen Klafen .

unterſagt .

Die Rhetoriften und die Superioriſten dürfen din. Den übrigen

gegen innerhalb des Stadtbezirfes Luzern feine ander'n zu bezeichnen .

de Wirthshäu.
Wirths. , Schent . oder Bierhäuſer beſuchen , als

ſer.

diejenigen , welche ihnen Anfangs jeden Schuljah .

res vom Erziehungsrathe werden bezeichnet werden.

Die bewilligten Wirths . und Bierhäufer dürfen Zeit zu ihrem

fie aber nur des Abends zur Winterszeit zwiſchen
Beſuch .

rechs und acht Uhr und zur Sommerozeit zwiſchen

recht und neun Uhr beſuchen .
smatige

$ . 31 .

Unmäßigkeit im Trinken überhaupt und der Ge. Verboth von

nuß von gebrannten Wäfern in'sbeſondere , fo tie unmäßigkeit
und Spiel.

das Spielen um Seld oder Geldeswerth iſt den Stu .

denten auf's frengſte verbothen .

$ . 32 .

Den Wirthen iſt der Gänzlichen unterſagt : zur Pflichten der

unerlanbten Zeit Studenten ben ſich aufzunehmen Wirthe.

oder zu behalten, und denfelben etwas zu gewäh.

ren oder zu geſtatten , was obigen Vorſchriften oder
.

der Sittlichkeit überhaupt entgegen iſt.

Die dagegen handelnden Wirthe verlieren das uhndung der

Recht, fernerhin Studenten bey fich aufnehmen dagegen Han
delnden .
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zu dürfen , und ſollen überdieß , je nach vorhande.

nen Umſtänden , durch den Erziehungsrath der be

treffenden Behörde geleidet werden , um Hafür zur

Verantwortung und Strafe gezogen zu werden.

Verboth des

Borgens.

f . 33 .

Wenn Wirthe den Studenten auf Borg bin ge.

ben , rollen felbe jeder daberigen Anſprache perlur.

ftig , und nebenbin der betreffenden Behörde durch

den Erziehungsrath verzeigt werden , um nach Sor.

ſchrift des . 7. des Vormundſchafts - Gefeßes behan.

delt zu werden.

F: Gefellſchaftliche Bereine.

to un
d

ſie ver
pfl

ich

.

$ . 34 .

cfellſchaftlic Wollen Studenten des Lyzeums oder der zwey
.

che Vereine für ober'n Klaſſen des Gymnaſiums einen geſellſchaftli.
d. ober'n Slaſ.

ſen.
chen Verein unter ſich bilden ;;

tet : den Zweck und die Einrichtung deſſelben der

Schul - Direkzion vorzulegen , welche dann nach Gut

finden einen ſolchen Verein bewilligen , ſo wie auch

Ort und Zeit für die Perſammlung deſſelben geneh .

migen kann.

Redurs -Redit Nihmt die Schul . Direkzion Unftand , einen

an den Erzie- folchen Verein zu bewilligen ; ſo find die Gründe

bungs - Rath.
dagegen dem Erziehungsrathe zu eröffnen , welcher

hierauf den endlichen Entſcheid in der Sache giebt.

Verboth ſolch .
Den vier unterſten Klaſſen des Gymnaſiums find

Vereine für d.

folche Gefellſchaften gänglich unterſagt.
unter'n Slaſ.



AT

F. Deffentitde Berbaltniffe.

ſ . 35.

Alle Handlungen , welche entweder den öffentli. Anftands . ,

chen Anſtand , oder die öffentliche Ruhe und Ord. Ruhe- u. Ord

nung beleidigen , oder gegen die beſtehenden Gefeße
nungs - Verler

pung .

und Verordnungen laufen , find , ſo wie jedem

Staatsbürger , fo auch jedem Studenten unterſagt.

Beſchädigungen , von welcher Art fie immer ſeyn Beſchädigun .

mögen , verpflichten den Thäter wenigſtens zum Scha
gen.

denerſas.

Klagen über ſolche Föde gegen Studenten se Wo die slagen

richtet , find in erſter Linie unmittelbar an den einzuleiten .

Präfeften zu bringen .

S. 36 .

Macht fich ein Student höberer Boliger Berge. Einleitung der

ben oder eigentlicher Verbrechen ſchuldig , welche höher'n Polis

das förmliche Einſchreiten der öffentlichen Behörde
fey - Vergehen

u . Verbrechen .

nach ſich ziehen ; ro fou der Präfekt augenblidlich

davon in umſtändliche Kenntniß gereßt werden , da.

mit gegen einen ſolchen Beflagten ſogleich die wei.

ter einzuleitenden Verfügungen , je nach Umſtänden ,

entweder durch den Erziehungsrath oder die Regie.

rung ſelbſt getroffen werden fönnen.

Auch die in einem ſolchen Faue durch die Staats- Verhaften eis

Behörde gegen einen Studenten augenblicklich ver .
nes Studenten.

hängte Verhaftung bleibt ſo lange nur eine provi.

foriſche Maßregel , bis das oben angedeutete Ein

ſchreiten einer der porbenannten Behörden förmlich

erfolgt feyn wird.



418

Vorladung ei Selbſt Vorladungen gegen einen Studenten zur

nes Studenten . einfachen Berichterſtattung vor eine Staatsbehörde

darf nur auf ein zuvor an den Präfekt zu ſtellendes

Rogatorial - Anſuchen pran finden.

S. 37.

unanſtändige Fede unanſtändige Kleidung , fo wie das Rau .

Kleidung und chen im Schulgebäude oder in der Nähe deſſelben,
Rauchent.

ſo wie an den Orten , wo es ſonſt unterſagt iſt , iſt
ce

den Studenten ebenfalls verbothen .

. 38.

Baden. Das Baden iſt nur an den dazu eigens bezeich

neten Orten erlaubt.

$. 39 .

Tanzen. Der Beſuch von Tanzböden und Privatbäden iſt

den Studenten , ohne von ihren Seltern oder Vor

mündern begleitet zu ſeyn , ebenfalls unterſagt.

S. 40.

Bevormin

dung der Stu- ftalt und beſonders jene , welche das Gymnaſium be.

Die Studenten an der
bovet

" Zentral.Lehran .

denten.

ſuchen , find als noch unter Vormundſchaft ſtehend

zu betrachten , und demnach ſind zu Gunſten derſel.

ben , bey auf ſie geſchehenden Anſprachen , auch die ,

im $ . 7. des Vormundſchafts : Gefeßes enthaltenen

Beſtimmungen in Anwendung zu bringen .

$. 41 .

Ausfuftellende Die Studenten erhalten durch den Präfekt , nach

Schul - Zeug- Beendigung ihres Lehrkurſes , auf die allgemeine

niſſe.

Progreſordnung oder den Jahres- Katalog , ſo wiefo

auf die Erklärung ihrer Lehrer gefußt , ein Beugnis



419

über ihre Fortſchritte in den Studien und über ihr

allfeitiges fittliches Betragen .

Deſen Verabfolgung kann aber ber), gegen einen Deſſen bedinga

Studenten obwaltenden Klagen auf ſo lange verwet. te Surüchal.
kung .

gert werden , bis der Klagefat förmlich gehoben

feyn wird.

G. Schulferien.

S. 42.

Nach den Anordnungen des Schul . Plans für die Schulferien :

höhere Zentral- Lehranſtalt genießen die Studenten

nur zweymar des Fahrs eigentliche Schulferien , als :

a ) Zur Oſterzeit während vierzehn Tagen vom a) zu Oſtern

hohen Donnerſtage an gerechnet , und

b) Vou Mitte Auguſt bis Mitte Weinmonats , b) im Herbſt.

nämlich : während acht Wochen.

Wünſcht ſich ein Student zur Zeit jener erſten

Ferien von Luzern zu entfernen , um dicſelben an.

derwärts zuzubringen ; ſo bat er dem Präfeft zuvor

davon Anzeige zu machen .

a

III . Ubi ch uit t.

Strafe n .

S. 43.

Diejenigen Studenten , welche der gegenwärtige
n

Straffade.

Disziplinar - Verordnung entgegen handeln , feßen

Fall dafür beſtraft zu werden..

ichaffeneStrafmittel find für ſolche Fälle , nach Bes Strafartett.

ſchaffenheit und der Größe des Vergehens , gegen

fie in Anwendung zu bringen :

VI. Bd.
50

ſich in den
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S

/

a ) Der Berweis welcher vom betreffenden

Profeffor , oder vom Präfekten , oder von

der Schul . Direfzion und zwar nach Um.

eftänden des Vergebeus entweder beimlich

en oder öffentlich vollzogen werden kann,

'b) Der Hausar r eft.

c) Das Verboth der Wirtsbäufer auf

fürzere oder längere Zeit , durch den Prä.

fekten .

d) Geldfrafen von ein bis zwey Franken ,

vom Präfekten zu verhängen.

e) Die heimliche oder öffentliche abbit ..

te , welche vom Präfeften , von der Schul.

direkzion , oder vom Erziehungs - Rathe vera

hängt werden kann.

f ) Der Carcer, von zwey bis zwölf Stunden ,

vom Präfekten , von der Schuldiretzion oder

vom Erftepung Rathe zu verhängen .

g) Die Stellung vor die Schul- Diretzion

oder vor den Erziehungs - Rath.

h) Bemerkung im Katalog.

i) Die Ausſchließung von der höher'n Zeu.

tral . Lebranſtalt.

Art ihrer An. Dieſe Strafe kann im Stillen oder öffentlich vol.

wendung. zogen werden , und wird , je nach erſchwerenden um.
wy

ſtänden , den des fehlbaren Studenten , oder

feinen Vormündern , oder deffen þeimathsbehörde

amtlich angezeigt.

camera
ittheilungihrer Verbäne Sinefolche Ausſchließung wird jedesmalvon der

ihrer Verhänte Schuldirekzion verhängt , welche jedoch vor der Voll.
gung.

vine

lore
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ziehung ihr daberiges Urtheil und die Gründe dafür

der Genehmigung des Erziehungsraths zu unterle. Lista

gen bat.

von einer verbängten , feyerlichen Excluſion muß Fenerliche Ege

jeweiten dem Kleinen Rathe umſtändliche Anzeige
cluſion .

gethan werden , der , je nach obwaltenden Umſtän .

den , ſich vorbehätt, wo dieſe Strafe gegen ei.-

nen Nichtkantondbürger verhängt worden wäre , -

damit noch die Fortweiſung aus dem Kanton zu

verbinden.

IV. U b fch nitt.

Allgemeine Vollziehungs - Anordnungen.

§. 44.

Der Erziehungsrat
h fer mit der weiter'n aus, Wettore Manta

führung vorſtehender Disziplinar - Verordnung
ziehung .

in ſo weit eine ſolche ſich in der Folge als noth.

wendig erweiſen foute , - beauftragt.

a

§ . 45.

Ihm , wie der Schul - Direkzion und den , an der Mit der Voll

höher'n Zentral - Lehranſtalt angeſtellten Profeſſoren stehung beauf

liegt die genaue Handhabung und Vollziehung eben.

tragt.

beragter Disziplinar - Verordnung ob.

§ . 46 .

Dagegen reyen die , unter'm 20ſten Weinmonat Aufhebung der

1826. erlaſſenen , gleichartigen Verordnunge
n

anmit früher'n Ver

zurückgenom
men .

ordnung
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BE47.$ 47.

Publikacions Gegenwärtige Disziplinar - Berordnungen folten

und Mitthets, endlich , zur allgemeinen Kenntniß und Verhalt , dem
lungs - Anoros

Amtsblatte beygerückt , und davon nebenbey zur
nung:

Zuſtellung den , an der höher'n Zentral- Lehranſtalt

Studierenden , beſondere Abdrüde gemacht werden .

Alſo verordnet in unſerer Rathbfißung , Luzern

den gten Weinmonat 1830 .

Der

Nüttimann.

Nahmens des Kleinen Raths ,

Der Staatsſdreiber ;.

Vin
cen

e

sch
ult

hei
ß

Stop N.6. M.
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De { ret ,€

die Einleitung zu Abänderung der beſtehen

den Stantonsverfaſſung anordnend.

Wir Schultheiß und Großer Rath

des Kantons Luzern ;

Nach genommener Kenntniß von der , von Bürger'n

dies Kantons aus verſchiedenen Gemeinden und Gem

genden deſſelben unterzeichneten , an uns gerichteten

Borſtellungsichrift vom 21 ften fließenden Monats , wo.

rin das Begehren um Abänderung der beſtehenden

Landes . Verfaſſung enthalten iſt ;

Nachdem wir dieſen wichtigen Gegenſtand zur

näher'n Unterſuchung und Vorprüfung einer eigens

hierüber niedergereßten Kommiſſion aus unſerer Mitte

gewählt , überwieſen haben , ſo wie nach Anhörung

des uns von derſelben dieffaus erſtatteten Berichtes ;

Ha ben ,

In Beherzigung der obwaltenden Zeitverhältniſſe ,

und eingedenk der hohen Pflichten , welche für Er.

haltung des Vaterlandes zunächſt und obliegen ; dem.

nach in Beachtung der höher'n Intereſſen deſſelben ,
***

ſo wie um dem Volfe des Kantons Luzern den vater.

ländiſchen Sinn und die fürdauernde Obſorge feines

Großen Raths , wovon daſſelbe bereits im Jahr 1829.
einen unzweydeutigen Beweis erhalten hat , neuer.

lich zu bewähren und auf ewige Zeiten hin zu beur

kunden ;

VI. Bd, 51
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beſchloſſen und beſchlieffen

demnach :

$. 1 .

El roll eine Abänderung der beſtehenden Kan.

tons - Verfaſſung ſtatt finden.

S. 2 .

1

thig findens

Demnach eine aus der Mitte des Großen Raths

zu wählende Kommiſſion niedergefeßt werden ſoll ,

welcher in Auftrag gegeben iſt : mit dieſer Verfaf

fungs . Veränderung unverzüglich ſich zu beſchäfti.

gen , und überhaupt in derſelben noch weiteró nö.

, zeitgemäße Verbeſſerungen vorzuneh

men , wobey aber hauptſächlich auf Beſtimmungen

eines , den republikaniſchen Grundfäßen mehr ange

meſſenen Repräſentacions - Verhältniffes ; auf eine

verbeſſerte Wablart der

ſoTo wie auf Aufhebung der Lebenslänglichkeit der

Stellen und Beamtungen im Staate Rückſicht ge.

nommen werden ſoll.

Stellvertreter ocb Wolfes ,

$. 3.

Das Grundgeſeß der veränderten Verfaſſung fou

der Sankzion des Volkes vorgelegt werden , und die

benannte Kommiſſion hat ſich zugleich über die Weiſe

zu berathen , wie dieſes zu erfolgen habe.

S. 4.

Die gleiche Kommiſſion hat ſich dann noch ferner

mit der Frage zu befaſſen : wie die auf folche Weiſe

verbeſſerte Kantons . Verfaſſung in's Leben eingeführt

werden ſou.
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§. 5.

Ueber alle dieſe Aufträge hat die Kommiſſion in

möglichft kurzer Zeit ihren Bericht Uns zu erſtatten,

und damit die gebörigen Anträge zu verbinden ; die.

felbe hat daber unausgefeßt mit dieſer Arbeit fich zu

beſchäftigen , und wenn fie dieſelbe becndigt haben

wird , hat ſie hievon dem Kleinen Rathe Anzeige zu

machen , damit dieſer fonach unverzüglich den Groſ.

fen Rath wieder beſammle.

ſ. 6 .

Zur Beruhigung des Volkes foll eine Proklama

zion an daſſelbe vom Großen Rathe erlaſſen wer

den , und der Kleine Rath ſey zugleich aufgefor.

dert : für Beybehaltung von Ruhe und gefeßlicher

Ordnung zu ſorgen und zu wachen.

S. 7.

Gegenwärtige Schlußnahme foul gedruckt und öfn

fentlich bekannt gemacht, ſo wie dem kleinen Rathe

zur Vollziehung , und der gewählten Kommifion zu

ihrem Berbalt mitgetheilt werden.

Gegeben in unſerer Rathsfißung . Sugern den

26lten Wintermonat 1830 ,

Im Nabmen des Großen Raths ,

Der Umtsſchultheiß ;

Vincenf Rüttimann.

Für denſelben

Der Staatsſchreiber ;

St. M. Stop p .

2
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Proflain azioni ,

die Anzeige von der vorzunehmenden Ver:

faffungs - Abänderung enthaltend , ſo wie

zur Ruhe und Ordnung ermahnend. led

2

Wir Schultheiß und Großer Rath

des Kantons Luzern ;

Anda $ Volt derſelbe n.

Bürger des Kantons Luzern !

8 iſt uns eine an den Großen Rath des Kantons

Luzern gerichtete , mit einer großen Anzahl von un .

terſchriften befreidete Bittſchrift vom 21ften fließenden

Monats überreicht worden , worin das Anſuchen um

Abänderung der beſtehenden Kantonsverfaſſung ent.

balten ift.

Nachdem wir dieſem wichtigen Gegenſtande ernſte

und ſorgfältige Berathungen gewidmet , haben Wir ,

in Beherzigung der obwaltenden Zeitverhältniffe ,

und eingedenk der Pflichten , welche für Erhaltung

des Vaterlandes zunächſt Uns obliegen , demnach in

Beachtung der höher'n Intereſſen deſſelben , ſo wie

um dem Volke des Kantons Luzern den vaterländi .

fchen Sinn und die fürdauernde Obſorge feines Groſ

fen Raths für daſſelbe , wovon Wir ihm bereits im

Fahr 1829. einen ungwcydeutigen Beweis gegeben
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haben , neuerlich zu bewähren , uns bewogen gefun

den , die für den Kanton Luzern beſtehende Verfar

fung einer Abänderung zu unterwerfen, worin , nebit

ander'n nöthig findenden , zeitgemäßen Verbeſſerun .

gen derfelben , hauptſächlich auf Beſtimmungen eta

ned , den republikaniſchen Grundſägen mehr ange.

meſſenen Repräſentacions - Verhältniffes ; auf eine

verbeſſerte Wablart der Stellvertreter des portes ,

und auf Aufhebung der Lebenslänglichkeit bon Stcl.

les und Beamtungen im Staate Rüdficht genom.

men werden fou .

Zugleich fordern wir den Kleinen Rath auf : alle

nöthigen Maßnahmen zu ergreifen , damit im Kanton

teine Störungen und Berwirrungen ſtatt finden ; ron .

dern überall nur Ruhe und geſeßliche Ordnung ben.

bebalten ; Gefeße und Verordnungen gehandhabt ;

für Sicherheit der Perſonen und des Eigenthums

oder diejenigen , die dieſer Er.

mahnung zuwider bandeln fouten , der ftrafenden Ge.

rechtigkeit überantwortet werden.

Wir hoffen und zählen hierbey auf die Mitwir.

fung und nöthigen Falls auch auf den Beyſtand und

dic kräftige Unterſtüßung jedes rechtſchaffenen , va.

terländiſch geſinnten Bürgers , ſo wie nicht weniger

des geſammten Luzerneriſchen Volfes , in das Wir

das gerechte Vertrauen Teßen , daß daſſelbe in dem

Augenblice , wo es eine größere Freybeit anſtrebt,

des Genuffes diefer vor dem geſammten Vatertande

und der gefitteten Welt fich würdig erzeigen werde.

Und ſo unter dem Beyſtande Gottes , an deffen

Baterhand Wir biodabin durch alle Stürme der Zei.

ten glüdlich geführt worden ſind , wird der Große

gewacht , undder

1

/
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Nath des Kantons Luzern das neue Verfaſſungs .

werk , deſſen Grundgeſeß ſeiner Zeit der Sanfzion

des Volkes vorgelegt werden fou , beginnen und vol.

tenden . - Möge daſſelbe von der göttlichen Vorſe.

bung und durch allſeitige , brüderliche Eintracht ge.

leitet , dem geſammten lieben Vaterlande über.

baupt und unſer'm Kanton insbeſondere auf ewige

Zeiten zur Wohlfahrt , und zum Glück und Heil

gereichen !

Gegenwärtige Proklamazion , mit den üblichen

Unterſchriften verſehen , foul gedruckt , an den ge.

wohnten Orten angeſchlagen und öffentlich bekannt

gemacht werden .

Gegeben in unſerer Rathbfißung , Luzern den

26ften Wintermonat 1830.

Nahmens des Großen Raths ;

Der Amtsſchultheiß

Winceng Rüttimann.

Für denſelben

Der Staatsſchreiber ;

S. M. o p p .
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Gere ,

åber Entfchädigungsleiſtung ben Abtretung

von Grund und Boden oder Gebäu :

lichkeiten .

Wir Schultheif und Großer Rath

des Kantons Luzern ;

In der Abſicht , ſowohl diejenigen Fälle , in wel.

chen ein Eigenthümer angehalten werden fann , des

allgemeinen Nußens willen etwas von ſeinem befißen .

den Grund und Boden , oder von ſeinen Gebäulich

keiten abzutreten , als die Art und Weiſe, wie eine

folche Abtretung gefodert und ausgeſprochen , und

wie die dafür zu leiſtende , volle Entſchädigung aus.

gemittelt werden ſoll , genau zu beſtimmen , damit

durch eine dießfällige , feite Beſtimmung der Grund

faß der Unverlegbarkeit des Eigenthumörechts ,

ſo weit derſelbe nur immer mit dem geſellſchaftlichen

Wohl und dem Staatszwecke vereinbar iſt , auf

recht erhalten werde ;

Nach vernommener Sothſchaft und Antrage des

Kleinen Raths vom gten Brachmonat fließenden

Jahres ;

-

-

Haben verordnet und verordnen

dem nach :

§. 1 .

Das Privateigenthum ift in der Regel unverleßlich.

Niemand kann daher gezwungen werden , fein Eigen.

VI. Bd. 52

r
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thum abzutreten, oder eine Benuşung debfelben einzu.

räumen , ausgenommen , wenn es das öffentliche Wohl

unausweichlich fordert, an den Staat und an Parti.

kularen in Nothfällen , die das Gefeß bezeichnet.

Aber auch in dieſen Fällen kann die Abtretung

nur gegen eine vodſtändige und vorläufige Entſchä.

digung gefordert werden.

A.

Abtretungen an den Staat.

und Soden , ſo
wie

vor ?

?

s. 2.

Feder Grundeigenthümer fann angehalten wer.

den , in den nachſtehenden Fällen und unter nachbe .

fchriebenen Bedingniffen etwas von ſeinem Grund

Gebäulichkeiten , ab.

zutreten , als da ſind :

a.) Wenn eine folche Abtretung zu einer zweck-.

mäßiger'n Leitung von Flüſſen , Waldftrömen

und Bächen , feyes , um ſelbe unſchädlicher

zu machen , oder um eine bedeutende Strecke

te von Land dabey zu gewinnen, oder zu verbeſſern ,

nothwendig iſt ;
pe

b .) Zu Anlegung oder Korrefzion von Straßen

und Landungspläßen an Flüſſen und See .

Wohl des Staates oder

einer Gemeinde erforderlich find ;

c.) Für den Bau

Stagt oder eine Gemeinde nothwendig bedarf,
es

und fürwelche teineandere , ſopidliche
' Stelle

ausgemittelt werden kann.

Ufern , welche zum

und fürweres
von Gebäuden , derer der
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/

. 3.

Der Kleine Rath wird in den vorſtehenden Fällen ,

nach vorgenommener Unterſuchung und Gutheißung

der ihm darüber vorgelegten Pläne , entſcheiden : ob

eine Abtretung und in welchem Maße dieſelbe ſtatt

finden fou.

Hierbey roll aber der Kleine Rath nur durch weit

überwiegende Gründe des öffentlichen Wobls und des

gemeinen Nußens fich beſtimmen laſſen , die Abtretung

eines Privateigenthums auszuſprechen .

☆

be desZivil- Richters.

§ . 4 .

Die von dem Kleinen Nathe zu Erwerbung ſolcher

benöthigten Liegenſchaften beauftragte Behörde foil

trachten , ſich mit dem Eigenthümer über den Betrag

der Entſchädigung gütlich zu vergleichen , und wenn

ein ſolches Einverſtändniß nicht erhältlich wäre ; fo

iſt die Ausmittlung der diesfalls zu leiſtenden , vollen

Entſchädigung Sache des Zivil- Richters.

cort

In dieſem Falle iſt der Gegenſtand bey'm betref

fenden Gerichtsſtatthalter anzuzeigen , damit derſelbe

cinen Tag den Partheyen anfeße , und auf dieſen

Tag mit dem Friedensrichter und Gerichtsſchreiber

on Ort und Stelle ſich begebe , um nöthig finden .

den Falls , mit Zuzug von Sachverſtändigen , die Ab.

fchäßung des abzutretenden Grunds und Bodens

oder Gebäudes vorzunehmen , und darüber ein Gut.

achten anzufertigen.

Dieſes Gutachten ou enthalten : eine genaue

Beſchreibung des abzutretenden Grunds und Bodens

oder Gebäudes , erfter'n in Gattung , Ziel und Mas,
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und eben ſo die allfällig dafür an Land zu leiftende

Entſchädigung. Wird dieſe hingegen in einer Geld.

ſumme feſtgereßt; ſo ſoll die Abbezahlungsweiſe der.

ſelben beſtimmt werden.

6.5.

Falls die eine , mit einem
con * * *

ſolchen Gutachten nicht zufrieden iſt; ſo ſteht der.
Me

felben der Recurs an das Bezirksgericht, das über

den Fall zu entſcheiden hat, und von da die Appel.

lazion an das Appellazionsgericht
offen .

Dieſer Redurs , ſo wie die Appellazion iſt jewei.

en inner zeben Tagen nach eröffnetem Gutachten

oder Urtheildſpruche nachzuſuchen .

S. 6 .

Bey der Beſtimmung der Entſchädigung uue.

zutretende Grundſtücke oder Gebäude iſt nicht nur

der dannzumalige, wahre Werth derſelben nach Kauf

und Lauf , ſondern auch der aufällige, durch die Abtre.
*

tung dem Eigenthümer erwachſende Nachtheil nach

bringen .

.
Ga
me
s

Grundſäßen der Billigkeit in Unſchras9

come

Falls für abzutretenden Grund und Boden oder

Gebäulichkeiten anderes fand oder andere Gebäu .

lichkeiten als Entſchädigung beſtimmt werden , und

jene in Gültverſchreibungen fich verhaftet befänden ;

ſo iſt das zur Entſchädigung angewieſene Land oder

Gebäude den betreffenden Gültinhabern dagegen in

Verfas zu geben , und davon im Hypotheken . Proto

kolle nahmentliche Vormerkung zu machen .
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Wird aber die Entſchädigung in Geld abgereicht,

und iſt das abzutretende Grundſtück oder Gebäude

mebr als um zwey Drittheile eines wabren Werths

verſchrieben , oder beträgt das Verſchriebene, mit

Einſchluß der Entſchädigungsſumme , zwey Drittheile

des wabren Werths von dem , dem Abtreter noch ver.

bleibenden Grundſtüde oder Gebäude ; ſo rou in die

ſem Falle die Entſchädigungsſumme, faus fie von

feinem Beſißer einer früber'n Gäft in Anſpruch

genommen wird , dem Inhaber deð leßten Inſtru .

ments behändigt , und dieſes Fnftrument dafür or.

dentlich transfigirt werden.

pipe . 8 .

Die durch Ausmittlung einer Entſchädigung für

abzutretenden Grund und Boden oder Gebäulichkei.

ten entſpringenden Koſten , welche bis und mit der

Abfaffung und Eröffnung des daberigen Gutachtens

erwachſen , fallen insgeſammt auf den Staat oder

die betreffende Gemeinde.

Jene Koſten hingegen , welche durch den bezirko.

richterlichen Ausſpruch und durch die Appellazion er.

folgen , ſind von dem Richter auf den, bey der Sa

che im Unrecht erfundenen Theil zu verlegen .

B.

Abtretung an partikularen.

$. 9.

Ein Grundeigenthümer fann zu einer Abtretung

von Grund und Boden oder zur Einräumung einer

Servitut zu Gunſten eines Partikularen in folgenden

Nothfällen angehalten werden :
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a .) Wenn ein Gebäude abgebrannt iſt , oder

wegen drohendem Einſturze von Polizey we.

gen niedergeriſſen werden müßte , der Fort.

beſtand deſſelben nothwendig iſt , der geweſene

9 Eigenthümer aber der Feuerſicherheit wegen auf

eigenem Grund und Boden nicht wieder bauen

id kann . In dieſem Falle kann der nächſte ſchick .

liche Praß , wo wenig Schade zugefügt wird ,

zum Wiederaufbauen in Anſpruch genommen

werden , und der Eigenthümer des Plates muß

denſelben abtreten ;

b .) Der Eigenthümer eines Grundſtücks , wel.

ches keine Zu- und Ausfahrt auf einen ge.

meinen Weg bat , und einer ſolchen zu ei .

ner freyen Benußung des Grundſtückes unent

behrlich bedarf , kann von ſeinen Nachbaren

verlangen , daß ſie ihm eine Zu- und Ausfahrt

to do auf einen gemeinen Weg , wo und wie es am

nächſten und unſchädlichſten geſchehen kann ,

verzeigen ;

c.) Die Eigenthümer des Holzes , das in Berg.

waldungen geſchlagen worden , aus denen es

blos durch Herabſtürzen an den Ort zu brin.

gen iſt , von welchem es weiter geführt oder

gelöſt werden kann , können von den Eigen.

thümern der tiefer gelegenen Grundſtücke die

Verzeigung einer Holzreiſte verlangen , die aber

nur zu der am wenigſten ſchädlichen Zeit ge

braucht werden darf :

d .) Der Eigenthümer einer Quelle, der feinen

Brunnen hat , kann von den Eigenthümern

C
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der zwiſchen ſeiner Duelle und dem zu er .

richtenden Brunnen gelegenen Grundſtüde die

Verzeigung einer Brunnenleitung verlangen ,

wenn es ohne Nachtheil von Gebäuden oder

Anlagen geſcheben fann ;

e .) Wenn durch eine Waſſerleitung iber ein

fremdes Grundſtück ein bedeutend größerer

Nußen geſchöpft werden tann , und der be.

treffende Eigentümer daber in der Benut.

jung ſeines Sandes nur um ein geringes be

hindert wird ; ſo ſoll eine ſolche Leitung ge.

ftattet werden ;

f .) Wenn in Städten und Dörfern Gegenſtände

von dem Orte , wo ſie ſich bibber befanden ,

der Feuerficherheit, Geſundheit oder öffent.

lichen Reinlichkeit wegen wegzuſchaffen und

fie von ſolcher Art find , daß ſie nicht ganz

abgeſchaft werden fönnen , jedoch nur einen

kleinen , unbedeutenden Raum bedürfen ; ſo

kann der nächſte, ſchickliche Praß , wo es wenig

bedürfen ; ro
he wrote

ſchädlich iſt , dafür in Anſpruch genommen

werden.

ſ . 10 .

Weigert ſich in den vorbezeichneten Fällen ein

Ungeſprochener den in Anſpruch genommenen Plak

abzutreten , oder die Servitut einzuräumen ; ſo ur .

theilt das betreffende Bezirksgericht, als Admini.

ftrativ - Richter in erſter Inſtanz: 06 und in wie.
ob

weit eine Abtretung oder Servituts - Einräumung

ftatt finden ſoll .

Die Appellazion geht an den Kleinen Rath.
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$ . 11.

Was die Entſchädigungsleiſtung
und die Aus.

mittlung derſelben betrift ; fo gelten die gleichen

Grundfäße dabey , und die gleiche Verfahrungsweiſe

fou beobachtet werden , die oben bey den Abtretungen

an den Staat aufgeſtellt worden ſind , jedoch mit der

weiter'n Beſtimmung : dat hier immer das Zweyfache

bis Vierfache des ausgemittelten Werths als Ent

fchädigung bezahlt werden muß.

Beinebens hat derjenige , welchem eine Servitut

eingeräumt wird , die mit der Benußung der Ser

vitut verbundenen Laften zu tragen , falls darüber

feine andere Uebereinfunft zwiſchen den Betheilig

ten getroffen wird .

8. 12.

Gegenwärtiges Geſetz , mit dem Staatsſiegel ver.

fchen , foll dem Kleinen Rathe zur Bekanntmachung

und Handhabung in Urſchrift zugeſtellt , und eine

gleichartige Ausfertigung davon in's Staats-Archiv

niedergelegt werden.

Alſo verordnet in der Sißung des Großen Raths,

Luzern den 24ften Wintermonat 1830.

( L. S. )

Nahmens des Großen Raths ;

Der Amtsſchultheiß ,

Vincenf Rüttimann.

Für denſelbert

Der Staatsſchreiber ,

K. M. KOP p.
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Wir Schultheiß und Rleiner Rath

des Kantons Luzern

Beſch I i erren

Vorſtehendes , unter’m 24ften des jüngſtverfloffenen

Monats erlaflenes Gefeß ſoll der Sammlung der

Gefeße , ſo wie auch unſer'm Amtsblatte bergerüdt

- und öffentlich verleſen werden.

Allo beſchloſſen in unſerer Rathbfißung ; Luzern

' Den 1ſten Chriſtmonat 1830.

Der Amtstoultheiß

Vinceng Rüttimann.

Nahmens des Kleinen Raths ;

Der Staatsſchreiber ,

K. M. KO P P.

BE

VI. B8. 53
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1Defret ,

die Aufſtellung eines Verfaſſungss Rathes ,

zur Entwerfung und Feftfeßung einer neuen

Stantons - Verfaſſung , anordnend.

Wir Sdultheiß und Großer Rath

des Kantons Luzern ;

1

!

Von der Ueberzeugung tief durchdrungen , daß der

Stand Luzern nur dann dem Schweizeriſch - Eidge.

nöfiſchen Bundesſtaate die erforderliche Gewährlei.

Aung zu geben vermöge , wenn derſelben Staats .

Verfaſſung auf dem Zutrauen des Volkes beruhe ,

und deſſen Wünſchen entſpreche, als wodurch allein

auch die Wohlfahrt des Ganzen , wie des einzeln

Theiles , — was in unſerer ernſten Abſicht liegt , -

auf Fahrhunderte hinaus mit Sicherheit begründet

werden kann

Und da die über dem Vaterlande waltenden , grof.

fen Gefahren es zur fo dringender'n Pflicht machen,

dieſen erſten und einzigen Zweck jeder Regierung

auch um fo föderlicher berbeyzuführen ;

Mit Hinſicht auf den Uns , in Folge unſeres

Beſchluſſes pom 26ſten Wintermonat leßthin , durch

die Tags darauf niedergeſepte Kommiſſion vorgeleg.

ten Entwurf zu einer neuen Staats . Verfaſſung für

den Kanton Luzern , von dem Wir einfach Kenntniß

genommen haben ;
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2.
2.
4

Nuf den Bericht und die Anträge dieſer Kom.

miſſion ;

Haben beroloffen und beschlieſſen

demnach :

S. 1 .

Die Entwerfung , Abfaſſung und endliche Feffet,

zung einer neuen Staats - Verfaſſung für den Kan.

ton Luzern rey einem Verfaſſungs . Rathe übertra .

gen , welchem demnach der bereits bearbeitete Ent .

wurf zu einer ſolchen Verfaſſung zur freyen Benut.

zung zugeſtellt werden ſoll.

ſ . 2.

Dieſer Verfaſſungsrath beſteht aus Hundert und

Einem Mitgliede , und wird gebildet :

a .) aus den Mitgliedern der unter'm 27ften

Wintermonat für die Verfaſſungs - Arbei.

ten niedergefeßten Kommiſſion , vermehrt

mit noch drey ander'n Mitgliedern , zuſam .

men

b .) aus drey Volfsausgeſchoſſenen aus jedem

der Gerichtsbezirfe , mit Ausnahme des je.

nigen von Luzern , zuſammen 51.

c.) aus der Bürgerſchaft der Stadt Luzern ,

mit Inbegriff der Hinterfäfſen , deren 20 .

d.) aus denjenigen der vier Munizipal . Drte,

mit Inbegriff ihrer Hinterfäfſen , wo ſich

ſolche noch vorfinden , nämlich : auf jedem

dieſer zwey , zuſammen 8.

e .) aus den , in dem Stadtbezirke Luzern an.

geſeſſenen , ſtimmfähigen Kantonsbürgern 2

zuſammen 101

Audgeſchoſſener.

2
0
.

.

•
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3
.?

§ 3.

Die nach vorſtehenden vier Abteilungen zu be.

zeichnenden Ein und Achtzig Volksausgeſchoſſenen were

den durch die , nach unten folgenden Beſtimmungen

ſtimmfähigen Bürger der betreffenden Gerichtsbe.

zirke, der Hauptſtadt , der Munizipal - Orte und der

Eingeſeffenen im Stadtbezirke Luzern gewählt.

Zu ſolchen Borfðausgeſchoffenen fönnen jedoch

diejenigen Mitglieder des Großen Raths nicht era

nannt werden , welche durch diefen bereits dem Ver.
wo

faſſungsrathe beygegeben wurden , als da find ;

Sr. Exc. Herr Schultheiß Amrbyn.

Schultheiß Rüttimann .

Cafimir Pfyffer.

Joſeph Krauer.

m

Franz Renggli.

Sakob Kopp.

Anton Gloggner.

Heinrich Attenbofer.

Urban Arnold.

Eduard Pfyffer.

Foſeph Mazsola.

Dr. Franz Bucher .

Ludwig Schnyder.

Prof. Eutich Kopp.

Prof. Sof. Ineichen .

Foh. Bapt, Sidrer.

- Melchior Sinner.
Anton Felder .
***

Fafob Brunner.

Franz Bernard Meyer.
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Zur Stimm- und Wahifähigkeit wird , iu theit .

weifer Abänderung des § . 146. der organiſchen Geo

feße , erfordert , daß man :

a .) Kantonsbürger , und als ſolcher Bürger , Bür.

gersſohn oder Hinterſäß einer Gemeinde des

Kantons fey ;

b . ) inner dem betreffenden Gerichtstreife fich

wohnhaft befinde ;

c.) das zwanzigfte Fahr erfügt habe ;

d.) nicht in Koſt und Sohn ben jemanden ſtehe,

alo da find : Knechte , Geſellen u . d. gl . , in

ſofern ſie nicht ein fteuerbares Vermögen beo

ſigen ;

e .) nicht gefeßlich bevogtet , weder mittelbar noch

unmittelbar von den Armen&mter'n unterſtüßt

fey , und feine entehrende Strafe auf ſich lie.

gen habe ;

f. ) eben ſo wenig Fallit fey , oder zum Nachtheil

feiner Gläubiger , in Folge eines gerichtlichen

Konkurſes , affordirt babe , es rey dann Sa

che : daß die Gläubigernach der Hand für ihre
Anfoderungen zufrieden geftelt worden wären.

§ . 5 .

Dieſe Wahlen haben im ganzen Kanton am fünf

tigen Mittwoch, als den 15ten Chriſtmonat, am Haupt

orte jeden Gerichtsbezirks zu erfolgen.

§. 6.

Bey diefen Wahlverfamml
ungen

führt den Bor.

fiß : in den Gerichtsbezirk
en

der betreffende Serichts

ſtatthalter ; in der Hauptſtadt Luzern der Präſident

/
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des dortigen Verwaltungsraths; in den Munizipar.

orten der Stadt- oder Fleden - Olmmann , und end

Jich bey der Verſammlung der , in dem Stadtbezirfe

Luzern angeſeffenen Kantonsbürger in der dortigen

Barfüſer - Kirche abzuhalten , der Gerichtsſtatthalter

von Luzern .

$. 7.

Die Wahlen dieſer Ausgeſchoſſenen geſchehen auf

die gleiche Weiſe , wie dieſelben nach Vorſchrift des

Gefeßes vom 29ſten Chriftmonat 1814. für die Ernen .

nung der unmittelbaren Ratbiglieder in den Großen

Rath zu erfolgen haben , worüber ein ordentliches

Verbale, die Gewählten nahmentlich bezeichnend , an.

gefertigt und dieſes mit den üblichen Unterſchriften

perfeben werden ſoll.

S. 8.

Die auf ſolche Weiſe gewählten Volksausſchüſſe,

mit dieſer Urfande über die, auf ſie gefallene Wahl

verſehen , verſammeln ſich mit den , aus dem Grof.

ſen Ratbe von uns aus bezeichneten Zwanzig Mit.

glieder'n nächſten Freytag , den 17ten Chriſtmonat

des morgens 9. Uhr auf dem Rathhauſe in Luzern

in dem Sißungsſaale des Großen Raths , um die ,

nach § . 1. ihnen gemeinſchaftlich zugewieſene Ar

beit ,
Io smer Dritter ihrer Mitglieder

den ſeyn werden , an die Hand zu nehmen .

Zu dieſem Ende ernennen ſie aus ihrer Mitte

einen Präſidenten ;

Beſtellen ibre Kanzley , wozu ihnen , auf Verlan

gen , das erforderliche Kanzleyperſonale aus der

Staatskanzley wird überlaſſen werden , und

e

m
o

norban .

1
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Erwahren die, von den Vorfsausgeſchoſſenen mit.

zubringenden Verbal- Prozeſſe über ihre Ernennung.

Die Abſtimmungen im Verfaſſungsrathc haben

durch das offene, abſolute Stimmenmehr zu erfolgen .

$ . 9.

Sobald der Verfaſſungsrath die neue Verfaſung

in's Keine gebracht und definitiv beſchloſſen haben

wird , überreicht er dieſelbe dem Kleinen Rathe , um

durch dieſen , fo förderlich als möglich , nach Vor

ſchrift' unſeres , zu dieſem Ende eigens gefaßten Der

frets von hente , dem Volke unverändert zur unbe.

dingten Annahme oder Verwertung vorgelegt zu

werden.

S. 10 .

1

Bis die neue Staatsverfaſſung die Genehmigung

des Dorfes erbalten , und darauf begründt , vermöge

derſelben , die neuen Oberſten Behörden des Kan .

tons gewählt reyn , und fich conſtituirt baben wer .

den , wird der Große Rath , wie der beſtehende

Kleine Rath und das Appellagionsgericht fortfah .

ren , wie bisher , den aufbabenden Pflichten und

Berrichtungen ſowohl gegen das gemeinſame Ba.

terland , als den Kanton Luzern mit Freue und

Ergebenheit obzuliegen , in jenem Zeitpunkt aber ,

wo die neue Ordnung der Dinge in volles Leben

übertreten kann , ſogleich abtreten , und die bisda .

hin ausgeübte Gewalt und Verrichtungen in die

Hände der conſtituirten , neuen Regierung und ih.

rer Behörden niederlegen .
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l . 11 .

Gegenwärtiges : Dekret , mit dem Staatsſieget

verfeben , foll in Urſchrift in's Staats - Archiv nie.

dergelegt , und eine gleiche Ausfertigung davon 10

wohl dem Verfaſſungsrathe zum Verhalt , als dem

Kleinen Natbe, zur Bollziehung und öffentlichen Bes

kanntmachung , zugeſtellt werden .

Alſo beſchloffen in unſerer Rathsfißung , Luzern

den 10ten Chriſtmonat 1830.

(LS )

Im Nahmen des Großen Raths ,

Der Amtsſchultheis ;

Vincent Rüttimana.

Für denſelben ,

Der Staatsſchreiber ;

S. M. KOP P.

Wir Schult beiß und Kleiner Rath

des Kantons Luzern

Beſchlieffen :

Vorſtehendes Defret for in Vollziehung gefekty

gedrudt , an den gewohnten Orten angeſchlagen ,

und öffentlich bekannt gemacht werden.

Alſo beſchloſſen in unſerer Nathbfißung , Luzern

den 10ten Chriftmonat 1830 .

Der Amtsſchultheiß

Vincenz Rüttįmann.

Nahmen des Kleinen Raths

Der Staatsſchreiber ;

K. M. Si o N.

ni
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Detreti

die Art und Weiſe beſtimmend : wie die

neue Staatsverfaſſung für den Kanton Lu

zern der Sanfzion des Volkes unterlegt

werden ſoll ; ſo wie die Anordnung desjes

nigen , was den Uebergang in eine neue

Ordnung der Dinge zu befördern

geeignet ſein kann.

Wir Schultheiß und Frofcr Rath

des Kantons Luzern ;

.

Als Folge unſeres unterm 10. dieſes Monats ge.

faßten Dekrets , wodurch für die Abfaſſung und Beo

ſchlieſſung einer neuen Staatsverfaſſung für den Kan.

ton Luzern ein eigener Verfaſſungsrath aufgeſtellt

wird ;

um des Weitern alles dasjenige gleichzeitig vor .

zuſehen und anzuordnen , - rin ſoweit es noch von

Uns abhängt , - was den Uebergang in eine neue
140

Ordnung der Dinge möglichſt zu befördern , geeignet

ſcyn fann ;

Haben beſchloffen und beſchlieffen

dem nach :

§ . 1 .

Die von dem aufgeſtellten Verfaſſungsrathe ver .

faßte und beſchloffene , neue Staatsverfaſſung für

den Kanton roll vom Kleinen Rathe , ſo wie fie

VI. Bd. 54

}
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1

ihm überreicht werden wird , förderlichit der Sanf.

zion des Volfes unterlegt werden.

1

1

ve
r

§ . 2 .

Zu dieſem Ende verſammeln ſich die , nach unten

näher angegebenen Eigenſchaften , fimmfähigen Ein

wohner jeden Wahlkreiſes an einem , vom Kleinen

Rathe dafür zu beſtimmenden Tag und Stund in

Kirche der Hauptortes , um ihre Stimme für oder

gegen die Genehmigung dieſer Verfaſſung abzugeben.

Den Bürgern
und Hinterfaßen

der Hauptſtadt
bleibt

indeſſen
überlaſſen

: ob ſie ſich für dieſe
Hand

.

lung mit den Stimmfähigen

des betreffenden

Wahl
.

kreiſes
vereinigen

, oder dieſelbe
in abgefönderter

Verſammlung

vornehmen
wollen

.

f. 3 .

Um fimmfähig zu ſeyn , muß man :

a.) Katholiſcher Rcligion ; und

b .) Kantonsbürger weltlichen Standes feyn ;

c.) das zwanzigſte Fahr erfüllt haben ;

d .) ein Eigenthnm von vierhundert Franken ver .

fteuern ;

e.) nicht in Koft und Loba feben , als da find :

Knechte , Geſellen u . d. gl. , in ſofern ſie nicht

das oben vorgeſchriebene Vermögen verſteuern.

Ferner haben Stimmrecht:

f. ) der älteſte Sohn eines Vaters , wenn leşterer

ein Eigenthum von achthundert Franken vet .

fteuert ; der zweyte Sohn , wenn der Vater

zwölfhundert Franken verſteuert, und ro in

aufſteigender Linie, für jede vom Bater ver .h
e
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fteuert werdenden vierhundert Franken mebr ,

ein dritter und vierter Sohn u. f. m. , vor .

ausgereßt, daß die Söhne mit dem Bater haus.

halten ;

g .) Miligpflichtige , welche dermalen laut den

Auszüger - Kontrolteu in den erſten oder zwey

ten Auszug des Bundes - Contingents effektiv

dienftpflichtig eingereibt ſind.

Gänzlich ausgeſchloſſen von der Stimmfähigkeit

find:

a.) Gefeßlich Bevogtete , anerkannt Blödſinnige ,

und folche , welche mittelbar oder unmittelbar

von den Armenämtern unterſtüßt find , oder

früber genoſſene Unterſtüßungen nicht reſtituirt

baben ;

b.) Diejenigen , welche entehrende Strafen auf

ſich liegen haben , oder ſonſt in ihren bürger,

lichen Rechten eingeſtellt ſich befinden , fo lange

fie nicht rehabilitirt find ;

c.) Faditen oder ſolche , welche zum Nachtheit

ibrer Gläubiger , in Folge eines gerichtlichen

Konkurſes , affordirt baben ; es rey denn Sa.

che, daß die Gläubiger nach der Hand für ihre

vollen Anforderungen zufrieden geſtellt worden

wären .

§. 4.

Inner den erſten acht Tagen nach erfolgter Bea

kanntmachung gegenwärtigen Defrets haben die Wat.

fenämter auf der Landſchaft , und die Ortsbehörden

der Hauptſtadt, ſo wie jene der Munizipalorte nach

obigen Vorſchriften das Rahmens - Berzeichniß der

Stimmfähigen anzufertigen.
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3
2

V

we
n

übe
r

Späteſtens zwey Tage zuvor , als die Abſtimmung

über die Annahme der Verfaſſung zu erfolgen bat, tre.

ten die vorbenannten Sebörden des nämlichen Wahl.

freifer am Hauptorte zuſammen , um ihre

die Simmfähigen zuſammen zu tragen und , wo nöthis ,

zu vervolftändigen , und überreichen dieſelben bierauf

dem im nächſtfolgenden Paragraph bezeichneten Ben

amten , welcher die Verſammlung zu eröfnen bat,

ſ . 5,

In der Hauptſtadt Luzern eröffnet der Präſident

des Berwaltungsraths die im 3. 2. angeordnete Ber.

fammlung der fimmfähigen Bürger und Hinterfaßen,

und in fo fern dieſelben vorziehen follten , für dieſe

Handlung von den Stimmfähigen des betreffenden

Wahlkreiſes fich abzuſöndern , eröffnet der Gerichts .

ftatthalter von Luzern die Verſammlung der fimm.

fähigen daſelbſt eingeſeſſenen Kantonsbürger; in den
Munisipalörten der Stadt- oder

Fleckenammann

;

und endlich auf der Landſchaft eröffnet der Gemein .

Deammann des Hauptorts des Wabifreiſes, als Vollzien

bungsbeamter , die Verſammlung fämmtlicher fimm .

fähiger Bürger deſſelben .

Der Vorlißer der Verſammlung läßt derſelben

gegenwärtiges Defret , in Verbindung mit der ihm

angehängten Verfaſſung , ableſen , und fordert ſie ſom

nach zur Ernennung eines Präſidenten , zweyer Stima

menzähler und zweger Schreiber auf,

f. 6.

Dieſe Ernennung hat nach den gleichen Bør.

ſchriften zu erfolgen , welche durch die organiſchen

Gerege , ſo wie durch die Regierungs-Berordnung

s

ѕ

ta
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vom 1oten Brachmonat 1814. für die Wablen son

Bezirksrichtern angeordnet ſind.

f. 7.

Sobald das Bureau beſtellt iſt , fordert der ,

durch die Verſammlung gewählte Präſident die an.

weſenden ſtimmfähigen Bürger zur Abgabe ihrer

Stimme für die Annahme der Verfaſſung oder ibre

Verwerfung auf , indem er gemeindenweiſe den

Nahmens - Aufruf vor fich gehen läßt.

§. 8.

So wie ein Gerufener zum Difch bintritt , an

welchen der Präſident, die Stimmenzähler und die

Schreiber fißen , und auf welchem zwey Schachteln ,

die eine von weißer , die andere von blauer Farbe

fich vorfinden foden , wird ihm von einem der Stim.

menzähler ein eigens dazu eingerichteter Zettel 34.

gefiellt , um denſelben in die ihm beliebige Schach .

tel einzulegen.

Die von weißer Farbe ifi für die Annahme der

Verfaſſung , die von blauer Farbe bingegen für die

Berwerfung derſelben beſtimmt, was nebenbey auf

jeder dieſer zwey Schachteln mit großen Buchſtaben

angeſchrieben werden ſoll.

Der Vorgerufene wird auf dem betreffenden Nab.

mens - Verzeichniſſe ſogleich angemerkt und , wo er

abweſend ſeyn ſollte , zur Seite davon Vormerkung

gemacht.

§. 9.

Sit die Abſtimmung auf die vorbeſchriebene Wet.

fe durchgeführt; ſo wird mit Sorgfalt zur allmäh.

tigen Abzählung der in jeder der beiden Schachteln

borbandenen Stimmenzettel und zwar beſonders geo
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ſchritten ; das Reſultat dieſer vorgenommenen Abzäh

Yung ſogleich aufgezeichnet , und daſſelbe endlich der

Verſammlung durch den Präſidenten eröffnet.

$ . 10 .

Nachdem dieſe Erwahrung mit möglichfter
om.

igkeit ſtatt gefunden hat , iſt über die ganze Ver.

.bandlung fogleich nach Vorſchrift ein ordentlicher

Verbalprozeß anzufertigen, in welchem , neben dem
Tag an welchem , und der Tageszeit , zu welcher ſelbe

angehoben und beendigt worden iſt , das gewählte

Büreau nahmentlich und dann die Gefammtanzahl

der Stimmfähigen : To wie jene , welche abwefend

ſich befunden , in , mit Entſchuldigung und ohne Ent.

fchuldigung , Abweſende ausgeföndert, und wie viele

von den Anweſenden für , und wie viele gegen die

neue Verfaſſung geſtimmt haben , die Zahlen in Wor ,

ten ausgeſchrieben , enthalten feyn foa.

Dieſem Verbare foll nebenhin das Nahmensver.

zeichniß über die Abweſenden , mit Angabe des Grun-.

des ihrer Abweſenheit , beygelegt feyn.

Endlich ſoll der Verbalprozeß von dem Präſidenten ,

den beyden Stimmenzählern und den benden Schreis

bern eigenhändig unterſchrieben werden .
:

Derſelbe iſt hierauf alſobald dem im . 5. be
,

zeichneten Vollziehungsbeamten
zu behändigen , der

ihn , unter förmlicher Beglaubigung der beygere .

ten Unterſchriften , auf ficher'm Wege dem Kreinet

Rathe überſenden.

6. 11 .

Der Kleine Rath habe ſodann das Ergebnis der

erfolgten Abſtimmungy alſobald zuſammenzutragen ,

A

1
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wobey die vom geſammten Wolfe für oder wider die

neue Verfaſſung abgegebenen Stimmen ihrer Mehr .

zahl nach den Ausſchlag geben.

Die ohne Entſchuldigung von der Berſammlung

Ausbleibenden werden als zuſtimmend gezählt .

Dieſe Ueberſicht den Wahlfreiſeu nach unter

Beobachtung der im . 10. angegebenen Zahlenrub,

rifen , abgefaſſt, und mit den eingegangenen Ver.

balprozeſſen begleitet , bat Uns ſonach der Kleine

Rath unverweilt in einer auſſerordentlichen Raths.

verſammlung vorzulegen , damit wir hierauf die

weiter nöthigen Beſchlüſſe faffen mögen.

Gleichzeitig rol gedachte Ueberſicht, zur allgemei.

nen Senntniß , dem Amtsblatte beygerüdt werden.

ſ. 12.

Ergiebt ſich aus dieſer Ueberſicht die Annahme

der Verfaſſung ; ſo habe der Kleine Rath , wie das

Appellazionsgericht, ſich ſogleich auf eine ordentliche

Uebergabe gefaſſt zu machen , damit die im §. 10.

des unter'm loren fließenden Monats gefaßten Dee

frets bereits erklärte Auflöſung der gegenwärtigen

Regierung und ihrer oberſten Behörden in dem

alda vorgeſehenen Zeitpunkt ohne weitere 3ögerung

erfolge.

§. 13.

Gegenwärtiges Dekret; mit deſſen nähern Uus .

führung der Kleine Rath beauftra
gt

rey , foc mit

dem Staatsſi
egel

verfehen , in Urſchrif
t

in's Staats .
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archiv niedergelegt , und eine gleiche Ausfertigung

davon demſelben , zur öffentlichen Bekantmachung ,

zugeſiellt werden .

Alſo beſchloſſen in unſerer Rathsfigung, Luzern

den 27ten Chriftmonat 1830.

Nahmens des Großen Raths ;

Der Amtsſchultheiß

Wincenz Rüttimantt.

Für denſelben ;

Der Staatsſchreiber ,

K. M. KOP P.

Ein theilung

der Wahlkreiſe.

I. Wahlkreis Stadtgemeinde Luzern ; bes

ſtehend aus :

Den Stadtangehörigen ( Bürger und Hinterfaf

ſen ) und den in der Stadtgemeinde angeſeſſenen

Santonsbürgern.

Amt Luzern ohne die Stadt.

II. Wahlkreis Weggis ; beſtehend aus :

a.) Der Gemeinde Weggis ;

b.) Dem zum Stadtkirchgang Luzern gehören .

den Bürgenberg ;

c.) Der Gemeinde Greppen ;

d.) Vißnau.
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III. Wahlkreis Habsburg ; beſtehend aus :

a .) Der Gemeinde udligenſchwyt.

b .) Buchenrein ;

c.) Ebifon ;

d.) Meggen ;

e.) Meyerskapper ;

f. ) Pfarrey Root ;

Gemeinde Adligenſchwyr ;

IV. Wahlkreis Walters ; beſtehend aus :

a.) Dem Steuerbrief Malters ;

b.) Dem Theile von Littaut, auf dem Iinfen

ufer der Emme.

V. Wahlkreis Kriens ; beſtehend aus :

a.) Der Gemeinde Kriens ;

b.) Dem zum Stadtkirchgang Luzern gehören.

den Eigenthal , nebit dem Herrgottswald.

c. ) Der Gemeinde Horw ;

d.) Dem Theil von Littau , auf dem rechten

Ufer der Emme.

Amt Hochdorf.

VI. Wahlkreis Rothenburg ; beſtehend

aus :

a.) Dem Steuerbrief Rothenburg ;

b.) Eſchenbach ;

c.) Šnwyr ;

d .) Der Pfarre Rein ;

e.) Dem Steuerbrief Emmen.

VI. Bd. 55
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VII. Wahlkreis Hochdorf; beſtehend aus :

a .) Dem Steuerbrief Hochdorf ;

b. ) Ballwyl ;

C.) Berghof mit inbegriff

der inner demſelben liegenden Gemeinde

Ludigen , jedoch mit Ausſchluß der Pfar

reyen Hildisrieden und Rein ;

d .) Dem Steuerbrief Hohenrein .

1

b.)

8)

VIII. Wahlkreis Hiskirch ; beſtehend aus :

a.) Der Gemeinde Hißfirch :

Richenſee ;

c.) Herlidberg ;

d .) Retſchwyl ;

Gelfingen ;

f .) Sulf ;

Lieli ;

h .) Hämikon ;

i.) Müswangen.

IX . Wahlkreis Aeſch ; beſtehend aus :

a.) Der Gemeinde Aefch ;

b .) Dem Steuerbrief Schongau ;

c .) Der Gemeinde Altwys ,

d. ) Ermenſee ;

e .) Mofen.

A mt Surree.

X. Wahlkreis Sempach; beſtehend aus :

a.) Der Stadtgemeinde und Kirchgang Sempach ;

b .) Gemeinde Eich ;

c.) Hildisrieden ;ieden ;
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-

.

d ) Die Gemeinde Neukirch ;

e.) Nottwil .

In dem Umfang , in welchem dieſe Ortſchaften

bisher den Gerichtsbezirf Sempach bildeten .

XI. Wahlkreis Surſee ; beſtehend aus :

a . ) Der Stadtgemeinde Surſee ;

b.) Dem Steuerbrief Knutwil;

c.) Mauenſee ;

d . ) Schenfen ;

e .) Der Gemeinde Oberfirch.

XII . Wahlkreis Sriengen ; beſtehend aus :

a.) Der Pfarre Triengen ;

Büron ;

c.) Semeinde Winikon ;

d.) Seuenſee.

XIII. Wahlkreis Münſter ; beſtehend aus :

a.) Der Fleckengemeinde Münſter ;

b.) Dem Steuerbrief Gunzwyl ;

b.)

Tam Neudorf;

d.) Der Gemeinde Pfeffifon ;

e. ) Nickenbach ;

f. ) Schwarzenbach.

XIV. Wahlkreis Rufwyl; beſtehend aus :

a . ) Dem Steuerbrief Nußwyl ;

b ) Der Pfarre Seiß ;

c.) Bohlhuſen - Wiggern.

XV. Wahlkreis Wangen ; beſtehend aus :

a. ) Dem Steuerbrief Wangen ;

b . ) Buttisholt ;

Menznau , mit Ausnahme

der Pfarre Seif.

1

c. )
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A mt Willifa u.

b .)

g .)

XVI. Wahlkreis Williſau ; beſtehend aus :

a .) Der Stadt- und Landgemeinde Williſau .

Gemeinde Ettiswyr ;

c . ) Alberdwyl ;

d.)
Gettnau :

e .)
Kottwyl :

f.) Seewagen ;

Zuswyl ;

h.) Ohmſtahl;

i.) Niederwyl .

XVII. Wahlkreis Luthern ; beſtehend aus :

a.) Dem Steuerbrief Ruthern ;

b . ) Hergiswyr.

XVIII . Wahlkreis Zell ; beſtehend aus :

a.) Dem Steuerbrief Zell ;

b .) Der Gemeinde Großdietwyl ;

c .)
Althüron ;

d . ) Ufbufen ;

e. ) Fiſchbach.

XIX . Wahlkreis Pfaffnau ; beſtehend aus :

a .) Dem Steuerbrief Praffnau ;

b .) Der Gemeinde Richenthar ;

c . ) Rogglistwyle

XX . Wahlkreis Neiden ; beſtehend aus :
*****

a . ) Dem Steuerbrief Reyden ;

b. ) Der Semeinde Langnau ;

c .)
Mehlſeden ;

d . ) Wykon ,

p.)
Adelboden .

1
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XXI. Wahtkreis Ultishofen ; beſtehend
aus :

a.) Dem Steuerbrief Altishofen ;

b.) Der Gemeinde Eberſeden ;

c . ) Egolzwyl ;

d .) Schöß ;

e.) Nebifon.

XXII . Wahlkreis Dagmerſellen ; bes

ſtehend aus :

a .) Der Gemeinde Dagmerſellen ;

b.) Bauwyl ;

c.) Buchs ;

d.) ufifon.

4 mt Entleb u ch.

XXIII. Wahlkreis Entlebuch ; beſtehend

aus :

a.) Dem Steuerbriefe Entlebuch ;

b.) Der Gemeinde Schachen ;

.. ) Werthenſtein ;

d . ) Marft - Wohlhuſen;

e.) Romoos ;

f . ) Doppreſchwand ;

g.) Hasle.

XXIV. Wahlkreis Schüpfheim , befes
hend aus :

a.) Der Gemeinde Schüpfheim ;

b.) Flüble.

XXV. Wahlkreis Efcholzmatt ; Beftes

hend aus :

a.) Der Gemeinde Elcholzmatt ;

Marbach .b.)
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Vollziehungs- Beſchluß

über das vorſtehende Dekret vom 24ten Chrifts

monat 1830 .

2

Wir Schultheiß und Kleiner Rath

des Kantons Luzern .

In Vollziehung des Defrets vom 27ten Chriſtmonat

1830 , die Art und Weiſe beſtimmend: wie die Staats.

verfaſſung für den Kanton Luzern der Sanfzion des

Volkes unterlegt werden ſoll ;

Berch ließen :

$. 1 .

Die den , nach §. 4. des angeführten Dekrets bes

zeichneten Behörden übertragene Bildung des Na

mensverzeichniſſes der ſtimmfähigen Bürger des betref

fenden Wahlkreiſes, wobey) mit aller Sorgfalt und

Gewiſſenhaftigkeit zu Wert geſchritten werden soll ,

hat in dem Maße vor fich zu gehen , daß dieſe Bers

zeichniſſe zu Federmanns Kenntniß und Einſichtnahme

in der Hauptſtadt Luzern für die Bürger und Hin

terſaßen bey der Stadtverwaltung ; für die daſelbſt

eingeſoffenen Kantonsbürger bey dem Gerichtsſtatthal

ter ' und auf der Landſchaft bey jedem Gemeindeam.

liegen ſollen ,

Findet ein ſtimmfähiger Bürger , daß er nicht

auf diefelben getragen worden ſey , ſo hat er ſich deß=

nahe bis und mit Donnerſtag , als den 27. dieſes Mo

nats bey der . betreffenden Weiſenbehörde anzumelden ,

als an welchem Sage von dieſer die Stimmliſte gebö

rigermaßen bereinigt werden ſoll , wonach dann am
SL ver ;

darauf folgenden Sage, als den 28. gleichen Monats

die vorbenannten Bebörden des nämlichen Wahlkrei.

ſes am Hauptorte dieſes zuſammentreten , um ihre

mann
often
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Liſten über die Stimmfähigkeit zuſammen zu tragen

und , wo nöthig , noch zu vervollſtändigen.

S. 2 .

Wo über die Nichtaufnahme eines Bürgers auf

die Stimmliſte ein Anſtand fich erhebert oder gegen

deſſen Stimmfähigkeit Einſprüche gemacht werden

ſollten , entſcheidet zuerſt die betreffende Waiſenbes

hörde ; ergeben ſich ſolche Unſtände bey Zuſammen

tragung der Stimmliſten cines Wabifreiſes; lo geben

bierüber die aus demſelben zuſammentretenden Waiſen

bebörden ihren Entſcheid und wo ſich endlich ein An

ſtand gedachter Art bey der Verſammlung des Wahl

kreiſes ſelbſt erbeben würde, giebt das Wahlbureau

ſeinen Entſcheid , worüber aber in dem anzufertigen .

den Berbal . Prozen Vormerkung geſchehen fou .

f . 3 .

Um Sonntag , als den 30ten Jänner ſväteſt bis

43. Uhr ſoul' die Staatsverfaſſung oder das Grunda

geiet für den Kanton Luzern dem Volke zur Annahme

oder Berwerfung untergelegt werden .

Die im S. 5 , des gegenwärtigen Dekrets benannt.

ten Vollziehungsbeamten sowohl , als das hienach,

aufgeſtellte Wahlbureau haben ſich hierber genau an

denjenigen Vorſchriften zu halten , welche in den

SS. 4. , 5. , 8. , 9. und 10. des mehr erwäbnten Des

frets enthalten ſind.

Die nach Vorſchrift des S. 10. anzufertigendent

Verbals Prozeſſe ſollen von den betreffenden Beamten

bis ſpäteſt Dienſtag , den 1ten fünftigen Monats Hors

nung dem Kleinen Rathe zu Handen geſtellt werden.

1

Die mit der Vollziehung dieſes Dekrets und des

hierauf bezüglichen Regierungsbeſchluſſes' beauftragten

Gemeindeammänner ſind endlich angewieſen , dafür
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zu ſorgen , B ole neire Staatsve
rfaſſung

, welche in

binlänglic
her

Unzahl von modrücken ſowohl ihnen,

als den Oberamt
männern , Gerichtsſ

tatthalte
rn

und

Friedensr
ichtern von unſerer Staatska

nzler wird übera

ſandt werden , gehöriger
maßen

zur Kenntni
ß des

Volfcs gelange

§ . 5 .

Endlich fety birmit auf Donnerſtag , als den 3ten

Hornung nächſtkünftig , Vormittags 10. Uhr , der

Große Rath außerordentlich einberufen , damit Koch

dieſem , laut . 11. des Dekrets das Ergebniß der

erfolgten Abſtimmung über Annahme oder Verwer :

fung der neuen Verfaſſung alſobald vorgelegt werden

könne und Hochderſelbe hierauf die weitern nöthigen

Beſchlüſſe fafin möge.

S. 6 .

Gegenwärtigit Vollziehungsbeſchluß roti dem ofts

mit dieſem der

wi
Gefcisesſammlung betygerückt und beyde angeſchlagen

und auf übliche Weiſe öffentlich bekannt gematyt

werden .

Alſo beſchloffen in unſerer Rathslißung, Luzern

den 12ten Sänner 1831 .

In Abweſenheit des Amtsſchultheißen ;

Der Altſchultheis;

Vincenz Rüttimann.

Nahmens des Kleinen Raths ,

Der Staatsſchreiber :

R. M. KO Þ p.

gedachten Dekret
nachgetragent

le
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E r t I år un g.

Die eidgenöffische Tagfaßung, aus Veran.

taſſung der wichtigen Zeitereigniſſe außerordentlich

verſammelt , hat , durchdrungen von der Wichtigkeit

ihrer Pflichten gegen das Vaterland , und Kraft

ihrer Vollmachten und Aufträge , in ihrer erſten

Sißung für den Fall eines ausbrechenden Kontinent.

talfrieges den Grundfaß einer ſtrengen Neutralität

mit allen Stimmen und ungetheilter Ueberzeugung

ausgeſprochen .

Sie erklärt ſich im Namen der XXII Stände

ſchweizeriſcher Eidgenoſſenſchaft feft entſchloſſen , die

Te Neutralität unverbrüchlich zu handhaben , und

alle zu Geboth ſtehenden Mittel in Anwendung ju

bringen , um ein Recht zu behaupten , das der Eil.

genoſſenſchaft als freyem , unabhängigem Staate ju

ſteht, und ihr durch feyerliche Staatsverträge ge

währleiſtet worden iſt.

Den Frieden wünſchend , doch ohne Furcht vor

Kampf und Gefahr , reßt die Tagfaßung im Geime

ruhmwürdiger Väter ihre Hoffnung auf Gott , der

die Schickſale der Völker feitet ; ſie verläßt ſich auf

das Gewicht guten Rechtes und auf den mannhaften

biedern Sinn des Schweizervolkes, das wiſſen wird ,

ſeiner angeſtammten Freyheit würdig zu bleiben.

Ernſt, wie die Zeit, die bevorſteht, wird das

Beſtreben eines jeden Schweizers feyn müfen , dem

Vaterlande nach beſten Kräften beyzuſtehen. Laften

und Aufopferungen ſind von großen Unternehmungen

unzertrennlich ; bedeutende Aufgeborhe werden ſtatt

finden müſſen. Da wo es fich um Erhaltung und

Sicherſtellung der böchften und theuerſten Güter des

bürgerlichen Lebens , um die Neutralität und unver.

VI BO. 56
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Teşbarkeit des Schweigerbodend, und mit denſelben

um die Unabhängigkeit des Vaterlandes für die Ge.

genwart und Zukunft handelt , wird gewiß Keiner

zurückfehen . Alle Kräfte und Anſtrengungen müſſen

fich zu einem ſolchen gemeinſamen Endzwecke verei.

nigen ; ein Wunſch und ein Sinn , dem Vaterlande

vor allem zu dienen , wird jeden Eidgenoſſen beleben.

Dem Muthe , der Ausdauer und der ſtrengen Ord.

nungsliebe der ruſtigen Mannſchaft , die zu keinem

andern als zum gemeineidgenöffiſchen Endzwecke der

Beſchüßung der Grenzen und der Vertheidigung des

Vaterlandes gegen einen äußern Feind wird unter

die Waffen gerufen werden , der Thätigkeit und Wirf.

famkeit der Kantonsregierungen und der Unterſtüş.

ung der Teştern durch die vereinten Anſtrengungen

der Nation , ſtellt die Tagfaßung die heilige Sache

des Baterlandes anheim .

Im Gefühle der Bedeutſamkeit ihrer Obliegenheit ,

und eingedenk der auf ihr rubenden Verantwortlich

keit , geht die Bundesverſammlung die feyerliche Ver

pflichtung ein , unter allen Umſtänden an dem feft .

zuhalten , und dem treu zu bleiben , was ſie beſchloſſen

hat , und hiemit öffentlich erklärt.

Der Segen und Beyſtand des Höchſten ruhe fer

ner auf dem theuern Vaterlande.

Gegeben in Bern , den 27. December 1830.

Im Nahmen der Eidgenösſiſchen

Lagfaßung ;

Der Amtsſchultheiß des Vororts Bern ;

Präſident derſelben ,

( L. S. ) ( Sig. ) Fiſch e r.

Der Eidgenöſſiſche Kanzler :

(Sig.) Mouffon..

C
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1

Wir Schultheiß und Kleiner Rath

des Kantons Luzern ;

Nachdem wir von unſerer Ehrengeſandtſchaft von

der vorſtehenden Erklärung der Hohen Tagfaßung ,

in Bern verſammelt , Mittheilung erhalten haben ,

fäumen Wir nicht , dieſelbe auch zu Jedermanns

Kenntniß öffentlich bekannt zu machen .

Wir reßen zwar Unſer ganzes Vertrauen auf die

göttliche Vorſehung , daß fie in Erbaltung unſeres

theuern Vaterlandes , die Gefahren eines Krieges

von Außen von demſelben gnädigſt abwenden wolle .

Würde jedoch gegen Unſer Erwarten der Fau

eintreten , daß die Eidgenorien zur Beſchüßung der

vaterländiſchen Bodens gegen einen äußern Feind

unter die Waffen gerufen werden müſſen ; fo find

Wir feſt entſchloffen , all' Unſere Bundes . Obliegen

beiten , ſolange diere in der gegenwärtigen Stel.

lung von und noch beſorgt werden , in den von

der ø. Tagfaßung ausgeſprochenen Geſinnungen

treu zu erfüllen und verfehen uns zu unſern Mita

bürgern , daß fie , von den nämlichen vaterländiſchen

Geſinnungen beſeelt, mit uns zu Alem fräftig mit.

wirken werden , was nur immer zur Vertheidigung

des Vaterlandes , feiner Freyheit Unabhängigkeit

und Neutralität erforderlich ſeyn kann.

Vorſtehende Erklärung fol Unſerm Amtsblatte ben .

gerückt und nebenhin öffentlich angeſchlagen werden.

Gegeben in unſerer Rathsfißung , Luzern den

gten Fänner 1831 .

Der Amtsſchultheiß ,

f. . m r b 1 n .

Nabmens der Kleinen Naths ,

Der Staatsſchreiber ,

S. M. KOP P.
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Staats - Verfaſſung

oder

Grundgereß des Kantons Luzern.

Tit . I.

Algemeine Grundraße.

9. 1 .

Derer Kanton Suzern iſt ein Freyſtaat mit einer der

mokratiſch -repräſentativen Verfaſſung und als folcher

ein Bundesglied der ſchweizeriſchen Eidgenoſſenſchaft.

Die.chriftkatholiſche Religion iſt die Religion des

Staats und des Kantons.

S: 3 .

Die

Volfs ; es übt fie durch ſeine, den fonſtitutionellen;

Formen gemäß , ernannten Stellvertreter aus .
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. 4 .

Es giebt im Stanton Luzern feine Vorrechte weder

der Orte , noch der Geburt , der Perſonen oder Fa.

milien , ſondern alle Bürger find an politiſchen Rech

ten und por dem Gefeße, gleich .

Seder hat , wenn er die erforderlichen Eigena

fchaften beſikt, Zutritt zu allen Stellen und Aemtern.

V
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$. 5.

Niemand tann gerichtlich verfolgt oder verhaftet

werden , als in den durch das Gefeß vorgeſehener

Fäden , und in der durch daſſelbe vorgeſchriebenen

Form.

Niemand darf ſeinem ordentlichen Richter ente

gogen werden.

S. 6.

Die Verfaſſung fichert die Freybeit der Preſſe und

der Meinungs - Aeuſſerung , ſo wie das frene Beti.

jionsrecht.

Das Gefeß befiraft den Mißbrauch dieſer Frey .

heiten ,

S. 7.

Die Verfaſſung fichert die Unverleßlichkeit des

Eigenthums , oder die gerechte Entſchädigung für die

Güter , deren Aufopferung das öffentliche Intereſſe

fordern ſollte.

5. S.

Die Verfaſſung gewährleiſtet die fortdauernde

Losfäuflichkeit der Zehnten und Grundzinſe.

Der Boden fou mit feiner , nicht losfäuflichen

Laſt belegt ſeyn oder belegt werden.

Alle perſönlichen und dinglichen Leiſtungen, welche

ſeit dem Jahr 1798 unterblieben ſind , wie Fall,

Ehrſchaß u . drgi. bleiben abgeſchafft.

S. 9 .

Das Gefeß ſorgt für den öffentlichen Unterricht.

$ . 10 .

Keine politiſche Stelle oder Beamtung im Staat

wird auf Lebensjeit ertheilt,

?
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Dagegen fann fein folcher Beamter oder Ange

ſtellter ohne Grund , vor Ablauf der Amtsdauer , ent.

feßt oder entlaſſen werden ,

Wegen Verbrechen oder Vergehen erfolgt die Ent.

ſeßung durch richterliches Urtheil.

Wegen notoriſcher Untauglichkeit erfolgt die Ent.

Iaſſung , nach genauer Unterſuchung , durd ) Regie.

rungsſchlußnahme.

be

f. 11 .

Jeder Bürger iſt zur Bertheidigung des Vater .

Tandes verpflichtet.

Feder im Kanton wobnende Schweiger fann eben.

fald zu Militärdienſten angehalten werden .

$. 12.

In Zukunft follen feine Militär . Kapitulazionen

mehr mit fremden Staaten abgeſchloſſen werden .

S. 13.

Keine Magiſtratsperſon des Freyſtaats darf vou

nun an bürgerliche oder Militärſtellen , Titel , Orden

oder Penſionen von fremden Staaten annehmen . Die

die

betreffende Stelle in dem Freyſtaat betrachtet.

Wer von nun an nach dem Auslande fich begiebt

und mit einem Orden , Titel oder einer Penſion von

einem fremden Staat zurüdtehrt , bat , bevor er cine

Magiſtratsſtede bekleiden kann , hierauf Verzicht zu

Teiſten , ſo wie alle diejenigen , welche , ohne in das

Ausland fich zu begeben , eine forche Auszeichnung

oder Penſion von jeßt an annehmen würden.

Annahme folcher wird als Verzichtleistune
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§. 14 .

Feder Bürger des Kantons tann das Bürgerrec
ht

der Stadt Luzern , ſo wie jeder andern Gemeinde

des Kantons , nach gereklichen Beſtimmun
gen , an

ſich bringen .

Tit. II .

Von den öffentlichen Gewalten.

A. ueber h a up t.

§ . 15.

Die Ausübung der höchften , fouvränen Gewalt

wird einem Großen Rathe von Hundert Mitgliedern

übertragen .

Diefer überträgt die höchſte vollziehende Gewalt

einem kleinen Rathe von fünfzehn Mitgliedern ; und

die böchfte , richterliche Gewalt einem Appellazions.

Gerichte von dreyzehn Mitgliedern .

§. 16.

Die vollziehende und richterliche Gewalt dürfen

nie vereinigt , die Grenzen dieſer Gewalten müſſen

durch das Gefeß ſorgfältig ausgeſchieden , und die

Verantwortlichkeit aller öffentlichen Beamten muß

durch daſelbe genau beſtimmt werden .

ſ. 17 .

Bey aufälligen Konflikten zwiſchen der vollziehen .

den und richterlichen Gewalt entſcheidet der Große

Rath.

1
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B. Großer Rath.

$. 18 .

Der Große Nath erläßt und erläutert die Gefeße

und Verordnungen.

Er beſtimmt jährlich den Voranſchlag ( Budget )

der Einnahmen und Ausgaben des Staats , und

bewilliget gleichzeitig die Erhebung der Auflagen

und Abgaben , welche zu Beſtreitung der Staats .

Bedürfniſſe erforderlich find.

Er unterſucht die alljährlich abzulegenden Staats.

rechnungen und ertheilt denſelben , wenn ſie von

ihm wohlgeſtellt und richtig befunden worden ſind ,

ſeine Genehmigung. Die allgemeine Ueberſicht der.

feiben wird jährlich burch den Druck bekannt gemacht.

Ohne Bewilligung des Großen Raths darf kein

Darleiben für den Staat aufgenommen , keine Bürg

fchaft eingegangen , und fein Anleiben an das Aus
.

land gemacht werden , ſo wie auch kein Ankauf und

Verkauf von Staats- , Kirchen und geiſtlichen Gü.

tern ſtatt findeni.

Der Große Rath läßt ſich über die Vollziehung

der Gefeße , Berordnungen und anderer , von ihm

ausgebenden Beſchlüſſe , ſo wie über alle Theile der

Staats - Verwaltung Rechenſchaft ablegen .

Er ernennt die Abgefandten des Kantons auf

die ordentlichen und außerordentlichen Tagfaßun.

gen , und beſtimmt den Auftrag dieſer Abgefandten .

Er ſchließt mit andern Staaten und Kantonen

Berkommniſſe , die nicht wider das Grundgeſeß des

Kantons und die Bundes . Berfaſſung ſtreiten .

.
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So oft, Behufs der innern Ruhe oder zur Er.

füllung der Bundespflichten , Truppen aufgebotben

werden , ſoll der Große Rath gleichzeitig einberufen

werden.

Er übt endlich das Begnadigungsrecht und alle

andern Handlungen , welche der höchſten ſtellvertre .

tenden Behörde des ſouvränen Volfs zukommen , aus .

§. 19.$

Der Große Nath wird präſidirt durch ein Mit .

glied deſſelben .

S. 20.

Die Sißungen des Großen Raths ſind der Re.

gel nach öffentlich . Doch fann die geheime Sißung

beſchloſſen werden ; was durch das Reglement des

Großen Raths näher beſtimmt werden fou .

§. 21 .

Der Große Rath verſammelt fich ordentlicher

Weiſe dreymal des Fahrs.

Außerordentlich wird derſelbe durch den Kleinen

Rath ſo oft zuſammenberufen , als es die Geſchäfte

erfordern .

auf das gemeinſame Verlangen von zwölf Mit.

gliedern des Großen Raths , muß eine obſchwebende ;

wichtige Angelegenheit ſogleich an den Kleinen Rath

und von dieſem an den Großen Rath gebracht werden.

Das gleiche Verlangen kann der jeweilige Prä.

ſident des Großen Raths ſtellen .

. 22.

Ein Reglement wird die Art und Weiſe , wie

der Große Rath ſeine Attribute ausübt , näher be

ſtimmen.

VI. Bd. 57
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C. Kleiner Rath.

$ . 23 .

Der Kleine Rath iſt mit der Vollziehung der von

dem Großen Rathe ausgegangenen Gefeße , Verord.

nungen und anderer Befchlüffe beauftragt, und be.

forgt die Staatsverwaltung in allen Theilen .

Er erläßt die zur Vollziehung und Verwaltung

nöthigen Beſchlüſſe und Entſcheidungen.

Das Geſetz wird die nähern Beſtimmungen bier .

über aufſtellen .

Er leitet die untern Behörden , und hat die Auf

ficht über dieſelben .

Er legt dem großen Rathe jährlich , oder ſo oft

es dieſer fordert ; über alle Sheile der ihm oblie.

genden Staatsverwaltung Rechenſchaft ab , und iſt

dafür verantwortlich . In Folge dieſer Verantwort.

lichkeit fann der Kleine Rath von dem Großen Rath

abberufen werden. Das Gefes wird dieſe Verant.

wortlichkeit näher beſtimmen .

Der Kleine Rath , ſchlägt aus eigenem Antrieb

oder aus Auftrag dem Großen Rathe , Gefeße ,

Verordnungen und andere Beſchlüffe vor , die die.

fer , mit oder ohne Abänderung annimmt , oder

verwirft. Zögert der Kleine Rath einen ihm er.

theilten Auftrag zu erfüllen ; fo kann der - Große

Rath den Auftrag einer Kommiſſion ertheilen . Das

Neglement wird die nähern Vorſchriften hierüber

aufſtellen.

S. 24 .

Der Kleine Rath wird präſidirt durch ein Mit.

glied desſelben , das' den Titel Schultheiß führt.
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$. 25.

In Abweſenheit des Schultheißen führt ein Statt.

halter den Vorſiß.

Dem Statthalter iſt das Staatsfigill anvertraut.

Wenn der Statthalter die Stelle des Schult.

heißen verſieht , erreßt jenen das den Amtsjahren

nach älteſte Mitglied des Kleinen Raths.

$. 26 .

Kein Mitglied des Kleinen Raths kann Mitglied

irgend einer andern , untergeordneten Behörde ſeyn ,

wenn ſolches nicht durch ein Gefeß ausdrücklich vor.

geſchrieben , oder ausdrücklich zugegeben iſt.

§ . 27.

Ein Reglement wird die Art und Weiſe , wie der

Kleine Rath feine Verrichtungen ausübt , näher be

Atimmen .

D. Appellazion $-Gericht.

. 28 .

Das Appellazionsgericht beurtheilt in höchſter

Inſtanz alle bürgerlichen , polizeylichen und frimi.

nellen Rechtsfälle.

Dasſelbe übt über die untern Gerichte die rich .

terliche Oberaufſicht aus , welche das Gefeß näher

beſtimmen wird.

Für Rechtsverzögerungen und Rechtsverweige

rungen iſt das Appellazionsgericht dem Großen Ra.

the verantwortlich. Daſſelbe kann wegen folchen

Handlungen vom Großen Nath abberufen werden ;

worüber das Gefeß das Rähere beſtimmen wird.
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$ . 29 .

Das Appellazionsgericht wird präſidirt durch ein

Mitglied derſelben .

S. 30.

Der Gerichtshof erhält Acht Suppleanten , theils

um den allfälligen , geitigen Abgang von Richtern

bey ihm zu erſegeny theils um denſelben , in Fällen,

wo es ſich um eine Anflage auf den Tod bandelt ,

mit Ausſchluß des Präſidenten , bis auf die Zahl

von Achtzehn Richtern zu vermehren .

$ . 31 ,

In den gedachten Fällen , wo es ſich nämlich

um eine Anklage auf den Tod handelt , zieht ſich

das Uppellazionsgericht mittelft des Looſes Sechs von

den ihm beygegebenen Suppleanten zu , welche dann

an der Beurtheilung Antheil nehmen.

Wo , in Folge außerordentlicher Umſtände , der

Zuzug fämmtlicher Suppleanten , nicht genügen

würde , um das Malefiz - Gericht auf die vorgeſchrie.

bene Anzahl von Achtzehn Richtern zu bringen , find

die noch abgehenden mittelft des Loores aus den

Mitgliedern des Großen Raths zu ergänzen .

ſ . 32.

Das Appellazionsgericht ertheilt dem kleinen

Rathe zu Handen des Großen Raths , alle Fabre

einen Bericht über ſeine Verrichtungen , damit der .

felbe in den allgemeinen Bericht über die Staats

Verwaltung aufgenommen werde.

6. 33.

Ein Reglement wird die nähern Vorſchriften für

die Berridjtungen des Uppellazionsgerichts aufſtellen.

1

i
n
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E. Untergeordnete Behörden.

§ . 34.

Das Geſetz wird die nähern Beſtimmungen über

die Organiſagion der untergeordneten , vollziebenden

und richterlichen Behörden feitfeßen .

Tit . lll .

Von den Wahlen und dem Austritte.

A. Ueber haup t.

$ . 35.

Feder übt in der Regel fein politiſches Bürger.

recht in demjenigen Wahlfreiſe aus , inner welchem

er feinen Wohnſit (Domicilium ) aufgeſchlagen bat .

Würde er aber vorziehen , daſſelbe im Wahlkreiſe

ſeines Heimathoorts auszuüben , ſo hat er ſolches der

Behörde fowohl des Wohnorts als des Heimathsorts

acht Tage vor jeder Wahlverſammlung anzuzeigen .

§ . 36 .

Alle durch die Verfaſſung vorgeſchriebenen Wah

len geſchehen ſo viel möglich durch das geheimne av .

folute Stimmenmebr.

Das Geſetz wird die nähern Beſtimmungen dar

über aufſtellen .

B. Großer Rath.

S. 37.

Die Bildung des Großen Raths , aud achtzig

unmittelbaren und zwanzig mittelbaren Mitgliedern

beftebend , geſchieht folgendermaßen :
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Die Stadt Luzern bildet einen Wahlkreis , und

die ſtimmfähige Einwohnerſchaft derſelben erwählt

in einer einzigen Wahlverſammlung unmittelbar

achtzehn Mitglieder des Großen Raths , worunter

ſechszehn aus den Gemeindeangehörigen der Stadt

( Bürger und Hinterraßen ) und zwer aus den in

derſelben angereffenen Kantonsbürgern ſeyn ſollen .

Die Landſchaft des Kantons wird in Wahlkreiſe

eingetheilt, welche zuſammen zwey und ſechszig .Mit.

glieder des Großen Ráths unmittelbar in oder außer

ihrer Mitte , crwählen .

Für die erſte Bildung des Großen Raths wird

die Landſchaft in vier und zwanzig Wahlkreiſe einge

theilt , und zwar laut der am Ende beygefügten ute .

berſicht. Die künftige Eintheilung der Wahlkreiſe

auf der Landſchaft iſt dem Geſete vorbehalten . Die

ſelben ſollen an ftimmfähiger Bevölkerung ſich mög

lichſt gleichen und einander fo viel thunlich am nächs

ften liegen.

Die zu Stadt und Land unmittelbar gewählten

achtzig Mitglieder des großen Raths erwählen die

noch übrigen zwanzig Mitglieder desſelben und zwar

dergeſtalt , daß fieben aus der Einwohnerſchaft der

Stadt Luzern , nämlich ſechs aus den Gemeindean.

gehörigen derſelbia ( Bürger uud Hinterſaßen ) und

einer aus den angeſeſſenen Kantonsbürgern rodann

fieben ab der Landſchaft und fechs nach freyer Wahr

aus dem ganzen Kanton genommen werden rollen .

Würde Femand in mehrern Wahlkreiſen als Mit.

glied des Großen Raths erwählt , ſo hat er ſich zu

erklären , für welchen Wahlkreis er ſich beſtimme,

worauf in den andern neue Wahlen vorgenommen

werden.
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$ . 38 .ſ

Alle zwey Sahre auf den erſten Sonntag im May.

monat befindet ſich annäherungsweiſe ein Drittbeil

des Großen Rathes im Austritt , nämlich : ein Drit.

theil der durch die Wahlkreiſe Gewählten ; und ein

Drittheil der durch die direkten Mitglieder des Großen

Raths Gewählten.

Die ausgetretenen Mitglieder ſind wieder wählbar.

Das Loos beſtimmt die Reihenfolge des Austritts .

Der erſte Austritt findet im May 1833 ſtatt.

$. 39 .

Ade zwey Sabre am erſten Sonntage im Mar.

monat verſammeln ſich die betreffenden Wahlkreiſe ,

und ergänzen die von ihnen befekten und durch den

Austritt erledigten Stellen .

In der zweyten Woche im Maymonat verſammeln

ſich die direkten Mitglieder der großen Raths , und

ergänzen ebenfalls die von ihnen früher gewählten

und ausgetretenen Mitglieder.

S. 40.

Wenn in der Zwiſchenzeit in dem Großen Rathe

durch den Tod oder ſonſt Stellen erlediget werden ,

ſo wird es mit der Wiederbefaßung folgendermaßen

gehalten :

War das abgegangene Mitglied von einem Wahl.

freiſe gewählt , ſo verſammelt ſich derſelbe inner

dreyjis Tagen nach ſtattgehabter Erledigung und

nimmt die Wiederbeſaßung vor .

War das Mitglied durch die direkten Mitglieder

des Großen Raths gewählt , ſo wird die Wiederbe.
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Taßung durch leştere bey der nächſten Sißung des

Großen Raths vorgenommen .

Feder Gewählte tritt in die Fußſtapfen ſeines

Vorgängers .

8. 41 .

Jedes Mitglied des Oroßen Raths , auf welche

Weiſe es gewählt werde , hat das Intereſſe der Ges

fammtheit des Volkes nach Wiſſen und Gewiſſen zu

vertreten , und kann daher keine Inſtrukzionen von

ſeinen Wählern annehmen.

C. Präſident des Großen Raths.

$ . 42.

Der Große Rath erwählt ſeinen Präſidenten aus

ſeiner Mitte .

Die Amtsdauer desſelben geht von einer ordent

lichen Sißung bis zur nächſtfolgenden .

Das gleiche Mitglied kann nicht in zwery ordent.

lichen Sißungen nach einander die Stelle des Prä.

fidenten bekleiden .

D. Kleiner Rath und Appellazions :

Gericht.

$ . 43.

Der Kleine Nath wird von dem Großen Rath

aus feiner Mitte gewählt. Aus jedem der bisher

beſtandenen Aemter , Luzern , Surſee , Willi .

ſau , Hochdorf und Entlebuch , ſo wie aus

der Stadt Luzern muß wenigſtens ein Mitglied

genommen werden .
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Das Appellazionsgericht, nebſt ſeinen Supplean.

ten , wird von dem Großen Rathe in oder außer

reiner Mitte gewählt.

Die Mitglieder des Kleinen Raths behalten Sie

und Stimme in dem Großen Ratbe , eben ſo die

Mitglieder und Suppleanten des Appellazionoge.

richts , welche Mitglieder des Großen Raths find ;

fie geniefſen aber in demſelben feinerley Borrechte

oder Auszeichnungen , welcher Art fie fenn mögen.

Der Kleine Rath verläßt aber die Sißung , wenn

über ſeine Verrichtungen und Rechnungen berath

ſchlagt wird.

f. 44.

ude zwer Jahre im Maymonat befindet ſich an.

näberungsweiſe ein Drittheil des Kleinen Raths

und des Appellazionsgerichts im Austritt.

Die Austretenden ſind wieder wählbar.

$ . 45.

Eine durch Cod oder fonft ledig fallende Stelle

im Kleinen Rathe oder Appellaziondgeric
hte

wird je.

weilen bey der nächſten Berfammlung des Großen

Rathes wieder ergänzt.

1

10

E. Schultheiß und Statthalter.

g . 46.

Der Schultheiß wird durch den Großen Rath

aus der Mitte des Kleinen Raths erwählt.

Die Amtsdauer deffelben ift ein Fahr.

Das gleiche Mitglied des Kleinen Raths kann

nach Vollendung ſeiner Amtsbauer zwey Sahre lang

nicht wieder als Schultheiß erwählt werden.

VI. Bd. 68
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§. 47.

Der Statthalter wird ebenfalls durch den Großen

Rath aus der Mitte des Kleinen Raths erwählt.

Seine Amtsdauer iſt ein Jahr. Er iſt nicht ſo .

gleich wieder wählbar.

$. 48 .

Der Schultheiß und der Statthalter werden je.

weilen auf Weihnachten erwählt , und ihre Ber.

richtungen beginnen mit dem neuen Fahr.

F. Präſident des Up pellazions

Gerichts.

§ . 49.

Der Präſident des Appellaziondgerichts wird durch

den Großen Nath aus der Mitte des Appellazionsges

richts erwählt.

In dem Zeitpunkte , wo derſelbe als Mitglied des

Appellaziondgerichts im Austritte fich befindet , wird,

nach ſtattgehabter Ergänzung des Gerichtshofes , zur

neuen Wahl des Präfidenten geſchritten .

Der Abgetretene, fals er wieder als Mitglied des

Gerichts erwählt wurde , iſt auch wieder als Präfto

dent wählbar.

G. Untergeordnete Behörden

und Beamten.

$. 50 .

Uue untergeordneten zivilrichterlichen und admi.

niſtrativen Ortsbehörden ſollen vom Volfe gewählt

werden.

Das Gefeß wird das Nähere hierüber anordnen .
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Tit. IV .

Von der Stimm- und Wahlfähigkeit.

ſ . 51 .

Um fimmfähig zu ſeyn , muß man :

a.) Katholiſcher Religion ; und

b .) Kantonsbürger, weltlichen Standes reyn ;

c.) Das zwanzigſte Fahr erfügt Baben ;

d.) Ein Eigenthum von vierhundert Franken

verſteuern ;

e.) Nicht in soft und Lohn ftehen , als da

find : Knechte , Geſellen u . drgl . , in ro

fern ſie nicht das oben vorgeſchriebene

Vermögen verſteuern ;

Ferner haben Stimmrecht:

f .) Der älteſte Sohn eines Vaters, wenn leß

terer ein Eigenthum von achthundert Fran.

ten verſteuert ; der zweyte Sohn, wenn der

Vater zwölfhundert Franken verſteuert,

und ſo in auffteigender Linie , für jede vom

Vater verſteuert werdenden vierhundert

Franfen mehr , ein dritter und vierter

Sohn u. f.w., vorausgefeßt, daß die Söb.

ne mit dem Vater haushalten ;

g.) Milizpflichtige auf ſo lange , als dieſelben

laut den Auszuger.Kontrolen in den erſten

oder zweyten Auszug des Bundes -Kontin

gents effektiv dienftpflichtig eingereibt ſind ;

h.) Ade diejenigen Milijpflichtigen, welche von

nun an einen Feldzug für ſich , im Dienſt

des Vaterlandes mitgemacht haben werden.
1
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Sånzlich ausgeſchloſſen von der

Stimmfähigkeit ſind :

a ) ,a . ) Gefeßlich Bevogtete ; anerkannt Blödſina

nige und ſolche , welche mittelbar oder un.

mittelbar von den Armenämtern unterſtüßt

find, oder früher genoſſene Unterſtüßungen

nicht reſtituirt haben ;

b .) Diejenigen, welche entehrende Strafen auf

ſich liegen baben ,
***

gerlichen Rechten eingeſtellt ſich befinden,

ſo lange ſie nicht rehabilitirt find ;

c .) Falliten oder ſolche , welche zum Nachtheil

stiedot tbrer Gläubiger , in Folge eines gerichte

lichen Konkurſes , affordirt baben ; es rey

dann Sache , daß die Gläubiger nach der

Hand für ihre vollen Anforderungen für

frieden geſtellt worden wären .

bbe
r ſon

ſt
in ihr

en
bü
r.

. 52 .

Um zum Mitglied Raths erwählt
*** WEB Oroßen

werden zu fönnen , muß man neben den Requiſiten

der Stimmfähigkeit :

a .) Das fünf und zwanzigſte Sahr zurückge.

legt baben ; und

b.) Ein Vermögen von

Dað

Franken zu verſteuerungſtens tweytauſend

§ . 53,

Jeder außer dem Kanton wohnende Bürger , an

welchen ein Ruf als Mitglied des Großen Raths er.

un
geht , bat fich inner Monatsfriſt zu erklären : ob er

denſelben annehmen wolle' oder nicht ; bejahenden

2
2



481

.!
!!

Falls er binnen einem Jahr in den Kanton guritateh .

ren , und darin ſeinen Wobuſiß zu nehmen bat.
20

Entſpricht er inner der angegebenen Friſt der

einen oder andern dieſer Bedingungen nicht , ſo wird

diefes als förrliche Perzichtleiſtu
ng

auf die auf ihn

gefalleneWahl angefeben , und es wird ſofort wieder

zu einer neuen Wahl seichritten .

f . 54 .

Zur Wahlfähigfeit für den kleinen Rath und das

Appellazionsgericht werden die gleichen Eigenſchaften

wie für den Großen Naib gefordert.

S. 55.

Es dürfen im Kleinen Rathe und im Appellazious.

gerichte, ſo wie in allen untern Behörden die Mit

glieder nicht in folgenden Verwandtſchaftsgraden zu

einander ſich befinden , als da find : Vater und Sohn

und Bruder ; und nicht in folgenden Schwägerſchafts

verhältniſſen , als : Schwiegervater und Schwieger.
firmasi

, Schwäger , fo lange nämlich die

Perſonen , durch welche die Schwägerſchaft begründet

wurde , am Leben find.

$ . 56 .

Wer aufhört, die zur Wählbarkeit erforderlichen

Eigenſchaften zu baben , hört auch auf , Mitglied

der betreffenden Behörde fu feyn.

Tit. V.

Allgemeine Beſtimmungen.

6. 57.

Das Geſeß wird die Eintheilung des Kantonů ,

Po wie die näbere Ausführung der in gegenwärti.
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ger Verfaſſung aufgeſtellten Grundfäße nach deni

Sinn und Geiſt derſelben feftreken .

S. 58.

Die ältern und neuern Gefeße und Verordnungen

ſollen mit möglichſter Beförderung revidirt werden .

Bis dieſes geſchehen ſeyn wird , verbleiben diefelben

in Kraft.

S. 59.

Gegenwärtige Staatsverfaſſung foll von der Re.

gierung und dem Vorfe beſchworen werden.

1
Tit. VI.

Abänderung der Verfaſſung.

8. 60 .

Por Jahren kann feine Aban .

derung in der Staatsverfaſſung gemacht werden .

* B
pu
no

5. 61.

Wenn jeweilen nach Abfluß von zehn Jahren

der Große Rath findet , oder wenn fünfhundert Attiv.

bürger aus wenigſtens der Hälfte der Wahlkreiſe des

Kantons verlangen , daß Abänderungen in der Ber.

faſſung vorzunehmen fenen ; fo iſt der Große Rath

gebalten , dein geſammten Boffe das Begehren zu

einer ſolchen - Neviſion einfach vorzulegen .

Stimmt die abſolute Mehrheit der Aktivbürger

des Kantons dem geſtellten Begehren bey ; fo fout

der Große Rath einen Verfaſſungsrath von hundert

Mitgliedern durch das Bolt gewählt zuſammenberufeo.
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Dieſer Verfaſſungsrath hat dann in die gewünſch

ten Veränderungen einzutreten , und das Ergebniß

ſeiner Berathung dem ſouvränen Polfe zur Un.

nahme oder Verwerfung vorzulegen .

Im Falle der Berwerfung bleibt das Grundge .

feß unverändert.

Gegeben in der Sigung des Verfaſſungsraths ,

Luzern den 5ten Fänner 1831.

Nabmens des Verfaſſungsraths,

Der Präſident,

f. K. A mtb $ .9 9 t

Die Sekretäre ,

Mitglieder des Verfaſſungsraths,

K. M. Kopp.

J.B. Sidler.

1
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E in theilung

de r Wahlkreiſe.

der in

Großen

Rath

311 mät .

I. Bahlkreis Stadtgemeinde Luzern ; best beteken

ſtehend aus :

Den Stadtangehörigen (Bürger und Hin- tenten

terraßen ) und den in der Stadtgemeinde an.

geſeſſenen Kantonsbürgern ; wählt 18

Amt Luzern ohne die Stadt.

Sredders

treter .

a.) Der

Gem

Stadtkirchgang Luzern ge.

II. Wahlkreis Weggis ; beſtehend aus :

Weggis ;

b.) Dem

börenden Bürgenberg ;

c .) Der Gemeinde Greppen ;

d .) Bißngu ; wählt 1-

III . Wahlkreis Habsburg ; beſtehend aus :

a .) Der Gemeinde Adligenſchwyl;

b.) Buchenrein ;

c.) Ebikon ;

d.) Meggen ;

e .) Meyerskappel ;

f. ) Pfarrey Rost ;

g . ) Gemeinde udligenſchwyl; wählt 3

IV. Wahlkreis Malters; beſtehend aus :

a .) Dem Steuerbrief Malters ;

b . ) Dem Theile von Littau , auf dem

linken Ufer der Emme : wählt 2

24
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V. Wahlkreis Kriens , beſtehend aus :1
24

a .) Der Gemeinde Kriens ;

b ) Dem zum Stadtkirchgang Luzern ge.

börenden Eigenthal, nebit dem Herr.

gottswald ;

c.) Der Gemeinde Horw ;

d.) Dem Theil von Littau , auf dem rech

ten Ufer der Emme. wählt 2

A mi H o dd o rf.

3

VI. Wahlkreis Rothenburg , beſtehend

aus :

, a . ) Dem Steuerbrief Rothenburg ;

b .) Eſchenbad );

-
c.) Inwyl ;

d.) Der Pfarre Rein ;

e.) Den Steuerbrief Emmen ; wählt

VII . Wahlkreis Hochdorf, beſtehend aus :

a.) Dem Steuerbrief Hochdorf ;

b.) Ballwyl ;

c.) Berghof, mit Inbe.

griff der inner demſelben liegenden

Gemeinde Ludigen , jedoch mit Aus.

ſchluß der Pfarreyen Hildisrieden

und Rein :

d.) Dem Steuerbrief Hohenrein ; wählt

VIII. Wahlkreis Hiskirch, beſtehend aus :

a.) Der Gemeinde Sibkirch ;

b . ) Richenſee;

3

32

VI. BO. 59

4

1
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32

Gelfingen ;

-

2

c.) Der Gemeinde Herlisbergs

d.) Retſchwyl ;

e.)

f .) Sulf ;

g.) Lieli ;

h.) Hämifon ;

i .) Müswangen ; wählt

IX . Wahlkreis Aeſch , beſtehend aus :

a .) Der Gemeinde Hefch ;

b.) Dem Steuerbrief Schongau ;

c.) Der Gemeinde Altivys ;

d .) Ermenfee ;

e.) Morent ; wählt

1

2

A mt Surre e .

X. Wahlkreis Sempach , beſtehend aus :

a.) Der Stadtgemeinde und Kirchgang

Sempach ;

b.) Der Gemeinde Eich ;

c.) Hildisrieden ;

d.) Neukirch ; und

e . ) Nottwyr :

In dem Umfang , in welchem diere Ort.

ſchaften bisher den Gerichtsbezirk Sem.

pach bildeten ; wähit

XI. Wahlkreis Surſee, beſtehend aus :

a . ) Der Stadtgemeinde Surſee :

b . ) Dem Steuerbrief Knutwyl ;

Matenſee;

d.) Schenken ;

e .) Der Gemeinde Oberkirch ; währt

4

4

44
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44

2

XIT. Wahitreis Zriengen, beſtehend aus :

a.) Der Pfarre Triengen ;

b.) Büron ;

c.) Semeinde Winiton ;

d . ) Geuenſee ; wählt

XIII. Wahlkreis Münſter, beſtehend aus :

a.) Der Fleđengemeinde Münfter ;

b.) Dem Steuerbrief Gunzwyl ;

c. ) Neudorf ;

d .) Der Semeinde Pfeffifon ;

e.) Ridenbach ;

f. Schwarzenbach ; wählt

XIV. Wahlkreis Rußwnl, beſtehend aus :

a .) Dem Steuerbrief Rufwyl ;

b.) Der Pfarre Seiß ;

c . ) Woblhuſen Wiggern ; wählt

4

2

XV. Wahlkreis Wangen , beſtehend aus :

a .) Dem Steuerbrief Wangen ;

b .) Buttisholz ;

c.) Menznau, mit Aus.

nahme der Pfarre Geiß ; wählt

-

2

A mt Willira u .

XVI. Wahlkreis Williſau, beſtehend aus :

a.) Der Stadt- und Landgemeinde Wil .

liſau ;

b .) Der Gemeinde Ettiswyr ;

c.) Alberswyt ;

d.)
Gettnau ; 54
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54

f.)

8.)

h.)

2

2

e.) Der Gemeinde Kottiyl ;

Seewagen ;

Zufmyli

Ohmſtahl , mit

i.) Niederwyl ; wählt

XVII. Wahlkreis Luthern ,beſtehend aus:

a.) Dem Steuerbricf Luthcrn ;

b.) Hergiswyl ; wählt

XVIII. Wahlkreis Zell, beſtehend aus:. }

a.) Dem Steuerbrief zel ;

b.) Der Gemeinde Großdietwyl ;

C. Altbüron ;

d.) ufbaſen ;

Fiſchbach ; währt

XIX. Wahlkreis Pfaffnau, beſtehend aus:

a .) Dem Steuerbrief Pfaffnau ;

b.) Der Gemeinde Richenthal ;

c.) Rogglismyl; wählt

XX. Wahlkreis Renden , beſtehend aus :

a .) Dem Steuerbrief Reyden :

b.) Der Gemeinde Langnau ;

c.) Mehlfeden ;

d . Wykon , mit

e.) Adelboden ; wäbi

XXI, Wahlkreis Altishofen , beſtehend

qus :

a .) Dem Steuerbrief Altishofen ;

b .) Der Gemeinde Eberfecer ;

2

66

!
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66

2

c.) Der Gemeinde Egolzwyl ;

d. ) Schöß ; und

je.) Niebifon ; wählt

XXII. Wahlkreis Dagmerſellen , beſte

hend aus :

a. ) Der Gemeinde Dagmerſellen ;

b.) Wauwyl ;

c.) Buchs ; und

d.) ufiton ; wählt
2

A mnt. Entlebuch.

Komoos;

4

XXIII. Wahlkreis Entlebuch , beſtehend:

ans :

a .) Dem Steucrbriefe Entlebuc ;

b .) Der Gemeinde Schachen ;

Werthenſtein ;

d.) Marft - Wohlhuſen ;

e . )

Doppleſchwand ;

Hasle ; wählt

XXIV. Wahlkreis Schüpfheim , beſtehend

aus :

a.) Der Gemeinde Schüpfheim ; und

b.) Flüele ; wählt

XXV. Wahlkreis Eldholzmatt, beſtehend

aus :

a.) Der Gemeinde Eſcholzmatt ;

b.) Marbach ; wählt

Total

3

3

80
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!

Defret,

die Hoheitliche Erklärung enthaltend , kraft

welcher die beſchloſſene Verfaſſung für den

Kanton Luzern zum Staatsgrundgeſeß des

felhen erhoben wird.

V

Wir Schultheiß und Großer Rath

des Kantons Luzern ;

Auf die genommene Einſicht der Verbal - Prozeſſe

der ſämmtlichen fünf und zivanzig Wahlkreiſe über

die eingeholte Sankzion der unterm Sten Sänner

leşthin vom dießfalls aufgeſtellten Verfaſſungsrath

beſchloſſenen Verfaſſung des Kantons Luzern ;

herer Prüfung

So wie nach angehörtem Bericht einer , ju nä.

der gedachten Verbal - Projeſie nie.

dergeſeßten Kommiſſion ;

Mit Hinſicht auf den §. 11. des Defrets vom

27ften Cbriftmonat 1830 ;

Urkunden und erklären anmit :

§. 1 .

Die vom Verfaſſungsrath am 5ten Jänner lau.

fenden Sabres beſchloſſene Verfaſſung für den San

ton Luzern , nachdem fie durch die Zuſtimmung von
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14,787 Aktiv . Bürgern aus der Geſammtzahl von

20,293 Aftiv - Bürgern , laut Ausweis der nachfol.

genden , tabellariſchen Ueberſicht, die vorgeſchrilo

bene Sanfzion des Souvrainen Volks erhalten

bat , findet ſich ſomit zum Staats . Grundgeſeß des

Kantons Luzern erhoben.

f. 2.

Eine weitere Schlußnahme wird die Art , wie

diefelbe in Wirkſamkeit zu treten habe , beſtimmen.

. 3.

Gegenwärtige Urfunde roll, mit den gehörigen

Unterſchriften und dem Staats - Siegel verfehen ,

in Urſchrift in's Staatsarchiv niedergelegt und eine

gleiche Ausfertigung davon dem Kleinen Rathe ,

jur öffentlichen Bekanntmachung zugeſtellt werden .

Gegeben in unſerer Rathsfißung , Luzern den

4ren Hornung 1831.

( L.S.)

Im Nahmen des Großen Raths ;

Der Amtsſchultheiß

f. K. umr bytt.I.

Für denſelben

Der Staatsſchreiber

K. M. SOP P.
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Wir Schultheiß und Kleiner Rath

des Kantons Luzerni

Beſch lie fren :

Vorſtehende Urkunde , nebſt der tabellariſchen us.

berſicht , ſoll gedruckt, der . Gefeßes -Sammlung ben.

gerückt und auf übliche Weiſe öffentlich bekannt

gemacht werden.

Gegeben Luzern , den 4ten Hornung 1831.

Der Amtsſchultheiß ,

F. K. Ami 61) A.

Nahmens des Kleinen Rath

Der Staatsſchreiber ,

St. M. RUPP.



Tabellarische Uebersicht,

das Ergebniß der Verhandlungen , über Annahme oder Verwerfung der neuen Staats - Verfassung ,

durch die versammelten XXV. Wahlkreise , vom 30. Jänner lezthin betreffend.

Nahmen

der

Wahlkreise.

Amt Luzern.

I. Wahlkreis Luzern.

a) Bürger und Hintersassen.

b) Eingesessene Kantonsbür

ger u. anwesende Militärs.

Weggis.

Habsburg.

Malters.

Kriens.

Amt Hochdorf.

VI. Wahlkreis Rothenburg.

VII.
Hochdorf.

VIII .
Higkirch.

IX. Aesch.

II.

III.

IV.

V.

Amt Surfee.

X. Wahlkreis Sempach.

XI.
Sursee.

XII.
Triengen.

XIII .
Münster.

XIV.
Rußwyl.

XV.
Wangen.

Amt Willisau.

XVI. Wahlkreis Willisau.

XVII. Luthern.

Zell.
XVIII.

XIX .

XX.

XXI .

XXII.

Pfaffnau.

Neyden.

Altishofen.

Dagmersellen.

Amt Entlebuch.

XXIII. Wahlkreis Entlebuch.

Schüpfheim.XXIV.

XXV.
Escholzmat.

Summa:

Anzahl

der

Stimmfähigen.

388

625

343

909

641

727

933

979

617

667

918

873

1125

1131

808

903

1031

572

824

546

665

633

600

1201

726

908

20293

Abwesende

mit Entschul

digung.

50

29

13

46

104

27

25

12

7

54

21

2

1
9
9
5

56

55

1
8
5
-
2
2
5

80

64

7

29

81

815

Blaue Büchse Weiße Büchse

jum zur

Verwerfen. Annahme.

203

31

92

470

353

99

119

115

47

234

13

51

43

275

78

425

122

34

17

11

619

39

3490

51

324

82

88

25

307

476

469

345

333

404

311

732

159

185

484

436

228

230

457

447

391

198

7162

Ohne

Entschuldigung

Abwesende.

84

241

156

305

159

294

313

383

272

280

226

528

340

929

292

364

517

67

410

275

162

158

173

26

671

7625

Annahme

mittels der

weißen Büchse

u. Abwesenheit

ohne Ent

schuldigung.

135

565

238

393

184

601

789

852

617

613

630

839

1072

1088

477

848

953

67

638

505

619

605

564

26

869

14787

Bemerkungen.

107 zur Inspizirung ab der Landschaft einberufene Militärs

sind hierin mitbegriffen.

Aus dem Verbal-Prozeß des Wahlkreises Entlebuch, wels

cher kein richtiges Resultat zeigt , ergiebt sich: daß ungeach

tet den Bemühungen des Präsidiums die Verhandlung das

selbst gesetzwidrig und tumultuarisch abgehalten wurde.

Aus dem Untersuch des Verbal-Prozesses des Wahlkreises

Schüpfheim ergiebt sich : daß die Verhandlung dafelbst nicht

nach dem Dekret vom 27. Dezember 1830, abgehalten wurde.

Da dieses aber für das Ganze feinen entscheidenden

Sinfluß hat , läßt der Große Rath solches auf sich beruhen.
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Defreti

die Art und Weiſe beſtimmend, wie die

Wahlen der Mitglieder des zukünftigen

Großen Raths vorzunehmen fenen.

1

Wir Schultheiß und Großer Rath

des Kantons Luzern ;

Nachdem die , von dem aufgeſtellten Berfaſſungs

Ratbe beſchloſſene , neue Statsverfaſſung für den

Kanton Luzern , vom 5ten Fänner abhin , von dem

Souvränen Bolfe desſelben in Urverſammlungen ,

abgebalten am 30ften gleichen Monats , die Seneh.

migung erhalten hat , und ſomit zum Grundgeſek

erhoben worden iſt ;

$ aben ,

In weiterer Anordnung desjenigen , wodurch die

neue Ordnung der Dinge herbengeführt werden ſoll ;

über die Art und Weiſe , wie für das erſte Mal die

Wahlen der , durch die neue Berfaſſung aufgeſtellten

Achtzig unmittelbaren Mitglieder des zukünftigen

Großen Raths , und fodann durch dieſe die der

Zwanzig mittelbaren desſelben vorzunehmen feyen ;

Auf die hierüber angehörte Bothfchaft des Krei.

nen Raths vom 29Ren Fänner leßthin ;

Berchtoffen und Beſchriefren:

. 1 .

Sämmtliche Wahlen der Achtzig unmittelbaren

Mitglieder für den zukünftigen Großen Rath follen

60VI. Bd.
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Kant
ons

D

e

p

Freytags den 11ten Hornung in den vom Verfas

fungsrathe für dermalen feſtgeſepten Wahlkreiſen des

vorgenommen werden .

Sollte das Wahlgeſchäft nicht an dieſem Sage be.

endigt werden fönnen ; fo wird damit ſofort an den

päftfolgenden Tagen fortgefahren .

Feder.ftimmfähige Bürger iſt ber einer Strafe
ma

von zwey Franken , zu Handen der Armen derjenigen

Gemeinde, in welcher der Ausbleibende wohnhaft

iſt, verbunden : der Wahlverbandlung beyguwohnen ,

fo fern er ſich nicht hinlänglich entſchuldigt.

Tag der Wahlverhandlung roll von Haus zu

Haus jedem Stimmfähigen angeſagt werden.

S. 2 .

Die , in Folge Unſeres. Defrett vom 27ten Chriſt.

monat vorigen Fabres , zum Bebuf der Annahme

oder Verwerfung der Berfaſſung , von den Ortsbe.

hörden gebildeten Verzeichniſſe der Stimmfähigen ,

follen von den gleichen Beamten nochmal unterſucht,

und in denſelben bemerkt werden , welche Bürger

die Wahlfähigkeit beſißen.

Wenigſtens ein Tag vor der Wahl find diefe Ber.

zeichniſſe fodann dem Beamten des Hauptorts des

Wahlkreiſe , welcher die Verſammlung zu eröffnen

hat , einzureichen.

Wer nicht auf der gebildeten Stimm- und Wahl.

fähigkeits . Liſte ſich befindet, und glaubt auf diefelbe

zu gehören , kann feine dießfädige Reklamazion bey

der , die Liſte bildenden Behörde und , wenn ihr bier

keine Rechnung getragen werden will, bey der Wahl.

verſammlung vorbringen .

9

1
2
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. 3.

An dem vorbeſtimmten Tag , Morgens 9 Uhr er.

öffnet alsdann der Stadt . , Fleden . Oder Gemein.

deaminann des Hauptorts des Wahlkreiſes ( in der

Stadt Luzern der Präſident des Verwaltungsrath )

die Verſammlung, welcher gegenwärtiges Defret ,

ſo wie die Sg. 35 , 36 , 37 , 51 und 52 der Verfaf

ſung ableſen läßt .

Hierauf ſchreitet die Verſammlung zur Wahl ei.

nes Präſidenten , gideyer Stimmenzähler und zweyer

Sekretärs, und zwar durch offenes abſolutes Hand

mehr ; die hierfür Dargeichlagenen rollen einer nach

dem ander'n , nach Beſtimmung des Loores in die

Wahl gefeßt werden , und Derjenige, der die meiſten

Stimmen erhält , iſt gewählt. Bis die zwey Stim

menzähler ernennt find , verſehen zwey vom Bräfia

dium zu bezeichnende Beamte eindweiten die Stelle

derſelben.

S. 4 .

Nach Erwählung des Bureau föndert die Bere

fammlung fich gemeindenweiſe ab . Der Gemeinde.

ainmann jeder Gemeinde nimmt den Nahmensaufruf

vor ; ihn begleitet ein vom Bureau bezeichneter, un.

partheviſcher Beamter einer ander'n Gemeinde , der

bey dem Nahmensaufruf die Stimmenzettel austheilt.

Die überbleibenden Zettel , mit den Nahmensli.

ften verglichen ſollen wieder an das Büreau abge.

geben werden.

Sämmtliche Stimmenzettél follen mit einem glei .

chen Stempel bezeichnet ſeyn , für deren Anſchaf.

รับ
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fung der , die Verſammlung eröffnende Beamte zu

forgen hat.

Diejenigen Bürger , welche erſt nach vollendetem

Nahmensaufrufe und Austbeilen der Stimmzettel er.

ſcheinen würden , fönnen an dem angehobenen Scru.

tinium feinen Antheil nehmen und es follen an

dieſelben keine Zettel mehr aushin gegeben werden.

Erft bey Vornahme eines zweyten Nahmensaufrufs

iſt denſelben die Tbeilnahme an der Wahl geſtattet.

Die Wahlverſammlung in der Stadt Luzern fön .

dert ſich quartierweiſe ab , und das Bureau bezeich.

net die Perſon , welche den Nahmensaufruf bey

jedem Quartier vorzunehmen , ſo wie diejenige, wel.

che die Stimmzettel auszutheilen hat.

nur ein
en Nah

men
auf

.

1

. 5 .

Feder Stimmfähige darf

feinen Stimmzettel ſchreiben , und bat dabey Den.

jenigen , welchem er ſeine Stimme geben will , mit

delſen Vor- und Geſchlechts . Nahmen , Heimathsort

und ander'n Merkmalen genau zu bezeichnen .

Diejenigen , welche entweder nicht gut ſchreiben

können , oder deſſen ganz unkundig find , find gebal.

ten ihre Stimmzettel bey einem Mitglied des Wahl.

büreau , nach ihrer Angabe überſchreiben zu Tafſen.

Anderswo geſchriebene Stimmzettel ſind ungültig.

§ . 6 .

So wie die Stimmzettel überſchrieben ſind , follen

dieſelben bey den Stimmzählern eingelegt werden .

Feder Stimmende ift gehalten , fein Votum felbft

und nicht durch einen Ander'n einzulegen.



497

Nachdem dieſes geſcheben , ſollen die eingelegten

Zettel forgfältig abgezählt , nach und nach eröffnet ,

die darauf ſtehenden Nahmen vernehmlich abgeleſen,

von den Sefretärs zu Protokoll genommen und

endlich das ganze Reſultat der Wahl der Berſamm .

lung eröffnet werden.

Um gewählt zu ſeyn , wird , gemäß §. 36, der

neuen Verfaſung , das abſolute Stimmenmehr er.

fordert, welches , nach Abzug der allfällig leer

eingelegten Zettel , ſo wie der als verloren erklärt

werdenden Stimmen , durch die jedesmal noch vor.

handene Anzahl der eigentlich Stimmenden beſtimmt

wird.

S. 8.

Wer auf dieſe Weiſe das abſolute mehr der

Stimmen erhält , ift als Mitglied in den Großen

Rath gewählt.

Hat der Wahlkreis mehr als einen Stellvertre.

ter zu geben , ſo wird unter den gleichen Beſtim .

mungen , wie bey der erſten Wahl , zu einer zwen .

ten geſchritten.

§. 9.

Erfolgt aber bey der erſten Wahl teine abſolute

Mehrheit ; ſo wird ein zweytes Scrutinium vorge.

nommen , welchem , ſo wie bey den folgenden Scru.

tinien jedesmal der Rahmensaufruf und die Austhei.

lung friſcher Wahlzettel vorangeben ſoul.

Bey dieſer zweyten Verhandlung bleiben aber nur

diejenigen Drey in der Wahl , welche im erſten Scru .
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tinium die meiſten Stimmen erbalten haben ; alle üb.

rigen hingegen fallen für dieſe Wahl hinwes , was

der Verſammlung jedes Mal deutlich anzuzeigen iſt.

Würde aber ein Vierter oder Fünfter gleich viele

Stimmen , wie der Dritte erbalten haben , ſo ent.

fcheidet unter dieſen das Loos , wer von ihnen noch

in der Wahl verbleiben folu .

§ . .10.

Würde ſich auch bey dieſer zweyten Wahlver .

handlung , kein geſeßliches Mehr ergeben , ſo bleiben

bey dem fonach vorzunehmenden , dritten Scrutinium

nur noch jene zwey Bürger in der Wahl , welche im

zweyten die meiffen Stimmen für ſich erhalten haben.

Bleibt wegen gefallener gleicher Stimmenzahl auch

da unentſchieden wer in der Wahl zu verbleiben

babe , ſo muß dieſes ebenfalls wieder durch das Loos

zwiſchen den in dieſem Falle fich befindenden Bürgern

ausgemittelt werden .

/

$. 11.

Wenn im dritten Scrutinium die noch in der

Com

Wahl verbliebenen zwey Bürger gleich viel Stim .

men erhalten würden , ſo muß durch das Loos ent

ſchieden werden : wer von ihnen gewählt feyn fou.

. 12.

Bey der Wahl des leßten Rathsglieder , wenn

ein Wahlkreis mehrere forcher zu ernennen bat , fo

wie auch da , wo nur Eines gewählt wird , hat die

erſte Wahlverhandlung nach den oben , in den 8 .

5. 6. und 7. enthaltenen Vorſchriften vor fich zu

geben.



499

Erfolgt feine abſolute Mehrbeit , ſo bleiben für

das zweyte vorzunebmende Scrutinium , ſtatt nur

Drey noch diejenigen Fünf in der Wahl , auf welche

im vorbergegangenen die meiſten Stimmen gefallen

find.

Kommt auch da feine gefeßliche Mehrbeit her .

aus , ſo fält von dieſen Fünfen derjenige weg ,

welcher die wenigſten Stimmen erhalten hatte , und

es bleiben noch vier in der Wahl.

Würde auch dieſe dritte Verhandlung ohne Er.

folg fey'n , ro fönnen in das fonach vorzunehmende ,

vierte Scrutinium nur noch diejenigen zwey Bürger

genommen werden , welche im vorigen die meiſten

Stimmen auf ſich vereinigt hatten .

Bey gleichgetheilten Stimmen entſcheidet cudlich

da Loos.

2

§ . 13.

Diejenigen Wahlen , welche nicht nach obiger

Vorſchrift vorgenommen worden ſind , foden als un.

gültig erklärt , und der betreffende Wahlkreis zur

Vornahme neuer Wahlen zuſammen berufen werden,

welche alsdann unter einer beſonder'n Aufſicht vor

fich zu geben baben .

ſi 14 .

Anſtände welche in Betreff der Stimmfähigkeit

eines oder mehrerer Sürger fich erheben ſollten , ent

ſcheidet das Bureau.

$. 15.

Ueber fämmtliche diefe Wahlverhandlungen ſollen

getreue Verbalprozeße nach bishin beſtandenen Vor.
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1

b

ſchriften und beſonders in theilweifer Benußung des

Formulars über die Wahlen von unmittelbaren Raths.

gliedern in Räth und Hundert (pag. 375 Band 1.

der neuen Gefeße und Verordnungen ) abgefaßt ,

dieſelben von dem Wahlbureau unterzeichnet , die

Originalien den Gewählten zu Handen geſtellt , und

eine Abfchrift davon bey dem Beamten , welcher die

BerhandInng eröffnet batte , niedergelegt werden.

§. 16.

Dieſe , auf obige Weiſe gewählten Achtzig un .

mittelbaren Mitglieder in den fünftigen Großen

**

Nath , verfehen mit den Verbalien ihrer Ernennung
.. *

und mit den Beweistitteln ihrer Wahlfähigkeit, ba.

ben auf den 17ten Hornung nächftfünftig in der

som
Stadt Luzern einzutreffen , und ſich um 10 Uhr auf

dem Rathhaus zu verſammeln , wo ſie der Verſamm.

lung die mitgebrachten Urfynden ihrer Wahl zur Er

wabrung vorlegen werden ,

Die Erwahrung geht nach der Neihe der Wahl.

kreiſe , wie dieſelben in der Verfaſſung verzeichnet

find , vor .

Die Berſammlung beginnt , fo bard zwey Drits

, ihre Berrich.

tung , unter dem Vorfix des älteſten Mitgliedes , mit

der Ernennung eines Präſidenten und zweyer Sekre .

tärs aus ihrer Mitte.

O
G
?

1

theile der Mitglieder anweſend
funb

arn

ſ. 17.

Sollten ſich unrichtige Wahlverhandlungen erge.

ben , fo bat die Verſammlung dießfalls das Ange.

meſſene zu verfügen .
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Hierauf hat die Perſammlung zu der ihr , iu

Folge s. 37. des Grundgefeßes zuſtehenden Wahl

der zwanzig mittelbaren Mitglieder des Großen

Raths zu fchreiten , bey welchem Geſchäft ihr die

Vorſchriften des gegenwärtig beſtebenden Regler

ments des Großen Raths über die Wahlen zur

Richtſchnur dienen foden.

Die Wahl der zwanzig Mittelbaren unterbleibt

und wird verſchoben , wenn von den Wahlen der

achtzig unmittelbaren mehr als zehn ungültig er .

funden werden follten .

§ . 18 .

Nachdem ſämmtliche Wahlen beendigt ; treten

den 28ſten Hornung nächſtfünftig die Hundert un.

ter dem Borſiß des älteſten Mitglieds zuſammen ,

und konſtituiren fich. So wie dieſe Konſtituirung

erfolgt ſeyn wird , iſt der gegenwärtige Große Rath

aufgelöst.

Nachdem die , durch die Verfaſſung aufgeſtell.

ten , vollziehenden und richterlichen Gewalten von

dem Großen Rathe gewählt und eingefeßt worden ,

baben dieſe von den abzutretenden bisherigen Ge.

walten die Verwaltung des Staats zu übernehmen,

und der Kleine Rath ſo wie das Appellaziondge.

richt haben ſich alſo laut ſ. 12. des Dekrets vom

27 ften Chriſtmonat vorigen Jahres auf eine ordentli.

che Uebergabe gefaßt zu machen.

. 19 .

Gegenwärtiges Dekret fou mit dein Staatsſieger

verſehen , in Urſchrift in’s Staatsarchiv niederge

VI. Bd. 61
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legt und eine gleiche Ausfertigung davon dem Klei.

nen Rathe zur öffentlichen Bekanntmachung zuges

ftellt werden.

Alſo beſchloſſen in unſerer Rathsſignng , Luzern

den 4ten Hornung 18316

Im Rahmen des Großen Raths ;

Der Amtsſchultheiß ,

( L. S. ) J. K. Am r b ) 11 .

Für denſelben ;

Der Staatsſchreiber

S. PL. KOP R.

1

+

Wir Schultheiß und Rleiner Rath

des Kantons Luzern

Beſchrieffen :

Vorſtehended Dekret roul in Vollziehung gefeßt

gedruckt , an den gewohnten Ortett angeſchlagen

und öffentlich bekannt gemacht werden.

Gegeben Luzern , den 4ten Hornung 1831.

Der Amtsſchultheiß ,

9. K. Umr hy 11 .

Nahmens des Kleinen Raths ,

Der Staatsſchreiber ,

S. M. SE O P. P.
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Brokla in ation ,

die Anzeige enthaltend : daß die neue Staatsa

verfaſſung nun unverweilt in Wirt,

ſamkeit gebracht werde.

Wir Schultheiß und Großer Rath

des Kantons Luzern ;

an das Volt desſelben.

Bürger des Kantons & ugern !

In beutiger Sibung haben wir die urkundliche Er.Sn

flärung über die durch das ſouvraine Volk erfolgte

Annahme der neuen Verfaſſung unſeres Kantons aus

geſtellt, und gleichzeitig die nöthigen Verfügungen

getroffen , um dieſelbe nun unverweilt in Wirkſama

teit zu bringen.

Euern Wünſchen iſt daber entſprochen und getreut

baben wir all das erfügt, was Wir geeignet glaub

ten , größere Gefahren von uns und Euch abzuwen.

den , und Ruhe und Eintracht in unſerm friedlichen

Kanton aufrecht zu erhalten.

Ob Wir in dieſem wichtigen Augenblide, fo wie

im ganzen Verlaufe unſerer Verwaltung die feſtere

Begründung Euerer Frenheit und die Förderung Eu.

erer Wohlfahrt uns ſo angelegen feyn ließen , wie

es in unſerer Pflicht lag , ftellen wir Euerm und

noch mehr dem Urtheil einer unbefangenen Zukunft

anheim ,
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Händen.
Euer fünftiges Schickſar liegt in den Fügungen

der Borſehung und zunächſt

Rube und gefeßliche Ordnung , Friede und Eintracht,

A chtung für die Gefeße und Vertrauen zu der vor
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Strebt , Bürger des Kantons ! unausgefekt nach

dieſen Mitteln ! Ebret die Religion und die Lugend !

Liebet die Freybeit und das Vaterland , und dann

zählechtlich
auf ein dauerhaftes Glück und

auf die Achtung Euerer Miteidgenoſſen .

Möge Unſer und unſerer Väter Gott die Erfür.

lung dieſes Unſers aufrichtigen Wunfches gewähren

und fein Segen ſtets auf Euch und Eueren Nach

fommen ruhen! -

Luzern , den 4ten Hornung 1831 .

Nabmens des Großen Raths ;

Der Amtsſchultheiß ,

I.9. K. Amrby 11 .

Für denſelben

Der Staatsſchreiber

K. M. fe O P.

ও
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250, 253. 311. 318 , 323. 325. 472, 477 .

Verantwortlichkeit. 242. 471 .

, Verridtungen , Bericht. 472.
ano .

Verſammlungen . 309 311, 321.

, Bizepräfident, Bråfident.

Vorladungen. 313. 315. 326.

Wahlfahigkeit. 481,

Wejbel. 319. 327.

Appellationsrichter , Einberichtung v . Seite d. Partheien. 315 .

Archive. 272. 293. 295. 299. 307. 324.

Arfane , Verfauf. 206 .

Arme , ertranfte , Abferben. ' 193.

Beſorgung. 191 198.

Armen- und Vormundſchafts - Rath , Mitglieder. 302 .

į Nechnungsweſen . 15.

, Rechtsfreite über Arzt

Konti. 195 .

Verrichtungen wegen

Beſorgung ertranfter

Armen . 196 198 .

I
I
I
I
I

Neferent:

1

1

1

.

- -
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na beim Staat. 77 .

#rmen . Verzte. 191 – 197.

Unſtalten . 272.

Weren . 272.

Arrenit , Verkauf. 201.

Artillerie , Bildung. 72 - 74. 89. 120. 151.

, Etat. 120.

Inſtruktion . 170, 172. 173.

Kleidung. 159. 160, 161.

Kompagnien . 128. 151 .

Offiziere , Anftellung

Reitzeug. 157.

Nang. 70.

Stab. 74,

Aftronomie. 396 .

Auditor beim Kriegsgericht. 118. 128.

Aufenthalts . Bewilligungen für Stantonsangebörige in andern

Gemeinden. 64, 65, 66. 144.

Auftauf von Waffen auſſer die Eidgenoffenſchaft. 119 .

Uuflagen . 239, 271. 468.

Aufzählung , militäriſche , der Mannſchaft. 55. 58. 60. 61 ,

122.123. 127. 137 - 147. ***
**

Ausfahrt auf Gemein - Wege. 434.

Uusländer , unwerbung. 385 – 390 .

Auslegung der Gefeße. 272.

Ausreißer . 48, 88. 123. 153.

Ausrüſtung der Truppen.'92. 270.

Ausſchließung der Studenten . 420, 421.

Austritt aus dem Rath . 276, 303, 338. 475 .

Uusjuge aus den Protokollen . 280. ?281 .

Huszug des Militars. 69. 70, 106. 170.

Austritt und Ergånzung. 67 69. 86. 133. 142.

148. 150.

Bataillonsbezeichnung. 88.

Beitrag. 44.1

Bildung. 45. 54. 66. 73, 121. 122. 124. 139. 140.

150 ,

Beſtandtheile. 54.

Bereithaltung. 45.

Dienffebr. 91 .

Entlaſſung. 50. 150.

Etat. 120. 133. 135. 151 .

Reifepåle. 131,

1
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1

Suszug des Milttårs , Bergeicuiffe. 66.

Zeugniſie. 65.

$.

Baden der Studenten. 418.

Bataillons . Bildung. 73. 74. 76. 120. 149. 150. 151 , 180.

Dienftebr. 88. 89. 90 .

.,Ståbe. 79. 90. 120. 152.

Bauten . 272.

Bauweſen , Aufficht und Rechnungsweſen. 12.

Beamtungen , Betleidung im Auslande. 466.

Entlaſſungen und Entreßungen. 466.

tebenslånglidleit , Aufhebung. 424. 427. 465.

, untere , Drganiſirung. 173.

, ablen . 478.

Verantwortlichkeit. 467.

Zutritt. 252. 464.

Begnadigung bei militärftrafen . 119.

Geſuche. 273 .

Nedst. 239. 469,

Begraben der Leiden . 225 , 226.

der Pfarrer. 229.

Bebeißung der Schulzimmer. 3'18 . 352. 381 .

Behörden für Beftrafung der Gemeind . Eingranjung . We

berſchreitung. 41 .

untere , Drganiſierung. 473.

, Wahlen. 478 .

Beinbåurer. 226 .

Beinkleider des Militárs. 160. 161 .

Beiträge an die eidgendfiſche Bundesfaſſe. 10 .

Befanntmachung der Gelete und Verordnungen. 272.

der Staatsrechnungs . Ueberſichten . 468.

Beleuchtungs - Uusgaben . 12,

Belohnungen für Hebammen. 200 .

Benefisien , Rechnungen , IInterſuch . 15 .

Bergbau. 271.

Beſchädigungen von Studenten . 417.

Beſcheinigung der Zahlungen der Staatsfaſſa . 22.

Beſchimpfungen beim Militár. 114, 171 .

der Studenten gegen ihre Vorgeſeften . 114.

Beſchlüſſe der Maths Kollegien . 288.

Gültigteit. 266.
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:, 482,
Beſchwörung der Verfafung. 482,

Beſoldungen der Exerziermeifter in der Inftrufsionsſchule.

109. 183.

Beſoldungen der Klein - Nåthe. 256, 257.

der Oberamtmänner als Quartierkommandanten.

108. 109.

der Druppen. 108, 109, 110. 120. 128. 129. 130 .

183. 184. 185. 187.

der Unter - fnftruktoren . 178, 183.

der Geiftlichen. 274,

der Schullehrer . 36. 347. 377. 378.

der Profeſſoren . 357.

amtliche, Ausgaben . 12. big

Befpanuungsweiſe des Geſchüßes und triegsfubrweſens. 120.

Beſtrafung der Ueberſchreitung der Gemeind-Eingrånzung, Bes

hörde. 41 .

Bevölkerungs- Tabellen. 273.

Bevogtete , Stimmfähigkeit .. 411. 447. 480. 10. O

Bewaffnung der Truppen. 45. 55. 57-59.. 92, 113. 156–159.

169. 170. 180.00

der Håuſer. 93. 129. 158..167. 168.172.

der Landwehr.'93.

der Offiziere. 95 .

Bezirks- Aerzte. Dóliegenbeiren. 200. 205. 206. 227 .

Bezirks - Gerichte , Hefurfe gegen ihre Erfanntniſſe und Wei

ſungen. 263.264.
bei Abtretung von Eigenthum an

den Staat oder Partikularen . 435.

Straffebörde für Ueberſdreitung der la

meind Eingränzung. 41 .

Begirfsrichter , Unftellung als Offisiere. 49.

Bierhåufer , Beſuch von Studenten. 415.

Bibliothek der höhern Zentrallehranſtalt. 361. 383. 399.

der Schullehrer. 383.

Blatten . Kapelle , Fond Verwaltung. 15.

f

.

Blausäure Verkauf. 20'k.

Bleizuckers

Blodfinnige , Stimmfähigkeit. 441. 447. 480.

Bodenpinſe , Loskauf. 253. 271. 465.

Borgen der Wirthe den Studenten. 416.

Botaniſcher Garten . 399. ,
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Brand-uffeturang, Unfalt , Gefeße und Verordnungen , idbr

liche Berleſung. 222.

, Leitung und Uufficit. 12. 271 .

Brechweinfein , Verlauf. 20'1.

Briefwechſel der Rathsabtbeilungen . 289.

Bruderſchaften , Nechnungen . 15.

Bråden - Bau. 12. 272.

Gelder. 271.

Brunnenleitungen. 134 .

Buchdrudertoften , Aufſicht. 13.

Buchhalter , Obliegenbeiten. 26. 27. 28.

Bucbaltung , doppelte , Einführung. 26 .

, Unterricht. 352.

Büchrenſchmiede. 152.

Budget. 307, 468.

Burenur - Uusgaben. Aufſicht. 13.

Bürgerrecht , politiſches , Uusübung. 473.

, Erwerbung. 252 , 272, 473.

, Perlurſt. 48. 63.

Bürgſchaft für den Staat. 466.

Bundes . A u $ jus ,

Neſerve ,

Caſie , Beiträge. 10.

.

12

.

E.

Carcer der Studenten. 420 .

Chefs der Truppen. 80. 84. 97. 98. 100 , 107.

Chemie , Unterricht. 354. 397 .

Confisfation . 98.

D.

Darleihen für den Staat. 468.

Defrets - Vorſchläge. 239. 241. 266.

Depoſital - Kaſſe der dem Staate jugehörenden Obligationen

:C. 20 .

Deutſche Sprache , Unterricht. 348. 352, 354. 391. 392. 395 .

Dienſtalter beim Militår. 69. 150.

Dienfifehr der Waffenforps. 88–91 . 128.

Dingliche Leiftungen . 465.

Dioseſan . Fond und Kaffe , adminiftration . 16. 20. 274.

Diplomatiſche Ausgaben. 11.

Geſchäfte , Borberathung. 268. 269.

.
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Disciplin bei den Schulen .. 379. 403–422.

des Militars. 59. 112-116 . 128. 134, 171. 172.

180, 181 , 188 .

im Aktivdienft. 117. 188.

beim Ererzieren . 112. 115. 116. 171

172, 188.

bei Muferungen. 113. 116. 180. 181,

188 .

Dogmatit , Unterricht. 354. 396 .

Domainen , 271 .

į Kauf und Verkauf. 239. 468.

Verwaltung . 12.

Drucker , Verantwortlichkeit. 210. 211 .

Drudſchriften . 211. 212. 211.

Beſchlagnahme. 214.

, Klagrecht Erlöſchung . 215.

1

Ehreinſegnungen . 272.

Ehrengaben. 109. 110. 129. 130.

Ehrſchaß. 465.

Eidleiftung der Truppen. 128. 149.

auf die Verfaſſung. 482.

Eigenthum , Ubtretung an den Staatoder Partikularen , Ent.

fchädigung. 429—?:37. 465 .

Unverletlichkeit. 429, 465.

Einfaſernierung. 183.

Einfünfte des Staats , Beſorgung , Verantwortlichkeit. 3.

Einquartierung. 183.

Eintheilung des Kantons. 238. 481.

Empfangſcheine für Zahlungen aus der Staatsfaſſen 22-25.

Entlaſſung von Umtsſtellen . 466 .

Entſchädigung der Gemeind - Ummänner F. Militár- Berrich.

Verrichtungen . 182.

der Poſtenläufer und Erpreſſen . 110.

der beſchädigten Kavallerie-Pferde. 1165 .

des Auffebers über das Depot der Sculbicher.

379.

der Schulfommiffionen . 371.

der Schullehrer. 346, 348. 352. 377.

der Supleanten am Appellationsgericht. 525 .

der Militår- Ordonnangen. 87. 155...

E

s

I
I
I
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Entid & digung der Ererziermeifter. 108. 109. 130. 182.

der Dffisiere für Bferde. 99. 107. 109 , 110.

130. 182.

für Abtretung von Grund und Boden oder Oer

båulichkeiten. 429-437. 465.

f. auſſerordentlidienMilitår.Bofdient. 87, 130 .

Entierung von Amtsftellen . 466.

Erbfälle aus einem Kanton in den andern , Neziprojitåt. 221.

Erdbeſchreibung, Geographie.

Ergänzungs- Mufterungen . 56. 69. 75. 76. 83. 100. 101, 122 .

127. 113. 147. 1418. 149. 181.

Erlanntniſſe der untern Gerichte , Appellation. 263, 261.

Ergieber , offentliche , Militárdienſ. 50. 146.

Erziehungs -Anfalten , Ausgaben. 19.

i private. 359.

-Fond und Kane, Verwaltung. 15. 317. 351. 357 .

358 , 359. 379 .

Rath . 267. 274. 307.

, Austritt. 338 .

Befugniſſe und Obliegenbeiten . 307. 337.

339-349. 352, 353, 355_357. 359. 360 .

365. 368–379. 381. 382, 383. 399. 101.

402. 408, 409, 413. 416. 417. 420. 421 .

, Geſchäftsordnung. 274. 339.

Mitglieder. 275. 308. 338 .

Brdfident. 275. 338.
292

i Referent.

i Schreiber. 339.

-Weſen . 337-362 , 365-381. 465.

i Mufficht. 337, 339. 365.

i Berid )t. 355. 361, 366. 401 .

Etat des Uusjugs und der Reſerve. 120.

Ercluſion der Studenten. 420. 421 .

Eregere , Unterricht. 354. 396 .

Ererzieren. 106. 166-179.

Ererzier-Meifter , Beſchimpfung. 114. 171 .

Befrafung. 112. 168. 169. 179.

i Bewaffnung. 156.

Eigenſchaften . 59.

· Eintheilung bei der Milis . 139.

Entlaſſung. 60. 111. 168. 169.

VI. Bd. 62
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Ererzier-Meifter , Entſchädigung. 108, 109: 110. 130. 182 ., . .
Ernennung. 59. 127 .

Grab. 58.

Kleidung 108. 161.

Partbeilichkeit. 114. 168.

Pråmien. 108. 109, 130.

· Sold. 109. -1

Ponte Verrichtungen und Obliegenheiten. 58. 59.

62. 65. 66. 79. 85. 87. 88. 105. 112 .

113, 115, 116, 136 , 137, 155. 164. 167 .

168. 169. 171. 179, 180, 181, 181. 185.

åhlen zur Landwehr. 60, 178.

Eretzier. Bidge. 105.

Sage. 57. 105. 112. 113--117. 166—172, 173.

efte. 96.

Expreffe, Entſchådigung. 110.

F.

Fabrif von Wertherflein , Aufficht. 15 .

Fabrifanten , Gift- Verkauf. 206.

Fabrikat-Mufter , Verumtragen und Anbieten. 233 , 231.

Fabne. 96.

Faliten , Stimmfähigkei
t. 491, 447. 480.

Unwürdigkeit 3.Militárdienft. 53.

Familiengråber . 229.

Feierlichkeiten , Ausgaben. 11.

, tirchliche, Aufricht. 14.

Feldmufit. 75.

Feldprediger . 76.

Feldweibel. 58. 74. 178.

Feldwundärzte
. 76.

Feldje
e ciogènóſfiſche. 74 .

Ferien für das Appellations-Gericht. 310.,

für den Kleinen Nath . 266 .

für die Schulen . 400, 419.

Fettbüchſe. '96 .

Feuer- Polizei. 273.

Feuerwerfer - Inftruktion . 173 .

Finanz-Rath , Aufſicht über die Kriegsfaite. 111. 133.

Uusſtand.

Befugniſſe und Obliegenheiten 145, 231. 232.

234. 235 .

1

• 271,
.
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Finang- statb , Befugniffe und Obliegenbeiten betreffend die

Feuer-Afjeturanz.Anfalt. 222 .

, Gegenhånde. 12. 111. 153. 267 , 270 , 271 , 275.

, Jåbrlider General • Etat über die Staats

Ausgaben . 18 .

Kredits . Borldlåge. 18 .

· Mitglieder. 303.

Oberſchreiber , Obliegenbeiten . 24. 28.

, Ordonanzierung von Zahlungen aus der Staats .

taile. 24. 25 .

Pråfident. 275.

Pulver - Regie. 129 .

, Nechnungsführung , Aufficht und Unterſuch . 12 .

17. 27. 28. 29.

Salpeter -Regie. 231. 232 .

Finang . Ratb , Straftompetenz. 271.

Hebergabe der haatswirtbichaftliden Gegen

fånde. 307.

, Bertråge får aufferordentliche Ausgaben. 19 .

Bormerfung der Empfangfdeine får Bablun .

gen . 23,

Fiſchereien . 271 .

Fledenratb . 184.

Fliegenftaub. 204.

Flüffe -Arbeiten . 12.

Forftweſen . 271 .

Fourage i Najionen. 109.

Franzöſiſcher Sprach - Unterricht. 355, 397 , 398. 411,

Freiſchule in Luzern . 374.

Freiwillige får die Stavatterie . 71 ,

Fremde , Unwerbung. 385-390 .

Freinden • Boliger. 273 .

Friedensrichter , Obliegenbeiten. 431 .

Friedbófe. Sird bdfe.

Früchten . Dragazin , Berwaltung. 12.

Fubrleifungen , militäriſdhe. 102. 103. 101. 166.

Fuhrwerte , militäriſche. 103, 120 .

S.

Garniſons - Dienft. 107. 109 .

Sruppen , Befehligung. 127 .

Sarten , botaniſcher. 399 .

1

3

.
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1

Sebäude , abgebrannte , Wiederaufbau. 431 .

į SchaßungsNevifior . 222.

Gebåulidfeiten , Aufſicht und Reparationen . 12. 11..

, Abtretung und Entſdådigung . 429-437.

Geborne auſſer dem Stanton , Eintragung in die Saufbůcher. 63.

Gebrechen , welche fum Militardienft untauglich machen . 52.

124. 125. 145.

Geburtshelfer , Obliegen beiten , 200.

Geburtsliften . 273.

Gefångniffe. 273.

Beſuchs . Commiſſion . 317,

Gefangenſchaften , Gebäulichkeiten , Mobiltar und Rechnung,

Hufficht. 14.

Gefangenwärter , Aufſicht. 14 .

Geborſam , Berweigerung vom Militar. 114, 137.

Geiſtliche , Anftellung beim Militår. 49.

, Beſoldung. 274.

Sůter.

Kaſſe. 20. 274 .

Konkordate. 273 .

Standesbildung . 273 .

Verrichtungen . 275.

Gelder des Staats , Aufbewahrung und Beſorgung , Berants

wortlichkeit. 3 .

Ablieferung. 4. 16.

Hufficht. 5.

Verwaltungs- u . Verwendungs-Urt. 4.16 .

Geldkompetenz der Naths-Kollegien . 291. 292.

Geldſorten der Kaſſen. 22.

Geldftrafen beim Militår. Ubbüßung. 115. 116. 117.

wegen Verabſäumung des Schulbeſuces. 350.

der Studenten. 420.

Gemeindammånner. 350.

al& Militar beborde , Verrichtungen . 58.

66. 70. 73. 87. 88. 103. 105. 113.

116. 127. 131. 135. 138. 140. 141. 113

60

146. 149. 155. 166 , 167. 182. 184, 186 .

Entlaſſung vom Militárdienft. 51 .

Entſchädigung. 182.

Obliegenheit bei Beſorgung erfranfter At

men . 193 .

Bråmie, 182,

1
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Gemeinden , Anſchaffung von Militärfleidungefåden . 162.

Schul. Inventars . 319.

Trommeln. 91 .

Zielſcheiben . 105. 106 .

Befreitung der Eebrmittel. 319.

Eintheilung. 238 .

Fuhrleitungen . 102, 103, 10'1.

Nechtsfreite wegen Arzt-Conti. 195. 196 .

Schulhauſer , Bau und Unterbalt. 315. 352. 377 .

378. 381.

Stellung von Pferden . 99. 100. 101. 104.

Gemeind . Eingrånzung, Heberſchreitung, Stratbebórde . 41 .

Güter , Benußung und Vertheilung . 271 .

Polizei - Rechnungen , Uufficit. 16.

Reduungsweſen . 272 .

Verwaltung. 272.

Genieweſen . 270 .

Geograpbie , Unterricht. 35'1, 392 , 393, 391 395 396.

Geometrie , Unterricht. 396. 397 .

Seridte , Auffict. 311. 471.

Weiſungen.

Geridtlide Verfolgung. 465.

Gerichtsbezirte. 238.

Gerichtskreiſe. 238.

Gerichtsſdreiber , Anfelung als Offizier. 49.

Obliegenbeiten. 431.

Gerichtsfattbalter , Anfellung als Offiziere. 49.

i Dbliegenbeiten bei Ubtrettung von Eigens

thum an den Staat. 431.

Verrichtungen . 146.

Geſandtſchaften , Ernennung und Inſtruktion . 2410. 468.

, Stoften . 11 .

Gerang, Unterricht. 48. 398 .

Geſchichte, alg. u. Vaterlandsgeſchichte. 354, 392 393. 395-397.

Serdük. 92 .

Beſpannungsweiſe. 120 .

Geſellschaften der Studenten. 416.

Ocjeße , Erläuterung. 468 .

• Orber. 468 .

· Neviſion . 482.

Borfoldge. 470 .

Geſtorbene, Begrabung. 223—227 .

/

.
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1

Gewalten , richterliche und voljiebende , Trennung. 256 .

Gift , Verkauf. 203-207.

Gottesacker , Kirch hófe.

Gottesdienft der Studenten. 410 .

Grade beim Militår, unterſcheidungszeichen . 95 .

Gråber , Bücher . 227 .

Deffnung. 227. 228

Ordnung. 228.

Grenzbereinigungs-soften . 11.

Griechiſche Sprache 7 Unterricht. 354, 591, 392. 395. 396 .

Großweibel , Obliegenheiten. 279. 282, 283. 386. 300 .

Großgehnten , 7p. C. für das Erziehungsweſen . 358 .

Grund , Abtrettung , Entschädigung. 420-437.

Grundzinfe , Loskauf. 253. 271 , 465.

Güter , geifliche Aufficht. 273 .

į Kaufund Verkauf, 239, 468 .

Güterverſchreibungen dem Staate zugeborend , Aufſicht. 12 .

auf abzutrettenden Grund und Boden .

423. 433.

Gymnaſium , 340. 354-358, 391–395 .

Aufnahme. 405 .

Klaſſen . 395.

Lehrgegenſtände. 354, 391–395.

Profeſſoren . 395.

, Unterridtstunden . 399.

H.

Baarfamm für die Soldaten , 96 ,

Saberface

Salbftiefel für die Soldaten. 460, 161 .

Halsbinde

Dandel. 272.

Sandlungskammer , Redonung, Prüfung. 13

Bauptleute , Obliegenheiten. 76. 79. 94. 95. 97. 98.

der fapitulierten Schweiz. Ategimenter , Berant

wortlichkeit für Anwerbung von Ausländerr . 385.

$auptmannsrang der Quartier-Udjutanten. 57.

Hauptorte der Amts. und Gerichtsbezirte. 238 .

Haus - Urreft der Studentett. 420.

Eigenthümer , Bewaffnung, 93, 129, 158 , 167 , 168. 172

s Lebrer. 412.

Sauſterpatente. 273 .;

.

}
1
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Sebammen , Belobnungen. 200 .

Batentjurůdjiebung. 200 .

· Neviſions- Prüfungen . 199. 200 .

. Wartgeld. 200 .

Bebammenweſen , Berbeſſerungen . 199.

Debräiſche Sprache, Guterridt. 351. 397 .

Beirathen , Beroilligungen . 111 ,

, verweigerte. 272.

Semden der Soldaten. 96 .

Berausgeber , Verantwortlichkeit. 210 .

Sermeneutil. 354, 396 .

Berumtragen von Waaren und Fabrikat . Mufern. 233, 234,

Hinterlagen dem Staate zugehörend , Auffict. 12.

$olz - Untaufe , Beſorgung. 12.

Bolzmůße der Soldaten. 96. 160. 161 ,

Dolgreifte. 434.

Dospitieren am Eugeum . 409.

3 .

Jagd • Regale. 271 .

fåger , Bildung. 73. 151 .

, Infruftion . 170. 174.

, Kleidung. 159. 160. 161 .

, Rang. 70.

Induſtrie. 272.

Infanterie-Gewehr für die paus -Antbeile. 93, 129 , 158, 167.

Unichaffung. 93.

, Bezeichnung. 88.

, Bataillonsitab , Beftand und Bildung. 120.

, Bildung. 73. 74. 75. 151 .;

Dienprehr. 88.

, Inftruktion. 105. 170. 174.

, Kleidung. 159. 160. 161 .

, Kompagnien. 120.

Nang. 70.

Inſpettion über die Bewaffnung der Säufer. 158.

über die KavalleriesPferde. 101. 16'1.

eidgenöriiſde. 91.

•Muſterungen. 127. 133. 179-181 .

Inſpektor des Zeughauſes , Verrichtungen . 128. 129.

MilttårdiendsEntla Jung. 51 .

Anftellung. 77.

.

.

'
,
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Inſpefturamt, Verwaltung , Aufficit. 15.

$ nftitut, polytechniſches. 340. 354. 397. 399 .

Inſtruktion der Geſandten . 240. 468.

des Militars. 55. 57. 59. 93. 105. 106, 110, 127.

166-181.

Sdule. 160. 107. 172-179. 183. 188. 270 .

im Reiten. 107. 175.

Mufterungen . 107.

Schule , Beköftigung. 110. 129. 183.

Einberufung. 133.

Urlaub. 177. 183 .

fnftruktoren des Militars, Sbereu. Untere. 127.170. 178. 183 .

Inventarium des Zeughauſes, Aufſicht u . Verzeichniß. 11.128 .

187 .

1

der Staats-Mobilien , Uufficht. 13.

Sudijialfoften , lusgaben . 13.

Juftii -Kommiſſion für Unterſuchung der Refursbegehren. 263.

314.

Juftij.Ratb , Mustritt. 303.

Gegenfånde. 13. 267. 303, 307.

Verrichtungen. 145. 267 , 272.

K.

Sabinet, phofifaliſch - chemiſches. 399 .

Kamardhen der Soldaten. 96. 160, 161 .

Kaminfeger , patentierte , Militardienſt- Entlaſſung. 50 , 146 .

Stanton , militåriſche Eintheilung. 238.

politiſche Eintheilung. 51. 55.

Stantonsfürſpreche , Anzahl, 32.

Aufftellung und Anftellung. 31-34 .

, Kaution. 35 .

Klagen gegen ſolche. 38.

, Patente. 35. 37. 38. 312.

· Pflichten . 35-37.

, Prüffung. 34. 35. 312 .

Nechte. 32.

Taren . 35. 37-39.

, Berrichtungen . 31. 32,

Seugnifie gur Erlangung der Patente. 33 ,

Kanzlepen. 272. 298. 299. 300.

, Ausgaben , Aufſicht. 13.

des Appellationsgerichts. 323–326 .

1
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Kanglepen , eidgendifirche. 269. 276 .

des Verfaſſungs.Matbes. 442.

Sangleptila , Gegenſtande Niederlegung. 280. 287 .

Kapellen , ökonomiſche Verwaltung. 274.

Kaputróde für Militárs . 159. 161 .

Kaſerne. 183. 185.

Grråthíchaften . 11 , 130 .

Saſie , geiflice . Verwaltung. 15. 27 ').

des Diozeranfondes. 20.

des allg. Erziebungsfondes. 20.

des Staats , Aufſicht. 6.

Büder. 20. 23. 25. 131 , 106. 187,

, Eintheilung. 20.

, Geldablieferung. 4. 16.

, Geldrorten . 22 .

, Rechnungen , Ablage und Aufſicht. 5.

21. 186. 187.

| Saldifer , Saliffel und Saliffelbewab .

rer. 6. 131 .

, Unterſuch . 5. 7. 21 .

, Berifitation. 7.

Verwahrung. 30 .

, Vorſo üle. 22. 131. 186.

Kaſſerer , und ihre Dbliegenbeiten. 6. 22. 23. 25. 26. 27 .

Verantwortlichkeit. 6.

Katafter , Anwendung für Uusmittlung des Kleingebnten .

Lostauf- Scapitals . 329-332,

fiatechismus. 319.

Stautionsleifungen der Beamteten. 7. 8. 13. 29.

Kvallerie , Bildung. 71. 73. 71. 89. 149. 150. 151,

Etat. 120.

Freiwillige. 71 .

, Inftruftion. 174. 175 .

, fleidung . 159. 160. 161 .

Landwehr , llcbertritt. 67. 150. 161.

Pferde , Berdådigung. 164. 165.

Equipage. 156.

Stellung , Verlegung, Eigenſchaften . 71 .

99. 100 , 101. 10'1. 119. 127. 149, 150.

164. 174.

à Nang. 70 .

VI. BO. 63

ד
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1

Ravallerie , Standarde. 96 .

Kirchen -Begräbniffe. 229 .

Stirchen -Geſchichte , Cebrfach. 954. 396 .

-Güter , Kauf und Verkauf. 239. 468.

, Uufficht. 273.

Nath , Obliegenheiten . 227 .

-Rechnungen , Unterſuch . 15.

Verwaltung , ökonomiſche. 274.

Kirchhofe. 227--230 .

Kirchlidie Einrichtungen. 273.

Feierlichkeiten , Ausgaben , Aufſicht. 14 .

Verordnungen . 273 .

Kirſchlorbeerwaffer , Berkauf. 204 .

Slagrecht bet Breßfachent , Erlöſchung. 215 .

Kleider - Bürfte für Soldaten. 96.

- Magazin des Landjägerkorps , Aufficht. . 14 ,

der Soldaten, Verwaltung. 161 , 162. 163.

Kleidung der Ererziermeifter. 108.

der Kleinråthe. 298.

der Offiziere. 98 .

der Studenten. 418.

der Truppen . 45. 55. 57 — 59. 95-98 , 107, 110.

113. 128. 130. 159-163, 169. 172. 179. 180. 185.

187 .

, Verſekung oder Verkauf von Soldaten . 98. 163.

Kleingehnten , Losfauf. 329-332 .

Klofter , Beiträge an den Erziehungsfond. 358.

Nechnungen , Unterſud . 15.

Verwaltung , ökonomiſche. 274 .

Knechte können nicht in die Kavallerie aufgenommen were

den. 151.

Stimmfähigkeit. 441. 447, 480.

stotarde. 95 .

Kollaturen . 273.

Kollegiatfifte, Rechnungen , Unterſuch. 15 .

Konimiſſionen , für Beſuchung der Gefangenſchaften . 317 .

für Prüffung der Stantonsfürſpreche u. Rechts

anwalde. 34. 312.

des Großen Nathes für Abånderung der Vers

/

faſſung. 424. 425.

des Appellations - Gerichtes . 314, 316, 317 .

319. 322, 324,

1
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C

-

Sommiffionen des Rleinen Hatbes. 267 .

Sompagnien , Bldung. 73. 76. 88. 89. 120. 149, 150 , 151 .

180 .

, Dienftebr. 90.

Ueberzábligteit. 74, 75 .

Konferenzen der Scullebrer. 300. 382. 383.

Sontordate. 268.

geiAlice. 273.

Konturfierte , Stimmfähigkeit. 441. 447, 480.

Kontrollen beim Militår. 56-58 .

der auf den Sangleptifd gelegten Gegenfande. 287.

der zu verhandelnden ;Gegendånde. 293. 306. S31 .

324.

über die Empfangſdeine aus der Staatslaſſe. 23, 25.

überwieſener Sachen . 287. 306 .

Kontrolleur bei der Staatstafie, Berrichtungen . 22-26 .

Sorporale. 79. 178 .

Korporationen , geiflice , Nechnungs -Unterſuch. 15.

Sorps-Kommandanten , Obliegenbeiten. 76. 79.

Soft der Studenten. 412-414.

Koftgeber für die Studenten. 412,

Kofgeld für die Studenten . 412.

im Schullebrer - Seminar. 343. 375,

Kråbenaugen , Verkauf. 204.

Stranten Zimmer für die Armen . 197 .

Srantbeiten , epidemiſche und anfectende. 224.

, welche zum Kriegsdienſt untauglid machen . 52,

124. 125 .

Kreditbewilligungen . 4. 16. 19. 131. 291. 307.

Striegsgeråtöſchaften . 92.

Striegsgericht. 114. 115. 117. 118. 154. 312. 3

Auditor. 118. 128.

Bildung. 118. 312 .

Infang. 118.

Pråfident. 118. 321 .

Sekretår. 118.

Ueberweiſung derjenigen , die fich dem Striegs .

dienft entziehen . 48.

, Berhörrichter. 118.

Striegstaffe des Kantons , Militårtaffe.

, eidgetroffſche , Berwaltung. 11.

Kriegs-Kommiſariat der Amtejen. 135.

C

2

1
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Kriegs-commiffariat , Obliegenheiten und Verrichtungen. 102.

129. 180. 165. 176. 185.

Nechnung. 185.

Rechnungsführung. 11.

unter- , Verrichtungen . 130. 176.

Striegs. Rath , Alten. 126.

Befugniſe und Obliegenheiten . 11. 56. 65, 70 .

76 - 80. 83 - 85, 87. 90. 100. 114. 116, 117.

125-134. 140_1'13.146. 147. 149. 153–155.

157. 158. 162. 163. 165. 166. 175, 176, 178 .

184. 186. 187. 189. 267. 270. 274. 275 .

Ernennung und Entlaſſung der Ererziermeifter.

59. 60.

Geldjäftsordnung. 126.

Mitglieder. 302.

Obliegenheiten in Betreff der Werbung

fapit. Schweizer-Regimenter . 588. 389. x

Präfident. 125. 126. 132. 133. 275.

· Protokolle. 126.

Nechnungsweſen , Militarkaffe. 11.

Schreiber. 125. 131 .

, Sißungen . 126 .
Pakistan

Kriegsjablamt , Rechnungsführ
ung

. 11.

Kriegszahlmei
ſter

. 131. 132. 135 .

Striminalfåle , Vorunterſuch . $ 16 . 320. 522.

Kriminal-futij- Bflege. 272 .

Kriminal- Kommiffion. 317-322.

Kriminalfadsen , Geſchäftsgang beim Appellationsger
icht. 316

324.

Kriminalftrafen
machen zum Striegebienft unwürdig. 53,

Kropffalteaus 3ob} Verkauf. 20'4.
Kropftropfen
Küfter , Sigrift.

Kupferftidie , Verkauf. 212.

Kurrentfaſſen ; Einrichtung und Beſorgung. 6. 21. 133.

2 .

Land , Abtrettung und Entſchädigung. 429–37 . 165.

Landjäger Korps. 273 .

i Rechnungsweſen . 11

; Waffens, Kleider- und Mobiliar-Magazin,

Aufficht. 191.

2
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Landtatafter , Anwendung zur Qusmittelung des Stringenten .

Lostauf- Kapitals . 329-332.

Landmarchen . 268.

tandrebaft , Repräſentation . 239. 241. 243. 247.

Landſdulweſen , überbaupt. 339–347 .

Insbeſondere. 317-353.11

Suflict. 340 .

Neferent. 340-342.

Landwehr , Bewaffnung. 93.

, Bildung. 45. 54. 60. 121. 139. 140. 178 .

Kontingent. 44.

Organiſation. 45.

, Berreßung und Uebertritt. 50. 67-69. 86. 142.

148. 150. 164. 178 .

, Verzeichniß. 66. 135.

Landwirtbrchaft , Auffidit. 271 .

Lafwagen , breite Nadfelgen . 363.it

Lateiniſde Schulen. 3 !10 . 353, 357. 100.

Sprádie , Interricht. 35/1. 391. 392. 395. 396 .

Laudanum , Verfauf. 204.

Lebenslånglidfeit der Beamtungen , Aufhebung. 424. 427. 465 .

Lebensmittel , Güte und Preiſe. 272. 273.

Lebranfalt , höhere , Sentral-Anfalt. 340. 351-358 .

, Aufnahme der Studenten . 403_410.

Aufſicht. 357. do

, Uusgaben . 357.

Bibliotbef. 361. 383. 339 .

, botaniſcher Garten. 399.

, Disciplinar - Verordnungen . 403–422.

, Fond. 357.

, Lehrer und Profeſſoren. 355. 395.

· Lehrgegenſtände. 354. 355. 391–102 .

, LektionssPlan. 399.

Nebenſchulen . 397. 411 .

; Phyſikaliſches Stabinet. 399.

Progreßnoten. 401 .

Sdulplan . 391-402.

Dentamen . 401. 411 .

; Unterrichtsſtunden . 399.

Lebranſtalten , Uusgaben , Aufſicht. 14 .

Offentlide. 339. 340.

, Rechnungen , Unterſuch. 15.

C

1
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32 22
6. 22
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Lehreran der bdhern Central-lebranfalt , Profefforen.

Lehrgegen ånde, Ausgaben . 14.

Lehrmethode . 349. 353. 355. 379. 381.

Lebrmittel. 349. 353.

Leichen , Begrabung ; Behandlung; Beſuche nachtliche; Ein

Regnung ; Deffnung. 224. 225. 226.

påuſer und Wächter.

Lehrbücher. 349. 353, 378. 379.

Beiftungen , perſönliche und dingliche. 465.

Leſen , Unterricht. 3 !18 .

Liegenſchaften abweſender Militårs im Dienfte , Beſorgung.

119.

Literatur , Lehrfach . 354.

Lithographien , Verfauf. 212.

forchanftalten. 273 .

Loos bei Wahlen. 285 .

Loskauf von Zehnten und Grundzinſen . 253. 271. 329-332 . 465 .

der Servituren . 465.

Luftbarkeiten , öffentliche , Boliger -Gegenftand. 273 .

Luzern , Stadt , Nepräſentation . 239. 241. 243. 247.

Egjeum. 340. 334–358. 395-397 .

Dospitanten. 409.

Lehrgegenftånde. 354. 395. 396. 397 .

Profeſſoren . 396.

· Unterrichtsſtunden . 399.

M.

Magazine, Aufficit. 6. 11. 187.

ja Unterſuc . 5. 16.

Major , Obliegenheiten. 180 .

Malefiz - Gerichte. 243. 318. 319. 322. 472.

Mannſchaft , Abgang. 141, 143.

dienſtthuende. 53.

, waffenfabige , Aufgablung. 55. 58. 60. 61. 122.

123. 130. 137–147.

Eintheilung. 53. 58. 70. 71. 72. 73.

142 .

. Suwadjs. 139. 140. 143. 148.

Mantelſacke. 161 .

Marchen des Kantons. 268.

Mårfte, offentlide und Patente , Boligen Gegenſtand. 273.

Maß. 273.
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Maf der Soldaten . 71. 72. 73. 82.

Materialifen , Giftvertauf. 205. 206 .

Mathematit, unterricht. 354, 395 .

Matritul für die Studenten . 405.

Mechanit , Unterricht. 397.

Medizinal-Kaſſe. 207, 235. 236.

Merturial- Bräparate. 204.

Meßtunk. 352.

Militär-Abweſende im Dieng , Siegenſchaftsbeſorgung. 119.

Hufficitsbehörde , eidg. , Correſpondeng. 46. 134 .

des Stantons. 46 .

Beamtungen , Ernennung. 80 .

Behörden , Verrichtungen . 55-58. 125-137.

-Dienſt-Alter. 69. 150. 151.

Anrechnung. 123 .

Ausnahmen u. Entlaſſungen. 48–52. 78. 83.

122. 124 , 125. 141. 144-147.

· Entlaſſungs-Aften. 52 .

-Daren. 49. 50. 78. 122. 124. 125 .

, Entziebung , Folgen . 48. 122. 139. 144.

, Unwürdigkeit. 53 , 122 .

DienfvAidhtigkeit. 44. 47. 48. 49. 63. 64. 121 , 122.

124. 144. 446 .

der Abweſendent. 47. 48. 63, 122 .

123. 139.

der Schweigerbürger. 466 .

Disciplin. 112. 113. 119. 128. 136. 137. 174. 172.

180. 181 .

•Eintheilung des Kantons.

-Etat. 133.

• Gebühren . 110. 111. 115. 131. 135. 182. 186 .

Gemeinden. 55.

Grad eines Oberamtmanns. 56.

«Grade , Unterſcheidungszeichen. 95.

Jnftruftion.

«Kapitulationen mit fremden Staaten . 466.

-Kaſſe , Befimmung , Bildung und Verwaltung. 109 .

110. 111. 131. 133. 182. 185, 186 , 187.

į Kredit. 131.

Kleidungs-Magasin , Aufſicht. 11 .

Koder , eidgenöffiſcher , Anwendung. 116. 117, 118.

Storreſpondeng. 85. 86. 87. 184. 184. 185 .

3

.
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Militár - taften , Mitleidenheit der abweſenden Kantonsbürger.

der angefefienen Schweigerbür.

ger. 48.

9

.

T

2

$

-Ordonangen. 86. 87. 139. 148. 151. 155. 156. 179. 185.

, Organiſation. 43. 121 .

- Penſionen . 130.

.Poften . 86. 87. 131. 184. 185.

Boftlaufer , Ordonan .

Quartiere. 54. 55.

Nechtsbetreibung . 119 .

Nechtspflege. 112–119. 171. 188. 189.

•Reglements , Zuſtellung den Offizieren. 177.

į Schulden , Bezahlungs- Verweigerung. 115.

-Schule. 270 .

Stellen in fremden Staaten , Belleidung. 466.

-Strafen , Rekurs. 116.

Strafgelder. 110. 111. 112. 115. 116. 117. 135. 154.

180. 182.

Strafrecht. 115. 116. 188. 189.

#liebungen der Studenten . 398.

Verbrechen . 116 , 118. 128.

Nergehen . 59. 113–117. 136. 137. 472.

-Verzeichniſie. 60-66. 127. 138. 135. 137. 147. 171 .

W:feil . 270.

Milin . 53. 54.

Milij - Fnſpeftor, Befugnifie und Obliegenbeiten. 127 , 128,

130. 135. 1'16 . 150, 151 , 157. 163. 161. 168. 176 .

177. 180. 181. 184. 186--189 .

Miniſtrieren der Studenten . 110 .

Mißbrauch der Preßfreiheit. 209--- 215. 465.

Mißhandlungen von Militars gegen die Vorgeſeßten. 115.

137. 171 ,

Mobilien des candidgertorps ,

Aufſicht. 14.
der Strafhäuſer ,

des Staats.

Moderations -kommiffionen , Obliegenheiten . 39 .

Moral, Unterricht. 354, 397 .

Müller , Militardienft , Entlaſſung. 50.

Můnfter , Repräfentarior . 239. 241 , 243, 217.

Mundportionen . 183.

Munitions-Ablieferung. 177. 180 .
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Wunitions.Vorratb . 46.

Munizipal•Drte , Repräſentation . 239. 241. 243. 347 .

Muſit in der Kirche , Beſorgung. 410.

• Unterricht. 355. 398. 111.

Muker , Serumtragen und Anbieten . 233. 234.

Muferſdulen . 344. 372. 373 .

Muherungen. 107, 113— 117. 127 , 130. 132. 135. 179-181,

, Ausbleiben . 113 .

Disciplin. 113–116 . 134. 188.

Mufterungs . Commiſår , Obliegenheiten . 75. 83. 116. 127.

147. 148. 149.

Mung.Direttion , feitung und Aufficht. 12 .

Meifter, Militardienfleiftung. 51. 145 .

- Ståtte , Berſonale , Militardient -Entlaſſung. 51. 145 .

-Verordnung und Würdigung. 333-336 .

• Weſen , Aufricht. 271 .

N.

Nachdrud der Werte des Biſchof Sailer. 217. 218.

Friedrich Sciler. 219, 220 .

Naturalienſammlung. 399.

Naturgeldiote , Unterricht. 354. 397.

Neutralitäts- Erftårung. 461–463.

Niederlaſſungen . 273.

Nux vomica , Verkauf. 204 .

2.

Oberamteien , Befeßung. 259 .

, Depoſita und Kaſſen , Aufficht. 13 .

Dberamtmann , Anftellung als Dffizier. 49.

, Behörde für Befrafung der Ueberſchreitung

der Gemeind -Eingränzung. 41,

, Beſoldung als Militärbeamter. 108.

, Militårbehörde und Obliegenheiten als ſolche.

56-59. 65 , 70. 75. 83. 85. 86. 87. 113, 115.

116. 127. 134. 135. 136, 143. 155. 164, 165.

166. 168. 171. 184. 188 , 214. 225. 248 .

Militár-Grad. 56.

•Kleidung. 161 .

Oberamtsſchreiber. 188.

Oberlehrer des Landſchullebrer.Inftituts. 343. 344. 372. 374.

375.

VI. Bd. 64

1
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.

Oberſchreiber beim Kriegsratb : 131.

, Unſtellung als Offiziere. 49.

Oberflieutenant der Artillerie. 74.

Dienftkehr. 90 .

| Erſeßung des Miliz- Inſpektors. 128 .

Grad der Oberamtmanner. 56 ,

Obliegenheiten. 76. 79 , 80.

Obligationen , die dem Staate zugehören , Aufricht. 12.

Deffentlichkeit der Sißungen des Großen Naths.
469.

Deffnung der Leichen . 224. 225.

Offiziere , Anfitellung und Beförderung. 48. 49. 76. 77, 78,

127. 132. 152. 153. 154. 173. 177.

als Inftruftoren. 178.

Beſchimpfung. 114–171 .

, Beſoldung . 108. 109. 184.

, Betragen . 134.

Bewaffnung. 95. 157 .

der Artillerie , Anſtellung beim Staat. 77.

Inftruttion. 173. 175.

Dienſtfehr. 90.

, Einfaſernierung. 183.

Entfeßung. 111. 153.

in das Kriegsgeridit. 118.

Inftruktion . 107, 170. 173. 175. 176.

Kleidung. 98. 161. 163 .

; Militårdienfis Entlaſſung. 78.

Obliegenheiten . 181 , 184.

Partheylichkeit und Begünſtigung. 114.

109, 110, 130 ,

Stellung eines andern Manns . 154.

Strafrecht. 116 .

Verehlienungs - Sare. 111.

Merhaft -Necht. 171.

Berſetung in die Neſerve. 78. 152.

Vorftellung. 80.

Surůciendung aus eidgenöffidhem Dienfte. 155.

Buftellung des Militar-Reglements . 177 .

,

Opiumi

Drden vom Auslande , Dragung und Annahme. 466 .

Ordonanzen beim Militár. 86. 87, 110. 148. 154. 155 .

Drdonanz-Müße. 96. 160, 161 .

1

i
d

Pferde. 90.1029

Operment , Verfauf. 204.

中
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1

Drbonanzierung von Bablungen aus der Staatstaffe. 23-26.

Organiſation der.jRarbstollegien . 288 .

P.

Bådagogit , Unterridt. 397 .

Båre für Auszüger und Reſerviſten . 131.

Bantalons für die Soldaten. 96 .

Partbeien , Vorftellung. 313,

Bartheilidkeit der Offiziere, Uuteroffiziere und Ererziermeis

Aer. 114, 168.

Baftoral, Unterricht. 351. 397.

Patent für Apotbelen. 236 .

für Bebammen , Burudziehung. 200 .

für Serumtragen von Waaren und Fabritat-Muftern .

233, 234 .

für Zahnärzte. 236 .

für Kantongfürſpreche und Rechtsanwälde. 35. 37. 38.

312 .

Penſionen für Militárs. 130.

vom Auslande. 466.

Petitions -Recht. 465 .

Pfarrer , Auffidt über Sodtenbäufer. 227.

Beerdigung . 229 .

Leichen -Einregnung. 226.

, Obliegenbeit bei den militäriſchen Aufgablungen . 60 .

61. 65. 137. 138. 143. 185 .

, Schulaufſeher. 342. 350. 351. 370. 371. 372. 380.

Codtenbůcher- und Gråberbücher- Führung. 227.

Pferde , Anfauf. 102. 130. 165. 166.

, Equipage. 165.

für Fuhren . 103. 101. 166 .

-Geſchirr. 102. 156.

der Kavallerie.

der Offiziere.

des . Srains.

, Růdfall.

, Verzeichniffe. 103 .

, Wartungs - Effefte. 156 .

Pfrundgebäude, Unterhalt, Aufſicht. 15 .

Bfrundeinſpektor , Aufſicht. 274.

Philoſophie ,
Behrfach . 351. 396. 397.

Boufit ,

1
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1

0

Phyfifaliſch -demiſches Stabinet. 399 .

Plaß - stommandant. 127.

Boefie, lehrfach . 354. 391 .

Polizer - Rath. 303. 307 .
Begehren und Verfügung über Sruppen

Aufgebote. 85.

, Gegenftånde. 11. 267. 272, 273.

Mittheilung derStraf-Urtheile wegen lieber

ſchreitung der Gemeind-Eingrånjung. 42.

, Obliegenheiten . 235 .

, Rechnungsführung. 14.

Boligen -Rechnungen der Gemeinden , Aufſicht. 16.

-Strafſachen , Nechtsgang. 315. 316.

• Vergehen der Studenten. 417.

Weſen im Allgemeinen , Nechnung. 14,

Polytediniſches Enftitut. 340. 354 , 397 .

Pompons. 160. 161 .

Portofreiheit der Militär -Korreſpondenj. 181.

Boſt , Portofreibeit. 18 /t.

Poftbeainte , Militárdienft-Entlaſſung. 51. 145 .

Poſtdirektion , Leitung und Aufſicht. 12.

Poftenläufer , Entſchädigung. 110.

Poftregie ,

Poftweren ,

Aufſicht. 271 .

Bråfett , Befugniſſe und Obliegenheiten. 400. 404. 405. 406 .

410. 411. 412. 414. 418. 419. 420 .

Pråmien , Ausgaben , Uufficht. 12 .

für Ererziermeifter. 108. 109. 130 .

für Debammen . 200,

für Militárs . 182 .

Breife.

Präſident des Appellationsgerichtes. 240. 248. 249, 258 , 310 .

311 , 313, 320-325. 478 .

des Erziehungs-Rathes. 275. 338.

des Finang Rathes. 275 .

des Oroßen Nathes . 238 , 244. 215. 469. 476.

des stleinen Nathes. 244. 245. 277. 278. 280 , 283.

286. 290. 291, 295. 470 .

des Kriegsgerichtes. 321.

des Kriegs-Mathes. 275.

der Rathskollegien . 274. 275. 277. 281. 290. 297.

302. 305. 306 .

1
1

1
.
1
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Bråfident der Sdultommiffonen . 368, 369. 382.

des Staats -Natbes. 274, 275 , 283.

des Verfaſſungs . Xatbes . 442 .

Bråcipitat , weißer , Verlauf. 204.

Predigten für die Studenten . 395. 410.

Preis der Lebensmittel. 272.

der Spulbücher. 379.

Preiſe und Austbeilung. 350. 351. 353. 370. 372. 380 .

Preßfreibeit und Mißbrauch. 209-215 . 465 .

Primarſdulen . 3'10 . 342. 3'17 . 348. 349. 365-384.

, Disciplin . 379.

· Lebrer. 344. 345. 316. 347. 375. 376. 377. 388 .

, Breile. 380 .

. S dulbücher. 378. 379.

, Schulhauſer. 378 .

, Unterrichtsgegenftånde. 318, 39, 379.

Brivat - Erziehungsanfalten . 359.

• Unterricht. 359.

Probejabr der Profeſoren. 330 .

ProfefToren , Abrufung. 357 .

am Gymnaſium . 395.

am Lyzeum. 396 .

am polytechniſchen Anftitut. 397.

der Tbcologie. 396 .

, Ernennung. 355. 356 .

. Dbliegenbeiten. 407. 408. 409. 411. 420 .

• Probejabr. 356.

Prüfung. 356 .

Progreßnoten der Studenten. 401 .

Proklamationen über die Abänderung der Verfaſſung. 426.

Einführung d. neuen Verfaſſung. 503.

Promulgation der Geſeke und Verordnungen. 272 .

Protokolle. 287. 293. 295. 297 , 299,

Augjuge. 280 , 281.

des Appellationsgeridtes. $21. 325. 326 .

des Kriegsrathes. 126 ,

der vorörtlichen Verbandlungen . 270.

der Schullommiſſionen . 368.

der Schullehrer.Stonferenzen. 382.

Prozeß - Atten , Zirkulation und Einſichtsnabme. 313. 315.

317. 318

Prozeß - Koften . 211 .

1
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1

Prüfungen bei den Schulen. 312. 370. 401. 409. 411.

der Apotheker und Zahnårzte. 235 .

der Hebammen. 199. 200.

der Kantonsfürſprechen.Rechtsanwalde. 34.35.312.

der Profeſſoren . 356.

der Schullehrer. 345. 3'16 . 375. 376.

der Stipendiaten . 360.

Pulver - Direktion , Leitung und Aufſicht. 12. 129.

Pulver - Fabrikation . 271.

- Macher , Militárdienfts -Entlaſſung. 51.146.

- Negie , Verwaltung . 129. 271 .

2.

Duartier - Adjutanten , Eintheilung unter die Miliz. 139.

Entſdådigung. 108, 109, 182.

Rang , Wahl und Dbliegenheiten. 57.

70: 115. 116. 127. 134. 135. 155. 164.

166. 168. 171. 181. 182. 184. 188 .

gåhlen zur Landwehr. 60.

Commandanten , Beſoldung. 108. 109, 129.

ſ.Oberamtmann.

Queckſilber , Verkauf. 204.

N.

Radfelgen , breite. 363.

Rangordnung der Waffengattungen. 70 .

Rath , Großer. 467.

Abtrettung. 443.

, Aften. 244. 2145 .

, Austritt. 475.

Befugniſſe. 239. 240, 241. 212. 214. 246.

248, 256–259. 262. 275. 468. 469. 476. 482,

, Begnadigungs-Necht. 119. 239. 469.

Geſchäftsgang. 246. 469.

, Sommiffion für Abanderung der Verfaſſung.

424. 425.

Konſtituirung. 501 .

Mitglieder. 238. 239. 2 !10 . 247. 249. 250.

251. 467. 473-476. 480. 481.

493-502.

Anſtellung als Offiziere. 48.

angeklagte, Einvernahme. 261.

262

1

1111
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Matb , Großer , Präfident. 238. 214. 245. 469. 476 .

Rechnungs-Unterſuch . 29. 112. 239.

, Sißung. 469.

, Stimm- und Wablfåbigteit. 479. 480. 481 .

494. 497. 499.

, Verſammlung. 240. 469. 500.

, Wablen. 473—176 . 479. 480. 481, 493—502.

Kleiner ,
Rath , 231, 467.

Såglider.

, Abrufung. 443. 451. 470.

Abtretung und Hebrrgabe. 501 .

Aften . 241. 245. 269. 287. 295. 296 .

298 ,

, Amtskleidung. 298 .

Appellationen. 435.

Austritt. 276. 477.

Bedienung. 300 .

Befugniſſe und Dbliegenheiten . 17.55.

239-2'12 . 2'16 . 261. 267, 268.

275. 293. 300. 305. 306, 337.

338. 469-171. 477.

in Betreff des Erziehunas

werens. 341. 344. 347. 352.

353, 355 358. 360. 361. 367 .

368. 376. 383 .

bei Einfübrung der neuen

Verfaſſung. 445, 446. 450. 451 .

bei Preßlachen . 213. 214.

als Militår-Uuffichtsbehörde.

46. 49. 52. 56. 57. 74–78. 84.

92. 93. 95. 97. 99. 102, 104.

105-108 , 118, 119. 132. 183.

149. 153. 164. 178. 183. 186 .

- wegen Ubtretung von Grund

und Boden . 431. 435.

wegen Anwerbung von Aus

iändern . 386.

Berathungen . 276–281. 294.

Beſoldung. 256. 257.

, Geſchäftsgang und Ordnung. 245, 246.

I1

I
I
I

256. 265-308 . 470, 471.

· Infang. 242. 271 ,

T
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Nath , Kleiner , Kaſſen -Vorſchüſſe. 22. 186.

Kollegien . 267, 275.

Konimiſſionen . 267.

Kontrollen . 287.

Kreditbewilligungen. 4. 18. 291. 292.

Bekleidung einer untern Amtsſtelle. 471.

Mitglieder. 240. 241. 248. 249. 251. 259.

467. 476. 477. 481.

Abweſenheit. 267 .

Urlaub. 267.

, angeklagte , Einvernahm. 261.

262.

, Beigebung dem Kriegs-Gericht.

118.

Oberaufſicht und Verantwortlichkeit über das

Staatsvermogen. 3.

Präſident. 244. 245. 266. 283. 286. 294. 470.

Protokolle. 280. 281. 287. 295. 299.

Rechnungs-Abnabme und Unterſuch . 28. 29.

112. 323.

, Verantwortlichkeit. 470.

Verbindung mit der eidg. Militär -Aufſichts

behörde . 46.

Verſammlung und Sißung. 248. 265. 266.

294. 298.

Verträge für auſſerordentliche Ausgaben. 19.

Vorfiand. 277.

Wahlen . 248. 275. 276. 281. 282–287. 299.

, Wahlfähigkeit. 481.

Rath in firchlichen und geiſtlichen Angelegenheiten. 14. 267.

273. 274. 302. 307. '

Rathsfollegien . 267.

Archive. 293.

Auffichte Vertheilung über die Staats - Ver.

waltung. 9. 10.

Austritt. 276. 303.

Behandlung von adminiftrativ s richterlichen

Gegenftånden. 291 .

Beſchlüſſe. 288.

Briefwedſel. 289.

, Geldbezüge aus der Staatskaffe. 16.

Geldkompeteng. 291, 292 .

s

1

.
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Matstollegien , gemeinſchaftlide Berathungen . 289.

, Geſchäfts. Didnung. 289–293.

Kontrollen . 293. 306 .

Sredit. 291. 292. 307 .

Mitglieder. 274 , 275 , 276. 302, 303 .

, Oberſchreiber , Anftellung als Offiziere. 49.

, Organiſation. 288 .

, Bråfidenten. 274, 275, 277 , 281, 290. 297 .

302. 305 , 306 .

. Protofolle. 293, 297 .

, Quartal Rechnungen . 16,

· Rechnungsweſen . 16. 26. 291. 292. 307.

, Schreiber. 291, 297 , 300.

į Sigile. 297.

, Sißungen. 289.

, Verbandlungs-Aften. 288–294.

Verwaltungsweiſe. 66.

Vorberathungs - Ueberreiſungen . 281. 294.

305 , 306.

, Vorſchlåge. 289. 290 .

, Wahlen. 292.

Ratbsrichter. 240 , 246. 250.

Rathsſchreiber , Obliegenheiten . 282. 283, 299, 300.

Rauldgelb , Verfauf. 204.

Reconen , Unterricht. 348. 352. 354. 392. 394. 395.

Rechnungen , Abfaſſung. 28.
200

· Ablage und Ubſchluß. 8. 21. 22. 27. 28.

Abnahme. 28. 29.

, Begleitung mit einer kameralifiſchen Ueberſidt.29 .

der Kollegiatfifte , Selofter , geißl. Korporationen

und Benefizien . 15. 274.

der Kantons . Lebranfalten und Tochterſchulen

Unterſuch . 15.

der Kirchen und Bruderſchaften , Unterſuch. 15.

der eidg. Kriegskaſſe, Unterſuch. 11 .

der Handlungsfammer , Unterſuch. 13.

der Kanzleien , Aufſicht. 13.

der Amtsſchreiber , Auriidit. 13.

der Gemeinden. 272.

der Nathsabthetlungen. 292. 307,

der Armen-Aerzte. 295.

Dcs Finanj-Ratbes . 12 .

65

-

VI. Bd.
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Nechnungen des Kriegs-Ratbes. 11 ..

des Sufi -Ratbed . 13.

des Poliger -Ratbes. 14.

des Erziehungs -Nathes . 14.

des Armen- und Vorrundſchafts.Rathes. 15 .

adeo Maths in firdl. u . geifil. Angelegenbeiten . 14 ,

des Sanitäts -Kollegiums, Unterſuch. 14.

Prüfung, Baflation und Unterſuch . 10, 12, 13 .

0,1129, 112. 239.

quartalweiſe : 16 , 22

be über das Erziehungsweſen . 11.

über die Gebühren des Uppellations - Gerichtes .

323. 324. 325.

Vorlegung dem Oroßen Ratų . 29. 112 .

Rechnungs. Bůcher. 26. 27.

Commiſſionen . 29.

Geber , Beaufſichtigung. 10 .

, Einvernahme bei der Unterſuchung. 8.

Verantwortlichkeit , Ende. 8.

sWeſen über den Staatshaushalt. 3. 9.

Nechte , bürgerliche und politiſde der Bürger. 272.

Nechtsanwälde , Angabl. 32 .

duffelung. 31. 32. 33. 34.

Kaution. 35 .

Klagen gegen ſie. 38.

Patente. 33. 35. 37. 38. 312 .

Pflichten und Verrichtungen . 31. 32. 35, 36, 37.

Prüfung. 34. 35. 312,

Nechte. 31. 32.

Lar
en 35. 37. 38. 39 .

· Zeugniſſe . 33.

Nechtsbetreibung. 272.

der Eliten . 119.

Redtegang beim Appellationsgeridt, im Allgemeinen . 311 .

in

315 .

in Zivilſachen . 313.

Nechtslehre, Unterridt. 354. 397.

Nechtspflege beim Militár. 112-119. 171. 188. 189.

an den Ererzier- und Muferungs,

tagen. 112--117 .

im Ultivdienft. 117, 118. 119.

Nechtsfachen , Wortführung. 32.

1

1

1
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n
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Redtsverzdgerungen und Meditsverweigerung. 242. 471 .

Nedetunft , Unterridt. 354. 391. 392. 395.

Referat bei Proseduren . 313. 316 .

Referent beim Uppellationsgericht. 313 , 314, 316 , 318.

für das Landſoulmefen. 3'40 . 341, 842 , 366. 968 .

369. 371, 375 .

Negierungs . Uebergabe. 1'13. 451 , 504.503.

Reiſepålle. 273.

Reiten , Inftruétion . 107. 175 .

Reitpferde , den Militar Quartieren zugetheilt. 56.

Reitzeug. 156. 157.

Nefruten . 53. 51. 56. 60- 69. 75. 106. 121. 135. 137. 138.

139. 140. 142. 148. 170.

, Eintbeilung. 70. 75. 76. 142. 143. 148–151.

Nelurs dei Gutachten wegen Eigenthums . Abtretung an den

Staat. 432.

bei Militårftrafen . 116.

gegen Weiſungen und Erlanntaifie der untern Oe.

ridite. 263, 264. 314.

Neligion . 252. 464.

, Unterricht. 348. 349. 352. 354. 391. 391. 395.

Repetitionsſchulen . 318. 369. 382.

Neferwe. 56. 69. 106. 170.

Austritt und Ergånzung. 67. 68. 69. 133. 142. 148.

, Bereithaltung. 45.

i Bildung. 45. 54. 121. 139. 140.

, Dienftebr. 91 .

Entlaſung. 50.

Etat. 120. 133. 135. 151 .

Kontingent. 44.

, Påfe. 134.

Verreßung. 49. 67. 68. 69. 73. 78. 150.

Berseidnife. 66.

Nethorit , kehrfach . 392. 395 .

Neutermantel. 159, 162.

Reviſion der Gefeße und Verordnungen. 483.

Richter , ordentlicher , Entziehung. 465.

Nichterliche Behörde. 470. 473.

Gewalt , rennung od ost použieb
enden . 256.

i Itebertragung. 167.

Nůdfall beim Pferdehandel. 165.

Nuhefðrung von Studenten. 417 .

دا

.
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Sadwalter bei Neditsfacher . 31. 32.

Sailer , Biſchof, Werke , Machdruck und Verfauf. 217. 218 .

Salpeter, Direktioni, Leitung und Aufſicht. 12. 272.

Gewinnung und Grabung. 231, 232. 271.

sfnſpektor , Anftellung. 77.

Pflanzfåtte. . 232.

Negie. 231. 271.

-Sieder , Militardienis:Entlaſſung. 51. 146.

Salz- Direktion , Leitung und Mufficht. 12 ,

Kalle , Aufſicht. 20.

Magazine Hufficht. 12.

Regie. 271 .

Sanitáto - Collegium , Nechnungen, Unterſuch . 14.

; Unterſuch und Verfuchniß der Gebrechen

und Krankheiten , die zum Militårs

Dienft untauglic machen. 52, 124.

! Dbliegenheiten in Betreff der Sebame

mien. 199.

* Commiſſion , Befugniſſe v . Obliegenheitenin Betreff

der Armenärzte.

196. 197 .

in BetreffdesGift

perfaufes. 207.

in Betreff derGrås

ber. 228. 230.

Gutachten und Zeugniſſe über vorhana

Dene Militardienfts -Unfähigkeit. 52,

82. 124. 125.7 :

, Borſchläge für Feldwunderste. 76 .,

Rechtsſtreite über fürzt-Conti. 195.

Sanitätsweſen . 273.

Sattelzeug. 102.

Sdhallenhaus, Rechnung, Nufficht. 14.

Scharfſchüßen , Bildung. 71, 72, 73 , 74. 89, 120.

Etat. 125 .

i fnftruktion . 170. 174.

, Kleidung. 159. 160: 161 .

, Kompagnien . 120, 150.

Rang. 70.

Schakamt, Aufficit. 12. 186 .

Schabung der Gebäude , Neviſion. 222.

-

1 1

-

1

1
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Sdentbåufer , Beſuch von Studenten .

Schießtage. 109.

Schiffleute , patentierte , Unftellung beim Militår. 49. 146.

Schiller , Friedrich , Werfe . Verfauf u . Nachdrud . 219. 220 .

Solufelberabrer für Kafen . 6. 20. 22. 23, 25. 131. 133 .

Somiede , Militardienft-Entlaſſung. 50. 146 .

Schreiben , Unterricht. 313. 352.

Sdùßenmeifter. 106 .

Sdubbůrfte der Soldaten . 96 .

Schube der Soldaten . 163.

Schulen , Anfang. 348. 400.

Austritt. 349.

Beſuch . 319. 350. 352. 379. 380. 411. 412.

, Inventar. 349.

lateiniſche. 340. 353. 357. 400 .

Lebrgegenhånde. 318. 3'19.

Sdul - Auffeber. 312, 371 .

- Berichte. 3'42 . 361. 370.
Bücher. 378. 379.

Direftion. 353, 357, 358. 401 - 409, $11 . 413. 41'1.

416. 420. 421 .

Disciplin . 355. 379.

Ferien. 400. 419.

$ &uſer . 342. 317. 348. 352. 378. 381.

• fabr. 400.

Katalog. 401. 409.

• Kommiſſion . 30. 341. 342. 343. 349 350. 351. 359.

368-371. 373. 377. 378. 380. 381. 382 .

, Aften und Aftuar. 368.

Entſchädigung. 37.

Präſident. 368. 369, 382 .

; Protofole. 368.

Kreife. 341. 366, 367.

, Lehrer , Abrufung. 376 .

, Beſoldung , 346. 347. 377. 378.

, Bibliotbelen. 383.

Bildung. 342. 314, 372, 373.

Entſchädigung. 377.

, Erinnerungen, 314-316. 375. 376 .

, Kandidaten. 344. 345. 372–375.

i Konferenzen . 360. 382. 383.

Obliegen beiten , 350, 370.

3
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.
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Schullebrer , Brüfung. 376. 35. 316. 375. 376 .

Seminar. 313,

Wohnung. 346. 348. 352. 377.

Schul • Pflichten der Studenten. 410.

Plan der höbern Central - Lehranftalt und der lateini,

fchen Schulen . 391-402.

Preiſe. 350 , 351, 353 , 370. 372. 380 .

• , 372. 101 .

Viſitationen. 342. 369. 372.

Weſen. S37-364.

i Berichte, 355 , 361. $ 70. 401 .

Zimmer , Bebeitung. 348 , 352, 381.

Sdultbeiß. 239. 470. 477, 478.

i
Ubweſenberg

295, 296 .

Befugniſſe Obliegenheiten. 240. 31. 344.

245, 246, 266. 267. 274. 275. 276, 278. 283.

286. 290. 294–296 . 297. 900 290
.

249 .Ernennung .

Sariegsgerichts
. 118. 136 .

Präſident des

Soweigerbürger, Aufenthalt. 66. *** 110 :110
, Militärpflicht. 44:48. 64. 121. 138. 139. 466.

Schweizer - Regimenter , fapitulierte , Unwerbung,vonAus.

ländern. 385-390 ,

Schwimmdule. 398

Seelſorger', Obliegenheiten bei Sterbenden und Geforbenen.

216. 248. 2

224.

3. 375.

Sekretår des Kriegsgerichts. 118 .

Seftion der Leichen . 224, 225.

Sekundarſchulen . 340.. 3'13. 351-353, 365 — 378.380-384.

Lehrer. 345. 3:16. 317. 375. 376. $77. 383.

r gebrfächer. 352, 381, s.

Seminar für Landſpullebrer. 343, 314, 372, 373, 374.

, Soften . 343. 375.

Softgeld.

Lehret. 374. 375.

Oberlehrer und Gebülfen. 3'13.

3445 372. 374.

Seminarialfond , Verwaltung. 15.

Sempach , Repräſentation . 239. 241. 243. 217.

Servituten. 433.434.435. 436. 465.

Lostduflid feit.

Sicerbeitspolisey , wem fie sufiebt. 273.

1 .
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Stapele, Fond Verwaltung. 15.

B

- $

.

Sigil des Kantons. 296. 471.

der Natbstolegien . 297.

Sigrift, Militardient - Entlaſſung. 50, 1'16 .

Obliegenbeiten. 227. 228 229,

Sittenlebre , Unterricht. 348. 352. 354.

Sommerſchulen . 346 , 317, 348. 369.

Souverainitåt. 464.

Opejeteibåndler , Gift- Berlauf. 206 .

Spiele , offentliche. 273.

Spießglanz , Bertauf. 204.

Sporteln beim Militår. 182.

Sprache, deutſche , Unterricht. 3'18 , 352. 354. 391. 392, 395.

franzöfiſche, 355. 397. 398. 411 .:

, griechiſche , 351 , 391, 392 , 395. 396 .

, bebråiſche , 351, 397.

St. Soft

St. Philipy Neri,

Staats - Anleihen. 468.

Bedienung. 300.

Bürgſchaft. 468.

• Darleiben . 468 .

Eintünfte, Beſorgung , Berantwortliditeit. 3-8. 19 .

- Sebåude. 271.

Gelder , Beſorgung und Aufbewahrung, Verantwort

lichkeit. 3.

Güter , Unfauf und iPerfauf. 239.

Daushalt , Regulierung. 3. 9.

sangler , eidgenöſſiſcher. 269.

- Kanzley. 272. 281, 298—300. 306. 339 .

*****
Uuflicht. 13 .

Angeftelte , Unftellung als Offiziere. 48 .

Militårdient -Entlaſſung. 145.,

Karie. 20. 271 .

Anweiſungen . 24. 26.

Beitrag an den Erziehungsfond. 358.

Geldablieferungen. 4. 16.

, Zahlungstag . 25 .

Zahlungen und Beſcheinigung. 22. 26 .

· Zinſenbezug.

Lehre , Unterridit. 354. 397.

-Mobiliar, Aufſicht und Rechnung. 12, 13.

Rath, eidgenöffiſcher. 268 , 269, 270 .

$

3

366 .

Rechnungen

-

$

3
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Staats . Nath , Gegenhånde. 10. 267. 268. 269. 270. 275. 302.

Mitglieder. 274, 302.

Präſident. 274. 275.

, Sdreiber. 300,

Nechnungen. 112.

į Ueberſidst . 468 .

, Unterſuch . 239. 468.

* Nechnungsweſen . 271 .

Schreiber , eidgenöſſiſcher. 269.

des Stantons. 269. 282. 283. 295. 298 .

299, 300,

Sedelmeifter. 24. 28. 275.

Sigil. 296. 471.

Verwahrung. 245.

Unterſdireiber. 299, 300.

Vermogen , Oberaufſicht. 3.

Vertråge. 268. 468.

Verroaltung , Auffichts.Vertbeilung. 9, 10 .

Behörde. 470.

, Bericht. 242, 386, 468.

i Rechenſdiaft. 468. 470. 472.

Staatswirthſchaftlicher Rath. 267, 271, 303, 307, 364.

Stab der Artillerie. 74 .

der Bataillons. 79. 90. 120.2.120. 152, 157.

Stadtbehörde als Militårbehörde. 136. 181,

Standarte der Kavallerie. 96.

wo
S alter. 240. 244, 245, 246. 248. 249.- 256. 266. 278.

283., 295. 296. 297. 471. 478.

Stellung eines andern waffenfábigen Mannes. 80-81, 89.

124. 149. 153. 154.

Stempeldirektion , Leitung und Aufricht. 12. 272.

Sterbeliften . 273. ,

Sterbende ; Behandlung. 223-227.

Steuern . 239. 271 .

Struer - Berzeichniſſe , Verfertigungs- Nadlaffigfeit. 111 .

Stifte , Beitråge an den Erziehungsfond. 358 .

ófonomiſche Verwaltung. 274 ,

Stimmfåbigkeit. 250 .

für die Wahl der Verfaſſungs-Rathe. 441.

für die Annahme oder Verwerfung der Vers
n . 446

459.

für die Waht der .

o
s
e. 479.480.494.499

.
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1

Stimmredt des Ratbsprdfidenten . 286. 295 .

Stipendiaten , Brüffung und Studien . 360 .

Stipendien für den Beſudo von Bodídulen. 359. 860 .

Stipendien Fond , Verwaltung. 15 .

Strafanfalten , Aufſicht. 273.

Strafen der Studenten . 419. 420. 421.

für Meltcro r. , die ibre Sinder raumfelig in die

Schule folden . 379 , 380 .

Strafgelder beim Militår. 110.

Strafgerichtsbarkeit beim Militår. 115. 116. 188. 189.

Strafbauſer , Angeftellte , Auflicht. 14.

, Gebäulichteiten und Mobilar , Muffidot. 14.

Staftompeteng bei Brosebladen . 214.

des Finanzratbes. 271.

Straſſen - Bauten. 12. 272.

Studenten , Aufnabme. 403. 410.

, Ausſchließung. 420. 424.

Baden. 418.

, Berdådigungen. 417 .

Borgen von Wirtben . 416.

i Beldfrafen . 420.

, Geſelſdaften . 416.

, Gottesdienf . 410.

Kirden • Muſif. 410.

, Kleidung. 410.

Roß und Wohnung. 412-414.
Matritel. 405 .

, Militardienft. 50. 1'16 .

, milttåriſche thebungen . 598 .

Miniftriren . 410.

Boliger - Bergeben . 417.

Predigten . 395. 410.

Pflichten gegen Lehrer. 410.

Nubendrungen. 417.

, Sculpflichten. 411.

Spielen . 415 .

fteben unter Vormundſchaft. 418.

Strafen . 419. 420. 421 .

, Dangen. 418.

Srinten. 415.

Unordentlichteit , Vorſchubeleiftung. 413 ,

, Berhaftung. 417.

VI. Bd. 66

I
.
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1

Studenten , Berbåtniffe, Offentlide. 417.418.

in religiðfer Beziehung. 410.

zur Schule. 410. 411. 412.

jum Koftgeber. 412 413 414 .

Verweiſe. 420 .

Vorladungen . 418.

, Wirthshäuſer , Beſuch . 415. 420.

Beugniſe. 404. 406. 407. 418. 419.

Stůdgießereien. 270 .

Sublimat , Bertauf. 20'1.

Supleanten des Appellationsgerichts. 240. 243, 244,248, 249,

250, 253. 311. 318. 323. 325. 472.

Surfee, Nepräſentation. 239. 241, 243. 247

2 .

Sagſaßungstoften . 11.

Tamburen. 73, 170, 178.

Dangen der Studenten. 418.

Carif für Waffen -Reparaturen . 158.

Daufbücher , Uusjuge derjenigen , die das 17te Uttersiabr ere

reicht haben. 60. 61. 62. 137. 138 .

Eintragung der Ausvårts Gebornen . 63.

Laren der Kantonsfürſpreche und Rechtsanwalde. 35. 37.

38. 39.

bei Bereblichung. 110. 111.

des Militárs. 110. 111. 112 .

für.Entlaſſung aus dem Militárdienft. 49. 50. 78. 110.

122. 124. 145.

für Muſterherumtragen- Patente. 234.

für Prüfung der Apothekers und Zahnärzte. 235 , 236 .

für Stellung eines andern Mannes. 83. 110.

Centamen. 401 , 411 .

Theologie , Unterricht. 354. 396. 397. 407. 408. 409.

, Profeſſoren. 396 ,

Sheurung , Sorge dagcgen. 272.

Thieråtste , Anſtellung beim Militår. 49. 146 .

Sitel von fremden Staaten . 466.

Lodes Urtheile. 319.

Sodfåde der Armen . 193.

Todtenbücher. 227.

Todtengräber. 227. 228. 229.

Södtenbäufer. 226, 227,
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.

.

.

& ddteridulen , Rednunget , daterlud . 15 .

Crain , Bildung. 72. 73. 74. 120. 150. 151 .

Etat. 120.

, Inftruttion . 175 .

, Kleidung. 159. 160. 161 .

Pferde. 101. 102. 101. 120. 156. 165. 166 .

• Vang. 70.

Unteroffiziere , Reitzeug. 156.

Srennung der richterlichen Gewalt von der vollslebenden . 256 .

Crommeln , Anſchaffung. 9'1.

Srompeter. 170. 179.

Sruppen , Aufgebote. 55. 84, 90. 128. 154, 155. 469.

Ausrüftung. 270 .

, Eidleifung. 128. 149.

Kontingent. 45 .

Sichalto der Soldaten.. 160.

u.

Ueberſchreitung der Gemeind .Eingrdnjung , Deftrafungsbe .

borde. 41 .

deberfidot der Staatsrechnungen . 468 .

Uebermetfungen zu Vorberatbungen. 276. 280. 281, 287.

- 294, 305. 306.

Uebung8 - Muferungen. 107.

Umfragen. 278.

Umgeld. 274 .

Uniform -Rödl. 159. 160. 161. 163.

Univerſal . Mittel , Bertauf. 206 .

Pater - Ererziermeifter. 137.

Onter . forpeltor.

Hinter - Offiziere , 106.

Beſchimpfung. 114. 171 .

, Betragen. 134.

Ernennung und Entfeßung. 79. 114. 127. 451 .

Inftruttion. 107, 170. 176 .

, Barteilichteit. 114.

Unterricht, privater. 359.

, des Militårs , Infruition.

iin Reiten . 107.

Unterrichtsfunden an der bohern sentralebranfalt. 399.

Unterſcheidungszeichen der Militär -Grade. 95 .

Unterſchriften . 244, 290, 295, 296, 297 , 298., 324.
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Unterfåßungs - Abreidungen. 12 .

Unterſud der Staſen . 5. 7. 21 .

der Magazine. 5. 16 .

der eidgenöſfiſchen Kriegstaffe. 11.

der Staatsrecnungen . 13. 28.

Unverlegbarkeit des Eigentbums. 429. 465 .

Unwürdigkeit zum Militardienft. 53.

Urlaub für die Klein - Råthe. 267.

aus der Anftruktionsſchule. 177.

V.

Verantwortlichkeit der Beamteten. 467.

der falfierer. 6. 7. 8.

des Kleinen Raths. 470.

für Preßlachen . 210. 211 ,

Gefeßes - Vollziehung. 9 .

in Betreff des Staatshaushaltes. 3.8. 19.

Verantwortung bei geringen Strafſachen , 32.

Vereblichungs - Steuern . 110. 111 , 186.

Verfaffer , Verantwortlichkeit. 210. 211.

Verfaſſung. 464-89. 237-359.

Abänderung. 423. 424. 425. 438-441. 482 ,

Proklamation . 426. 503 .

, Abſtimmung über Unnabme oder Berwerfung ,

Heberficht. 492.

Beſchwörung. 482.

Einführung. 424, 445460. 503.

Erhebung zum Staatsgrundgeſet . 490..

Vorlegung dem Volte zur Annahme oder Ver

werfung. 424. 443. 445–460. 483.

Berfaſſungs - Rath, Abſtimmung. 143.

i Aufftellung. 438-444, 482, 483.

į Bildung. 439.

stanfley . 412.;

, Präſident, 442.

Berſammlung. 442.

, Wahl. 440. 443.

Verfechtung der Zivil - Prozeſſe der das Urmenrecht Genießen .

den. 36,

Berfolgung , gerichtlide. 465.

Perbafts often . 211 .

Berbaftung. 465 .
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1

Berbaftung bei Wulitår . Bergeben . 136.

von Studenten . 417.

Berbár. 319.

, ( chreiben . 325.

Kommiſſion. 317, 319. 322 .

Hidter. 317. 319. 320. 323. 326.

, Entlaſſung vom Militárdienſt. 51.

beim Kriegsgeridt. 118.

Berifitation der Kaffen . 7.

Vertauf von Waffen aus der Eidgenoſenfebaft. 119.

Verleger , Verantwortlichkeit. 210.

Verordnungen , Reviſion . 482.

Verpflegung der Druppen. 110. 120. 130. 183. 181. 185. 187 .

Vertbeidiger. 319.

Vertbeidigung derjenigen die eines Malefis- oder Kriminal .

Verbrechens oder eines Polizep • Vergebens beſchuldigt

ſind und keinen Vertheidiger gefunden baben. 36 .

Berträge für außerordentliche Ausgaben . 19.

mit Staaten , Abſchlieffung. 468.

Verantreuung der Beamten. 7.

Verwahrung der Kalen . 20.

Verwahrungsorte , polijegliche. 273.

Verwaltung des Fonds der Kapellen St. 30f und Bbilipo

Nery , Hufficht. 15.

der eidgenöſſiſchen Kriegskaſſe. 11.

der Kantons - Kriegskaſſe. 111 .

der geiflichen Kaſſe. 15.

der Staatsgelder. 4. 16.

dfonomiſche, der Stifte , slofter , Kirden und

Kapellen . 274,

Verwaltungs - Rath der Stadt , Koft und Wohnungen Neb .

men der Studenten, 412 413.

Verwandtſchafts- Grad bei Behörden. 251, 252 .

beim Kleinen Rath und Uppellations -

Sericht. 481 .

- Uustritt . 286 .

Verzeichniſſe des Militars. 66. 135. 137 - 1'17 . 151, 171. 187 .

der Refruten. 60. 66. 135 .

der bey den Unterverwaltungen geleifteten kau.

tionen. 8. 29.

Biebzucht, Hufficet. 272 .

Biſa für Anerkennung der Ausgaben. 10.

$
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Bizepräſidenten. 275. 305. 312, 938.

Bollziehende Gewalt , Trennung von der ricoterliden . 256 .

Uebertragung. 467.

, Behörde. 470, 473.

Vorladungen. 313. 315. 326. 418.

Dormundſchaft der Studenten. 418.

Vormundſchafts - Nath. 15. 267. 272. 302. fiebe Raths .

follegien.

Rechnungsweſen. 15 .

Berwaltung. 272.

Dorott , eidgenöffiſchet. 268, 269, 270.

Vorrechte, Aufhebung. 464.

Barſdlåge von Gefeßen . 470.

von den Rathskollegien . 289, 290 .

Vorſchiffe aus einer Raſſe an eine andere. 22, 186.

Vorſtand beim Kleinen Nath. 277.

Dorunterſuch bei Kriminalfällen . 316 ,

.

Waaren -Muffer , Berumtragen und Anbieten . 233. 274.

Wache, Ehren . 181 .

Wachtmeifter. 58. 178.

Waffen ; Unſchaffungen . 93. 110.

, Uuffauf, Berkauf und Vertragung nac andern

Stantonen . 119.

Fabriten. 270.

Fähigkeit. 44. 47. 48. 50. 51. 52. 53. 153.

Gattungen Dienſtfebr. 88. 89. 90. 91., 128,

i Eintheilung der Nefruten . 53. 58. 70 ,

71. 72, 73, 142, 143, 148, 149, 150,

151.

General - Etat. 120. 133.

i Nangordnung. 70.

Stårté. 54 .

Zutbeilung d . Militár-Quartieren . 71 .

Magazin des Landiåger -Korps, Mufficht. 14.

Pflichtigfeit. 44. 47. 48. 50. 51. 52. 53. 153.

Reparaturen. 91. 95. 158. 167.

. Uebungen eidgenöffiche. 91 .

Unterhalt. 91. 95 .

i Derreßung und Verlauf. 94.

Porrath. 47. 92. 93. 110.128 .

.
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Sablen der untergeordneten Behörden und Beamten . 478 ,

der Verfaſſungs -Måtbe. 440—143.

des Großen Natbes. 473-176 . 493_- 502.

durch das Coo8. 285.

durch den Großen Rath. 476. 177. 478.

durch den Kleinen Nath. 2'17–252. 275. 276 , 281,

282-287. 299.

im Allgemeinen. 281. 473.

mittelbare. 282-285 . 292. 473. 471, 475. 501 ..

Reſultat. 283,

unmittelbare. 285. 473. 474. 475. 493_502,

Wablfàbigkeit in den Großen und Kleinen Ratb und in das

Uppellationsgericht. 251. 480. 481.

der Verfaſſungs - Ratbe. 441.

Wabitreiſe für Abftimmung über Annahme oder Verwerfung

der Verfaſſung. 452.-- 157.

Ernennung der Groß.ndtbe. 474. 475 , 484

-489. 497 .

Waiſen . Uemter , Beſorgung der erkrankten Armen. 192—197.

, Berbaftung f. d. Bereblichungs - Earen . 111 .

Rechavngen , Unterſuch . 16.

- Végte , Entlaſſung vom Militårdienft. 51 .

Beſorgung der franten Armen . 192, 193, 196,

Wanderbücher. 273.

Wartgeld der Sebammen . 200 .

Waſſerleitungen . 272. 434. 435,

Weg , gemeine , Bu- und Ausfahrt. 434 .

Weggelder. 271.

Weibel. 300, 301. 319.

des Appellationsgerichtet. 319. 326 , 327.

Weiſungen der untern Gerichte , Rekurs. 263, 264. 314.

Werbung für fapitulierte Kriegsdienſte. 128. 270. 385-390.

Wertſatte des Zeugbauſes. 128. 185.

Wertbenftein , Fabrit, Aufſicht. 15.

Wiederaufbau abgebrannter Gebäude. 434.

Williſau , Nepräſentation. 239, 241 , 243, 247.

Wirtbe , Pflichten gegen die Studenten . 415. 416.

Wirthshåuſer , Beſuch von Studenten . 415. 420.

Wohnungen der Schulebrer. 346. 348. 352, 377 ,

der Studenten. 412-414.

Wortfübrung bei Rechtsfachen . 31. 32.

Wunbårate, Anfellung beim Militar. 49. 146 .

1
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zebnten , 7/100
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25.

1

3.

Zablamt, Aufficht. 12. 186.

Zahlmeifer beim Striegsrath . 131, 132 135, 186,

Zahlungstag bei

Zabrårzte, Prüffung. 235. 236.

den .358.
i fosfauf. 253. 271. 329. 330. 331. 332, 163,

Zeichnen , Unterricht. 352. 354. 355, 397, 411,

Zeichnungen . 211, 212. 214 .

Zeiger . 178.

Zeitungen. 211. 212,
Zentral- lebranttalt.

Zeremoniel. 268.

Zeughaus. 270.

i Ørbeiter. 129, 173 ,

Ausrüftung. 128 .

i Bewaffnung . 156. 157.

, Direktion , Gutachten für Büdiſenſchmiede. 152.

i Nechnungsführung. 11. 129. 185. 187 .
Inſpektor, Verrichtungen . 128. 129.

Anventarium , Aufſicht. 11. 128. 187,

Munitions . Áblieferung. 177. 180.

i Unterinſpektor und Perſonal, Entlaſſung vom

Militärdienft. 51.

Anftellung. 77.

Verrichtungen . 129.

· Verwaltung , Verrichtungen . 158. 185. 187.

Werkftåtte , Aufſicht. 128. 185.

Seugniſſe der Studenten . 404. 406. 407, 418. 419.

der Kantonsfürſpreche und Rechtanwalde. 33.

falſde, bei Militärs. 115. 153.

Zielſcheiben. 105, 106, 177.

Zielſchießen , Uebungs - Blåke. 105,

Itebungen. 173. 174. 177. 178 .

Binſenbezug der Staaskaſſe. 23.

Zivil . Juftijpflege . 272.

Nath . 267, 272. 302, 303, 307. Natbsfollegiert.

Richter, Kompetenzbei Abtrettungvon Eigenthum an
den Staat. 431.

Sachen , Geſchäfts- Ordnung des Uppellations . We
richtet. 313 , 314, 315.

zile. 272.

Boleinnebmer , Militärdienft -Entlaſſung. 51. 146.

Buchthaus , Rechnungen , Aufſicht. 14.

Zufahrt auf gemeine Wege. 434.

Zugpferde für den Drain . 156.
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